
Dritter Abschnitt.

Die Französische Gerichts - Verfassung von Ludwig

. dem H. bis zu unsern Zeiten.

8 1 .

Ehe wir von der eigentlichen Gerichts-Verfassung näher
handeln, mögte es nicht unzweckmäßig seyn, Einiges über die
Gesetzgebung selbst und die Art, wie die Gesetze erlassen wur¬
den, voranzuschicken. Unter dem Ersten und auch größtenteils
unter dem Zweiten Geschlecht der Könige kam das Recht Ge¬
setze zu geben, der ganzen Nation zu. Alle Jahre fand im
Monat März oder Mai eine allgemeine Versammlung des
Volks Statt, worin alle wichtigen Angelegenheiten berathen,
Gesetze gegeben, und Bestimmungen über Krieg und Frieden
getroffen wurden. Zu diesen Versammlungen, die gewöhnlich
unter freiem Himmel gehalten wurden, und (oampun K-nui
oder Llasi *) hießen, hatte außer den Großen, den Bi,
schöfen. Herzogen u. s. f. jeder freie Mann Zutritt und gab

*) Man schrieb auch csmpus Alsgi oder Älsckii statt Nsji.
In den ersten Zeiten fanden diese Versammlungen den er¬
sten März Statt, mit welchem Tag die Franken, wie es
scheint, das Jahr anfiengen. Nachher wurden dieselben von
Pipin dem Kleinen auf den ersten Mai verlegt. Der
Verfasser der Lebensgeschichte des H. Remigius gibt als
Ursache dieser Aenderung an, weil die Könige im Mai in
den Krieg zu ziehen pflegten. Man sehe bei
den Artikel osmpus iVlartius, und vorzüglich die vierte
Abhandlung desselben vn - in dem von ihm heraus¬
gegebenen Leben Ludwigs des H., die besonders hiervon
i k)t.'8 iizsemblvos solsnoslles äes Uois äv krmico) handelt.
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dabei seine Stimme ab. Bei der schriftlichen Abfassung der
Gesetze ward immer erwähnt, daß dieselben mit Bewilligung
der ganzen Nation gegeben seyen. *) „eZo (Hläeborwz
Nex unn eum oonsensu et voluotato I?raveorum O. 558."

heißt es in einem unter Childebert erlassenen Gesetze (Louguet
reoueil äss liistor. tom. IV. p. 622.). Die alten Jahrbücher
der Franken sagen von der im Jahr 788. unter Carl dem
Großen zu Jngelheim gehaltenen Versammlung „In xl-mito
IllAe1l>eiin6n8l eonveniuot xontiüoes, majore8, minore8, 8L-
oer3ote8, reguli, äucos, eomit68, preleeti, eiv68, opgicla-
ni etc." **) Die Form, nach welcher man bei diesen Ver¬
sammlungen verfuhr, war folgende: Dasjenige, ***)'was dem
Volk vorgeschlagen werden sollte, sey es ein Gesetz oder irgend
eine neue Unternehmung, ward laut abgelesen, und darauf das
Volk gefragt, ob es seine Zustimmung dazu gebe, oder nicht.
Ersteres bezeugte es dadurch, daß es dreimal rief: „Wir sind
damit zufrieden" (coolsuäglmnt), worauf dann das Vorge¬
schlagene schriftlich abgefaßt, und durch die Unterschrift des
Königs, der Clerisei und der Vornehmsten des weltlichen Stan¬
des bestätigt ward. Auf diese Art gingen unter den Königen
des Ersten und Zweiten Geschlechts alle, die ganze Nation
betreffenden, Verordnungen auch von dieser selbst aus. Carl
der Große insbesondere pflegte alle Jahre eine solche allgemeine
Versammlung zu halten, die damals oonvontu8, xlaoitum, msl-
1u8 oder mslluin genannt ward. ****) Allein durch die Ein¬
führung des Lehnsystems, und die dadurch steigende Macht der
großen Lehnsträger oder Barone, wozu noch die durch die
Einfälle der Normannen verursachten Unruhen und Unordnun¬
gen kamen, ging die Macht des Volkes so wie die der Könige

*)Jn dem eäiot. k>i8ten8, (von Carl dem Kahlen i. I. 864)
heißt es osp. 6. „6>ox eon8en8ll populi 6t 6t eoastitu-

tiooe rozis" spaä LalllL. tom. ll. P. 176.

**)8orker. cls oomit. veter. Oermaii. H. 304.

***) Ospitul. eäit. UsluL. tom. I. 628- O. 822.

****) Man sehe des Bischofs Hincmar von Rheims, der i. I.

882 ftarh, trsetat. äe oräino palstii. in dessen Oper.
estistit Lirmonäi Vol. 2. csx. 29.
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selbst zu Grunde. Hugo Capet, der erste König des Dritten
Geschlechts, war nicht wie Pipin *) mit Zustimmungdes
Volks, sondern einzig durch die Wahl der Großen auf den
Thron erhoben worden. Daher wurden auch unter den Köni¬
gen dieses letzten Geschlechtsallgemeine Gesetze nie mit Zustim¬
mung des Volks, sondern nur mit der einiger Großen, die
gleichsam die Stelle königlicher Rathe vertraten, erlassen. Die
Könige waren auch um so mehr genöthigt, sich der Zustimmung
wenigstens einiger der mächtigern Vasallen zu versichern, als
es ihnen sonst unmöglich war, ihren Gesetzen einen allgemeinen
Eingang zu verschaffen. Sie sorgten daher bei Verkündigung
derselben-dafür, daß mehrere Große sie unterschrieben, und
sich durch ihre Unterschrift verpflichteten, sie auch auf ihren
Domainen einzuführen, und dem König in Handhabung der¬
selben beizustehen.

Das Erstemal, wo unter den Königen des Dritten Ge¬
schlechts, das Volk zusammenberufenward, um über allgemeine
Angelegenheiten zu berathen, war im I. 1302 unter Philip
dem Schönen. Die Versammlung führte den Namen der allge¬
meinen Stande oder General-Staaten (ötsts gönsrsux), und
war in drei Kammern, die der Geistlichkeit, des Avels und des
Bürger- oder dritten Standes ( 601-8 - öt-n) getheilt. Allein
diese Stände, deren Zusammenberufung unter d.-n folgenden
Königen noch mehrmals Statt fand, **) hatten bei Erlaffung
allgemeiner Gesetze keine entscheidende Stimme, sondern sie ant¬
worteten nur auf die Fragen, die der Hof ihnen vorlegte, und
hatten überdem das Recht Vorstellungen zu machen, auch ihre
Beschwerden (äolösncos), wenn sie deren hatten, vorzubringen.
Sonst stand es in den letzten Jahrhundertenvor der Revolution,
besonders seitdem der Cardinal Richelieu die Macht der Krone

0»!^ ks^Inus, rex pins, per ^uotoritstom Dspso, et unviio-

irsm zsilvti ellri8mst»s, et eloctionem om»rr«m F>a-rcorum

in rogni svlio sndlilnstus e8i. sp. Longuel. reoueil cles
Hi 8 tor. loln. V- p- 9-

, Die letzte Versammlung derselben (vor der Revolution)
^ fand i. I. 1614. unter Ludwig dem Dreizehnten zu Paris

Statt.
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auf das höchste gehoben, in dem Staatsrechr von Frankreich
als »»bezweifelterGrundsatz fest, daß das Recht der Gesetzge¬
bung im ganzen Reich einzig *) und ausschließlich dem König
zustehe. Allein demungeachtct hatten die Könige von diesem
Recht in Beziehung auf die bürgerliche und zum Theil auch
auf die peinliche Gesetzgebung, nur einen beschränkten Gebrauch
gemacht. Sie hatten vielmehr für gut gefunden, die uralte
Ordnung bestehen zu lassen, der gemäß in einigen Theilen
des Reichs das römische Gesetzbuch, in andern aber die soge¬
nannten Gewohnheiten (ooutumes) als allgemeine Rechtsnorm
angenommen waren. Frankreich war in dieser Hinsicht, wie
wir schon in der Einleitung bemerkt haben, in zwei Theile,
deren einen man xrovinves äo äroit öeril, und den andern
xs)'8 ooutuiuiers nannte, getheilt; ein Unterschied, welchen
erst die seit der Revolution eingeführte Gesetzgebungaufhob.
Derselbe hing zum Theil mit einer Verschiedenheit der Sprache
zusammen, welche selbst höchst wahrscheinlich von der Verschie¬
denheit der Völkerstämme, die sich in den einzelnen Provinzen
festgesetzt hatten, (der Wcstgothen, Burgunder, Franken,) her¬
rührte. Noch im vierzehnten Jahrhundert war Frankreich in
dieser letzten Hinsicht gleichsam in zwei Länder, in eines, wo
die Sprache oder der Dialect c>o -- und ein zweites, wo der
Dialect oui oder vil gesprochen ward, (in die sogenannte
ll-gnAuo ä'oo **) und L,SNAU6 cl'oil oder (.3NAU6 cl'oui) ge¬
theilt. Diese Namen waren von dem Wort, dessen man sich
in dem einen und andern Landcstheil bediente, um Ja auszu¬
drücken, hergenommen. Der Dialect oui erstreckte sich über
den bei weitem größten Theil von Frankreich, nämlich über das
ganze nördliche Land bis an die Dordogne, wozu noch Auvcrgne

*) Die Parlamente indessen machten bis zu den letzten Zeiten
(vor der Revolution) einige von dem Hof nicht anerkannte
Ansprüche auf Mitwirkung bei der Gesetzgebung, wovon
unten näher gehandelt werden wird.

**) Die Sprache ward auch von der Stadt Toulouse, wo sie
vorzüglich gesprochen ward, Is IsvZua Nouivussink! ge¬
nannt. Die Provinz I^ngnoäov, deren HauptstadtTou¬
louse ist, hat davon ihren heutigen Namen erhalten. Frü¬
her hieß sie Loptimanis.

I
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und Lyonnais gerechnet wurden. Der Dialect oo begriff nur
Languedoc, Quercy und Rovergue, indem Guyenne und die
herumgelegenenLänder damals den Engländern gehörten. Hier¬
mit fast übereinstimmend war die Eintheilung in Beziehung
auf den Gebrauch des geschriebenen(römischen) und Gcwohn-
Hcits-Rechts.Das erstere galt vorzüglich in den südlichen Pro¬
vinzen, dem ehemaligen Westgothischen und Burgundischen Reich,
und zwar nach der letzten Verfassung des Königreichs vor der
Revolution 1) in allen Provinzen, die unter die Gerichtsbarkeit
der Parlamente von Toulouse, Bordeaur, Grenoble, Air und
Pau gehörten; 2) in einigen, die unter dem Parlament von
Paris standen, nämlich in Lyonnais, Le Forets, Beaujolais,
in dem südlichen Theil von Auvergne, *) in Masonnais, in
dem FürstenthumDombes, in dem Theil der Basse-Marche
(niedern Mark), welcher die Landvogtei (ssnsolmussss) Bel-
lac **) ausmachte; ferner 3) in einigen unter das Parlament
von Dijon gehörigen Landes-Antheilen, wie Bresse und die an¬
liegenden Gegenden, endlich 4) in den Provinzen, die von den
obern Gerichtshöfen von Perpignan, Colmar und Bastia abhin-
gen d. h. in Roussillon, Elsaß und Corsica. ***) Als zuerst

*)Jn der Auvergne besonders herrschte hierin große Verwir¬
rung. Man fand mitten zwischen Oertern, die dem Gc--
wohnheits-Rechtfolgten, andere, worin das geschriebene
oder römische Recht galt.

**) Dieselbe bestand aus den drei CastellaneienBellac, Rinson
und Champanhac. Ehemals gehörte sie unter das Parla¬
ment von Bordeaur, wovon sie schon 40 Meilen (Usus»)
entfernt war. Im 16ten Jahrhundert ward sie davon
getrennt und unter das Parlament von Paris gestellt,
wovon sie noch einmal so weit entfernt war.

***) Es ist schwierig genug, die einzelnen Gegenden und Oer-
ter, über welche sich die Herrschaft des römischen Rechts
erstreckte, genau anzugeben. Lol-riat-Lsim-krix, aus des¬
sen llist. <1. clroit. Dom. Dgris. 1821. wir auch die eben ^
angeführten Namen entlehnen, bemerkt, daß in dieser Hin¬
sicht noch eine gerichtliche Statistik von Frankreich fehle.
Als die besten Werke darüber, denen jedoch noch Vieles
mangle um vollständig zu seyn, nennt er: Iswr 4s la
kVang« pg,- LoiOsil,villisrs, iow. 3, iv llisliomiuii s llos

> - 7
4 s

>. ^



die Barbaren Gallien überschwemmten,erlaubten sie den zurück¬
gebliebenen Einwohnern nach ihren eigenen Gesetzen d. h. nach
römischem Recht zu leben. Man ließ denselben sogar meistens
die Wahl, ob sie nach dem Gesetz der Uebcrwinder oder nach
ihrem alten Gesetz gerichtet werden wollten. So sonderbar es
uns nach unsern Begriffen vorkommenmag, daß es sür zwei

6au!e8 xsr k^xpiU^, tom. 5, UNd die Lne^cloxeü.
suxxl. Sl-r. psrlemenr. Er selbst gibt nach vielen For¬
schungen, wobei er oft genöthigt gewesen, zu den Samm¬
lern der Beschlüsse (arretiers) zurückzukehren,folgende der
jetzt bestehenden Departements als diejenigen an, wo ehe¬
mals das römische Recht galt.

1) (Zum Parlament von Toulouse gehörige). Usute-Osronne, kriege, Dsrn, Xuäe, Herauli, Oarcl,
^rcleelie, lOossre, ^ve^ron, 1. 0 t, Dsrn-et-Os-
ronne, Haure^U^renees, ein Theil Von 6ers und
von Hsute-6oire, nämlich die Arrondissementsvon
Du)! und von 1^88engeaux (ehemals Vela^).

2) (Unter Grenoble gehörige), l^ere, vrome, Osuto8-
^Ixe8, und der Theil von Vsueluse, der das Für-
stenthum Orange enthalt. Die Grafschaft Orig-
»an und einige andere von der Osupliine einge¬
schlossene Landestheile gehörten unter ^ix.

3) (Unter das Parlament von Bordeaux gehörige).
Oirencle, t-snäes, 6oi-et-6sronne, Oorllogne,

Oorrsse, Haule-Vienne, und ein Theil von 6ers
Und Oliarenre - Interieure.

4) (Unter Air). Loueli68-äu-IUion6, Vor, Ü388e8-
^.Ixes, und die Cantons (Nr. 2.), die mit Orüwe
vereinigt sind.

5) (Unter Pau). La8868-?^rene68.
6) (Unter Paris). Ubüne, I-oire, Osntal, ein Theil

Von Usute-Vienne, von 6reu8e, von Uu^-äe-Oome,
von 8sone er I-oire und von ^in.

7) (Unter Dijon). ^in.
8) (Unter Colmar). Itaur-Ullin und Las-IUiin.
9) (Unter Pcrpignan). l?^renee8-0rienrsle8.

10) (Unter Bastia.) Oorsiea.
Auch in Avignon, welches erst i. 1.1791 mit Frank¬

reich vereinigt ward, galt von jeher das römische Gesetz.



Nachbarn verschiedene Gesetze gebe, so erschien dieses doch

den Barbaren, die alle Gesetze nur als persönlich ansahen,

als ganz natürlich. Die Thatsache selbst wenigstens ist außer

allem Zweifel, und wird durch die bündigsten Zeugnisse bestä¬

tigt. Die Barbaren selbst hatten nämlich meistens schon sehr

früh geschriebene Gesetze, die noch übrig sind (z. B. die Sali-

schen, Burgundischen, Westgothischen u. s. f.; und alle diese

erlauben den Römern nach römischen Gesetzen zu leben. So

heißt es z. B. xrolog. leg. Lurgunä. (i. I. 517- verfaßt)

„lnter komsnos.liowanis Iegrbll8 ^rsecipiinus

julliosri." Ebendas. Nrt. 55. tz. 2. „)nbeillu8.

csussin komsnis Iegibu8 terrninnri.Dieebit

ei seil Pulssverit 8on pulsstus Lnerrt, Rornsna snre oonten-

äere." Etwas später i. I. 560. verordnete eben so der frän¬

kische König Chlotar „Intor Komsno8 nogotia esn8srnrn ko-

msvis Iegibu8 prseoiprrnn8 terrnrnsrl." (6on8tit. 61110^17.

o. 4. spuä. Lsliis. toirl. I. x. 7.). Ganz übereinstimmend

damit waren die Gesetze der Westgothen, wie wir sogleich nä¬

her hören werden. Indessen galt dieses allerdings nur, wenn

ein Römer mit einem andern Römer zu thun hatte. Hatten

Römer und Barbaren Geschäfte oder Streitigkeiten untereinan¬

der, so galt, wenn Jemand Etwas zu Leid geschehen war, das

Gesetz des Beleidigten. In den übrigen Fällen ward nach den

von den Königen gegebenen allgemeinen Gesetzen entschieden.

So sagt z. B. das Longobardische Gesetz Üb. I. tit. 56. osx. 1.

(gpull Lsln2. torn. I. p. 354) „8reut eon8uetnäo N08tr» 68t,

ut Roinsnus gut b,ongobsräu8 si evenorit gnoä esu8arn rn-

ter so bsbont, ob8orvsrnu8, nt Rornsnr 8uoeo88ionern eornin

juxts illorurn legern bsbesnt, 8imililer nt oinne8 8erigtione8

juxts legern 8usin lseisnt, et gusnclo jni7Lnt, beeunclnrn legern

8nsin jurent, et slin illis 8lruilitei7 kseisnt, et ^uanllo eorn-

xonunt, juxtn legern ip8ir>8, eur rnalurn Leeerint, eoinponsnt;

et l^ongobsrclos illos eonvenit cornponere sirnilitei'. Oe

eseteris vero esn8i8 cornmunr lege vivsnt ^usrn l0oininn8

Iisrolu8 6xoellsnti8silllu8 kex k'rsneor. atg^ne l^ongobsrcloi7.

IN eäicto scljunxit." — Indessen sind die verschiedenen Gesetz¬

gebungen der Barbaren hierin nicht ganz übereinstimmend. Nach

den Gesetzen der Ripuarier z. B. ward Jeder, der in dem Gebiet
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derselben ein Verbrechen ***) ) beging, nach dem Gesetz seines
Geburtsorts gestraft. Allein, ungeachtet der Verschiedenheitin
diesem Punkt, stimmten sie alle darin überein, daß die Römer
unter sich nach römischem Recht leben durften. — Man hat die
Frage aufgeworfen, woher es gekommen, daß, da die Barbaren
den alten BewohnernGalliens die Wahl ließen, entweder nach
ihren alten oder nach den Gesetzen der Ueberwinder zu leben,
in einigen Provinzen sich das römische Recht erhalten hat,
und in andern nicht. Montesquieu(lib. XXVIU. obsx. 4.)
meint, es hange mit der größer» oder geringern Unpartheilich-
keit zusammen, womit die Gesetzgebungen der verschiedenen bar¬
barischen Völker die Ueberwinder und Ueberwundenen behandelt
haben. Da die Gesetze der Burgunder und Westgothen bei
Bestrafungen u. s. f. keinen Unterschied zwischen einem Römer
und Burgunder oder Westgothen gemacht, so hatten die alten
Bewohner dieser Provinzen keinen Grund gehabt, ihre alten
Gesetze mit denen ihrer Ueberwinderzu vertauschen. Nach dem
Salischen Gesetz hingegen hätten die Franken große Vorzüge
vor den alten Einwohnern gehabt, und darum hätte Alles ge¬
eilt, sich den Salischen Gesetzen zu unterwerfen. Obschon
dieses nun zwar nicht ganz ohne Wirkung gewesen seyn mag,
so läßt sich doch daraus das gänzliche Verschwinden des römi¬
schen Rechts in einigen, und eben so das der Gesetze der Bar¬
baren in andern Provinzen nicht erklären. Wahrscheinlicher ist
daher Eichhorn's Meinung, daß, da die Franken den nördlichen

*) Ii,ex. liipusr. (XXk. 3.) üloo «utom constiruiinns ut
ink^s pgAiilii ri^usl-iurn tsin kVsnoi, LurAuncliones,
^Llsmsnni ^uscungue nstiono oommoeatn» lsts-
rit, in juclioio inteipellstus sivut lex loei oontinet ubi
nstus knerit, 8ic r68poneloat.

4) (^uoclsi äamnalu8 lusrit, sevnnäum ledern propri-
sm, non soeunclurn ripusriam clsmnum 8U8tinek>t. —
Man sieht, ein Liebhaber des Uralten könnte eines der
wichtigsten Vorrechte der neuern Gesandten aus dem Gesetz
der Ripuarier herleiten.

**) Die Clerisei zog es in allen Provinzen vor, nach römi-
mischem Gesetz zu leben. Späterhin indessen gehorchte sie
dem Gesetz der Provinz, worin sie lebte.



Theil Galliens eher als den südlichen erobert, in dem ersten
die Zahl der Eroberer, gegen die der Ueberwnndenen, grö¬
ßer gewesen sey, als im letzter». Als daher späterhin zu
einer Zeit, wo der Unterschied zwischen den alten Einwohnern
und den Erobern fast verwischt war. Alles sich unter das Feu-
dal-Gesetz schmiegen mußte, gehorchte in den südlichen Provin¬
zen die Mehrzahl der Einwohner dem Römischen und in den
nördlichen dem Salischcn Gesetz. Daher vermischte sich in den
erstem Provinzen die Feudal-Gesetzgebung mit der Römischen-
und in den zweiten mit der Salischcn, oder mit den Gewohn-
Heits-Rechten. Zu der Zeit, wo die Barbaren sich zuerst in Gal¬
lien festsetzten, war die von Justinian veranstaltete Sammlung
der römischen Gesetze noch nicht verfaßt, sondern in dem römi¬
schen Reich selbst galt damals neben einer Menge älterer Ge¬
setze vorzüglich das von dem Kaiser Theodosius dem Jüngern
i. I. 438 verkündigte Gesetzbuch (ooäox Tbeoäosisrnis). Da
es nun aber den Fürsten und Königen der Barbaren nicht
gleichgültig seyn konnte, welche Gesetze unter den alten Ein¬
wohnern, ihren nunmehrigen Unterthanen,galten, so verordne¬
ten sie selbst, daß aus den römischen Gesetzen diejenigen gesam¬
melt würden, welche in ihren Ländern Gesetzes - Kraft haben
sollten. Diese Gesetze wurden vorzugsweise aus dem eoäex
IReoäosianus , so wie aus den Schriften einiger berühmten
römischen Rechtsgelehrten (des Paulus, Cajus u. s. f.) genom¬
men. Vorzüglich sind zwei solcher Sammlungen berühmt, die
sich bis auf unsere Zeiten erhalten haben. Die Erste, welche
jetzt fast in allen Ausgaben Uspisni Über re^onsorum oder
kspisai rosyonsuin heißt, ward zuerst von dem berühmten
französ. RechtsgelehrtenCujacius als Anhang zu dem c»<l.
'iReoäos. tDußll. 1566. kok.) durch den Druck bekannt gemacht.
Höchst wahrscheinlich ist sie um d. I. 517. auf Befehl des bur-
gundischen Königs Sigismund veranstaltet worden. Derselbe
ließi>namlich in diesem Jahr die Sammlung der burgundischen
Gesetze verkündigen, in deren Eingang es heißt: „later Uoma-
nos Uowsnis Iegibu8 prseoiximirs juäicsri: gni torius«, ot
expo8Üionoin Isgurn oonsvriptsm, Hualitor juclioent, se no-
verint sooepturos, ut Pör ignorsiitiam se nullirs exousrl."
Die Folge der Titel in dem so eben angeführten ros-
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xon8. stimmt mit der in den bnrgundischen Gesetzen auf eine
so auffallende Art überein, daß Savigny *) nicht zweifelt, die¬
ses Uspisn. rospons. sey das von Sigismund seinen römischen

, Unterthanen versprochene Gesetzbuch.
Noch weit berühmter und vollständiger ist das Gesetzbuch,

welches auf Befehl des westgothischen Königs Alarich des Zwei¬
ten (reg. 484 — 507.) von einer Gesellschaft römischer Rechts-
Gelehrten zu Aire in Gascogne i. I. 506. zusammengetragen
ward. Dasselbe hieß späterhin breviarium ^Igl-ioisnum , soll
aber zuerst keinen besondern Namen gehabt haben. Es hieß auch
bald lex Romans bald lex Nbeockosii. Wegen seiner weit
größern Reichhaltigkeit gewann es selbst in den Provinzen
des burgundischenReichs, welches letztere 534. unterging, über
den Papian den Vorzug. Es enthält neben dem Tert der
römischen Gesetze, auch noch Auslegungen desselben. Die darin
aufgenommenen Stücke der römischen Gesetze sind dabei mei¬
stens vollständig. **) Das brovisr. behielt im westgothischen
Reich seine gesetzliche Kraft bis in die Mitte des siebenten
Jahrhunderts. Um diese Zeit verbot der westgothischeKönig
Chindaswind (stirbt 652.) den fernern Gebrauch desselben gänz¬
lich. ***) Allein damals hatte die westgothische Macht ihren

*) Savigny Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. B.U.
S. 12, 13.

**)Es begreift: 1) (lock. Nboockosisn. 16 Bücher. Die 5 er¬
sten Bücher dieses (lock. kennt man sogar nur durch das
brovisrium,

2) Novellen von Theodosius, Valentinian, Majorian,
Marcian und Severus.

3) Usuli recextso sententise. 5 Bücher. Auch nur
durch das brevisr. bekannt.

4) (lock. Orogoriso. 13 Titel.
5) (lock. HermoZenisnus. 2 Titel.
6) kgxioiso. Üb. I. Rosxons. eigentlich nur eine kleineStelle.
7) Instit. (lsji. Letztere erscheinen besonders mager und

sind allein ohne Interpretation.
***)b>6§.Visigoik Iib. 2. Ut. 1. le^. 9. „Lliense gonris le-

tzibus sck oxeroitium uülitstis imkul ot permittiwus ok



Hauptsitz in Spanien. In den Provinzen des südlichen Frank¬
reichs, obschon sie damals unter die Herrschaft von Spanien
gehörten, hatte, wie es scheint, das römische Recht schon
so tiefe Wurzeln gefaßt, daß es ungeachtetder entgegenge¬
setzten Befehle nicht daraus zu verdrängen war.Savigny* *)
führt mehrere Beispiele an, daß selbst, nachdem das Gesetz von
Chindaswind schon gegeben war, doch mehrere bürgerliche Ge¬
schäfte den Vorschriften des Kr-evisr-. gemäß abgemacht worden
sind. Mit Savigny stimmt Montesquieu, der aus dem südli¬
chen Frankreich gebürtig und einer der fleißigsten und scharfsin¬
nigsten Forscher der Geschichte seines Vaterlandes war, völlig
überein (osxr. ä. loix. liv. XXVIIl. elrsp. 7.). Als Carl
Martel und Pipin in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts
die Sarazenen aus diesen Provinzen vertrieben, unterwarfen
sich die gothischen Einwohner unter der Bedingung dem Sie¬
ger , daß es ihnen erlaubt bliebe nach ihren vaterländischen
Gesetzen zu leben. Doch einen unumstößlichen Beweis, daß das
römische Recht in den südlichen Provinzen von Frankreich ent¬
weder nie untergegangen, oder bald wieder aufgelebt ist, liefert
das Edict von Poifsy (eäiorum risrense) von Carl dem Kah¬
len i. I. 864. In demselben heißt es esp. 20. „Super illsm
leger» (Körnens,») nee snteoessores nosiri g»oäeunquo es-

pitulurn sistuerunr, nee nos sistnimus." Ferner esp. 16.

„In iils terrs, **) in ^ns juäicis seennäurn leger» korns-

optsmus, sä negotrorur» vero äiseuzsionern et resnlts-

rnus et prolrilremus. l^usrnvis enrr» elo^uirs pollesor,
Ismen äikkreultstrbus liserent; scleo.. . . . .

nolurnus srve komsnis legidns srve slienrs iostitntioni-

bus smoäo srnplius eonvexsrr."
*) Savigny Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. Th.

II. S. 111.

**) Diese Worte des eäier. kisrens. sind sehr merkwürdig,
wenn man sie mit der oben angeführten BestimmungChlo¬
tars „Inrer kornsnos negoti» esussrurn komsnis legi-
Iivs prseeipimus rerminsri" vergleicht. Es geht deutlichdaraus hervor, daß zu Zeiten Chlotars (i. I. 560.) die
Gesetze noch durchaus persönlich waren, wogegen, als das
eäier. kistens. erschien, nach Verschiedenheit der Provin¬zen nach römischem oder fränkischem Recht geurtheilt ward.
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nsm terminsntnr, secunclum leZem IIom»ngin *) sustioetur,
et in illa terra in gua suclieia sevunllnm legern ete."
Immerhin mag indessen doch der Gebrauch des dreviariuin
durch das Gesetz von Chindaswind in so fern in Verfall gera¬
then seyn, daß man späterhin dqs Justinianische Gesetzbuch,
als es im Abendland naher bekannt ward, um so begieriger
aufnahm, wozu Ludwig der H. vorzüglich mitgewirkt hat. Die¬
ser Fürst bezieht sich an sehr vielen Stellen seines Gesetzbuchs
(etgblissolnons)auf das römische Recht, und zwar auf das
Gesetzbuch Justinians, so daß er stillschweigend voraussetzt,
dasselbe habe gesetzliche Kraft. **) Soviel wenigstens ist ge¬
wiß, daß die oben (nach Berriat-Saint-Prir) genannten Pro¬
vinzen in ganz Frankreich den Namen: Provinzen des geschrie¬
benen Rechts lle clroit ecrit) hatten, und von den

ooutumier-8 ***) unterschieden wurden, so wie daß darin

*) Montesquieu liv. 28- ollsp. 4. bemerkt, in dem eäiot. kis-
iens. seyen osp. 12,16. auch die Provinzen genannt, wo¬
rin nach römischem Recht geurtheilt ward, und dieses seyen
gerade dieselben, worin bis zu den letzten Zeiten das römi¬
sche Recht gegolten habe, (in tlsvillonio, inNsrKons u.s.f.).
Allein dieses ist ein Irrthum. An den angeführten Stel¬
len ist nur die Rede von den Städten, worin gemünzt
werden sollte.

**) Ludwig der H. ließ eine französische Uebersetzung des rö¬
mischen Rechts anfertigen, welche sich noch auf der königl.
Bibliothek zu Paris befindet. Um 'dem Leser einigen Be¬
griff von dem Stil derselben zu geben, setze ich folgende
Stelle der öksbligsom. liv. II. cllsp. 1. hierhin, welche
eine Uebersetzung des römischen „ju8titia e8t oonstsns er
perpetua voluntss ete." In8tit. lib. I. tit. I. ist. ,,llu8-
tioe 81 68t uns volonte orakle gui clonne ä ellkl8oun
son clroit: et los eonnnsnclernen8 cle clroit si sont tel8,
Iionne5tement vivre, ne nulle per 80 nne no cloit lle8pire
(lnepri8or) et lloit clonnvr s ells8eun 8on clroit, 8elocio
clroit e8crit en eocle, el titre cle in8tioe et cle clroit,
on il e8t trsitie el (su) comenevlnent espeeisninont cle
eette instiöre.

***)Da die Barbaren schon früh geschriebene Gesetze hatten,
so ist es sonderbar, daß die ps)8 eoutumier8 sich nicht an
diesen Gesetzen gehalten haben. Höchst wahrscheinlich ge-
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seit vielen Jahrhunderten nach römischen Gesetzen und zwar
nach unserm gewöhnlichenoorpus juris Recht gesprochen ward;
welches denselben auch durch königl. offene Briefe bestätigt war.
Man hat sogar häufig die Streitfrage aufgeworfen,ob in den
übrigen Provinzen von Frankreich, obschon sie ohne Widerrede
von jeher xs^s coutumiors hießen, dennoch nicht das römische
Gesetzbuch als das gemeine Recht des Landes anzusehen sey.* *)
Nämlich die Gewohnheits-Rechte vieler Provinzen wiesen für
alle in denselben nicht entschiedene Fälle, ausdrücklich auf das
römische Recht hin. Andere thaten dieses nicht so bestimmt,
aber sie bezeichneten es deutlich genug durch den Namen: geschrie¬
benes Vernunft-Recht (raison öoi-ite), welchem sie die Entschei¬
dung überließen. **) Endlich waren die Verfügungeneiniger
Provinzial-Rcchte, (wie die von Berry, Nivernais) ganz offen¬
bar aus dem römischen Recht geschöpft. In allen unter diese
Eathegorien gehörigen Provinzen, behaupteten nun Viele, müsse
das römische Gesetzbuch unbezweifelt als das gemeine Recht
angesehen werden. Auch in den Provinzen, welche, dem ural¬
ten Gerichts - und Sprachgebrauch gemäß, lle äi-oit oorit
hießen „führten sie an" sei das römische Recht in einzelnen Punk¬
ten, theils durch besondere Gewohnheits-Rechte,theils durch
königliche Verordnungen abgeändert. Man müsse also das rö¬
mische Recht entweder in keiner Provinz der Monarchie, oder
in den oben näher bestimmten, ebenfalls als das gemeine Recht

schah dieses aber durch die tiefe Unwissenheit, worin die
Welt nach dem Umsturz des römischen Reichs immer mehr
und mehr versank, und wodurch die Kunst zu lesen und
zu schreiben immer seltner ward.

*) Es gibt zwei vorzüglich berühmte Schriften über diesen
Gegenstand. 1) Observations sur la ooutume sto Lour-
ßogno pgr Uoubier, President gu psrleiuent cle Oijon
öäil. sto 1742- 2) ?röksoe lles Oeuvres äe Henris psr
Lretonnier svovst su psrlement äe ksris eclit. äe 1708-

**) In Frankreich bestand von je her und besteht zum Theil
noch eine gewisse Eifersucht zwischen den Juristen des ge¬
schriebenen- und Gewohnheits-Rechts. Letztere beklagen
sich insbesondere, daß bei Abfassung des ooäe civil fast
nur das römische Recht berücksichtigt worden sey. Als all¬
gemeines Gesetzbuch hat er indessen dadurch sicher gewönne«.

10
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gelten lassen. Man sieht hieraus, daß die Sache fast auf einen
blasen Wortstreit hinauslieft Will man übrigens die angeführ¬
ten Gründe gelten lassen, so blieben nur Paris, die Normandie
und Bretagne übrig, welche man mit Recht ps/s ooutumler,
nennen könnte. Doch ungeachtet dieser abweichenden Meinun¬
gen einiger Rechtsgelehrten stand der gerichtliche Sprachge¬
brauch durchaus fest, dem gemäß außer den oben als psvs äs
äl-oit öorit angeführten Provinzen, alle übrigen, welche nahe
zwei Drittheile des Reichs ausmachten, couwmiers hies¬
sen, so daß die Gcwohnhcits-Rechte darin als das gemeine oder
ordentliche Landesrecht angesehen wurden. Die Gewohnheits-
Rechte waren nach Verschiedenheit der Provinzen außerordent¬
lich verschieden, so daß nicht allein in jeder Provinz, sondern
in jeder Stadt und fast in jedem Dorf andere Gesetze galten.
In den letzten Zeiten (vor der Revolution) zählte man unge¬
fähr sechszig allgemeine Gewohnheiten (ooutumes gvUsles),
d. h. solche, welche in einer ganzen Provinz beobachtet wurden,
und fast dreihundert Local- oder besondere Gewohnheiten, die*)
nur an einzelnen Oertern galten. Diese Gewohnheiten waren
früherhin nicht schriftlich aufgezeichnet. Man mußte dieselben
also, wenn sie nicht ganz notorisch waren, und je ein Streit
darüber entstand, durch Abhörung vieler Zeugen, ausmitteln. Ein
solches Zengen-Verhör ward enguöto xso rui-Ke (inguesta xer
rurbsm) genannt. Die Zeugen, wozu man meistens Rechtsgelehr¬
te , Advokaten, Notarien u. s. f. nahm, wurden dabei in ein¬
zelne Haufen, jeder von zehn Zeugen, gesondert, und die Aus¬
sage der Mehrheit eines jeden Haufens für die Eines Zeugen
genommen. Waren die Aussagen von zwei solcher Zeugcnhau-
fen übereinstimmend, so ward das Bestehen der Gewohnheit
als erwiesen angenommen. Dasselbe galt auch, wenn gemäß der
Aussage eines Zeugenhaufens **) geurtheilt, von diesem Urtheil

*) Diese Local-Gewohnheiten wichen indessen nur in einzelnen
Punkten von denen der ganzen Provinz ab. Nachdem die
Gewohnheitsrechte schriftlich ausgezeichnet waren, richtete
man sich bei den Gerichten in allen von den Local - Ge¬
wohnheitsrechten nicht vorgesehenen Fallen nach der Ge¬
wohnheit der ganzen Provinz.

**) In Hinsicht der Beweise, ob eine solche Orts-Gewohnheit
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an ein Parlament appellirt, nnd diese Appellation verworfen
worden war. Indessen hatte man wegen der großen Unsicher¬
heit des Rechts, die dadurch entstehen mußte, an einigen Oer-

als wirklich bestehend anzuncbmen sey , ist folgende Stelle
aus der Lamme Rursle von Routinier, der am Ende
des 14ten und im Anfang des 15ten Jahrhunderts lebte,
und wovon sogleich naher geredet werden wird, merkwür¬
dig. 8om. Rur. liv- I. tit. 2. „ (ioustume loesie seien
les sneiens est un etsblissement tenu et gsrsto su ps^s,
psr les sneiens ssges s ee ä'seoarä et eonbermesi estre
et stemeurer sinsi selon ls situstion clu lieu, au ce est
fsiot tel; et psr si long temps gue ü eoustume pres-
ei ite et conbermee peut et stoit sstbire: (Ot na. in H.
ex non scripto insti. ste für. nstur. gent. ^t civil.) Lt
^ s stilkerenee entre eoustumes: esr il s eoustume
prive'e et eoustume notoire. Lt est perilleuse vbose
st'srguer ls Kremiere pour staute ste ls preuve, senon
^u'elle tust restigee psr eserit, ste I'sutborite stu l?rinee,
et les trois Rststs stu lieu ou Rsillisge pour ce bsire
sppollen et sssemkleL, srreste'e pour eoustume. Rt ls
notoire est plus legere, esr eile se preuve st'elle-mesme.
8i sppsrtient si gu'svsnt gue eoustume soit preserite
gu'elle soit teile ^ue psr stix (leguel nombre ste stix
k'sit turbe) ou staube bommes stes plus ssges et sneiens
stu lieu eile sit este spprouvee, teliement «^ue suge-
ment en soit ensuiv^, et ste es sugement sit este up-
psllö en Rour souversine, ste Isguelle il sit este stit
dien fuge et msl sppelle: (Ut not. in I. eum ste eon-
suetust. ste leg,, bl.). Osr lors est teile lloustume pres-
crite et spprouvöe, sutrement non. Lneores ^ s une
sutre eoustume sppellee notoire eoustume, lsguelle
est si notoire et si msnikeste ^u'il ne !s bsut svoir en
staute sucune, eomme plusieurs eboses sont si notoire-
ment usees et gsrstees en sueuns ps^s, ^ue elles sont
cogneües et notoire» s tous, et ste eelle se peut on
liien rspporter ü la stiscretion ste ls eour, su ess c^ue
psrtie sstverse ne le mettroit en ksit eontrsire. 'l?outes-
tois en taut evenement sst mssorem esutelsm l'on s
seeoustume s prouver lssticte eoustume psr I'extrsiet
stu livre Loustumier stu 6relke stu lieu. Rt pour ee
est mise ls stitlerenee entre les äeux eoustumes, e'est
ls privee et ls notoire, eomme stit est. 8i se stoit
gsrster l'^stvoest tsnt gu'il peut ste prvposer ls privee,
esr eile est stiibieile et t'orte » prouver etc."
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rern und in einigen Provinzen schon sehr früh angefangen,
die daselbst notorisch gültigen Gewohnheiten schriftlich aufzu¬
zeichnen. *) Mehrere Könige hatten deshalb Verordnungen

/ erlassen, so daß unter Ludwig dem 14ten fast alle Gewohn-
I heiten schriftlich aufgezeichnet waren. Dieser König befahl

daher in der großen Verordnung, die er im Jahr 1667 über
^ die Verbesserung des gerichtlichen Verfahrens erließ, daß ferner

die Gewohnheiten gar nicht mehr durch Abhörung solcher Zcn-
genhaufen ermittelt werden sollten. **) Seit dieser Zeit galten
bei den Gerichten keine Gewohnheiten, wenn sie nicht, und
zwar mit Bewilligung des Fürsten, schriftlich aufgezeichnet,

l und dabei in die Register des Parlaments der Provinz einge¬
tragen waren. Dieses letztere konnte solche Gewohnheiten,
welche nicht mit den nöthigen Formalitäten versehen waren,
für nichtig erklären. Seit dieser Zeit war also das französische
Gewohnheitsrecht ganz verschieden von dem, was insgemein so
heißt, und was die Römer insbesonderemoros ms)orom nann¬
ten. ***) Dasselbe war ein eigentlich geschriebenes Recht, nur
daß es nicht von dem Willen eines Gesetzgebers, sondern aus
den Gewohnheiten des Volks ausgegangen war. Diese Ge¬
wohnheiten wichen indessen, wie schon erinnert worden, in den
verschiedenen Provinzen des Königreichs sehr voneinanderab.
Bei den Gerichten folgte man, wenn verschiedene Gewohnhei¬
ten in Widerspruch waren, in allen Fällen, wo es sich von dem
Personenstand, oder von irgend einem einer Person anklebenden
Recht handelte, der Gewohnheit des Wohnorts. Dasselbe galt
in Beziehung auf alles bewegliche Eigenthum. War aber die

*) Sie wurden häufig in dem Archiv des Gerichtssecretariatö
(grokko) aufbewahrt. M. s. die vorige Note.

**) Orllonnsnoo lle 1667. tlt. XIII. srt. 1. „sdrogeons
toutos onguostos cl'oxsmon ü Illtur ot volles pso turdes
touolmnt lintorprötstion cluno oolltumo ou usggo, et
äokkenllous ü tollt juA6 lle los orllonner ni ll'^ svoir
o'gsrä." exsmon a kutui' war ein vorläufiges, vor An¬
fang des Prozesses angestelltes Zeugenverhör.

***) Gewohnheiten, die nicht schriftlich aufgezeichnet waren, nannte
man in den französischen Gerichten Gebräuche (nssgos).



Frage von einem unbeweglichen Eigenthum oder einer Bestim¬

mung über dasselbe, z. B. einer Schenkung entweder unter Le¬

benden oder durch Testament, so entschied die Gewohnheit des

Orts, wo die Sache gelegen war. Die äußern Formalitäten

eines Acts richteten sich nach der Gewohnheit des Orts, wo

der Act gemacht ward. *) Zum Theil streitig war es, nach

welcher Norm man sich in Fällen richten müsse, welche

das Gewohnheitsrecht der Provinz unentschieden gelassen hatte.

Einige behaupteten, das römische Recht als geschriebenes Vcr-

Iinnstgesetz (rstio »oripr», raison scrire) - **) Andere, das

Gewohnheitsrecht der Häuptstadt Paris - und wieder Andere,

das Gewohnheitsrecht der nächstgelegenen Provinzen müsse als¬

dann entscheiden. Nach der richtigern Meinung unterschied man

indessen. Handelte es sich von einer Frage, die in den Ge¬

wohnheitsrechten gar nicht berührt, aber im Römischen entschie,

den war, so folgte man dem Ausspruch des letzter«. War

aber die Frage nur in dem Gewohnheitsrecht der Provinz,

wo sie vorkam, unentschieden, so folgte man (wenn für solche

Fälle die Gewohnheiten der Provinz nicht selbst auf das römi¬

sche Recht hinwiesen) dem Gewohnheitsrecht der nächstgelege-

ncn oder derjenigen, deren Gewohnbeiten mit denjenigen

der erstem Provinz am nächsten übereinstimmten. Uebrigens

versteht es sich von selbst, daß hier nur von den Provinzen,

wo die Gewohnheiten das gemeine Recht ausmachten, (den

oouwmiei-8) die Rede ist. In den Provinzen und Ge,

genden, wo das römische Gesetz die allgemeine Rechtsnorm war.

*) Man sehe die klss^olopsä., Hlorlis klöpert. und k'srrisre
vier. 6 . Dl-oik unter ^rl. Oouwine. Letzterer erläutert das

so eben gesagte durch folgendes Beispiel: „II 8'ensuii: äs
vo gss N0U8 VSN0N8 äs äire, gus gssnt Ä I'ÄAS äs
posvoir tsirs is 8 tsmsnt, il käun rsoourir ä I» soutuise
äs äomisils äs rs 8 tgtssr. ?our ss gui S 8 t äe 8 bisss
äont il psst äi8P08er psr tS 8 tsmenr, il lssi 8 es rsp-
porier sux souiumo 8 äs 8 lisux oü 868 biens 8v»t 8 i-
tuö 8 ; et posr Is8 8 olsmnil 68 äs tsstamsnt, slls8 8 S rsAlsnt
par Is soutums äs lies oü le t 68 rsstont S 8 t Ps 886 ."

**» So wird es häufig in den Schriften der französ. Rechts-
gelchrtcn genannt.



(den xs^s ste stroit eorit) ward jeder Fall, wenn er nicht In

dem Gewohnheitsrecht der Provinz selbst ausdrücklich vorge¬

sehen war, nach dem römischen Recht entschieden. *) Der Erste

Versuch, die Gewohnheiten schriftlich aufzuzcichen, ward unter

Ludwig dem H. gemacht. Unter seiner Regierung wurden die

von Paris, Anjou und Orleanö gesammelt, und von dem

König bestätigt. Sein Enkel, Philip der Schöne verordnete

bestimmt, die Gewohnheiten der Provinzen zu sammeln, und

schriftlich abzufassen. Auch geschah dieses mit den Gewohnhei¬

ten einiger Provinzen. Allein die Haupt-Epoche, wovon man

die Abfassung der in Frankreich, auch noch bis zu den letzten

Zeiten, geltenden Gewohnhcitö-Rechte anzahlen muß, ist die

Regierung Carls des Siebenten. Dieser Fürst, nachdem er die

Engländer aus seinem Reich vertrieben, bestimmte durch seine

Verordnung v. I. 1453. Art. 125., **) daß in jeder Provinz

des Reichs, die Gewohnheiten derselben unter Mitwirkung der

darin fungirenden Rcchtsgclehrten, so wie der Bewohner der¬

selben, schriftlich abgefaßt und dann dem großen Staats-Rath,

so wie dem Parlament zur Untersuchung vorgelegt werden soll¬

ten. Nach dieser Untersuchung, und der darauf gegründeten

königl. Bestätigung sollten sie als Gesetze der Provinz gelten,

nach welcher jeder Richter in seinem Gerichtsbczirk Recht

sprechen müßte. Seit dieser Zeit bildete sich auch allmählig der

Grundsatz des öffentlichen Rechts aus, daß es nur dem König,

und nicht den Grundherrn zustehe, den Sammlungen dieser

*) Nämlich auch die PS)'« <lo llroit eorit hatten ihre Gewohn¬

heiten, wodurch die Bestimmungen des römischen Rechts
verschiedentlich abgeändert waren.

**) „Ordonnanz guo los ussnoos, ooutumos ot Stiles (Ge¬

richts - Gebräuche) do tous los pg^s <le notro Konsums
soient redigez et niis en eorit psr los oontuiniors, pra-
tioiens ot cbsoun do notro klo^snmo;
lesguelles vontuwes seront spportees devsnt nons pour
los bsiro voir ot verilior psr los gons do notro grsnd
consoil ot do notro 6our do ksrlomont et psr sinsi
deorotor et oonürwer, ot ivenx ussges ot Stiles döorö-
tvs ot vontirmes seront obsorves et Znrdös es pa^s dont
ils seront suns sutro prouvo gno oo ini sora eorit »u
dit livro."



Gewohnheiten gesetzliches Ansehen beizulegen, wovon aber bis
zu den letzten Zeiten noch einige Ausnahmen bestanden. (Llcrr-
lin kegert. srt. couturne). Uebrigens hatte jene weise Ver-
ordnung Carls des Siebenten Anfangs keinen Erfolg, bis zum
I. 1495 (unter Carl dem Achten), wo die Gewohnheiten von
Pouthieu schriftlich aufgezeichnet wurden. Das Werk schritt
überhaupt nur langsam vorwärts, bis zu der Regierung Lud¬
wigs des Zwölften, während welcher die Gewohnheiten sehr
vieler Provinzen gesammelt und unter fürstlicher Authoritär
bekannt gemacht wurden. Das Ganze ward endlich unter
Franz dem Ersten und seinen Nachfolgern v. I. 1518 bis 1t>09
vollendet; wobei man indessen hin und wieder für gut fand,
einige schon abgefaßte Gewohnheiten wieder abzuändern.— Die
Abfassung der Gewohnheiten war, den königlichen Befehlen ge¬
mäß, unter Zuziehung nicht allein der ersten Rechtsgelehrten,
sondern auch der Deputirtcn der drei Stände (der Geistlichkeit,
des Adels, und Bürgcrstandes) einer jeden Provinz geschehn.
Allein ungeachtet aller dieser Maßregeln, war man doch in den
meisten Provinzen bei diesem wichtigen Geschäft mit wenig Um¬
sicht verfahren. Einige Schriftsteller schreiben dieses der Ueber-
eilung zu, indem man in jeder einzelnen Provinz die Sache
eben so schnell zu Ende brachte, als das Geschäft im Ganzen
langsam fortschritt. Noch einen stärkcrn Einfluß übten indes¬
sen Privat-Interesse, Partheisucht, und vorgefaßte Meinungen,
wobei besonders auch die Eifersucht zwischen den Rechtsgelehrten
des Gewohnheits- und geschriebenen Rechts ins Spiel kam, aus.
Allein mehr, als Alles dieses, wirkte gewiß der barbarische Ur¬
sprung dieser Gewohnheiten, dessen Einfluß zu beseitigen, ohne
die Gewohnheiten gänzlich aufzuheben, in keines Menschen Macht
stand. Welcher Ursache man aber auch die Schuld geben mag,
so war sicher selbst schon lange Zeit vor der Revolution, der
größte Theil der aufgeklärten Rechtsgelehrten darin einig, daß
alle diese Gewohnheiten unzählig viele ungerechte und gehässige
Entscheidungenenthalten, daß dabei der Stil, worin sie abge¬
faßt sind, eben so unklar und unrein, als der Inhalt unver¬
ständig ist. *) Alles sah daher die Abfassung eines neuen.

*) k'errierv Diotion. sto Droit. art. ooutume. Selbst das
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nicht aus den Sitten der Barbaren geschöpftes, sondern den
Bedürfnissen,Verhältnissenund Einsichten der neuern Zeit an¬
gemessenen Gesetzbuches als ein dringendes Bedürfniß an. —
Es gibt mehrere allgemeine Sammlungen dieser Gcwohnheits-
Rechte. Die vollständigste und brauchbarste ist die von Ricke-
bourg *) besorgte. Dieselbe ist zwar nicht unter öffentlicher
Authorität veranstaltet,enthält indessen alle Gewohnheiten, die
von dem König bestätigt waren, und zuletzt als Gesetze galten.
Es gab nämlich überhaupt keine officielle Sammlung der Gewohn-
heits-Rechte aller Provinzen (keinen ooäe krsnesis); sondern
die Urkunde über die in jeder einzelnen Provinz geltenden und
vorn König bestätigten, war in dem Archiv des Parlaments
der Provinz **) niedergelegt. Richebourg bemerkt daher auf
dem Titel seines so eben angeführten Werks, daß er den Text

Orakel der Rechtsgelehrtheit der Gewohnheiten C. Dumon-
lin ruft oft aus: „ü l'injn8ts eontume! o l'extrnvngante
contnme! ü impertinente eontnine!
Der vollständige Titel ist: I^onvesn coutnmisr Aenvrsl

. on eorps äe8 coutumes Zenersles et Psrtieuliere8 äs
I'rnnee et äe8 provinees eonnues sous le nom cle
6au!es, exsvtemeot veriliees 8ur Ie8 originsux eon8er-
vö>8 so grekko äu psrlement äs ksri8 et <l68 sntre8
eonr8 än ro^sume svee Ie8 note8 äe lVk. Ll. ll?ou88sint,
tllisnvelin, änlien Lreäesn et äesn läsrie Uieorä, svo-
csts sn psrlement, jointe8 nux snnotstion8 äe ÄI. 6darle8
än Nonlin, Vrsneoi8 ks^rean et 6»briel Niebel cle !»
Ruebs mnillet, wl8 en oräre et neeomps^ns äs 80 m-
msire8 en msrge äe8 srtiole8, ä'interpretstion ä«8 äio-
tion8 ot»8eure8 ewplo^ee8 äsn8 168 texte8, äe li8tS8 sl-
plir»b>s'tigue8 äe8 lieux rögi8 psr ells^ns eoutume, et
enrielii äs nouvelles note8 tiree8 äe8 prineipsle8 od5or-
vstion8 äe8 eommentateur8 et äe8 juAemen8 <^ui ont
eelsirvi, interprete ou eorriAv <^uelgue8 point8 et sr-
tiele8 äe8 eoutume8 pgr lU. (lb»rle8 Louräot äs kicbe-
dourg, svoest »n ksrlemsot. 4 Dornen ä knri8. 1724 -
(sourent en 8 Vol.).

**) Einzeln waren sie allerdings auch in Druck erschienen.
Ueber die verschiedenen Ausgaben findet man nähere Nach¬
richt in: Libliotliegue cIioi8ie äe8 Iivre3 äs äroit pgr
(lsmu8 garäe äe8 rrreliives nntionsles. ksri8. 1805.
2 Vol. 8ro.



mit den bei dm Parlamenten beruhenden Urkunden verglichen

habe. Doch schon viel früher, als die Gewohnheiten auf könig¬

lichen Befehl gesammelt und bestätigt waren, hatten verschie¬

dene Rechtsgelehrte mehr oder minder vollständige Sammlun¬

gen dieser Gcwohnhcits--Rechte gemacht, die zum Theil auch
grsnä coutumisv oder eoutlimisr Zsnsrsl heißen, und die

man daher mit der so eben angeführten, (von Richebourg erst

im I. 1724 herausgegebenen) nicht verwechseln muß. Zu den

schätzbarsten Werken dieser Art aus den frühern Zeiten gehören

das von Beamnanoir und Peter Defontaines (kerrns IHts-

nus), so wie die sogenannten Assisen von Jerusalem (assisos
äs lörusslem), wovon schon im vorigen Abschnitt geredet

worden. Das letzte Werk enthält die Gesetze, welche Gottfried

von Bouillon seinem neuen Königreich Jerusalem (i. I. 1099.)

gab, und welche weiter Nichts als die alten Gewohnheiten der

Franken sind. Das Werk ist eigentlich bedeutend (fast um zwei

Jahrhunderte) älter, als das von Beaumanoir und Defontai¬

nes. Allein es ward von Gottfrieds Nachfolgern verschiedenes

darin geändert, und es ist nur so, wie es im Jahr 1250 war,

auf uns gekommen; daß es folglich mit den beiden Werken von

Beaumanoir und Defontaines fast von gleichem Alter ist.*) **)

*) Das letztere Werk ist übrigens an und für sich allerdings
unter fürstlicher Authoritat verfaßt worden. Nur gilt die¬

ses nicht in Beziehung auf Frankreich.

**) Die Assisen von Jerusalem nebst dem Werk des Beauma¬
noir wurden von dem Parlaments-Advokaten La Thaumas-
sisre zu Paris im I. 1683 unter folgendem Titel heraus¬

gegeben: ^881868 6t I)0N8 U8SA68 äs )6rU8sIsiN (tilS8
ä'un msrill86rit äs Is bibliotlls^us vstissns) psr NS8-
sirs lesn ä'Ibelin, sornts äs llsplle et ä'^8cslon, 8eig-
»eur äs Rsms8 st äs Lsrutb. Lnssiniils les soutumss
äs Lssuvois^ psi? lÄ688irs ?bilipj)e8 äs LesuMsnoir,
Lsilli äs Llermorit en Lesuvoi8>8 st sutrs8 sneisnns8
ooutums8. Ds taut tirs äe8 ms»U80rit8 sves äe8 note8
et ok>8srvstion8 et un glo88girs Pous I'istsIIigenes äs8
tsrme» äs no8 snsisn8 ÄUteur8» — ksr 6s8psrä Tlio-
mk>8 äs Is 1Rgumg88lsrs, Lou^sr, 8signsur äs
rsnä, bsilli äu rnsrgui8st äs Oba8tesu-nsu1 sur (Ren-,
^vosst sn s>srlemsnt. Imprimv a Lourge8 st 8s vsnä
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Um dem Leser einen Begriff von der Schreibart und dem In,

halt derselben zu geben, habe ich ein Capitel daraus am Ende

dieses Abschnitts beigefügt. Die drei genannten Werke sind

indessen aus einer Zeit, wo der gerichtliche Zweikampf noch

bestand. Sie waren daher in den letztem Zeiten für die Aus¬

übung ganz unbrauchbar. Viel wichtiger für die Geschichte

des neuern Gerichts-Verfahrens ist die etwa i. I. 1402 ver¬

faßte Komme Uursle 011 Zrsncl cou^tumior gener-O äe prs-

tigue civile er csnoniguo, oowpose xsr siesn Louteiller, *)

ü Uaris en la doutigno sie 8 . Lillaine clies sisegues
Älorel su scconil pillier <le Is Zranäe «alle clu kslsis,
so grsncl Lesgr. 1683- sveo privilege äu roi. Die As-

sisen von Jerusalem wurden auch das Buch oder die Briefe
des Grabes (lettres sie sepulcre) genannt, weil man sie
zu Jerusalem in der Kirche des H. Grabes in einem Kof¬

fer aufbewahrte. Dieser ward, wann irgend ein Zweifel
' entstand, nur in Gegenwart des Königs, oder seines Be¬

vollmächtigten, des Patriarchen und, in dessen Abwesen¬
heit, des Priors des Klosters vom H. Grab geöffnet, «ie
wurden verschiedentlich verändert. Im Jahr 1250 wurden
sie von dem auf dem Titel bemerkten losn ä'lkelin, Oomts
sie llsplio etc. geordnet und schriftlich abgefaßt. Die

Original-Handschrift davon befindet sich in der vatikani¬
schen Bibliothek, wovon die in Paris befindlichen Hand¬
schriften nach Vli-Csnge (man sehe dessen Vorrede zu den
etsblissom. cl. 8 t. 80 ^ 8) nur Abschriften sind. Das

Buch ist in Kapitel eingetheilt, und enthält deren 331.
Demselben ist ein Jnhaltsverzeichniß vorgesetzt, welches so
anfängt: 6 i eommenee Io 8 rubrico« sio livre Ü68 3881868
et <168 1»0N8 U83A68 clou r0^3UM6 clo 1eru83lem gui
Corent 6t3l»li68 et mi8es en 68crit p3r lo rinc Ooäekro^
sie Louillon, leguel (ut elileu 3 Ko^ et ä 86gnoi7 äou-
6it ro^3umo et per lo eor>8eil äe8 3utre8 ro^8 prince8
et 836008 gns 3P668 le cllic Ooäelvo^ lureat et P3r
l'oräeoement cloo ^3tri3rc1>e äe llLru83lem.

4e3n Louteiller (oder wie Einige schreiben Loutillier)

lebte am Ende des I4ten und im Anfang des 15ten Jahr¬

hunderts. (sein Testament, welches man am Ende seines
angeführten Werks findet, ist v. löten September 1402).

Er war in der Castcllanci Mortagne an der Scheide gebo¬
ren, und zuletzt Parlaments - Rath zu Paris. Die erste,

auch »och jetzt geschätzte Ausgabe seines Werks, erschien zu

!!!l?

die



denen man noch folgende Werke beifügen kann. Des äe'oisions
äo äesn äe Nsres; De grsnä Oollstumiei? äe Drsnee, 6t in-
stiuetion äe prati^ue et msniere äe proeöäer et prstiguer
es Oours äe Darleinent, Drevoste, et Vieomte äs ?si-is;
Des Ooutumes notoires äe Dllstelet (des Stadtgerichts von
Paris), welche letztere meistens das Ergebniß der Abhörung
von Zengenhaufen (en^uetes xsr turbes) sind, die vom Jahr
1300 bis 1387 vorgenommen wurden. Außer dem römischen
Recht und den verschiedenen Gewohnheits-Rechten,die nur in
einzelnen Provinzen galten, hatten nun aber auch, (wie schon
S. 117. erinnert worden) in den letzten Jahrhunderten die
königlichen Verordnungen in ganz Frankreich allgemeine Ge¬
setzeskraft. Die Könige hatten sogar das »»bezweifelte Recht
die Gewohnheiten, wenn sie es nöthig fanden, abzuändern
und zu verbessern.* *) (los ol-äonnsaees äöl-ogoiellt LUX eoe-

Brüges i. I. 1479. lol. Ein Pariser Jurist Dlisron-
äs8 le Olisron gab es i. I. 1603 zu Paris mit Anmer¬
kungen heraus. Bei den letztem benutzte er die Hand¬
schrift eines alten Practikers, der unter Philip August,
und Ludwig dem Achten (Großvater und Vater Ludwigs
des H.) lebte. Dieses Werk ist für die Rechtswissenschaft
der damaligen Zeit von der größten Wichtigkeit. Es ist
vielfach commcntirtworden, und ist zuweilen gemeint,
wenn die französ. Schriftsteller von dem grseä Loetumiee
oder tlouiumisr genersl sprechen. Godesroi in seiner
Ausgabe desselben sagt, man müsse es eher 8olnme Oivils
als 8omm6 kui-sls nennen, welchem Jeder, der den In¬
halt kennt, beistimmen wird. Godesroi theilt folgendes
Distichon darüber mit:

Hass tibi äst Ooäex gase äset Digests, c^eoä usus,
Rarslis paeeis lisee tibi 8umms äelrit.

*) Alle Rechtsgelehrtcn bemühten sich von jeher aus allen
Kräften, das könkgl. Ansehen zu heben. Besonders war es
eine ihrer Lieblings-Jdecn, der König habe in Hinsicht der
Gesetzgebung die nämlichen Rechte, welche die ehemaligen
römischen Kaiser in Gallien hatten. Der in der vori¬
gen Note angeführte Loeteiller sagt 8om. Due. Uv. n.
tit. 1. „scselleri ^ee le äe Drsnee gui est Dmpe-
reur en son Do^sume peut (sire oräonnsnees, ^ui
tiennent et vsillent lo^, oräonner et eonstituer toutes
eonstitutions e peut sussi rvmettre, ^uittei? et paräan-
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tiimes). Die Gesetze hatten in den verschiedenen Zeiträumen lkdi
andere Namen, und die Abfassung geschah mit verschiedenen , W
äußern Förmlichkeiten, deren Kenntniß für die Geschichte der -ö,
Gerichts- und noch mehr der Staats-Verfassung von Frankreich 5^
nicht ganz unwichtig ist. Unter dem Ersten Königs - Geschlecht O
wurden die von den Königen, unter Zustimmung des Volks, »B
erlassenen allgemeinen Verordnungen meistens Gesetze (lege») S?
genannt. (So lex Uipusriorum u. s. f.) Einige Gesetze führ-
tcn auch den Namen Edicte oder Constitutionen. Diese unter
dem Ersten Königs-Geschlecht gegebenen Gesetze sind in dem A«
coäex leZuiu soti^usrum gesammelt. ^) Man sindet darin
auch die burgundischen, westgothischen Gesetze u. s. f. Diesel- M
ben waren meistens, schon ehe die Franken in Gallien einfielen, Ä
verfaßt; allein die Barbaren selbst haben später Vieles daran te
geändert und verbessert, und sie sind größtentheils nur in die- T
ser verbesserten Gestalt auf uns gekommen. In den meisten li
Handschriften ist diesen Gesetzen eine Einleitung oder Vorrede z,
vorgesetzt, welche eine kurze Geschichte ihres Ursprungs und der K
mit denselben vorgenommenen Veränderungen enthält. So st
heißt es z. B>, von der i. I. 630 auf Befehl Dagoberts vcr- st
kündigten Sammlung der Gesetze der Ripuarier, Alamannen und h
Bajuvarier, daß dieselben ursprünglich von Thcodorich (König >
der Franken) **) verfaßt, späterhin von den Königen Childc-
bert und Chlotar verbessert, und endlich von Dagobert, ***)
mit Beihilfe von vier erhabenen Männern, (per viros illustres)
Claudius, Chaudius, Jndomagus und Agilulfus in ihrer letzten
Gestalt (im I. 630) herausgegeben worden. Auch in der Dör¬

ner tout erime eriminel, erime civil: clonner Arsces
et respit cle clettes ü ein^ sns, ü trois sns et ä un su
...... et AenersIIement cle (sire taut, et sutsnt ^us
ä Oroiet imperisl sppsrtient."

^) Es gibt mehrere gedruckte Sammlungen dieser Gesetze.
k'rillerici Dinckenllrog eockex leguiu sntigusrum. krsn-
colurti 1613- (ol. Lsneisni llsrdsroruln le^es gnti^uee.
Ourn netis et Glossar. 5 Vol. toi. Venet. 1781 — 92.

**)Cum esset (lstglaunis zu Chalons-sur-Marne.

***)gpu6. Usiu«. tom. I. p. 26.
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rede zn dem Mischen Gesetz, dem berühmtesten unter allm Ge¬
setzen der Barbaren, werden vier auserwählte Männer, Wiso-
gast, Bodogast, Salogast und Windogast (aus den Orten
Saleheim, Bodahaim und Windohaim) *), als die ersten Ver¬
fasser des Gesetzes erwähnt. Dasselbe soll im I. 422 zusam¬
mengetragen worden seyn. Nachher haben Mehrere an demsel¬
ben geändert. Carl der Große insbesondere, veranstaltete im
I. 798 eine verbesserte Ausgabe desselben, die auch wohl die
emenllsts heißt. Es sind mehrere Handschriften, welche zum
Theil das ältere, zum Theil das von Carl dem Großen ver¬
besserte salische Gesetz (die emonäats) enthalten, auf uns ge¬
kommen. Das Aeltere gab zuerst Herold im I. 1557, nach
einer in der Bibliothek von Fulda befindlichen Handschrift,
deren damaliges Alter er auf 700 Jahre schätzte, heraus.
Das von Carl dem Großen verbesserte Gesetz ist in vielen
(etwa 20) Handschriften auf uns gekommen, deren Text fast
genau übereinstimmt.Titlet, Pithou, Lindenbrogund besonders
Balnze haben ihn (letzterer mit Vergleichung von 11 Hand¬
schriften) herausgegeben. **) Die Sprache, worin sowohl das
salische als alle Gesetze der Barbaren geschrieben sind, ist die
lateinische. Einige haben daraus geschlossen, daß der auf uns
gekommene Text nur eine Uebersetzung des ursprünglichen sey.
Allein es ist viel wahrscheinlicher, daß die Armuth ihrer eigenen

*)Jn andern Handschriften werden diese Orte Salagheve,
Bodogheve und Windogheve genannt. Es ist dabei "ange¬
führt, sie lägen „Ultra kiiienum" das heißt auf der deut¬
schen Seite. Eccard (lo^. k'rano. 8al.) bemerkt p. 5.,
Gheve bedeute soviel als Gau oder Ort, also Salagheve
soviel als der Ort Sala u. s. f.

**) Ueber das salische Gesetz, dessen Alter so wie über den
Werth der verschiedenenRecensionen desselben, ist in den
neuern Zeiten eine Meinungs-Verschiedenheit unter mehre¬
ren Gelehrten entstanden, die hier zu erörtern nicht der
Ort ist. Man sehe unter den ältern Schriften Lslus.

- tom. II. p. 1048, unter den neuern die lox «alias und
ihre verschiedenenRecensionen v. IO-. E. A. Feucrbach,
Erlangen 1831.; Wiarda, Geschichte und Auslegung des
Mischen Gesetzes, Bremen und Anrieh 1808.; Ortloff) von
den Handschriften und Ausgaben des Mischen Gesetzes.



Sprache die Barbaren zwang, ihre Gesetze in einer fremden
abzufassen, worin sie, durch ihre Verbindung mit den Römern,
schon einige Uebung erworben hatten. Das Ansehen des sali-
schen Gesetzes behauptete sich, wenigstens in einzelnen Gegen¬
den, sehr lange (noch einige Jahrhundertenach dem Ausstcrben
des Carolingischcn Stammes). In der Gegend von Lyon und
Friburg galt es noch in den Jahren 1185 und 1296; kurze
Zeit nachher aber verschwand der Gebrauch desselben so durch¬
aus, daß es dem großen Hansen nicht einmal dem Namen nach
mehr bekannt war. *) Die von den Königen des Zweiten Ge¬
schlechts erlassenen Gesetze wurden, weil sie in Capitel (espituls)
eingetheilt sind, gleich bei ihrer Entstehung Capitularien (espi-
nilsris) **) genannt, welchen Namen sie noch führen. Viele
haben zwar geglaubt, als ob es einen Unterschied zwischen Ge¬
setzen und Capitularien gebe. Auch gibt es allerdings einige
Stellen der gleichzeitigen Schriftsteller, woraus klar eine Ver¬
schiedenheit zwischen Gesetzen und Capitularien hervorgeht. Al¬
lein dieselbe besteht blos in dem Namen. Man wollte dadurch
nur die von den frühern Königen gegebenen Gesetze von den¬
jenigen der Carolinger unterscheiden. Uebrigens geht aus sehr
vielen Stellen der Capitularien selbst hervor, daß sie Gesetzes¬
kraft hatten. So heißt es z. B. Ospitul. Osrol. Oslv. sä s.
873- esp. 8- „propreres per Ospitnls svi er pstris nostri,
Huse k'rsnci pro IoA6 tenenäs jnäicsverunt, et liäeles nostri
in Aenersli plseilo conservsnäs äecrevernnt, äisoernenäuin

*) Lsluri. tom. H. p. 1048-
**) Eine ganz vorzügliche und äußerst brauchbare Ausgabe

derselben ist die von Baluze, und nach ihm von Chiniak
besorgte: Ospitnlsris kle^nin IHsneoruw. ^ääitse sunt
Nsreulli inonselli et sliornrn kormulse veteres et notse
äootlssimorum viroruin. Lteplisnu« Lslusius Dutelen-
si» in ununi eolle^it, sä vetustissiluos eoäiees msnus-
eriptos emenäsvit, notisgue illustrsvit, ins^nsin psrtem
primum eäiäit s. 1697. Kovs eäitio snetior sv emen-
ästior sä liäern sutoArsplli Lslusü, gui äe novo tex-
tuin purZsvit notss^uv essti^svit.tlursnte
ketro äe Olliniso, kie^i s eon8iliis etc. ksrisiis ex l vp.
k'. (^nillsn 1780- 2 torn. bol.



est etc. " Ucberhanpt sind die Capitularien, wie sich ebenfalls
durch sehr viele Stellen derselben beweisen läßt, eben so wie
die Gesetze, auf die Verordnung des Fürsten, und mit Bewilli¬
gung des ganzen Volks (eonssnsu populi et eonstitntione
regis) erlassen worden. *) Das dritte Capitular v. I. 803
(unter Carl d. G.) verordnete sogar (cop. 19.): „Man sollte
über alle Capitel, welche zu dem Gesetz neu hinzugefügt worden,
das Volk befragen, und nachdem Alle eingewilligt hatten, sollten
sie die Urkunde der Capitel unterschreiben." (vtpopulus interroge-
tur cke espitulis, cjnse in lege noviter scläits sunt. 12t post-
^ugrn omnes eonsenserint, sndseriptianes et rnsnulirmstio-
nes in ipsis espitnlis kseisnt).— Von jedem Capitular ward die
Urkunde im königlichen Archiv niedergelegt, und es wurden zu¬
gleich Abschriften davon an die Erzbischöfe, **) die königlichen
Sendboten u. s. f. geschickt, damit diese sie wieder den ihnen
untergebenen Beamten zukommen liessen und dem Volk verkün¬
digten. Es gehörte überdem zu den Amtsgeschaftcnder königl.
Sendboten, dafür zu sorgen, daß die Capitularien dem Volk
vorgelesen wurden, damit Niemand sich mit der Unwissenheit
entschuldigen ***) könnte. Ungeachtet dieser Sorgfalt für die

*) Man sehe das eäiet. kistens. csp. 6-, Oapitnlsr. Osrol.
Osiv. scl s. 873. esp. 8-, Oarol. Nsgn. Ospitulsr. 2änm
snni 813. prselüt. sp. Lslu^. tom. I. p. 500.

**)Läict. kistens. csp. 36. In einigen Capitularien ward
sogar ausdrücklich verordnet, daß von demselben eine be¬
stimmte Zahl Abschriften ausgefertigt,und diese bestimmten
Personen mitgetheilt werden sollten. So verordnet das
Capitular Carls des Großen v. I. 812. „Istius Ospitu-
Isrii exempls ^ustuor volumus nt seribsntur, et «nun»
Iisdesnt missi nostri, slterum cowes in eujus ininists-
rüs dsec Iseiencla »unt,.tertium lisdesnt inissi
nostri, <^ui super exereilum eonstituti sunt, ^usrtuin
dskest Lsneellsrius noster." Ospit. lid. I. esp. 8. sp.
Lalus. torn. I. p. 13.

***) Oonstit. l^nä. pü. Ospitnl. lid. IV. esp. 72. ,,Dt missi
et unusguisc^ue in suo ministerio lisev espitula relegi
tseisnt eoram populo, nt nots siot omaidus, ne^uis ex-
eusstionem dsderv possit."



Aufbewahrung der Capitularien waren sie doch vor dem I. 827
noch nicht in Einen Band (in nnnm Volumen) gesammelt,
sondern nur auf einzelne Blätter geschrieben, vorhanden, (»eps-
rstim porsoripts llsllellsntur in inemllrsnnlis er solleclnliz).
In diesem Jahr aber machte der Abt Ansegisus *) eine Samm¬
lung der von Carl dem Großen und Ludwig dem Frommen
erlassenen, und theilte sie überdem in Bücher ab. Diese letztem
enthalten aber nicht den ganzen Inhalt einzelner Capitularien,
sondern Ansegisus wählte aus denselben, die sich auf den näm¬
lichen Gegenstand beziehenden Gesetze oder Capitel (ospirulg),
und machte daraus ein Ganzes, das er in vier Bücher ver¬
theilte. Die Arbeit des Ansegisus scheint sehr bald gleichsam
gesetzliches Ansehen erhalten zu haben. Denn die folgenden
Könige beziehen sich in ihren Capitularien oft auf seine
Sammlung, und führen die Gesetze nach der von ihm
gewählten Ordnung und Nummer an. Ansegisus hatte meh¬
rere Capitularien Übergängen, auch waren die der nachfolgen¬
den Könige erst später erschienen. Bcnedictus, ein Levit von
Mainz, füllte diese Lücke größtentheils aus, indem er auch diese
Capitularien sammelte und nach demselben Plan wie Ansegisus,
in drei Bücher vertheilte. **) Es sind noch mehrere Hand¬
schriften der Capitularienübrig. Der Erste, welcher Etwas
vollständigeres davon durch den Druck bekannt machte, war
Vitus Amerpach, der die Capitularien Carls des Großen in
ihrer ursprünglichen Form im I. 1545 zu Jngvlstadt, nach
einer Handschrift der Abtei Tegernsee ***) herausgab. Im

*) Ueber die Person dieses Mannes schweben einige Zweifel
ob, worüber man Iloinec. lli»tor. jur. Aermsn. 08p. II.
H. 39. und vorzüglich die Vorrede von Balnze nachsetzen
kann. Sicher ist, daß ein Abt Ansegisus die Capitularien
gesammelt, denn er selbst führt sich in der Vorrede zu den¬
selben redend und mit Namen an.

**)Die Sammlungen des Ansegisus und Bcnedictus lzusam-
men, enthalten also sieben Bücher, in welcher Zahl sie auch
in unsern jetzigen Ausgaben enthalten sind.

***) Vrsooipuae oonstitntiono» Oaroli Alggni lle rolln» ooole-
sisstiois et oivilillns » lllolllario nexote ex svi oonsti-
rutivnuiu lillris oolleotso et nugor e coenollio NoAoru-
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Jahr 1548 erschien nun zu Paris, durch die Bemühung von
Du killet, Bischof von Meaur, auch eine Ausgabe der Sarnm-
klingen des Ansegisus und Benedictus, die aber das sechste Buch
,,ur unvollständig und das siebente gar nicht enthielt. Pithou
verbesserte und erweiterte sie. Im I. 1677 gab endlich Baluze
sein oben in der Note angeführtes Werk (2 lol. ksei») her,

^lkin aus, welches sowohl die beiden genannten Sammlungenals die
^ einzelnen noch vorhandenen Capitularien enthalt. *) Das ge-

schliche Ansehen der Capitularien erhielt sich nicht lange über
den Untergang des Zweiten Geschlechts hinaus. Die ganz ver,

kk ür änderte Form der Regierung und Gesetzgebung machte nämlich
M» auch eine Veränderung der Gesetze selbst durchaus nöthig.
'c!z«c Die Gesetze der Könige des Dritten Geschlechts werden
uf M bis auf die Zeit Philips des Schönen, theils nach Verschieden-

jj. hcit der Zeit, theils nach Verschiedenheit des Gegenstandes, wo,
M rauf sie sich bezogen, von dem Gesetzgeber selbst entweder öta-

fchg, 1»li 880 M 6 iis (stsbiliments) oder ssnciiones prsZrngticss, oder
^ E Edikte (nvstrse institutionis eäiots), zuweilen Testamente (tes-

Ismants nostrss auctoritstis) genannt. Einige dieser Gesetze
fangen auch ohne besondere Ueberschrift mit den Worten an:

^ Vvluinus et prseoipimus oder »istuo ei äeosrno, oder oräi-
»»mu8. Seit Philip dem Schönen indessen, hat man die von

^ den Königen erlassenen allgemeinen Gesetze fast durchaus Ver,
/ ordnungen (oräonasnoes) genannt. Das erste Gesetz, welches
^ sich selbst diese Benennung gibt, ist das, welches Philip der

Schöne, im Parlament von Pfingsten 1287, über die Verhält-
^ Nisse der Bürger erlassen hat, und welches so anfängt: c'o8«:

I'oräonnsnoe laits psr la oour äo notro sei^naur le roi et äs
^ »on commsnäernent. Indessen wurden (bis zu den letzten Zeiten

vor der Revolution) gewöhnlich nur diejenigen königl. Befehle,
Mc wodurch entweder eine Menge **) verschiedener Gegenstände,
-üd» —--

seenzi prolstas cum aänotationilrn» et ^rsekatioiis Viti

*) Ueber die Geschichte der Handschriften und Ausgaben sehe
man die Vorrede dieses Werks von Baluze.

**) Hierhin gehören vorzüglich die Verordnungen, die auf die
Vorstellungen der Stände - Versammlungen erlassen worden

11



oder wenigstens ein allgemeiner und umfassender Gegenstand in
Beziehung auf das öffentliche Recht oder die Form der Gc-
richtsverwaltung geregelt ward, Veroxdnungen (oräonnsnev,)
genannt. Bestimmungenüber irgend einen einzelnen Gegenstand
hiessen Edicte (eälts), und solche, die sich auf irgend eine vor«
hergegangene Verordnung bezogen, der sie zur Erläuterung
dienten, nannte man Erklärungen (äeclsrstions). Was die
Form der Abfassung betrifft, so ward sowohl den Verordnun¬
gen als Edicten und Erklärungen, der Name des Königs, vor¬
gesetzt: (z. B. Ludwig, von Gottes Gnaden, König von Frank¬
reich und Navarra). Nach dem Namen des Königs enthielten
die Verordnungen und Edicte die Formel: ä tous Prosen, er
s venir sslut (Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen unsern
Gruß).* *) In den Erklärungen (äeolsrstlons) hieß es Statt
dessen: ü tons eeux ees präsentes lettres verront, ss-
Int (Allen Denjenigen, welche den gegenwärtigen Brief sehen
(lesen), unsern Gruß). Die Verordnungen(oräonnsnoes)
und Edicte trugen nur das Datum des Jahrs, Monats und
des Regierungsjahrs des Königs, worin sie erlassen waren,
ohne Erwähnung des Tags; **) die Erklärungen (äeelsrs-

sind. Diese Verordnungenführen gewöhnlich ihren Na¬
men von dem Ort, wo die Stände versammelt waren,
(z. B. Die Verordnung von Orleans, Msulins u. s. f.)
wenn sie auch an einem andern Ort erlassen worden sind.
So ist z. B. die Verordnung von Blois eigentlich zu
Paris im I. 1579, und zwar erst drei Jahre nach der
Versammlung der Stände von Blois erlassen worden.

*) Diese Formel (ä tons Possens ets.) ist uralt, und war
schon zu den Zeiten Ludwigs d. H. gebräuchlich. Die
vtsblissem. dieses Königs fangen so an: „I,oeys, Ilo^s lle
IHsaso psr 1s gösse Ue Dien s tous dons Okrestions
kiskütsns el Konsums, et en Is seignorie cle irrsnee, et
s tons sutres gui ^ sont Präsens et svenir; sslut en
nostre Lsingaleur."

, **) Es entstand dadurch keine Unsicherheit in Beziehung auf
das Datum; indem diese Befehle nur von dem Tag an
Gesetzeskrafterhielten, wo sie in die Register des Parla¬
ments eingetragen waren, wo denn natürlich der Tag bei¬
gefügt ward. Jetzt, wo dieses Hülfsmittel wegfällt, füh-



tiong) hingegen, waren nach Jahr, Monat und Tag, so wie
auch nach dem Regierungsjahr datirt. Nach dem eigentlichen
Inhalt dieser Befehle folgte der Auftrag an alle Beamte, wo¬
ran er gerichtet war, dieselben auszuführen oder ausführen und
verkündigen zn lassen. Die Formel dazu war: si wsnävos
(oder si ckonnon» 6» Mgulleluent) ü kous oos smes ei l'ösux
oto. (Also befehlen wir allen unsern Lieben, Getreuen u. s. f.)
Ganz am Schluß stand die Formel: osr tel 6»t notro plsisir.
klt slin 1»6 66 soll 6 li 086 keri«6 6t stgb>>6 ä tüujours, nouz
^ avons (sit W6tti'6 notl'6 S66l. Der Formel: vsr t6l 6»t
voti-6 plüisil- (denn also ist es unser Wohlgefallen), soll sich
Ludwig der Eilfte zuerst bedient haben.* *) Die Verordnungen
sowohl als die Edicte und Erklärungen, wurden von dem Kö¬
nig eigenhändig unterzeichnet, wozu noch Einer der Staats-
Sccretaire seine Unterschrift und der Siegelbewahrer sein Visa
setzte. Alle waren dabei mit dem großen Siegel unterstegelt,
die Verordnungenund Edicte mit grünem Siegelwachs auf
Schnüren von rother und grüner Seide, die Erklärungen mit
gelbem Wachs auf einem doppelten Pergament-Streifen. **)

rrn daher auch die königlichen Verordnungen (oräonnsnces
üii roi), die freilich ihrem Wesen nach von dem, was man
vor der Revolution so nannte, sehr verschieden sind, das
Datum des Jahrs, Monats und Lags, (so wie des Rcgie-
rungs-Jahrs). So z. B. die Verordnungen, wodurch Ludwig
der Achtzehnte die neue Ausgabe der fünf Gesetzbücher ver¬
kündigte. Die große Verordnung, welche Ludwig der Vier¬
zehnte im Jahr )667 über die Reform der Gerichts-Ver¬
waltung herausgab, trägt aber nur das Datum des Jahrs
und Monats.

*) Es ging mit dieser Formel, wie mit mancher andern (z. B.
psr- Is Ak-366 Ü6 <li6u). Sie war ursprünglich durch¬
aus kein Ausdruck des Stolzes. Die: «mr- t6l e«t notro
plsisir-, ist häufig als ein Beweis des höchsten Uebermuths
getadelt worden. Allein plsisii- bezeichnet in dieser Formel
nicht, was wir im Deutschen Vergnügen nennen, sondern
das, was nach gehöriger Untersuchung als das Beste er¬
scheint, am besten gefällt.

**) Die dreierlei hier genannten königlichen Befehle waren nicht
eigentlich versiegelt oder geschlossen, sondern es waren so¬
genannte offene Briefe (lottres xstootes), denen das Sie-
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Verordnungen, die der König über einen ganz besondern Ge¬
genstand erließ, z. B. Befehle an die Truppen, Entscheidungen
und Urtheile, die von dem Staatsrath im Namen des Königs
ausgingen, fingen so an: äs PSI- le roi, »3 msjcslö ctant in-
kormöe u. s. f. Schon seit den Zeiten von Philip August
(reg. v. I. 1180 —1223), gab es eine Sammlung dieser Ver¬
ordnungen, welche dem König nachgeführt zu werden pflegte.
Als aber Philip August im I. 1194 von den Engländern bei
Blois überfallen ward, verlor er den größten Theil dieser Ur¬
kunden. Man beschloß daher dieselben künftig an einem sichern
Ort, wozu man Paris wählte, aufzubewahren. Hierdurch ent¬
stand die sogenannte Schatzkammer- oder der Schatz der Urkun¬
den (trözor clc»'cbsrtre») , worin ein Theil der Verordnun¬
gen, die unter den Königen des Dritten Geschlechts erlassen
wurden, aufbewahrt wird. Man findet indessen darin keine
über die Zeiten Ludwigs des Jungen (4,aul» Ic chune) hinaus,
dessen älteste (hier aufbewahrte) Verordnung vom I. 1145 ist.
Doch waren später noch einige (etwa fünf bis sechs) ältere hinzu¬
gekommen, die man aus Klöstern genommen hat, so wie noch eine
aus dem Archiv des Rechnungshofes (cbsmlire» lle» campte»).
Seit der Zeit indessen, wo das Parlament seinen beständigen
Sitz zu Paris erhielt (seit 1302), ist das Archiv (grelle)
desselben, die vorzüglichste Niederlage für alle diese Verord¬
nungen geworden. Nur sehr wenige sind früher, vielleicht
aus Mangel einer bestimmten Regel darüber, demselben

gel nur angehängt war. Verschlossene und versiegelte
Briefe, wodurch der König einer bestimmten Person einen
besondern Auftrag ertheilte, hiessen lettre» dose» oder
lettre» äe cscbct. In Deutschland ist man gewohnt, un¬
ter dieser Benennung geheime Verhaftsbefehle zu verstehen.
Sie wurden allerdings oft genug zu diesem Zweck ge¬
braucht. Allein auch andere, mit den gehörigen Förmlich¬
keiten versehene Briefe, wurden so genannt. Diele Förm¬
lichkeiten bestanden für die letti-c» clc cscliet darin, daß
sie nicht auf Pergament, sondern auf gewöhnlichem Papier
geschrieben, von dem König unterzeichnet, von einem Staats-
Secretair contrasignirt, und mit dem kleinen Siegel (xent
cscliet) des Königs versiegelt waren, so daß man sie nicht
öffnen oder lesen konnte, ohne das Siegel zu verletzen.
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nicht zugesendet worden. — Unter Ludwig dem Vierzehnten
ward auf Befehl des Königs und unter der obern Leitung
des damaligen Kanzlers Pontchartrain eine Sammlung aller
unter den Königen des Dritten Geschlechts erlassenen Verord¬
nungen veranstaltet, welche >im Louvre gedruckt ist. Der Advo¬
kat Lauricre, den der Kanzler mit dieser Arbeit beauftragt
hatte, gab im Jahr 1723 den ersten Band heraus. Nach des¬
sen Tod ist das Werk von Mehrern andern fortgesetzt worden.
Im Jahr 1816 war es zu 18 Banden toi. *) angewachsen,
und sollte mit Franz dem Ersten geschlossen werden. Die äl¬
teste Verordnung, die es enthält, ist v. I. 1051. Unter diesen
Verordnungen und Gesetzen verdienen die otsblissem. cko 8r.
L.ouis den ersten Rang. Wir haben über das Geschichtliche
derselben im vorigen Abschnitt schon das Nöthige erwähnt, und
bemerken hier nur noch, daß das gesetzliche Ansehen derselben
sich eben nicht sehr lange erhielt, worüber man Montesg. Ilv.
XXVIII. cllsp. 37 — 40. nachlesen kann. Doch bemerkt vu-

in seiner Vorrede zu der Ausgabe der etsblissom. v. I.
1658, ein berühmter Rechtsgelehrter behaupte, man müsse (auch
noch damals) sich nach den otslllissom. richten; in so fern sie
den spätern Verordnungennicht widersprächen. Außer den
vtslllissoinentssind von den übrigen Verordnungen der Könige
des Dritten Geschlechts, besonders in Beziehung auf die Ge¬
richts - Verfassung folgende die wichtigsten: die von Philip dem
Schönen vom 23. März 1302, wodurch Paris znm beständigen
Sitz des Parlaments bestimmt ward; die des Königs Johann
(v. I. 1356) über die Regierung des Königreichs; die von Karl
dem Siebenten v. I. 1446 über die Parlcmente; die von Blois
unter Ludwig dem Zwölften im I. 1498 erlassene, welche mit
der spätern von Blois nicht verwechselt werden muß; das
Edict von Cremieu unter Franz dem Ersten, v. I. 1536;
die Verordnung von Villers - Cotterets unter demselben Fürsten
(1539); die von Orlcans, welche im I. 1560 unter Carl dem
Neunten auf Vorstellung der Stande erlassen ward; die von
Roussillon, i. I. 1563 unter demselben König erlassen (I'oräon-

Eine neuere Sammlung ist: kecueil äes le is snvieuue3
t'rantzsisLS par Issrnkerl: et »souräsn. 29 Vol. 8vo.
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nsnce äs liougsülon) / wodurch zugleich der Anfang des Jahrs
auf den ersten Januar gesetzt ward; die von Moulins (im I.
1566 unter demselben König erlassen); die von Blois (im I.
1579) unter Heinrich dem Dritten. — Vorzüglich wichtig sind
einige Verordnungen Ludwigs des Vierzehnten: 1) die große
Verordnung vom I. 1667, auch oräonnsnes civile oder cocls
civil genannt, wodurch die Form *1 der Gerichts-Verfassung
im ganzen Königreich festgesetzt war; 2) die Verordnung vom
August 1669, auch oräonnsnce äs« committimu« genannt;
weil sie über einen besondern privilcgirten Gerichtsstand ver¬
fügt, der comiuittimus hieß, und den wir in der Folge näher
erklären wollen; 3) die vom I. 1670, auch oräonnsnee crimi-
nelle oder cocls criminel genannt, welche über das Verfahren
in Criminalsachen bestimmt; 4) die or-äonnancs äs« esux er
korst« v. I. 1669 (über die Jagden und Forsten; 5) die vom
I. 1672 auch oräonnsnee cle ls vills genannt; weil sie von
der Gerichtsbarkeit der Scheffen von Paris handelt; 6) die
vom I. 1673, auch cocls rnsrcbsnä genannt; 7) die vom I.
1680 über die Salzsteuer («ur ls« gsbelles); 8) die vom I.
1681 auch coäs cls ls msrins genannt; 9) die vom I. 1685,
auch cocls rioir (das schwarze Gesetzbuch) genannt, über die
Polizei unter den Negern auf den africanischcn und amerikani¬
schen Inseln; 10) die vom I. 1687 sur ls« sing grosses
kerines; 11) das Edict über die geistliche Gerichtsbarkeit (sitr
ls juriäivtioci sceississtic^lis) vom I. 1695. Die Verordnuu-
gcn dieses letztem Königs (Ludwigs des Vierzehnten), haben in
Frankreich allezeit einen großen Namen gehabt. **) Auch sind

*) Die oräonn. 6 . 1667- war bei einigen wenigen Parlamen¬
ten z. B. bei dem von Pau nicht cinregistrirt, und hatte
deshalb auch in dem Gerichtsbezirk desselben keine gesetzliche
Kraft. Sonst war seit 1667, ungeachtet der großen Ver¬
schiedenheit der Gesetzgebung, das gerichtliche Verfahren
in ganz Frankreich sich gleich. In Zivilsachenhat es selbst
durch Einführungder neuen Gesetzbücher nur wenige Ver¬
änderungen erlitten.

**) In der Einleitung zu der Charte vom I. 1814, sagt Lud¬
wig der Achtzehnte: „l^au« »von« consiäsrs, gue le»
comcnunes onl. clu Isnr sllrsncliisssment ä k-ouis lo



die so eben genannten nur nach reiflichen und wiederholten Be¬
rathungen der ersten Staats-Männcr, Nechtögelchrtenund son¬
stigen Sachverständigen erlassen worden. Dieses gilt insbeson¬
dere auch von der orclonnsnoo civile vom I. 1667 und der
ortlonesnoe eriwin. vom I. 1670, welche für unsern Gegen¬
stand die wichtigstensind. 2m I. 1665 setzte Ludwig der Vier¬
zehnte aus einem Theil seines Staatsraths eine Kommission
nieder mit dem Auftrag, eine allgemeine, in ganz Frankreich
gültige Verordnung über das gerichtliche Verfahren zu entwer¬
fen. Mit Ausnahme des ersten Titels,* *) der unmittelbar aus
dem Kabinct des Königs ausging, wurden die übrigen Mate¬
rien unter mehrere Advokaten (Auzinct, L'Hoste, Raguenaut,
Gomont, Bilain und Poucaut) vertheilt, von welchen jeder für
sich den ihm zugewiesenen Gegenstand bearbeitete. Sie legten
dann der Königl. Kommission, deren Sitzungen sie beiwohnten,
ihre Arbeiten vor, und man entschied nach Stimmen-Mehrheit.
Die auf diese Weise festgesetzten und abgefaßten Gesetzes-Ent¬
würfe wurden dem königlichen Staatsrath übersendet. Der
König wohnte den Sitzungen desselben, die sich auf diesen Ge¬
genstand bezogen, bei, und gab persönlich den Vorschlagen, die
ihm die zweckmäßigsten schienen, seine Zustimmung, und verwarf
die andern oder ließ sie abändern. So kam nach 15 Monaten der
Entwurf der oräonnsnos oivilo vom I. 1667 zu Staude.
Der König wollte nämlich, ehe er dieselbe als förmliches Gesetz
verkündigen ließ, das Gutachten des Parlaments darüber ver-

Oros.kmlin grie lOvuis XIV. k> regle presgue
ionte8 les psrtios lle l'srlministrstion z>ul>ligue pcir stit-
lerentes orclonnsnee» Äo-rk rrerr e?rcore n'ararF sr/rMSLÜ

*) welcher über die Befolgung der königl. Verordnungen han¬
delt. Dieses war in den damaligen Zeiten, wegen der
Ansprüche der Parlamente auf einen Antheil an der Ge¬
setzgebung, und auch noch wegen anderer Ursachen ein sehr
kritischer Punkt, der bei den Conferenzen zwischen den
Staatöräthen und Parlamcnts-Mitgliedcrn,wovon sogleich
geredet werden wird, die meisten Schwierigkeiten machte.
Man nahm auch diesen ersten Titel der oräonnrmoe vom
2- 1667 m den Conferenzen zuletzt vor.
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nehmen. In Folge eines, von dem König den 24. Januar 1667
an das Parlament und insbesondere an den ersten Präsident
und den General-Prokurator desselben erlassenen Schreibens,
wurden den 26. Januar desselben Jahrs in dem Hotel und un¬
ter dem Vorsitz des damaligen Kanzlers Seguier die Conferen,
zen über diesen Gegenstand zwischen verschiedenenMitgliedern
des Staats-Raths und des Parlaments, so wie mehrcrn Re-
queten-Meistern eröffnet. Im Namen der übrigen Staats-Rä-
the sprach meistens Puffert, der überhaupt Alles geleitet hatte,
und die Triebfeder des Ganzen war. Für die Parlamcnts-
Mitglicder führte meistens der erste Präsident de Lamoignon
das Wort. Im Namen der Mitglieder des öffentlichen Mini¬
steriums, von welchen der erste General-Advokat Talon, der
General-Procuratorde Harlai und der zweite General-Advokat
Bignon gegenwärtig waren, sprach meistens der General-Advo¬
kat Talon. Als Protokollführer war Foucault der Kommission
zugegeben. Die Kommission ging alle Titel der Verordnung
in fünfzehn *) Sitzungen (die letzte war den 17. März 1667)
der Ordnung nach durch. Mehrere Artikel wurden in Folge
der Bemerkungen der Parlaments - Mitglieder geändert, andere
hingegen ungeachtet derselben, so wie sie waren, beibehalten.
Die Abfassung des Ganzen ward dem schon genannten Staats-
Rath Puffert und dem Advokat Anzinet aufgetragen. So kam
denn endlich die oräonoauoe civile in ihrer letzten Gestalt zu
Stande, und ward den 20. April des I. 1667 bei dem Parla¬
ment von Paris einregistrirt. Der coäe criminci vom I.
1670 ward auf dieselbe Weise verfaßt, und in Conferenzenähn¬
licher Art berathen und geprüft. Sie wurden den 6. Juni 1670
eröffnet und mit der siebenten Sitzung, den 8. Juli desselben
Jahrs geschloffen. Die Hauptpersonen,der Kanzler, der erste

*) blerlin Report, srt. Loäe sagt „in sechszehn Sitzungen."Derselbe hat wahrscheinlich die vorläufige Sitzung, welche
die Parlamentsgliederfür sich im Hans des ersten Präsi¬
dent hielten, und worin nur einige Rangstrcitigkeiten
geschlichtet wurden, mitgezählt. In dem Conferenz-Proto-
koll, wovon ich eine zu Löwen im I. 1700 erschienene
Ausgabe vor mir habe, wird die 15te Sitzung als die
letzte angegeben.
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Präsident, der Wortführende Staatsrath u. s. f. warm diesel¬
ben, wie im I. 1667. Die orllon. crimin. ward den 26. Au¬
gust 1670 in die Register des Parlaments von Paris eingetra¬
gen. Das Protokoll über diese Eonfercnzen,sowohl die von
1667 als 1670 ist durch den Druck bekannt gemacht worden.
Dasselbe enthalt außer dem ursprünglichen Entwurf dieser bei¬
den Verordnungen auch die Beweggründe der verschiedenen Ge¬
setze, und ist daher das wichtigste Hülfsmittel zur Erklärung
derselben, so wie es überhaupt als Eines der schätzbarsten
Denkmale der französ. Jurisprudenz dieses Zeitalters angesehen
wird. Bei Abfassung des Handels-Gesetzbuchs(ooäe msrollsnä)
forderte der Minister Colbert die Gutachten der ersten Kauf¬
leute der vorzüglichsten Handelsplätze Frankreichs ein. Bei
den Berathungen, die in einer besondern Kommission des Staats-
Raths darüber gepflogen wurden, ward der berühmte Savary
zugezogen, dessen Ansichten einen so entscheidenden Einfluß auf
die Abfassung dieses Gesetzbuchs hatten, daß der Staats-Rath
Pnssort, welcher Präsident der Kommission war, es nur den
coäe 8svar^ nannte. Bei Abfassung der übrigen Verordnun¬
gen verfuhr man, wie schon erinnert worden, mit gleicher
Sorgfalt.

Unter den VerordnungenLudwigs des Fünfzehnten ist
für die Gerichts-Verfassungvorzüglich die vom I. 1737
über die Abberufung der Prozesse an einen höher» Gerichtshof
fsnr Ib8 6 voostl 0 N8 et röAlem6ii8 Ü68 sug68), *) und
die vom I. 1738 über den Geschäftsgang beim Staats-
Nath (Röglement oon8kil) merkwürdig. Unter den Ver¬
ordnungen Ludwigs des Sechzehnten, sind die vom I. 1779
über die Abschaffung der Leibeigenschaft auf den königl. Domai-
nen, so wie die vom I. 1787 über die Beschränkung der An¬
wendung der Folter, die wichtigsten.—Unter den altern Verord¬
nungen verdient noch besonders die, unter Ludwig dem Dreizehn¬
ten im Jan. 1629, erlassene genannt zu werden, die ein eige-

*) Die orllonnkmcs äos committimu8, im I. 1669 von Lud¬
wig dem Vierzehnten erlassen, wird auch zuweilen oräon-
vsnce «168 vvocstions genannt, weil sie ebenfalls über die¬
sen letztem Gegenstand handelt.



nes Schicksal gehabt hat. Der Verfasser derselben war der
Siegelbewahrer Michael von Marillac, wovon sie aach zuwei¬
len volle ülicbsult oder volle Älsrillso genannt wird. Sie
erstreckt sich über sehr viele Gegenstände der Justiz und Ver¬
waltung , und wird von Allen wegen der Weisheit und Zweck¬
mäßigkeit ihrer Bestimmungen gerühmt. Sie erhielt nicht allein
die Bestätigung des Königs, der sie, um den von der Stände-
Versammlung von Paris (im I. 1614) vorgebrachtenBeschwer¬
den abzuhelfen, abfassen ließ; sondern sie ward auch bei den
Parlamenten (hin und wieder mit einigen Modifikationen) cin-
registrirt, und von dem Volk mit Jubel aufgenommen.Allein
nur kurze Zeit nach Einführung derselben, ward der Siegel¬
bewahrer Marillac in die Folgen des Unfalls, der seinen Bru¬
der den Marschall Marillac traf, mit verwickelt. Letzterer
ward im I. 1630 festgesetzt, und im I. 1632 durch Mitwir¬
kung des Cardinals Richelieu, dessen Zorn er gereizt, hingerich¬
tet. Dem Siegelbewahrer nahm man den 12. November 1630
die Siegel ab, und ließ ihn ins Gefängniß setzen, worin er den
7. August 1632 vor Verdruß starb. Der volle Llarillsv fiel
dadurch in gänzlichen Mißcredit; so daß die Advokaten scheu¬
ten, ihn vor Gericht anzuführen. Mit der Zeit kam man in¬
dessen von diesem Vorurthcil größtcntheils zurück. Der be¬
rühmte D'Agueffau führte denselben im I. 1693 als ein Gesetz
an, das beobachtet werden müsse, wogegen auch in den letzten
Zeiten vor der Revolution kein Zweifel mehr obwaltete. Noch
ist zu bemerken, daß die ältern Verordnungen der Könige und
insbesondere die vom I. 1667 und 1670 in dem erst später mit
Frankreich vereinigten Lothringen und Bar keine gesetzliche
Kraft hatten. Statt deren galt daselbst der voll« Deopolll
vom I. 1707, welcher von dem, im I. 1698 durch den Frieden
von Ryswick in seine Staaten wieder eingesetzten, Herzog Leo¬
pold herrührt. — In Frankreich fand bekanntlich in den neue¬
sten Zeiten, in Beziehung auf die gesetzgebende Gewalt, eine
gänzliche und oft wiederholteUmgestaltung Statt. Den in
den letzten Jahrhundertenallgemein angenommenen Grundsätzen
der Monarchiegerade entgegen, ward das Recht der Gesetz¬
gebung zwischen dem König, oder um noch allgemeiner zu re¬
de», zwischen der ausübenden Gewalt und den Stellvertretern
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des Volks getheilt; auf eine kurze Zeit, (unter dem National-
Convent und Direktorium) kam es den letztcrn sogar allein zu.
Den Grund zu allen folgenden Veränderungen ward bekannt¬
lich durch die im I. 1789 zu Versailles versammelten General-
Staaten gelegt, welche späterhin sich selbst den Namen Natio-
onal-Vcrsammlnng (sssemblse nsUonsIe) beilegten. Nach dem
organischen *) Gesetz, welches dieselben im Oktober 1789 dem
König vorlegten, und das sehr bald die königliche Bestätigung
erhielt, beruhte die gesetzgebende Gewalt vorzüglich **) bei
der National-Versammlung d. h. bei der Versammlung der durch
freie Wahl des Volks ernannten Deputirten. Die letzten: hat¬
ten (nach Art. 13.) ausschließlich das Recht, Gesetze in Vor¬
schlag zu bringen: doch war zu jedem Gesetz die königliche Be¬
stätigung erforderlich. Die Verweigerung derselben hatte jedoch
nur eine beschränkte Wirkung. Sie hörte nämlich bei der zwei¬
ten Erneuerung derjenigen Versammlung, wovon der Gesetzes-
Vorschlag ausgegangen war, auf. ***) Die Beschlüsse der
National-Versammlungin Beziehung auf gewisse Gegenstände,
welche Tat. III. Cap. 3. Abth. II. Art. 7, 8 der Constitut. von
1791 bestimmt angegeben sind, bedurften nicht einmal der kö-

*) Unter einem organischen Gesetz versteht man ein solches,
welches die Mittel und die Art und Weise vorschreibt,wie
ein schon angenommenes Princip in Ausübung gebracht
werden soll. — In Deutschland scheint man hin und wie¬
der mit der Bedeutung dieses Worts noch nicht recht ver¬
traut zu seyn.

**) Die Worte sind ganz bestimmt »rt. 8. pou^oir läZi'«-
Istik rösills llsns i'sssembllls ustionsle, gui Iexercers
sinsi Hu'il suit." Ogssriiio. voll. gönöi'. trsnc. torn. I.
x. 6- — In dem ersten Band dieses Werks findet man
alle Constitutioncn, die Frankreich vom I. 1789 bis zur
Verleihung der Charte vom I. 1814 (diese einschließlich)
erhalten hat, nebst den sich darauf unmittelbar beziehenden
Gesetzen, zusammen. Die Constitution, die Napoleon nach
seiner Wiederkehr von Elba gab, findet sich in dem 18tenBand.

***)grt. 12. „1g rekus susponsik llu roi cessers ä 1s 8svc>ncls
clss lygislsturez »uivi'g volle c^ui surs ^ro^osö 1s
loi." Dosenne. r. I. p. g.
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nigl. Genehmigung, und galten ohne dieselbe für Gesetze. Sonst
wurden die Beschlüsse der National - Versammlung, ehe sie die
königl. Bestätigung erhalten hatten, nur Dccrete genannt. Dem
IKönig gehörte die Verkündigung der, Gesetze. Er gab sich da-
!bei den Titel: psn Is grsos äs äisn st psr Is loi sonstitu-
tionnollo äs I'etst roi äss b'rsnssis; die vollständige Formel
findet man in der Constit. von 1791 Tit. III. Cap. 4. Abth. 1.
Sie ist der für die Verkündigung der Ordonnanzen sehr ähn¬
lich; doch fehlt das: vsr tsl est notrs plgisie. Dieses Alles
bestand indessen nur kurze Zeit. Noch nicht drei Jahre später
(den 10. August 1792), (nachdem die Kammer der Deputirtcn
schon einmal gewechselt worden war) *), stürzte der Thron
zusammen. Eine andere Volks - Versammlung, der National-
Convent (Is sonvention nstionsle), unter dem Einfluß der
wildesten Leidenschaften der Rachgierde, des Schreckens und
Mißtrauens gewählt, riß die ganze gesetzgebendeund ausübende
Gewalt an sich. Die letztere insbesondere übertrug er an ein¬
zelne Kommissionen, den Wohlfahrts-Ausschuß (somits äs »s-
Int xudlio) u. s. f., welche sie ganz im Sinn der blutdürstig¬
sten Dictatur ausübten. Doch nur wenige Jahre ertrug die
Nation diese Gräuel. Die Constitution vom 5. Fructidor der?
I. 3. (den 22. August 1795), übertrug die ausübende Gewalt
fünf Direkteren, und die gesetzgebende zwei großen Raths-Vcr-
sammlungen, dem Rath der Alten und dem der Fünfhunder t

*)Die erste Deputirtcn - Kammer (National - Versammlung ),
schloß ihre Sitzungen den 29. September 1791. Dieselbe
wird gewöhnlich die Constituirende (Versammlung) (Is san-
stitusnte) genannt. Schon gleich den folgenden 1. Okto¬
ber ward die neue Deputirtcn - Kammer eröffnet, die d en
Namen gesetzgebendeNational-Versammlung annahm. Nach
der von dem Convent den 24. Junius 1793 dein V olk
vorgelegten Constitution srt. 62 — 74, war die ausübe nde
Gewalt einem Eollegium von 24 Mitgliedern (von seil
sxscutif) übertragen, das aber ganz abhängig von dem
Convent war (Oesen. eoä. Aensr. Irsno. tom. 1. p. ki3).
Allein durch das Dccret vom 19. Vendcmiaire I. 2. (10.
Oktober 1793) ward die Regierung von Frankreich bis
zum Abschluß des Friedens für Rcvolutionairerklärt, und
alle Gewalt in die Hände des Wohlfahrts-Ausschusses
(soinits äs «slnt ziublie) gegeben. (Oessn.t.I. 64—72).



(oonseil äes anoion» et conseil clos eing-oont8). Die Mit¬
glieder der beiden letzter» waren von den Departements ge¬
wählt, und zwar so, daß jedes nach Verhältniß seiner Bevöl¬
kerung bei der Wahl mitwirkte. Das Recht, Gesetze vorzu¬
schlagen, gehörte (Art. 76.) ausschließlich dem Rath der Fünfhun¬
dert. Jedes vorgeschlagene Gesetz mußte vorher in drei Sitzungen,
von zehn zu zehn Tagen, verlesen werden. Nach jeder Verle¬
sung fanden Verhandlungenüber das vorgeschlagene Gesetz
Statt. Nach der dritten Verlesung entschied endlich der Rath
der Fünfhundert. Ward der Vorschlag verworfen, so durfte
er innerhalb der Frist eines Jahres nicht wieder vorgebracht
werden. Ward er angenommen, so ward er ein Beschluß (rö-
»olmion) des Raths der Fünfhundert genannt, und mußte,
um als Gesetz zu gelten, noch von dem Rath der Alten bestätigt
werden (Art. 86). Dieser letztere berathschlagte über den Beschluß
fast nach denselben Formen, wie der Rath der Fünfhundert über
den Vorschlag. Der Rath der Alten mußte indessen den Be¬
schluß entweder ganz (d.h. mit allen seinen Artikeln) annehmen
oder verwerfen (Art.95). Die Bestätigung des Beschlusses geschah
durch folgende, von dem Präsident und den Secretairenun¬
terschriebene Formel: der Rath der Alten genehmigt (le eon-
soil äes snoiens gpprouve). Versagte er die Bestätigung, so
geschah dieses entweder wegen Unterlassung der gesetzlichen For¬
malitäten bei den Verhandlungen über das vorgeschlagene Ge¬
setz, oder wegen innerer Mangelhastigkeit des Gesetzes selbst.
Im ersten Fall ward die Verweigerung der Bestätigung durch
die Formel ausgedrückt:die Constitution vernichtet (I» oonsn-
tution annullo); im zweiten Fall lautete die Formel: der
Rath der Alten kann nicht annehmen (Is ooaseil <le5 aneiens
no peilt sclopter). War endlich der Vorschlag bestätigt, so
ward er der ausübenden Gewalt, dem Direktoriumzur Ver¬
kündigung zugesendet. Dieses verordnete nun dieselbe, durch
folgende Formel: vorn äe I» röpubllguo kraoasise, Uol
ou sete clu eorp» leAlsIstik.(hier folgte der Inhalt
des Gesetzes). Iw Uirootoirs exöcutik orckoniie gus Ig loi
oa l'sots cku, vorps logislatit' oi-clossus ssra publio, exöoatv,
et ga'il sera rauni cku soosn äe In röpubligue. Dem Direk¬
torium stand, weder über den Inhalt noch über die Abfassung
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des Gesetzes, irgend eine Art von Untersuchung oder Bemer¬
kung zu. Nur, wenn in dem Eingang des Textes nicht aus¬
drücklich angeführt war, daß bei den Verhandlungen über das
Gesetz die vorgeschriebenenFormen beobachtet wären, konnte
oder vielmehr mußte es die Verkündigung verweigern. *) Die¬
ser Zustand der Dinge, obschon Einige ihm eine ewige Dauer
versprachen, bestand nur bis zum 19. Brumaire des I. 8. An
diesem Tag fand die berühmte Revolution Statt, deren Folge
die Einführungdes Cousulats war. Der Rath der Alten und
der der Fünfhundert ernannten, ehe sie sich für immer trenn¬
ten, **) eine Consular-Kommission mit ausübender Gewalt
(Commission consulsil'6 cxccnlive), und zwei Gesctzgebungs-
Kommissionen (llcux Commission» legislatives). Der Vor¬
schlag der Gesetze sollte der ausübenden Gewalt zustehen, und
zwar sollte er zuerst derjenigen Gesetzgebungs-Kommission,wel¬
che von dem Rath der Fünfhundert gewählt war, vorgelegt,
und alsdann zur Bestätigung an die von dem Rath der Alten
ernannte Kommission gesendet werden. So lebte also die eben
vernichtete Constitution in einem Schattenbildfort, nur daß
der Vorschlag der Gesetze von der eigentlichen Regierung aus¬
ging. Diese, ihrem Wesen nach offenbar nur provisorische
Ordnung, bestand bis zum 4. Nivose desselben Jahrs, an wel¬
chem Tag die schon den 22. Frimaire (13. Dezember 1799)
festgesetzte Constitution in Wirksamkeit trat, ***) deren Bestim¬
mungen in Beziehung auf das Recht der Gesetzgebung, bis zum
endlichen Sturz des Kaiserreichs, nur wenige Veränderungen
erlitten haben. Demselben gemäß wirkten bei der Gesetzgebung
vier Authoritäten: die ausübende Gewalt, (die Consuln, spä¬
terhin der Kaiser), das Tribunat, das eigentliche Gesetzgebende
Korps (corps logislstik), und der Senat oder Erhaltungs-

, Senat (sonst conscrvstcur) zusammen. Das Recht, Gesetze
in Vorschlag zu bringen, stand einzig der ausübenden Gewalt,
oder der Regierung zu. Ueber jedes Gesetz und die Abfassung

*)Ocsoonc cocl. gc'nc'r. tisnc. t. I. p. (79 — 87).
**)ücscnns corl. gcncr. tom. I. ^>. 123.

***)Oesenne tom. I. p. 135.
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desselben, ward unter der obersten Leitung der Consnln vorher
im Staatörath berathen, und alsdann das gehörig in Artikel
abgefaßte Gesetz dem gesetzgebenden Korps von einem Redner
der Regierung in drei Urkunden zugestellt. Eine derselben mit
dem Eertificat versehen, daß das Gesetz dem gesetzgebenden Kör¬
per mitgetheilt worden, und von dem Präsidenten und den Sc-
crctairen unterzeichnet, ward dem Redner der Regierung wieder
zugestellt. Die zweite Urkunde blieb in dem Archiv des gesetz¬
gebenden Korps, welches die dritte an das Tribunat sendete.
Bei-diesem fand eine förmliche Verhandlungüber das Gesetz
Statt, nach deren Beendigung über die Annahme oder Verwer¬
fung desselben abgestimmt ward. Dieser Beschluß bestimmte
indessen noch Nichts entscheidendes über das Schicksal des Ge¬
setzes. Dieses hing von dem gesetzgebenden Korps ab. Näm¬
lich, an einem von der Regierung bestimmten Tag, begaben sich
drei von der Regierung und drei von dem Tribunat gewählte
Redner in die Sitzung des genannten Korps, um das in Vor¬
schlag gebrachte Gesetz nach ihren Aufträgen und Ansichten zu
vertheidigen oder zu bestreiten. In dem gesetzgebenden Korps
selbst, durste über dasselbe keine weitere Berathung oder
Verhandlung vorgenommen werden, sondern nach Anhörung
der Redner der Regierung und des Tribunals ward sogleich zur
Abstimmunggeschritten, welche bei namentlichem Aufruf eines
jeden Mitglieds durch weiße und schwarze Kugeln geschah. Das
gesetzgebende Korps bestand aus dreihundert Mitgliedern, wo¬
von jedes Jahr ein Fünftheil erneuert ward. Die Sitzungen
desselben waren nicht, wie die des Raths der Alten und der
Fünfhundert, immerwährend, sondern sie dauerten regelmäßig
nur vier Monate des Jahrs und nahmen mit dem 1. Frimaire
(22. November) ihren Anfang. Sie waren (oder hießen viel¬
mehr) öffentlich. Es dursten nämlich nur 200 Zuhörer dabei
gegenwärtig seyn. Das Tribunat, worin sich die glänzendsten
Talente Frankreichs sammelten, bestand anfangs aus 100 Mit¬
gliedern, die ebenfalls jedes Jahr zum Fünstheil erneuert wur¬
den. Durch den Senatsbeschlußvorn 1g. Thermidor des I.
10. (4. August 1802) ward die Zahl der Mitglieder auf 50
beschränkt, und diese in Sectionm (für die Gesetzgebung, für



das Innere nnd für die Finanzen getheilt. Durch den Se¬
natsbeschluß vom 28. Floreal des I. 12. (18. Mai 1804.),
wodurch Napoleon die Kaiserwürde erhielt, ward die Wirksam¬
keit des Tribunals noch mehr eingeschränkt. Demselben gemäß
sollte es nicht mehr im Allgemeinen, sondern jede Abtheilung für
sich berathen und abstimmen. Die Gesetzesvorschlägewurden
ihm zu dem Ende zuerst von der Regierung, und darauf von
dem gesetzgebenden Körper auf mehr officiellem Weg mitge¬
theilt. Auf besonderes Verlangen der Sectioncn des Tribunals
traten dieselben zur wechselseitigen Berathung mit den Scctio-
nen des Staats-Raths unter dem Vorsitz des Erzkanzlcrs*) **)
oder Erzschatzmeistcrs zusammen. Hatten endlich die Sectioncn
des Tribunals über die Annahme oder Verwerfung des Gesetzes
abgestimmt, so schickte jede Scction zwei Redner in das gesetz¬
gebende Korps, um vor demselben die von der Scction ausge¬
sprochene Meinung zu vertheidigen. Endlich ward das Tribu¬
nal durch einen Senatsbeschluß vom 19. August 1807 gänzlich
aufgehoben, und die Befugnisse desselben dem gesetzgebenden
Körper übertragen. Dieses letztere erhielt nämlich das Recht,
für die Dauer jeder Sitzung aus seiner Mitte, mit geheimer
Abstimmung, drei Kommissionen, jede von sieben Mitgliedern
zu wählen. Diese Kommissionen waren eben, so wie die Sec-
tionen des Tribunals, in Eine für die Civil- und Criminal-Ge-
setzgebung, in eine Zweite für die innere Verwaltung und in
eine Dritte für die Finanzen, abgetheilt. Jede hatte einen
Präsident, der vom Kaiser ernannt ward. In diesen Kommis¬
sionen ward jedes Gesetz vorläufig berathen. Entschied die
Kommission sich für den Vorschlag der Regierung, so sprach
nur der Präsident derselben zur Vertheidigung des Vorschlags,
und zwar nach dem Redner der Regierung. War aber die
Meinung der Kommission gegen den Gesetzes-Vorschlag, so hatte
jedes Mitglied der Kommission das Recht, seine Gründe dem
gesetzgebenden Körper vorzutragen. War ein Gesetz endlich
von dem gesetzgebenden Korps angenommen(decretirt), so

*) Oesenne t. 1. x. 145.

**) Deseune r. 1. x. 160.



hatte es darum doch noch nicht gleich Gesetzeskraft, sondern es
konnte (nach Artikel 37 der Constitution vom 22. Frimaire
I. 8., 13. Dezbr. 1799)*) noch bis zum lOten Tag, nachdem
es erlassen worden, vor dem Senat, als der Constitution zuwi¬
der, angeklagt werden. Das Recht, diese Anklage zu erheben,
kam nach den Bestimmungen derselben Constitution (Art. 21)
nur der Regierung oder dem Tribunal zu. Allein die Constitu¬
tion**) vom 28. Floreal des I. 12 (18. Mai 1804), durch
welche Napoleon die Kaiscrwürde erhielt, übertrug (Art. 70,
71,72) dieses Recht zum Theil an die Mitglieder des Senats.
Jedes von dem gesetzgebenden Korps angenommene Gesetz
(Teeret), sollte daher (Art. 69) an dem nämlichen Tag dem
Senat zugesendet und in den Archiven desselben niedergelegt
werden. Der Senat konnte alsdann innerhalb der ersten 6
Tage, nach der Annahme des Gesetzes, nach Anhörung
des Berichts einer besonders dazu ernannten Kommission und
nach dreimaliger Verlesung des Decrcts, welche an drei
verschiedenen Sitzungstagen geschehen mußte (Art. 71) aus-
sprechcn, daß es nicht zweckmäßig sey, das Gesetz zu ver¬
kündigen (gu'il n3 P38 lisu Ä promulAuer la loi). Dem
Kaiser stand es alsdann (Art. 72) nach Anhörung des Staats¬
raths frei, entweder der Meinung des Senats beizutreten oder
das Gesetz dennoch zu verkündigen. War indessen diese Ver¬
kündigung innerhalb 10 Tagen nach der Annahme des Gesetzes
nicht erfolgt, so mußte es, wenn es anders verkündigt werden
sollte, dem gesetzgebenden Korps nochmals vorgelegt werden.
Nach der Constitution vom 28. Flor. I. 12, war die Formel
der Verkündigung: N. (le xrönoru sts l'empLreur), xsr la
grsoe ste stiou et los ooostitutions sto I» rstpuklchue, kliuxe-
rouo sto8 ä tou8 pre!86ns et ä venin 83lut. I-s
eor^8 IeAi8l3tik ä reostu le.(In stecke) ***) 1e steoret

*) Oo8enno l. I. (>. 125-

**) Diese Constitution wird meistens nur das organische Sena-
tus-Cvnsult vom 28. Flor. I. 12 genannt.

***)Die unter der Consular- und Kaiserlichen Regierung gege¬
benen Gesetze trugen das Datum des Tages, an welchem
sie von dem gesetzgebenden Korps angenommen waren,

12 .



suivant, conkormsment a la xroxosition kaite au nom cle

l'ompereur, et aprös avoir entenäu le» orateurs clu couseil

ä'etat St äes sections äu tribunat.(1g teoeur äs la

loi).Nglläons ei orllouuous gue los presentes, re-

vetuvs äu scoau lle l'etat, iuserees au lrulletiu cles lois,

soieut aäressees aux cours, aux tribuuaux et aux autvrites

aäministratives, Pour gu'ils le» inserivent «laus leurs re-

gistres, les observeut et leg kasseut vlrserver; et le granä-

juge ministre 6v Is justiee est eliargv ä'oa surveiller la

publieatioo. — Späterhin setzte man statt „xar les eonstitu-

tions äo ls republiguo" die Worte „xar les eonstitution,

äe l'empiro" und noch spater nur „xar les eoustitutious."

Im Jahr 1807 endlich verwandelte man die Formel in fol¬

gende; „kiapoleon, par Ig Araee äe äieu et les eoustitutious,

Lmxerour lles IHaueais, kloi cl'ltglie, et ^iroteeteur lle ls

eonköäeration 3u Rllia, ä tou» presen» et a veuir sslut. —

Näheres sehe man bei veseuue tom. III. x. 85—98, wo man

welches also von dem Datum aller in dem eoäe Napoleon

enthaltenen Gesetze gilt. Man findet hierüber ein motivir-
tes Gutachten des Staats-Raths (vom 25. Januar 1800»

bei veseuue eoä. Zeuer. tom. III. p. 62. „Ve gouver-
uemeut a uue part ü 1g legislation, mais seulemont

par Ig proposition äe la loi; et gusucl il la promulgue,
ee u'est plus eomme partio intogranto clu pouvoir le.

gislatik, ingis seulemeut eomme pouvoir äistiuet et se-
pare, eomme pouvoir oxeeutik. Lt il kaut dien so gar-
ller äe cookouäre eotto promulgation avee la sauetiou

gue 1o roi eonstitutiounol avoit en 1791, ou avee l'se-
eeptativn guo le conseil äes aneious avoit pgr la eou-
stitut. äo l au 3. Lotte sauetiou et eette aeoeptatiou

etoient partios ueeessairos äe la kormatiou llo la loi,
et uo ressemlrioiont en rieu a sa promul^ation. ^ussi
la loi äatoit-ello en 1791 clu jour llo la ssnotion, et

sous la coustitut. äs l'an 3, äu jour äe I'aeceptstioa

par les aneiens, et non clu jour clo sa promulAation,
soit psr le roi constitutionnel, soit par le clireetoiie
executif." Auch wird, in der im Text mitgetheilten Pro-

mutgations-Formcl, der kaiserlichen Bestätigung nicht er¬
wähnt. Gegenwärtig (nach Einführung der E'harte) ist

dieses jedoch anders, wie aus dem Folgenden näher erhel¬
len wird.
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eine vollständige Sammlung aller während der Revolution ge¬
bräuchlichen Formeln der Art findet. Im Allgemeinen ist noch
in Beziehung auf die Verkündigung der Gesetze zu bemerken,
daß vor der Revolution die beiden Worte Publication und
piomulgation (Bekanntmachung und Verkündigung), für gleich¬
bedeutend galten, wie aus dem Wörterbuch der Akademie er¬
hellt, worin promulgstion durch „Publication cl'uns loi SV6V
les (ormslitöa rc<iui8e8 " erklärt wird. ***) ) Allein seit der Re¬
volution hat man angefangen, die Promulgation von der Pu¬
blication zu unterscheiden, obschon dieses freilich nicht immer
ganz folgerecht durchgeführt worden. Von dem angegebenen
Zeitpunkt an verstand man und versteht noch unter „ proinul-
gstion " die von der ausübenden Gewalt (welcher dieses Recht
selbst während der Revolution geblieben ist)*) ausgehende Ver¬
ordnung , daß das Gesetz bekannt gemacht und beobachtet wer¬
den soll. (Merlin Report. srt. I'oi). Unter Publication hin¬
gegen werden die verschiedenen Mittel und Wege verstanden,
wie das Gesetz zur Kunde des Volks gebracht wird. Da näm¬
lich ein Gesetz Jemand nur verpflichtet, wenn er dasselbe kennt
oder sich wenigstens in der Möglichkeit befindet es zu kennen,
so muß sowohl die Art, wie ein Gesetz zur Kunde des Volks
gebracht werden soll, als auch insbesondere, unter welchen Be¬
dingungen dasselbe als bekannt vorausgesetzt wird, genau be¬
stimmt seyn. In dem alten Frankreich herrschte hierüber
eine große Verschiedenheit der Gewohnheiten und Meinungen.
In einigen Provinzen ward ein Gesetz als hinreichend bekannt

*) Wir können, wie mir scheint, diese beiden Worte im Deut¬
schen recht wohl durch: Bekanntmachung und Verkündi¬
gung wiedergeben, indem Verkündigung den Begriff einer
feierlichen Bekanntmachung in sich schließt. — Bei den
Römern verstand man zur Zeit der Republick unter xro-
wulgatio legis die Bekanntmachung eines Gesetzes-Vor¬
schlags, welche der Berathung und Abstimmung über das
Gesetz um drei Markttage (trinunäinum) vorhergehen
mußte. Unter den Kaisern hingegen bedeutete: leZem
promulggre das Gesetz verkündigen.

**)Auch dem Direktorium, welchem sonst an der Gesetzgebung
gar kein Antheil zukam.



angesehen, wenn es in die Register des Parlaments der Pro¬
vinz eingetragen war. In andern Provinzen hingegen, wo
man an der Idee hing, daß dem Parlament ein Theil an der
Gesetzgebung zustehe, sah man die Eintragung in die Register
des Parlaments als die Vollendung und nicht als die Verkün¬
digung oder Bekanntmachung des Gesetzes an. Letztere geschah
nach diesen Ansichten und Gewohnheiten durch Versendung des
Gesetzes an die Amtmannschaften und Seneschausseen, so daß
es an einem Ort nur von dem Tag an verbindliche Kraft
erhielt, wo es in dem Gerichtssaal der Amtmannschaft, wozu
der Ort gehörte, öffentlich verlesen war. Indessen war die
fast allgemein angenommene Meinung doch, daß man einen
Unterschied machen müsse zwischen Gesetzen, wobei die Menschen
ganz leidend verbleiben, und solchen, wodurch gewisse Handlun¬
gen und Formalitäten bei Contracten u. d. g. vorgeschrieben
werden. Die Erster» sah man von dem Augenblick, wo sie in
die Register des Parlaments eingetragen waren, als erecuto-
risch an, wogegen die Zweiten nur von dem Tag an, wo sie
in der Amtmannschaft verkündigt waren, verbindende Kraft
erhielten. *) Im Anfang der Revolution erließ die constitui-
rende Versammlung mehrere Decrete (vom 9. Novbr. 1789 und
vom 2. Novbr. 1790) über diesen Gegenstand. Ganz von der
an und für sich schönen und richtigen Ansicht geleitet, daß Nie¬
mand durch ein ihm unbekanntes Gesetz verpflichtet werden
könne, häufte sie alle möglichen Mittel jedes Gesetz in jedem
einzelnen Ort zu verkündigen zusammen, so daß es nicht allein
jedem bekannt werden, sondern daß es keinem unbekannt bleiben
konnte. (Man sehe die Decrete derselben bei Dosenno oos. ^e-
nör. (rsno. r. III. p. 11, 15, 16). Während des Laufs der
Revolution wurden die für die Bekanntmachung der Gesetze
vorgeschriebenen Formalitäten mehrmals geändert. Nach dem
Decret des National-Convents vom 14. Frimaire I. 2 (Dosen.

*) Zuweilen ward, um jeder Meinungs-Verschiedenheit hier¬
über zuvorzukommen, in einer königl. Verordnung ausdrück¬
lich bemerkt, daß sie gleich nach der Eintragung in die
Register des Parlaments in der ganzen Provinz gesetzliche
Kraft haben sollte.
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,. l. p. 65) sollten alle Gesetze in einem eignen Bülletin abge¬
druckt, den verschiedenen Authoritätenzugesendet,und von den¬
selben innerhalb der ersten 24 Stunden, wo sie ihnen zugekom¬
men, unter Trompetenschall und Trommelschlag öffentlich ver¬
kündigt werden. Das Gesetz vom 12. Vendemiaire des I. 4
(4. Oktober 1795) (llvsvnne t. III. x. 44) welches bis zur
Verkündigung des volle civil galt, erklärte (Art. 11) die Be¬
kanntmachung der Gesetze durch öffentliches Ablesen, Trommel¬
schlag u. s. f. für überflüssig,und ließ nur die durch das Ge¬
setz-Bülletin bestehen, mit dem Zusatz (Art. 12), daß jedes
Gesetz in einem Departement an dem Tag in Kraft träte,
an welchem das Gesetz-Bülletinan dem Hauptort desselben
ankäme. Der Tag (Art. 12) dieser Ankunft sollte daher
amtlich beglaubigt werden. (Des. r. III. x. 53, 55). Bei
der Abfassung des volle civil bedachte man indessen mit Recht,
daß bei der Anbcfehlung solcher besondern Mittel, um die Ge¬
setze bekannt zu machen, es oft durch Zufall oder durch die
Nachlässigkeit und sogar durch den bösen Willen eines Beamten
zweifelhaft gemacht werden könnte, ob ein Gesetz an einem Ort
und zu einer gewissen Zeit als bekannt angesehen werden müsse
oder nicht. Der erste Artikel dieses Gesetzbuchs setzt daher eine
gewisse Zeit fest, nach deren Verlauf, von dem Tag der Ver¬
kündigung (promulAsrion) eines Gesetzes angerechnet, es an
eine»! Ort als bekannt angesehen wird. Diese Zeit ist nicht
für das ganze Reich gleich groß. In dem ganzen Departe¬
ment des königlichen Hoflagers *) erhalten die Gesetze einen
Tag nach der Promulgation ausübende Kraft. Hierzu wird
in Beziehung auf die andern Departements, für alle zehn My-
riameter, die der Hauptort des Departements von der Stadt,
wo die PromulgationStatt findet, entfernt ist. Ein Tag zuge¬
fügt. Uebrigens wurden auch nach Einführung des volle civil
die andern Mittel, ein Gesetz zur Kunde des Publikums zu
bringen, der Abdruck im Gesetz-Bülletin u. s. f. nicht unterlas¬
sen. Sie galten nur nicht mehr als unumgänglich nothwendige
Erfordernisse.Ueberhaupt findet besonders nach der jetzigen

*) „llsns lo llöpsrterovvt llv la rösillvnve ro^ülv" heißt es
set. 1. des voll. viv.



Einrichtung der Gesetzgebung in Frankreich ein so großer Grad
von Oeffentlichkeit Statt; die Gesetze werden, ehe sie erlassen
werden, so lange und vielfach und zwar vor den Augen des
Publikums besprochen und untersucht, und alle Resultate dieser
Untersuchungen kommen durch die Zeitungen so schnell, selbst
bis zu den äußersten Gränzen des Reichs, daß es wohl keinen
Nachtheil haben dürfte, wenn die Gesetze durch das ganze Reich
am nämlichen Tag ausübende Kraft erhielten. Außer den ei¬
gentlichen Gesetzen muß man unter der kaiserlichen Regierung
noch die Senats-Beschlüffe (sonstus-vonsultos) , und die kaiser¬
lichen Dccrete berücksichtigen. Der Senat (lo sonst consorvs-
tour) ward zugleich mit der Consular - Regierung durch die so¬
genannte vierte Constitution (durch die vom 22. Frimaire des
I. 8, 13. Dezember 1799) eingesetzt. Seine Befugnisse wur¬
den durch Tit. II. derselben, und noch ausführlicher durch die
folgenden Constitutioncn von den I. 1802 und 1804 bestimmt.
Nach Tit. V. der Constitution vom 16. Therm. I. 10 (4. Aug.
1802) sollte er vorzüglich über die Erhaltung der Constitution
wachen, und durch seine Beschlüsse, die er aber nur auf eine
Aufforderung der Regierung fassen durfte, die innere Organisa¬
tion des Staatskörpers reguliren. *) Die Verkündigung der
Senats-Beschlüsse geschah unter dem Kaiser-Reich ebenfalls
durch den Kaiser und zwar durch dieselbe Formel, die wir oben
für die Gesetze angeführt haben, nur daß es anstatt: lo oorps
lögislstik s renckn lo.lo ckocrot suivsnt etc. hieß

„lo sonst sprös svoir entencku los orstenrs äu oonsoil ä'e-

tst, a äöoreto on srrötö ot nous orckonnons oo gui snit." —
Die kaiserlichen Decrete, welche allein von dem Willen des Kai¬
sers ausgingen, waren entweder Verordnungen,welche derselbe
zur Ausführung der Gesetze erließ, oder Entscheidungen über
Dinge, die ihm in seinem Staats-Rath vorgelegt wurden. **)
Der 44. Art. der Constitution vom 22. Frimaire d. 1.8 (1799)

*) Solche Senats-Beschlüsse hiessen auch sönstus-consultos
orgsni^nos, wogegen die andern blos sonstus-eonsultosgenannt wurden. Man sehe tit. V. der Constit. vom 4.
Aug. 1802. (vesenue t. l. x. 143).

**) lllorlin Report, srt. äo'oret iwporisl.
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enthält hierüber: Die Regierung schlägt die Gesetze vor, und
trifft die zur Sicherung der Vollstreckung derselben nöthigen
Anordnungen (le Gouvernementxroxose les Ioi8 et bait les
reglemens neeesssires pour aaaursr leur exsvution). Die
Form, wie diese Decrete ausgefertigtwurden, war folgende:
„Napoleon, blwpereur llö8 k'ransaia, roi llltalie ete. 8ur le
rspport lle notre miuiatre ete. nous svons teeret« er lle-
eretons es HUI suit. Hier folgte der Inhalt des Decrets, der
gewöhnlich in Artikel eingetheilt war. Die Decrete trugen
gleich im Eingang das Datum des Orts und der Zeit, und
waren von dem Kaiser selbst durch Beifügung seines einfachen
Namens (Napoleon) und von dem Minister Staatssecretair
mit den Worten: „kar l'empereur." 1,6 Illinistro sssrstaire
ä'stak. IIugll68 L. Nsret unterzeichnet. Merkwürdig ist es,
daß die im ersten Artikel des solle civil über die Bekanntma¬
chung der Gesetze enthaltenen Bestimmungen für die kaiserlichen
Decrete nicht gelten. Nach einem Gutachten (avia) des Staats-
Raths *) vom 12. Prairial des I. 13 (1. Juni 1805), wel¬
ches den 25. desselben Monats (14. Junius) vom Kaiser be¬
stätigt ward, behielten für die Bekanntmachung dieser De¬
crete die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Vendemiaire des
I. 4 (Art. 12) ihre Kraft, nach welchem ein Gesetz in jedem
Departement an dem Tag als gehörig bekannt angesehen
ward, wo das amtliche Bülletin, welches es enthielt, in dem
Hauptort desselben ankam. — Es ist bekannt, daß diese

*) Oosonno voll. gsner. braus. tow. III. p. 71. „Oonai-
llsraut gue I» propoaition et la äiscussion publiguea
llea lois out permia lle llsterminer äaua lart. 1er clu
eock. eiv. un llslai sprs8 Isgusl leur promulgatisu staut

prsaumse eonuue llans sllsiue äspart. eile» ^ llevien-
neut ,usee88ivement odligatoirea; g^ue Ie8 llssreta im-

psriaux staut prvparsa st rsnäua avee moina lle pu-
ulisits, Ü8 ne peuvent paa stre brappea äs la msme
preaomption lle eonnoi88anse, st lu'ea ebbst ila u'ont

ps8 sts sompris llana l'art. 1er llu solle; c^u'il baut
llons, pourgu'il äevieunsnt odligatoirea, une sonnois-
aanoe reelle czui rsaulte lle leur publisation ou lle
tout autre aste a/aut le msme elbet, (le souseil ll'stat)
est ll'avi« ete."
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Decrcte sich sehr häufig weit über die gesetzlich gesteckte Gränze
entfernten, und ihre Macht auf Dinge ausdehnten, die billig
der eigentlichen Gesetzgebung hatten vorbehaltenbleiben sollen.
Allein es ist eben so bekannt, daß die ganze Kraft der damali¬
gen Regierung nicht auf der Wirksamkeitder beiden willenlosen
Corporationen, wovon eine Senat und die andere gesetzgeben¬
der Körper hieß, sondern auf dem bewundernswürdigen Genie
des Oberhauptsdes Staats, und auf den ausgezeichneten Ta¬
lenten derjenigen, die er um seinen Thron versammelt hatte,
insbesondere seiner Staats-Räthe beruhte. Denselben verdankt
Frankreich, und man darf wohl sagen, Europa, die Vollendung
und Abfassung der neuen Gesetzbücher, nach welchem gegenwär¬
tig in Frankreich Recht gesprochen wird. Schon gleich im Air¬
fang der Revolution beschäftigte sich die constituirende Versamm¬
lung, mit der Verbesserung der Gesetzgebung.Die von ihr
gegründete Constitution (vom I. 1791) enthielt rir. I. die Ver¬
ordnung, daß ein für das ganze Reich gültiges Gesetzbuch ver¬
faßt, und an die Stelle des römischen Rechts, so wie der ver¬
schiedenen Gewohnheits-Rechte treten sollte. Durch ihre Be¬
mühungen erschien den 16. August 1790 ein Decret über die
neue Organisation des Justizwcsens, vorzüglich des Civil-Ver¬
fahrens (Oesonoo cocl. Avntlr. träne. tom. lll. p. 188); den
19. Juli 1791 ein Decret über das Verfahren in Polizei- und
correctionellcn Sachen (vesenne rom. III. x. 303); den 16.
September 1791 eines über das Verfahren in Criminalsachcn
(Oesenns tom. III. p. 325); ferner den 28. September 1791
ein Gesetzbuch über die Felderpolizei (ooäo rursl), welches
größtentheils noch jetzt gilt (Oesenne rom. V- x- 228). Die
Verfassung des Strafgesetzbuchs (coäe pöngl) vom 25. Sep¬
tember 1791 , gehörte mit zu den letzten Arbeiten der constitui-
renden Versammlung, welche den 29. September desselben Jahrs
ihre Sitzungen schloß. (Oesenno ton,, lll. x. 352). In der,
auf die Auflösung der constituirenden Versammlung folgenden
Epoche war die Regierung zu sehr mit den innern Unruhen
und später noch überdem mit den äußern Kriegen beschäftigt,
als daß sie an die Abfassung eines allgemeinen Gesetzbuchs
hätte denken können. Doch sind in diesem Zeitraum bis
zur Einsetzung der Consular - Regierung (vom 29. September



1791 bis zum 24. Dezember 1799) eine sehr große Menge Ge¬
setze erlassen worden. Sie bezogen sich aber meistens auf die
Verwaltung oder auf das öffentliche- und Staats-Recht, meh¬
rere jedoch auch auf das Personen- und Erbschafts-Recht. Die

ganze Gesetzgebung dieses Zeitraums wird unter dem Namen
der transitorischen begriffen. Man hat mehrere Sammlungen
dieser Gesetze: 1) b-oix er sctes än gouvernemcnr snteri-
curs sa blllletin äes lois. karis äs I'imprimerie impörisls.
8 Vol. in 8vo; 2) b.oix civiles intermeäiaires, renstuos sur
l'ötst äes personnes, et la trsnsmissiou äes biens äepuis le
4- sollt 1789 jusgu'su 30. Ventose an 12. ksris 1806. —
Durch das Gesetz vom 14. Frimaire des I. 2 (4. Dezb. 1793)
sDvsenne eoä. genei-. t. III. x. 34) ward die Herausgabe ei¬
nes amtlichen Bulletins verordnet, wodurch künftig alle Gesetze
zur Kenntniß des Publikums gebracht werden sollten. Allein
die Ausführung dieser Maßregel scheint im Anfang einige Hin¬
dernisse gefunden zu haben. Mehr als' ein halbes Jahr ver¬
floß, ehe das erste Gesetz - Bülletiu erschien. Es beginnt mit
einem Gesetz vom 22. Prairial des I. 2. Von dieser Zeit an
sind also alle Gesetze in diesem Bülletiu zu suchen.

Dieselben betrafen indessen blos einzelne Gegenstände.
Nur in Beziehung auf die Criminal-Gesetzgebung war statt
der schon angeführten Gesetzbücher der Constituirenden den
3. Brumaire I. 4 (25. Oktober 1795) ein neues, coste stes
clvlits et äes peino8 genannt, eingeführt worden, welches bis
znr Verkündigung der Napoleonschcn Gesetzbücher, gesetzliche
Kraft behielt. *) Allein in Hinsicht der bürgerlichen Gesetzge¬
bung wollte das Geschäft nicht recht gelingen. Der Wunsch
nach einem solchen allgemeinen Gesetzbuch erhielt sich indessen
immer. Demselben gemäß ertheilte der National - Convent dem
nachherigen Reichs - Erzkanzler Cambacercs den Auftrag, ein
bürgerliches Gesetzbuch zu verfassen; allein der von demselben
am 9. August 1793 vorgelegte Entwurf eines cocle civil, schien
den damaligen Machthabern zu empirisch. Sie beschlossen daher
dieses Geschäft einer Kommission von Philosophen zu übertra-

*) Diesen coäe vom 3. Brum. I. 4, findet man vollständig
bei Dessaus coä. ASasr. kraue. tom. IV- (7 — 127).
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gen. Doch dieser Beschluß kam (zu gutem Glück) nie zur
Ausführung. Cambaceres legte vielmehr, nach einem wiederhol¬
ten Auftrag, den 23. Fructidor des I. 2 einen neuen sehr kur¬
zen Entwurf vor. Allein nur einige darin enthaltenenGesetze
wurden wirklich verkündigt,und das Ganze kam, da der Con-
vcnt bald darauf seine Sitzungen schloß, nicht zur Ausführung.
Nach Einführung der Constitntion des I. 3, legte derselbe
Cambaceres am 24. Prairial des I. 4, einen dritten Entwurf
zu einem Civil-Gesetzbuch vor. Derselbe ward gedruckt, und an
alle Tribunale zur Begutachtung versendet. Allein, als Cam¬
baceres im I. 5 aus dem Rath der Fünfhundert trat, gerieth
die Sache in Vergessenheit. Erst nach Einführungder Consu-
lar-Regierung ward sie wieder ernstlich vorgenommen. Napo¬
leon, als erster Consul, ertheilte den 24. Thermidor des I. 8
vier Rechtsgelehrten, Tronchet, damals Präsident des Caffa-
tions-Gcrichtö; Portalis, Commissair der Regierung *) bei dem
Prisengcricht, nachher Staats-Rath und endlich Cultus-Mini¬
ster; Bigot de Pröameneu, Regierungs - Commissair bei dem «
Cassations - Gericht, und nach dem Tod von Portalis, Cultus-
Minister; und Maleville, Mitglied des Cassations-Gerichts, den
Auftrag, einen Plan zu einem bürgerlichen Gesetzbuch zu ent¬
werfen. Diese vier Männer verabredeten die Titelfolge, und
theilten sich in die Bearbeitung der einzelnen Titel, die unter
dem Vorsitz von Tronchet (dem Präsident der Kommission)
gemeinschaftlich geprüft wurden. Durch diese Vertheilung der
Arbeit ward es der Kommission möglich, in dem Zeitraum von
vier Monaten einen vollständigen Entwurf eines bürgerlichen
Gesetzbuchs zu Stande zu bringen, welcher gedruckt und an das
Cassations-Gericht, so wie an alle Appellations-Gerichte zur
Begutachtung vertheilt ward. Nachdem die Bemerkungen der¬
selben eingegangen waren, ward das Ganze vor den Staats-
Rath und zwar zuerst vor die Abtheilung der Gesetzgebung
gebracht. Hier ward nun jeder Gesetzes - Entwurf in Gegen¬
wart der oben genannten vier Kommissarien geprüft, und
nachdem derselbe entweder gebilligt oder durch Stimmenmehr¬
heit abgeändert war, unter sämmtliche Mitglieder des Staats-

*) So nannte man damals die Staats-Procuratvren.



Raths vertheilt. Nun erst*) fand in dem vollen Staats-Rath,
unter dem Vorsitz des ersten Consuls, die förmliche Verhandlung
darüber Statt, wo jedem Mitglied frei stand, seine Bemerkun¬
gen darüber zu machen, und endlich nach Stimmenmehrheit ent¬
schieden ward. Diese höchst wichtigen Berathungen sind in ei¬
nem darüber gehaltenen Protocoll aufbewahrt, welches der
Staats-Rath in seiner ursprünglichenActen-Form drucken
ließ. **) Der von dem Staats-Rath gebilligte Gesetzes-Ent¬
wurf ward nun an das Tribunat und zwar an die Abtheilung
für die Gesetzgebung geschickt, welche denselben prüfte, und bei
etwaigen Schwierigkeiten mit derselben Abtheilung beim Staats-
Rath in Verbindung trat. Letztere berichtete nun an den ge-
sammten Staats-Rath, welcher nach Stimmenmehrheit ent¬
schied. Von nun an ward, znr endlichen Annahme des Gesetzes,
der Weg eingeschlagen, den unter der Consular- und Kaiserli¬
chen Regierung alle Gesetzes - Vorschlage nehmen mußten.
Dasselbe ward nämlich dem gesetzgebenden Korps mitgetheilt,
das es an das Tribunat zur Berathung zurückschickte, und
endlich, nach Anhörung der Redner der Regierung, so wie der¬
jenigen des Tribunats entschied. Um sich bei diesem hochwich-
gcn Gegenstand gegen Uebereilung zu sichern, ward nicht das
ganze Gesetzbuch auf einmal, sondern jedes Gesetz einzeln dem
gesetzgebenden Korps zur Bestätigung vorgelegt. ***) Erst
nachdem alle einzelnen Vorschläge zu Gesetzen erhoben waren, ver¬
ordnete das Gesetz v. 30. Vcntose I. 12, daß sie zu einem****)

*)Dieses ist dem bei dem Staats-Rath allgemein üblichen
Geschäftsgang gemäß, worüber man im sechsten Abschnitt
einige Nachricht finden wird.

**)Urosss » verliaux äa son8S»l ä'ötst, oonronant la äi8Sii8-
sion <ln soäs Napoleon, röcligvs par 1-ocrs, sssistsirs
äs se oon8oil. 5 Vol. in 4lo äs l irnprinisrie iiupörialo.

***) Daher findet man auch bei jedem Titel des ooä. civ. den
Tag bemerkt, wo er decretirt und promulgirt worden.
Dieses ist, selbst praktisch, nicht unwichtig, da der Zeitpunkt,
von welchem an jedes Gesetz ausübende Kraft hat, von dem
Tag, wo es selbst verkündigt worden, und nicht von dem
der Verkündigung des ganzen Gesetzbuchs abhängt.

****)OL8SI1. ton». Vl. p. 759.
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Ganzen vereinigt, und diese Sammlung unter dem Namen:
Bürgerliches Gesetzbuch der Franzosen, coäe civil äes Vrsn-
Hsi« in dem ganzen Staat als allgemeine Norm des Rechts
gelten sollte. Im Jahr 1807 erfolgte (nach dem Gesetz vom
3. September) eine neue Verkündigung oder Ausgabe dieses
Gesetzbuchs. Die Veränderung der Staats - Verfassung, welche
aus der Consular - Regierung in eine erbliche Monarchie über¬
gegangen war, machte in den Worten des Textes, die sich auf
das Oberhaupt des Staates bezogen, einige Abänderungen nö¬
thig. Statt der Worte: prämier consul, repulrligue, nstion,
enthält der neue Tert: empereur-, empire, etst.F'Die höch¬
sten Gerichte, die während der Revolution eben so wie die
Untcrgcrichte Tribunale genannt wurden, erhielten nach dem
neuen Text ebenfalls ihren alten Namen: Gerichtshöfe (cours,
cour äe cs88gtion, cour ä'sppel) und deren Urtheile den
Namen: Beschlüsse (srröt8) wieder. Auch die Staats - Procu-
ratoren, die unter den Consuln Regierungs - Commissaire (com-
mi8ssire8 «Irr Gouvernement prs8 le tridunsl ä'sppel U. s. s.)
hiessen, kommen in dem neuen Tert wieder unter dem Namen:
Prokurator, mit dem Zusatz: Kaiserlicher (procureur Zenersl-
imperial en Is eour ä'sppel, proeureur imperisl su tridu-

nal äe prämiere in8tsoee) vor. *) Alle Datum's und Zeit-
Bcstimmungen, die sich in der ersten Ausgabe auf den republi¬
kanischen Kalender bezogen, sind in die gleichbedeutendendes
(den 1. Januar 1806 wieder eingeführten) Gregorianischenver¬
wandelt worden. Endlich ward dem Gesetzbuch selbst bei die¬
ser neuen Bekanntmachung der Name Ooäe Napoleon beige¬
legt. — Auf dus bürgerliche Gesetzbuch folgten bald die Ge¬
setzbücher über alle andern Gegenstände:

1) Der coäe äe proeeäurs civile, decretirt von dem gesetz¬
gebenden Korps im I. 1806, kam aber erst mit Anfang
des I. 1807 **) in Ausübung.

2) Der coäe äs vommerce, decretirt den 15. September

*) Die Constitution vom 28. Flor. I. 12, wodurch Napoleon
Kaiser ward, gab schon Tit. XIV. den Gerichten und Re-
gicrungs-Commissariendiesen Namen.

**) coä. ä. proce'ä. viv. art. 1041.



1807, erhielt erst mit dem 1. Januar 1808 gesetzliche
Kraft.

3) Der colls ä'instrnvtioQ criminellv decretirt im I.
1808, und

4) Der volle penal, decretirt im I. 1810.
Die letzten Gesetzbücher kamen beide zu derselben Zeit, mit

Einführung der neuen kaiserlichen Gerichtshöfe am Schluß des
Jahrs 1810 in Anwendung, wie nach verschiedenen Verände¬
rungen durch die kaiserl. Dccrete vom 23. Juli und 25. No¬
vember 1810 bestimmt festgesetzt ward. Die verschiedenen kai¬
serl. Decrete über die Bestimmungen dieses Zeitpunkts findet
man bei (Oesevno voll. Kvner. krane. ioin. IV. p. 450, 465,
466, 489, 512). Die Sammlung dieser Gesetzbücher ist auch
unter dem Namen der „cin^ volles" bekannt. Nach der Re¬
stauration ließ Ludwig der Achtzehnte (im I. 1816) in seinem
Namen eine neue Ausgabe der fünf *) Gesetzbücher veranstal¬
ten, worin ebenfalls einige Abänderungen der vorigen Gesetze
(in Beziehung auf die Ehescheidung u. s. f.) vorkommen, die in
den meisten Ausgaben bei den einzelnen Artikeln, die sie betref¬
fen, angeführt find. **)

*) Zu diesen 5 volles find nach der Restauration noch zwei
andere, nämlich: 1) das Gesetzbuch über die Forsten

(volle korestier) promulg. den 31. Juli 1827, und 2) das
Gesetzbuch über die Fischerei in den Flüssen (volle lle Is

peobe üovigle) promulg. den 15. April 1829 gekommen.
Einige rechnen die beiden Charten auch noch für ein be¬
sonderes Gesetzbuch (volle xoliti^ue) , so daß es auf diese
Weise 8 volles gibt.

**) In dem ehemaligen Frankreich hatte man mehrern, mei¬
stens von Privaten veranstalteten Sammlungen von Ge¬
setzen, die über denselben Gegenstand handelten, den Na¬
men volle gegeben. So führte eine von einem gewissen
Thomas Cormicr veranstaltete Sammlung römischer und
der in der Normandie geltenden Rechte den Namen:

volle Henri IV. Eben so hieß die von dem Parlamcnts-
Advocaten Jacob Corbin herrührende Sammlung aller von
Ludwig dem Dreizehnten über die Gerechtigkeitspflcge und
einige andere Gegenstände erlassenen Gesetze volle Vooiz

XIII. Andere dieser volles wurden nach dem Gegenstand
benannt, den sie behandelten. So gab es einen volle -ui-
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Nach der Restauration ward, der Charte vom I. 1814
gemäß, das Recht der Gesetzgebung zwischen drei Gewalten,
dem König, der Pairskammer und der Kammer der Abgeord¬
neten, getheilt. Auch die neue im I. 1830 beim Regiernngs-
Antritt des jetzigen Königs gegebene Charte hat hierin weiter
Nichts geändert, als daß die Sitzungen der Pairskammereben¬
falls öffentlich sind, daß ferner nach einem zusätzlichen Gesetze
(vom 29. Dezbr. 1831) die Pairswürde nicht mehr erblich ist,
und vorzüglich daß nach Art. 14 der neuen Charte das Recht
Gesetze in Vorschlag zu bringen, welches nach der ältern
Art. 16 nur dem König gehörte, auch jeder von beiden Kam¬
mern beigelegt worden ist. Die Verkündigung der Gesetze steht
dem König allein zu. Die Form dabei ist fast dieselbe, unter
welcher vor der Revolution die Ordonnanzenverkündigt wur¬
den. Der Eingang lautete während der Herrschaft der ältern
Bourbonscheu Linie: „L.oo>8 xar la gräeo clo älen, Hol ste
kranes et sto Rsvarre, ü tou8 xre8oa8 et » venir sslut.
Nous »von« proxoss, Ie8 obambres oot sstopte, nvU8 svon8
oräonne et orstonnons ee gul guit. Hier folgte der Inhalt
des Gesetzes. Der Schluß lautete: xro86»te loi äi8eutöo,
lleliberee et scloptöo xar 1a Obamkre cloa kair8 et xar
volle äo8 Löput68, et 8Slletionneo par nou8 cejourctlrui sera
exeooto'o comme loi cle I'ötst; voolon8 en eon8e^uence,
gu'elle 8vir ßiarclee et ol,8orvöo stgN8 tout notro ro^sumo,
terro8 et ^>s^8 äe notro o1>ei88snoe. Dann folgte, gerade so
wie bei den ehemaligen Ordonnanzen: 8i clonnon8 en naanäe-

litaire, cocle sto8 el>s 8808 u. s. s. Alle diese coäeg hat¬ten indessen als Ganzes keine Gesetzeskraft. Doch führten
auch einige von den Königen selbst unmittelbar verkündigte
Verordnungen den Namen eocle. Hierhin gehört beson¬
ders der sogenannte Locle Äliobsut, welches, wie schon
erinnert worden, eine auf Befehl Ludwigs des Dreizehn¬
ten (reg. v. 1610 — 1643) von dem Siegelbewahrer Mi¬
chael Marillac verfaßte Verordnung ist, die sehr viel Gu¬
tes enthält. Sie ward gewöhnlichnur unter dem Titel:
oi-llonn. <le 1629 angeführt. Daß verschiedene Verord¬nungen Ludwigs des Vierzehnten auch coäo genannt wur¬
den, wie eocle eivil, coäe niarcllanä, eocle noir U. s. s.
ist schon oben bemerkt.
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^ M6ot ü no« oours 6t tribunaux, prs(6ts, oorp» gstministrs-
i ^ tiks er tous sutl-e», ^ue los prösoas ils Fsrlloat U. s. f>,
E ganz wie es oben angeführt ist, das: csr rel e«r »otrs xlsi-

sir, eingeschlossen. Doch war das Datum nicht allein des
Jahrs und Monats, sondern auch des Tags beigefügt. Ganz
am Schluß befand sich die einfache Unterschrift des Königs

M ((.ouis), ferner die des Ministers, auf dessen Departement
das Gesetz Bezug hatte, mit.dcm Zusatz: xar 1o roi, und end-
lich noch das Visa des Siegelbewahrers. Der jetzige König
(Ludwig Philip) hat fast dieselben Formen beibehalten. Nur

^ gibt er sich im Eingang keinen andern Titel, als: 4,ouis - klli-
Uppe, Koi äes k'rsnrÄis, und am Schluß bleibt das ansto¬

ße ßige: oar tol est ootre pisisir weg. Ist ferner der Gesetzes-
w Vorschlag von den Kammern ausgegangen, so heißt es Statt:

"itm „nous svons proposo, los ollsmbres ont srloptö" nur „les
cksmbres ont säopte. " Außer der Verkündigung der Gesetze,
erlassen die Könige jetzt auch unter dem Namen: oräonnanoas

« <lu roi, noch eine Menge anderer Befehle. Diese sind aber
M keine eigentlichenGesetze, sondern enthalten nur Anordnungen
l>ie, und Maßregeln *) zur Ausführung der Gesetze, Ernennungen

8ur lo rspport clo notro ininistro etc. nous svons orckonno

et orclonnons 66 <(ui suit (on nous svons noinmö 6t nom-

mons) u. s. f. Am Schluß heißt es ganz einfach: notro rni-

**) Die Formel „s tous 66UX l^ui 668 prösontos verront
sslut" scheint jetzt nicht mehr gebraucht zu werden. Beiden nach der Restauration von den Königen der ältern
Linie erlassenen Ordonnanzen, kommt sie aber allerdings
vor. Sogar der Eingang der Charte von 1814 enthalt

Iipp6, roi Ü68 k'rsnosis, s tous prösons 6t » vonir sslut.

nistro 6to. 6st olrsrgö clo l'oxöoution äo Is prösonto oräon-

Kl- *) Die Charte von 1814 sagt (Art. 14) „Do roi ..... .
kait I6S r6gl6M6N8 6t orstonnsnoos N66688sir68 pour
l'oxocution clos lois 6t Is süreto <16 I'ötst. " Durch die¬
sen Artikel wollte man die unglücklichen Ordonnanzen recht¬
fertigen, welche den Sturz der altern Bourbonschen Fa¬
milie herbeigeführt haben.

si,'«-

dieselbe.



nsnce, worauf dann noch das Datum und die Unterschrift
des Königs und des Ministers folgt.

8 - 2 .

Nachdem wir nun über die Art, wie die Gesetze in Frank¬
reich erlassen wurden, eine hinreichende Uebersicht gegeben,
wollen wir zu dem eigentlichen Gegenstand dieser Schrift, zu
der Gerichts-Verfassung übergehen. Sprechen wir zuerst von
den verschiedenen Arten von Gerichten und den Personen der
Richter. — Während der letzten dreißig Jahre des dreizehnten
und im Lauf des vierzehnten Jahrhunderts, ward der Gebrauch,
die Richter zum Zwcikampf zu fordern, in ganz Frankreich
durch die ordentliche Appellation an einen höhern Richter, ver¬
drängt. Ueberdem bewirkte theils die Abschaffung oder Ein¬
schränkung des gerichtlichen Zweikampfs, theils die Nothwen¬
digkeit der Kenntniß des römischen Rechts, welches durch die
Verordnungen Ludwigs des H. in die Gerichte eingeführt ward,
es bald, daß alle Lehnsherrn sich von den Gerichten zurückzo¬
gen. Sie setzten, um ihre Stelle zu vertreten und ihre desfall-
sigcn Verrichtungen wahrzunehmen, eigene Beamten an, die,
nach Verschiedenheit ihrer Amtsgewalt so wie auch der Gegen¬
den, Amtmänner (bsillis), Seneschalle Oeoeellaux) , Stellver¬
treter (viguiera), Castellane (0llätelain8) und Vögte (prevot8)
genannt wurden. Fast zu gleicher Zeit mit diesen Beamten
der Lchnsbarone entstanden auch königliche Beamte von dem
nämlichen Titel, von deren Befugnissen und Dienstverrichtun-
gen unten näher geredet werden soll. Hier bemerken wir nur,
daß von den Aussprüchen der grundherrlichen Beamten (von
den Zeiten Ludwigs des H. *1 bis zur Revolution) die Beru-

*) Ganz sicher schon seit den Zeiten Boutilliers (i. I. 1)02).
8om. Hur. Iiv> II. tit. I. p. 653. „Item le s la
oogiioisssnce psr 868 sug68 et OkIieier8 ollseun en leur
krovinee 6e8 es« cl'gppel, pui8gue Partie grevee eu
sppolle lle jage susect: et cke tonte 1u oause on cau8er



fung an die königlichen Beamten Statt fand. Von den Aus¬
sprüchen der letztem konnte man endlich noch an den König
appelliren. In frühern Zeiten, z. B. unter Ludwig dem H.,
wurden die auf diese Art vor den König gebrachten Streitig¬
keiten zum Theil von ihm selbst oder auch von einem Gerichts¬
hof entschieden, dessen Sitzungen man die Verhandlungen des
Thors (plaiäs äs la Porte) nannte. Die Könige pflegten näm¬
lich an gewissen Tagen und für gewisse Sachen einige ihrer
Staats-Rathe zu beauftragen, um an dem am meisten zugäng¬
lichen Theil ihres Pallastes, nahekam Thor desselben Gericht
zu halten. Johan von Joinville, ein Vertrauter Ludwigs
des H., erzählt in seiner Lebensbeschreibung* *) des letztem, daß
der König oft ihn und mehrere andere, (worunter auch Peter
Defontaines, ketrus a I^ontanis, von dessen Werk schon S. 48
geredet worden) beauftragt habe, den Verhandlungen des Thors

äs l'appellant, en guelgue rnaniers gus se «oit, Is
äelenäent et icslles äelences tieunsnt qus Lauts n'v
sit."

*) Hist. ä. 8t. l,ouis p. äoinvills (eäit. ä. Du-(lange)
p. 12. „(lar äs coustums, apres se gue Iss 8irss äs
Reelles, st le bon 8eigneur äs 8oissons, mo^ st autrss
äs 8S5 prouclies (proelies), svion» sste ä la rnesse, il
Lalloit r>us nous slisions oir Iss plets äs la ports (al-
lassions ouir, entenäre Iss plaiäs äs la ports) gus
inaintenant on appslls Iss reguestes äu kslais a karis.
Ilt gusnt Is lroil 11o)^ sstoit au matiu venu äu Mous-
tisr, il nous envo^oit guerir, st nous äernanäoit soru-
rnsnt tout se portoit, st s'il ^ avoit nul gu'on ne psurt
äesposcber ssns lui. klt gusnt il en ^ avoit auouns,
nous Is lui äisions, klt slors les envo^oit guerir, st
Isur äemanäoit: a <^uo^ il tsnoit gu'ils n'avoient aggrs-
abls ! otlre äs ses gens. Ilt tantost les contentoit, st
rnettoit en rsison et äroisture.Mginteslois a^
vsu, gue Is bon 8aint, apres gu'il avoit ou^ Messe eu
sste, II se slloit esbatre au stois äs Visennes (Vin-
sennes), et se sieoit au pieä ä'un ebesne, et nous kai-
soit seoir tous empres lui: et tous ceux gui svoisnt
slkaire s lui, venoient a lui parier, sans es gue sucuu
liuissier ne autrs Isur äonnast empeseliernsnt: klt äe-
insnäoit baultemeut äs sa bouvbs, s'il ^ avoit nul gui
sust Partie etc."

13
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beizuwohnen, und daß sie, wenn eine Sache ihnen bedenklich
vorgekommensey, die Entscheidung dem König selbst überlassen
hätten. *) Indessen bestand auch schon zu den Zeiten dessel¬
ben Königs, und wahrscheinlichnoch früher, um Sachen von
größerer Wichtigkeit zu entscheiden, ein höherer Gerichtshof,
der ebenfalls nur von Zeit zu Zeit auf Befehl des Königs zu-
sammentrat,allein aus einer großen Zahl der höchsten und
aufgeklärtesten Personen des Reichs zusammengesetztward.
Schon die Könige des Ersten und Zweiten Geschlechts pflegten
Gegenstände von größerer Wichtigkeit, ehe sie dieselben vor die
Volks-Versammlung brachten, in einem engen Kreis ihrer ersten
Beamten, so wie der vornehmsten Personen des Reichs zu be¬
rathen. Ungefähr seit den Zeiten Ludwigs des Sechsten (reg.
1108 — 1137 fing man an, diese VersammlungenParlamente**)
zu nennen. In den ersten Zeiten ihrer Entstehung wurden auf
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*) Man sehe hierüber noch die Zweite von den Abhandlun¬
gen von Oll-6snge, die er seiner Ausgabe des Lebens von
Ludwig d. H. beigefügt hat. Sie ist: vea xlsüs llo Is
xorte überschrieben. Die Patriarchalische Sitte, daß die rKönige in Person unter ihren Unterthanen Recht sprachen, ,
hat immer für die Menschen Etwas sehr anziehendes ge¬
habt^ obschon es jetzt sehr ungeeignet wäre. Doch hat sich
bis jetzt die Sitte, daß die Fürsten die Klagen und Bitten
ihrer Unterthanen über andere, als Justitzsachen persönlich
anhören, in einigen Ländern (z. B. in Oesterreich) erhal- !
ten. In Frankreich verlangte im I. 1497 der König Carl ,
der Achte von der Oberrechenkammcr von Paris, einen
umständlichen Bericht darüber, wie seine Vorgänger und §
namentlich Ludwig der H. es gemacht hätten, um das ar¬
me Volk persönlich anzuhören (ä llonner aullienoe su
pguvre peuxlo). Er befahl der Obcrrechenkammerdes¬
halb in ihren Registern und Papieren fleißig nachzusehen,
und ihm einen Auszug davon mitzutheilen. Den Text die¬
ses königl. Schreibens findet man in der erwähnten Ab¬
handlung von vu-llsnge, der denselben aus den Papieren
der Oberrechenkammer entnommen.

**) l'.-rrlamLlitum bedeutete in dem Latein des Mittelalters
ein Gespräch, eine Unterredung, eolloiuiurn, besonders
über wichtigere Gegenstände. Man sehe Ou-(lange glos-
ssr. well. et intim. (.aunilst. all vov. „ ksrlsmentum."



diesen Parlamentennur die wichtigstenStaats-Angelegenheiten,
zuweilen auch Rechtsstreitigkeiten zwischen den Großen des
Reichs entschieden. Erst unter der Regierung Ludwigs des H.,
etwa gegen das I. 1254*), scheinen dieselben durchaus den
Character von Justizhöfen angenommen zu haben, welchen sie
von dieser Zeit an bis zu ihrer Aufhebung (durch die Revolut.)
behielten. Anfangs beschäftigten sie sich indessen nur mit Sa¬
chen von vorzüglicher Wichtigkeit. Die gewöhnlichenund min¬
der bedeutenden, wurden von den königl. Amtmännern (daillis)
in letzter Instanz entschieden. So wie indessen diejenigen, wel¬
che vor den Gerichten unterliegen, sich nie beruhigen, und im¬
mer noch einen Hähern Richter verlangen, so fieng man auch an
von den Aussprüchcn der Amtmänner, zwar nicht an das Par¬
lament zu appelliren, aber doch sich mit einer Beschwerde gegen
sie (psr regnete en (arme lle plsinte) an dasselbe zu wenden.
Dieses griff immer weiter um sich, so, daß nachdem dem Par¬
lament (im I. 1302) Paris zum beständigen Sitz angewiesen
worden, es sich zu einem Gerichtshof umwandelte, vor welchen
alle Appellationen auch in gewöhnlichenSachen **) gebracht,
und im Namen des Königs in letzter Instanz entschieden
wurden. Die Sitzungen des Parlaments waren indessen An¬
fangs nicht beständig. Die Könige beauftragten vielmehr nur,
nach Erforderlich der Geschäfte, einen Theil ihrer Staats-RLthe
sich zu einem Gerichtshof zu versammeln, um die vorliegenden
Nechtsstreitigkeiten zu entscheiden. Allein die beständige Zu¬
nahme der Geschäfte machte es endlich nöthig, gewisse Zeit¬
punkte im Jahre festzusetzen,wo das Parlament sich versam-

*)So weit reichen die ältesten Register des Parlaments
von Paris hinauf.

**) Dieses geht aus der Verordnung Philips des Schönen v.
23. März 1302 deutlich hervor, worin es heißt: „proprer
eorninollitstem subjeetorum nostrorum er expeclitionem
esussrnm proponililux oräinsre ^uocl lluo ksrlslnenkL
kgrisiis renebunrur in snno. " Ueberhaupt erwähnt diese
Verordnung des Geschäftsgangs des Parlaments, so wie
er in den letzten Zeiten war, der Rollen für die verschie¬
denen Amtmannschaften(dsillisges) u. s. f.



mein sollte. Dieses 'geschah zweimal, an hohen Festtagen *)
meistens dem von Aller-Heiligen und Pfingsten. Man nannte
die Versammlung auch nach diesen Festen dasselbe von Pfing¬
sten, von Aller-Heiligenu. s. f. Das Parlament blieb ver¬
sammelt, bis alle gehörig vorbereiteten (instruirten) Sachen
abgemacht waren, und verwies die übrigen an das nächstfol¬
gende Parlament. In der Zwischenzeit, von einem Parlament
zum andern, nahmen die Mitglieder ihren gewöhnlichen Sitz
im Staats-Rath wieder ein. Dieser bestand also unter einem
doppelten Namen. Allein selbst dann, wenn das Parlament
versammelt war, gehörten die Mitglieder desselben zum Staats-
Rath, **) worin alle wichtigen Angelegenheiten der Verwal¬
tung und insbesondere alle neuen Gesetze in Gegenwart des
Königs berathen wurden. Diese neuen Gesetze wurden gewöhn¬
lich dem nächstkünftigen Parlamente zugeschickt, um in die Re¬
gister desselben eingetragen zu werden. Diese Maßregel war
auch wohl durch die Nothwendigkeit geboten: denn wie konn¬
ten die künftigen Parlamente sich in ihren Urtheilssprüchen nach
den Gesetzen richten, wenn sie ihren Inhalt nicht kannten?
Auch war die öffentliche Verlesung der neuen Gesetze im Par¬
lament und die Eintragung in dessen Register (besonders bei
den beschranktenMitteln der damaligen Zeiten) der zweckmä-

*) Die Register vlim sprechen nur von zwei Parlamenten im
Jahre. Man findet indessen in andern Schriften auch
noch mehrere Parlamente im Jahre, an andern Festtagen,
erwähnt. Es scheint keine große Regelmäßigkeit dabei ge¬
herrscht zu haben.

**) Kio^segii 6es okkoes Uv. I. ellsx. 3. nr. 86 er 87 sagt:
I'egsrä clu psrlement, lorsgu'il etoir sinkulgtoiro,

il est eerraia gue les okLciers ck'ieelui «toieot revo-
esdles, ä soavoir gu'ils n'etoieot gue eomrnisssires er
non pss oklloier» or<linsire8: osr e'etoit uns assemdlee

<le oertsins personosges ckrr co-rser/ ckn gu'il olioi-
sissoir er äexutolt uns koi8 oa äeirx l'sa xour jugev
en 8on nom, et eomme 868 S88b886lli8, eerrain68 grgnäe8
esu8es rouollsnr Ie8 äroii8 cle 8S eourovne, er leg pro-

vös Ü68 ?Äir8 c!s kllsrice: ä'oü 8'e«8uir gue ee n'etoir

x«8 uve sustiee oräinsire, su moin8 gue Ie8 jug68 «la
ksrlemeur n'etoieor xo» vrai8 okllciers."



ßigste Weg, sie zu verkündigen. Hierdurch bildete sich all-
mählig eine Regel des öffentlichen Rechts aus, die sich bis
zu den letzten Zeiten vor der Revolution erhielt; daß nämlich
ein Gesetz nur dann als gehörig verkündigt anzusehen sey,
also auch nur darin Gesetzeskrafthabe, wenn es in die Register
des Parlaments eingetragen wäre. Hierdurch sind späterhin,
als das Parlament nicht mehr vom König aus Mitgliedern
des Staats-Raths gewählt ward, söndcrn ein eigenes Korps
ausmachte, zwischen demselben und dem Hof sehr heftige Strei¬
tigkeiten veranlaßt worden, woran sehr häufig die ganze Na¬
tion Antheil nahm, und welche endlich sogar den ersten Anstoß
zum Ausbruch der Revolution von 1789 gegeben haben. *)
Das Parlament betrachtete sich nämlich in den spätern Zeiten
nicht mehr ais einen blosen Gerichtshof, sondern als einen zwi¬
schen den Thron und das Volk Angeschobenen Stand, der die
Rechte des letztem zu vertreten und, solang die Stände (ötsts
ßenölsux) nicht versammelt seyen, die Stelle derselben zu er¬
setzen, berufen sey. Diese, obwohl unrichtige Idee, war in der
Meinung des Volks tief eingewurzelt, so daß man die Parla¬
mente auch zuweilen „Generalstaaten im verkleinerten Maß¬
stab" (torines des tro>8 ötats rsoeoureio su petit xieä)
nannte, welche Benennung sogar in den Jnstructionen vor¬
kommt, welche die im I. 1516 unter Heinrich dem Dritten zu
Blois versammelten Generalstaaten ihren Deputirten gaben.
Im Vertrauen auf diese Stimmung des Volks, weigerten die
Parlamente sich oft, die ihnen mitgetheilten Gesetze in ihre Re¬
gister einzutragen, indem sie dieselben für erschlichen, oder un¬
verträglich mit der Grund-Verfassung des Reichs erklärten.
Da Gesetze Nur gelten, wenn sie verkündigt sind, so sah sich
der König dadurch nicht selten in Ausübung der gesetzgebenden
Gewalt gänzlich gehemmt. Es gab nur ein Mittel die Wider¬
setzlichkeit der Parlamente zu brechen, welches aber in der

*) Es ist durchaus gegen die Wahrheit der Geschichte, daß
die Revolution von den untern Ständen ausgegangen sey.
Die erste äußere Veranlassung dazu war die Widersetzlich¬
keit der Parlamente, die hin und wieder dem Hof bei den
gerechtestenund nützlichstenAnordnungen, Hindernisse in
den Weg legten.
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Meinung des Volks als gewaltsam verrufen war, so daß der
Hof nur sehr ungern dazu schritt. Dieses war, daß der König
ein sogenanntes Throngericht (lir clo justiee) hielt. Derselbe
begab sich alsdann, umgeben von seinen Großen, persönlich in
die Sitzung des Parlaments und befahl von seinem königlichen
Richterstuhl (Ilt äe justioe) herab, daß das erlassene Gesetz
angenommen und in die Register des Parlaments eingetragen
werden sollte. Dem letztem blieb alsdann, nach dem feststehen¬
den Grundsatz, daß die Regierungsform in Frankreich durchaus
monarchisch sey, Nichts übrig als zu gehorchen; obschon es
häufig genug, nachdem die Eintragung in die Register gesche¬
hen war, späterhin, wegen ihm angethaner Gewalt, dagegen
protestirte, und den Act dieses Protestes ebenfalls in seine Re¬
gister eintragen ließ.

Ich habe mich absichtlich bei diesem Gegenstand etwas län¬
ger verweilt, da einige Schriftsteller der Meinung sind, dem
Parlament habe wirklich von den ältesten Zeiten her ein Theil
der gesetzgebenden Gewalt zugehört, wogegen wieder andere
behaupten, es habe, dem Geist der Verfassung gemäß, nie der
Eintragung in die Register bedurft, um ein Gesetz einzufüh¬
ren. *) Allein ich glaube, daß aus dem so eben angeführten
deutlich hervorgeht, wie es eigentlich mit dieser Sache stand.
Die Gesetze mußten, um als solche zu gelten, vorher verkündigt
werden, **) und als Verkündigung sahe man seit uralten Zei¬
ten die Eintragung in die Register des Parlaments an. Das
letztere verordnete gewöhnlich selbst diese Eintragung, doch nur
nach geschehener Berathung. Hierbei war immer das Erste,
was untersucht ward, die Echtheit der Urkunde.***) So lange

*)Man sehe in dem röpertoire von Berlin den Artikel en-
retzistrewent.

**)Nach dem Gerichtsgebrauch stand es daher auch allgemein
fest, daß die Verordnungen in den Gerichts - Bezirken der
Parlamente, wobei sie nicht einregistrirt waren, keine Ge¬
setzeskraft hatten.

***) Unter onregi8trement verstand man nach dem Sprach-
Gebranch der Parlamente 1) die Untersuchung über die
Echtheit der Urkunde (Is vv'rilioation), 2) den Beschluß des



der König nicht selbst gegenwärtig war, und selbst seinen Wil¬

len erklärte, konnte das Parlament allezeit die Echtheit der

Urkunde in Zweifel ziehen, oder sie wenigstens als erschlichen

ansehen. War aber der König selbst gegenwärtig, so fiel die¬

ser Vorwand weg. Da nun das Parlament nach seinen eigc>

nen Grundsätzen in diesem Falle allezeit gehorchte und sich zu

gehorchen verpflichtet hielt, so erkannte es dadurch stillschweigend,

daß ihm an der Gesetzgebung weiter kein Antheil, als das

Recht, die Gesetze zu* *) verkündigen, zustand. Die Thron-

Gerichte (lit8 äe justioe) sind, seitdem das Parlament einen,

vom Staats-Rath getrennten Körper ausmachte, bis zu den

letzten Zeiten immer im Gebrauch geblieben. Doch hatten sie

von Anfang nicht den Character von Gewaltthätigkeit, wie

späterhin. Den letztem sollen sie zuerst während der Umtriebe

der Parthei des Herzogs von Burgund, als Carl der Sechste

(reg. 1380 — 1422) schwachsinnig war, angenommen haben.

Die persönliche Anwesenheit des Königs im Parlament fand

zuweilen unter viel mildern Formen Statt, als bei den Thron-

Gerichten. Man nannte dieses eine königliche Sitzung Oe-mco

ro^sle). Der König erschien darin nicht als unumschränkter

Monarch, sondern etwa so wie in den ersten Zeiten, als Prä¬

sident seines Parlaments. Die Freiheit der Stimmen war da¬

bei nicht beschränkt, und die Mehrheit derselben entschied. Auch

diese andere Art von feierlichen Parlamentssitzungen ist bis zur

Revolution gebräuchlich geblieben, wovon wir am Schluß des

Parlaments, sie in seine Register einzutragen, 3) diese

Eintragung selbst. Von den dabei üblichen Formen wird
im folgenden Abschnitt näher gehandelt.

*) Die Könige trugen indessen von Zeit zu Zeit selbst dazu
bei, das Parlament in seinen Anmaßungen zu bestärken.
So sehr sie nämlich zürnten, wenn die Parlamente sich

weigerten, ihre Verordnungen in die Register einzutragen;
so benutzten sie doch sehr häufig, wenn die Urkunde über
eine von ihren Vorfahren gemachte Schenkung oder Ver¬

äußerung ihrer Domainen nicht in die Register eingetra¬
gen war, diesen Umstand, um das Geschenkte oder Ver¬

äußerte wieder einzuziehen; wie aus dem fünften Abschnir
näher erhellen wird.
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folgenden Abschnitts ein merkwürdiges Beispiel anführen werden

Kehren wir nach dieser Etwas weitläufigen Abschweifung, die

aber zur Vollendung dessen, was wir im vorigen §. übe/ die

Gesetzgebung gesagt haben, nöthig war, zu unserm Haupt-

Gegenftand zurück. — Durch Festsetzung bestimmter Zeitpunkte

im Jahr, wo der Staats-Rath unter dem Namen Parlament

sich einzig mit Entscheidung der Rechtshänder beschäftigte, war

zwar einem Theil der frühern Uebelstände abgeholfen. Allein

da der Staats-Rath dem König auf seinen Reisen folgte, so

waren die Partheien zu ihrem größten Nachtheil dazu ebenfalls

gezwungen. Endlich erließ (den 23. März 1302) Philip der

Schöne die für Frankreich auf immer wichtige Verordnung

wodurch Paris zum beständigen Sitz des Parlaments bestimmt

ward. „Zur Bequemlichkeit unserer Unterthanen (heißt es Art.

62) und um die Sachen zu beschleunigen verordnen wir, daß

in jedem Jahr zu Paris zwei *) Parlamente, zu Rouen zwei

Gerichtssitzungen der Schatzkammer (öolliguier), und eben

so zweimal die Asstsen von Tropes gehalten werden, und daß

ein Parlament zu Toulouse gehalten werde, so wie es in den

vergangenen Zeiten der Fall war." („k-r-oxter cowwoäiia.

rew subäitorrzm vostroruw et expoäitiooem osusgl-um pr-o-

xonimo 8 vräillsl-e guoä äoo ksrlsinents ksrisüs, et äuo

Losoaria kotoinsgi, viesgus Nr-ooenses bis lonobuntui- in

anno: et guoä ksi-lamenruin spuä N0I08SM lenebitur-, «iout

reneri solebst toroxoribus retroactis." **) Von diesem Tag

*) Einige glauben irrthümlich, daß das Parlament durch

diese Verordnung erst geschaffen worden sey, wogegen an¬
dere vielleicht mit mehr Recht behaupten, daß dasselbe schon
früher seinen beständigen Sitz zu Paris gehabt. Nach der
I'arr. 3o vörik. le» äates, war dieses etwa seit 1204 der

Fall. Gewiß ist indessen, daß seit 1302 Paris der Sitz
des Parlaments war.

**) Orllon. 3. I^ouv. tom. 1. p. 366. Die Worte „ siout to-

neri solekgt tomxoribus retrosctis" hält Lauriöre für
unacht. — Seaoarinln, eolliguier ist eigentlich die Schatz¬

kammer. Der Name, welcher bekanntlich auch Schachbrett
bedeutet, kommt wahrscheinlich daher, daß in dem Zimmer

derselben ein in viereckige Felder (gleich einen» Schachbrett)



an beginnt die glänzende Periode des Parlaments, welche meh¬

rere Jahrhunderte fortdauerte, und erst in der Revolution mit

der Existenz desselben zu Ende ging.* *) — Zwar war der Ein¬

fluß, den die eben angeführte Verordnung Philips des Schö¬

nen unmittelbar auf die Zusammensetzung des Parlaments hatte,

nicht sehr groß. Die Mitglieder desselben wurden noch, gerade

wie früherhin, aus dem Staats-Rath und zwar immer nur für

die Dauer Einer Sitzung ernannt. Zweimal im Jahr, um

Ostern und Aller-Heiligen ward die Liste derjenigen, welche die

Sitzungen des Parlaments halten sollten, bekannt gemacht.

Der König ernannte die Mitglieder nach Willkühr, und rief sie

eben so wieder zurück; so daß Jemand, der auf einer dieser Listen

stand, darum keinen Anspruch hatte, auch in die folgende auf¬

genommen zu werden. Allein, ohne alles Gesetz, machte sich

dieses mit der Zeit von selbst. Da die bei dem Parlament

beschäftigten Staats-Räthe dem Hof nicht folgere konnten, so

entfremdeten sie sich immer mehr dem letzter«, und bald mußte

man einsehen, daß es am zweckmäßigsten sey, den Auftrag der

einmal zu Parlaments-Mitgliedern ernannten Staats-Räthe

allezeit wieder zu erneuern. In dem Laufe der Zeiten brachten

endlich verschiedene Umstände, wovon in der Folge noch die

Rede seyn wird, es dahin, daß die Parlements - Räthe ihre

Stellen auf Lebenszeit **) immer behielten, und nur durch Ur¬

theil und Recht derselben entsetzt werden konnten. — Das Par¬

lament, welches aus dem Staats-Rath des Monarchen hervor¬

gegangen, blieb auch als Richter-Kollegium sich der Hoheit sei¬

nes Ursprungs bewußt. Bald nachher, als es seinen festen

Sitz zu Paris erhalten hatte, verbreitete sich der Ruf seiner

Weisheit und Gerechtigkeit durch ganz Europa. ***) In

eingetheilter Tisch, als Rechenbrett (sbsous) diente, wo¬

rauf man, vorzüglich vor Einführung des arabischen Zif-
fern-Systems, zu rechnen pflegte.

*) Durch das Dekret der constituirenden Versammlung vom 7.

Scptbr. 1790, wodurch die Parlamente aufgehoben wurden.

**)Sie gingen zuletzt sogar, wie ein Eigenthum, auf ihre Er¬
ben über.

***)Die Köuige selbst sprachen in ihren Verordnungen allezeit



Frankreich rechnete man das Recht nur das Parlament zum
Richter zu haben, unter die höchsten Vorzüge, welches die
Könige für sich in Anspruch nahmen, und nur den Großen
des Reichs und solchen öffentlichen Anstalten,* *) die sie vor
allen andern begünstigen und beschützen wollten, ertheilten.
Auch durch den Glanz seines Aeußern, durch die Würde seiner
Formen, selbst durch die Pracht und Majestät seines Anzugs
flößte das Parlament dem Volk Ehrfurcht ein. Die Kleidung
seiner Mitglieder hatte sehr Vieles mit der Königlichen gemein.
Sie trugen purpurfarbeneRöcke oder Mäntel, und eben so
eine Kopfbedeckung, die sogenannte Mörserhaube(wortter),
gleich der des Königs; doch im folgenden Abschnitt wird der
schickliche Ort seyn, naher davon zu reden.

In der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ward das Par¬
lament von Paris auf den höchsten Gipfel des Glanzes und
der Würde erhoben, indem es mit dem Gerichtshof der Pairs
von Frankreich vereinigt ward. Im Mittelalter nannte man,
wie schon im vorigen Abschnitt bemerkt worden, alle Vasallen
Eines Lehnsherrn die Pairs desselben. Pairs von Frank¬
reich nannte man aber nur diejenigen großen Vasallen, deren
unmittelbarer Lehnsherr der König, und zwar vermöge des
Rechts seiner Krone**), war (gui releroiont »uement än
Do», a csuse äs sa couronno). Gegen das Ende des zehn¬
ten Jahrhunderts, bei der Thronbesteigung von Hugo Capet,
gab es dieser großen Lehnsträger nur sieben; nämlich die Her¬
zoge von Frankreich, Burgund, Guyenne und von der Nor-
mandie, nebst den Grafen von Toulouse, von Flandern und

mit der höchsten Achtung und Auszeichnung von dem Par¬
lament. König Johann der Zweite, nennt es in seiner
Verordnung vöm I. 1363 (Orclon. ä. L,ouvre. rvw. Hl.
x. 650 ) „tolius justiliae kogni »ostri specnluii» verirri-

*) Das allgemeine Krankenhaus von Paris hatte dieses Recht
noch im I. 1789.

**) Diejenigen also, welche Lehns - Vasallen des Königs wegen
anderer demselben zugehörigen Besitzungen waren, wurden
nicht zu den Pairs von Frankreich gezählt.
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von Champagne. Durch die Thronbesteigung von Hugo Capet
ward das Hcrzogthum Frankreichmit der Krone vereinigt.
Es blieben also nur noch sechs Pairs übrig, welche auch unter
dem Namen der sechs alten weltlichen Pairs bekannt sind. Zu
denselben kamen noch sechs geistliche Pairs, und zwar ebenfalls
drei Herzoge und drei Grafen, nämlich der Erzbischof Herzog
von Nhcims, der Bischof Herzog von Laon, der Bischof Her¬
zog von Langres, der Bischof Graf von Beauvois, der Bischof
Graf von Chalons und der Bischof Graf von Noyon. Es
gab also im Ganzen zwölf Pairs, die man auch die alten
Pairs (les sneicns ksirs) nennt. Die Schriftsteller sind nicht
ganz einig über die Zeit, wo diese Zahl ausgefüllt worden ist.
Die meisten nehmen an, daß schon bei der Krönung von Phi¬
lip-August (am ersten November 1179) alle eben genannten
Pairs gegenwärtig gewesen, und dieselben Funktionen ausge¬
übt hatten, welche die Pairs bis zu den letzten Zeiten (vor der
Revolution) bei der Krönung der Könige verrichteten. Ganz
sicher aber ist es, daß unter der Regierung Ludwigs des H.
im I. 1257 *) die oben genannten 12 Pairs bestanden. Was
die sechs geistlichen Pairs betrifft, so blieb die Pairs-Würde
bis zu den letzten Zeiten an die genannten sechs Bischofssitze
gebunden. In spätern Zeiten (im I. 1622) kam noch ein neuer
geistlicher Pair, der Erzbischof von Paris Herzog von St.

*) Man sehe Dn-Osnge Olosssr sä voc. kai>. und die En¬cyclopädie »rt. ksii-. In der letzter» werden, ohne daß
sie sich jedoch auf einen gleichzeitigen Schriftsteller bezicht,
die eben genannten 12 Pairs als bei der Krönung von
Philip-August gegenwärtig angeführt, wobei noch die Tauf¬
und Familien-Namen der einzelnen bemerkt sind. Bei I)n-

findet man aber eine Stelle aus einem gleichzeiti¬
gen Schriftsteller (Math. Paris), welcher für d. I. 1257
bemerkt, daß es zwölf Pairs von Frankreich gebe, die er
auch alle der Ordnung nach anführt. Es sind ganz die¬
selben, die wir eben genannt haben. Dom I. 1297 gibt
es eine Urkunde von Philip dem Schönen, die man bei
vu-(lsnAe I. v. findet, worin es heißt: „ consillersntes

etism guoil Xll ksriurn, gni in prsellicto re^no nos-
tro esse solellst, est alle« nurneru» iwminn-
tus etc."
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Cloud, hinzu. Allein die weltlichen Pairs erloschen nach und
nach, indem die Ihnen gehörigen Lander durch allerlei Umstände
mit der Krone vereinigt wurden; so daß in den letzten Zeiten
(vor der Revolution) keine einzige dieser alten Pairs - Familien
mehr übrig war. So wie dieselben nach und nach erloschen,
hatten die Könige, um die Pairs-Würde nicht untergehen zu
lassen, andere Familien zu derselben erhoben. Anfangs ward
nur Personen vom höchsten Rang, den Mitgliedernder könig¬
lichen Familie, oder Personen von fürstlichem Geblüt, diese
Auszeichnung zu Theil. Man ließ indessen von der alten
Strenge je länger desto mehr nach; so daß endlich auch ge¬
wöhnliche Edelleute zu dieser höchsten Würde erhoben wur¬
den. ***) ) Diese Erhebung geschah für alle Pairs, (die Prinzen
vom Geblüt abgerechnet, welche in den letzten Zeiten lvor
der Revolution^ geborne Pairs waren, und allen übrigen dem
Rang nach vorgingen), von dem König, durch besonders da¬
rüber ausgefertigte Urkunden oder Patente. Nach dem Inhalt
derselben ward die Pairs - Würde zwar erblich an die Familie
des Pairs, aber auch zugleich an eine gewisse Güter-Masse
oder vielmehr an einen gewissen Landesstrich gebunden. Diese
Güter mußten durchaus ein Lehn seyn, welches von dem Kö¬
nig unmittelbar, und zwar vermöge des Rechts seiner Krone

*) Die Familie Montmorencywird meistens für die erste,
nicht fürstliche, gehalten, welche (im I. 155l) die Pairs-
Würde erhielt. Nach der Encyclopädie (soi. ksir) gibt
es indessen noch ein älteres Beispiel der Art, nämlich das
der Familie Armagnac, wofür schon im I. 1462 eine neue
Pairie unter dem Titel: Herzogthum Revers, geschaffen
ward.

**) In den frühesten Zeiten scheint der Besitz eines unmittel¬
bar von der Krone abhängigen Lehns, schon von selbst die
Pairs-Würde verliehen zu haben. Ou-6snAe Olosssr. sä
voe. k'si- führt eine in dein Archiv von Champagne befind¬
liche Urkunde vom Dezember 1233 an, welche so anfängt:
„I,uäovie. I). 6. klex äileotis snis Deosno ei 6s-
pitnlc» 6snännensi ssluiern ei äileck. Hnoä episcopus
Lelvseensis (äs Lesnvsis) in Lsroni» ei in leoäuin
liomsgü liAÜ äe noliis ienesi, gnoä llsdei spnä Lel-
vseum. et gAock /'«»' srt ea F>a-rcr'ae, vos ereäiinus
nvn lsterv." Allein später war außer dem Besitz eines
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H abhing. Schon in den allerfrühestcn Zeiten bildeten die Pairs
^ von Frankreich einen eigenen Gerichtshof, (den Hof von Frank¬
en reich, oour äe krsnoe), welcher, dem damals allgemein gel-

tcnden Grundsatz gemäß, daß jeder nur von seines Gleichen
!>cn, (a xgrillus 8U 18) gerichtet werden könne, über alle, die Pairien
z« und die Personen der Pairs betreffenden, Sachen entschied.
!rd Wir kennen eine Menge dieser von den Pairs von Frankreich
ig- erlassenen Urtheile. Durch ein solches ward im I. 1203, unter
ese der Regierung von Philip-August, Johann ohne Land (lösn

83N8 terre), obschon König von England, wegen Ermordung
zi- des Grafen Arthur von Bretagne, des Herzogthums der Nor-
W mandie, das er von Frankreich zu Lehn besaß, entsetzt, und
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solchen Lehns auch noch die königliche Ernennung nöthig.
Man unterschied daher die Dsirle personnello von der
ksirie reelle. Die Publicisten sagten: „la mouvsnoe im-
möäiste äe ls eouronne n'est guo ls äisposition pro-
cligine s ereetion (en l?sirie). Allezeit blieb aber der
Besitz eines von dem König unmittelbar, und zwar ver¬
möge des Rechts seiner Krone, abhängigen Lehens eine
nothwendige Bedingung, um die Pairs-Würde zu erhalten.
Man sehe darüber zwei vortreffliche Gesuche (lleguestas)
des Kanzlers D'Aguesseau,welche sich im sechsten Band
der Werke desselben (ksri^ 1769- 4w) befinden, und die
überhaupt über das öffentliche Recht von Frankreich ein
großes Licht verbreiten. D'Aguesseau (damals noch Gene¬
ral-Prokurator), machte diese Gesuche an das Parlament
bei Gelegenheit eines wichtigen Prozesses, der zwischen den
königl. Domainen und dem Bischof von Soissons wegen
der Lehns - Oberherrlichkeit über die Grafschaft Soissons
obschwebte. Der Bischof von Soissons behauptete, daß
die unmittelbare Abhängigkeit von der Krone in den frühe¬
sten Zeiten keine nothwendige Bedingung der Pairie gewe¬
sen, sondern nur in neuern Zeiten, um den Glanz der
Pairs-Würde zu erhöhen, den zu einer Pairie erhobenen
Landes-Antheilen gegeben worden sey. D'Aguesseaubewies
indessen, daß es vom I. 1297, dem Zeitpunkt der Errich¬
tung der Pairien Anjou, Bretagne und Artois bis zum
Jahr 1551 kein einziges Beispiel gebe, wo ein Landes-An-
theil, welcher nicht unmittelbar vom König abhing, zur
Pairie erhoben worden sey; daß bei Errichtung der Pairie
Montmorency (im I. 1551) zwar irrthnmlich einige dem
König nicht unmittelbar lehnpflichtige Güter mit 'zu der



dieses auf immer wieder mit der Krone von Frankreich verei¬

nigt. Das Verfahren bei dem Pairshof war dem bei den

Gerichten der untern Lehnsherrn ganz ähnlich; nur daß natür¬

lich das Hilfsmittel die Richter zum Zweikampf zu fordern,

nicht Statt fand. Der König als Oberlehnsherr, rief die

Mitglieder des Gerichts zusammen. Von Ihm ging auch die

Bestätigung, so wie die Verkündigung und Vollstreckung des

Urtheils aus. Die gewöhnliche Formel der Verkündigung war:
„llncliestum S8t a Usribus Regni n 08 tri nobis suäisntibua
er Spprob»ntibu8. " Die Pairs liessen dasselbe ebenfalls ge¬

wöhnlich auf ihrem Gebiet verkündigen: „cknäieatum esc »
karibuz ksAni kranciso, suäiento Domino ReZe st juäiei-

Pairie gezogen, aber später durch ein nachträgliches könkgl.
Patent 'wieder von der eigentlichen Pairic getrennt wurden.
Man finde daher, bemerkt D'Aguessean (p. 161), in vielen

spätern königl. Patenten, wodurch eine Paine gestiftet
ward: „HUS le roi clistrsit, sslip8S, äemsinllre, 6t lls-
sunit In terro seriges en kairie än Dncbs ou clu Oomts'
cloot eile vtoit suteekoia mouvsnte," und in allen die¬

sen Patenten findet sich „xour stre tenu äs l^on8 et tls
notre Oouronne" oder ,, äe lXoua s esuss cle notre
donronne." Späterhin (nach dem I. 1551) waren näm¬
lich wirklich einige Landestheile, die nicht unmittelbar von

der Krone abhingen, zu Pairien erhoben worden. Allein

man sah es als einen unbezweifeltcn Grundsatz an, daß

dieselben in diesem Fall von Rechtswegen von jeder

Pflichtigkeit gegen den frühern Lehnsherrn befreit, und un¬
mittelbar unter die der Krone gestellt würden, so daß der
neue Pair nur verpflichtet wäre, den vorigen Lehnsherrn zu

entschädigen, welches ihm auch meistens in dem königlichen

Patent, wodurch er seine neue Würde erhielt, zur Pflicht
gemacht ward. . D'Aguessean führt für seine Meinung
eine Menge Stellen aus den Schriften der berühmtesten
Rechtsgelehrten und Historiker des 16ten und 17tcn Jahr¬

hunderts (clu ll'illst, Marion, Do^assn ll?rsits cls8 8eig-nenriea, kitbon List. äea Oomtes äs OlisaipaF. st äs
Bris u. s. f.) an. Do^ean sagt unter andern (Lbsp. 5)
„Llllo (la teere eriges en kairis) S8t 8SN8 äouts <le8
l'instsnt cli8trsite st clememkrse ponr I'avenir äs 8on
snoienns tenure, 8suk I'inäemnits än 8eignonr aubsl-
terne, st äsvisnt liek cle Is conronne. " Noch bestimm¬

ter spricht Marion: „Ils (les kaira) 80 llt Ie8 6ranä8 clu
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^ um spprollsnte." So wie die Könige des Dritten Geschlechts,
^ von jeher, darauf bedacht waren, die Macht der Barone oder
^ großen Vasallen einzuschränken, so suchten sie auch vorzüglich
^ den Pairshof und seine Entscheidungen von sich abhängig zu
d» machen. Den strengen Grundsätzen des Lehnsystems gemäß,
Ke konnten nur die Pairs von Frankreich Mitglieder dieses Ge-
« richts seyn. Allein von Zeit zu Zeit wurden aus allerlei Grün-
r: den und unter allerlei Verwänden, wegen nicht gehöriger
u Zahl der gegenwärtigen Pairs u. s. f., dem Gericht noch andere
k- Mitglieder zugegeben. In dem Prozeß zwischen der Gräfin von
> Flandern und dem Johann von Nesle, der i. I. 1224 entschieden
v- ward, und wovon schon am Ende des ersten Abschnitts S. 70

ijl> Konsums, et los premiera Vaaraux äs 1a eouronne; sie
laguelle aeule ils tiennent leura Dairiea en plein 6e?

im lige, et äu tont immeäiat; saus gu'a eauae ä'ivellea,
M !Is puiaaent reconnoltre aueun Leigneur, sutre ^ue 1s
!e- Doi: Is Doi, äia-je, pria en la pure eaaenee äs la
Is Do^aute, er saus aueun reapeet a autre titre g^u'a ce-
l- lui äs Hol meme, ni ä autre ollo8S gu'ä aa propre
>s (üonronne st au Liege ä'ieelle; rellement gue si les
is terrea tenuea äu Doi, neu toutea-^oia a esu8e äu Dlla-
B reau äu Dourre, Dllek-Iieu äu Do^aume, maia a eau86
k» äe guelgue Duells, Dornte ou Daronnie, 8oar eleveea
N su aupreme llonneur äe Dairie äe k'rance, es ritre
ix illuatre steint et aupprime la Leoäalite reberee au Doi
k en lualits äe Duo ou Dornte, ou Daran, et 1a eonver-

rit en uns nouvelle, plua nollle er plua inaigne, nue-
x ment reterse au Doi, eomme Doi; äont Isa exempleg
^ aont en es ^ue Nontpenaier et Nercoeur 8ouloient
W relerer äu Duells ä^uvergne; ^umale äu Duelle äs
^ Normanäis ete.mai8 par Is nature äs I'eree-
^ rion au äegre äs Dairie, et ä'allonäant par e1au868
^ miaea en celle-ei, ellea aont eximee8 äe eea premiera
^ llommsgea^ et purement aoumiaea a la loi lige äue a
bj,. la eouronne: ee gui äoit avoir lieu par rai8on plua
^ l^orte, entre partieuliera, vu gue 8i la Dairie ne peut

reconnoitre Is Doi, eomme Due, eile äoit llesucoup
^ moina a'ineliner aux pieäa ä'un Due aimple Due, et
^ Sinai äe8 autrea. " Man sehe noch : De8 Dairs äe Kranes
^ et äe lsneienne eonstitution Drsneaise par Ne. 1e Drs-
^ aiäent D. ä. D. (Denrion äe Danae^), ä Dariz clles
^ ll'lleopll. Darroia xere. 1816-



geredet worden, urtheilten die königlichen Hausbeamten mit den
Pairs. Letztere widersetzten sich zwar, allein ohne Erfolg. *)
Es war überdem, nach der Sitte aller Lehngerichtc, einem
Pair, der durch ein dringendes Hinderniß abgehalten ward dem
Gericht beizuwohnen, verstattet, einen geeigneten Stellvertreter
zu schicken. (Dosuinsii. (llrs^. 67. „Nus por 86rvioo grr'il sit,
ir'est esouses äs Isire sirgement eu Is eoort Is ü loül il lo
äoit lere ä'ouvrsgo; mös s'il s suouo loisl 6N8oirio (ex-
«N8b1 , envoier il pot (peuil Iiorno g^ui selon 8on estsr pol
rexre5enter 8S porsonno.") Da NUN seit den Zeiten Ludwigs
des H. gelehrte Kenntnisse der Gesetze und des römischen Rechts
für die Richter täglich unentbehrlicher wurden, so pflegten die
Pairs ihre Stimme im Pairshof auch wohl an Rechtsgelehr¬
te von großem Ruf zu übertragen. **) Hierdurch erhielt der
Einfluß der Rechtsgclehrten und königlichen Beamten auf die
Entscheidungen des Pairshofs einen außerordentlichen Zuwachs.

Do-dgnZo sä voo. Dsr. Ueber diese Competenz-Strcitigr
keit erfolgte bei dem Gericht des Königs (in ouris Do-
rnini liegi8) folgendes Urtheil: „Drseteres oum Dsre8
k'rsnciso äioerenr, i»oä 6snooIIsrin8, Dotior>Isriu8,
llsmorgriu8, Lon8tsbulsrin8 kUsnoise, Ninisterisle8 Do-
inini Uegis non äeboksnt eum ei8 inters88b cum Dsri-
dus sä jiräiosnäum Dsros; et äivti lHioi8rerisl6s bo8^
pitii Domini Dogig o oonirsrio äioeront 80 äobero «ck
AStt» et co-rLuetrcckES oöse/'riatSL intoressv ourn Dsril»u8
I'rsnoiso sä juäicsnäuin Dgre8: suäiostuin 1'oit in ouris
Domini Kegi8 c^uoä Ä1ini8tsrisle8 prseäioti äe bo8pitio
Domini Kogi8 äsbont inrore88o cum Dsribuz k^rsnoiso
sä juäiosnäum Dsro8. Dr runo prseäieri Nini8t6risles
juäivsveruni (lomiti88sm Dlsnäriso onm ksridug Drsn-
eiss ss»uä Usri8io8 ^nno Dornini 1224- — Nach Dn-
6snAo sindet sich dieses Urtheil bei Dosuloro8t ünnsl. ä.
Disno., (Ropin än Domgin. I!v. III. rir. 7, nr. 8, UNd
bei Dnobe8no Di8t. äo Is Nsi8. ä. Älontmorono^.

**) Dieses that unter andern der König Eduard von England
im I. 1312. Er schickte an seiner Stelle drei Gelehrte
nach dem Pairshof von Paris, und gab ihnen die ansge- .
dchnteste Vollmacht, um in seinem Namen zu urtheilen.
Den Tert des Schreibens, worin der König dem Pairshof
seine Entschuldigung mittheilt, findet man aus IHmer ww.

111. bei Du-Lsugo, Olosssr. sä voc. ksr.



So gelang es denn endlich, in der Mitte des vierzehnten Jahr¬
hunderts, nachdem die Pairs für ihre Personen sich immer
mehr und mehr von den Gerichten zurückzogen,den Königen
den Pairshof gänzlich mit ihrem Gerichtshof,dem Parlament,
zu verschmelzen; welches unter König Johann dem Zweiten,
durch die Verordnung vom December 1363 zum allgemeinen *)
Gesetz erhoben ward. Das Parlament von Paris erhielt da«
durch den glänzenden Titel: Gerichtshof der Pairs, oder Hof
von Frankreich (Oour äes l?sirs, Oour äe IHsnee), welcher
bis zu den letzten Zeiten (vor der Revolution) demselben allein
und vorzugsweise vor allen andern Parlamenten des König¬
reichs, verblieben ist. Auch war dieses kein leerer Titel, son-

*) Es heißt darin: „ oräinsinus et ststuimus guoä null»
esuss in äicts N08trs Ouris psrlsmenti iutroäuestur
nisi 8 it tslis, guoä jure 8uo ibiäeru «lebest sgitsri, st¬
ellt sunt esusse ksrium lllrsncise." Doch war das Par¬
lament schon früher hin und wieder „Ouris krsneise"
genannt worden. So heißt es in einer Unterhandlung
vom I. 1307 zwischen Philip dem Schönen und dem Ca¬
pitel der Kirche von Viviers (Vivsrium) „Ron tenebun-
tur eorsm sliguo oklleisrio nostro litigsre, vel respon-
äere, nisi tsntumrnoäo eorsin nobis, vel nostrs Ouris
I^rsuoise." Man sehe Ou-Osngb Olosssr. scl voe. „ksr-
lsmentum. " In der zweiten vorhergehenden Note S. 190
wird aber die ouris Oumini Hogi» noch bestimmt von der
ouris Usrium k'rsnoiso unterschieden. Sie waren also
damals (im I. 1224) noch nicht vereinigt. Im I. 1322
war aber diese Vereinigung wenigstens zum Theil schon
geschehen, so daß die Pairs sich der Gerichtsbarkeit des
Parlaments unterworfen glaubten, wenn sich unter den
Richtern eine hinreichende Zahl Pairs befände. Die Re¬
gister des Parlaments v. I. 1322 enthalten: „Oum üux
Lurguuäiso.roguireret guoä nos sute omnis
Ourism nostrsru ksribus tseeremus ruuniri (sukkissru-
tneut gsrnir äe Usirs); et guoä eum s«l ksres k'rsn-
eiso pertineret ut äieekst, kseoro jus, utruin prseäiets
Ouris Usribus ruuniri äeboret vel non, guoä nos suäi-
eiuru lruchsraoäi (soionäuru sä l?sres remitteremus eos-
äonr.per srrosturn nostrse Ourise äietunr
luit.guoä Ouris nostrs 68 t «ullieienter guosä
praomisss rnunits." Ou-Osngo ibiä, auch Ilvurion äs
ksuse^ Oe I'autor. suäie. eu k'rsneo lntroäuet.

14
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dern das Parlament von Paris (und zwar die große Kammer
desselben), war für alle Rechtöstreitigkcitcn, die entweder die
Personen der Pairs oder ihre Pairien betrafen, die einzige
richterliche Behörde des ganzen Reichs. Die Pairs behaupte¬
ten indessen, das Parlament könne anders nicht als aus einem
besondern königl. Auftrag eine Gerichtsbarkeit über sie aus¬
üben. Das Parlament vertheidigte das Gegentheil. Doch
diese Frage ist nie bestimmt entschieden worden. Die Pairs
hatten bei gehörigem Alter, vermöge ihrer Würde, Sitz und
Stimme in dem Parlament von Paris. Eigentlich waren sie
aber nur als Ehren-Mitglieder desselben anzusehen. Sie hatten
ihren Sitz in der großen Kammer (grans' obambi-e), und
erschienen meistens nur bei feierlichen Gelegenheiten, bei einem
Throngcricht, oder sonst irgend einem merkwürdigen Rechtsfall.
Indessen ward bei jedem Urtheil, welches entweder die Person
eines Pairs oder seine Pairie betraf, vorausgesetzt, daß es
unter Mitwirkung einer hinreichenden Zahl von Pairs erlassen
worden sey. In dem Eingang eines solchen Urtheils hieß es
daher: „Da der Hof hinreichend mit Pairs besetzt war" (l->
eoue sutDssmmont gsrnio so pairs). *) So gering anch die
Zahl derselben gewesen seyn mvgte, so reichte doch diese For¬
mel hin, um dem Verfahren in Beziehung auf diesen Punkt,
die gehörige Regelmäßigkeit zu geben. **)

So wie das Parlament durch seine Vereinigung mit dem

*) Man hielt es nämlich für hinreichend, wenn die Pairs
eingeladen waren, der Sitzung beizuwohnen. Kamen sie
nicht, so vertrat das Parlament ihre Stelle.

**) In Civilsachen hatten die Pairs nur in Rcchtsstrcitigkeitcn,
die ihre Pairien betrafen, das Parlament (schon in erster
Instanz) zum Richter. Wegen persönlicher Schulden u.
d. g. konnte man sie bei den gewöhnlichen Gerichten ver¬
klagen. Ein Ediet Ludwigs des Vierzehnten vorn 1.1711,
welches mehrere streitige Fragen in Beziehung auf die
Pairien entschied, erlaubte indessen jedem Pair einen Haupt-
Ort seiner Pairie mit einem Einkommen von 15000 Limes
zu bezeichnen, so daß die Pairie allezeit an diesen Haupt-
Ort gebunden bliebe, und die genannten Einkünfte auf
keine Weise (durch Schulden u. s. f.) geschmälert werden
könnten.
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Pairshof auf den höchsten Gipfel des Glanzes und der Ehre
erhoben ward, so erhielt seine wahre Macht bald einen noch
größer« Zuwachs durch ein anderes Institut, das fast zu der¬
selben Zeit entstand. Der Leser fühlt wohl von selbst, daß
wir von jener Staatsbehörde (ministöre Public) reden wollen,
welche von jeher auf die französische Magistratur und Gerichts-
Vcrwaltungeinen so hohen Glanz geworfen hat. Die Bestel¬
lung einer Behörde, die, ohne selbst richterliche Gewalt zu ha¬
ben, die Richter beständig an die Vorschriften der Gesetze erin¬
nert , die, ohne strafen zu können, die Verbrecher im Namen
der Gesetze und der Gesellschaftverfolgt, ist eine der schönsten
und weisesten Einrichtungen, die je einem Gesetzgeber gelungen
ist. Sie ist das einzige Mittel, die Thätigkeit der Gerichtshöfe
zu wecken, ohne ihre Unabhängigkeit zu beschränken;*) das
einzige, der Regierung einen Einfluß auf die Gerichtshöfe zu
verschaffen, ohne letztere zu einem Werkzeug der erstem zu er¬
niedrigen. Man ^ann, so wie von vielen der nützlichsten Er¬
findungen und Einrichtungen,auch von dieser den Zeitpunkt,
ja selbst die Veranlassung ihrer Entstehung nicht genau ange¬
ben. D'Agucsscan **) meint, eine an sich sehr despotische und
und verwerfliche Sitte, daß nämlich ehemals der König selbst
gegen Bischöfe, die sich des Hochvcrraths schuldig gemacht, als

*) Den Alten war diese Einrichtungunbekannt. In ihrem
Civil-Verfahren findet sich durchaus Nichts, was mit den
Amts-Verrichtungen der Staatsbehörde die mindeste Aehn-
lichkcit hätte. Was ihr Criminal - Verfahren betrifft, so
konnten vor Einführung der beständigen Untersuchungs-
Prozeffe (gusestioncspcrpetusc) nur die Quästoren, Aedi-
len und Volkstribnnen bei den öffentlichen Gerichten ankla¬
gen: denn um Jemand vor dem Volk anzuklagen, mußte
man das Recht öffentlich zu der Versammlung desselben
zu reden ljus sgenfli cnm populo) haben. Die genann¬
ten Beamten waren also einigermaßen mit dem zu verglei¬
chen, was wir jetzt Staatsbehörde nennen. Nach Einfüh¬
rung der guacsrionespcrpeiuso aber durfte jeder ankla¬
gen. Es fiel also jede Ähnlichkeit mit unserer jetzigen
Staatsbehörde weg. — Man sehe Lack Iristor. jurisprull.
Vorn. tz. XXI.

**) Oeuvre «lc O'^gncssesu tom. V. p. 232.
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Ankläger auftrat, habe die erste Idee zur Einführung der
Staatsbehörde gegeben. Andere suchen wohl mit gröfierm Recht
die erste Veranlassung dazu in einer uralten, schon in dein
Werk von Bcanmanoir (vllsx. 61) angeführten Gewohnheit,
welcher gemäß in gewissen Fällen ein Richter mit der Verfol¬
gung der Verbrecher beauftragt ward. Hierdurch läßt sich in¬
dessen nur die Stellung, welche die Staatsbehörde bei Crimi-
nal-Prozcffcn hatte, erklären.*) In Beziehung auf Eivilsachcn
scheinen die Funktionen derselben nach und nach aus denen der
Advocaten oder Sachwalter des Königs entstanden zu seyn,
wie cö schon der Name (proourour clu roi) hinreichend recht¬
fertigt. Von jeher gab es in allen Prozessen, wobei es sich
von dem Interesse des Königs, seinen Domainen, Gefallen
u. s. f. handelte, einen Sachwalter desselben. Allein dieser scheint
ursprünglich mit dem Parlament in keiner Verbindunggestan¬
den zu haben. (Gewöhnlich trat der Vogt von Paris oder der
Amtmann (bsilli) des Bezirks, worin das zur Frage kommende
Eigenthum des Königs lag, als Sachwalter desselben auf).
So findet man in einem Urtheil ssrrLtl von 1299 den Aus¬
druck: Nach Anhörung unseres Procurators der Normandic,
suäito xrocurstors nostro Xormsnniso. Philip der Lange,
schaffte im I. 1319 diese Sachwalter des Königs für die Pro¬
vinzen des geschriebenen Rechts ab. Allein in Beziehung auf
die andern Landeöthcile bestand der Gebrauch, daß die Amt¬
männer der verschiedenen Bezirke als Sachwalter des Königs
auftraten, noch im I. 1345. In den Urtheilen des Parlaments
vom I. 1325, 1328, 1338, 1344 wird indessen der Sachwalter
des Königs (prooureuo än roi) unter dem Titel: Gcneral-
Procurator **) erwähnt, und seit 1437 wird er in den Regi-
*) Dieses wird noch viel deutlicher werden aus dem, was

unten aus Boutillier angeführt wird. In den Gesetzen
Jacobs des Zweiten, Königs von Majorca, der in der
ersten Hälfte des I4ten Jahrhunderts lebte, wird des
Staats - Procurators ganz bestimmt erwähnt. „ Urocnls-
ior lisoalis Hui coatinns nosirsru ssorsin oni'isru «tnjui
reneaMl', iastituatnr; gni l'sota ot osusus in cuiis
promovear slgne prosogustur." I,6A. Uslst. sacol». II.
lieg. Nujoric. toni. 111- Xet. Lsnot. llnn. p. XXVI-

**) Der Titel: General-Procnrator, womit man späterhin bei



stern des Parlaments unter keinem andern Titel aufgeführt.
Der Grund davon lag gewiß darin, daß seit dieser Zeit ein
beständiger Beamter bestellt war, der, in allen das Interesse
deS Königs betreffenden Sachen, als Sachwalter desselben auf¬
trat. Als nach und nach die monarchischen Grundsätze mehr
obsiegten, und das Interesse des Staats sich mit dem des Re¬
genten verschmolz, so ward das doppelte Geschäft, das Eigen¬
thum des Königs zu vertheidigen, und die Verbrecher zu ver¬
folgen, derselben Behörde übertragen. Doch wie auch immer
die Staatsbehörde entstanden seyn mag, so ist gewiß, daß sie,
gleich nachdem ihr Name iu der Geschichte zuerst erwähnt wird,
den großartigen Character entwickelte, wodurch sie sich im Lauf
von fünf Jahrhundertenununterbrochen ausgezeichnet hat. Die
Stadt Tournay war ehemals eine Freistadt (sogenannte Asyl¬
stadt), wo die Verbrecher gegen die Verfolgungen des Gesetzes
gesichert waren. Allein schon im I. 1356 erhob sich der Gene¬
ral-Procurator gegen diesen schändlichenMißbrauch, und er¬
klärte ihn für unerträglich. Er drohte den Einwohnern von
Tournay, sie deshalb vor Gericht zu laden, und verbot ihnen
vorläufig, den Verbrechern irgend einen Schutz angcdeihcn zu
lassen. — So groß auch immer das Ansehen und der Rang
eines Verbrechers seyn mogte, so hat die Staatsbehörde es sich

den Parlamenten (und noch jetzt bei den Appelhöfen), den
ersten Beamten der Staatsbehörde bezeichnete, ward in den
frühesten Zeiten denjenigen beigelegt, die man noch wirk¬
lich bei den deutschen Gerichten: Prokuratoren (pi'voursto-
res sä Ute«) nennt. Man nannte sie General- oder all¬
gemeine Procuratoren, weil sie für Alle als Sachwalter
auftraten. Eben so verstand man früher (und zwar aus
demselben Grund) unter General-Advocatcn(svoests gä-
nei-sux^ die gewöhnlichen Advocaten oder Vertheidiger der
Partheicn, wogegen späterhin und noch jetzt der zweite
Beamte der Staatsbehörde den Titel: General-Advocat,
führt. In den frühesten Zeiten ward derselbe Advocat
des Königs (svormk äu roi), so wie der General-Procu¬
rator, Procurator des Königs (groouroui- äu i-oi) ge¬
nannt. Die erste königliche Verordnung, worin letzterem
der Titel: General-Prokurator beigelegt wird, ist vorn
December 1344, (procurslore nostro generali prsosoräa).
M. s. d. klnv^vlopöä. srt. karlornont.



immer eben so sebr zur Ehre als zur Pflicht gerechnet, gegen
denselben anzugehen. Aus zwei Verordnungen (Eine vom Kö¬
nig Johann dem Zweiten vom I. 1353, die andere vom König
Carl dem Fünften als Regent des Reichs vom I. 1356) ergibt
sich, daß damals viele vornehme Militairbeamte, selbst Prinzen
vom Geblüt, sich erlaubten, auf ihren Reisen Lieferungen von
Frucht, Wein, Wagen u. s. f. zu fordern. Beide Verordnun¬
gen verbieten dieses und bestimmen in dieser Hinsicht: „und
soll der königliche Procurator, sowohl der gegenwärtige als zu¬
künftige schwören, daß, sobald dieses zu seiner Kenntniß kommt,
er Diejenigen, die solches zu nehmen sich erlaube», auf das
Strengste verfolgen will, wenn auch die Partheien selbst nicht
gegen dieselben angehen sollten " (et jurern ls prooureur stu
roi guk ost ä prosent er gui sera a I'svooir, gue sitot oowme
il vienärs s s-» connoisssnoe, i> poursuivrs los äits pronours
su plus rigoureuserneut, eoinlrien gue les psrties ne lss-sent üuoun pourobas ou poursuite. Oräon. üu 4,ouvrs tom.
III. p. 134. srt. 18). — Durch die Staatsbehörde übte die
Regierung, wie wir schon gesagt haben, einen gewissen Einfluß
auf die Gerichte aus. Der Name: Leute des Königs (gens
Zu roi), *) welchen man den Beamten dieser Behörde beilegte,
bezeichnete deutlich das Verhältniß, worin sie zu der Regierung
standen. Vermittelst dieser Behörde war der König allenthal¬
ben gegenwärtig, sah und hörte er Alles. Der General-Pro¬
kurator wohnte den Versammlungen aller Körperschaften, selbst
der Generalstaaten bei; durch ihn theilte der König den Par¬
lamenten seine Befehle mit u. s. f. Da die Thätigkeit Eines
Mannes für so viele und so mancherlei Geschäfte nicht hin¬
reichte, so erhielt er sehr früh Mitarbeiter. Ursprünglich (bis
zum I. 1586) hing die Wahl derselben von dem General-
Procurator ab, und sie wurden nur als seine Stellvertreter
(Substitute) und als von ihm beauftragt angesehen. (Oräon.

*) Einige glauben der Name gens äu roi komme von sgen-
tes regis her. Aber in den ältern Verordnungen der Kö¬nige (von Phil. v. Valois vom I. 1338, von Carl dem
Sechsten vom I. 1394) kommen die Ausdrücke:gentes
nostrsv, Aente« regiso vor; vbschon sie hier mehr die Be¬amten im Allgemeinen,als die der Staatsbehördebezeichnen.
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ä. Orlean« st. 1560 art. 79). Mein auch bis zu den letzten
Zeiten, nachdem schon lange alle diese Mitarbeiter vom König
crnanirt wurden, hießen sie Snbstitute des General-Prokura¬
tors Outzstituts stn provurour), mit welchem Namen auch
noch jetzt die Gesammtmasse derselben bezeichnet wird, obschon
Einzelne besondere Namen haben. *) — So wichtig auch die
Dienste waren, welche die Staatsbehörde der Regierung und
der öffentlichen Sache überhaupt leistete, so hatte sie doch für
die Ruhe und Sicherheit der Einzelnen gefährlich werden kön¬
nen, wäre ihre Macht nicht auf mancherlei Weise beschränkt
gewesen. So hatten z. B. die Beamten dieser Behörde, deren
Antrag in den meisten Sachen gehört werden mußte, bei Er-
lassung des Urtheils keine entscheidende Stimme. Ja sie durf¬
ten und dürfen noch jetzt, damit ihre Gegenwart die Unabhän¬
gigkeit der Meinungen nicht beschränke, bei den Berathungen
und der Abstimmung der Richter nicht gegenwärtig seyn. In
Criminalsachen konnte die Staatsbehörde zwar anklagen und
Anträge machen, aber sie durfte nicht einmal eine einfache Vor¬
ladung erlassen. **) Auch durch die äußere Form der Ver-

*) Artikel 6. des Gesetzes vom 20. April 1810 heißt es:
„I,os lonotior>8 stn mini8töro pudliv seront exercök8 ü
ls cour impvrislo psr un ^lovureur Asustrsl impörial.
// «ke» »uöL/rtttk» pour Ici 8ervio« stv8 sustiencv» ü
la oour inipöi'islo, pour 8oo , pour la 8ervics
ste8 vour8 cl's 88 i 808 et clo8 eour8 5^>öl:igle8, et pour
Ie8 tribunsux sts premiöre iv8tsnt.e. 1,68 suüsttlut»
eree8 ponr lo 86rvioo äes gustience8 stv8 eourg iwzrö-
rislo8 ^oltent lo titro «/'«rocats Fe-re/'LWF.
Oeux elsl>Ü8 pr«8 st«8 tribunsux ste prelnierv in8tsnco
portent le titre ste pr-ooureur8 impöiisux." — Jtt ihren
Anträgen (o»„olu8ion8) sind indessen diese Snbstitute nicht
verpflichtet , der Meinung des General-Prokurators un¬
bedingt zu folgen. Letzterer kann jedoch, in jedem Fall,
selbst seinen Antrag vor dem Gericht machen. Man sehe
srt. 48, 49 des kaiserl. Decrets vom 6. Juli 1810. (11o-
8onne cost. genstr, lrsne. tow. IV. p. 474).

**) Alles dieses ist mit sehr wenigen Abänderungen auch noch
so. Man sehe das kaiserl. Dccrct über die Polizei und
Disciplin der Tribunale vom 30. März 1808 art. 88. !>«-
5VNUV oost. göaör. Irsnc. tow. IV. I>. 447.



Handlungen, welche zwischen dem Gerichtshof und den Beamten
der Staatsbehörde sministero xoblie) Statt fanden, zeigten
sich die letztem in dem Verhältniß des Geringern zum Hähern.
Sie redeten zu dem Gerichtshof nicht anders als stehend, mit
entblößtem Haupt, und von einer niedrigern Stelle aus.^D^
Kurz sie waren ungefähr, wie die Tribunen in Rom, an Ein¬
fluß die Ersten, an Rang die Geringsten. — In dem folgenden
Abschnitt werden noch mehrere Einzelnheitcn über die Befug¬
nisse und Amtsverrichtungen der Staatsbehörde, so wie sie ehe¬
mals* **) waren, vorkommen. Wir bemerken hier nur noch
kurz, daß nach der jetzigen französ. Gesetzgebung die Macht
und der Einfluß des General-Procurators,obschon noch immer
sehr bedeutend, doch nicht ganz mehr so groß ist, als vor der
Revolution. Insbesondere ist Derselbe

Istens der hohen Polizei fremd. Er hat nicht mehr die Auf¬
sicht über alle Corporationen.

2tens. Selbst die Verwaltungs-Polizeisteht ihm nicht mehr
zu. Er hat nicht das Recht, Maßregeln zur Verhütung
künftiger Verbrechen anzuordnen.

Ztens. Er wirkt nicht mehr mit bei der Untersuchung über
die Echtbeit der Vollmachten, die der römische Stuhl
seinen Abgesandten, den Nuntien und Legaten, gibt.

Diese Abänderungen folgen übrigens nothwendig aus der
verschiedenen Stellung, welche die jetzigen Appelhöfe, in Ver-
gleichung mit den ehemaligen Parlamenten, gegen die Regie¬
rung haben, so wie aus der gänzlichen Trennung der Justiz
von der Verwaltung und Polizei. Im Vorigen war, wenig¬
stens was das Geschichtliche betrifft, einzig von dem Parlament

*1 „verzoe «»im orebesirsiir enrislem eonseev sinnt, negns
^niec^nsm Pro imPSrio et Potestste äeoernunt: seä in

snbselliis sesient, et siguisi orsnsiurn est, ex inferiore
loeo iä fscinut, sperto per initis vspite, «zuossi e>, gui
fssoes stsdet, fuerit visum." sioaones Imeius klsvit.
(!ur. lib. IV. tit. 9.

Wie es in dieser Hinsicht zur Zeit Boutilliers (i. 1. 14021
war, wird sogleich unten näher erklärt werden.
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von Parks die Rede. Dasselbe behauptete auch nicht allein bis
zu den letzten Zeiten den Vorrang vor allen übrigen Parla¬
menten , sondern es war eine lange Zeit das einzige des gan¬
zen Reichs; so wie bis zuletzt die Ausdehnung seines Gerichts-
Bezirks bei weitem die größte war. Als indessen durch Ver¬
mehrung der Appellationen die Geschäfte sich häuften, und be¬
sonders, als mehrere früher von der Krone getrennten Provin¬
zen durch allerlei Ereignisse mit derselben vereinigt wurden, so
sah man, um die neuen Unterthanen nicht zu sehr zu belästigen,
sich genöthigt, auch für einige dieser Provinzen eigene Gerichts¬
höfe, nach dem Muster des Parlaments von Paris, einzu¬
setzen. *) Die Könige fanden nämlich bei der Vereinigung

*) Es gab dieser Parlamente zuletzt (vor der Revolution),
das Parlament von Paris mitgerechnet, dreizehn, deren
Namen, nebst dem Datum der Einsetzung, hier folgen.
1) Das Parlament von Toulouse, bestimmt eingesetzt
im I. 1444 unter Carl dem Siebenten, auf die Vorstel¬
lungen der Stände von Langucdoc, für die Provinzen Lan-
gnedoc, Guyenne und die Länder jenseits der Dordogne.
Schon Philip der Schöne hatte im I. 1302 zu Toulouse
ein Parlament niedergesetzt, welches indessen bald nachher
wieder aufgehoben ward. Dasselbe ward durch einen offe¬
nen Brief (lettres xstentss) vom I. 1420 wieder herge¬
stellt, im I. 1425 nach Beziers verlegt, und im I. 1428
mit dem von Carl dem Siebenten zu Polsters eingesetzten,
vereinigt. Diese Vereinigung bestand noch einige Zeit nach
der Wiederkehr des Parlaments von Poitiers nach Paris.
Endlich ward auf die Vorstellungen der Stände von Lan-
guedoc das Parlament von Toulouse im I. 1444 bestimmt
eingesetzt. 2) Das Parlament von Grcnoble eingesetzt im
I. 1453, statt des Raths der Dauphin« (oonssil Oelxlli-
usl). 3) Das Parlament von Bourdeaur, eingesetzt im
I. 1462. 4) Das Parlament von Burgund, zu Dijon
eingesetzt im I. 1476. 51 Das Parlament von Roucn,
für die Normandie eingesetzt im I. 1499, an die Stelle
der ollsmbrs kls lleellinistor, welchen letzter» Namen es
bis zum I. 1515 behielt. 6) Das von Äir für die Pro¬
vence, eingesetzt unter Ludwig dem Zwölften im I. 1501.
7) Das für die Bretagne zu Renncs, eingesetzt im I.
1553 an die Stelle der Assisen (grsnlls jonrs) dieser Pro¬
vinz. 8) Das Parlament von Pau, eingesetzt unter Lud¬
wig dem Dreizehnten im I. 1620 für die Provinz Bear«
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dieser Provinzen mit ihrer Krone, in vielen derselben schon
oberste Gerichtshöfe (voui-s souveränen), vor. Diese hiessen
zwar nicht Parlamente, sondern führten in den verschiedenen
Provinzen verschiedene Titel (in Bretagne und Champagne
sssises oder Argnst» sours hOu-Osnge Olosssr. äst vve. Dies

NISANI'1, in der Dauphinö eonseil üelpliinsl, in der Nor-
mandie I'eeliiguier u. s. f.). Allein sie hatten das mit dem
Parlament von Paris gemein, daß sie sich nur von Zeit zu
Zeit und zwar zu bestimmten Fristen versammelten, und alle
Rechtsstrcitigkcitcnin letzter Instanz entschieden.Die Könige
liessen dieselben auch, nachdem sie Landesherrn in den Provin¬
zen geworden, eine Zeitlang fortbestehen,gaben ihnen aber spä¬
terhin den Titel: Parlamente, und ordneten überhaupt ihren
Geschäftsgang nach dem Muster des Parlaments von Paris.
Sie legten Ihnen auch fast dieselben Vorrechte *) und Befug¬
nisse wie diesem bei. Dieses galt insbesondere in Beziehung
auf die Gerichtsbarkeit.Jedes Parlament entschied über alle
in seinem Gcrichtsbczirk vorkommendenCivil- und Criminal-
Fälle in oberster und letzter Instanz; wovon nur einige Sa¬
chen , die sich auf die Verwaltungbezogen, und die überhaupt
nicht vor die Parlamente, sondern vor andere besondere Ge¬
richte, (den Obcrstcuerhof, die Oberrcchenkammer, eour stvs
sistos, clismbro stos eoinxte») gehörten, so wie wenige dem

und Unter-Navarra. 9) Das Parlament von Metz, ein¬
gesetzt im I. 1632. 10) Das Parlament von Besanoon
für die Franchc-Comte, eingesetzt im I. 1674- 11) Das
von Flandern, welches zuerst seinen Sitz zu Tournay,
nachher zu Cambray und zuletzt, nach einem Edict vom
I, 1713 zu Douay batte, eingesetzt im I. 1686. 12) Das
von Nancy, eingesetzt im I. 1775 an die Stelle deö ober¬
sten Gerichtshofs von Lothringen. Außer den Parlamen¬
ten bestanden noch zu Colmar, Arras und Pcrpignan so¬
genannte oberste Gerichtshöfe (cour-s souvoosinos) , welche
dieselbe Gerichtsbarkeit, aber ohne die sonstigen legislativen
Attribute der Parlamente, hatten.

*) Einige kleine Verschiedenheitenfanden in dieser Hinsicht
doch zwischen den ParlamentenStatt, wovon in der Folge
noch gelegentlich geredet werden soll.



Parlament von Paris einzig vorbehaitenc Sachen eine Aus¬
nahme machten.

Nachdem wir nun von den Befugnissen der obersten Ge¬
richtshöfe (oour8 souvei-sines) so viel, als hier nöthig ist,
gesagt, wollen wir zu den Unter-Gerichten übergehen.

Die Namen und Befugnisse der Richter, welche in erster
und überhaupt in den untern Instanzen, ehe eine Sache vor
das Parlament kam, urtheilten, waren wie wir schon oben
gesagt haben, sehr verschieden. Vor Allem muß man sich mer¬
ken, daß es in Frankreich, bis zur Revolution, eine doppelte
Art von Gerichtsbarkeit gab, nämlich die Königliche und die
Grundherrliche (justioe ro^sle et juztiev 8eigneurisle). So
sehr auch in den letzten Jahrhunderten die Macht der Barone
vor der des Königs gebeugt worden, so ist es doch vor der
Revolution nicht gelungen, Ihnen die Macht, die Gerechtigkeit
in ihrem Namen ausüben zu lassen, gänzlich zu entreißen. Man
unterschied drei Grade dieser grundherrlichen Gerichtsbarkeit,
nämlich die hohe, mittlere und niedere (Is Ksuto, moyenne er
bssse *1 justioe). Der Grundherr, welcher die hohe Gerichts¬
barkeit hatte, der Obergerichtsherr (le seignour bsur-justieler)
oder vielmehr der von ihm ernannte Beamte — denn in den
letzten Zeiten übte und durfte sogar keiner dieser Grundherrn
die Gerichtsbarkeit in eigener Person ausüben — erkannte zwi¬
schen zwei Partheien, wenn sie beide oder auch nur der Ver¬
klagte in seinem Gerichtsbczirkwohnhaft war, in allen bürger¬
lichen Sachen, selbst auch in Streitigkeiten zwischen dem Grund¬
herrn und Einem seiner Unterthanen, wenn es sich von den
Domainen und ordentlichen Gefällen des Grundherrn, selbst
von der ihm zukommenden Pacht handelte, nicht aber, wen»
von andern Verbindlichkeiten, die aus Schuldverschreibungen
u. s. f. herrührten, oder von Injurien die Rede war. — In
Criminalsachenhatten die Beamten dieser Obergerichtsherrn die

*) Die niedere Gerichtsbarkeit(lrssse justioe) hieß auch
wohl iustlce koneieoe oder censuelle. Ucbrigcns schloß
der obere Grad der Gerichtsbarkeit die untern Grade in
sich. Daher sagte man von einem SeiZneur daet-justi-
eier: ^u il avoit justieo llsute, wv^eooe et Uassv.



Befugnifi, jede Leibes- und selbst die Todesstrafe zu erkennen.
Jedoch durste (in den letzter« Zeiten) keine von denselben er¬
kannte peinliche (körperliche)oder entchrendr Strafe (peino sl-
Iliotivo on infgmsnte) ausgeführt werden, wenn das Urtheil
nicht von dem Parlament, zu dessen Gcrichtsbezirkdas Gebiet
des Grundherrn gehörte, bestätigt war. Die Berufung ging
deshalb schon von Amtswegen an das Parlament, der Ver-
urthcilte selbst mogte appclliren oder nicht, und zwar unmittel¬
bar oder, wie man sagte omiszo inoäio, d. h. mit Uebcrgchung
aller Zwischen-Jnstanzcn. War das Urtheil von dem Parla¬
ment bestätigt, so ward es im Namen des Obergcrichtsherrn
und unter der Aufsicht seiner Beamten ausgeführt. Derselbe
durfte daher, und mußte sogar Gefängnisse, Galgen u. s. f.
haben. Die Macht eines solchen Obergcrichtsherrn war also,
wie man sieht, sehr groß. Es gab indessen sowohl im Civil-
als Criminalfach einige Sachen, die sogenannten dem König
vorbehaltcnen oder königlichen Falle (ess ro^aux), worüber
nur die königlichen Gerichte erkennen konnten. Hierhin gehör¬
ten aus dem Eivilfach vorzüglich diejenigen Rcchtästrcitigkeiten,
wobei die Domaincn des Königs, oder Institute, die er gegrün¬
det hatte, betheiligt waren; eben so die über den Besitz von
Pfründen u. s. f. Die Criminal - Fälle, die außer dem Hoch¬
verrath hierhin gehörten, werden (H. 4. bei dem Eriminal-
Verfahren) näher angeführt werden. Noch ist zu bemerken,
daß die Gerichtsbarkeit der Obergerichtsherrn meistens zwei
Instanzen umfaßte. Dieselben hatten einen besondern Beamten,
Vogt oder xrvvüt genannt, der in erster Instanz entschied, und
überdcm einen höhern Richter mit dem Titel: Amtmann (büllli),
an den man von dem Ausspruch des Vogts appellirte.*) Was

*) M. s. 6. Nolinsei (llumoniin) oomrnsntarii in son5no-
iucline« ksrigiense». tit. I. H. 1. Aloss. 5. no. 51. „ita
luoct osstellsni (obätolsins) bnju» ro^ni 5olent babers
nnum juclicern pro primo tribunsli guem prasp 08 ituia
vaesnt, gui omnem jurisäietionem exerset in prima
instantis: st slium jnclisem pro secunclo tribnnsli, ^nsin
bsülivum voesnt, gui svAno8sit in 8souncla instsntia äs
sansi» sppsllstionum s »entsntiis primi juäioi8 äomini
csstri (än cbatean) st sastollaui, ^naorvis e republica
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die mittlere und niedere Gerichtsbarkeit betrifft, so lassen sich
die Gränzen zwischen denselben nicht ganz genau angeben, in¬
dem nach Verschiedenheit der Provinzen hierin auch eine große
Verschiedenheit Statt fand. Von der hohen Gerichtsbarkeit
unterschied sich sowohl die mittlere als niedere dadurch, daß die
Besitzer derselben oder vielmehr deren Beamten keine Lcibcs-
oder entehrende Strafe erkennen konnten. Ihre Compctenz
erstreckte sich nur auf minder bedeutende Falle, Jnjuricn-Sachen
oder sonstige leichte Vergehen; wo sie nur eine Geldstrafe —
die Besitzer der mittlern Gerichtsbarkeit eine von 60, und die
der untern eine von 10 paris. Stbr. — verhängen konnten.
Uebrigens hatten beide auf ihrem Gebiet die Polizei, so wie
auch das Recht, die Verbrecher, die sich auf demselben betreten
ließen, zu verhaften, und eine Untersuchung über die Sache an¬
zustellen, mußten sie aber nach 24 Stunden nebst den Zcugen-
Aussagen, dem Beamten des Obergerichtshcrrn oder des Kö¬
nigs überliefern. Was die Civil-Gerichtsbarkeitbetrifft, so
waren hierin die Befugnisse der Besitzer der mittlern Gerichts¬
barkeit fast eben so ausgedehnt, als die der Obergerichtshcrrn.
Allein die niedere Gerichtsbarkeit gab nur das Recht, in Strei¬
tigkeiten über die dem Grundherrn zukommenden Gefällt und
Renten, so wie* *) über persönliche Klagen, wo der Werth nicht

esrot, guocl unicum tantuin surisstiotionis grsclum eum-
giis peobs säministrstum lisberent. " Mau ssndct ill
diesem Werk überhaupt viel Merkwürdiges in Beziehung
auf die Gerichtsbarkeit der Grundherrn, z. B. über die
Theilung derselben bei Erbschaften u. s. f.

*) Die verschiedene» Grade der grundhcrrlicheu Gerichtsbar¬
keit bestanden in Frankreich seit uralten Zeiten. Au sebr
vielen Stellen der Gesetze Ludwigs des H. (unter andern
liv. I. clisp. 24, 25, 31, 38, 30, liv. ll. elisp. 34, 35)
geschieht derselben Erwähnung. Doch werden darin eigent¬
lich nur zwei Grade dieser Gerichtsbarkeit unterschieden.
Die Besitzer der hohen Gerichtsbarkeit werden „Hers"
oder „Lsrons" genannt. Diesen stand auf ihrem Gebiet
die volle Criminal- und Civil-Gerichtsbarkeitim höchsten
Grade zu. (äv. l. oliup. 25. „Vers si s en 8S teilt:
inurtrs (Meuchelmord), ist (Mädchenraub), et enein
(Llieise, die Ermordung der Frucht einer schwängern Frau),
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über 60 paris. Stüber betrug, zu erkennen. Die Beamten
aller dieser Gcrichtsherrn führten meistens dieselben Titel, wie
die Königlichen. Sie hiessen Vögte (xrevöts), Amtmänner

tont ne I'eust PS8 gugues sneisnnsmeat (obschon er es
früher nicht hatte). Die Besitzer des zweiten (niedrigern)
Grades der Gerichtsbarkeit kommen in den stsblissem,
unter dem Namen „Vsrssor" (Vasallen) oder „6entis-
lioms" (Edelleute) vor. Dieselben erkannten nur über
geringere Verbrechen, welche nicht mit dem Tode bestraft
wurden, den Diebstahl einzig abgerechnet (Lesumsn. ekap.
58); und selbst bei Diebstahlen ward in einigen Gegenden
das Urtheil von dem Oberherrlichcn Gericht gesprochen
und von dem Gericht des Vasallen nur vollstreckt. IN»-
blissem. liv. I ebsp. 34. „Vouit Clous) Oentisboins
^ni ont voiris en leur terre, pensient larron (voleur,
von dem lat. Istro), sie guelgue Isrreein gu'il sit (sit
en leur terre, nies (mais) en aueune elrsstellerie les
niene l'en juger ä leur 8eingnieur, et gugnsi les 8ires
les s jugies, 8» les envo)'« en srrisre, et eil (lä) en
lont I» fustiee. Lit eneore ont plus li Vsvsseur, csr
eus (eux, ils) tiennent leurs lrstsilles sievant eus 6s
toutes elioses, lors 6s Zrans rnetkes (meksits) ^ue nous
V0U8 SVSN8 N0MM68 etc. " Die Vasallen durften einen
Dieb ohne Erlaubniß ihres Obcrgerichtsherrn nicht wieder
frei lassen (Nr. II. ellsx. 35), auch keinen Galgen aufrich¬
ten, wenn nicht gerade ein Verbrechen vorgefallen und ab¬
geurtheilt worden war; und wenn derselbe durch Zufall
zusammenstürzte, durften sie ihn nicht wieder aufbauen.
idiä ,,ne il pust lever justiee ne lorelies, si Is8 (es
(lsits) ni svoient estv jugies, st 8S li lorelies ellieent
par guas (eas) ä'avsnture, il ns Is8 pust relever ssns
rsssentement siu Laron ou Cliiek 8eignieur. " Auch
durften die Vasallen Niemand verbannen, oder seines Lchns
berauben, und eben so wenig einem Leibeignen die Freiheit
geben ohne Erlaubniß des Grundherrn (liv. ll. eliap.34,35).
— Zu den Zeiten Boutillicrs (im I. 1402) bestanden aber
die drei verschiedenen Grade der Grundherrlichen Gerichts¬
barkeit (justiee iisute, ino^enne st bssse) fast so wie
in den letzten Zeiten (vor der Revolution). So heißt es:
8on>. Ilur. liv. l. tit. 3. „ siurissiietion naturelle est
eelle gue Is8 8e>gn6urs ont pur Is siix;nite sie la 8eig-
neuris sie Isur8 üel's st nol>Iv8 tenements : laguelle est
patrinionirsie selon la eoustume gvnersle sie Crsnee:
eomme les Oarons gui tiennsnt en Laronnie. (.es
liauts justieiers cjui ont kaute justiee. 1.68 Vicootier»



(Iivillis) u. s. f. Hatten sie jedoch mir die niedere Gerichts¬
barkeit, so hiessen sie meistens Maires (major-es villarum).
Es fand indessen hierin eine große Verschiedenheit Statt. Die

gui ont wo^enne justice. Ii.es k'onsiers ^ui tiennont
Kasse justive er bonsiere. " In den am Ende seiner
Schrift beigefügten Stücken x. 899 handelt er umständlich
von den verschiedenen Rechten dieser drei Klassen von
Grundherrn. Die Stelle ist indessen viel zu weitläufig,
als daß sie hier Platz finden könnte. Die Rechte, wovon
er spricht, beziehen sich nicht allein auf die Gerichtsbar¬
keit. In Hinsicht der letztem hatten die, welche er Ba¬
rone nennt , mit denjenigen die bei ihm „Vavasor" hei¬
ßen, fast dieselben Befugnisse. Beide hatten, mit Ausnah¬
me einiger dem König vorbehaltenen Falle, die Gerichts¬
barkeit in allen Civil- und Criminalsachcn, wobei jedoch
die Berufung an den König Statt fand. Die Vollstreckung
der Urtheile geschah aber immer auf Befehl und Veran¬
staltung der Grundherrn, wobei noch der lächerliche Unter¬
schied Statt fand, daß der Baron einen Galgen von vier,
der Vasall (Vavssor) aber nur einen von drei Beinen
haben durfte. Die Besitzer der mittlern Gerichtsbarkeit,
welche Boutillier „ Vieontiers" nennt, durften sogar nur
Galgen mit zwei Beinen, die in die blose Erde eingeschla¬
gen waren, haben. Denselben stand die Criminal-Gcrichts-
barkeit nur über den Dicbstahl zu, sonst durften sie nur
eine Geldstrafe von höchstens 69 paris. Stüber erkenne».
Kurz sie waren sehr nahe das, was zur Zeit der etaklis-
8om. die Vasallen (Vavasoi-) waren. Die Besitzer der
niedern Gerichtsbarkeit erkannten nur über die ihnen zu¬
kommenden Renten und konnten überdem eine Geldstrafe,
die nicht über drei Stüber steigen durfte, auflegen. —
Unter Baronen verstand man ehemals die größten und
mächtigsten Lehnsträgcr (die eigentlichen Pairs), so wie
dieses aus den ersblissem. und aus Beaumanoir erhellt.
Zu den Zeiten Boutilliers scheint man aber alle Diejeni¬
gen, welche die hohe Gerichtsbarkeit hatten, Barone ge¬
nannt zu haben. Der Herausgeber desselben, Charondas
bemerkt indessen dazu, daß, nach dem alten Manuskript,
dessen er sich bei seinen Anmerkungen bediente, und welches
aus den Zeiten von Philip August war, unter Baronen
die größten Grundherrn, Herzoge, Grafen u. s. f, verstan¬
den wurden. „ 8il nert tex sii-es gui reinst en Lai-on-
nie, si eorume guens (eointes) on llus (clues) ou auties
Zriias sires." Dn-Lan^e glaubt, die Bamierhcrrn (elle-
valieis kainierets), die das Recht hatten, ihrem Hecrhau-



206

Beamten einiger Grundherrn hiessen, so wie die Grundherrn
selbst, Castellane, Burgvögte (Lbätolsins). Diese letzten: Grund¬
herrn waren in frühesten Zeiten weiter Nichts, als was ihr

fen das Panier (eine Fahne von besonderer Gestalt) vor¬
zutragen, haben auch den Titel Barone geführt. Er hat
eine eigene Abhandlung über diesen Gegenstand geschrieben
(Des 6bevslier8 ksnnere:»), die man in seiner Ausgabe
von dem Leben Ludwigs des H. findet. Allein aus dem
was er selbst anführt, ergibt sich, daß die Barone über
den (lliovsliers Ksni»6r6t8 standen. Unter die Vorrechte
der Barone gehörte unter andern, daß ihre Güter nicht
unter ihre Kinder getheilt wurden, sondern dem ältesten
Sobn allein verblieben, der seinen Brüden: nur ein an¬
ständiges Auskommen geben mußte. KtsllIis86M. liv. I.
allgp. 24; 8om. Kur. p. 899- „1-6 K6r .N6
äopsrt n6 clevise paur krorsgo N6 sutr6m6at, ainsi

v'est cpi6 >6 P6r6 laur siot (sit Part 6t <Iivi8iou 6u 8vn
xllvsnt, ms>8 i's>8nä (ror6 lloit sisiro sclvensnt paroon ä
808 moinlll'68 (r6r68 <lo8 ollo868 psrtsblas, Kt 86 lillo8

^ s, I'sisnö (ror6 lb8 lloit rusrior psr sllvi8 clss smi8.^^— Mit den gewöhnlichen Edelleuten war dieses anders.—
In einigen Gegenden waren frühcrhin die Edelleute, wel¬
che Vasallen eines Barons waren, verpflichtet, demselben
ihre Schlösser und Burgen auf Verlangen auszuliefcrir,
wenn er derselben wegen eines Kriegs oder sonstiger wich¬
tiger Ursachen bedurfte. Dieses war insbesondere in der
Beauvoisis der Fall. Kasumsn. cllsp. 58. „ U Luens
(comt68) et taut oil gui ti6nn6nt 6N Ksronia, ont llion
flroit sur Ior8 lrom68 psr r68vu 8ouv6rsia gus 8'il
ant >n68tt6t- (dS8oin) äb8 (ort6r68868 ä lor liorn68 (cls
teur8 llomrnes) por lor guorr68 ou por »rottro lor pri-
sonni6r8, ou por lor Fsrni80N8, ou pour 6U8 (6ux) gsr-
ller, ou por Is prallt oornmun 6u psV8, it las psut
penrs (prenäre)." In andern Provinzen indessen konn¬
ten die Barone dieses nur vermöge besonderer Verträge
verlangen. Lehen, die dieser Verpflichtung unterworfen
waren, hiessen „66(8 jurabl68 6t renäsll>68", worüber
man die dreißigste Abhandlung von I)u-Lsng6 nachsehen
kann. Die andern Vorrechte der Barone, so wie sie zu
den Zeiten Boutilliers waren, findet man 8om. Kur. p. 899.
— In den letzten Zeiten (vor der Revolution) hatte der
Titel: Baron, viel von seinem frühern Glanz verloren.
Die Barone waren dem Rang nach geringer als die Mark¬
grafen (msrcplis) , Grafen (6viirt68), und Viccgrafcn (vi»
comro»).

«



207

Name aussagt, d. h. sie waren mit der Bewachung eines
Schlosses (ä'un cbätesu ou cliätolet) beauftragt, oder belehnt.
Späterhin wußten sie sich indessen eben sowohl, wie die übrigen
Lehnsträger, zu Herrn ihrer Lehen zu machen. Anfangs ver¬
walteten sie, wie alle Lehnsträger, die Gerechtigkeit im Namen
des Königs. Allein als sie Grundherrn geworden waren, be¬
stellten sie dafür eigene Beamten, die mit ihnen denselben Na¬
men führten, und die man daher nicht mit Ihnen verwechseln
muß. Auch in einigen Städten führten die königl. Stadtrich¬
ter den Titel Burgvogt oder Castellan. Die eigentlichen Grund¬
herrn die so hiessen, hatten in den letzten Zeiten meistens die
hohe Gerichtsbarkeit.

Bei den Gerichten der Grundherrn befand sich allezeit ein
Beamter, der das öffentliche Interesse und das des Grundherrn
selbst wahrnahm. Derselbe ward xroonreur iiscal genannt.
Uebrigens waren diese Gerichte oft nur mit Einem Richter
besetzt. Bei Criminal - Urtheilen, wo wenigstens drei Richter
nöthig waren, zog man in Ermangelungderselben zwei Rechts-
Gelehrte (äeux grsäuös) zu. Von den Aussprüchen eines Ge¬
richts, das nur die untere oder mittlere Gerichtsbarkeit hatte,
ging die Berufung unmittelbar an die Gerichte des Oberge¬
richtsherrn, wenn es einen solchen gab. *) Von diesem letz¬
ten:, und schon gleich von dem Untergericht, wenn es keinen
Obergerichtsherrn hatte, ging die Berufung an die königlichen
Richter; von dem Vogt des Grundherrn an den Vogt- und von
dem Amtmann (Ksilli) desselben an den Amtmann des Königs,
und in letzter Instanz an das Parlament. Doch hatten einige
Obergerichtsherrn das Vorrecht, daß die Appellation von den
Aussprüchen ihrer Gerichte unmittelbar an das Parlament ging.
Dieses Vorrecht hatten fast alle Pairs, deren Gebiet zu einem
Herzogthum (äuobö-xsirie), erhoben war. Unmittelbar von
den Gerichten der Grundherrn an das Parlament, gingen auch
noch alle Klagen über die Competenz und über die Verweige¬
rung Recht zu sprechen (äsn: äo juslioo) ; welches letztere viel-

*) und zwar so, daß man von dem untern Gerichtsherrn mit
Uebergehung des mittlern gleich an den Obergerichtsherrn
appellirte.

15
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leicht noch ein Rest von der uralten, zu den Zeiten des gericht¬
lichen Zweikampfs bestehenden Gewohnheit war, daß man im
Fall der Rechtsverweigerung an den obern Lehnsherrnappelli-
ren konnte. Die Beamten der Grundherrn (aller drei Grade)
übten die Gerichtsbarkeit zwar im Namen dieser Herrn, allein
nach den vom König vorgeschriebenen Gesetzen und Formen
aus. Der König hatte auch das Recht, die Qualitäten der
Subjecte, welche die Grundherrn zu Beamten wählen durften,
zu bestimmen. Vielleicht geschah es, um sie hierin wachsamer
und strenger zu erhalten, daß man die alte Gewohnheit, nach
welcher sie für die Richtigkeit der Aussprüche ihrer Beamten
verantwortlich waren, für sie länger bestehen ließ, als für die
königl. Gerichte. (M. s. S. 95, 96.) Wenn ein Grundherr
sein Recht mißbranchte, so konnte der König ihm dasselbe für
seine Lebenszeit nehmen. Gewöhnlich ward dann die ihm zu¬
kommende Gerichtsbarkeit mit derjenigen des nächsten königl.
oder grundherrlichen Gerichts vereinigt. Zuweilen ward auch
ein einzelner Unterthan, den der Grundherr unterdrückt hatte,
von seiner Gerichtsbarkeitbefreit. Die Gerichtsbarkeit der
Grundherrn bestand bis zum Anfang der Revolution (im I.
1789). Sie war indessen, so wie einer der gehässigsten, auch
einer der ersten Mißbräuche, welche der Gewalt derselben erlag.
Schon das Decret der constituirenden Versammlung vom 4ten,
^ten, 7ten, 8ten und Uten August 1789 (promulgirt den 3ten
Movember d. I.) *) hob nebst dem ganzen Feudalsystem, auch
chie Gerichtsbarkeit der Grundherrn, und zwar diese ohne Ent¬
schädigung, auf. — Wer nähere Belehrung über die ehemali¬
gen Verhältnisse dieser grundherrlichen Gerichtsbarkeit verlangt,
sehe Ro^86an ä«8 8eiAnenrie8, Lsegnet ä«8 äroit8 äs ju8-
tioe, so wie Nerlin Repertoire, l Lne^olopeä. und kerriere

Diot. ä. Oroit: art. jn8tive sei^nenriale.

*) v686nne coä. Aenör. k'rsno. tom. I. p. 2. „srt. 4.
1oute8 Ie8 jii8tiee8 8eiFneurisIe8 8vnt anpprimeea 8sn»
aneune inäeinni8ation; et nesnmoin8 Is8 ok6eier8 äs

ce8 ju8tiee8 eontinueront leura lonvtion8 ju8gu'ä es

r;u'il sit e'te ponrvn par l'aaaemläee nationale a I'eta-
läissewent ä'un nouvel oräre juäieiaire."



Die unterste Stufe unter den gerichtlichen Beamten des
Königs nahmen die Vögte (xrevois) *) ein. Dieselben hatten
in den verschiedenen Provinzen verschiedene Namen. In der
Normandie wurden sie Vicegrafen (Vicomtes), m Bourbon-

nois und in der Auvergne Castellane (Lbäswlsins), in Langue-
doc und in der Provence Stellvertreter (Vi^uiei-s) genannt.
Alle diese Beamten waren in Hinsicht ihrer Amtsgewalt völlig
gleich. Sie entschieden nämlich, mit Ausnahme einiger den
Amtmännern vorbehaltenen Fälle (wovon in der Folge ein
Näheres), über alle Civil- und Criminal-Sachen, die innerhalb
des Bezirks ihrer Vogtei (prevüto) vorfielen, in erster- und zu¬
gleich in zweiter Instanz über alle Sachen, die, durch Appella¬
tion von den zugehörigen Gerichten der Grundherrn, vor sie
gebracht wurden. Die Aussprüche der Vögte gingen nicht von
denselben allein aus, sondern sie hatten Beisitzer, welche mi
Ihnen in collegialischer Form urtheilten. Insbesondere war
auch bei jedem solchem Gericht ein Beamter der Staatsbehörde
(ein Prokurator des Königs) angestellt. Die Erkenntnisse der
Vögte waren in einigen Fällen, ungeachtet der Appellation,
vorläufig vollstreckbar. **) Allein über keinen, auch noch so
geringfügigen Gegenstand sprachen sie in letzter Instanz. Diese
Beamten bestanden seit uralten Zeiten in Frankreich, sicher
schon vor Philip-August (reg. 1180 — 1223). Es scheint, daß
zuerst, die Lehnsträger, nachdem sie sich zu völligen Herrn ihrer
Lehen gemacht, in ihrem Gebiet Beamte unter dem Namen
Vögte eingesetzt haben, und daß, bei der gänzlichen Verände¬
rung der Staatsverfassung, dieses auf den Krongütern des
Königs ebenfalls eingeführt worden. Diese Vögte hatten ur¬
sprünglich nicht blos richterliche Befugnisse, sondern sie hatten
zugleich die Verwaltung und den Empfang oder vielmehr den
Genuß der königlichen Gefälle. Dieselben waren nämlich im

*) Von prsepo8>tu5, woraus „prsepost" und endlich durch
die besonders in den Südländern gewöhnliche Verwechse¬
lung des p mit v, so wie durch Wegwerfung des 8 xre-
vör geworden.

**) Man findet dieselben aufgezahlt in der oräon. ä. 1667.
til. XVU. srt. (12 — 15).
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Anfang keine eigentlichen Beamten, die der König ernannte;

sondern ihre Stellen wurden an den Meistbietenden auf eine

gewisse Zeit (meistens nur auf drei Jahre) verpachtetet. *)

Zuweilen wurden sie auch gegen eine runde, ein für allemal

bezahlte Summe, doch nur auf eine bestimmte Zeit, vergeben,

welches einem Kauf naher kam. Der Besitzer einer solchen

Stelle, sey es durch Pacht oder Kauf, erhielt dadurch nicht

allein das Recht die Gerechtigkeit zu verwalten, und die damit

verbundenen Vortheile, insbesondere die Geldstrafen, zum Theil

oder ganz für sich zu beziehen, sondern er hatte auch alle Ein¬

künfte und Gefalle, welche das sogenannte veränderliche Kron-

gut (äomsine musblo) abwarf. Hierzu rechnete man Alles,

was einer Vermehrung oder Verminderung fähig war, insbe¬

sondere Wiesen, Flüsse, die Siegel-Gebühren (scesux) u. s. f.

Es war ein großer Uebelstand, daß die Vögte die Geldstrafen,

die Ihnen zu Gut kamen, selbst bestimmten. Mehrere Könige

haben durch ihre Verordnungen diesem Mißbrauch zu steuern

gesucht. Philip-August verordnete 1190 in seinem sogenannten

Testament, daß die Vögte vier Beisitzer haben sollten, ohne

welche sie kein Urtheil erlassen könnten. Philip der Schöne ver¬

bot ihnen durch seine Verordnung vorn März 1302 **) die

Geldstrafen selbst zu bestimmen. Dieses sollte durch die Amt¬

männer, Scneschallc oder Scheffcn nach dem Gewohnheitsrecht

*) Im Jahr 1207 war die Vogtstelle zu Paris zu 3700 Livr.

verpachtet. Der ganze Pachtertrag aller königlichen Vog-
teien, deren es damals nur 49 gab, war nicht Höher als
32000 Livr. Die Mark Silber galt aber damals 2 ^ Livr.,

zuletzt (vor der Revolution) nahe an 54 Livr.

**) Ststul. pro Uelormsl. Hegn. srt. 10. „Volumus etigm,
gooil si conkingsi guocl sliguse 4e prsokeeturi8 nostri»
venäsntur, sut ilentur scl lirmsm (ü kerrne), prseoipi-
rnus, gnoä tslibus commenäentur personi8, guso lille-
lo8 et iäonese repntentnr, et bonge (ginge, et guge
sint beno golvenüo, non (llerioi, von ugnrsrii, non in-
ksni68 , nee eireg oppro88ione8 gubäilornln 8uspeeti.
Aeo volumu8 gooll prgekgtge per8vnge all prgeüiets8
xraepo8irurLt8 (prevote'g) n«8trg8, 8en gllinini8lrgtione8
ingtituti, gugnMmoungue plu8 ging in e>8 olkersnt, s>1-
rnittantnr. Illbibenlv8 äs cgetero, ne kraepobiti sä lir-



des Orts geschehen. Carl der Achte griff endlich das Uebel

an der Wurzel an. Er trennte durch sein Edict (vom I. 1493,

Art. 65) den Pacht der königl. Gefalle von der Verwaltung

der Gerechtigkeit. Für die letztere bestellte er eigentliche Be¬

amten (Vögte), die eine bestimmte Besoldung und zwar aus dem

Pachtertrag der königlichen Renten und Gefalle zogen. — Ueber

den Vögten* *) standen in der gerichtlichen Hierarchie und als

Vorgesetzte derselben, die Amtmänner (bsillis). Der Name

(lat. Ksillivu8, früher bsjulu») kommt von Kail her, welches

im Mittelalter so viel hieß, als Verwahrung (gsräe) oder

Verwaltung. **) Diese Beamten, waren wahrscheinlich eben¬

falls eher auf den Lehngütern der Barone als in den dem

König unterworfenen Landestheilen eingeführt. Die Barone,

welche, nachdem sie Herrn ihrer Lehen geworden, die Verwal¬

tung der Gerechtigkeit ihren Vögten überließen, hatten sich den¬

noch die Beurtheilung gewisser Fälle, wo Personen, die unter

ihrem besondern Schutz standen, betheiligt waren u. s. f., vor¬

behalten. Um dieselben zu entscheiden, saßen sie von Zeit zu

Zeit in eigner Person zu Gericht; und diese Gerichts - Sitzun¬

gen wurden durch den Namen Assiscn von den gewöhn¬

lichen unterschieden. ***) Die Barone wurden indessen auch

dieser außerordentlichen Sitzungen müde. Sie bestellten, um

dieselben zu halten, besondere Beamten unter dem Namen:

Ksillis (Amtmänner), welchen sie zugleich den Befehl im Krieg

msiL (s kormo) krsepositursrr» tenontes taxaro vel su-

äiosro prsosumaat ornonäs8 (Io8 amonckoz), soll 8onv-
sobslli »at Lsillivi, sut Losbirii cluntsxat, soounclulu

gase loeorum oon8uotuclino8 8usllobunt."

*)Wenn wir oben sagten, daß die Vögte die unterste Stufe
unter den gerichtlichen Beamten einnahmen, so muß man

davon einige, insbesondere den Vogt von Paris (provür
«le ksri8) ausnchmen. Dieser als Chef des Stadtgerichts

von Paris (6a ollLtelot), war einer der vornehmsten rich¬

terlichen Beamten des Königreichs. In der Folge wird

näher davon gehandelt werden.

**) Einige glauben, das Wort (bsillik) bedeute so viel als

Beschützer (garäo) der Unterdrückten.

***)Man sehe ülorlia Report, art. bailli.
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und einen Theil der Verwaltung der Finanzen übergaben. —
Philip-August (reg. v. 1180—1223) ist wahrscheinlich der Erste,
welcher dieselben in den königlichen Landcstheilen eingeführt
hat. *) In der berühmten Verordnung vom I. 1190, die un¬
ter dem Namen des Testaments von Philip-August**)bekannt
ist, heißt es Artikel 2.: „Wir haben in allen unsern Landes-
theilen, so wie sie durch eigene Namen unterschieden sind, un¬
sere Amtmänner eingesetzt" (in tor-ris »oslris ^use propriis
nominikn8 äisiinotss snnt, bmllivos nostros posuimus). Die¬
selbe Verordnung bestimmt die Pflichten und Befugnisse dieser
Beamten. „Die Amtmänner" heißt es darin Art. 2 „sollen
jeden Monat eine Sitzung (sssiso) oder einen Tag bestimmen,
an welchem jeder schleunig sein Recht erhält, und der König
seine Gebühren. Sie sollen ein Register über die Geldstrafen
halten." (Omnes iui clsmorem ksoiorit revipient jus SUUIN
xer eos ot justitism ot nos jura nostrs). Nach Art. 6 Und 7werden die Vögte unter die Aufsicht der Amtmänner gestellt.
Die letztem sollen dem König die Vergehen der Vögte anzei¬
gen, doch sollen sie dieselben nicht absetzen, als wegen Mord,
Menschenraub, Todtschlag ***) oder Verrath. Die Amtmänner
waren, wie schon gesagt worden, nicht blos gerichtliche Beam¬
ten , sondern sie waren auch Anführer im Krieg, und hatten
überdem wie die Vögte, den Empfang gewisser königlichen
Einkünfte und Gefälle. Ihre Stellung war indessen in Bezie¬
hung auf diesen Punkt in doppelter Hinsicht von derjenigen
der Vögte verschieden. Die letzter» hatten nämlich (in den
Zeiten, wovon hier die Rede ist) Istens den Ertrag der könig¬
lichen Einkünfte, eben so wie ihre Stelle gepachtet; die Amt¬
männer hingegen waren von jeher vom König ernannt, und
erhoben die Einkünfte desselben nicht zu ihrem Vortheil, sondern
berechneten sie dem königl. Schatzmeister. 2tens Erhoben die

*)Vrnssel usagv äos Loks liv. H. obsp. 35.
**) Der König bereitete sich damals zu einem Kreuzzug vor,

den er den 24. Juni desselben Jahrs antrat.

5**) Todtschlag (llomioillo), Mord (mourtre). „D'bomioillo
Lommis volvntsiremellt sst ^uslisiö wenrtro." art. 295

ä. Lost. xso.
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Vögte die sogenannten veränderlichen Renten; die Amtmänner
hingegen die firen so wie die zufälligen Einkünfte. Unter den
letztem verstand man diejenigen, die sich aus den Erbschaften
von Fremden, die in Frankreich starben Oubsivss), aus dem
Recht der todten Hand (wsin-warte), *) aus der Oberherr-

*) Zeus äe main warte oder wsw-wortsbles auch (vilsias
oder gen8 cle eorps et äe pot genannt) waren Menschen,
deren Zustand von dem der Sklaven oder Knechte wenig
verschieden war. Es gab deren zuletzt (vor der Rcvolut.)
nur in wenigen Gegenden, die meistens in der Nähe der
Provinzen, wo das geschriebene Recht galt, lagen; z. B.
in den beiden Burgunden, Nivernois, Bourbonnois, Au-
vergne u. s. f. In einigen Gegenden hatte der Herr das
Recht, nach dem Tode eines solchen Sklaven das beste
Stück aus seinem beweglichen Eigenthum für sich zu neh¬
men. Dieses ward insbesondere das Recht der todten
Hand (ckroit cle wsin-warte) auch wohl ckroit äo weil-
leur vatel, (wie in Westpfalen das Besthaupt) genannt.
Ehemals soll man, wenn sich unter dem Eigenthum eines
verstorbenen Sklaven Nichts dem Herrn dienliches vor¬
fand, Jenem die rechte Hand abgehauen und sie dem
Herrn vorgelegt haben, als Zeichen, daß derselbe ihm nicht
mehr dienen würde. Gewöhnlich lebten mehrere unterein¬
ander verwandte Familien solcher Sklaven zusammen, wel¬
che eomwuniers genannt wurden. Nur unter dieser Be¬
dingung, daß sie unter dem nämlichen Dach wohnten und
am nämlichen Tisch aßen (gv'Ü8 rivoient su wem« ken
et su meme psw), konnten sie durch Testament über ihre
Habe und immer nur zum Vortheil Eines oder Mehrerer
aus der Gemeinschaft verfügen. Starb Einer ohne Testa¬
ment, so fiel sein Besitzthum an die nächsten Verwandten,
die in der Gemeinschaft waren, und wenn Niemand mit
ihm in Gemeinschaft lebte, an den Herrn. Die Sklaven
mußten diesem eine Abgabe bezahlen; sie durften ihr Ei¬
genthum nur an andere Sklaven und zwar ihres Herrn
verkaufen, sich nicht mit Freien oder auch mit Sklaven
eines andern Herrn verheirathen. Man nannte eine solche
Heirath, wenn sie ohne den Willen des Herrn geschlossen
ward, kor-msrisge oder leur-msrigge. Der Herr nahm
in diesem Fall den dritten Theil alles in seinem Gebiet
gelegenen, beweglichen und unbeweglichenEigenthums des
Sklaven. — Uebrigens wurden auch die Corporationen
und Gemeinden wohl gen» cke wsin warte genannt, weil
die ihnen zufallenden Erbschaften sich nicht weiter vererb-
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lichkeit in geistlichen Sachen srögsls lies övödiöH, aus den
dem König zukommenden Gebühren, wenn Vasallen ihre Knechte
freiließen, oder Eigenhörige des Königs sich ohne seinen Wil¬
len mit Eigenhörigen eines andern Herrn verheirateten (loi--
rnsi-igAe), oder Bürgerliche adeliche Güter ankauften (äroit8
äe brgves-lieM, aus dem Münzrecht u. s. f. ergaben. — Die
Amtmänner erhielten ihre Stellen nur auf drei Jahre. Hatten
sie ihr Amt gut verwaltet, so wurden sie zwar darin bestätigt,
aber in eine andere Amtei, Amtmannschaft,(balllisge) —> so
hieß der einem Amtmann angewiesene Bezirk — versetzt. Beim
Antritt ihres Amtes mußten sie, eben so wie die Vögte, dem
König einen Eid leisten. In der schon angeführten Verordnung
Philips des Schönen vom März 1302, ist die Form dieses
Eides vorgeschrieben, woraus wir Einiges merkwürdige hier
aushebert wollen. Sie schworen die Rechte des Königs zu be¬
wahren ohne Jemand Unrecht zu thun; kein Geld oder sonst
irgend ein Geschenk anzunehmen, als etwa Eß- und Trinkwaa-
ren, und dabei Wein nicht anders als in kleinen Fäßcheu
(KsrUs) oder Flaschen; nicht zuzugeben, daß ihrer Frau, ihren
Kindern, Brüdern, Neffen oder Nichten ein Geschenk gemacht
werde, auch selbst den königl. Staats-Rathen, deren Frauen,
Kindern u. s. f. keine Geschenke zu machen; sich nicht zu bethei-
ligen an dem Pacht der königl. Gefalle; wahrend der Dauer
ihres Amtes in dem Bezirk ihrer Amtmannschaft keine unbeweg¬
lichen Güter zu erwerben, darin keine Heirath zu schließen,
noch zuzugeben, daß ihre Kinder, Schwestern, Nichten sich
darin verhciratheten, keinen in gesanglicher Haft zuhalten, der
sich nicht körperlich (psr corps) verpflichtet habe, und zwar
durch einen unter dem königl. Siegel geschlossenen Contract
(psr letlres passöes sous 1e soel ro^sl). Was noch die Form,

teu oder in die sogenannte todte Hand (en msin morte)
fielen. Mit dem Ausdruck maln-morlgl>Ie8 bezeichnete
man aber nur die Sklaven, wovon so eben geredet worden.

*) Schon Ludwig der H. erließ im I. 1256 zu Paris eine
Verordnung über die Pflichten der Amtmänner, Vögte
u. s. f., die fast genau dieselben Bestimmungen enthält,
wie die so eben angeführte Philips des Schönen, weicher
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wie die Amtmänner, sowohl die königl. als grnndherrlichen,—-
und dasselbe gilt wahrscheinlich von den Vögten, — in den
frühesten Zeiten Recht sprachen, betrifft, so vertraten dieselben
nur die Stelle, die früher der Lehnsherr selbst zu übernehmen
pflegte, d. h. sie waren nur die Präsidenten des Gerichts, hat¬
ten aber selbst keine entscheidende Stimme dabei. „Der Richter
selbst," heißt es (ötalllissem. II v. II. cliox. XV) „soll das
Urtheil nicht fällen." *) Noch bestimmter drückt sich darüber
eine andere Verordnung Philips des Langen vom 1.1315 aus,
die man ihrem wesentlichen Inhalt nach bei Boutillier (Somm.

6 letztere überhaupt für Alles, was von seinem Großvater
herkam, die höchste Verehrung bewies. Den Tert dieser
Verordnung Ludwigs des H. hat Joinville in der Lcbens-
Beschreibung desselben (x. 122 nach der Ausg. v. 0u-(mogc1
mitgetheilt. Der Herausgeber bemerkt dazu, daß in eini¬
gen Registern der Oberrechenkammersich ein noch ausführ¬
licherer Tert derselben finde. In der von Joinville mit¬
getheilten, wird den Beamten durchaus verboten, Geschenke
anzunehmen,ohne daß Eßwaaren ausgenommen waren.
Der König hält in Beziehung auf die Amtsvergehen der
Amtmänner und Vögte das Erkenntniß sich selbst bevor,
überlaßt aber diesen Beamten die Bestrafung ihrer Unter¬
gebenen (Im puAnicIon lpiillitionl äesHuels »08 Imilliks,
xrevosts, juAes ct autrc8 oklleiers nons rc8crvo»8 ü
»oii8 ct »ostrs oognoi88snos: ct ü culx llc Icur8 Inte¬
rieur et 8 ubget 2 »ujet8f). Dieselben mußten, wenn
sie von ihrem Amt abgingen, noch vierzig Tage in ihrem
Amtsbezirk verweilen, oder für diese Zeit einen besondern
(special) Bevollmächtigten dort bestellen, damit diejenigen,
die sich über sie zu beschweren hatten, sich an ihnen erholen
könnten. Wegen Schulden sollten sie Niemand mit einer
Geldbuße belegen, auch nicht körperlich verhaften lassen,
als in den Fällen, wo einer an den König Etwas ver¬
schuldete. Diese letztere Bestimmung ist auch in die Lts-
dlisseill. Z. 8t. Il,oui8 IIv. I. clisp. 21 aufgenommen worden.

*) „Osr II juge8 8i ne llolt ps8 faire le juACinent 8elon
Is Court laie." An derselben Stelle heißt es: ,, l^usncl
Ic8 partiea 8cront coulee8 cn jugement, II kreroat ou
la juatice 8l feront lC8 psrtic8 rcnscr (ranger, ecarter),
ct sppelleront 80 uM 8 ai»mc»t gent ^ui nc seront mie
äc8 xsrtic8 etc."
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liur. liv. H. tit. 2. p. 665, 666) findet.*) „Auch sollen unsere

Beamten, die unsere Lehnsleute zusammenberufen, wenn diesel¬

ben aufgefordert worden sind, Recht zu sprechen, wegen des

Rechts nicht mit denselben zusammen bleiben, sondern sich zu¬

rückziehen, bis unsere Lehnsleute über das Recht einig sind.

Dann können die Amtmänner sie zurückrufen und sie auf ihre

Aufforderung (ä leur semonco) Recht sprechen lassen." Die¬

selbe Verfassung bestand auch zum Theil noch zu der Zeit, wo

Boutillier schrieb (im I. 1402). Derselbe unterscheidet (liv. I.

tit. 3) die Gerichte, wo die Lehnsleute oder Schcffen auf Auf¬

forderung des Lehnsherrn oder seines Amtsmanns urtheilten **),

*) „Item i»e nos oklloiers oonjursvs nvs bommes,
semons suront este äe lo^ clire, no ckemeurent svev
nv8 bommes ä I'o66k>8ion äs lo^, wsi» 86 pgrtont, tsnt
^»e nos bommes soient cl'socorä äe lo^ äire, ot Ior8
peuvent rgppeller vos Lsillibs ^vnr kaire et äire lo^
s leur »emonce."

**) Loutil. I. c. „6es juFes gul soient ä semonee 3e 8eiA-
neur, eomme ä'bomme clo 6ek, ou cl'escbevins, on

ä'bommes oensiers, on ä'bomme» oottiei's <zni suA6nt

ä oonsnrn «lu 8eiZneur ou äe »on Vsillik on (.ieute-

ngnt, ou lle Älsjeur ou 6e ju8tiee." Der Herausgeber
von Boutillier bemerkt zu dieser Stelle: „(ionsurn 68t nn
lerme sncien c^ui 86 trouvo 68 vieille8 oou8tnmc>8,

(Übroni^ue8 etv., et 8i'^ni66 c)ue eeux ^ui 80 nt spp6lle8

poue suAei', 8vnt 86moncl8 psr 86rm6nt cle (sire en-
86mbl6 bon ju^ement. — Boutil. liv. I. tit. 14. theilt

ein Formular eines Bestallungsbriefs mit, den ein Grund¬
herr seinem Amtmann ertheilte, woraus das eben Gesagte
noch deutlicher erh.llt. ..xsr v68 xi-686nt68

clonnon8 6t 6ori66son8 plnin ponvoir.cle 1sir6,

ßsrllnr, 6X6ro6l' 6t msint6nii' xour nou8 et en lien «lenou8 leüiet o16oe <le Lsillib.clo tenir et Asr-
<ler r >08 plsicl8 pouv nvU8 et an lieu äe nou8, clo 86-

monäre et consurer äe lo^ nc»8 sciA68 et bomme8 su-

A 6 g 08 en nv8tr6 vour, et cle leur8 juAemens exeroev et

seeomxlir- ete." Man findet überdem bei Boutillier
mehrere Formulare von Vorstellungen an die Gerichte.
In denselben werden zuerst die Lehnsleute ohne Erwäh¬

nung des Amtmanns angeredet. So z. B. liv. I. tit. 22.

„ c(ka czue PS6 VOU8 Äl688eißN6nr8 168 liomm68 ju-
86SN8 6N I» Oour stu Olis8tean vn Ollartellenie 6o
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von denjenigen, wo der Lehnsherr entweder selbst, oder durch
seinen Amtmann oder Stellvertreter Recht sprach. Er bemerkt
daß, wenn man von den Urtheilen der erster» appellire, man
vorzüglich die Lehnsleute- bei der Appellation von den Urtheilen
der letzter« aber den Lehnsherrn nebst seinem Amtmann vor
das höhere Gericht laden lassen müsse.* *) — Später indessen
zogen sich eben so wie der Lehnsherr auch die Lehnsleute gänz¬
lich von den Gerichten zurück. An die Stelle derselben traten
sogenannte Beisitzer Gssesseurs), Rechtsgelehrte, welchen, eben
so wie dem Amtmann, eine entscheidende Stimme bei dem Ur¬
theil zukam. Aus Bontil. läßt sich sogar einigermaßen erken¬
nen, wie man es angefangen hat, um die Lehnsleute nach und
nach von den Gerichten zu entfernen. Der Staatsbehörde,
welche auf die Verbesserung des gerichtlichen Verfahrens so
mächtig eingewirkt hat, gebührt, wie es scheint, auch dieses
Verdienst. Zu den Zeiten Boutilliers war noch nicht bei jeder
königlichen oder grundherrlichen Amtmannschaft ein Staats-
Procurator (prooureur ä'oMoe, wie Bontil. ihn nennt) ange¬
stellt. Bei allen Gerichten nun, wo diese Stelle unbesetzt war,
ward die gerichtliche Verfolgung gegen die Verbrecher von dem
Amtmann eingeleitet und betrieben (8c>m. Ilur. liv. II rit. 1).
Bei den andern Gerichten stand dieses indessen einzig dem
Staats-Procurator zu. Wenn der letztere einen Verbrecher
auf eine von ihm angestellte Untersuchung (infor-mstlov), Ab-
hörung von Zeugen u. s. f. vor die Gerichte stellte, so konnte
und mußte er, selbst, wenn bei dem Gericht gewöhnlich den
Lehnsleuten das Erkenntniß zukam, darauf antragen, daß das¬
selbe von dem Amtmann allein oder unter Zuziehung von Rich¬
tern, deren Wahl demselben überlassen blieb, gesprochen würde.
(8om. Hur. Uv. II. tit. 1). Denn, setzt Boutil. hinzu, wenn
eine solche Untersuchung vorhergegangen, so ist der König allein
Parthei. Das Parlament erließ auch im I. 1377 einen Be-

AlortsiAne sur I'Lsvsut soit äict et sententiv eto."Eben so Uv. I. tis. 23 u. s. f.

*) Man sehe, was am Ende des vorigen Abschnitts über die
ehemalige Form der Appellation gesagt worden.



schluß ganz dieser Meinung gemäß. *) Es war natürlich,

daß, auch abgesehen von dem Abscheu, welchen damals die

Edelleute gegen alle gelehrten Kenntnisse und die des römischen

Rechts insbesondere hegten, ihnen durch ein solches Verfahren

ihr Richteramt ganz verleidet werden mußte. An ihre Stelle

traten, wie schon erinnert, die Beisitzer, deren es schon zu den

Zeiten von Boutillier bei vielen Gerichten gab. Sie waren

indessen damals noch **) keine eigentlichen, vom König ernann¬

ten Beamten, sondern diejenigen, welche gewöhnlich gerufen

wurden, um in den Gerichten mitzustimmen, führten den Na¬

men Beisitzer. In gewisser Hinsicht wurden sie jedoch als Be¬

amte angesehen, indem sie, wenn sie von ihrer Stelle abgingen,

gerade so wie die Beamten, noch vierzig Tage an ihrem ehe¬

maligen Aufenthalts - Ort verweilen mußten, damit jeder, der

eine Beschwerde gegen sie hatte, sich an Ihnen erholen könnte.

Obschon es zu den Zeiten Boutillicrs noch nicht bei allen Amt¬

mannschaften Beamten der Staatsbehörde gab, so hatten die¬

selben doch bei denjenigen Gerichten (sowohl der Grundherrn

als des Königs) wobei sie bestanden, ganz die nämlichen Funk¬

tionen, wie bei den Parlamenten, und überhaupt wie in den

letzten Zeiten vor der Revolution, und auch noch jetzt. Selbst

der Unterschied zwischen dem Staats-Prokurator (procureur
ä'oMce) und dem General-Advocat (svoest ä'ostiee) , findet

sich bei Boutillier. Von dem ersten handelt er (Uv. I. rir. 10),

und von dem zweiten (liv. H. til. 2); so daß es unrichtig ist,

,,^ue le Lslllik psr lu^ seul, et psr tel vonseil
don lu^ sembleroir, en pouvoit et «levoit cvZnoistre,
pui8gue ce ne rouekoit gue I« Uo^, ot ^a'inkormstioi»
precellente ^ svoik." 8orn. Kur. liv. H. tit. 1.

**) 8om. Kur. liv. II. tit. 2- „Des sssesseurs sont sa
con8eil clu juAv et cle I» cour, peux et äois 8vsvoir
c^ue es 8oat eux c^ui eomrnunement sonk sn
eonseil üo juge, et gui Ueineurent so juAement. Lt

8 osoke 2 gue te>8 pM/r o/j'rcrer» et l'oist «U88i
Uien gue clo propre ju^e er oilivier, pui8^o'il8 se psr-
tvnt cle ee eon8vil <^ue ils äoivent clemeurer ea lieii
psr gusrsnte jours, ü sesvoir 8i ncil 86 voullrs so 8csur»
plsincire cl'eux en sueune msniere, Lsr re8ponäre 1er
x evnvienäroit co?«m6 o/)rcrers."
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wenn Montesquieu (esxr. 6. loix. liv. 28. clisp. 36) sagt,
daß bei Boutillier von einer Staatsbehörde bei den Gerichten
der Amtmänner gar keine Erwähnung geschehe. *) Aus dem,
was er vn den General-Advocatcnsagt, ergibt sich deutlich,
daß dieselben aus den gewöhnlichen Advocatcnder Partheien
hervorgegangen sind; daß der König Einen aus denselben
wählte um in seinen Prozessen als Vertheidiger aufzutreten,
daß dieser letztere indessen auch noch fortfuhr, die Vertheidi¬
gung anderer Partheien zu übernehmen, wenn sie nur nicht
gegen den König Prozeß führten. **) Noch viel umständlicher
spricht Boutillier (liv. I. tit. 10) von dem Staats-Procurator.

*) Er erwähnt derselben freilich an der Stelle nicht, wo
man es wohl erwarten sollte, nämlich da, wo er von den
gerichtlichen Beamten spricht (liv. I. tit. 14, 15, 16, 17),
obschon er daselbst sogar die Empfänger (reeeveurs) und
Kirchmeister (msr^uillers) aufführt. Indessen ist strenge
Ordnung eben kein Vorzug der 8om. Kur. Dieselbe ist
vielmehr als ein „ «ilvs rerum " anzusehen. Dieses scheint
auch der Sinn des Titels zu seyn, den man freilich auch
wohl so verstehen könnte, als ob das Buch vorzüglich von
den bäuerlichen Verhältnissen handelte, wovon man nur
sehr Wenig darin findet.

**) luv. H. tit. 2. „8esel>en gus I'sävoest 6'olkiee 6oit
estre le Premier sävoest en I» cour 6u 8eigneur gu'il
represente, si comme I'aävoest clu Kc>x es eours Ito^-
sux." Nachdem er gesagt, daß der amtliche Advokat ge¬
gen seinen Herrn nicht auftreten dürfe, wenn er auch kei¬
nen Gehalt von demselben bezöge, setzt er hinzu: „Lt
lautes kois veut dien Is lo)' gue l'sllvoest 6'otlioe psr
le gre et lieenee su seigneur, cle qu'il est au s este
sävoest, puis estre su conseil 6 suvun sei^neur, puisgue
(pourvu gue) ee ne seroit eontre le sei^neur ne eontrs
Is esuse, g^ue pour le seigneur il eust soutenu sutre-
lois. Lt siusi le peut an voir su ksrlement 6s I's6-
vovst 6u Ko^. 8i ksiet il mesmement uns esuse 6'sp-
pel 6ont il seroit sppelle ä'un oüieier Ilo^sl, si le
soustient il eontre l'otlioier su juge Ko^sl s soustenir
msl juAe et dien sppelle, eomdien ^uv msl svoir gp-
pelle le Ko^ suroit KX livres 6'smon6e, pourguo^ a
merveilles peut semdler eomment I'sllvocst 6u Ko^
peut estre eontre. Lt tont les sclvoests äu llo^ sou-
vent psreillement en Ksrlement."
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Derselbe war befugt und verpflichtet, jeden Verbrecher nach
angestellter Untersuchungvor Gericht zu ziehen. Doch mußte
er das Resultat dieser Untersuchung vorher dem Richter mit¬
getheilt, und in Folge dessen von diesem zur Verfolgungdes
Verbrechers beauftragt seyn, und mit dem Advocat des Königs
Rücksprache genommen haben. *) Was die Civil-Sachen betrifft,
so mußte er unter andern in allen Domainen - Sachen gehört
werden. Eben so war er überhaupt befugt, wenn er bei der
Verhandlung einer Civil-Sache bemerkte, daß sie sein Einschrei¬
ten forderte, sich sogleich einzumischen, und seine **) Antrage
zu machen. — Eines seiner Vorrechte war, daß man ihn nicht
leicht in eontumseism verurtheilte, indem vorausgesetzt ward,
er sey durch Geschäfte des Staats oder des Landesherr» abge¬
halten, vor Gericht zu erscheinen, welches auch späterhin bei
allen Gerichten als Grundsatz galt. Die königlichen Amtmän¬
ner — um endlich zu diesen zurückzukehren — waren von An¬
fang ihrer Entstehung bis zu ihrer Aufhebung (durch die Re,
volution) adeliche***) Beamten, oder wie man sagte, Beamte

*)1llv. I. tit. 10. „ 8sns inlormstion preeöäente er ssns
oelle inlormstion svoir monstre su ju^e tellement gno
Commission lu^ en soir bsille, et ssns l'sävoest ä'olkles
il ne peut ou äoit czuel^ue Partie lsire Souvenir, n'sä-
jorner."

**)ikiä. „Item s'il sävenoit c^ue Psrties Plsiässsent en
jugement l'une eontre I'sntre, ssns ee ^ue le Proeu-
reur ä'olliee ^ lust säjoinet cl'nn eote ne ä'gutre, et
il ouisr (von ouir, hören) gu'en Is esuse eusr ess ou
esuse cpui eompetsst s son oikiee, si peut-il äire: 8iro
juAS j'si ou^ plsiäer et ventiler Psr telles Psrties teile»
elioses ilont j s^ esuse äe me mouvoir et lsits eonelu-
sion ete." ibiä. „Item et semklsblement le peut «lies
eontre Is Pgrtie säverse en ksissnt eooelusion ä'un
eoste et ä'sutrs, jseoit ee (^uoic^ue) inlormstion n'/
sit."

***) Mehrere Verordnungen, die von Orleans (vom I. 1560)
Art. 48, die von Moulins (vom I. 1566) Art. 21, die
von Blois (vom I. 1570) schreibt dieses ausdrücklichvor.
Letztere sagt Art. 263. „klt ä'sutsnt gus les olllees äs
Lsillils et 8öneelisux äe nos krovinees sont äs eeux
»us^uels xour Is ^rsnäeur äs 1a ollsrgs ou ils sont
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vom Degen* *) («Meiers 3 SPSS) ; indem sie das Recht hatten,

mit dem Degen an der Seite zu Gericht zu sitzen. Auch führ¬

ten sie das Volk aus ihrem Bezirk im Krieg an. Sie waren

ursprünglich verpflichtet, in eigener Person Gericht zu halten

und Recht zn sprechen. Es gibt mehrere altere königl. Verord¬

nungen, (unter andern die von Philip dem Schönen vom I.

1302, von Philip dem Fünften vom I. 1318, vom König Jo¬

hann vom I. 1351), wodurch ihnen dieses ausdrücklich zur

Pflicht gemacht und nur erlaubt wird, sich, im Fall ihrer Ab¬

wesenheit, durch einen Andern vertreten zu lassen. Allein bei

der gänzlichen Veränderung der Gesetzgebung, wodurch zur

Verwaltung der Gerechtigkeit täglich mehr wissenschaftliche Bil-

sppellsn, 65t trss ussessgirs 3« pourvoir 3e psrsoa-
nsgs 3s rsspect, or3onnons gue nul ns sera xsr s^
spres pourvsu sos3its sststs, ^u'il ns soit 3s rolllls
vourte, OerNilllomins 3s nom st 3 srmss, «AS 3s trsnts
sn8 pour le moins, st gui supsrsvgnt n'sit sommsn3s
so I estst 3s (lspitsins, I^isutensnt, lllnseigns ou 6ui-
3on 3s Avns3srmes 3s nos or3onnsnses ets, " Die
Amtmänner der Grundherrn waren indessen fast durchaus

Bürgerliche. Auch gab es einige wenige Gegenden, wo
selbst die königl. Amtmänner Bürgerliche waren.

*) >Man theilte die Beamten auch ein in «Meiers 3e rolle
zeourte und 3s rolle longue (Beamte mit kurzem und

langem Rock). Die adelichen Beamten behielten den kur¬

zen Waffenrock (rolle sourts) bei, der nur bis an die
lKttie ging, und woran die Aermel sehr kurz waren, woge¬
gen die Rechtsgelehrten den langen, weiten Rock wählten,
wen die Richter und Advokaten in den Sitzungen noch tra¬

fen. Späterhin, besonders nachdem die Stellen durch die
Verkäuflichkeit derselben ein wahres Eigenthum und sogar
erblich geworden, bezeichnete man durch den Zusatz: 3s
rolle, daß Jemand dem Richterstand angehöre. Man

sagte also un llomme 3s rolle, uns (amillo 3s rolle.—
Noch ist zu bemerken, daß es doch noch einen Unterschied

zwischen den eigentlichen jugss 3'sPse und jnges 3s rolle
sourts gab, obschon die letztem alle mit dem Degen an

der Seite zu Gericht saßen. Die eigentlichen oMoiers
3'spss trugen dagegen bei Gericht keinen kurzen Rock.
So trugen z. B. die Amtmänuer einen Mantel und einen

Faltenhut (wcgus) mit Federn besetzt.
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düng nöthig ward, und bei der Abneigung des Adels gegen
Wissenschaften, sahe sich Carl der Siebente im I. 1453 genö¬
thigt den Amtmännern aufzugeben, Stellvertreter (liemenrmts)
anzunehmen, welche für sie und in ihrem Namen die Gerichts¬
barkeit ausübten. Die Amtmänner sollten von den Stellver¬

tretern für ihre Ernennung kein Geld nehmen, auch diese selbst
zwischen den Partheicn unentgeldlich Recht sprechen, indem ih¬
nen feste Besoldungen angewiesen wurden. Es sollten dieser
Stellvertreter in jeder Amtmannschaft nur zwei, Ein allgemei¬
ner (lieutensnr gönörsl) und Ein besonderer seyn, und letzte¬
rer nur in Abwesenheit des erstem den Dienst wahrnehmen.
Einige Zeit nachher (unter Carl dem Siebenten und Achten)
ward den Amtmännern die Befngniß, selbst ihre Stellvertreter
zu ernennen, genommen; indem letztere zu königlichen Beamten
erhoben und für die Zukunft vom König ernannt wurden.
Seit dieser Zeit bis zur Revolution, waren diese Stellvertreter
(lieutensrits) die ersten Personen bei den Amtei-Gerichten, de¬
nen die Leitung des Ganzen oblag. Ja bei fast allen andern
königl. Gerichten, die Vogteien und Parlamente ausgenommen,
führte zuletzt der erste Beamte den Titel: General-Stellvertre¬
ter (lieuronsnr AÜirörsl). *) Durch Einsetzung dieser Stellver¬
treter verloren die Amtmänner die Verwaltung der Gerechtigkeit
gänzlich, so daß ihre Stellen ihnen zuletzt keine andern als Eh¬
renrechte gaben. Alle vor Gericht vorgenommenen Acte wurden
zwar in ihrem Namen ausgefertigt, auch die Urtheile mit ihrem
Namen überschrieben, aber sie wurden von dem Stellvertreter
ausgesprochen und verkündigt. War der Amtmann bei der
Verkündigung des Urtheils gegenwärtig, so bediente man sich

*) Bei einigen für gewisse besondere Gegenstände, z. B. für
Handelssachen angeordneten Gerichten, gab es ebenfalls
keine solche Stellvertreter. Bei den Präsidial-Gerichten,
wovon sogleich geredet wird, ward der Chef des Gerichts
Präsident genannt. Es gab indessen bei diesen Gerichten
doch einen Beamten mit dem Titel: lieutonsnr-göiwrsl.
Allein er hatte nur den Rang nach dem Präsident. Bei
diesen Gerichten war die Präsidentenstelle abwechselnd auf¬
gehoben und wieder- eingeführt worden. Daher kam wahr¬
scheinlich diese Abweichung.
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der Formel: Nonsiour äit. Sonst hieß es: Nou» stisons.
Ucbrigens hatte der Amtmann bei Erlassung des Urtheils nicht
einmal eine entscheidendeStimme (voix äoliköl-stivo). Auch
die Verwaltung der Finanzen und jede Art von Oberbefehl
über die Truppen hatten die Amtmänner zuletzt verloren. Nur
der Befehl über die Militzen des ersten und letzten Aufgebots
(äu bgn et äe Urisre-bsn) war ihnen geblieben. Die Oberge¬
richtsherrn hatten, wie schon bemerkt worden, ebenfalls Beamte,
die den Titel Amtmann (bailli) führten. Man pflegte dieselben
doch durch das Beiwort: oberherrliche(Ksillis Ksuts-justiciors)
von den königlichen Beamten desselben Namens zu unterscheiden,
welche letztere auch wohl Oberamtmänner (grsnäs-bsillis,
Lsillivi-Majores) genannt wurden. Einige Amtmannschaften
schlössen nämlich mehrere andere ein, und zwar so, daß man
von den Gerichten der letzter« an das der erstem appellirte.
Sehr häufig waren diese eingeschlossenenAmtmannschaften,
grundherrliches Eigenthum. Alsdann vorzüglich erhielt der in
der Haupt-Amtei angestellte königl. Amtmann den Titel: Ober¬
amtmann. Nur in den Provinzen, wo die Gewohnheitsrechte
galten, wurden die Beamten, wovon wir hier reden, Amtmän¬
ner genannt. In den Provinzen des geschriebenen Rechts hie¬
ßen diejenigen, die mit Ihnen in denselben Dienst-Verhältnissen
standen, Seneschalle (söaöollsux). Das Wort Seneschall,
Oenösvbsl, senescslous, senososllus) bedeutete ehemals einen
Diener, dem die Aufsicht über das gesammte Hauswesen über¬
tragen war. (Man sehe Du-(lange Olosssr »ä voo.) Man
unterschied indessen die Seneschalle der Privatleute von denen
der Fürsten und Könige, welche letztere Groß - Seneschalle ge¬
nannt wurden. Insbesondere lag denselben auch die Besor¬
gung des Tisches und der Küche ob, so daß sie auch äsxiler-i
(Truchses) genannt wurden, indem sie (jedoch nur bei feierli¬
chen Gelegenheiten) die Speisen auf die königliche Tafel tru¬
gen. Allein sie wußten, gleich allen Hausbeamten des Königs,
ihren Einfluß zu vermehren, so daß sie unter den ersten Köni¬
gen des Dritten Geschlechts die ersten Beamten des Reichs
wurden, denen die Leitung der wichtigsten Geschäfte oblag.
(Man sehe die Note S. 13). Auch die Fürsten, welche vor¬
mals über die Provinzen des geschriebenenRechts herrschten,

16
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hatten Seneschalle, welche ebenfalls ihre ersten Beamten für
alle Geschäfte des Kriegs und Friedens waren; so daß ihnen,
eben so wie den königlichen Seneschallen,auch die oberste Lei¬
tung und Verwaltung der Rechtspflege oblag. Nachdem diese
Provinzen mit der Krone vereinigt wurden, ließ man ihnen
zwar den Titel Seneschall; allein ihre Befugnisse wurden auf
die Ausübung der Gerechtigkeitund Polizei, so wie auf einen
Theil der Finanz-Verwaltung beschrankt: kurz, die Seneschalle
wurden genau das, was die Amtmänner in den Provinzen der
Gewohnheitsrechte waren. *) Sie theilten mit den letztem
auch die spätem Schicksale. Sie verloren nämlich die Verwal¬
tung der Gerechtigkeit, welche ebenfalls von Stellvertretern
(liemenants) ausgeübt ward, und behielten nur dieselben Eh¬
renrechte, wie die Amtmänner. Auch mit der Verwaltung der
Finanzen hatten sie zuletzt Nichts weiter zu thun, und von
ihren militairischen Würden war ihnen eben so wie den Amt¬
männern nur der Oberbefehl über den Heerbann des ersten und
letzten Aufgebots geblieben. Der Amtsbezirk eines Seneschalls
hieß söneclisussök, welches sich etwa durch Landvogtei über¬
setzen läßt. Die Provinzen des geschriebenenRechts waren
bis zu der Revolution in Seneschauffeen eingetheilt. Ebenso
wie einige Amteien (bsillisges) unter einer Haupt-Amtei stan¬
den, und dazu gehörten, verhielt es sich auch mit den Sene¬
schauffeen. Der Seneschall von Bourdeaur war Groß- oder
Ober-Seneschall (^rsnä-sonezobsl) von Guyenne. Die Pro¬
vence war in neun Seneschauffeen unter Einem Großseneschall
getheilt. — Endlich bemerken wir noch, daß es nicht allein
königliche sondern auch grundherrliche Seneschalle gab.

So lange die Amtmänner und Seneschalle ihre Stellen in
eigener Person verwalteten, stand ihnen in allen Zweigen ihrer
Geschäfte die oberste Leitung zu. Allein fast zu derselben Zeit,
als sie die Selbstverwaltung ihres Amts aufgaben und aufge¬
ben mußten, wurden bei ihren Gerichten unter dem Namen:
Stellvertreter (lieutensnts) mehrere Beamten angestellt, deren

*) Man sehe vorzüglich Vu-Csngo sä voo. Sonesvslous.
Noch genauere Belehrung flndet man bei Lmssel sur l'u-
sstzs äes Lels. tow. I.



jedem ein besonderer Geschäftszweig zugetheilt war, so daß er
bei Aburtheilung der dahin gehörigen Sachen den Vorsitz führte.
Diese Einrichtung bestand bis zu den letzten Zeiten (vor der
Revolution). Der Erste Beamte eines solchen Amtei-Gerichts
war der Civil-General-Stellvertreter,*) (Ueutsngnt - Zsosral
civil). Derselbe vertrat bei allen feierlichen Gelegenheiten, bei
der Einregistrirung der Befehle des Königs oder Parlaments,
bei der Aufnahme der Beamten n. s. f. die Stelle des Amt¬
manns. Insbesondere führte er, wie sein Titel aussagt, den
Vorsitz bei der Entscheidung über alle bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten. Der Criminal General-Stellvertreter(lisuteoaiit-I
ßönör-sl crimincl) hatte die Instruktion aller Criminal-Sachen)
und führte bei Aburtheilung derselben den Vorsitz. Die nam-,
lichen Befugnisse standen dem Polizei-General-Stellvertreter **)
((.icutcnsm-ßöoörsl äs kolioe) in Beziehung auf die Polizei
zu. Außer diesen drei General-Stellvertretern, deren Stellen
an einigen Gerichten ganz oder zum Theil vereinigt waren,
gab es meistens auch noch einen besondern Stellvertreter (lieu-
tensut-xsrticllliei-), welcher in Abwesenheit oder bei Verhinde¬
rung der General - Stellvertreter deren Geschäfte versah, oder
auch wohl über gewisse Arten von Sachen allein, jedoch in

*) kerrisre Oiot. ä. Orolt. srt. krsssemoe.
**) Durch Art. 73 der königl. Verordnung vom Julius d. I.

1493 ward den Amtmännern das Recht benommen, die
einmal von Ihnen ernannten Stellvertreterohne einen wich¬
tigen Grund, worüber der König sich das Erkenntniß vor¬
behielt, abzusetzen; und schon im I. 1494 erhielt llesn äs
Is körte die Stelle eines Criminal - Stellvertreters und
zwar als eigentlicher Beamter. Doch gab es allerdings
schon früher solche Criminal-Stellvertreter, doch nur als
Beauftragteder Amtmänner. Wegen der Verwaltung der
Polizei und der Gerichtsbarkeit in Polizei-Sachen, fanden
früher häufige Conflicte zwischen dem Civil- und Criminal-
StellvertreterStatt. Um dieselben auf immer zu enden,
und überhaupt die Polizei zu verbessern, setzte Ludwig der
Vierzehnte durch sein Edict vom März 1667 bei dem Cha-
telet von Paris einen eigenen General-Stellvertreter für
die Polizei ein, welches nachher auf die andern Städte
ebenfalls ausgedehnt ward.
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öffentlicherSitzung!, entschied. In der Regel aber ging ein
Urtheil nicht einzig von Einem dieser Stellvertreter aus, son¬
dern, dem uralten Gebrauch gemäß, waren denselben Richter
beigegeben, die mit Ihnen in collegialischerForm entschieden.
Die Wahl der letztem hing zuletzt nicht, wie in frühern Zeiten,
von dem Amtmann oder dessen Stellvertreter ab, sondern sie
besaßen ihr Amt eben so, wie die Stellvertreter selbst, als kö¬
nigliche Beamten. Sie führten den Titel Rathe, wobei die
Sonderbarkeit Statt fand, daß der erste Rath, der auch die
Stelle des Präsident zu versehen befugt war, Rath-Beisitzer
(coiiseillor sssesseur), die übrigen aber Räthe (coaselllsl-s)
genannt wurden. *) Die Vögte, welche zu Einer Amtmann¬
schaft gehörten, waren ebenfalls Mitglieder des Gerichtes der¬
selben, hatten aber natürlich nur in denjenigen Sachen eine
Stimme, in welchen sie nicht schon in erster Instanz geurtheilt
hatten. Dem Rang nach folgten sie unmittelbar nach dem
besondern Stellvertreter (lieutensnt xarticulier) , konnten aber
nie den Vorsitz führen. **) Diesen Amtei - Gerichten waren
endlich noch immer Beamten der Staatsbehördebeigefügt. ***)

^korriere Oivticm. ste Oroit. art. ^s8ssssur UNd Oon-
seillor. Man sehe auch das königl. Edict in der sogleich
folgenden Note.

»ouveau kraticien k'rancoia xar 1-ange. onLisine
sclit. ksris 1712. tow. 1 . cksx. 4.

5**)Wir glauben unsern Lesern keine deutlichere Uebersicht
von der Zusammensetzung eines solchen Gerichts geben zu,
können, als wenn wir folgendes königliche Edict (gege¬
ben zu Marly im Februar 1740) hier mittheilen, wo¬
durch der König in der von ihm erworbenen ehemaligen
Pairie Chateau-rour an die Stelle der grundherrlichen
Richter eine königl. Amtei und Vogtei einsetzt, ^ouis etc.
Ltant lleronus xroprietsires <1u Ducke - ftairie cle Oka-
teauroux.au mo^en äs I'acguisition gue nous
«n svons laite äs notre cou8in le comte llo Olsrinont,

U noas a paru nees88aire cle xourvoir a l'aäu>ii>i8tra-

tion äs 1a jugtice äaus 1'e'tenäus äu äit Hucke st

tsrres en äspsnclantes eu ^ stsklissant clss otkisicrs
Uv)aux au lieu äes vllieiers Duvaux et Leigoeuriaux
etc."



Wenn in den Schriften der französischen Rechtsgelehrten rmd
Publicisten von den Befugnissen der Amtmänner (Kaillis) die
Rede ist, so bezieht sich dieses für die letzte Zeit (v. I. 1500
bis zum Ausbruch der Revolution) allezeit auf diese Gerichte

^.rt. 2. ,,^V0N8 eree er erigs, ereons er erigeons
un siege äe Laillisge llo^al en notre Ville <le 6ba-
teauroux, et trois krevotes llo^ales Hui seront etablies
äans les villes äe la tillätre, le (Rätslet et 8aint-

Oaultier pour etc."

^rt. 4- „l?our laire l'exereiee äe I» susties äans
leäit siege äu Lailliage äe (Oiateauroux, nous avons
eree er erigs, ereons er erigeons en titre ä'oOiee un
notre (Rnseiller Lailli äLpee äe notre ka^s er Oo-
maine äe (Rateauroux., un notre Oon-

seiller (.ieutenant-gäusral eivil äuäit löailli, un notre

(!onseiller (.ieutenant-general äs koliee, un notre (!on-
seiller (.ieuteoant-general eriininei, un notre 6onseiIIor
assesseur eivil et eriminel, et äeux nos Lonseillers

pour le eivil et le eriminel; un notre (lonseiller ^.vo-

eat pour nous, un notre (ionseiller kroeureur pour
nous, un notre Oonseiller substitut äs nos ^.voeat et

kroeureur, avee laeulte äe postuler vonsointement
avee les untres kroeureurs äans les eauses Hui ne eon-
eernsront point notre interet, ou velui äu kuläie, st

lors^us notre kroeureur ou avoeat serout ^resens;
un (lommissaire ün^ueteur, Lxaminsteur et äe koliee;
un OreMer en eliet pour le Oivil, la kolies et le (lri-
minel, un Premier Huissier, äeux Iluissiers ^uäien-

eiers et oräinaires; äourre kroeureurs postulans, c^uatre
Notsires.(In Ileoeveur pour les eonsignations

et Lommissaire aux saisies reelles, tant pour leäit

Lailliage äe (Rsteauroux, g^ue pour les trois krevotes
Ilo^ales ressortissantes."

^irt. 5. ..kour exereer la justiee äans
lesäits trois Liege«, Nous avons eree et erigs, ereons

et erigeons pour elrseun äeux, un notre Oonseiller
krevot, Lieutenant äe l?oliee et Oommissaire kln^ue-
teur et Lxaminateur; un notre (lonseiller Lieutenant
partieulier, eivil et eriminel; un notre (lonseiller as-
sesseur eivil et eriminel, et un notre Oonseiller kro-
eureur; un Huissier ^uäieneier, äeux untres Iluissiers,

huatre kroeureurs, äeux Notsires äans cllaeune äes-
äites Villes ... "
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oder Collegien; und dasselbe wird auch in dem, was hier gleich
folgt, der Fall seyn. — Die Befugnisse der Amtmänner, ins¬
besondere auch die Gränzlinien zwischen ihrer Amtsgewalt und
derjenigen der Vögte, sind vorzüglich durch das Edict von
Cremieu (erlassen unter Franz dem Ersten im Juni d. 1.1536)
geordnet, womit man die Erklärung (veelarsrion) vom 24.
Februar 1537, noch eine andere (gegeben von Heinrich dem
Zweiten zu Laott den 17. Juni 1554), so wie das Edict dieses
letzter« Königs (erlassen zu Paris im Juni des I. 1559), und
einige andere spatere verbinden muß. —

I. Die Amtmänner waren von jeher *) die Oberrichter,
vor welche die Appellationen aller von den königl. Vögten aus¬
gesprochenen Urtheile gebracht wurden. Dieses bestand bis zu
den letzten Zeiten, mit der einzigen Ausnahme, daß die Appel¬
lation von Criminal-Urtheilen, wodurch eine körperliche oder
entehrende Strafe verhängt ward, unmittelbar (omisso mväio)
an das Parlament ging, unter dessen Gerichtsbezirk die Vogtei
gehörte.

H. Es gab eine Menge einzelner Fälle, deren Entschei¬
dung schon gleich in erster Instanz nur dem Amtmann zustand.
Hierhin gehörten im Criminal-Fach die sogenannten königlichen
(dem König oder dessen Gerichten vorbehaltenen) Fälle (ess
ko^aux), worüber in der Folge näher geredet werden wird.
Im Civil-Fach rechnete man hierhin alle persönlichen und pos-
sessorischen Klagen, so wie alle allgemeinen Erbtheilungs - Sa¬
chen, wobei Adeliche (nobles vivsns noblement) als Kläger
oder Verklagte, oder sonst auf irgend eine Weise, als Bürgen
u. s. f. betheiligt waren. **) Dasselbe galt für alle Streitig-

*) In der schon oft angeführten Verordnung Philips des
Schönen ä. so. 1302. kro relormst. ULAN» heißt es
Art. 10 „Item volumns et oräinamns, gnoä nullus 8e-

neselmllus vel Lsillivns, vel slins justex gnieungne,
sul» so lisbesr krsepositum, Viosrium seu juäieem,
gni eiäem eonssngninitsris vel nntritnrse vineulo tene-

»tur, ne personse prseciietas, m c«rES, gAas ack r/r-
«os /-er /-ewenerml, minus tiäeliter llebe-
»ni jncliesre ete."

**) Lält. ä. Liemieu L^rt. 5, 7. — Diese Bestimmungen gal-
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keiten über adeliche Lehen,* *) und auch für die allgemeinen

Erbtheilungen bürgerlicher Güter, wenn diese in verschiedenen

Vogteien zerstreut lagen. **) Sonst aber gehörten alle ding¬

lichen Klagen über bürgerliche Güter, die Partheien wogten ade-

lich oder bürgerlich seyn, in erster Instanz vor die Vögte. ***)

Hingegen entschieden die Amtmänner schon gleich in erster In¬

stanz über alle Rechtsstreitigkeiten wegen geistlicher Pfründen

(eä. cl. Crem. grt. 13), über Besitzklagen wegen geistlicher

Zehnten, ****) so wie auch in Prozessen, welche solche Kirchen

oder andere Anstalten führten, die den König zum Stifter und

in Folge dessen die sogenannte Asräö-gsräienne hatten (>l»i<1

srt. 9) , (worüber im Folgenden ein Näheres). Das Edict

von Cremieu gab auch (Art. 1) den Amtmännern — und zwar

mit Ausschliessung der Vögte — das Erkenntniß in allen Do-

mainen-Sachen, welches ihnen indessen später wieder genommen

und an die Domainm-Kammern *"***) übertragen ward. —

ten indessen nicht für die Adelichen, die unter der grund-
herrlichen Gerichtsbarkeit standen. Durch die schon ange¬

führte Erklärung vom 24. Februar 1537 wurden vielmehr

die grundherrlichen Gerichte in ihren, in dieser Hinsicht vor
dem Edict von Cremieu bestehenden. Rechnn erhalten.

*)il»iä. 4.

**)ibiü. ^rt. 7.

***)il>iä. ^rt. 8.

****) Die Entscheidung über das Eigenthum (in pcniwrio) ge¬
hörte bei allen Streitigkeiten über geistliche Zehnten vor

die geistlichen Gerichte. Die weltlichen (d u Weltlichen
zugehörigen) Zehnten hiessen äixmo« inköoäses. Ueber
ihren Ursprung sind die Meinungen getheilt. Man sah

sie indessen, wie schon der Name andeutet, als Lehen an,

so daß bei allen sich darüber ergebenden Streitigkeiten (in
possessorio und xötüorio) die Entscheidung in erster In¬

stanz dem Amtmann gehörte.

****») Man sehe den 5ten Abschnitt. Nach Art. 2 des Edicts
von Cremieu lag den Amtmännern, unter Zuziehung der
Beamten der Staatsbehörde, auch die Verpachtung der

königl. Domainen ihres Bezirks ob; so daß sie damals

(im I. 1536),-noch wie in den ältesten Zeiten, zugleich
Verwaltungs-Beamte waren.
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Ungeachtet dieser ausgedehnten Competenz der Amtei-Gerichte
sprachen sie doch über keinen, auch noch so geringfügigenGe¬
genstand in letzter Instanz. Nur waren ihre Urtheile in eini¬
gen Fallen (oräoo. ä. 1667 tit. XVH »rt. 13—15) proviso¬
risch vollstreckbar.

III. Die Amtmänner übten, besonders in den früheren Zei¬
ten, eine Oberaufsicht nicht allein über die Geschäfts-Verwal¬
tung, sondern auch über die Sitten und das ganze Betragen
der Vögte aus. Das Edict von Cremieu Art. 21 gab ihnen
das Recht, den Vögten, wenn sie in dem Verfahren gegen die

" Verbrecher nachlässig waren, eine Geldstrafe aufzulegen. Allein,
nach dem spätern Gerichts - Gebrauch, war die Ober-Aufsicht
über das Betragen und die Bestrafung der Fehler der königl.
Beamten den Parlamenten vorbehalten, *) welche auch über
alle Conflicte zwischen den Unterrichtern **) und deren Com¬
petenz-Streitigkeiten ***) entschieden. Nur über die Pflicht¬
widrigkeiten, welche die Richter der Grundherrn begingen,
blieb die Untersuchung und das Erkenntniß den Amtmän¬
nern. ****)

IV. Den letztem stand auch die obere Verwaltung der
Polizei zu. Sie waren sogar befugt, ganz allgemeine Verord¬
nungen darüber zu erlassen. Vor ihnen wurden die städtischen
Rechnungen abgelegt und abgeschlossen, so wie auch die Ent¬
scheidung aller darüber entstehenden Rechtsstreitigkeiten vor ih¬
ren Richterstuhl gehörte. *****) Die Amtmänner führten eben¬
falls den Vorsitz, und machten den Antrag in allen allgemei¬
nen Versammlungen der städtischen und sonstigen Beamten,

*)l,snge le noavesu Vrstioien Vrsax. tom. I. elrsp. 5.
**)^rt. 72 <1e 1'oräoo. cl'^oüt 1737.

***) Verliere Dior. ll. Oroit. srt. ^ppel cke steai cke Iken-
voi.

****)ibia. Lrt. Laillik.

*»***) Väit. ä. Vrsiluea srt. 27. Durch die veränderte Ein¬
richtung, welche die königl. Verordnung vom November
1771 der Städte-Verwaltung gab, verloren die Amtmän¬
ner diese Befugniß.
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worin über die Handhabung der Polizei berathen ward. *)
Die Bestrafung der durch die Presse begangenen Vergehen,
eben so einer jeden Störung des Gottesdienstes, stand ebenfalls
den Amtmännern, mit Ausschlicssung der Vögte, zu. Bei Zu-
sammenberufung der Generalstaaten war es der Amtmann
oder vielmehr sein Stellvertreter, der die Versammlung zur
Wahl der Deputirten der drei Stände ansagte und leitete. **)
Die Macht der Amtmänner zeigte***) sich früherhin im vollsten
Glanz bei den sogenannten Assisen oder großen Gerichtstagen.
Wir haben schon oben bemerkt, daß, ehe das Parlament seinen
beständigen Sitz zu Paris hatte, die königl. Amtmänner in letz¬
ter Instanz urtheilten, und, daß keine eigentliche Appellation
von ihren Aussprüchen, sondern nur eine Klage dagegen bei
dem Parlament oder eigentlich bei dem König Statt fand.
Von diesen Zeiten her ****)> oder vielleicht noch früher, hatte

*)il>id. ^rt. 26.

**) So geschah es unter andern bei der Versammlung der
General-Staaten unter Ludwig dem Dreizehnten im I.
1614. In der Bekanntmachung, die der General-Stellver¬
treter von Orleans deshalb an die Stände erließ, sprach
er im befehlenden Ton: „Ln vonse^uenee de ces letties-

Pstentes le Ideutensnt-gönorsl du Lsilliggs dOrleses,
S88i8tö do8 Ideuteiisnt pgrtieulier er Oonseillers . . . . .

vrdorme: gue Ie8 Leele8is8tigues et Kentilsllommes du
Oorp8 prinoipsl du Ollätelet 8S88em1>leront en Is 8sIIe

du (Illätelet su dir jour de l'lleure do midi, et ^ le-
ront eleetion d'iin d'entre eux de eliseun ordre eto.

***) Eine sehr vollständige Zusammenstellung aller Befugnisse
der Amtmänner findet man in dem 8ten Bande der Ency¬

clopedie de duri8prudenee oo Oietion. eomplet, uni-
vers., rsisorme, oistor. et polit. de dur^prud. civ.,
erim., et benoiie. de toutes 168 ostions de I'Lurope,

xsr uue sociele de duriseonsultes, de kulllieistes et de
6ens de d,ettre8. ^ Lruxelles, ckeL d. 4,. de Loubers
1781. Ort. Lsillil'). Wer eine noch gründlichere Beleh¬
rung verlangt, findet sie in den Werken der französ.
Practiker, besonders in den Schriften von dousse 8ur

1'ordonnsnve eriminelle, de l'sdministration de la jus-
tiee, traite des Dre^disux.

****) Schon der alte Praktiker, dessen Handschrift Charondas



sich in Frankreich der Gebrauch festgesetzt, daß alle königl.
Beamten eines gewissen Bezirks oder einer Provinz, in regel¬
mäßigen Zwischenzeiten zu einer großen Gerichts-Versammlung,
(granäes-assises Arauäs-sours auch wohl Zranäs xlaiäs
genannt) zusammenkamen. Der Amtmann oder Seneschall des
Bezirks, dessen Gewalt, (wie so eben gesagt worden) früher
größer als in den letzten Zeiten war, führte darin den Vorsitz.
Hier wurden alle, sowohl Civil- als Criminal-Klagen gegen
alle Personen, von welchem Rang sie immer seyn mogten, in
letzter Instanz entschieden. Früher (zu den Zeiten Boutilliers,
8om. Kur. liv. II. tit. 14, auch nach den Bestimmungen des
Edicts von Cremieu Art. 29) konnte man eine Sache, sogar
wenn sie bei einem Unterrichter anhängig war, noch ehe der¬
selbe seinen Ausspruch gethan, in erster und letzter Instanz vor
die nächste Assise bringen, vor welche man den Richter laden
ließ. *) Ueberhaupt gehörten alle Klagen über Bedrückungen

bei seinen Noten zu Boutillier benutzte, und der zu den
Zeiten von Philip-August und von Ludwig dem Achten
lebte, erwähnt diese Zrsncls-sours. In den ötaküssem. 6.
8r. L.ouis ist indessen davon keine Rede. Man sehe 8om.

Kur. liv. I. tit. 3, auch ku-OauAe Olossar. ack voc. Lies
magni.

*) koutill. 8om. Kur. liv. I. tit. 3 (p. 9,18) gibt eine um¬ständliche Beschreibung von den Assisen seiner Zeit. „Assise
est uns asseiulilee äe sage» suZes et oilieiers äu pa^s,

c^ue kait tenir ou tiont le souverain Laillik cle !a pro-
viuee. kt ^ cloivent estre tous los juges, kaillils, Dieu-
tenans, 8erAens et autres oikioiers cke sustiee et kre-

voste ko^al, sur peine cle I'ameucle si ils u'ont lo^al
exoiue. kt cloit estre l'assise pulrliee pur toutes los

villes rvssortisssns ä la äite assise ^ar «erbeut et Com¬

mission cku souveraiu lraillil', le lieu et le sour äes pre-
sentations. kt cloit leclit Laillik sou>rain selou les

orckonuauces ko^aux teuir ses assisses äs trois eu trois

mois: 6s ^ue touteslois est mal pratigue. kt ä la üu
cke elraouae assise ckoit laire publier, c^uanä il tienclra

la procbaine assise a veuir, a 6n gue ebaeun puisse

seavoir guauä et comme il ^ peut et äoit proeecler,

ear eu assise est plaiclozce estroiotement par tour cle

roole lait par preseutation. kt gui »'est eomparant ü
tour cle roole, il est eu äellaut saus remecle. kt pource



und Pflichtwidrigkeiten der Beamten vor diese Assisen, wo in
letzter Instanz darüber gesprochen ward. Aus der in der Note
angeführten Darstellung von Boutillier laßt sich vermuthen,
daß nicht allein eigentliche Richter, sondern auch sonst die
reichsten und angesehensten Einwohner der Provinz zu den Be¬
rathungen zugezogen wurden, so wie auch klar daraus hervor¬
geht, daß dabei Alles öffentlich verhandelt ward. In den spa¬
tem Zeiten, wo das Verfahren in Criminal-Sachen schriftlich,
und Alles mehr in den Hauptstädten concentrirt ward, nahm
die Wichtigkeit dieser Assisen immer mehr ab. Sie wurden
ganz außerordentliche Gerichte, die nur auf einen besondern
königl. Befehl, der bei den Parlamenten einregistrirt werden
mußte, zusammentraten.Durch diesen Befehl wurden zugleich
ihre Befugnisse näher bestimmt, und die Richter (meistens aus
den Parlaments-Rathen, Requetenmeisternu. s. f.) *) ernannt.

il eonxient gue äeuement 8oit »eeu ä tou». ün sgsiss
äoivent e8tre tou» prooea äeciäes, »i (aire »s peut
bonneinent, tont vrinie eogneu (eonnu) er xugn^, tout
Kanni88ernent aceoinpl^. 8i äoiat eatre reaponäu pe-
remptoirernent. 8i äoit e»tre eba8eua ou^ en 8» eom-
xlainte, »oit 8ur noble», non noble», »ur oklieier», Ser¬
ien» on autre»: ear nul» otiieier» »an» lo^al exoine ne
äoivent laillir ü I'a8»ise: eomrne äit e»t. klt ert en-
tenäue s»»i»e volnlne xurge äe Ions lait» aävenus all
pa^8. bin 3881868 appelles l68 »age» 6t 1e8 »eigneur»
äu P3^8, ^euvent 68tre INI868 8U8 nouvelle» con»titll-
t!0N8 6t oräonnsnee» »ur le P3^8, et cl68truit68 autres
gui »eroient grevsbles, et en autre» temp» , non. Klt
äoivent 68tre publiee», a 6n <^ue nnl ne Ie8 xeuat ig-
norer, et lor» ne le» peut v6 äoit jaruai» nnl reäarguer.
^u»»i ne äoit e»tre a»»i»6 tenne en terre nulle, kor»
en la terre ou le »ouverain äe par ^ui I'a»»!»« «8t
tenu, s sn8tioe 8sn8 mo^en (la kaute, ou »ouveraine
iuatioe), ear en autre terre ne le peut ne äoit tenir
le »ouverain baillik, et sux lieux ä'anciennete aceoatou-
rnesi. (lar en terre ä'autre »eigneur ne le» xeut, ne
äoit tenir, ne au»»i ne xeut ne äoit e»tre tenue en
lieu e»trange, ni3i8 en xlsee corumune. klar »i notable
cour et ju»tios äoit 68tre tenue notoirernent a exeinple
äe tou»."

*) Nach dem Edict von Cremieu Art. 28 gehörte aber der
Vorsitz bei diesen Assisen noch den Amtmännern.
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Sie urtheilten nun nicht mehr über alle Gegenstände in letzter
Instanz, sondern in Civil-Sachen ward ihre Befugniß in die¬
ser Hinsicht auf Gegenstände, deren Werth 600 Livres an Ren¬
ten oder 10,000 Livres an Kapital nicht überstiegen, beschränkt.
Sie wurden vorzüglich für solche Gegenden angeordnet, die
von den Sitzen der Parlamente weit entlegen waren. *) Im
I. 1454, 1579 ward zu Poitiers, im 1.1539 zu Angers u.s.f>,
zuletzt im I. 1665 zu Clermont in der Auvergne ein solches
Gericht gehalten. Von dem letztem Zeitpunkt (1665) an sind
die Assisen oder grsnäs-jours außer Gebrauch gekommen.

Auch auf dem Gebiet der Grundherrn, wenn sie die hohe
Gerichtsbarkeit hatten, fanden solche Assisen Statt. In den
Ländern der großen Vasallen wurden sie sogar mit noch grö¬
ßerer Feierlichkeit gehalten, und vertraten daselbst die Stelle
der Parlamente. Der Graf von der Champagne hielt regel¬
mäßig zweimal im Jahr zu Troyes ein solches Gericht (Arsnäs-
jours genannt), welchem die sieben Pairs von der Champagne
als Richter beisaßen. Eben so riefen die Herzoge von der
Normandie regelmäßig zu Rouen ein solches Gericht unter
dem Titel „ eeüi^uier " zusammen. Selbst nachdem diese Pro¬
vinzen mit der Krone vereinigt waren, bestanden diese großen
Gerichtssitzungen noch eine Zeitlang, bis endlich an die Stelle
derselben ein besonderes Parlament eingesetzt, oder die Provinz
zu dem Gerichtssprengel eines andern Parlaments gezogen
ward. Außer den Parlamenten und den Assisen gab es früher
(bis zum I. 1551) in ganz Frankreich kein einziges ordentliches
Gericht, welches auch nur über die geringfügigste Summe in
letzter Instanz entscheiden konnte. Die Unterthanen waren da-

*) In der Oräon. si. Divis si. 1579 (unter Heinrich dem
Dritten) heißt es srt. 206. „Des grsnäs jours se rien-
«Iront tous les sns sux provinees plus lointsines äe nos
psrlemens, suivsnt le clepartement, <zui en sera psr
nous ksiet, psr le ternps er espsee cle rrois inois et
plus s'il ^ esebet. ^.usguels Arsnds-^ours servnr renus
les Gouverneurs, nos lieutensnrs Aenernux <les pro¬
vinees , sveo les lrailliks er senöelisux cl'ieelles «l'sssister
en persoone, pour tenir main-torte ä Is justiee et exe-
eution äes srrests."
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her oft gezwungen, mit Vernachlässigung ihres Gewerbs, lauge
Reisen zu unternehmen, und ihr Recht in entfernten Gegenden
zu suchen. *) Um diesem großen Uebclstand abzuhelfen, setzte
Heinrich der Zweite durch das Edict (gegeben zu Fontainebleau
im Januar 1551) eigene Richter-Kollegien, unter dem Titel
Präsidial - Gerichte (presiäisux), ein. Die Einrichtung und
Befugnisse derselben wurden durch das eben angeführte Edict,
welches auch das Edict der Präsidial - Gerichte (l'eäir ste8 pre-
siäisux) genannt wird, und durch noch ein anderes, bald da¬
rauf (zu Rheims im März desselben Jahrs) erlassenes, geord¬
net. Dem Ersten gemäß, sollte die Appellation von den Aus¬
sprüchen der Amtmänner in Rechtsstreitigkeiten, wo der Werth
der streitigen Sache nicht über 500 Livres Tourn. in der Ka¬
pitalsumme oder 20 Livres in Rente betrug, an diese Präsidial-
Gerichte gehen. Stieg der Werth nicht über die Hälfte dieser
Summe (250 Livr. Kapital oder 10 Livr. Rente), so entschie¬
den die Präsidial-Gerichte in letzter Instanz, und zwar sowohl
über die Sache selbst, als auch über die Prozeßkosten, wie hoch

*) lllerlin Report. srt. Fustioe H. H. „klrilipps le Lei
clonns le RsuAueäoo su Rsrloment cls 1'oulou8o, er
lsi88s Is Rormsnllio entiere s eelui 6e Reuen. Oelui
cle Rsri8, le Premier livritier et pro8guo le sueee88eur
6u plsicl Ro^sl, Cut mieux psrtsge. R'^njou, le Roitou,
le Lerri, I'^uverZne, le Rvonnsi8 lui kurent sttril)ue8
eomme I'Isle ste k'rsneo, Is Riesrstio et Is leisnllre. Ou
ue sonAes pss, ^ue I'etonllue cle ce8 sttributioos, Iio-
norsble pour ie8 juA68, vtoit inliuiment onereu8e pour
Ie8 plsilleur8. Il n'^ svoit sueun reglement <^ui kixst
Is point oü äevoit liuir I'sutorite 6es petit68 surilliv-
tion8 provincislos: Re äroit äe renäre un srrvt 6v6-
nitik <lsn8 tou8 Ie8 cs8 psrut «lone sppsrtenir sux
8sule8 eour8 8upvrieure8. Il ksllut venir s Rsri8 ksire
äeviller Is logitimitv 6u moinllro billet ksit s Rz^on . .
.Reut-vtre ernt on leur (s nc>8 pvros) otvr le
gout 6s plsiclor, en su^mentsnt les trsi8 neoe88gire8
pour s'^ livrer, et rien ne pouvoit etre plu8 msl vu.
O'etoit vouloir ksire reeuler 6es krvnvtigues psr I'g8-
peet 6'uu sbime» ^1u88i ne tsrcls-t-on pss s seatir gue
ee koible obstsvle, vtoit inutile pour arreter les puis-
8sn8 ^ui le krsnebissoient, et clsuAereux pour los ksililes
lui venoient 8^ en^loutir."
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letztem sich auch belaufen mogten. Stieg der Werth bis zu
dem vollen Betrag der genannten Summe, so fand zwar eine
Appellation von den Aussprüchen derselben an die Parlamente
Statt. Allein ihre Urtheile waren provisorisch, und der Appel¬
lation ungeachtet, vollstreckbar; welches sich, dem Gebrauch bei
andern provisorischvollstreckbarenUrtheilen zuwider, auch auf
die Kosten ausdehnte. Das zweite Edict (gegeben zu Rheims
im März 1551) verordnete daher, daß alle, welche bei den
Kanzleien die Erlaubniß an die Parlamente zu appelliren nach¬
suchten, den Werth der streitigen Sache so genau als möglich
angeben sollten; damit die Parlamente sie nötigenfalls an die
Präsidial-Gerichtezurückschickten. Stand der Werth nicht ge¬
nau fest, so sollte man ihn (nach dem ersten Edict) durch Be¬
fragen der Partheien, Pachtbriefe u. s. f. ermitteln. Auf jeden
Fall konnte der Kläger selbst seine Forderung auf 250 Livr.
Tourn. beschränken, wo dann die Sache nothwendig vor die
Präsidial-Gerichte gehörte, und zugleich dem Verklagten, wenn
er unterlag, freistand, entweder die streitige Sache selbst aus¬
zuliefern, oder sich durch Bezahlung von 250 Livres von jedem
fernern Anspruch zu befreien. *) Die Präsidial-Gerichte er¬
kannten zwischen Personen und über Gegenstände aller Art,
jedoch nur über solche, deren Werth sich schätzen ließ. Ueber
unschätzbareGegenstände oder, die als solche angesehen wurden,

*) In dem Edict vom Januar 1551 heißt es: „si xar la
ckeinsncke il n'gppert liguiäeinent äs Is valeur <le8 elio8es
liti^ieuses et en eontrover8e ...... los pariios 86-
ront interroAuee8, et 8elon ee gu'ils en aeeorckevont,
ou Hu'il s^perrs psr llsux, sete8, eeänleg, in8truinen8
sntllentignea, on sutremeni, 8elon gue 1e äeinanäeue
vouclra cleelarer et ro8onäre 8a clemsnäe, ä la rlite
«online äe 250 live. lourn. pour uns (oi8 et cle88oul>s.
Dn (aeon c^ue si' aon in8tsnoe et clernanäe 68toit äe
gnelgue clroit, (u8t <le 8ervituc!e, lirnite on autre clroiot,
et il cleelars gu'il n'entencl (aiee ^Iu8 Arancke 68tinie
c>68clict8clroit8 et äe 8a ponr8uite, ^ue cke Isclite 8omme
cle 250 liv. Vourn. pouv une (oi8 (sugnel es8 il «leineu-
reroit en I'option et lidertö cln clekencleur, 8'il guceoin-
1>oit cle 86 ilirs ei inaintenir 68tre Quitte cle8cliet8
si<iiet3, pa^snt laäite 8omrve cle 250 liv. Vourn. xour
une toi8), le8äiets ju^es steolareront et e. "
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z. B. über das Retract-Recht, *) die Lehns-Abhängigkeit (I->
mouvsvoe köoäale), den Lehenzins (cens), endlich über die
königl. Domainen und Forsten stand ihnen keine Gerichtsbarkeit
zu. — Wenn die Präsidial-Gerichte in letzter Instanz sprachen,
so sagte man, das Urtheil sey nach dem ersten Artikel des
Edicts über die Prasidial-Gerichte (sn Premier cllek <le l'eäir
des xresiäigux) erlassen. Die Urtheile der andern Art (die
provisorisch vollstreckbaren) wurden Urtheile nach dem zweiten
Artikel des Edicts genannt, oder man sagte auch in diesem
Falle, die Richter haben ein Präsidial-Urtheil gefällt (gu'ils
svoient juge präsickislement). **) Der Schluß eines jeden
Urtheils mußte sogar ausdrücklich die Worte enthalten „jugc
en äernier ressort" oder „jugc prösickmlement. " Gegen
ein Urtheil der ersten Art gab es, eben so wie gegen die von
den Parlamenten erlassenen Urtheile kein anderes Rechtsmittel,
als dem Gerichtshof selbst, von dem es ausgegangen war, eine
Vorstellung oder Bittschrift, eine sogenannte re^ncte civile
(coä. ä. xroceä. civ. liv. IV. tit. 2) einzureichen. Obschonnun aber diese Urtheile in letzter Instanz erlassen waren, so
durften die Prästdial-Gerichte bei Abfassung derselben sich doch
nicht der nämlichen Formeln und Ausdrücke bedienen, wie die Par¬
lamente; worüber in der Folge (Z.Z) näher geredet werden soll.

Was die Zusammensetzung dieser Gerichte betrifft, so sollte
(dem Edict vom Jan. 1551 gemäß) jedes derselben wenigstens
mit neun Richtern, den Civil- Criminal- und besondern Stell¬
vertreter (licurensnt civil, criminel et particulicr) eingerechnet.

*) Verliere sagt I)!ct. ck. Droit srt. prcgiäisux: „?our la
rsison gn'il (lc rctrsit lignsgcr) e«t lonclv 8ur l'sllcc-

Uon guo I on s pour cles licrirgFe8 ^ui viennend äs
notre (smillo: or ccttc sKcction e8t ine8tiinsl)le etc."

**) Vor Errichtung der eigentlichen Prästdial-Gerichte verstand
man unter „ prc8iäisux " alle Oberrichter, die nicht in der
untersten Instanz sprachen, also die Amtmänner im Gegen¬
satz gegen die Vögte. So heißt es gleich im Eingang des
Edicts Franz des Ersten, gegeben zu Cremieu im I. 1536
„I^>e8 lrsilliks, 86neelignx et surre8 jug68 prc8i(lisnx cle

r>08 trc ro^aumc, et Ie8 prcvv8ts, cli38teI1sill8 ct antres
juA68 inkcrieur8."
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besetzt seyn. Bei jedem Urtheil war die Zahl von wenigstens
sieben Richtern erforderlich. Im Ermangelungs-Fall war es
dem Gericht erlaubt, Advocaten als Ergänzungs-Richter zuzu¬
ziehen. — Heinrich der Zweite stellte durch sein Edict vom Juni
1557 bei diesen Gerichten auch einen Präsident an, welcher den
Vorrang vor dem General-Stellvertreter hatte. Diese Stelle
hatte man zwar später eine gewisse Zeit hindurch eingehen las¬
sen, sie ward aber wieder hergestellt.

Die Sitze dieser Präsidial-Gerichte haben mehrmals gewech¬
selt. Nach dem Edict von 1551 sollte in jeder Amtmannschaft
(bsillisge), wenn sie die nöthigen Kosten aufbringen könnte,
wenigstens Ein Präsidial-Gericht seyn. Die Verordnung
von Moulins vom I. 1566 (unter Carl dem Neunten) setzte
aber (Art. 13) fest, daß in jeder Amtei (bsillisge) oder Landvogtei
(söriöollgussöe) und zwar an dem Hauptort derselben, nur Ein
Präsidial-Gericht seyn sollte. Die Mitglieder desselben wurden
mit den bei der Amtei angestellten vereinigt, und machten mit
diesen nur ein Kollegium aus. Dieselben sprachen in Präsidi¬
alfällen nach den eben angeführten Edikten, und in gewöhnli¬
chen , nach den gewöhnlichen Regeln. — Der letzte Zustand der
Gesetzgebung (vor der Revolution) in Beziehung auf diese Prä¬
sidial-Gerichte , ward durch die beiden Edicte Ludwigs des Sechs-
zehnten vom November 1774 und vom August 1777 bestimmt,
welchen den 29. August 1778 noch eine königl. Erklärung
folgte. Das zweite Edict insbesondere ist sehr umständlich und
ausführlich. Nach demselben ward (Art. 3) die Summe, bis zu
welcher die Präsidial-Gerichte in letzter Instanz entschieden, auf
2000 Frcs. Kapitalwerth (die bis zur Anstellung der Klage
erfallenen Zinsen eingeschlossen) oder 80 Livr. Rente erhöht. *)

*) Das Edict vom November 1774 hatte zugleich die Summe,
worüber die Präsidial-Gerichte mit provisorischer Vollstreck-
barkeit entschieden, auf 4000 Livr. Kapitalwerth und 160
Livr. Rente erhöht. Allein das Edict vom August 1777
nahm (Art. 2) die letztere Bestimmung wieder zurück. Uc-
brigens war diese Competeuz - Erhöhung zum Theil nur
scheinbar und verlor sich in der Verringerung der Münze;
indem zu den Zeiten Heinrichs des Zweiten rn einem Livr.
nahe ebenviel Silber enthalten war, als im I. 1774 in



2) Die Präsidial - Gerichte konnten nur auf das Gesuch
von wenigstens Einer der Partheicn in letzter Instanz urthei¬
len (Art. 12). Die Richter waren verpflichtet (Art. 13) vor
Allem über diesen Punkt zu entscheiden. Gegen ihren Aus¬
spruch hierüber fand (Art. 15) nur in dein Fall, daß sie erkannt
hatten, in letzter Instanz sprechen zu können, eine Appellation
an die Parlamente Statt; welche aber (Art. 19) die Fortsetzung
des Verfahrensvor den Präsidial-Gerichtcn nicht aufhielt.

3) Bei der ersten Einsetzung der Präsidial-Gerichte hatte
man eine gewisse Eifersucht zwischen denselben und den Parla¬
menten befürchtet, und deshalb die Entscheidung über alle Con-
fliete zwischen diesen beiden Behörden dem großen Staats-Rath
(grsnä oonsoil) beigelegt. Allein da in dem Lauf mehrerer
Jahrhundertediese Eifersucht gänzlich aufgehört, nnd die Er¬
fahrung die Partheicn sowohl, als Richter von dem Nutzen der
Präsidial - Gerichte überzeugt hatte, so ward, um bei diesen
Gerichten selbst keinen Geist von Insubordinationund ein Ver¬
kennen ihrer wahren Stellung zu erzeugen, diese Verfügung
zurückgenommen, und die Entscheidung dieser Conflicte (Art. 17)
an die Parlamente gewiesen.

4) In jeder Amtei und Landvogtei (tzsillisZe er se'nö-
vliaussee), wo ein Präsidial-Gericht war, sollte (Art. 27) letz¬
teres mit der erstem vereinigt werden, so daß beide nur Ein
Gericht ausmachten, und alle Sachen ohne Unterschied, ob bei
denselben die Appellation zulässig sey oder nicht, in derselben
Kammer und in derselben Sitzung abgemacht würden. Die
übrigen Bestimmungen dieser mit vieler Einsicht verfaßten Ver¬
ordnung sind zu weitläufig, als daß sie hier angeführt werden
könnten, und müssen wir den Leser auf den Text derselben ver¬
weisen. Was endlich noch die Befugnisse der Präsidial-Gerichte
in Criminal-Sachenbetrifft, so wird (§. 4. dieses Abschnitts)
noch näher davon geredet werden. —

Dieses wären ungefähr die ordentlichen Gerichte des alten

vier (also zu der ersten Zeit in 250 Livr. eben viel als in
1000 im I. 1774). Hierzu kommt noch, daß, wegen des
beständig aus Amerika eingebrachten Silbers, der Werth
des letztem seit Heinrich dem Zweiten merklich gefallen war.

17
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Frankreichs. *) Dieselben wurden alle im Anfang der Revolu¬
tion durch das Decrct der constituirenden Versammlung vom
7. September 1790 aufgehoben, (Dosen. ooä. ^enör. 1'r!»no.
kam. III. x. 247). Au ihre Stelle sind bekanntlich Fricdens-
Gerichte, Kreis-Gerichte, Appellhöfe nebst einem für das ganze
Reich bestimmten Cassationshof getreten. Da diese indessen
nur nach mannigfaltigen Wechseln und Veränderungenihre
jetzige Einrichtung erhalten haben, so wird erst in der Folge
der Ort seyn, davon näher zu handeln. —> Wir wollen hier
noch zum Schluß von denjenigen Personen reden, die, ohne
richterliche Funktionen auszuüben, doch bei keinem Gericht feh¬
len dürfen, wenn der Geschäftsgang regelmäßig fortgehen soll.
Hierhin muß man zuerst, als dem Gericht selbst «»gehörig, die
Gerichts - Secretaire (grelllers), und (obschon die Stellung
derselben nur eine sehr untergeordnete ist) auch die Gerichts-
Diener oder Gerichts-Vollzieher(Kuissiors)zählen.

Schon die Capitularien verordneten, daß jeder Graf sei¬
nen Notar haben sollte, welcher, wie im ersten Abschnitt erin¬
nert worden, höchst wahrscheinlichdie Dienste des Gericht-
Schreibers oder Gerichts - Secretairs versah. Auch mußte,
sobald die Gerichts-Verfassungirgend eine geregelte Gestalt
angenommen hatte, nothwendig Jemand seyn, der die Akten¬
stücke der Parthcien annahm und aufbewahrte, die Ausfertigun¬
gen der Urtheile besorgte, u. s. f. In den ersten Zeiten der
Könige des Dritten Geschlechts übertrugen die Richter diese
Geschäfte meistens ihren Schreibern oder Hausbcdienten,wel¬
ches Philip der Schöne durch seine Verordnungvom I. 1302
verbot, indem er die Bestimmungen darüber für ein königliches
Recht erklärte. Doch wurden noch lange nach dieser Zeit die
Gerichts-Secretaire bei den Untergcrichten nur Geros genannt,**)

*) Von den außerordentlichen, d. h. von denjenigen, die nur
über gewisse Gegenstände und Personen Recht sprachen,
wird im fünften Abschnitt umständlich gehandelt werden.

**) In einer Verordnung Carls des Siebenten vom I. 1485
werden selbst die Gerichts-Secretairedes Stadt-Gerichts
von Paris (ollLrelot) noch Geros genannt. M. s. auch
I'errioro Diot. ä. Droit srt. freister.
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wodurch man noch jetzt den Schreiber eines Advocatenoder
Notars bezeichnet. Allein bei den Parlamenten oder höhern
Gerichtshöfen (der Obcrrcchenkammeru. s. f.) waren die Stel¬
len der Gerichts-Sccretairc theils wegen der hohen Würde der
Korporationen, welchen sie angehörten, theils wegen der Größe
des Zutrauens, das man in sie setzte, indem ihnen die Aufbe¬
wahrung der wichtigsten Urkunden u. s. f. anvertraut war, von
jeher sehr angesehen. Dieselben führten den Titel AroCllers, *)
und nur ihnen stand es zu, denselben zu führen, wie durch
einen Parlaments-Bcschluß vom I. 1404 ausdrücklich festgesetzt
worden. Allein späterhin, besonders seit Franz dem Ersten,
unter welchem die Gerichts-Sccretairc zu eigentlichenBeamten
erhoben wurden, nannte man sie bei allen, auch den untern
Gerichten grefüers, wie es auch noch jetzt üblich ist. Dieselben
waren sogar, als die Geschäfte sich häuften, genöthigt, noch
besondere Schreiber oder Stellvertreter anzunehmen, welchen sie
einen Theil ihrer Geschäfte übertrugen. Auch diese wurden
unter Franz dem Ersten zu eigentlichen Beamten umgeschaffen,
deren Wahl nicht mehr von dem Gerichts - Sccretair abhing,
sondern die ihre Bestallung vom König erhielten. **) Seit

*) Lat. Arellorius, grelksrius oder auch ßrsfgrlns V0N grs-
Isre oder ßrsligro, welches im Mittelalter schreiben
bedeutet und höchst wahrscheinlich von dem Griechischen

(schreiben) herkommt.
**) Nach der Gerichts - Ordnung der Constituirenden vom 16.

August 1790 rir. IX. wurden die Gerichts - Sccretaire bei
den Civil-Gerichten von dem Gericht, wobei sie fungirten,
nach Stimmenmehrheit ernannt und konnten nicht wieder
entlasten werden. (Dosen. rorn. III. p. 188). Dieselbe
Regel ward durch das Decret vom 27. November 1790
Art. 26 (Dosen, ibiä p. 117) auch auf den Cassationshof
ausgedehnt. Bei den Criminal-Gcrichtenwurden aber nach
dem Decret der Constituirenden vom 20. Januar 1791
(Art. 5, 6) die Gerichts - Sccretaire von den Wählern des
Departements, und zwar auch auf Lebenszeit ernannt.
(Dosen, ilnä p. 275). Spätere, im Lauf der Revolution
erlassene Gesetze, vom 2. Brüm. I. 4 Art. (7 —10), vom
19. Vcndem. I. 4 Art. 24 (Dosen. rom. III. x. 142, tom.
IV. p. 1) änderten dieses dahin ab, daß bei allen Gerich¬
ten, die Criminal-Gerichteabgerechnet, die grot'liors von
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dieser Zeit sind bei den meisten Gerichten die Geschäfte des
Gerichts - Secretairs unter mehrere Beamten vertheilt. Der
Erste derselben führt den Titel: Obergerichts--Secretairoder
Obcrsecretair (grelller en ebeb), die andern werden coramis-
ZrekLers genannt, und sind gleichsam als seine Substitute an¬
zusehen, für deren Handlungen er, (nach der jetzigen Verfas¬
sung* *) verantwortlichist. Dem Gerichts - Secretair liegt
außer seinen gewöhnlichen Geschäften (das Protocoll in der
Sitzung zu führen, die Urtheile auszufertigenu. s. f.), auch
noch insbesondere die Aufbewahrung des Archivs ob. Ja es
gibt noch mehrere Geschäfte, wo er auch in Beziehung auf die
Partheien selbstständig und ohne Mitwirkung des Richters han¬
delt, so daß ihm gleichfalls eine Art von Gerichtsbarkeit zu¬
steht, welches besonders nach der alten und ältesten Gerichts-
Verfaffung der Fall war. **)

Eben so wie die Gerichts-Secretarien hatten auch die Ge-
richts-Diener frühcrhin bei den Parlamenteneinen andern Na¬
men, als bei den Untergerichten.Bei den erstem hiessen sie
Iiuissiers (Thürwächter),***) von dem veralteten franz. Wort

demselben Tribunal, das sie ernannt, auch wieder entlassen
werden konnten. Bei den Criminal - Gerichten blieb nach
der Constitut. vom 5. Fructid. I. 3 die Ernennung der
xreküors den Wählern des Departements, doch wurdensie nur auf 4 Jahre gewählt. Auch in Beziehung auf die
Ernennung der gre(6ers bei den Friedens-Gerichten wur¬
den verschiedeneAbänderungen getroffen. Endlich nach
zurückgekehrter Ruhe, unter der Consular-Regicrung, ward
durch das Gesetz vom 27. Ventosc I. 8 08. März 1800)
das Recht, die grolllers bei allen Tribunalen zu ernennen
und zu entlassen, dem Oberhaupt des Staats Osten Consul)
beigelegt.

*)Man sehe die kaiserl. Decrete vom 27. Vent. I 8 Art. 92,
vom 30. März 1808 Art. (90 — 93), vom 6. Juli 1810
Art. (54—60.) (Dosen. wm. IV- p. 250, 438, 474).

**) M. s. Lerriat-8aint-Urix Oours 4- krocecl. tarn. I. p. 66-
***) Latein, bostisrins welches ebensoviel als ostisrins , der

die Thüre (ostinra) bewacht. So heißt es in der Ver¬
ordnung Johanns des Zweiten vom Dezember 1363 Art. 4.
....... iujungstgue vuria omalbus llostiarüs kar-



„Luis" Thüre. Bei den königl. Untergerichten wurden sie
„Sorgens" Diener* *) und bei den grundherrlichen auch wohl
nur Pedelle (Keäesux) genannt. Späterhin aber wurden sie
bei allen Gerichten „lniissiers" genannt, welcher Name ihnen
auch noch jetzt beigelegt wird. Die hohe Würde der Parla¬
mente, eben so wie die Oeffentlichkeit des Verfahrens, welches
auf Alles , was zu den Gerichten gehört, einen hohem Glanz
wirft, gab auch diesen Dienern derselben einen hohem Rang,
als sie sonst wohl haben. Ihr Haupt-Geschäft ist, sowohl in-
als außer den Sitzungen, die Befehle der Richter zu vollstrecken.
Das Gericht wählt aus denselben Einige ausschließlich für den
innern Dienst. Diese, welche Audienz-Huissiers (buissiers sa-
äieneiers) genannt werden, müssen unter den Befehlen des Prä¬
sident, die Polizei der Sitzungen erhalten, die Ruhestörer er¬
mähnen, und nach Umständen **) entfernen u. s. w. Bei

Ismenti nostri guoä sä instsntiam setorum sut proeu-
rstorum suorum vocent sä lrostium Osinsrse Oelenso-

res »st eorum kroourstores visuros aäjorosknents so-
torum etc." Oräonssnee ä. Imuvr. tom. IH. p. 649.Die kuissisrs kommen auch unter dem Namen „Vsleti
Osrise " vor. Dieses Wort ist aus vssseletus oder vss-

letus durch Zusammenziehung entstanden. Vssleti nannteman die Söhne eines Vasallen (Ritters), ehe sie zu Rit¬
tern geschlagen waren. Vssletus ist also soviel als Knappe
oder Diener. Man sehe k'erriere Oiot. ä. Dr. srt lruis-
sier und I)a-6soge ßlosssr. sä voe. vsletus.

*) Von dem latein. „serviestes" durch Verwandlung des
v in A, welches sehr häustg. So aus äevsstsre dasfranzös. ^szter," später gster u. s. f. Das Wort serviea-
tes (Dienet) war in doppelter Hinsicht passend, denn die¬selben waren nicht allein die Diener des Gerichts, sondern
die Amtmänner, Vögte u. s. f. wählten sie meistens aus

. ihren Hausbcdienten. Der Unterschied zwischen buissiers
und soi-gens war übrigens bis zu den letzten Zeiten (vor
der Revolution) merkbar. So hieß es z. B. in den Kanz-
leibriefcn, wovon unten mehrere Formulare mitgetheilt
werden „ ^.u, Premier notre lmissier oir sorAMl sur es
re^uis etc."

**) Dieselben besorgen auch alle Mittheilungen von Anwalt zu
Anwalt. M. s. die kaiserl. Decrete vom 30. März 1808



feierlichen Aufzügen treten mehrere Huissiers den Richtern vor¬
an, gleichsam um Ihnen Platz zu machen. Die unmittelbare
Vollstreckungder Urtheile, die Auspfändung der zur Zahlung
verurthciltcn Schuldner, die Verhaftung derselben u. s. f., ge¬
hört zu ihrem Amt. Sie dürfen indessen nur Kraft eines Ur¬
theils oder einer Urkunde, die einem Urtheil gleich geachtet
wird, (wovon in der Folge) zu diesen Maßregeln schreiten.
Es kommt ihnen übcrdem gar keine Gerichtsbarkeit zu, sondern
bei allen Zweifeln und Streitigkeiten über die Auslegung, wird
die Sache vor die Gerichte gebracht, so wie Ihnen überhaupt
Schonung und Mäßigung bei Anwendung der Zwangsmaß¬
regeln zur strengsten Pflicht gemacht ist. Auch ist Ihnen ein
gewisser Bezirk vorgeschrieben, worin sie einzig ihr Amt aus¬
üben dürfen. Ueber diesen letztem Punct, der jetzt ganz be¬
stimmt feststeht, fanden besonders in den ältesten Zeiten eine
Menge Bedenklichkciten und Verschiedenheiten Statt. Meistens
nahm man an, daß ein Huissier außer seinem Bezirk nur Kraft
einer besondern Erlaubniß des Parlaments der Provinz oder
des Richters des Orts instrumentiren könne.* *) Die Gerichte

Art. 94 — 98, und vom 6. April 1810 Art. 116—123,
so wie das Arretö der Consuln vom 22. Thermik. I. 8.
(Oesen. toin. IV. x. 250 , 273 , 474). Bei den Appelhö-
fen gibt es blos Audienz - Huissiers. Llerlin. liefert. srt.
kuissier.

*) Man sehe darüber Imkern krnt. jnäie. liv. I. eksx. I. g. 5.
„generslernent Ions sergeos estsns Kars le territoirv
et res8ort nuguel ils 8ont ore'es 8ergen8, ne peurent
knillei- nckjornsment, ne (küre exploiet cle jnsties . . . .
en innnisre gue nsgneres In Oeur cle korlement ä Vn-
ri8 reeevoit eeux ^ni estoient nppellsns äe tel8 ex-
^>Ioiet8 sinsi lsits kors le terrilorre eornnre gppellsns:
et clisoit pso nrrest g^nil nroit este rnsl exploiete et
prooecle psr le 8ergent et Kien nppelle: et eonclsm-
noit I'intirne e8 clespens äe In enuse ä'sppel. I'ontes-
tois clepnis peu cle tenrps en es eile n eksnge äe 8ti>s
en e68t enüroiet: enr eile ne recoit plus I» psrtie
eontre Iscsuellv n este Isiet tel exploivt, ä Partie sp-
pellnnte, sins äit ^n'il n'est reeevnkle, c«u i^ue mnl et
sans gi'iek il n appelle, et iv eonclnrnne es clespens cle
In enusv ä'appvl, et en l'nmenäe: et In rnisen est, g^ue



sahen indessen das Treiben eines fremden Huissier in ihrem
Gcrichtsbezirk nicht gern. Sie verweigerten daher wohl diese
Erlaubniß gänzlich, oder sie maßten sich eine neue Untersuchung
über das von den Gerichten des andern Bezirks ausgesprochene
Urtheil an. Carl der Neunte verordnete indessen im I. 1560,
daß jeder Huissier im ganzen Königreich die ausgesprochenen
Urtheile ohne Weiteres vollstrecken könne. *) Dieses ward
durch die Verordnungdesselben Königs vom März 1566 und
durch das Edict Heinrichs des Dritten vom I. 1586 nochmals
bestätigt. Allein ungeachtet Alles dessen ward es, wie in den
Noten zu der angeführten Stelle von Jmbert (liv. l. cliap. 1.)
bemerkt wird, nur schlecht beobachtet. Die Huissiers, welche
ohne eine besondere Erlaubniß des Orts - Richters eine Vorla¬
dung machten, mußten fliehen, sonst liefen sie Gefahr verhaftet
zu werden. Nach der oräou. civ. tit. XXVH. am. 6.
war, wenn ein Urtheil außerhalb des Bezirks des Gerichts,

cesle Partie u'a interest, par guel serZent eile seit
aüjoroeo. ülesrneinent sujouräliu^, paros guo tou8 se»
ßeas par les orclonnsnees clernieres 1533 8vut teaas
fle laisser le cloubls cle loura commi88ious et acljorns-
rnen8, coinlne U 8era «lit plus amplemeut o/-apr«8: au
nieten cle ^uo^ la Partie n'68t plu8 grevee ck'aller liors
son re88ort clemaaller lea exploieta clu aer^ent: er par
ee, veu guo l'intere8t <1e la Partie ee886, eile n'eat
reeevsble eomme appellante. Nai8 Ie8 A6N8 clu Uo^,
äu lieu auguel a eate laiet tel exploiet, 8vnt dien re-
eeu» eomrne appellau8 ä'ieelu^ exploiet, ou Kien lUon-
sieur le kroeureur General äu Ro^ en la (lour: ear
le lio^ et la elio86 pukligue ont intere8t g^ue I'uue ju-
ri8clietion a'entreprenne 8ur l autre, n'suouu <le8 o(li-
cier8 cl'ivelu^ 8eigneur 8ur les autrea ete," Dieses ist
offenbar nicht lange nach dem I. 1533 und vor dem I.
1560 geschrieben. Denn die Verordnung von 1533 wird
als eine der jüngsten angeführt, und von der von 1560,
(die in unserm Tert berührt ist) geschieht keine Erwäh¬
nung. Der Commentator von Jmbert führt dieselbe in sei¬
nen Noten aber allerdings an.

*) Oräon. cl'Orleana ä. 1560 art. 90. „ .klxeeutoroat
oos bui88ior8 ou sergons iout u>anilk:mou8, eommi88i-
VU8, 8 Snten 068 et jugemena, 8SN8 68tre aästrüillts äe-
luancler periuis8ion, visa, ni pareati8. ^
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welches es erlassen hatte, vollstreckt werden sollte, eine Erlaub¬
niß des Parlaments oder Orts-Richters erforderlich. Eine
kön-gl. Erklärung vom 1. März 1731 beschränkte die Gerichts-
Vollzieher in Ausübung ihrer Amtsbefugnisse auf die Bezirke
des Gerichts, wobei sie immatriculirt waren. Allein es gab
eine Menge Ausnahmen davon. Die Huissicrs des Stadtge¬
richts von Paris instrumentirtcn durch das ganze Königreich
N. s. f. (Verliere viel. ä. vroit. srt. Sergent). Dieselben
liessen sich deshalb oft in weite Reisen ein, wobei allerlei Quä¬
lereien und Erpressungen vorfielen. Doch alle diese Mißbräuche
wurden durch die neue Gesetzgebung abgeschafft. Das Arretv
der Consuln von« 22. Thermid. I. 8 (10. Aug. 1800) *) Art. 7
beschränkte die Amtsbefugnisseder Huissiers, selbst derjenigen
der Appellations-Gerichte auf den Bezirk des Gerichts der ersten
Instanz, welches durch Art. 116 des kaiscrl. Dccrets vom 6.
Juli 1810 bestätigt ward? Durch das kaiserl. Decrct vom 14.
Juni 1813 tit. IV. (Vasen. toin. IV. p. 577) ward überdem
eine Disciplinar-Kammer für die Huissicrs errichtet, welche ähn¬
liche, doch beschränktere Befugnisse, als die der Advocaten und

.Anwälte hatte, wovon sogleich geredet wird. — In Frankreich
war von den frühesten Zeiten an (d.h. seitdem nach Abschaffung
oder Beschränkung des gerichtlichen Zweikampfs das gerichtliche
Verfahren irgend eine regelmäßige Form angenommen) in Ci¬
vil-Sachen die sogenannte Verhandlungs - Marime eingeführt.
Eine nothwendige Folge davon war, daß sich sehr früh die
Unentbehrlichkeit der Advocaten **) fühlen ließ. Auch läßt sich

*) Hosen. coä. gen. toin. IV. x. 474. — Die Huissiers ha¬ben noch einige andere Privilegien, z. B. zugleich mit
den Notarien die öffentlichen Verkaufe der Mobilicn vor¬
zunehmen, worüber man blerlin Report. srt. Illiissiers
und linlssiers-piisenrs nachsehen kann.

**) Es ist bekannt, daß in unsern Zeiten Viele (insbesondere
die Feinde des öffentlichen Verfahrens) gegen die Advo¬
caten ein gar arges Vorurtheil hegen. Allein die Vor¬
würfe, die man gegen diesen Stand macht, baben noch
weniger Grund, als die man gegen den Gebrauch der
Waffen machen könnte. Obschon es nämlich allerdings

-nicht zu lauguen ist , daß der Auögang eines Rechtsstreits



2^7

die Eristeüz derselben, wenigstens seitdem das Parlament seinen
festen Sitz zu Paris erhielt, durch authentische Zeugnisse nach¬
weisen. Sie wurden, wie wir schon bemerkt haben, im Anfang
allgemeine oder General-Advocaten (svoo-n, göoörsux) ge¬
nannt, weil sie sich nämlich mit der Vertheidigung aller von
Allen ihnen anvertrauten Rechtssachen befaßten. Ihr Stand,
obschon lange nicht so glänzend, wie in dem alten Rom, genoß
doch und genießt noch immer einer vorzüglichen Achtung sowohl
bei den Großen als bei dem Volk. Auf jeden Fall stand und
steht er noch an innerer und äußerer Würde höher als in
Deutschland, wozu die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der ge¬
richtlichen Verhandlungen vorzüglich beitrug. Die Advocaten,
machten in dem alten Frankreich gesetzlich keinen Stand und/
keine Corporation aus. Allein die bei demselben Gericht fungi-,
renden Advocaten sahen sich selbst doch als Mitglieder einer
solchen Corporation an, und auch im gemeinen Leben sowohl,
als sogar in öffentlichen Schriften war häufig die Rede von
der Corporation oder dem Stand der Advocaten (äe I'oräre

äes svooats). Diejenigen, die bei demselben Gericht angestellt
waren, wählten unter sich jährlich einen sogenannten Stabträ¬
ger (Killövnler) oder Dechant (clo^eo), den sie als ihren Chef
ansahen. Dieser stellte mit Zuziehung der ältesten seiner Colle-
gen jährlich die Liste der Advocaten (tsblesu) auf, und legte
sie auf dem Sccretariat des Gerichts (grelle) nieder. Um in
diese Liste aufgenommen zu werden, mußte man auf einer Uni¬
versität die gehörigen theoretischen Studien der Rechtswissen¬
schaft abgemacht, und zugleich unter der Leitung eines Advoca¬
ten eine gewisse Zeit praktisch gearbeitet haben. Dieses letztere,
welches man als eine Prüfung der Rechtschaffenheit und Ge-
schicklichkeit des Kandidaten ansah, ward (und wird auch noch)
stsge genannt. Nach gehörig überstandener Prüfungszcit ward
in der Regel jeder ohne Schwierigkeit in die Liste der Advoca¬
ten aufgenommen. Die Corporation der Advocaten oder vicl-

zum Theil von der größer» oder geringern Geschicklichkeit
des Advocaten abhängt, so findet doch gewiß zwischen den
verschiedenen Advocaten, in Hinsicht der Talente, eine weit
geringere Verschiedenheit Statt, als zwischen den Partheien
selbst Statt firrden würde.
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mehr der Stabträger nebst den ihm Beigegebenen, übten aber
über die Aufstellung dieser Liste eine fast willkührliche Gewalt
aus. Zwar konnten sie denjenigen, der nicht in der Liste stand,
dem strengen Recht nach, nicht hindern auch vor Gericht auf¬
zutreten. Allein die andern Advocaten mieden alle Gemeinschaft
mit einem solchen, und verhandelten nicht mit ihm, so daß er
gezwungen war, sein Geschäft aufzugeben. Die Gerichte, ob-
schon sie die Ungerechtigkeit dieses Verfahrens einsahen, ließen
es doch so hingehen, indem sie es für die zweckmäßigste Maß¬
regel ansahn, unwürdige Subjecte von dem Advocaten-Stand
abzuhalten, oder daraus zu entfernen. Die Corporation der
Advocaten nahm nämlich auch das Recht in Anspruch, jedes
ihrer Mitglieder, dessen Betragen der Würde ihres Standes
nicht angemessen war, wieder von der Liste auszustreichcn.

äu islilesu). Obschon auch hiergegen häufig Einwen¬
dungen gemacht wurden, und mehrere, welche das Schicksal
traf ansgestrichcn zu werden, an die Gerichte appellirten, so
hat sich doch die Corporation der Advocaten in den meisten
Fällen in ihrem Recht behauptet. *) — Neben den Advocaten
fanden sich ebenfalls schon sehr früh die (in Deutschland «och
jetzt und vor der Revolution auch in Frankreich) sogenannten
Prokuratoren (prooureur8 P 08 tulsn 8 , proourstore8 sä Utes)
bei den Gerichten ein. Aus einem Schreiben Philipps des
Sechsten vom Februar 1327 ergibt sich, daß es zu dieser Zeit
deren am Pariser Stadtgericht gab. Diese Verordnung befiehlt
insbesondere, daß Niemand die Geschäfte eines Advocaten und
Procurators zugleich ausüben sollte. Eine Verfügung des
Parlaments vom 11. März 1314 enthält ebenfalls Mehrcres
in Beziehung auf diese Prokuratoren, die darin allgemeine oder

*) Die Advocaten pflegten auch ihrer Parthei keine Rechnung
über das ihnen zukommende Honorar auszuschreiben, oder
eine Quittung über den Empfang desselben auszustellen.
Ein^Advocat, der seine eigene Parthei wegen des Hono¬
rars vor Gericht verfolgt hätte, wäre unfehlbar von der
Liste gestrichen worden. Es eristirte zwar ein gesetzlicher
Tarif für das Honorar des Advocaten. Man machte in¬
dessen nur Gebrauch davon, um das, was die Gegcxpar-
thei, wenn sie verlor, bezahlen mußte, festzusetzen.
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General-Prokuratoren genannt werde,:. Nach dieser Verfü¬
gung sollte Niemand das Geschäft eines Prokurators ausüben
dürfen, wenn er nicht in die Liste oder Rolle der Prokuratoren
eingetragen war. — So wie der Advocat als Vertheidiger, so
ward der Prokurator als der Bevollmächtigte, und gleichsam
als der Repräsentantder Parthci angesehen. Alles, wo es auf
die Auslegung und Anwendung der Gesetze ankam, ging den
Advocaten an. *) Die Herbeischaffung der materiellen Beweis¬
stücke, der Urkunden u. s. f., die Corrcspondcnz mit den Par¬
theien, die Beobachtung der vorgeschriebenenFormalitäten des

*) „I'svocst est I'Iiomme 3e la loi, le proeureur I'llomme
3e Is kvi-me" sagen die französischen Juristen. Was die
Vertretung (rsprösentstion) der Partheien durch ihren
Prokurator (Anwalt) betrifft, so ging und geht diese den¬
noch nicht so weit, daß der Anwalt in seinem eigenen Na¬
men aufträte. Vielmehr bemerkt schon LoutÜ. Soium.
Dur. liv. I. tit. 6 ,, si provureur ss pre8ente, il se 3oit
^»resenter su nom äs sou wsirtr« (seiner Parthei): ou
es oe vsult: osr 8i eu soa noru il Is lLi8oit: 8c>n
msi8trs 86roit tenu et reputs pour nun pru8ent6."
Ganz damit übereinstimmend sagt Jmbert (krsriiue juäie.
lir. I. cllsp. 51). ,, Dt 68t toujour-8 Is »entsnce 3onnee
vonlre Ie8 pgrtie8, uou contre les prooursur8. 3?c>utb8-
1o>8 «8 eour8 ro^sle8 et sutre« iukörieure8, 8i la 8eu-
toncs 68i prononove aux prooureur5, t un met Ivs psr-
tiv8 coinpgrsut psr leurs prceureur8. Lt 8i ls sen-
lenoe u «8t pronoiieöe aux procureurs, l'on met Iv8
psrties seuleiuent.^ Ucberhaupt galt und gilt noch der
Grundsatz „ <zue I'ou ns plsicle gss P3r proeureur."
Einige beziehen dieses letztere zwar auf den Staats-Pro¬
kurator, welcher wirklich, selbst in den Sachen derjenigen,
wo sein Antrag gehört werden muß, dennoch nicht als der
Anwalt derselben angesehen wird; wovon einzig die Sa¬
chen, die den Staat und den Landesherrn betreffen, eine
Ausnahme machen. Allein die ältern frauzös. Juristen be¬
zogen die eben angeführte Maxime auch auf die gewöhnli¬
chen Anwälte, um nämlich anzudeuten, daß dieselben nicht
in ihrem eigenen Namen aufträten. Ja dieselben können
nicht einmal in allen Fällen die Stelle der Partheien ver¬
treten. M. s. voll. 3. ?rovö3. srt. 333, or3on. «l.
1667 tit. X. srt. 6 und orckon. 3. liou58il. 3. l au. 1563
srt. 6-
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Prozeßganges, die Mittheilungen und Anzeigen theils an das
Gericht, theils an den Gegner, waren Sache des Prokurators.
Wahrscheinlichbestand das Geschäft der Advocaten früher als
das der Prokuratoren. Da unmöglich Alle die Gesetze kennen,
und vor Gericht reden können, so geht das Recht, sich durch
einen Andern vertheidigen zu lassen, aus der Natur der Sache
und der unbedingten Nothwendigkeit hervor. Allein der Pro¬
kurator ward, wie so eben bemerkt worden, als der Stellvertre¬
ter der Parthei angesehen, und nach den ältern französischen
Gesetzen war es nicht in allen Fällen erlaubt, durch einen sol¬
chen Stellvertretervor Gericht zu verhandeln. In den ersten
Zeiten nach Abschaffung des gerichtlichen Zweikampfs stand die¬
ses Recht unbedingt nur dem Verklagten, wenn er kein Sklave
war, zu; der Kläger aber mußte persönlich vor Gericht erschei¬
nen. Bcaumanoir, der im I. 1283 schrieb, sagt dieses letztere
ausdrücklich. Nach den Gesetzen Ludwigs des H. hatten gewisse
Personen, die Bischöfe, Barone, eben so die Städte, Capitel
und selbst Privatpersonen, letztere jedoch mit Bewilligung der
Gegen - Parthei, die *) Erlaubniß, sich durch einen Prokura¬
tor vertreten zu lassen. Späterhin aber, zu den Zeiten von
Boutillier (etwa iüi I. 1402) bedurfte der Kläger dazu eines
königlichen Gnadcnbriefs. **) Derselbe ward indessen, wie es
scheint, nicht sowohl den Partheien als den Prokuratoren er¬
theilt; denn diese Briefe mußten jedes Jahr, so oft das Par¬
lament seine Sitzungen wieder eröffnete, erneuert werden. Um
den Partheien Kosten zu ersparen, verlängerte das Parlament
dieselben von Jahr zu Jahr, und zwar auf eine Bittschrift von
sämmtlichen Prokuratoren. Dieses ward unter Carl dem Sechs¬
ten im I. 1400 abgeschafft. Allein Franz der Erste bestimmte
durch sein Edikt vom I. 1528, Art. 1.***), daß alle Procn-

*) Lllsl>Iis5ein. ä. 8t. Douig liv. II. obsp. 8, welches: äo
l'oblioe <1ö proeursteui- überschrieben ist.

*°*)RoiniI. 8om. Itur. liv. I. ollsp. 10. Dieser Gnadenbriefmußte nach einem Jahr erneuert werden. Nur in der näm¬
lichen Sache war es nicht nöthig.

avo»8 suotorisö «zt suctori8vn8 Io8 pro-

curLtivn8 clv toutv8 Ie8 partie8, Hui suront oo»8titaö

t



rationell, so lange sie nicht zurückgenommen würden, bestehen

bleiben sollten, und zwar ohne daß es dazu einer Verlängerung

von Seiten des Parlaments bedürfe. Man hat zu verschiede¬

nen Zeiten versucht, die Stellen der Advocaten mit denen der

Prokuratoren zu verbinden, welches auch bei einigen kleinen

Gerichten bis zu den letzten Zeiten (vor der Revolution) wirk¬

lich Statt fand.* *) Die letztere zeigte sich im Anfang, beson¬

ders gegen die Advocaten, minder günstig. Obschon sehr häu¬

fig über den zu großen Einfluß, den die Advocaten auf die

Revolution ausgeübt, geklagt worden, so hob doch die consti-

tuirende Versammlung durch ihr Decret vom 2. September

1790, Art. 10, den Advocaten-Stand als solchen gänzlich auf. **)
„l.68 Iiommo8 äs loi, ci-äovsnt gppols8 svocst8, ns äsvsnt
tormsr ni oräre ni Corporation, n'suront sucun costums
psrticnlisr äan8 leurs tonctions." Etwas günstiger zeigte

sich die Constituirende gegen die Prokuratoren. Durch das

Decret vom 29. Januar 1791 ***) hob sie zwar nicht ihre

Stellen, aber doch die Erblichkeit und Vcrkauflichkeit derselben

auf. (Art. 1). Sie gab zugleich, um alles Andenken an die

frühern Mißbräuche erlöschen zu machen, ihnen den Namen

„Anwälte, svoncs" den sie noch jetzt haben. (Art. 3). Die¬

selben sollten (Art. 3) nicht allein die nöthigen Formalitäten

des Prozesses besorgen, sondern sie erhielten sogar das Recht,

die Partheien in allen Sachen, wo diese es verlangten, zu ver¬

theidigen. Der National-Convent hob indessen durch sein De-

cret****) vom 3. Brumaire I. 2. (24. Oktober 1793) (Art. 12)

procurcurs s'ils no sont rovognos, st pourront iconx
procureurs psr vortu äs8 procurstion8 sncisnnss, ginsi
suctorissos occupor st procsäsr es msiisres, 8SN8 so
gn'il 8oit IrosolNA rs^uorir sntrs r»nctori8Stion etc."

*)Art. 58 der oräon. ä'0rlosn8 (äs 1'an 1560) hatte die

Verbindung beider Stellen „pour lo soulLgsrnont äs no8
8ujst8" erlaubt.

**) Osssvns coä. gcnsr. toin. III. P. 244.

***)ikiä. p. 278.

****) Oe 80 nue coä. gsnsr. träne. toin. III. p. 507. Dieses
Decret, wodurch fast alle gerichtlichen Formen als über-
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die Stellen dieser Anwälte wieder auf, und überließ es den

Partheicn, sich durch bloss Bevollmächtigte (lonäös «lo xon-
voir) vertreten zu lassen («o ksiro i-opr-osontei-) , welche für

ihre Bemühung gerichtlich Nichts fordern konnten. Allein die

Erfahrung lehrte sehr bald, wie verderblich diese Freiheit für

die Parthcien selbst sey, die, in der Unmöglichkeit ihre Sachen

selbst vor Gericht zu führen, meistens in die Hände unwissender

oder betrügerischer Rathgebcr fielen. Das Gesetz vorn 27. Ven-

tose I. 8 (18. März 1800), wodurch unter der Consular-Re¬

gierung die Justiz organisirt ward, verordnete daher (Art.

93, 94, 95), daß bei allen Tribunalen eine bestimmte Zahl

von Anwälten (avouös) angestellt werden sollte, denen aus¬

schließlich das Recht zustande, die Prozesse bei Gericht zu be¬

treiben und Gesuche vorzutragen (postulor er pronllre äos
vonolusioas).**) *****) ) Die Ernennung dieser Anwälte geschah durch

den ersten Consul auf den Vorschlag des Tribunals, wobei sie

fungircu sollten. Neben diesen Anwälten übten die eigentlichen

Advocaten ihr Gewerb frei und ohne daß es dazu einer Ernen¬

nung von Seiten des Staats bedurfte, aus. Erst das Gesetz

vom 22. Vcntos. I. 12 (13. März 1804), über die Organisa¬

tion der Rechtsschulen schrieb allen, die Anwälte oder Advoca¬

ten werden wollten, eine bestimmte Studienzeit (den Anwälten

von Einem- ****) den Advocaten von drei Jahren) vor,

flüssig abgeschafft wurden, ist überhaupt für die Kenntniß

der Gcrichts-Vcrfassung jener wilden Zeit merkwürdig.
*)D 080 NN 0 ovä. Zonen. Il'sno. tom. IV. x. 261.

**)Dieses ist auch der ältern französ. Gerichts-Verfassung
gemäß, nach welcher der Procurator das eigentliche Ge¬
such (poliwm) vor Gericht vorbrachte und dann erst der

Advocat seine Gründe auseinander setzen durfte. In dem

letzten Jahrhundert (vor der Revolution) pflegten indessen
die Advocaten das xotitum vorzutragen.

***)Do 80 nno coä. Zonen. krsne. tom. V. p 329.

****) Nach Art. 115 des kaiscrl. Dccrets vom 6. Juli 1810

über die Organisation der Gerichtshöfe (Dosen. tom. IV.
x. 474) ward als Bedingung (ein Anwalt bei einem Ap-

pelhof werden zu können) noch hinzugefügt, daß Einer

fünf Jahre bei einem Anwalt praktisch gearbeitet habe.(oing »nnees 3e elorivsture).
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Beide mußten überdem eine Prüfung bestehen, und die Advoka¬
ten in Folge desselben den Grad eines Licentiaten der Rcchts-
Wissenschaft (lioencio en äroit) erhalten haben, Art. (3, 4, 5,
6, 12, 24, 26). Anwälte, die sich denselben Grad erworben
hatten, durften (Art. 32) in allen Sachen, die ihnen als An¬
wälten anvertraut waren, bei dem Gericht, wo sie fungirten,
auch die Stellen der Advocaten vertreten. *) Diesen letztem
widmete die Gesetzgebungerst viel später (im I. 1810) eine
nähere Aufmerksamkeit. Durch das kaiserl. Decret vom 13.
Dezember dies. Jahrs (1810) (veseime tom. IV. x. 514) wur¬
den die Advocaten als ein besonderer Stand hergestellt. Alle
Jahre sollte in den Städten, wo sich ein Appelhof befindet, der
Präsident und General-Prokurator eine Liste aller dort wohn¬
haften Advocaten, und in den übrigen Städten der Präsident
und Staats - Prokurator des Gerichts der ersten Instanz, mit
Zuziehung von sechs alten Advocaten, ebenfalls eine Liste **)
der bei demselben fungirenden Advocaten aufstellen (Art. 4,8),
und nur die in diese Liste eingetragenen, sollten den Stand der
Advocaten (l'orlli-o äe» svoosts) ***) ausmachen. (Art. 9).
Keiner ward darin aufgenommen (Art. 12), wenn er nicht au¬
ßer den vorgeschriebenen Universitätsstudien eine Probezeit
(stsge) von 3 Jahren bestanden hatte. Das wichtigste, was

*) Das kaiserl. Decret vom 2. Juli 1812 (Art. 1, 2, 3, 4)
beschränkt dieses jedoch dahin, daß bei den Appelhöfcn und
den Tribunalen erster Instanz, die ihren Sitz mit dem
Appelhof am nämlichen Ort haben, die Anwälte nur in
summarischen Sachen vertheidigen dürfen. (voseime tom.
IV. x. 567).

**)Die Anfertigung einer solchen Liste war schon durch Art.
29 des Gesetzes vom 22. Vent. I. 12 aber ohne alle nä¬
hern Bestimmungen vorgeschrieben, (veseimo tom. V. p.332.)

***)Die Gesammtheit der Advocaten eines Gerichts heißt auch
von dem Platz, wo die Advocaten vor Gericht reden „lo
karrosu." Uebrigcns ist hier nur von den Advoc.nen bei
den gewöhnlichen Gerichten die Rede. Von denen bei dem
ehemaligen und jetzigen Staats-Rath (»vovats sux oon-
seils, so oon8ml cl'etst) wird im sechsten Abschnitt näher
gehandelt werden.
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dieses Dccret enthält, ist aber die Einsetzung eines Disciplinar-

Raths (cvnseil äs äissipline) für die Advocaten in allen

Städten, wo die Zahl derselben mehr als zwanzig beträgt.

(Art. 2).*) Die Advocaten selbst wählen aus ihrer Mitte noch

einmal sovicle Mitglieder, als der Disciplinar-Rath deren ent¬

halten soll, und aus diesen Vorgeschlagenen wählt der Gene¬

ral - Procurator des Appelhofs sowohl den Stabträger (KLton-

llier), als die Mitglieder des Disciplinar-Raths (Art. 19,

20, 21). Diese Wahl wird alle Jahre vor dem Anfang des

gerichtlichen Jahrs (äs l'snnss juäisiairs) erneuert. Dieser

Disciplinar-Rath soll über das gute Betragen der Advocaten

und für die Erhaltung der Ehre des Standes (Art. 23) wa¬

chen. Er hat zu dem Ende die Befugniß, das Honorar dersel¬

ben, auf das Gesuch der Partheien, zu mäßigen, und überhaupt

jedes Mitglied des Standes, das sich einen Fehler zu Schulden

kommen laßt, jedoch nachdem es vorher gehört worden, auf

disciplinarcm Weg zu strafen. Die Strafen, welche der Dis-

ciplinar - Rath aussprechen darf, sind (Art. 25) eine Warnung,

(svsi'tir) , ein Tadel (sen8urer) , ein Verweis (reprimgnäer),

Untersagung des Dienstes für eine gewisse Zeit, die nicht über

ein Jahr gehen darf, endlich gänzliche Ausschliessung oder Aus¬

streichung von der Liste. Gegen die Anssprüchc des Discipli¬

nar-Raths findet der Recurs an den Appelhof Statt. (Art.

29, 45). Auch über die Vertheidigung von Rechtssachen der

Armen, enthalt das Dccret eine sehr wichtige Bestimmung.

(Art. 24). Der Disciplinar-Rath soll nämlich ein Bcrathungs-

Büreau einsetzen, wo vorher über die Zulassigkcit dieser Sachen

entschieden wird. Nur solche Forderungen, welche dieses als

hinreichend gegründet erkennt, werden unter die Advocaten

nach der Reihenfolge vertheilt.

Ueberhaupt spricht sich aus dem ganzen Dccret die Absicht,

den Advocatcn-Stand zu heben und ihm seine frühere Würde wie¬

derzugeben, auf das deutlichste aus. Es enthält nur Eine Etwas

harte Bestimmung (Art. 40), nämlich daß der Jnstiz - Minister

nöthigcnfalls aus eigener Macht alle vorher angeführten Stra-

*) In den andern Städten vertritt das Tribunal die Stelle

des Disciplinar-Raths. (Art. 32).
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fcn verhängen kann. *) Bemerkenswerth ist noch, daß (Art. 18)

die Stelle eines Advocaten mit der eines Anwalts, für unver¬

träglich erklärt wird. — Zu den Hülfs - Beamten der Gerichte

muß man endlich auch noch die Notarien rechnen. Allein es

wird an einer andern Stelle der schicklichere Ort seyn von den¬

selben zu reden.

8 - 3-

Wir wollen nun, nachdem wir von den Namen und Be¬

fugnissen der Richter, so wie der andern bei den Gerichten

mitwirkenden Personen hinreichend gehandelt, zur Erklärung

des gerichtlichen Verfahrens selbst übergehen, wobei wir zuerst

(in diesem Z.) von dem Verfahren in Civil-Sachen, und im

folgenden (§. 4) von dem in Criminal-Sachen reden werden.

— Die nähere und umständlichere Entwickelung dieses Gegen¬

standes gehört in die Rechtswissenschaft. Wir müssen uns da¬

her hier darauf beschränken, dem Leser einen allgemeinen Ueber-

blick zu geben, und werden nur bei Punkten, die entweder

wegen ihrer Eigenthümlichkeit, oder ihrer Abweichung von dem

bei andern Völkern und namentlich von dem in unserm Vater¬

land üblichen Verfahren ein besonderes Interesse darbieten, hin

und wieder in ein näheres Detail eingehen. Da die Form,

welche die Gerichts - Verfassung in den neuesten Zeiten erhalten

hat, ohne Widerrede die vollkommenste ist, welche wenigstens in

Frankreich je bestanden, so wollen wir besonders für das Ver¬

fahren in Civil-Sachen, wo die neuere Form ganz der altern

*) Auch für die Anwälte war, und zwar schon viel früher
durch das Arrets der Consuln vom 13. Frimaire I. 9
(4. Dezember 1800) ein ähnlicher Disciplinar-Rath unter
dem Titel: Kammer der Anwälte (ollsindre äes »von«»)

angeordnet. (Desenno tom. IV. p. 276, 378), womit man

zur näheren Erläuterung das Arrets der Consuln vom 2.
Thermik. 2- 10 vergleichen muß tom. IV. i>- 332.

18
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nachgebildet,nnd fast nur als eine verbesserte Ausgabe dersel¬
ben anzusehen ist, auch bei unserer Erklärung das neuere Verfah¬
ren zum Grunde legen. Um die Verdienste dieser neuern (seit
der Revolution entstandenen) Gesetzgebung gehörig zu würdi¬
gen, ist es vor Allem nöthig zu wissen, in welchem Zustand sie
die Verfassung der Gerichte vorfand. Wir werden daher, wenn
wir das altere Verfahren erklären, vorzüglich dasjenige berück¬
sichtigen, welches durch die oräon. civ. st. 1667 eingeführt
ward, und mit wenigen Veränderungen bis zur Revolution
bestand. *) Der Zustand desselben in noch frühern Zeiten, soll,
um den Faden des Ganzen nicht zu unterbrechen, meistens in
besondern Anmerkungen nachgetragen werden. Uebrigens war
der Geist des Verfahrens in Civil-Sachen schon seit viel frü¬
hern Zeiten als derjenigen der Verfassung der oräon. civ. ä.
1667 (eigentlich schon seit der festen Einrichtung des Parla¬
ments von Paris) im Ganzen derselbe, wie unmittelbar vor
der Revolution und auch noch jetzt; wovon man sich leicht
überzeugenwird, wenn man die oräon. civ. (ä. 1667) mit den
ältern Bestimmungen, insbesonderemit der von Villers - Cotte-
rets (unter Franz dem Ersten im I. 1539), der von Orleans,
von Roussillon und von Moulins, (alle drei von Carl dem
Nennten in den I. 1560, 1563, 1566), der von Blois (von
Heinrich dem Dritten im I. 1579) und eben so mit den noch
altern, die sich unter den oräonnsnceg än Imnvro befinden,
so wie auch mit den Schriften der ältern praktischen Juristen,
z. B. der Von BvUtillier, dem Stylus ksrlgmcnti, Imkert
krstigue juäicisiro, und andern vergleicht. Allerdings war
das ältere Verfahren (vor der oräon. civ. ä. 1667) mit einer
unendlichen Menge von Formalitäten überladen. **) Der

*)Um allen möglichen Mißverständnissen zuvorzukommen, be¬
merken wir hier ein für allemal, daß wenn in der Folge
von dem ältern Verfahren geredet wird, darunter allezeit
das hier genannte (durch die oräon. civ. ä. 1667 einge¬
führte, und bis zur Revolution bestehende) verstanden wird.
Wenn von dem Zustand desselben in noch frühern Zeiten
die Rede ist, wird es ausdrücklich erinnert werden.

**)Die meisten historisch wichtigen werden in der Folge'ange¬
führt werden.



257

große Einfluß, den die Geistlichkeit im Mittelalter ausübte,
hatte *)*dic weitläufigen, von dem kanonischen Recht vorge¬
schriebenen Formen auch in die weltlichen Gerichte eingeführt.
Die Würde und Wcißheit der Parlamente hielt indessen die
Macht der Geistlichkeit in Frankreich mit größerm Erfolg, als
in irgend einem andern Lande, nieder. Besonders ward durch
dieselben in Civil - Sachen die Oeffentlichkeit und Mündlichkcit
des Verfahrens bei den höchsten und untersten Gerichten erhal¬
ten. — Doch gehen wir zu der Erklärung dieses Verfahrens
selbst über.

Bei Anhebung einer Klage kommt es vor Allem darauf
an, bei welchem Gericht und an welchem Ort sie angebracht
werden muß. Wir handeln indessen hier nur von dem letzter»
Umstand; indem von den übrigen, zur Compctenz eines Gerichts
nöthigen Erfordernissen theils schon geredet worden, theils an
einem andern schicklichern Ort geredet werden soll. In Bezie¬
hung auf den Ort, stimmt das neue Verfahren mit dem
ältern, und, wir mögten sagen, mit dem durch die natürliche
Billigkeit vorgeschriebenen, fast gänzlich übereilt. Die allge¬
meine Regel ist: der Kläger muß dem Verklagten folgen (aetor-
se^uitur torui» rei). Persönliche Klagen gehören daher vor
das Gericht des Orts, wo der Verklagte wohnt, oder wenn er
keine bestimmte Wohnung hat, wo er sich aufhält. Dingliche
Klagen müssen bei dem Gericht, in dessen Bezirk der streitige
Gegenstand liegt- gemischte, nach Gutdünken des Klägers, bei
dem Gericht, wo der Verklagte wohnt, oder die Sache gelegen
ist,**) angebracht werden, (aast. 6 . xrocc-'ä. »rt. 59). Ueber-

*)Man findet in dem ersten Confcrenz - Protocoll über die
oräon. civ. die Klagen des damaligen ersten PräsidentLamoignon über diesen Punkt.

**) Auf die Competenz in Hinsicht des Orts, hat noch eine
große Menge von Umständen Einfluß, die hier nicht näher
durchgegangen werden können. Man sehe Art. (59 — 74)
des voll. ck. prooöcl. und liv. I. tit. 3 des voll. civ. nebst
den Commentatoren, z. B. Lerrisr - Ssint - ?i-lx x. 119 .
Wir bemerken nur noch, daß sowohl nach der neuen als
alten Gesetzgebung Klagen wegen Gewährleistung (äemsn-
äe« en garsnüs) bei dem Gericht, wo die Klage über
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dem kann rmd muß man sogar zuweilen bei Mschlicßnng von
Contracten u. d. g. einen gewissen Ort bestimmen, dkssen Ge¬
richten man sich in Beziehung auf die Erfüllung des Contracts
unterwirft, so daß zugleich alle gerichtlichen Mittheilungen,
Vorladungen u. s. f. an diesem Ort und in der Wohnung eines
ebenfalls genannten Anwalts oder Bevollmächtigten, geschehen
können, (voll. oiv. »rt. 111). Man nennt dieses einen selbst-

gcwählten Wohnort (stomieils ölu). Auch das alte Gesetz
kannte denselben, (IHrlere Dior. äo Oroit» ^rt. Dornioils
eonventiounel). — In Frankreich ward von jeher ein Rechts¬
streit damit angefangen, daß man dem Gegner durch einen
Gerichts - Diener (Huissier) den Gegenstand der Klage bekannt
machen und ihn zugleich auf einen bestimmten Tag vor das
Gericht laden(sjourner)* *) ließ, um das Urtheil aussprechen zu

die Hauptsache anhängig ist, angebracht werden müssen
(voll. st. xroeöst. sr t. 59, oi-ston. 6. 1667 tit. Vlll. si t. ,8).
.— Es gab in der alten Gesetzgebung noch eine Menge
Privilegien in Beziehung auf die Competenz, und zwar
auch auf den Ort, wo die Klage angestellt werden mußte.
So brauchten die Bürger von Paris als Verklagte (auch
bei dinglichen- und sogar bei Criminal - Klagen) sich nir¬
gends als vor dem Gericht von Paris einzulassen. I^oi--
rier Oiot. st. Oroit. srt. Oom^sloacs und Lonrgeols stö
ksris.

*) Zu den Zeiten der Carolinger und noch früher war, wie
schon S. 16 erinnert worden, msnniro, gstmsllsr« oder
sst ivsllum vovsro dafür üblich. Doch findet sich Lsplm-
Isr. lit». 5- csp. Z03 auch sstjornsre. Dieses letztere Wort,
kommt von stios, stiurnu» her, woraus das Lat. des Mit¬
telalters „sstjornsro" und endlich das französ. gstjorner,
sjaiirnor, sjournemolit gebildet worden. In den ötghlis-
sem. st. 8r. l.ouis ist sjorner, sjornoment der gewöhn¬
liche Ausdruck für Vorladen; doch wechselt es zuweilen mit
„»tornioi'." Seit dieser Zeit ist „sjourner" das ganze
Mittelalter hindurch bis zu den neuesten Zeiten das ge¬
wöhnliche Wort für Vorladen geblieben, welches in den
Verordnungen der Könige und sonstigen Schriften unzäh¬
ligmal vorkommt. (Man sehe z. B. die Note von S. 9l).
In einigen Fallen wird Vorladung durch „oirsrian" gege¬
ben. Nach der alten Gesetzgebung ward die Vorladung
vor die geistlichen Gerichte so genannt. Da diese nur in



hören. Schon zur Zeit der Salischen Gesetze (l!t. I. 3) waren

diese Vorladungen (jedoch durch Zeugen) bekannt. Allein auch

in den Verordnungen der Könige des Dritten Geschlechts, fin¬

det man sehr früh Bestimmungen darüber. Insbesondere stan¬

den sehr harte Strafen darauf, wenn Jemand es wagte, die

Hnissiers an der Ausübung ihrer Dienst-Verrichtungen zu hin¬

dern, oder sich ihnen zu widersetzen. Im I. 1367 ward der

Prinz von Wallis, der einen Huisster, der ihn vorladen sollte,

daran gehindert hatte, von dem Parlament für einen Rebellen,

und aller seiner Besitzungen in Guyenne für verlustig erklärt.

Nach art. 31 der oräon. von Moulins (vom I. 1566) sollten

die Hnissiers bei ihren Amts-Verrichtungen einen Stab (uns

vei-go) in den Handen tragen, und jeder, den sie damit berühr¬

ten,* *) sollte bei Strafe sein Recht zu verlieren, oder des ihm

angeschuldigten Vergehens als überführt angesehen zu werden,

verbunden seyn, ihnen zu folgen. Nach Art. 34 derselben Ver-

bestimmten Fallen eine Gerichtsbarkeit über die Weltlichen
hatten, so mußte, nach einer Verordnung Ludwigs des
Zwölften vom I. 1512 Art. 46, in jeder Vorladung vor

die geistlichen Gerichte der Grund, worauf sie geschah, an¬

gegeben seyn. Ein Huissier durfte also nur auf ausdrück¬
lichen Befehl des Richters eine solche Vorladung machen.
(Illorrioro vier. ä. vrolt. »kN. citstio»). Es kommt

höchst wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, (man

sehe das Folgende), daß auch jetzt die Vorladungen vor

die Friedens-Gerichte nicht „sjournemens" sondern „oi-
rmions" heißen. Schon in dem Decret der Constituiren-
dcn vom 14. und 18. Oktober 1790 über das Verfahren

bei den Friedens - Gerichten werden sie so genrnut. (vs-
86NU6 roin. III. 258, 229).

*) Dieses war in den letzten Zeiten vor der Revolution und
ist auch jetzt nicht mehr gebräuchlich. Die constituircnde

Versammlung hatte indessen durch ihr Decret vom 28. Fe¬
bruar 1791 (vesonno rvln. in, p. 283) diesen Gebrauch

Wieder hergestellt. siN. 8. „Vos ofüeiors ruivistöriels
vbsrgös äv llexsmnion äes jugemens, insväsmons. . . .
vontr« na viro^oa Ini presenteroat uao baglistte blsnobe
vn 1e 80 Mmallt cl'obeir. ^.U88itüt sprs8 1'agysritioo tle
ee 8IHN6 <ls ls pui88anoo xnbliiuo taut« rssislancs 8eru
röputoe rsbolliov."
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ordmmg sollen Beschimpfungen und Mißhandlungen der Huis-
siers in ihren Amts - Verrichtungen mit dem Tod bestraft wer¬
den, und begibt sich der König für diese Fälle ausdrücklich des
Bcgnadigungs-Rechts. *) — Das wichtigste, wodurch sich diese
Art, einen Prozeß anzufangen von der bei uns üblichen unter¬
scheidet, ist, daß eine solche Vorladung, ohne alle Mitwirkung
des Richters, auf das einfache Gesuch einer Parthei geschieht.
Dieses hat für den Kläger, besonders bei einfachen und liqui¬
den Forderungen, (die der Verklagte oft auf die blose Vorla,
düng abzumachen eilt) große Bequemlichkeit. Darum hat die
neuere Gesetzgebung sie auch, mit wenigen Ausnahmen, (wovon
unten ein Näheres) nicht allein zugelassen, sondern als uner¬
läßlich vorgeschrieben. Nach der ältern und ältesten **) Ge¬
setzgebung war, wie fast bei den meisten Gegenständen, auch
bei diesem Alles schwankend, unbestimmt, und nach Verschieden¬
heit der Personen und Gegenden verschieden. Nach der oräon.
civ. 6. 1667- rit. ll. srt. 10 konnte man zwar in der Regel
den Gegner ohne Auftrag oder Befehl des Richters vorladen
lassen. ***) Allein es fanden erstens viele Ausnahmen davon

Oräon. ä. kloulins. srt. 34. „Ookonäons snr peins äs
ls vlo ä tous nos subjoots, äs gnolgno gnslitv gu'ils
so^ont, vutrsger ou oxooäor snoun äs nos ollloiers,
linisslers on sorgen» (sissns on exploitsns soto äo jus-
tioo, äont n'ontonäons vstro ex^oäieos lottros äs grsos
on äo roinission. lCt si psr iin^ortunitö snonno estoit
xsr nons scooräoe, ns vouloos nos jugos ^ svoir sn¬
oun esgsrä."

**)Die älteste wird indessen hier erst von den Zeiten Ludwigs
des H., oder noch bestimmter von derjenigen, wo das Par¬
lament seinen festen Sitz zu Paris erhielt (vom 2. 1302),
angerechnet.

^*)„Iws sjournornens /-omro-rk otro lsits äevsnt tous jugo,
sn csuso ^rinoipslo st äszipol ssns suoune vontmission
ni lnanäornont enoors gue los sjournos eussent leur
äomioilo lrors lo rossort äos jugos psr äovsnt iesguols
ils soront sssignös." In der ersten über die oräon. sie.
gehaltenen Conferenz (M. s. S. 149) bemerkte der Präsi¬
dent Lamoignon, daß nach den Gcwohnhcits - Rechten eini¬
ger Provinzen, die Vorladungen in Rctractsachcn nicht



Statt. Vor die Parlamente z. B. durften (tft. HI. art. 12)

nur diejenigen ihren Gegner auf diese Weise (d. h. s»n8 arrvt

vi eowmiLsion) vorladen lassen, welchen das Vorrecht zustand.

anders als mit Erlaubniß des Richters geschehen könnten.

Er setzte hinzu, daß der Gebrauch, eine solche Erlaubniß
nachzusuchen, so wie eine Menge Formalitäten nur durch

Nachahmung des kanonischen Rechts in das französ. Ge¬
richts- Verfahren eingeführt worden. Wirklich ward auch

unter den beiden ersten Königs-Gcschlechtern der Verklagte

in bürgerlichen Sachen „ siguls äs matu 8uo iä S8t äsliliertsts vsl Iiaersäitate soin^sllanäu8 est (M. s. S. 16),
ohne Befehl oder Auftrag des Richters, durch die Parthei

selbst vorgeladen. Allein unter dem Dritten Königs-Ge¬
schlecht ward schon früh d»s Gegentheil gesetzlich vorge¬
schrieben- In der großen Verordnung Philips des Schö¬
nen vom 23. März 1302, wodurch das Parlament seinen
festen Sitz zu Paris erhielt, heißt es art. 28 „Inllikomus,us 86rvlentS8 lasiant säjorusiusnta, 8Su sitationv8 sins
prascopto 8enS8s1iaIIi, Laillivi, I'rsp 08 lti, Visarii, Vi-
seeomltis gut julliols." Zlllcin diese Verordnung ward,
wie es scheint, bei weitem nicht allgemein befolgt. Zu den
Zeiten Boutillicrs (im I. 1402) war in Beziehung auf
diesen Punkt in den verschiedenen Provinzen auch ein ver¬

schiedenes Verfahren üblich. Derselbe theilt nämlich meh¬

rere Formulare von Vorladungen mit, so wie sie in denoü I'on U8S äs sommi88iou^ gebräuchlich waren.
Eines derselben (8om. Hur. liv. I. tit. 32) enthält, nach

einer kurzen Auseinandersetzung der Forderung des Klä¬
gers, folgenden Befehl au den Huissicr ftsrgsut). „Lr
xour cs S8t-il guv nou8 voua sommanäon8 st sommet-
ton8 gus V0U8 aäjorus^ 168 ält8 IlsIiAisux (diese waren
die Verklagten) ä eornparoir par äsvaut N 0 U8 8ur Isslisux soutentisux: lLt s'il vou8 appsrt äss cbo8S8 äss-
su8äiots8 psr souks88ion äs partie ou uutrsmsnt, äus-
inent, eontraignsr! Ie8äist8 Ksligisux ä S688er st cls8i8tsr
äu troubls st srnp68sbemont xar eux 4ait ou nii8 su
la sbo8v Iitigisu8s st ä äelai88er la 8Sl8lns gu'Ü8 äisnt
svoir.st 8i Is8clists Ilsligisux. 8S

vppo8eut au coutrairs ou 80 ^sut äslsvsna ou rek'u8an8,

vou8 Is8 säjorns!» a esrtain st compstsot jour paräs-
vant nou8 ou no8trs I,isutsnant au 8iego Illoyal ü 8t.
(luintin ets." — Der Verklagte konnte nun die schrift¬

liche Mittheilung der Klage nebst den Gründen (gar ssrit

sr libsils) verlangen. War Einer im Besitz gestört wor-
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in ihren Rechtsstreitigkeiten *) schon gleich in erster Instanz
die große Kammer des Parlaments zum Richter zu haben,
(wie das allgemeine Krankenhaus von Paris, die Pairs in
Sachen, die ihre Personen und Pairien betrafen u. s. f.) Alle
übrigen bedurften, wenn sie Jemand, sowohl in der ersten In,
stanz als bei der Appellation, vor die Parlamente oder über,
Haupt vor die Gerichte letzter Instanz (vor die Gerichtshöfe,

oorirs) laden wollten, einer eigenen Erlaubniß, entweder einer
von der Kanzlei darüber ausgefertigten Urkunde **), oder eines
richterlichen Beschlusses (oräon. ä. 1667. lir. II. srt. 12).
Uebcrdem durfte man in dem ehemaligen Frankreich, obschon
die meisten Prozesse ohne Dazwischenkunft des Richters, mit

den (on oomxlsinote äs nouvolletö), so waren (liv. I.
rir. 3) zwei Vorladungen nöthig. Der Störende ward
nämlich zuerst aufgefordert an dem Ort, wo er die Stö,
rung gemacht hatte, zu erscheinen „xour voir onteriner

la vomplaiaote." Der Herausgeber von Boutil., Cha-rondas bemerkt, daß zu seiner Zeit (i. J.1603), es der Vor¬
ladung „sur lo Uou^ oontontieux" nicht mehr bedurft habe.
In der im I. 1615 von GuenoiS besorgten Ausgabe der

„kratiguo juäioiaire par Imkert" wird Uv. I. eksp. 1.
x. 5. bemerkt, daß die Vorladungen bald auf Befehl des
Richters, bald blos durch den Dienst der Huissiers geschä,
hcn, und daß man sich in dieser Hinsicht nach dem Ge¬
richtsgebrauch des Hofs, wobei der Prozeß anhängig wä-
re, richten müßte. Es gab sogar, wie ebenfalls dort be¬
merkt wird, bei einigen Gerichten bestimmte Huissiers (ser-
L6ns), welche vorzugsweise vor den andern das Recht
hatten, die Vorladungen ohne Befehl oder Erlaubniß des
Gerichts zu machen. Man konnte, statt bei dem Richter
einen Vorladungs-Befehl nachzusuchen, denselben auch wohl

(idiä ellilp. 2) auf dem Secretariat erhalten, wo denn
der Gerichts-Sccretair ihn ausfertigte „ot los stoi>v-

sokent los grelliors saus lo jngo : paroo (los aäjour-
. nomens) no oontleonoot goiok suoun."

*) Dieses bestand schon zu den Zeiten Boutilliers (5ow. klar.
tiv. I. tir. 3) und wahrscheinlich noch viel früher.

**) Eine solche Urkunde, wovon wir unten ein Muster mitthei¬
len werden, enthielt einen königl. Befehl oder Auftrag

(oommission) an jeden Huissicr (su promior nostre liuis-

sier snr eo re«juis) die Gegen-Parthei vorzuladen.
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einer Vorladung durch den Huisskcr, eingeleitet wurden, diesel¬
ben doch auch mit einer Bittschrift an den Richter (rechte,
regnete introcluctive) anfangen. *) Auf diese Bittschrift,
worin man sein Gesuch, die Thatsachen und die Gründe vor¬
trug, gab der Richter eine Verfügung (oräonnsnes) , vermöge
welcher man den Gegner vorladen ließ. **) Im Lauf der
Revolution, (durch das Decret des National - Convents vom
3. Brumaire I. 2, 24. Oktober 1793, vesenne tom. III.
x. 507) ward indessen diese Art, die Prozesse anzufangen,
gänzlich abgeschafft, und verordnet, daß es nur vermittelst der
Vorladungen durch die Huissiers (xsr exploit) geschehen soll¬
te. ***) Ein Beschluß (grrete) der Consuln vom 18. Fructid.
2- 8 (5. September 1800) (vesenne tom. IV. p. 274) erklärte
zwar, daß dieses Decret des Convents durch das Gesetz vom
27. Ventose I. 8 stillschweigend abgeschafft sey. Allein das
Gesetzbuch Napoleons über den Civil-Prozeß (coä. ä. proeeä.

*)Bel den Parlamentenwar es Sitte, alle Klagen in sum¬
marischen Sachen durch eine Bittschrift einzuleiten, unter
welche einer der Richter oder der Gerichts-Secretair
schrieb „viennent les psrties" oder „soitpsrtie sppellee"
wenn nämlich kein Anwalt bestellt war, wie denn in sum¬
marischen Sachen bei den Untergerichten, nach (srt. 6 rit.
XVII. orclon. <Z. 1667) die Partheien sich ohne Anwalt
vertheidigen durften. Man s. kerriere vier. <l. vroit.
srt. csuse sommsire.

Was die Form einer solchen Bittschrift betrifft, so fieng
sie mit dem Titel und Namen des Richters an. Dann
folgte: supplie Iiumblement un tel. Nun kam die Aus¬
einandersetzung der Sache und der Gründe, endlich das
Gesuch selbst: ce consiclerö il vous plaise etc. Ganz
am Ende hieß es: et vous leres dien oder et vous le¬
res justiee.

***)srt. 2. „V'ussge äes reguete» est supprimö äsn» toutes
les sllsires et äsns tous les trilrunsux, meme su tridu-

nsl cle csssstion, et il ^ sers supple'e psr un simple
memoire." — srt. 1. „les eitstions <lsns les tritzunsux

äe äistriot seront lsites psr un simple exploit, gui
enonoers /aconr^ueMe»^ l'odjet, sinsi gue les motils tlo

Is llemsnäe, et äesigners lo trilrunsl, le sour et l'üeure
äe Is oompsrutiou."
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mv-1, setzte (kirt. 59, 60, 61, 415, 456, 10411 die Bestimmun¬
gen des Decrets vom 3. Brmn. I. 2 wieder in Kraft, und er¬
laubte nur für wenige außerordentliche Fälle, wo eine beson¬
dere Schnelligkeit erforderlich ist, wo einer Gefahr vorgebeugt
werden muß u. d. g., kurz wo der Richter schon vor Anhörung
der Gegenparthei eine Anordnung treffen muß, die Einleitung
des Prozesses durch eine Bittschrift. *) Nach den Bestimmun¬
gen dieses Gesetzbuchs muß in den meisten Fällen, welche nicht
zu der Competenz des Friedensrichters gehören, ein Sühne-
Versuch vor diesem letztem der Vorladung vor das Tribunal
vorhergehen (cocl. 0. prooöä. olv. »m. 48 — 581. Erst, wenn
dieser mißlungen, oder die Gegen-Parthci nicht erschienen ist,
kann man die letztere vor das Tribunal laden lassen. Der
Vorladung muß sogar eine Abschrift des Protocolls über das
Nichtgelingen des Sühne-Versuchs oder das Nichterscheinen der
Gegen-Parthei beigefügt seyn. (o. 6. g. »ii. 651.

Was nun die Art dieser Vorladung und die dabei nöthi¬
gen Formalitäten betrifft, so geschah dieselbe in den ältesten
Zeiten mündlich. Eben darum mußten Zeugen **) (i-eoorüs)
dabei seyn. Erst Ludwig der Zwölfte setzte durch seine Ver-

*) Das Dccret der Constituircndcn (vom 14. Octobcr 1790.

Oesonne tom. lll. z>. 2571 über das Verfahren vor den
Friedens-Gcrichtcn bestimmte (tir. I. ari. 11, daß die Vor¬
ladungen vor den Friedensrichter durch einen schriftlichen
Act (osllulol desselben, der auf Begehren der einen Par-
thci ausgefertigt ward, und kurz den Gegenstand der Klage
enthielt, geschehen sollte. Durch rir. X. grt. 5 desselben
Decrets wurden jedoch die Friedens-Gcrichte in den Städ¬
ten hiervon ausgenommen, indem bei diesen die Vorladun¬
gen, wie gewöhnlich, durch einen Huissier geschehen sollten.
Die Bestimmung von 1. 6t. I. dieses Decrets bezog
sich übcrdcm nur auf solche Fälle, worin die Friedensrich¬
ter wirklich urtheilten. Das unter dem Direktorium erlas¬
sene Gesetz vom 26. Vcntose I. 4 (16 März 17961 dehnte
sie auch auf die Vorladungen zum Sühne-Versuch aus.

(vesenno tom. IV. zi. 1381- Allein der ooll. Z. procöä.

srt. 1, 4, 52 stellte die gewöhnlichen Vorladungen durch
einen Huissicr wieder her. Man sehe jedoch art. 6.

'*1 Dieses schrieb schon das Salische Gesetz (tit. I. 31 vor. —
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^ ordnnng vom März 1498 fest, daß alle Vorladungen schriftlich
? abgefaßt*) werden, und den Inhalt der Klage nebst den Grün-
^ den enthalten sollten (äonnss psr ssrir st liKeUls). Dennoch

blieb auch bei diesen schriftlichen Vorladungen die Zuziehung
"4 von Zeugen nöthig, wie auch die Verordnung von Villcrs-
"g ^ Cotterets (erlassen im I. 1539) Art. 9 wiederholt vorschreibt:

„gue suirsnt nos gnoisnnss oräonnsnsss tous aäsornsmsns
>l seront (sists a persoune ou äomioüs vu prsssnss äs recoräs

st äs tesmoins hui ssront inssrips au rapport st exploist
I äs l'kuissisr ou Sergent sur peine cle äix livres karisis
I ä'smsnäs sontre ceux ^ui ssront trouvvs en laute." Diese
h Verordnung, eine der wichtigsten für die Gerichts - Verfassung
k setzte Art. 22 noch hinzu, daß dem Verklagten eine Abschrift
»j der Vorladung übergeben, oder an seinem Haus zurückgelassen
>kl werden müsse. ,,^us äs toutss eoiumissions st aäsournsnisns

seront tenus Iss sergsns laisser la sopis sves I'sxploist
H aux aäsournss, ou ä leurs gsns st servitsurs, ou Iss at-
» tssker ü la ports äs Isurs äomisillss, snvores ^u'ils ns
^ lusssnt Point äsmanäss, st sn (siro insntiou par l'exploist,
< st es aux ässpen» äss äemaaäeurs st poursuivsns, st ssuk

ä Iss rssouvrsr sn kn äs sause." Hierdurch ward eine
Menge der frühern Uebelstande gehoben (wovon noch spater

^ die Rede seyn wird), und das Verfahren bei den Vorladungen
dem neuesten fast gleich. (M. s. noch Imkert krar. juäis. liv. I.

*) Zu der Zeit, wo die Vorladungen mündlich geschahen,
pflegte, um allen Zweifeln zuvorzukommen, der Huisstcr
dem Amtmann Anzeige (relativ, rspport) davon zu ma¬
chen, wenn er Jemand vorgeladen hatte. Die Formel da¬
zu war: vous ülonssignsur ls Lailli.
ruon trss-äouts (ou rsäouts) ssignsur. ülonssignsur,
plaiss vous ssavoir, gus ls.s'ai intime uu tsl
pour comparoitrs ets. " Daß der Gebrauch der schrift¬
lichen Vorladungen in Frankreich erst so spat aufkam,
rührte gewiß von dem Mangel an Leuten, die Lesen und
Schreiben konnten, her. Wie es in dieser Hinsicht in frü¬
hern Zeiten aussah, laßt sich daraus schließen, daß noch
in der oräon. ä. 1667 tit. II. art. 14 allen Huissicrs, die
nicht schreiben können, befohlen wird, in Zeit von drei
Monaten ihre Stelle» niederzulegen.
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cd->p. 1,2). Nach den Bestimmungender neuesten Gesetzgebung
enthält *) die Ausfertigung (l'exxloir) der Vorladung (und
zwar unter Strafe der Nichtigkeit) das Jahr, den Monat und
den Tag, wo die Vorladung geschehen, den Namen und Wohn¬
ort des Verklagten (äälonävur), und des Huissier, welcher die
Vorladung gemacht, nebst Erwähnung der Immatrikulation des
letztem, so wie auch der Person, welcher die Urkunde überge¬
ben worden; ferner das Gewerbe (proldssion), den Namen
und Wohnort des Klägers (äomsnäeur) , die Bestellung des
Anwalts, der für ihn auftritt, dessen Wohnsitz von Rechtswegen

*) Die Formalitäten der Vorladungensind nach der oräon.
ä. 1667 tir. II. fast dieselben, wie die durch den ooä. ä.

xi-oot-ä. vorgeschriebenen. Nach (tit. ll. srt. 2) der erstemmußten die Gcrichts-Diener sich bei den Vorladungen noch
von zwei Zeugen (räooräs) begleiten lassen. Allein durch
das Edict vorn Aug. d. I. 1699 ward dieses wieder ab¬
geschafft, und dafür verordnet, daß die Vorladung inner¬
halb drei Tagen controlirt (jetzt einregistrirt) werden sollte.
Auch nach dem ooä. ä. procoä. bedarf es keiner Zeugen
bei einer Vorladung. Dieselbe mußte, nach der oräon. 6.
1667 aber, so wie jetzt, dem Vorgeladenen entweder inPerson oder an seiner Wohnung einem seiner Hausgenos¬
sen oder Diener übergeben werden. Traf der Huissier
keine dieser Personen zu Haus, so schlug er nach der or¬
äon. ä. 1667 die von einem Nachbar, oder wenn es kei¬
nen Nachbar gab, von dem Orts-Richter unterzeichnete
Vorladung an die Thüre des Hauses an. Jetzt übergibt
er sie diesem Nachbar oder nöthigenfalls dem Maire des
Orts (o. ä. x. srt. 68). Fremde wurden in frühern Zei¬
ten (vor der oräon. ä. 1667), nach eingeholter Erlaubniß
des Gerichts, an der Gränze unter Trompetenschall von
einem Gerichts-Diener vorgeladen, welche Form auch noch
in einigen andern Fällen angeordnet ward. (I-nbert kis-
tigno juäioisire. liv. I. obsp. 6). Die oräon. ä. 1667
rit. II. srt. 7 änderte dieses dahin ab, daß Fremde in derWohnung (äs botol8) des General-Prokurators des Par¬
laments, worunter das Gericht, das über die Sache zu
entscheiden hatte, stand, vorgeladen werden sollten. Der
ooä. ä. prooeä. srt. 69 setzte dafür den Wohnort (äorni-

eilo) des Staats - Prokurators des gcnanuten Gerichts,welcher die Vorladung visirt, und dem Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiteneine Cvpie davon mittheilt.
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für den voni Kläger gewählten angesehen wird; den Gegen¬
stand der Forderung, nebst einer kurzen Auseinandersetzung der
Gründe u. s. f. (o. 6 . g. srt. 61, 64. Man vergleiche orcl. 6.
1667 tit. II. srt. 16 und srt. 1). Stützt sich dieselbe auf be¬
sondere schriftliche Beweise, Urkunden u. d. g., so muß eine
Abschrift oder ein Auszug aus denselben der *) Vorladung bei¬
gefügt werden; ohne daß jedoch die Versäumniß des letztem
Punktes die Strafe der Nichtigkeit nach sich zöge (o. 3. x. o.
srt. 65, orä. 3. 1667 tit. II. srt. 6). Die Vorladung enthält
Überbein (und zwar ebenfalls unter Strafe der Nichtigkeit) die
Aufforderung an den Verklagten innerhalb einer bestimmten
Frist vor einem ebenfalls ausdrücklich genannten Tribunal zu
erscheinen. Diese Frist ist nach der jetzigen Gesetzgebung in
der Regel für alle, die in Frankreich wohnen, 8 Tage. Für
die Ausländer ändert sie sich aber nach Verschiedenheit der Ent¬
fernung ihres Wohnorts. Doch hat der Präsident überhaupt
das Recht, sie in dringenden Fällen auf das Gesuch (sur In
roguute) einer Parthei abzukürzen (c. 3. p. srt. 72, 73). **)
In ganz alten Zeiten war der Vorgeladene verpflichtet ***)

*) Jede Parthei kann die Mittheilung oder Einsicht der gegen
sie gebrauchten Actenstücke im Original oder in einer amt¬
lichen Ausfertigung (grosse) derselben verlangen (e. 6. g.
srt. 188). Das Gesetz (srr. 188 —192) hat für diese
Mittheilungen solche Vorschriften gegeben, daß eine Ent¬
wendung oder Vorenthaltung nicht zu fürchten ist.

**)Nach der or3on. 3. 1667 waren die Fristen anders be¬
stimmt. Man sehe tit. III. und Xl. derselben. Nach bei¬
den Gesetzgebungen (o. 3. p. srt. 1033, orllon. rl. 1667.
tit. III. srt. 6) wird der Tag der Vorladung und der
Verfalltag in der gesetzlich bestimmten Frist nicht mitgerech¬
net, so däß nach der jetzigen Gesetzgebung der Verklagte
zwischen dem Tag der Vorladung und dem Verfalltag acht
freie Tage hat.

***)8oiu. Hur. lir. I. tit. 6- „ kresentstion est so^ eomsta-
roir en ^ersönne ou psr proeureur en Is Oour, ou
sueun gui ost s3journe, su jour sssigne ä I'lleure 3eue,
lo jugo sesnt en tribunsl et Oour svestie 3'bommes,
si e'est 6» Oour jugesnt par Oonjüro 3u 8eigneur.
Lt si e'est on Oour clo 8ouvorsin il sullist so^ ^re¬
zenter su gretlier ^ui connnis ^ est."
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nach Ablauf dieser Frist vor dem Gericht zu erscheinen, oder
wenigstens sich bei dem Gerichts - Sccretair zu melden. Mein,
da die Partheien auf diese Weise (besonders bei Vorladungen
ohne Befehl des Richters) ganz unvorbereitet ankamen, so
war es schon sehr lange zur Sitte geworden, daß ein anderer
Act von Seiten des Verklagten, sein persönliches Erschei¬
nen vor Gericht ersetzte. Nach der alten und neuen Gesetzge¬
bung *) besteht dieser darin, daß der Verklagte einen Anwalt
bestellt, und dieses, so wie den Namen desselben, dem Kläger
mittheilt. Innerhalb 14 Tagen (äans In luiurmiiie) **) nach

*) Gemäß der neuen, innerhalb der Vorladungs-Frist (o. ä.
p. srt. 75), gemäß der alten, innerhalb der ersten 8 Tage
nach dieser Frist (oräon. ä. 1667. tit. III. art. 5). In
dem durch die or-äon. c>. 1667 eingeführten Verfahren fin¬
det man indessen doch noch eine Spur der alten Regel
(daß jeder nach Verlauf der Vorladungs-Frist sich persön¬
lich stellen mußte), indem (tit. IV. srt. 1) vorgeschrieben
wird, daß bei allen Gerichten, wo ein Gerichts-Sccretair
für die Anmeldungen (Arel'lisr äos prvsentations) ange¬
stellt war, der Verklagte so wie auch derjenige, der zur
Fortsetzung einer Appellation aufgefordert war (l'sntioipo),
sich innerhalb einer bestimmten Zeit (von 8 oder 14 Tagen,
nach Ablauf der Vorladungs - Frist), auf dem Secretariat
melden und den Namen seines Anwalts dort eintragen
lassen mußte. Der Kläger, Appellant und Anticipant wur¬
den durch Art. 2 von der Beobachtungdieser Formalität
entbunden, indem der Name ihres Anwalts durch die Aus-
fertigung (i'exploit) der Vorladung bekannt war. Allein
das Edict vom April 1695 Art. 6, und die dazu gehörige
Erklärung vom 12. Juli desselben Jahrs, stellten auch in
Beziehung auf die letztem (den Kläger u. s. f.) die alte
Regel wieder her. Bei dem Parlament von Paris besorg¬
ten die Anwälte selbst die Anmeldungen statt ihrer Par¬
theien. (kerriors Diot. cl. Oroit. srt. Präsentation).
Nach der neuern Gesetzgebung ist diese Formalität sowohl
für den Verklagten als den Kläger ahgeschafft.

**) Die Franzosen drücken bekanntlich die Zeit, die wir vier¬
zehn Tage nennen, durch guinsaine, guinse jours aus.
Die Verschiedenheit entsteht daher, daß sie sowohl den
torrninus a cpio als den all guern mitzählen, und wir
nur einen derselben (den letztem) in Rechnung bringen.
Wer z. B. an einem Sonntag Etwas nach 14 Tagen zu
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dieser Bestellung eines Anwalts theilt gemäß der neuen Gcsetz-
gcbnng der Verklagte dem Anwalt des Klägers seine Vertheil
digungs-Gründe (lldlenses) schriftlich nüt. Er erbietet sich zu¬
gleich, ihm die Beweisstücke (les pisces ä I'sppni) entweder
freundschaftlich von Anwalt zu Anwalt, oder durch das Sekre¬
tariat zukommen zu lassen. Innerhalb der nächsten acht Tage
läßt der Kläger seine Beantwortung dieser Gründe dem Ver¬
klagten ebenfalls instnuircn. Hiermit ist das Verfahren unter
den Anwälten der Parthcicn (nach der neuen Gesetzgebung)
geschlossen (o. ck. p. »it. 80, 8l). Die alte war sogar noch
strenger hierin. Der Verklagte mußte (oi-llon. ll. 1667 tit. V.
«rt. 1) innerhalb der gesetzlichen Frist nicht allein seine Grün¬
de, sondern auch eine Abschrift seiner Beweisstücke instnnircu
lassen. Der Kläger (tit. XIV. srt. 1, 2) hatte nur drei Tage
Zeit darauf zu antworten. Jeder fernere Schrift-Wechsel unter
den Anwälten war verboten* *); welches indessen bis zu den
letzten Zeiten (vor der Revolution), nach der Klage aller
Schriftsteller, nur sehr schlecht beobachtet ward (Vor Nero Diot.
6. Droit art. vupligues). Man brachte die Schriften zwar
nicht unter dem alten Namen (llupligues, tripligues u. s. f.),
sondern unter dem Titel: «lires, oder Gesuche (regußtes) vor,
mit der Entschuldigung,in den ersten Schriften sey Etwas

thun verspricht, versteht darunter, daß er an dem zweiten
Sonntag, der nach dem des Versprechens folgt, dasselbe
erfüllen werde. Dieser zweite Sonntag ist aber der 15te
oder I4te Tag, nachdem man den Tag des Versprechens
mitzählt oder nicht. Die französ. Sprache ist indessen
hierin konsequenter als die deutsche. Denn, wenn wir
„über acht Tage" sagen, so zählen wir den torminus a
guo allerdings mit.

*) Orllon. ll. 1667 tit. XIV. srt. 3. „slrro^eons I'ussge
lies clupligues, tripligues, adclitions peemieies et seeon-
ckes et sutres eeritures semblsbles: tlekenclons ä tous
suges cl ^ avoir egsrcl et cle les passer er, tsxe." Mail
muß indessen diese Schriften (dupligues u. s. f.), die, ehe
die Sache vor das Gericht kommt , die Anwälte sich hin
und her mittheilten, nicht mit deiyenigen verwechseln, die,
wenn das Gericht die Einleitung des schriftlichen Verfah¬
rens verordnet, abgefaßt werden, wovon sogleich ein Nä¬
heres.
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Übergängen oder vergessen, oder es sey ein neuer Beweis, auf¬
gefunden u. s. f. Es scheint fast, die Gerichts-Verfassung habe
nothwendig durch das wilde Gesetz des National-Convents
vom 3. Brnm. I. 2 (24. Oktober 1793; vssenne rom. IH.
x. 507) durchgehen müssen, um diese eingewurzelten Fehler und
Mißbrauche abzustreifen. — Erst nachdem die eben genannten
Schriften unter den Anwälten und Advocaten gewechselt, und
dieselben mit den Gründen und Gegen - Gründen bekannt sind,
kommt (sowohl nach der alten als neuen Gesetzgebung) die
Sache eigentlich vor das Gericht. Ist Eine der Partheien
saumselig, und läßt die gesetzlichen Fristen vorbeigehen, so steht
es der andern frei, die Sache früher bei Gericht anhängig zu
machen. Die Art, wie dieses geschieht, und der fernere Fort¬
gang des Verfahrens ist nach der neuen Gesetzgebung (womit
die alte fast übereinstimmt), wie folgt: die Sache wird von
dem Anwalt einer Parthei auf dem Secretariat des Gerichts
angemeldet, und dort nach dem Datum der Anmeldung, in eine
für alle angemeldeten Sachen bestimmte Liste (rols) eingetra¬
gen. Der Präsident vertheilt nun auf dieser Liste alle ange¬
meldeten Sachen in der Ordnung, wie sie vor Gericht vorkom¬
men sollen. Bei Eröffnung der Sitzung derjenigen Kammer,
welcher der erste Präsident *) vorsteht, liest der Gerichts-Die¬
ner diese Liste oder Rolle ab. Hat eine Parthei versäumt,
einen Anwalt zu bestellen u. s. f., so wird dann schon gleich
das Contumacial-Urtheil auf das Gesuch der andern Parthei
ausgesprochen. Die andern Sachen werden, mit einigen Aus¬
nahmen, von dem ersten Präsident unter die verschiedenen Kam¬
mern vertheilt. Für jede Kammer wird eine besondere Liste
angefertigt. **) Eine gewisse Menge der darauf getragenen

*) Die Appelhöfe sowohl als Tribunale erster Instanz sind
nach Erforderniß der Geschäfte in mehrere Abtheilungen
(Kammern) getheilt. Der Erste und Vorsteher des ganzen
Gerichts wird bei einem Appelhof erster Präsident - bei
einem Tribunal der ersten Instanz nur Präsident genannt.
Bei den Appelhöfen heißen nämlich die Vorsitzenden in den
einzelnen Kammern Präsidenten, bei den Tribunalen erster
Instanz aber Vice-Präsidentcn.

**) Der Gebrauch dieser Rollen ist in Frankreich uralt. In
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Sachen wird acht Tage, ehe sie vor Gericht vorkommen, in

dem Gcrichtssaal der Kammer ausgehängt. Am ersten Gerichts¬

tage der auf die Aushängung folgenden Woche, werden meh¬

rere Sachen von dem Huissier nach der Ordnung, wie sie in

der Liste der Kammer aufgeführt sind, aufgerufen. Die beider¬

seitigen Anwälte machen nun ihre Antrage, d. h. sie tragen ibr

Gesuch dem Gericht kurz vor. Diese Antrage müssen indessen

der Gegen-Parthei drei Tage vorher insinuirt, und schriftlich

abgefaßt, so wie von den Anwälten unterzeichnet, dem Gerichts-

Sccretair in der Sitzung übergeben werden. (Heer-, imxor. 6.

30- lilsos 1808. srt. 33, 70, 71, 72. Dosen. ton,. IV. 11. 445).

Nachdem nun die Anwälte diese Anträge (oouolurious) gemacht* *),

dem folgenden Abschnitt wird noch näher davon geredet
werden. Nach dem jetzt bestehenden Verfahren werden

indessen nicht alle Sachen in die Rolle eingetragen, son¬
dern solche, welche eine schleunige Entscheidung erfor¬
dern, werden, auf bloss Denkschriften, vor den in die

Rolle eingetragenen Sachen abgemacht. In Hinsicht des
nähern Details sehe man vorzüglich das kaiserl. Dccret
vom 30. März 1808 über die Polizei der Tribunale, das
Gesetz vom 20. April über die Justiz - Organisation, und
die sich darauf beziehenden kaiserl. Decrete vom 6. Juli
und vom 18. August 1810 (Dosen. ooä. gonor. torn. IV.

x. 438.', 466 , 474, 490).

*)Boutillier (8om. Dur. liv. I. tit. 21) sagt, Die Klage
müsse ein Syllogismus seyn, der seinen rnsjor und minor
babe, und worin das eigentliche Gesuch des Klägers den
Schlußsatz bilde. Daher das Wort „conoluslon" für

Gesuch oder Antrag. Am Ende mußte man (nach Bou-
tillier) noch hinzufügen, daß man die Erstattung der Ko¬
sten verlange, oder nach Umständen, daß der Verklagte in
eine Geldbuße (smonäe), oder zum Schadens - Ersatz vcr-

urtheilt werde. Den Betrag gab man zwar an, setzte in¬
dessen hinzu: „ou tolles gmeustes et punitions guv 6s
la 6isorotion 6o Is 6our vorrs ostre ä ksiro, et vo gus

6o rsison et justioe sppsrtionstrs. " Ohne diesen Zusatz
lief man nämlich Gefahr, wenn man zuviel gefordert hatte.

Nichts zu erhalten. Am Schluß verwahrte man sich noch

in einer andern Hinsicht, indem man hinzufügte: „Olli-snr
s prouver 6o mes lsits, neAstions, oontr-estits, ou 6o-

liats, gui äosiront xreuve, taut <zuo suküro 6ovrs a ma

19



seht der Präsident einen Tag fest, wo die Sache in der öffent¬
lichen Sitzung verhandelt werden soll. Beiderseitige Advoca-
tcn *) tragen alsdann ihre Gründe und Gegen-Gründe dem

conclusion atteinstro oa taut gue groavor en poarra^."
— Die letzten Worte waren nöthig: denn, wer sich anbot.
Alles zu erweisen, der lief, wenn er dieses nicht genau
ausführte, Gefahr, abgewiesen oder gar gestraft zu wer¬
den. Auch noch jetzt ist die größte Vorsicht bei Abfassung
dieser Anträge erforderlich. Man kann dieselben zwar im
Lauf des Prozesses andern, wenn die Umstände es erfor¬
dern. Uebcrhaupt wird angenommen, daß die in der Si¬
tzung übergebcncn das eigentliche Gesuch der Parthei ent¬
halten, worüber der Richter zu sprechen hat. Sind diesel¬
ben von den in der ersten Flugschrift enthaltenen verschie¬
den, so wird angenommen, der Kläger habe auf sein erstes
Gesuch Verzicht geleistet. Die neuen Antrage, wenn sie
zulässig seyn sollen, müssen indessen in einem bestimmten
Zusammenhang mit den crstcrn stehen, und nur eine Modi¬
fikation oder eine Folge derselben seyn. (Uerriat - Laint-

oours <!e proov'Ü. tom. I. g. 237). Allein was das
wichtigste ist, der Richter spricht nur über diese Anträge,
und kann einer Parthei Etwas, was sie in ihren Anträ¬
gen nicht gefordert hat, nicht zuerkennen, wie großes Recht
sie auch immer darauf hat. (Merlin. Rexert. art. conela-
sioa).

"JNach 3lt. 85 d. eoä. 6. xrooöcl. können die Parthcien,
jedoch nur unter dem Beistand ihrer Anwälte, sich auch
selbst vertheidigen. Doch hat das Gericht die Besugniß,
ihnen den Gebrauch dieses Rechts zu untersagen, wenn es
sieht, daß sie aus Leidenschaftlichkeit oder Unkundc nicht
im Stande sind, die Sache mit der gehörigen Schicklich-
keit, oder mit der zur Belehrung der Richter nöthigen
Deutlichkeit vorzutragen. Die Gerichte können überdem
(art. 87) in Fällen, nw durch die öffentliche Verhandlung
große Uebelstände oder öffentliches Aergerniß entstehen könn¬
ten, verordnen, daß die Sache bei verschlossenen Thüren
(ä buis clos) d. h. mit Ausschliessung des Publikums,
verhandelt werden soll. Allein das Gericht muß darüber,
nach vorhergegangener Berathung, förmlich abstimmen, und
es noch nberdcm der Behörde (die Tribunale erster Jn-

»stanz dem Gcneral-Procuratordes Appelhofs, und die Ap-
pelhöfe dem Justiz-Minister) nebst den Gründen anzeigen.
Zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung in den öffentlichen



gestimmten Gericht mündlich und öffentlich vor, worauf das

Urtheil erfolgt; nachdem in den Sachen, wo das Gesetz es

vorschreibt (voll. 6. proc. art. 83 — 84), oder wo der Staats-

Procurator es verlangt, vorher der Antrag desselben ver¬

nommen worden. Die Abstimmung bei Abfassung dieses Ur¬

theils geschieht im Geheimen, d. h. so, daß das Publikum die

Meinung der einzelnen Richter nicht erfahrt. Allein es wird

öffentlichausgesprochen.* *) —Dieses ist der gewöhnliche und

regelmäßige Gang eines Prozesses. Es ist offenbar, daß das

Verfahren dabei eben so schnell als zweckmäßig ist. Dadurch,

daß die Anwälte, ehe die Sache vor das Gericht kommt, einige

Schriften untereinander wechseln, lernen sie die Gründe und

Gegen-Gründe, die Stärke und Schwäche der Parthcien ken¬

nen , und demgemäß richten sie ihr definitives Gesuch ein.

Sitzungen enthalten die Gesetzbücher über das gerichtliche

Verfahren in Civil- und Criminal- Sachen die strengsten
Vorschriften (voll. cl. prooöä. si-r. 10 —12, 89—92 ; oocl.
ä'instruct. crim. sri. 504— 508). Die Ruhestörer, die
auf die Aufforderung der Huissiers nicht sogleich zur Ord¬
nung zurückkehren, werden auf der Stelle ergriffen, und
wenigstens 24 Stunden festgesetzt. Bei Beleidigung des
Gerichts erkennt es selbst über die Bestrafung des Beleidi¬

gers (e. ll.p. srt.91). Schon das Dccret der Conftituircnden
vom 6. März 1791 (vesen. wrn. IV. x. 283) enthielt
srt. (2 — 5) nahe dieselben Bestimmungen.

*)Nach der jetzigen Gesetzgebung selbst dann, wenn das Ge¬
richt die schriftliche Verhandlung des Prozesses (wovon so¬

gleich) angeordnet hat. Doch gibt es drei Fälle, welche

hiervon ausgenommen sind. (UerrikN-Ssillt-I'l'ix cours si.xrocöcl. tom. I. p. 28- not. 43). Der wichtigste ist, wenn
über Fehler der sogenannten ministeriellen Beamten, welche
weder in der öffentlichen Sitzung begangen, noch entdeckt

worden sind, ein Urtheil erlassen wird. Die ganze Ver¬

handlung geschieht alsdann nach Bestimmung von Art. 103
des kaiserl. Decrets vom 30. Mai 1808. (vesen. tom. IV.
x. 438) in der Rathskammer (wo das Publikum nie Zu¬
tritt hat). Da wird auch das Urtheil ausgesprochen, wo¬
gegen, selbst wenn es von einem Tribunal der ersten In¬
stanz erlassen wird, weder Appel noch Caffation Statt fin¬

det; es sey denn, daß es die Suspension eines Beamten
verordnete.



271

Eben darum sprechen die Richter, wie in der Note von S. 272

bemerkt ist, nicht über die Anträge, welche in der ersten Klage

(der Vorladungs-Urkunde) enthalten sind, sondern über diejeni¬

gen, welche die Anwälte in der öffentlichen Sitzung vorbringen

und schriftlich abgefaßt überreichen. Der einzige Vorwurf, der

sich gegen dieses Verfahren vielleicht machen liesse, ist, daß da¬

durch die Sachen zuweilen, ohne gehörig instruirt zu seyn, vor

die Gerichte gebracht werden könnten. Allein durch die Ocf-

fentlichkeit der Gerichte wird der Ehrgeiz der Advocaten be¬

ständig angereizt, so daß sie sich wohl hüten, sich den Vorwurf

von Nachlässigkeit oder Unordnung von Seiten der Richter

zuzuziehen. Auch kann der Richter, wenn er es für nöthig hält,

von Amtswcgen eine nähere Jnstruction *) verordnen, (v. 3.

x. srt. 34, 38, 252, 295. Ueberhaupt, wenn die Partheien in

den Thatsachen nicht einig sind; wenn die Echtheit einer Ur¬

kunde zu ermitteln, *) das Gutachten von Sachverständigen

einzuholen, **) an Ort und Stelle Etwas zu besichtigen ***1

ist, oder Zeugen zu vernehmen ****) sind, so geschieht dieses

Alles auf Befehl, und unter Leitung des Gerichts und zum

Theil durch die Person eines Mitglieds desselben. Auch die

Partheien können auf die Anstellung einer solchen Untersuchung

antragen. Von einigen dieser Beweismittel, deren Einleitung

meistens durch ein vorbereitendes oder intcrlocutorisches Urtbeil

angeordnet wird,, soll gleich unten noch näher geredet werden.

In Fällen der Art, die wir so eben genannt haben, und

in andern ähnlichen, kann es den Richtern oft bedenklich schei¬

nen, auf den blosen mündlichen Vortrag der Partheien,, ohne

nähere Untersuchung ihrer Aktenstücke, zu entscheiden. Die

Richter können alsdann verordnen", daß eine nähere Berathung

(llölibore) über die Sache Statt finde, oder daß die Entschei¬

dung an einem andern bestimmten *****) Tag, nachdem das

*) e. 3. x. iöre xsrt. liv. Ik. tit. 9, 10. srt. (193 — 251).

»*)ikiä. tit. 14. srt. (302 — 323).

***)ibi3. tit. 13. srt. (295 — 301).

**»*)it,i3. tit. 13, 15. srt. (252 -294) und srt. (324—336).

*****) Das Urtheil ist indessen nicht nichtig, wenn es auch an



Gericht die Beweisstücke eingesehn so wie die Gründe und Gegen-
Gründc näher erwogen, erfolgen soll. Diese Anordnung einer
nähern Berathung geschieht entweder ohne- oder mit Ernennung
eines Bericht-Erstatters. In dem letzter» Fall werden beiderseitige
Anwälte durch dieses Urtheil zugleich angewiesen, ihre Akten¬
stücke auf dem Büreau des Gerichts niederzulegen, welches auch
zuweilen im erstem Fall, wenn kein Bericht-Erstattcr ernannt
wird, geschieht (o. ä. x. srt. 93 , lllerlin Uöpert. srt. Oöli-
lxz'ro).* *) Die Aktenstücke müssen indessen, so wie sie sind, d. h.
ohne sie zu ändern oder neue hinzuzufügen, dem Gericht über¬
geben werden; daher man auch sagt: „l os äulibol-os so ju^one
6N l'otst go'ils so rrouvont. " Weigert eine Parthci sich ihre

Actcnstücke zu übergeben, so wird der Bericht auf die der an¬
dern abgestattet. Ueber die Art diesen Bericht abzustatten
wird sogleich näher geredet werden.

Findet endlich das Gericht eine Sache sehr verwickelt, so
kann es so. ll. x. c. art. 95) die Einleitung des schriftlichen
Verfahrens verordnen. Dieses darf indessen nur nach Anbö-
rung der Partheien durch ein förmliches, nach Stimmenmehr¬
heit erlassenes Urtheil geschehen, wodurch zugleich der Bericht-
Erstatter ernannt wird (srt. 95). Selbst wenn für einen Pro¬
zeß in der ersten Instanz das schriftliche Verfahren Statt ge¬
funden hat, muß er in der Appellations - Instanz zuerst münd¬
lich verhandelt (o. ä. x. srt. 461), und die schriftliche Ver¬
handlung kann uur eben so, wie in der ersten Instanz, durch
ein darauf crfolgtes förmliches Urtheil erkannt werden; worin
die neuere Gesetzgebung von der ältern (vor der Revolution)
abweicht. In der Regel darf jede Parthei nur Eine Schrift
einreichen, der Kläger zuerst und dann der Verklagte (o. ä. x.

einem andern als dem bestimmten Tag erlassen und aus¬
gesprochen wird.

*)Dcr ooä. cl. xrooöä. spricht gerade nicht unmittelbar von
llülibörös o hn e Erncnnung eines Bcr i cht-Erstat-
ters (sit. 93—94). Allein die Sache selbst ist (srt. 116)
allerdings darin begründet. Auch ist es dem alten und
neuen Sprachgebrauch der Gerichte gemäß clolido'res svoo
nominstion er «Zoliborvs ssas »owination ä un
lour zu unterscheiden.
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o. srl. 95 — 100.) Jede Schrift muß man der Gegen-Par-
thci nebst einem Verzeichniß der Beweisstücke, Urkunden u.
s. f. insinuircn lassen. Die letztem selbst werden ihr nicht
unmittelbar mitgetheilt, sondern 24 Stunden nach der In¬
sinuation der Schrift muß derjenige, der sie insinuircn läßt,
seine Aktenstücke auf dem Secretariat niederlegen.Dieses heißt
in der gerichtlichen Kunstsprache das offen legen oder die Vor¬
legung der Aktenstücke (xroäuire, xrocluotion). Die Anzeige,
daß dieses geschehen sey, muß ebenfalls und zwar gehörig be¬
scheinigt, innerhalb 24 Stunden nach Insinuation der Schrift,
welche die Gründe enthält, der Gegen-Parthei insinuirt werden.
Die Einsicht und Mittheilung der Beweisstücke erhalt die letztere
auf dem Secretariat. *) Die Antwort des Verklagten geschieht
auf die nämliche Weise. Wenn er seine Beweisstücke auf dem
Secretariat niederlegt, muß er zugleich, wenn es nicht schon
geschehen, die seines Gegners dem Secretariat wieder zustellen.
Will eine Parthei neue Beweisstücke vorbringen, so steht ihr
dieses, (unter der Verpflichtung sie der Gegen-Parthei auf die
Art, wie eben gesagt, mitzutheilen) zwar frei; allein sie muß
es ohne Hinzufügung neuer schriftlicher Aufsätze thun. **)
Die Gegen-Partheihat acht Tage Zeit, um die neuen Beweis¬
stücke und Gründe zu beantworten (am. 102, 103). Versäumt
eine der Partheien ihre Gründe oder Beweisstücke innerhalb
der gesetzten Fristen vorzubringen,so wird der Bericht auf die
wirklich (wenn auch nur von einer Parthei) eingereichten Ak¬
tenstücke erstattet. Nämlich nach Ablauf der Fristen, oder so¬
bald beide Partheicn ihre Aktenstücke beigebracht haben, werden
diese sämmtlich von dem Secretariat dem durch das Urtheil
bestimmtenReferent (rsxxorteur) mitgetheilt, welcher die wich¬
tigsten Thatsachen und Gründe in einem schriftlichenBericht

*) Doch dürfen Aktenstücke, wovon keine Urschrift vorhanden
ist, (-»rr. 189) ohne Einwilligung der Parthei, welche sie
niedergelegt hat, nicht von dem Secretariat weggebracht
werden.

**) Eigentlich verboten ist dieses nicht. Allein es dürfen keine
Gebühren dafür gerechnet werden, (e. ä. x. c. art.
102 ).



zusammenstellt. Dieser muß selbst, wen» nur eine nähere Be¬
rathung verordnet ist (nn rspxort suo üölibörö) nach der
neuern Gesetzgebung in der öffentlichen Sitzung abgestattet wer¬
den (o. 6. x. L. srt. 111). Der Richter, welcher damit beauf¬
tragt ist, tragt indessen nur die Thatsachen und Gründe der
Partheien vor, ohne seine Meinung auszusprechcn. Die Ver¬
theidiger dürfen zwar auf keinen Fall dagegen das Wort neh¬
men. Allein sie haben das Recht, dem Präsident auf der
Stelle schriftliche Bemerkungen über die Thatsachen i einzureichen,
die nach ihrer Ansicht in dem Berichte entweder unvollständig
oder nicht richtig angeführt sind. Hierauf zieht sich das Ge¬
richt in die Rathskammer zurück um das Urtheil zu erlassen,
welches aber öffentlich ausgesprochen werden muß. Dieses letz¬
tere ist durchaus nöthig, so daß ein Urtheil als nicht cristircnd
angesehen wird, und abgeändert werden kann, bevor es öffent¬
lich ausgesprochen ist. Derselben Ansicht gemäß, dürfen bei
der Verkündigung eines Urtheils nur diejenigen Richter anwe¬
send seyn, welche dein Vertrag der Advocaten u. s. f. ebenfalls
beigewohnt haben. Durch die Anwesenheit noch anderer Rich¬
ter wird, nach der Jurisprudenz des Cassationshofs,das Ur¬
theil nichtig. (Merlin. Uepert. srt. Zement). Jetzt (und
überhaupt seit der Revolution) wird von der schriftlichen Ver¬
handlung der Prozesse nur ein sehr sparsamer Gebrauch ge¬
macht. Desto häufiger geschah dieses aber früherhin. Zwar
waren die Gesetze dieser Art des Verfahrens,wodurch offenbar
einem Einzelnen (dem Bericht-Erstatter)ein zu großer Einfluß
auf die Entscheidung eingeräumt wird, nie günstig. *) Die
vräon. ä. 1667 enthält (tit. XI. art. 9) die ausdrückliche Be¬
stimmung, **) daß das schriftliche Verfahren und selbst die

*)Man konnte daher auch ein Mitglied des Gerichts als
Bericht-Erstatteraus Gründen verbitten Oöonser) , die
nicht hinreichend waren, es als Richter überhaupt zu ver¬
bitten. (M. s. l8orriLt-8aint-1?j?ix 6ours ä. tom. I,
p. 243 not. 8 vt 9, und die dort angeführten ältern
Schriftsteller).

^*)„^uouno osuse no pourra ötro gppointv'o »n cousvil,
«n clroit, on a rnettr«, si o« n'ost vn I suäienco ä Is

zfluralitö «los voix ä poino üo nullito, el soront tonns
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Nicdcrlegung der Aktenstücke nur durch ein förmliches, in
der öffentlichenSitzung nach Stimmenmehrheit erlassenes Ur¬
theil verordnet werden könne. Allein da die Bericht-Erstat-
ter für jede ihrer Arbeiten bezahlt wurden (Sporteln lepioes)
erhielten), so hegten die Gerichte eine große Vorliebe für
das schriftliche Verfahren. Auch gab es gewisse Gegen¬
stände, wofür es von Rechtswegen Statt fand. Zu dieser
Zahl gehörten Rechnungs- und Liquidations-Sachen,* *) und
besonders alle diejenigen Prozesse ohne Ausnahme, die schon in
erster Instanz schriftlich verhandelt worden. Das Urtheil, wo¬
durch für einen Prozeß das schriftliche Verfahren angeordnet
ward, hieß „sppointeinent." **) Dasselbe bestimmte zugleich
die Punkte, worüber die Partheien das Gericht näher aufklä¬
ren sollten. ***) Es gab mehrere Arten dieser Urtheile. Die
wichtigsten waren sppointornentä inettrs und sppointement
en äroit ä öeriro et proänirv. Durch ein Urtheil der ersten
Art, welches in minder verwickelten Sachen zu erfolgen pflegte,
(oräon. ä. 1667 rir. XIV. »rt. 7) wurden die Partheicn ange¬
wiesen, ihre Gründe und Beweisstücke innerhalb einer Frist
von drei Tagen dem Gericht zu übergeben, damit auf den
Bericht eines damit beauftragten Richters Jeder ihr Recht zu¬
erkannt würde. Mous, xour otro Isit äroit sux psrtios, los

les jug68 äo äälibörsr preslsbleinent, 8» ls 0SN80 sers
sppointos ou jugöe, svsnt Hue ä'ouvrir lenrs opinions
snr lo lonäs: oo c^oi sors obsorvö äans tontes nos

vours, jurisäictions ot justioos^ rnöme vello äes 8oi^-
nours."

*) Wenigstens, wenn die Partheien es verlangten. Oräon. 6.
1667. tit. XI. srt. 10. tit. XXIX. srt. 13-

**)lat. sppnnotnstio, (sppnnotusre, sivo sppunotsre, sp-
xointer); welche Ausdrücke in der gerichtlichen Spracheder Franzosen uralt find. M. s. Vn-Osn^o 8^sar. sä
voo. sppunotsre.

***)„6'e8t xsroe gne lo jn^o 6xe et äösi^no psr oo jugo-

rnont los points äo I'stlsiro ^n'il läut öclsiroir, gn^il
s ötö sppollo sppointelnont, ä'sutsnt in'sppointer sig-
nitio lixer ot reäniro guolcjuo cliose s un point." Vor-

rioro Oiot. ä. Oroit. srt. apppointernent.



svons gppoint^68 ä mottre cksn8 troi8 jour8 Ieur8 piooe8 et
äo«8ier8 ot inventairo äo zirolluetior» entre l«8 msin8 äs
Ur. Iv 6on5eülor ....). Nach diesem Urtheil Übergaben
die Partheien aber nicht, (wie jetzt bei Anordnung einer nähern
Berathung, äelikörö) ihre Papiere, so wie sie waren, dem
Gericht; sondern dieses Urtheil mußte von einer Parthei (Is
xlu8 äiliZento) ausgelöst und nebst einer Bescheinigung, daß
dieselbe ihre Beweisstücke auf dem Sccretariat niedergelegt ha¬
be, der Gegen--Parthei insinuirt werden. Erst von dem Tag
dieser Insinuation an lief die Frist von drei Tagen, innerhalb
welcher die Gegen-Parthei verpflichtet war, ihre Aktenstücke
ebenfalls dem Gericht zu überreichen. Allein Chicane und Ge¬
winnsucht hatten in dieses Verfahren allerlei Weitläufigkeiten
eingeführt. Oft wurden mehrere Schriften hin und her ge¬
wechselt. Der Mißbrauch ward so arg, daß schon im I. 1689
das Parlament sich genöthigt sah ins Mittel zu treten. Das¬
selbe erließ den 25. November d. I. eine Verordnung (sri-ör
klö reßlement), wodurch in Fällen, wo es durchaus nöthig
war, bei Jncidentpuncten u. d. g. zwar erlaubt ward, noch
eine Schrift zu überreichen, doch so, daß dieselbe auf eine blose
Verordnung des Richters dem Gegner mitgetheilt, und höchstens
in drei Tagen beantwortet werden müßte. Aus dem bis hier¬
hin Gesagten sieht man, daß das sxpoilltement ä ivettre von
dem jetzt gebräuchlichen Befehl die Acten auf dem Büreau des
Gerichts niederzulegen,verschieden war. Im ehemaligen Frank¬
reich kannte man indessen auch das jetzige Verfahren. Dasselbe
ward damals wie jetzt äslibsrö genannt, und konnte sowohl
mit- als ohne Ernennung eines Bericht-Erstatters angeordnet
werden. *)

^xpointemsnt en äroit s eorirs ot proäuiro war ein
Urtheil, wodurch die Einleitung des eigentlichen schriftlichen
Verfahrens angeordnet ward. Dieses letztere war vorzüglich
vor der oräov. ä. 1667 mit unendlichen Weitläufigkeiten **)

*) Ickorlin Hoport. und vorzüglich k'orrioro Oiot. ck. Oroit
irrt. Oolilrorv und sppointomont ü iriottro.

**) Besonders war dieses der Fall wenn es nicht ganz fest¬
stand, über welche Thatsachen die Partheien uneinig wa-
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und Mißbräuchen aller Art verbunden. Es war überhaupt

Characteristisch bei dem ältesten Verfahren (vor der oräon. 6.

1667), daß fast zu jedem Schritt, um den der Prozeß fort,

rückte, ein besonderes Urtheil erfordert ward. War z. B. der

Kläger durch ein Urtheil angewiesen, seine Gründe schriftlich

auszuführen, so bedurfte es noch eines andern Urtheils, um

dem Verklagten die nämliche Verpflichtung aufzulegen. Die

ren. Sie wurden dann durch ein Urtheil angewiesen, die¬
ses durch Schriften (psr seertisselnsns), wovon die erste

innerhalb acht Tagen mitgetheilt, und nach nochmals acht

Tagen beantwortet werden mußte, aufzuklären. Nach
Auswechselung dieser Schriften vereinigten die Partheien
sich auf dem Secrctariat, und stellten mit wechselseitiger

Bewilligung die Thatsachen zusammen, die sie zu bewei¬
sen gedachten. Dieser schriftlich verfaßte Auszug ward

einem dazu ernannten Richter versiegelt zugestellt. Fand
aber über die Thatsachen, welche die eine und andere Par-
thci zu beweisen gedachte, kein Zweifel Statt, oder waren
die Behauptungen der Partheicn einander gerade entgegen¬

gesetzt, so wurden sie vermöge eines Urtheils angewiesen
(spxoinlöes) durch intsnält» zn schreiben. Dieses, seit
der oräon. 166-7 in der gerichtlichen Sprache veraltete

Wort, bezeichnete die Absicht der Partheien in Beziehung
auf die Beweise, oder dasjenige, was sie eigentlich zu be¬
weisen beabsichtigten. In Folge des eben genannten Ur¬
theils mußten sie Artikelweise die Thatsachen, die sie be¬
weisen wollten, schriftlich aufsetzen, und dem Gericht ein¬

reichen. Hierauf erfolgte nun ein neues Urtheil, wodurch
die intsaäits für zugestanden erklärt (un seeonä klppoin-
tswtznt, psr Isgnel los intenälts stoient ässlsrss pour
sssoräös) und die Partheicn angewiesen wurden, die vor¬

gebrachten Thatsachen innerhalb der Frist eines Monats
vor einem dazu ernannten Richter zu beweisen, welcher

dann zu der Untersuchung, der Abhörung der Zeugen u.s.f.
schritt. Dieses Verfahren war in Frankreich uralt. Sehr
bestimm t wird dasselbe in einer Verordnung des Königs

Johan Nes Zweiten, gegeben zu Hesdin Oj-uä Hisäinum)

im Deze mber 1363. (Oräon. äu d.onvr. tom. III. p. 649)

erwähnt- In derselben heißt es srt. 13. „Volumns in-
supsr, g noä äilatio äs trsäenäis grtieulis inkra tres
äiss sl, s.ntigno consessa sirinitor ol-ssrvstur, nisi enria
longiorsnr äilrNionem consossorit st ex csusa.^ srt. 14.
„^rtieulis igitur traäitis äsntur per Luriain Oomlnissa-
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oräon. ä. 1667 bestimmt daher rir. Xk. srr. 12. „I/gp^ointe-

ment en äroir ä eerire er proäuire «ers äe bnitsine, er

einporters sussi re'glvment ü eontreäire äsns xsreil äels^,

envore gue eels ne soir exprime äsn« I'spxoinrement."

Eben so war, wenn Eine der Partheien die Frist, innerhalb

welcher sie ihre Gründe und Beweisstücke einliefern mußte, nicht

beobachtete, noch ein besonderes Urtheil erforderlich, welches

rii sä coneoräsnäos srrioulo« «ine sumptu, tenesninr

in8uper psrles ip«e inkrs czninäensln sriienlos eonoor-

äsre, nee poternnr ästnin reeminum prorelsre. " Zur

Aufklärung dieses dunkeln Gegenstands wollen wir noch
anführen, was Boutillicr über das schriftliche Verfahren
seiner Zeit sagt. Derselbe unterscheidet (liv. I. rir. 221
die Schriften, die gewechselt wurden, in e«erir» psr me-
rnoirs, psr intenäit und psr knit« vonirsire«. Das Ge¬

richt bestimmte, welche Form angewendet werden sollte.
In den eserirs psr inernoirs dursten blos Rechtsgründe

ausgeführt werden. Am Schluß verwahrte man sich da¬
her, daß, wenn man Etwas faktisches ausgeführt habe,
dieses blos zur nähern Aufklärung des Rechts geschehen

sey, und daher ohne Nachtheil für die Sache bleiben möge.
Das Verfahren durch e«orirs psr intenäir ward nach

Boutil. erkannt, wenn eine Parthei alle von der andern

angeführten Thatsachen läugnete. Wenn endlich jede Par¬
thei sich auf Thatsachen berief, welche die andere nicht

zugeben wollte, so wurden die hin und her gewechselten
Schriften „««ernt« psr tsit8 eontrsires" genannt. Man

findet bei Boutil. an der angeführten Stelle ein Formular
für jede dieser Arten von Schriften. Ein wesentliches Er-
forderniß bei derselben war, daß der Antrag (eonelusioni

der Parthei gleich im Anfang aufgeführt werden mußte.

Ueber die Art, wie man die verschiedenen Artikel der Ge-
gen-Parthei beantworten mußte, spricht Boutil. liv. I. rir.
XXX. umständlich. „Lneores peux er äois sesvoir gn'il
eonvienr skkermer er responäre snx srrieles, rsnr ä'nne

xsrtis eonnne ä'slltos psr Is insniere gni sensuit.

6'esr ä «esvoir <^ue tont srriele ober en äroit, ou en
Isir on er» 8 Up^> 08 ition, on es eonäirion, ne plu« ne
cbet äe k'ormes ä'artiele«: äont si l'srtiele ekel en

äroit, il n'^ cbot surre regponev, c^ne ls voie äe äroir.
lilt si I'srrielo e«t äe ksit eonirsire, 11 ^ ober responäi e,

je ne !e erois pss. klt si I'srtiole 08 t 8uppo«irik', er

psr ee non rvspon«s1>1o, si (sns«i1 no le croir il ^ss.
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sie ihres Rechts ferner Beweise beizubringen verlustigerklärte.* *)
Die oräoi,. oiv. bestimmte dagegen (tit. XIV. Sl-t. 8), daß
diese Ausschließung (korelusioii, gussi s loro exolusio) des
saumseligenTheils schon von selbst oder von Rechtswegen (äs
xlein cli-oit) eintreten sollte. Das Verfahren bei schriftlich ver¬
handelten Prozessen war, wie man sich aus tit. XI. und tit.
XIV. der oräon. ä. 1667 überzeugen kann, selbst was die Fri¬
sten betrifft, dem jetzt üblichen sehr nahe gleich. Doch fanden
folgende Verschiedenheiten Statt: 1) Die Partheien erhielten
die von der Gegen- Parthei eingereichten Aktenstücke nicht von

üt sirisi peux er üois resgonärs ü« conäitionvel so-
riele: et su nogstik n'sppsrtielkt surre responve gue
I'artiele est neAsrik, et psr ve esellet skürmstion
ne negstion cle ras gsrtio: et si ksit ^ svoit preiucliei-
sble su mien je n'^ eroi« ps8 ete. " Die oruon. ä.
ViI!er8-6otterets 6e l'sn 1539 schaffte dieses ab. (srt. 36-
„ gn'il n'^ surs plu, <1e re8ponoe psr oreclits ne eontre-
<ürs contra lesäits temoin»;" sie erlaubte dagegen den
Partheien (srt. 37) wahrend des Prozesses und ohne den¬
selben aufzuhalten, sich untereinander vor dem Richter be¬
fragen zu lassen. Alan sehe noch srt. 38- — Zu den
Zeiten des Herausgebers von Boutil. (Charondas 1603)
waren die Namen esorit gsr rnomoiro u. s. f. bei den
meisten Gerichten verschwunden. Die Sache selbst bestand
indessen größtcntheils auch noch damals. Die orllon. cl.
Villers-Lotterers ä. 1539 verbietet insbesondere (srt. 42)
in Schriften über Gegenstände,wofür das Gericht blos
eine Untersuchung über die Thatsachen angeordnet; (xsr
leur» esoritures, sääitions et responsils kournis es ins-
tiöros reiAlees en preuves et en^uestes) Rcchtsgründe
anzuführen. Erst die oräon. oir. ä. 1667 schasste dieses
ganz ab, wie aus srt. 1. tit. XXII. und noch deutlicher
aus dem 9tcn Confercnz-Protocollüber tit. XXI. erhellt.

*) Dieses Urtheil erfolgte nur auf das Gesuch der andern
Parthei. Gewöhnlich ward dem saumseligen Theil dadurch
noch nicht sogleich das Recht, Beweise beizubringen abge¬
sprochen, sondern es ward ihm nur eine bestimmte Frist
gesetzt, dieselben einzuliefern.Kraft dieses Urtheils ward
derselbe förmlich vorgeladen (säjournö), um den Befehl
zu erfüllen. Zuweilen wurden ihm noch nachträglicheFru¬
sten bewilligt, ehe er bestimmt ausgeschlossen ward. M> s.
lindert krstiius juäieisire Uv. 1. cdszk. 14.
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dem Secretariat, sondern aus den Händen des Bericht-Erstat-
ters (tir. XIV. grt. 10 ). Vor der oräon. cl. 1667 geschah die¬
ses, wie jetzt, durch das Secretariat; allein es scheinen Miß¬
brauche dabei Statt gefunden zu haben. (> 3 . tir. srt. 11 ).
2) Bei der Uebergabe der Aktenstücke an das Secretariat,
mußte die Parthei zugleich ein Inventarium darüber einreichen.
Dieses war indessen kein bloses Verzeichniß (wie das was man
jetzt «tat nennt v. 3 . x». srt. 96 ), sondern es mußte motivirt-
d. h. es mußte bemerkt seyn, was man aus jedem Stück fol¬
gern oder welchen Gebrauch man davon machen wollte. Vor
der oräon. 3 . 1667 pflegten einige Anwälte dieses Inventarium
in dlsnoo (en blsno) zu übergeben, worauf sie dann spater
noch eine nähere Frist nachsuchten, um es ausfüllen zu dürfen.
Die oräon. civ. (tit. XI. srt. 33) schaffte dieses ab. 3) Keine
Parthei konnte von den Aktenstücken der andern Einsicht neh¬
men, wenn sie nicht die ihrigen ebenfalls auf dem Secretariat
niedergelegt, oder auf das Recht Beweisstücke vorzulegen, ver¬
zichtet hatte, (oräon. 3 . 1667 tit. XIV. srt. 9 ). Da der Klä¬
ger seine Aktenstücke zuerst übergeben mußte, so hatte er auch
das Recht, die Mittheilung der Beweisstücke des Verklagten
eher einzusehen, als letzterer die des Klägers zur Einsicht erhielt.
4) Die Partheien wechselten, wenn sie es für nöthig fanden,
mehrere Schriften hin und her. *) Diese hießen der Ordnung
nach, wie sie übergeben wurden, sv6rti886M6nt**) , cootroäits

*) Der Ausspruch bei einem sppoi»t6M6nt 6N 3roit 3 ecriro
6t proäuire lautete: klntr-L L. äeinsnäeur sux lins 36
Is re^uöto psr lui pr686nts6 s Is oour le.tenllanto
ä os Hub.3'un6 psrt, 6t 6.3öf6n36nr 3'sutr6;
spr68 gu6 iVI. pour 16 36msn3sur, 6t D. pour 16 3ö(sn-
3our ont 6t6 oui8; Is oour 5ur Iss äomsnllss 6t 3ö-
^66868, Sppoint6 168 ^>srti68 en 3roit s öeril'6 6t pro-
3uirs tost 66 g>i6 don leur rsmblers, bsillor oontrollits
6t 8slvstion8 3sns 16 t6MP8 36 I 6r3ov6sno6."

**) Nämlich in der ersten Instanz. In den Hähern Instanzen
ward die erste von dem Appellant übergebcne Schrift mei¬
stens ,,6SU868 6t M6)-'6N8 cl'gppol " und die des Appellan¬
ten „ K6PVN868 s 6SU868 3'sp^6l" genannt. Die Form
eines sv6i-ti886m6nt war, wie folgt: ^v6rti886M6nt ^»6
W6t 6t prväuit Ü6vsot vous, A. 16 provüt 36 ksri»,
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und sslvstions. *) Mit diesen drei Schriften sollte eigentlich

A. lo I,ieutensnt civil, ot Alessiovrs les gong, tensnt
lo Liege suäit liea (äevsnt vous Nossoigneurs äo ?gr-
lement, hieß es bei den Parlamenten) ?. äomgnäeur gux
lins äo soll exploit ä.oontro N. äokonäeur . . . .

suivsnt ot pour sstisksiro s Is sentonco (s I'srrot) äu

.... gui gppointo los Parties en <1roit s eorirv ot pro-
äuire, mömo controäiro, s'il ^ ocliot, äsns lo temps
äo I'oräonnsnco so rspport äo N.Lonsoillor.

^ co gu'il plsiso s Is cour psr Is sentonco gui in-
torvienärs, oräonnor, gue etc. Hier folgten nun die An¬

trage (conclusions, d. h. das petitum).
lpour l'ötsblissomont äos conclusions ci-äessus il (sut

odsorvor czuo etc. Hier trug man nun die Thatsache undBeweise vor, und schloß endlich so: I^sr eos mo^ens ot
sutros gu'il plsirs a Is oour supploer äo clroit psr

son o'guitv oräinsire, lo äomsnäour soutient ^uo ses
conclusions lui äoivont ötro säjugöes sveo äöpens.
Das gvortissoinent des Verklagten war fast genau in der¬

selben Form verfaßt. Doch betitelte man es: svortisso-
rnent sorvsnt äo controäits <lo proäuction, guo (ormo
äevsnt vous etc. Der Antrag war meistens: s co guo
lo äomsnäour soit äobouto äo ses roguostes ot con-

äsmno sux äo'xons. Das Inventarium der vorgebrachten
Beweisstücke ward abgefaßt wie folgt. Die Aufschrift

war: Inventsire gue inet ot kournit äevsnt vous N. lo
krovöt äo Vsris etc. ?. äomsnäour contre N. clobon-

äour.... suivsnt ot pour sstisksiro s Is sentonco äu

. . . . ü co gu'il plsiso s ls vour psr Is sentonco «kog¬
nitive eto. (Hier wiederholte man die in dem svortisse-

inonr enthaltenen Antrage). Lt pour justikier guo (hier

trug man die Punkte vor, die durch die beigebrachten Ac-tenjft'lcke bewiesen werden sollten) proäuit.xieces.
promioro äu .... ost un contrst äo . . . . Ls se-

concke clu ... . ost uno trsnssction. Lt sout lesclitos

pioces cottöos Item pour justilier äo Is procöäuro
tenuo entro los psrties procluit.... pioces. Ls promioro

ost I'sssignstion clu .... , Is seconäo I'scto clo con-
stitution äo lll. procurour eto. cottoos v. Item pro-

äuit lo prösent inventsire äo proäuetion pour la con-

servstion äos pioces contonues. Lotto 0. Item prci-

äuit I'scto psr leguol loäit k. s äcclsrö «pu'il svoit

proäuit su greLke. Lotto D.

*) lat. sslvstiones. (M. s. Du-LanZs glossar sä voc.) „vox



285

die Jnstructiorr eines jeden Prozesses geschlossen seyn.* *) Allein
die Anwälte wußten unter dem Verwand-, daß sich neue Be¬
weise vorgefunden oder besondere Jncident-Punkte ergeben hat¬
ten, von dem Gericht oder vielmehr von dem Referent die Er¬
laubniß zu erwirken, eine Menge dieser Schriften nachträglich
einzureichen; wodurch die Prozesse unendlich in die Länge gezo¬
gen wurden. Um diesen schreienden Mißbräuchen ein Ende zu
machen, beschränkte die constituircnde Versammlung durch ihr
Decret vom 6. März 1791 (Art. 34) in allen schriftlich ver¬
handelten Prozessen (äsn8 les silsires gxxointäes) die Zahl
der zu übergebenden Schriften für jede IParthei auf zwei **)
wovon durch den voll. ck. proeöä. noch eine abgeschnitten ward«
Auch wird, da durch die zwischen den Parthcien schon früher
(ehe die Sache bei dem Gericht angebracht wird) hin und her
gewechselten Schriften die beiderseitigen Anwälte mit der Lage
der Sache schon völlig vertraut sind. Eine Schrift in der Re¬
gel hinreichen, um dieselbe völlig aufzuklären. Waren endlich
— um zu unserm Gegenstand zurückzukehren —> alle Aktenstücke
eingereicht, so fertigte der zum Referent ernannte Richter aus
denselben einen schriftlichen Bericht an, welchen er in der Raths¬
kammer, d. h. in einer geschlossenen Versammlung des Gerichts
vor diesem letztem abstattete. Zur Sicherung gegen alle Jrr-

koronsis, sllrer8»e iniirmstionis rekntstio." —^rre8turn
ksrlsrnent. snn. 1484 sx. Lslusi. toin. 2. nist. ^rvern.
si. 236- „Ditulis et rnuniknenti8 psrtinrn zirsellietgrum,
ec>ntr»äietionil»n8 littersrnrn et 8»Iv»tionibu8 esrnnstern. "
— Ll-rest. snn. 153l inter krivileA. Orcl. 8. 4c>-
bsn. Hiero8ol. psZ. 252. „Hine inäe contrsäiotis etiarn
et sslvgtionibus re8peotioni8 tr»cliti8 et xrollnoti8, so
tanckern in jnre inixunetstis."

*) Dieses bestimmte schon die orclon. ä. Vill6r8-6orteret8 cle
I'»n 1539 art. 48. „Lt suront (168 xsrti68) eominnni-
estion äs Isnr8 procluetion8 cleclsn8 troi8 jour8 et cle
bnictsine en Iiuietsine sxre8 ponrront lrsiller eontre-
äit8 et 8slrations, sntrement n8eront xln8 reo6N8,
sineoi8 8er» le ^rooeL juge en e8tst 8»n8 »ntre koreln-
sion ne 8iAnilie»tion cle rec^ns8te, et 8»n8 e8^>ersnes
«l'sutre äeis^ x»r 1ettre8 cle relievement »1 »ntreinent.

**) De8enns tom. III. x. 285.
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thümer des Referenten und überhaupt zur Controle desselben,
setzten sich zwei Richter neben ihn, wovon Einer das Inventa¬
rium und der andere die Aktenstücke vor sich hatte. Diese bei¬
den Richter, welche für die verschiedenen Sachen abwechselnd
aus den Mitgliedern des Gerichts genommen wurden, hießen
evgngeliste«. *) Nachdem der Bericht abgestattet war, las
jeder derselben aus den ihm übergebenen Aktenstücken das, was
zur Aufklärung der Sache nöthig war, vor. Darauf ward
abgestimmt und das Urtheil gesprochen. Dasselbe ward nicht,
wie jetzt in der öffentlichen Sitzung ausgesprochen, sondern
schriftlich abgefaßt auf das Secretariat geschickt, wo es dann
auf die Art, die unten naher erklärt werden wird, zur Kennt¬
niß der Partheken kam.

So wie nun für Gegenstände, die eine reifere Untersuchung
erfordern, das schriftliche Verfahren angeordnet wird, so gibt
es für Sachen, wo Gefahr auf dem Verzug haftet, sowohl
nach der alten als neuen Gesetzgebung, ein noch schleunigeres
als das gewöhnliche. Fälle der Art sind vorzüglich diejenigen,
wo der Vollstreckung eines Urtheils oder erccutorischen Acts,
oder auch der Ausführung einer von den Gesetzen anbefohlenen
Vorsichtsmaßregel Hindernisse in den Weg gelegt werden, oder
auch eine Parthei nachsucht, sich durch Anwendung einer sol¬
chen Vorsichtsmaßregel gegen Schaden sichern zu dürfen; wenn
z. B. Jemand sich der Anlegung der Siegel oder einer Be¬
schlagnahme widersetzt u. s. f. Das Edikt Ludwigs des Vier¬
zehnten vom Januar 1685 über die Gerichtsbarkeit des Cha-
telet erlaubt (srt. 6) dem Richter in solchen Fällen, deren es

eine Menge herzählt, die Partheien in seine Wohnung zu ver-
bescheiden, und dort vorläufig auf der Stelle die nöthigen Ver¬
ordnungen zu erlassen. Eine Parthei konnte auch die andere
vorladen lassen, sich in der Wohnung des Richters zu stellen,
um dort den Ausspruch desselben zu hören. Dieses nannte man
sssiZner ea rötere. **) Unter rötere versteht man eigentlich

*) M. s. k'erriere Dior. st. Oroir srt. övanZeliste.

**) Dieses Verfahren war ehemals nur in Paris üblich. Ler-
risi - 8sini-krix eours ste zirooest. rom. I. p. 377. —
Ucbrigens fand und findet noch bei allen minder bedeuten-



den Bericht, der dem Richter über das Factum, welches ein
beschleunigtes Verfahren erfordert, von der Parthei, die das¬
selbe nachsucht, erstattet wird. *) Zuweilen indessen wird darun¬
ter dieses Verfahren selbst verstanden; wie (eoä. 4. p. iörs
psrtio, liv. V. tit. 16), welcher Titel „Des röteres" über¬
schrieben ist, und das man übersetzt hat: „Von dem Verfahren
bei schleunigen Präsidial-Untersuchungen." Nach diesem Titel
ist die vorläufige Entscheidung in allen solchen Fällen dem Prä¬
sident des Tribunals der ersten Instanz oder dessen Stellvertre¬
ter übertragen. Ort. 806, 807). In der Regel bestimmt das
Tribunal den Tag und die Stunde, wo alle Klagen der Art
vor den Präs.dent und zwar in dem Sitzungssaaldes Gerichts
gebracht werden sollen (srt. 807) ; in dringenden Fällen kann
derselbe aber auch aus eigener Macht erlauben, daß eine Par¬
thei vorgeladen werde, entweder in dem Gerichtssaal oder auch
in seiner (des Präsident) Wohnung zu erscheinen. Die Vorla¬
dung muß indessen in diesem Fall auf Befehl desselben, mit des¬
sen Vollstreckung er einen Huissier beauftragt, geschehen (srt.
808). Die bei diesem Verfahren erlassenen Verordnungen sind

den oder leicht zu entscheidenden, kurz bei denjenigen Sa¬
chen, die man summarischenennt (e. ä. p. srt. 404, or-
äon. 6. 1667, tit. XVU. srt. 1—5) ein schleunigeres Ver¬fahren als das gewöhnliche Statt. Dieselben werden nach
beiden Gesetzgebungen gleich nach Ablauf der Vorladungs¬
Frist ohne weitem Schriftwechsel vor die Gerichte gebracht,
welche der Entscheidung dieser Gegenstände eine besondere
Zeit widmen müssen. Die alte Gesetzgebung erlaubte den
Partheien in diesen Fällen bei den Untergerichtensich selbst
und ohne Zustand eines Anwalts u. s. f. zu vertheidigen.
Wegen des Näheren sehe man die Gesetzbücher selbst, und
die Commentatoren. Auch die vor der oräo». ä. 1667
bestehenden Gesetze, insbesonderedie oräo». ä'Orlesns 6.
1560 srt. 57, 58, die oräo». llo Divis 6. 1579 srt. 15Zenthalten ähnliche Bestimmungen über diesen Gegenstand.
M. s. N. Imkert I?rst. jurlio. liv. I. cksp. 1.

*) ülerlin De'pert. srt. relerö. „O'est le rspport (all sir

mgAistrst ck'un ksit, c^ui exi^e une prompte cleeision et
s»r le^ue! lo su^e peut prononeer provisoirement e»
80 » llotel. " Mit dieser Erklärung stimmen auch die äl¬
tern französ. Juristen übcrein.

20
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provisorisch vollstreckbar, und es kann keine Einsprache (Oppo¬
sition) dagegen eingelegt werden; sie haben aber auf die end¬
liche Entscheidung keinen Einfluß Ort. 809). Der angeführte
Titel enthält keine umständliche Aufzählung der Fälle *) worin
dieses beschleunigte Verfahren zulässig ist, sondern er sagt im
Allgemeinen Ort. 806). ,, Oaos tons los css ä'urgenos, ou
lorsgir'il s'sgirs äo ststuer provisoirernent sur les clillloul-
tös rolstives ä I'exöoution ä'un titre exöootoire ou ll'un jo-
Kement, il sers prooöäö siosi gn'il vs otrs rvglö oi-spros."
Die Anwendung ist also ganz dem Ermessen des Richters über¬
lassen, wie es hier die Nothwendigkeit durchaus gebietet, und
wovon kaum ein Mißbrauch zu befürchten ist. Endlich kann
auch noch in einigen bestimmten Fällen, wo ebenfalls entweder
Gefahr auf dem Verzug haftet, oder wo das Recht des einen
Theils klar ist, >der Richter auf ein bloscs Gesuch (regoöto)
der einen Parthei, ohne die andere zu hören, eine vorläufige
Maßregel anordnen, um die Parthei in ihren Rechten zu erhal¬
ten O- <l. p. srt. 819, 822). —

Was die Beweise betrifft, deren man sich bedient, um die Wahr¬
heit der vorgebrachten Thatsachen zu begründen, so sind diese ih¬
rem Wesen nach bei jeder Art von gerichtlichem Verfahren noth¬
wendig dieselben. In der Anwendung findet jedoch eine Verschie¬
denheit Statt. Zuerst bemerke man, daß der Beweis durch Zeugen
zwar gewöhnlich auf das Gesuch einer Parthei Statt findet, aber
auch von dem Gericht von Amtswegen angeordnet werden kann.
Diejenige Parthei, welche in Sachen, die nicht summarisch sind,
über gewisse Thatsachen den Beweis führen will, **) muß die¬
selben kurz, in Artikel gefaßt, der Gegen-Parthei mittheilen
(c. p. srt. 252, oräon. cl. 1667, tit. XX. srt. 1). Diese
muß (nach dem neuen Recht innerhalb drei Tagen) darauf ant¬
worten, sonst kann das Gericht die Thatsachen für erwiesen
oder eingestanden ansehen (o. 6. p. srt. 252). Hierauf erfolgt
nun ein Urtheil, welches, indem es die Vernehmung der Zeu¬
gen verordnet, zugleich die Thatsachen***), worüber sie ver-

*) Man sehe jedoch srt. 843, und mehrere andere.
**) In Civilsachen heißt die Vernehmung der Zeugen enguöte.

***) Auch nach dem alten Verfahren tit. XXII. srt. 1.



nominell werden sollen, und den Richter bestimmt, der sie ver¬
nehmen soll (o. 4. p. srt. 252). In sunlinarischenSachen ist
es jedoch nicht nöthig, die zu erweisenden Thatsachen vorher in
Artikel abzufassen, sondern das Urtheil, welches den Zeugen-
Beweis anordnet, bestimmt (c. 4. p. arl. 405) ohne Weiteres
die Thatsachen, welche ermittelt werden sollen. Auch die Er¬
nennung eines Untersuchungs-Kommissars fällt weg. In sum¬
marischen Sachen *) werden nämlich die Zeugen sowohl nach
dem alten als neuen Verfahren in der öffentlichenSitzung ver¬
nommen. **) Ist der Gegenstand zur Appellation geeignet, so
wird (c. 4. p. si-t. 411) über die Vernehmung derselben ein
förmliches Protocoll aufgenommen, sonst wird (am. 410) nur
das Resultat ihrer Aussagen im Urtheil erwähnt. Was die
Vernehmung der Zeugen (in gewöhnlichen Sachen) vor einem
einzelnen dazu beauftragten Richter betrifft, so wird sowohl
nach dem frühern als neuern Verfahren jeder Zeuge, abgeson¬
dert von den andern, vernommen (c. 4. p. c. srt, 262, or4.
ä. 1667, tlt. XXII. srl. 15). Die Parthcien dürfen jedoch nach
dem ältern Gesetz nur dann dabei gegenwärtig seyn, wenn die
Zeugen in der öffentlichen Sitzung vernommen werden (in sum¬
marischen Sachen), (or4. 4. 1667- tir. XXII. urn. 15). Nach
dem neuern ist Ihnen dieses in allen Fällen gestattet, (c. 4. x.
srl. 261. 276). Die Parthei, wogegen die Zeugen aufgeführt
werden, muß sogar (»m. 261) drei Tage vor Vernehmung der¬
selben aufgefordert werden, dabei zu erscheinen, so wie ihr auch
die Namen der Zeugen u. s. f. mitgetheilt werden müssen.
Eine Parthei kann über die nämliche Thatsache nach dem
alten Gesetz ***) nicht mehr als Zehn- und nach den neu-

*)Der Begriff der summarischen Sachen ist nach der neuen
Gesetzgebung Etwas anders bestimmt als nach der alten,
(c. 4. p. SIN. 404, or4on. civ. 6t. XVII- srt. 1—5).

**)6o4. 4. procc4. srt. 407, or4. civ. 6t. XVII. ard. A.
***)or4on. civ. lil. XXII. srt. 21. Diese Regel (nicht mehr

als 10 Zeugen über das nämliche Vscwm vernehmen zu
dürfen) war in Frankreich'sehr alt, und insbesondere schon
durch eine Verordnung Carls des Siebenten vom I. 1446
Art. 32 anbefohlen. Auch Ounwnlin in «61. psi-Ism. csp.
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eu* *) nicht mehr als fünf Zeugen vernehmen lassen. Verlangt
sie die Vernehmung von noch Mehr Zeugen, so fallen die da¬
durch verursachten Kosten ihr auf jeden Fall zur Last, selbst wenn
sie den Prozeß mit allen Kosten gewinnt. Die Aussagen der
Zeugen werden (sowohl nach dem neuern als ältern und älte¬
sten Verfahren) von dem Gerichts - Secretair schriftlich aufge¬
zeichnet, und von dem Richter, dem Gerichts - Secretair und
dem Zeugen selbst unterschrieben. Nach geschlossenem Zeugen-

' Verhör kommt in der Regel die Sache wieder zur öffentlichen
Sitzung, wo die Aussagen derselben verlesen werden. **) —
Die ältere sowohl als neuere Gesetzgebung enthält noch eine
Menge Vorschriften über diesen Gegenstand, (z. B. über die
Einwendungen lreproekesl die man gegen die Personen der
Zeugen machen kann, wann und wie dieselben vorzubringen
sind u. d. g.) die hier einzeln anzuführen, zu weitläufig wäre.
Wir wollen daher, lieber Einiges historisch merkwürdige aus
der ältesten Gesetzgebung beifügen. Eine Frage indessen wol¬
len wir noch kurz berühren. Nach beiden Gesetzgebungen sind
mehrere Formalitäten unter Strafe der Nichtigkeit
(s peine lle nullite) vorgeschrieben. Was ist die Folge dieser
Nichtigkeit? Man muß unterscheiden. Wenn dieselbe von dem
Anwalt der Parthei oder von dem Huissier veranlaßt worden,
so ist die Vernehmung des Zeugen ganz aufgehoben, und darf
nicht wiederholt werden. Der Parthei, welche dadurch leidet,
bleibt alsdann Nichts als der Regreß gegen die Urheber der

27 äs Oommisssr. et eorum potestst. H. 23 sagt: „su¬
per uno ljuogue srtivulo zotest lleeem testes prollu-
vere, et non plures: et si super Omnibus solum clecem
testes prolluceret, plures prolluvere non poterit super
eis, unlle prsevsvere llebet huoll super unoguogue sr-
tivulo lleeem testes prolluvst, si polest." Allein diese
Vorschrift ward vor der orllon. ll. 1067 schlecht beobach¬
tet. M. s. lmbert krst. julliv. Irr. I. vbgp. 43-

*) voll. ll. provell. civ. srt. 231.

**) Ueber die Zeugenverhöre vor den Friedensgerichten, in sum¬
marischen und in Eheschcidungssachen gibt es besondere
Vorschriften, voll. ll. proe. srt. 34 — 40; 406 — 413;

voll. dlspol. srt. 242 — 250).
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Nichtigkeit übrig. Liegt aber die Schuld an dem Richter, der
die Untersuchung geleitet, so werden die Zeugen auf seine Ko¬
sten nochmals vernommen. Die neuere Gesetzgebung bestimmt
dieses ausdrücklich (o. cl. p. srr. 292, 293), und auch nach
der ältern ward es, wie Jousse in seinen Anmerkungen zu
oiclon. civ. tit. XXII. Alt. 20 anführt, eben so gehalten. Die
Härte dieses wirklich sonderbaren Gesetzes wird einigermaßen
dadurch gemildert, daß (o. 6. p. srt. 294) die Nichtigkeit einer
oder auch mehrerer Zeugen-Aussagen die Nichtigkeit der Ver¬
nehmung der übrigen nicht nach sich zieht. — Mit welchen un¬
endlichen Weitläufigkeiten das ältere Verfahren vor der orckon.
ck. 1667 verbunden war, welche Masse von Formalitäten vor¬
hergehen mußte, um nur die Thatsachen zu bestimmen, worüber
die Zeugen vernommen werden sollten, ist schon oben erwähnt
worden. Die Abhörung derselben geschah meistens nicht durch
einen eigentlichen Richter, sondern durch sogenannte Untersu-
chungs-Commissarien(oommibsittros-enguLteu^),deren es auch
bis zur Revolution fast bei allen Gerichten gab. Jedem dieser
Commissarien ward früher noch ein eigener Beigeordneter (scl-
joini), worüber die Partheien übereinkamen, beigefügt, der
ebenfalls bei dem Zeugenverhör gegenwärtig seyn mußte. *)
Die Commissarien selbst erhielten ihren Auftrag, die Zeugen zu
vernehmen, durch ein förmliches Urtheil, welches ihnen die
Gränzen ihrer Befugnisse, z. B. die Dauer der Untersuchung,
ob sie auch noch andere Zeugen, als die Anfangs vorgeschlage¬
nen vernehmen dürsten u. s. f., genau vorschrieb. Die Artikel,
worüber sie die Zeugen zu befragen hatten, wurden Ihnen ver¬
siegelt zugestellt, und sie mußten sich genau auf dieselben be¬
schränken. Die Partheien durften bei dem Zeugenverhör gegen¬
wärtig seyn. Man fragte dieselben ob sie zugeben wollten, daß
die Zeugen sowohl in ihrer Abwesenheit als Gegenwart ver¬
nommen würden. Bewilligten sie dieses, so konnten sie die
Einwendungen gegen die Personen der Zeugen auch nach ge¬
schlossenem Zeugenverhör vorbringen, welches sonst vorher ge¬
schehen mußte. War das Zeugenverhörgeschlossen, so ward
darüber ein besonderes Protocoll aufgenommen, welches indes-

*) Die oräoii. civ. tlt. XXII. art. 12 schasste diese aäjoiats ab.



serr nur das Verfahren überhaupt, *) (daß nämlich von diesem
oder jenem Commissär an diesen oder jenen Tagen, in dieser
und jener Sache diese und jene Zeugen vernommen worden
waren) aber nicht die Aussagen derselben enthielt. Die Par¬
theien wurden nun beide vorgeladen um bei dem Schluß des
ganzen Geschäfts gegenwärtig zu seyn (pour la closturo än
«so). Jeder derselben ward ein Eremplar des Protocolls mit¬
getheilt; ein anderes nebst den schriftlich aufgenommenen Zeu-
gen-Aussagen in einen verschlossenen und versiegelten Beutel
(säe) gebracht, und dieser dem Gericht zugeschickt. Zugleich
wurden die Partheien auf einen bestimmten Tag vor das Ge¬
richt geladen. Von den Aussagen der Zeugen erhielten sie in¬
dessen keine Mittheilung. Ueberhaupt erhielt damals — wir
reden von den Zeiten Boutilliers — in den Provinzen der Gc-
wohnheits - Rechte (ps^s oontnmiors) eine Parthei keine Ab¬
schrift von den Urkunden, deren die andere, sich gegen sie be¬
dienen wollte, sondern sie durfte nur Einsicht davon nehmen. **)
Späterhin (auch schon vor der orclon. ä. 1667) hatte sich die¬
ses aber durchaus geändert. Charondas, der Herausgeber von
Boutillier, bemerkt zu (8om. Uur. liv. I. tit. 101), daß zu
seiner Zeit (im I. 1603) jede Parthei ohne Schwierigkeit die
Mittheilungder Zeugen-Aussagen und der gegen sie vorgebrach-

*) Auch nach der oräon. viv. tit. XXH. art. 22, ward ein
solches summarisches Protocoll aufgenommen.

**) Hont. 8om. Dur. liv. I, eil. 101. „Da raison pourguo/
copio n'on äoit avoir est pour oe gn'on oour la^o on
no k'aiot no n'ost tonn äo (aire Publication äes tomoins,
et aussi no cloit on (airo äes lottros. 8'ainsi n'ostoit

c^no oo (ussont lottros publignos, si oommo lottros
äonnoos on oour snr oauso clont guestion on contencl
seroit .... lllais on oonr on on nso clo äroiot esorit,

si oommo on oour spirituelle svaobos ^uo lä clo tous
temoins et clo lonr cloposition et clo tontos los lottros
rnises on (ormo äo prouvo Publication ost clouo ü Par¬

tie aclverso. " Eine lateinische Randglosse zu dieser Stellesagt: „Oo ista publioationo tostium nota cjnoä in pa-
tria oonsnetnäinaria non lit alioujus ingnostao publioa-

tio, oxcopto inocl Oarisüs in Dastollotto (an okatolet)
üt in oivilibus tantum eansis."
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ten Urkunden erhalten könne. Aus dem zehnten Conferenz-
Protocoll über die oräon. clv. *) erhellt, daß unmittelbar vor
Einführung derselben die Gewohnheit noch bestand, die Zeugen-
Aussagen verschlossen und versiegelt auf das Secretariat zu
senden. Hier blieben sie, ohne zu der Kenntniß der Partheieu
zu kommen, verschlossen liegen, bis die Partheien ihre Einwen¬
dungen gegen die Personen der Zeugen vorgebracht hatten.
Nachdem dieses geschehen, konnten sie verlangen, daß die Zeu-
gen-Aussagen in der öffentlichen Sitzung vorgebracht würden
(Is reoeption ä I'suäisnss). Dieses nannte man ,, die Zeu¬
gen-Aussagen bekannt machen" (puklior I'sngnsrs). Darauf
wurden dieselben als Aktenstücke des Prozesses angesehen, wo¬
von jede Parthci eine Mittheilung erhalten konnte. Was diese
Formalitäten besonders lästig machte, war, daß auch hier der
Prozeß nur durch ein besonderes Urtheil um einen Schritt fort¬
rückte, wie theils aus Boutillicr, (an den oben angeführten
Stellen) theils aus srr. 26 nr. XXII. der oräon. eiv., **)
wodurch dieses abgeschafft ward, deutlich erhellt. Den Bestim¬
mungen der letztem gemäß, wurden den Partheien die Zengen-
Aussagen, jedoch nach Erfüllung gewisser Bedingungen, noch
ehe sie bei dem Tribunal vorgebracht wurden, mitgetheilt. We¬
gen des nähern verweisen wir auf den Tert der Verordnung
selbst. — Einen sonderbaren Contrast mit den unendlichen Weit¬
läufigkeiten des in den frühern Zeiten (vor der oräon. eiv.)
üblichen Verfahrens, bildete das von dem National-Convent

*)Der damalige erste Präsident des Parlaments Lamoignon
erklärte sich daselbst sehr umständlich hierüber.

**)„^l>rogeon8 l'ussgs ä'envo^er Is8 sx^säitioa8 ä'engustes
äans un 8so clo8 st soells, rnsms äs selles gui guronv
sto Csit68 en na sutro juri8äisNon, st gnreillemenr
tout68 xubliostion8, rssextions ä'sngustS8, st tou8 ju-
A6M6N8, gppoiniemen8, 8snrsnss8 er srrst8, fortan»
gne Is psrtie äonnsrn rno^en äe nnllits er äs reziroslio.^
Eben um diese vielen Urtheile zu vermeiden, findet man
an vielen Stellen der oräon. civ. und auch des coä. ä.
xroceä. , daß dieses oder jenes sich von Rechtswegen oder
von selbst verstehe. Z. B. srt. 256 xrsnvs con-
trsiro 8sr» äs äroit" welche Beobachtung man an sehr
vielen Stellen machen kann.



eingeführte. Durch das Decret desselben vom 3. Brum. I. 2
(24. Oktober 1793) *) wurden fast alle frühern Formalitäten
bei dem gerichtlichen Verfahren abgeschafft. Art. 4 und 5 des¬
selben, die sich auf die Vernehmung der Zeugen beziehen, hat¬
ten indessen über diesen Punkt einige Zweifel, insbesondere da¬
rüber übrig gelassen, ob die Zeugen in allen auch nicht summa¬
rischen Sachen, in der öffentlichen Sitzung und in Gegenwart
der Partheien vernommen werden dürften, oder ob dieses nach
den Bestimmungen der oräon. eiv. ä. 1667 von einem dazu
beauftragten Richter, in Abwesenheit der Partheien geschehen
müsse, wodurch mehrere Cassations - Gesuche veranlaßt wurden.
Das Gesetz vom 3. Fructidor I. 3 (24. August 1795) hob
diese Zweifel auf, und verordnete die Zeugen in der öffentlichen
Sitzung und in Gegenwart der Partheien zu vernehmen. **)

*) Dosen. lom. m. x>. 507. — Das Decret der Constituiren-
den über die Justitz - Organisation (vom 16- August 1796
Dosen. rom. III. x. 188), wovon in der Folge noch um¬ständlicher geredet werden soll, hatte rir. H. sm. 20 nur
im Allgemeinen verordnet, daß das gerichtliche Verfahren
baldigst verbessert und vereinfacht werden sollte. Allein es
hatte nur in wenigen einzelnen Punkten eine solche Verbes¬
serung eingeführt, so daß vor dem Decret vom 3. Brum.
I. 2 das durch die oräon. eiv. eingeführte Verfahren
noch zum größten Theil beobachtet ward, welches auch
durch Art. 34 des Gesetzes vom 6. März 1791 (Dosen,
tom. III. x. 285) bestimmt verordnet war.

**) Dosen. tow. lll. x. 607 art. 1 „ ^ I'svenir, en toutes
rnstieres civiles clont Is eonnoisssnvo sxpsrtiont sux
tribunsnx cle äistriet, et ssns suenne clistinetion, les

ternoins seront entenäns s I'snäieneo publi^uo, on pre-
senoe <les xsrties intoressees, on eile» llüineat sppelees."

^rt. 2- „ De frottier tienclra notv cle leurs noms,

ä^e, ^uslite er «lerneuro sinsi ^ue äe leurs äegositions,
et äes reproebes c^ui suront ete lournis eontro eux;
il lern pgreilleinent niention äu sormont r^ue lo tribu-

nsl sura ksit preter svsnt c^uo 6o reoevoir leurs 6epo-
sitions.

^rt. 3. D'sK'siro sora jugee immeäistement spres

i^uils suront ete entenäus, si (sire se ^>eut, sinon ä
Isullionee suivsnto, ssns gu'il soit bosoin cl'un sutro
svto ni proveäure."
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*

Aus einem spätern Gesetz vom 23. Vendem. I. 4 (25. Oktober
1795) Art. 3 hatte man indessen geschlossen, daß es den Ge¬
richten frei stehe, einen Commissar mit der Vernehmung der
Zeugen zu beauftragen.* *) Endlich erklärte der Beschluß
(gi-retö) der Consuln vom 18. Fructid. I. 8 (5. September
1800), **) daß durch das Gesetz vorn 27. Ventose I. 8 (18.
März 1800), ***) wodurch die Anwälte wieder eingeführt wur¬
den, diejenigen Gesetze, welche diese letzter« eben so wie das
gerichtliche Verfahren abgeschafft hatten, stillschweigend wider¬
rufen seyn. Demgemäß sollte bis auf Weiteres das durch die

oräon- viv. 0. 1667 vorgeschriebene Verfahren bei allen Tri¬
bunalen wieder befolgt werden.

Als eine Eigenthümlichkeit der franz. Gesetzgebung, sowohl der
ältern als neuern, verdient noch hervorgehoben zu werden, daß sie
über Sachen von einem beträchtlichern Werth meistens keinen Zeu-
gen-Beweis zulaßt, wenn nicht ein schriftlicher Beweis oder wenig¬
stens der Anfang eines solchen Beweises vorliegt. Diese Regel ist
in Frankreich sehr alt. Schon die oräon. ä. Lloulins <l. 1566

grt. 54 schrieb dieses vor, und die orllon. oiv. ä. 1667 tir. XX

si-t. 2, 3. 4, 5 bestätigte es. Die Bestimmungen der letzter«
sind sehr allgemein und cathegorisch, so daß sie nur wenige
Ausnahmen, nämlich bei einem nothwendigen Depositum, bei
Gegenständen, die dem Eigenthümer eines Gasthofs von einem
seiner Gaste anvertraut werden, und in Handelssachen zuläßt.
Allein in der Ausübung hatte sich dieses sehr gemildert. Man
beschränkte die Regel vorzüglich auf Forderungen, die sich auf
Contracte u. d. g. gründeten, ****) wo man es fast als eine

Vrt. 4. „II 68t steroZo psr lo tzrosent stöoret ü wntos
lois oontrsires. "

*) Dosen. wm. IV. ?. 5. Man sehe auch Llorlia Ködert,

art. en^uoto H. III. no. 5.

**) Dosen. torn. IV- si- 250-

p. 274.

****) Dieses scheint auch der eigentliche Zweck der orllon. ä.

Llonlins gewesen zu seyn. 54 heißt es: „kour ob-

vier s rnultipliosrion sie (sits, «^no I on a von o^ 3o-

vsnl eslro rnis en avant on jugeniont, subjovts ä xrouve
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Nachlässigkeit der Parthei ansehen konnte, wenn sie sich keinen

schriftlichen Beweis verschafft hatte. — Auch die Gesetzgebung

Napoleons, vbschon sie im Ganzen den Grundsatz der or3on.
civ. beibehielt, hat, durch die Erfahrung belehrt, die Strenge

der erstem merklich gemäßigt, (oo3. civ. srt. 1341 — 1348).

Sie erlaubt (srt. 1348) den Zeugen-Beweis über alle Forde¬

rungen, wofür es nicht wohl möglich ist, sich einen schriftlichen

Beweis zu verschaffen, namentlich über solche, die aus soge¬

nannten gussi - Contracten und quasi-Verbrechen entstehen, so

wie es schon in den letzten Zeiten (vor der Revolution) fast

allenthalben durch den Gerichtsgebrauch eingeführt war.

Ein besonderes Beweismittel nach dem franz. Verfahren ist

noch dasjenige, was man Abfragen über Thatsachen und Artikel
(interrogstoire sur lsits st srticles) nennt, (oo3. 3. xroos3.
civ. srt. 324—336, or3on. civ. tit. X). Jede Parthei kann

nämlich, in Ermangelung anderer Beweismittel, bei dem Ge¬

richt nachsuchen, daß die andere über bestimmte, die Streitfrage

betreffende Thatsachen befragt werde. Dieses geschieht — und

zwar auch nur auf ein förmliches Erkenntniß des Gerichts -—

entweder von dem Präsident oder von einem andern dazu be¬

auftragten Richter. Das Verfahren dabei ist demjenigen bei

der Vernehmung der Zeugen sehr ähnlich; nur darf die Par¬

thei, welche die Vernehmung nachgesucht hat, nicht gegenwärtig

seyn, wenn die andere befragt wird (v. 3. p. srt. 333). Die

Parthei muß persönlich erscheinen und eben so d. h. mündlich

3e tssmoins, st reprocliss 3'icsux, 3ont s3visnnent
plusieurs inconvsnisnts st Involution» 3s proces, svons
c>r3onnv st or3onnons qus 3oresnsvsnt 3s toutes
clioses excväsnt Is sornrns ou vslsur 3s ceut livres
pour uns (ois ps^sr ssront psssen vontrscts psr 3e-
vsnt Rotsirss st tssmoin», psr lesquels contrscts »euls-
ruent ssrs (sicts st rsceus touts preuvs es3itss ins-
tisrss, ssns rscsvoir susuns preuve, psr tesmoios
outrs Is contenu su3it sontrsot, ne sur se qui servil
sllsgus svoir ests 3iot ou contenu svsnt ioelu^ lors
st 3spuis. Hn quo^ n'snton3ons exclurrs Iss preuvss
3ss convsntions psrticulieres, st sutres qui seront
ksietes psr Is» psrticuliers soubs leurs sei^us, sesuL
st esoritures privöos."
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ohne Beistand eines Rathgebers oder ihres Anwalts, nnd ohne
Etwas schriftliches abzulesen, antworten. Doch müssen ihr die
Thatsachen, worüber sie befragt werden soll, vorher mitgetheilt
werden. Die Corporationen müssen einen besondern Beauftrag¬
ten wählen, dem die Fragen ebenfalls vorher mitgetheilt wer¬
den, und dessen Antworten sie in einer besondern Urkunde für
wahr erklären. Der Bevollmächtigte kann überdem auch noch
über das befragt werden, was er persönlich über die Sache
weiß. *) Erscheint die Parthei nicht, oder weigert sie sich zn
antworten, so werden nach der alten Gesetzgebung die Thatsa¬
chen für eingestanden angesehen. Nach der neuern hat aber
der Richter nur die Befugniß, dieses anzunehmen.—Wenn end¬
lich die Umstände es durchaus erfordern, so wird auch wohl
ein Richter beauftragt sich an Ort und Stelle zu begeben, um
durch den Augenschein sich von dem Bestand der Sache zu
überzeugen. Allein das ältere sowohl als das neuere französ.
Recht wendet dieses Mittel nur ungern an. **) Auch wird
wirklich bei den jetzigen Gerichten davon nur ein äußerst spar¬
samer Gebrauch gemacht. Durch das öffentliche Verfahren ge¬
wöhnen sich die Gerichte daran, daß alle Mitglieder derselben
Alles gemeinschaftlich sehen und untersuchen. Sie werden da¬
durch von selbst solchen Aufträgen, wodurch ein Einzelner ***)

*)srt. 336 des voll. ä. xr-oseä. , der sich auf diese Bevoll¬
mächtigten bezieht, ist fast nur eine wörtliche Copie von
art. 9 lit. X der oräoun. äe 1667.

**)Man nennt dieses: äesoents sur l68 lieux. Die Vor¬
schriften darüber finden sich voll. äs xroeeä. srt. (295

— 301), oräoun. äs 1667- til. XXl.

***)Nach dem alten französ. Recht, so wie es zu Zeiten Bou-
tilliers und bis zur oräon. ä. 1667 bestand, konnte fast
bei jedem Prozeß über ein liegendes Grundstück eine solche
äeseente sur- lss lieux Statt finden, (obschon sie eigent¬
lich nur eine Formalität war, und nicht den Zweck der
jetzigen äessento sur- les lieux hatte). Die französ. Ge¬
richts - Verfassung hatte sich hierin nach der ältern Römi¬
schen gebildet. So wie, gemäß der letztem, der Prätor
sich mit den streitenden Partheicn auf das Grundstück be¬
gab, worüber sie stritten, (Heines ^nü<^. Kom. sä Insrir.
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einen zu großen Einfluß auf die Entscheidung der Sache erhält,
abgeneigt.

Wir haben schon ?. 1 dieses Abschnitts,S. 128 bemerkt,
daß, ehe die verschiedenenGewohnheiten schriftlich aufgezeich¬
net waren, man das Bestehen derselben in den einzelnen Fäl¬
len durch Abhörung sogenannter Zeugen-Haufcn (en^uestes psr
turbes) zu ermitteln pflegte, so wie daß diese Art von Unter¬
suchungen durch die oräon. eiv. tit. XIII. srt. 1 abgeschafft

lik. IV. tit. 6) so konnte auch nach dem französ. Recht
der Verklagte verlangen, daß der Kläger sich in Gegen¬
wart des Gerichts an Ort und Stelle Anfinde, und dort
die Gränze desjenigen, was er forderte, bestimmt bezeichne.
Dieser Act hieß später meistens volles er montreos. Bou-
tillicr (8omme Rur. liv. I. rit. 32) nennt ihn „volle et
vsrvnrsrion cle lieu." Er beschreibt an der angeführten
Stelle umständlich das Verfahren dabei. „(.sguelle ellose
le clomsncleur est tenu rle Isire ^sr lo^ en clellsns jour
lle plsiä, et non pss ä jour cle plsill. Lt Is lloit svoir
Leigneur et Irommes tsnt ^u'il suklise s lo^ clire si
mestier estoit, le clemsnäour et le äelenäour presens.
Dt ceux venus sur le lieu su jour et lleuro clenom-
M 62 , le clemsnlleur «loit llire et Isire ss volle et clo-
monstrsnee en ceste msniere: Lire Lsillik, et vous
messeigneurs les llommes je äis er (sis volle lle eeste
Irerits^e sur <^uo/ nous sommes venus, et c^ui s mo^
sppsrtient cle jusgues s ls (von hier bis dorthin),
et lle Is jusgues s e^, et sller sur svbsoun sons llu
lieu er tout evlnmo si eest Iioritsgo si comprent llu
long du les et äu inilieu: et en Isis s Is xsrtie c^ui
clomsnclo Is vostre prosenoe et Is sionne, volle et os-
tentstion jusgues s vostre äit et sssens, et (je äis)
czuo s rnon ciroit et s mo^ s^xsrtient sur tout cost
Iieritsgo Is ssisine cle lever et esploilter sur ieelu^
tout proklits et emolumens et sppsrtensnees vensns et
eroisssos sur eest beritsgo touteslois et ^usnteslois
c^u il sp^>srtiont et ssison en est ete." ,,^t si e'ostoit
sur msison g^ue Is velle se 6st on lloit «lellsns entrer,
et sller bss et Iisut et clire eomme clessus est 6it, si
cloit-on toueber s I'bu^s (die Thüre) : et le son renllre
xsr Iv cliebet (die Klingel ziehen), et toueber sux P 08 -
tesux, et sller tout su tour, su mieux czu'on peut, et
clire eomme llessus est touelie." Es scheint indeffen,
daß nur bei den Gerichten, wo die Lehnsvasallenals Nich-
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worden sey. Zur Ergänzung desjenigen, was wir a. a. O. über
diesen alterthümlichen, jetzt ganz vergessenen Gegenstand gesagt
haben, diene noch Folgendes. Die enguestes par turkos sollen nach
okopin lik. do oommun. Oall. Oonsuetud. okap. 3ot 4 durch
einen Parlaments - Beschluß vom I. 1312, der sich in den Re¬
gistern Olim (wovon im folgenden Abschnitt) kol. 29 befindet,
zuerst eingeführt *) worden seyn. Zu den Zeiten Jmbert's, der

ter saßen, Alles so umständlich geschehen mußte. Denn
das aus Boutillier (p. 208) angeführte, bezieht sich auf
eine volle et ostontation, die von einem königl. Gericht
„Oour du ko^ nostro 8iro on 'lournosis, ou il ^ svoit
vingt kommes do lieb tros-notaklos" angeordnet worden.
Boutillier bemerkt im vorhergehenden Artikel, daß, wenn
eine Sache vor einem königl. Amtmann, der selbst Recht
spräche (gu'il seit jugo do lu^ mosmos) verhandelt würde,
der Act der volle ot ostontation vor zwei von ihm beauf¬
tragten Commiffarien und dem Gcrichtsdiener vollzogen
und an den Amtmann Bericht erstattet würde. Den Par¬
lamenten ward (nach dem folgenden Artikel) ebenfalls nur
ein schriftlicher Bericht, nebst einem Plan (oxemplo llgurö
et ponrtrait aprös la Situation <1o I'keritage) eingesendet.
Die velle8 ot montro'os (visus, visio , ostensio) waren
übrigens nur eine Einrede, die der Verklagte und zwar
nicht einmal immer machen konnte. Man sehe Imkert
krst. judic. llv. I. okap. 19- Die ordon. d. 16ß7 tit.
IX. art. 4, 5, schaffte sie gänzlich ab.

*)Okop. I. c. „Vooakuntur sapiontos pstriao pluro», os-
rentos suspioiono: ipsa (ipsis) voostis proponotur ois
eonsuetudo in soriptis. I^ua proposita jurskunt guod
stdoliter ro^oront id guod soient, ot orodent et vido-
rint usitari super illa oonsuotudino. t^uo juramonto
praestito, trskont so sd Partes, ot doolarskunt ot ro-
koront doolsrationem illsm, in guo essn ot guo loco
(uit jlldioatuni, et do oireumstantiis et in communi rod-
dont oausam dioti sui, ot omnia rodigentur in soriptis,
ot mittentur sd ouriam suk sigillo inguisitorum clansa."
Hiermit stimmt auch kapon (Oolloot. ^rrestor. lik. IX.
tit. 1. no. 20) überein. „Ouria raro kujusmodi turkas
ot turmarias prokationos adprokare solot, eo guod ea
res mali oxempli sit: via enim alioguin judioikus mu-
niretur ad sdmittendsm sukindo novam consuotudinem
ot votores omondandas, admissis vidolieet prokationi-
kus turmarüs, Id guod ad Ouriam tantum speotat, ot



in der ersten Hälfte des sechszchnten Jahrhunderts lebte, durste
ein solcher Beweis nur dann in Vorschlag gebracht werden,
wenn der Zweifel sich auf Gewohnheiten bezog, die man noch
nicht mit den gehörigen Förmlichkeiten schriftlich aufgezeichnet
hatte. Waren diese gehörig erfüllt, so wurden die schriftlich
aufgezeichnetenGewohnheiten als bestehend angenommen, und
es war keine weitere Untersuchung darüber durch Abfragen
von Zeugcn-Haufen verstattet. Auch durften überhaupt nur
die obersten Gerichtshöfe die Einleitung dieses Beweises anord¬
nen, und den Präsidial-Gerichten, selbst wenn sie in letzter In¬
stanz urtheilten, stand dieses nicht zu.**) **) Das Verfahren da¬
bei bestand darin, daß, nachdem die Untersuchungs - Commissa-
rien die Zeugen ***) schwören lassen die Wahrheit zu sagen,
letztere sich an einen besondern Ort zurückzogen, und dort ge¬
meinschaftlich berathschlagten. Nach gehörig gepflogener Bera¬
thung begab sich Einer der Zeugen, der Bericht - Erstatter des
Haufens (le lisxjrorteur äs Is turks) zu den Commissarien,
und überbrachte diesen, in Abwesenheit der Partheien, den Be¬
schluß der Zeugen, welche durchaus einig seyn mußten. ****)
Nachher ward noch jeder Zeuge einzeln um die Fälle befragt,
wo nach seinem Wissen die Gewohnheit beobachtet worden.

von etism sä juälces sukvltsrnos: gWä I»oä kujusce-
rnoäi zrrokstio est prsstios seu osutels Post sorislituti-
onem invsnts, st sä esm cirsumvsaieoäsm, oe^us lex
ulls vel sspitulum äs es s^it."

*) Imkert krst. juäie. liv. I. cksp. 43.
**) Dieses bemerkt der Commcntator von Jmbert, der im An¬

fang des siebzehnten Jahrhunderts schrieb.
***) Zu Zeugen nabm man, wie schon S. 128 gesagt worden,

meistens praktische Rechtsgelehrte.Zu einem Haufen wur¬
den wenigstens Zehn Zeugen erfordert. Man nahm aber
nach (Imkert >. e.) meistens dreizehn oder vierzehn; damit,
wenn gegen Einige Einwendungen (rsprockes) gemacht
wurden, doch noch Zehn unverwerflichc übrig blieben.

****) „kwsguols ii lsut estre concoräsn« en uri mesms äire"
sagt Jmbert a. d. a. O. Es wird sich indessen mit dieser
allgemeinen sonsoräsnss wohl eben so verhalten haben,
wie mit der Einstimmigkeitder Geschwornen in England.



Zu den Zeiten des Commcntators von Jmbcrt, hatte sich die¬
ses aber geändert. Die Commissaricn ließen sich nicht mehr
von einem Zeugen über die Aussagen und Meinungen der An¬
dern Bericht erstatten, sondern jeder Zeuge ward einzeln ver¬
nommen und seine Aussage schriftlich aufgezeichnet. Das Par¬
lament von Bordeaur hatte durch ein Urtheil vom 6. Juni
1606 ein Zeugenverhör, wobei man nach der alten Art (oon-
1u5is lesUKus) verfahren war, für nichtig erklärt.

Nachdem die enguesres psr turko durch die orä. 0.1667 ab¬
geschafft waren, kam statt derselben später ein anderes Beweismit¬
tel, die sogenannten Notorietäts-Acte (gote8 0e nowrietö) ,'n Auf¬
nahme. Man verstand darunter ein von einem Gericht ausge¬
stelltes Zeugniß, daß in dem Bezirk desselben ein gewisser Ge-
richtsgebranch bestehe, ein Gesetz auf diese oder jene Art aus¬
gelegt oder angewendet werde u. s. f. Sollte ein solcher Act
bei der Entscheidung eines Prozesses von Gewicht seyn, so
mußte er in Folge des Urtheils eines Hähern Richters von
dem ganzen Gericht *) nach Vorladung aller interessirten Par¬
theien, nach Anhörung der Advocatcn und des Staats-Procura-
tors ausgestellt worden seyn. Diese Art von Notorietäts - Ac¬
ten ist jetzt nicht mehr im Gebrauch. Doch gibt es jetzt andere
von den Notarien oder Friedensrichtern oocl. clv. srt. 70, 71,
155 ausgestellte Acten dieses Namens, die nur die Gewißheit
einer Thatsache bewähren, und auf das gerichtliche Verfahren
unmittelbar keine Beziehung haben. (Man sehe k'orriere viot.
0. Droit und Berlin Uöpert. srl. Notoriötö).

Was noch die Beweise im Allgemeinen, und insbesondere
das Gewicht, welches denselben gesetzlich beigelegt werden muß,
betrifft, so ist hierbei nach der neuern Gesetzgebung fast Alles
dem Ermessen der Richter anheimgestellt, welches ganz insbe¬
sondere für den Zeugen-Bewcis gilt. **) Nach der ältern Ge¬
setzgebung stand es als Regel fest, daß, um eine Thatsache zu
erweisen, die Aussage von wenigstens zwei Zeugen erforderlich
sey. Doch begnügte man sich, vorzüglich bei minder wichtigen

*)Kein Advocat, auch selbst das Corps der Advocatcn nicht,
konnte einen solchen Notorietäts-Act ausstellen.

**)ooä. civ. srt. 1349, 1353-



Sachen, auch oft mit Aussage Eines Zeugen, besonders wenn
dieselbe durch die Umstände bestätigt ward. Der Richter gab
alsdann, um diesen unvollständigen Beweis zu ergänzen, mei¬
stens der Parthei, welche ihn geliefert, auf, die Richtigkeit ihres
Gesuchs zu beschwören. Indessen find auch nach der neuesten
Gesetzgebung in vielen Fällen gewisse Bedingungen vorgeschrie¬
ben, nach deren Erfüllung die Richter die Thatsachen, für wel¬
che sie erfüllt worden, durchaus als wahr annehmen müssen.
So haben alle authentischen, mit den gehörigen Förmlichkeiten
versehenen Acte vollen Glauben, und es ist durchaus kein Zcu-
gen-Beweis gegen den Inhalt derselben zulässig, es sey denn,
daß man sie wegen Verfälschung angreift.*) **) Auch nach der
ältern Gesetzgebung (M.s. S.295) galt seit der Verordnung von
Mvulins, gegeben i. I. 1566 (Art. 54) dieselbe Regel. Allein
in den frühesten Zeiten stand der entgegengesetzte Grundsatz fest,
so daß Boutillier tit. 106 die Maxime aufstellt: ll'cinoins par
vive voix lletruisent lettres, ***) Außer den so eben genann¬
ten Fällen ist die Ueberzeugungdes Richters auch, sowohl nach
der ältern als neuern Gesetzgebung, gebunden, wenn Eine Par¬
thei der andern den Eid anträgt. Man sieht dieses als einen
Vertrag an, wodurch die Parthei, welche den Eid anträgt, sich
verpflichtet dasjenige für wahr zu halten, was die andere aus¬
sagt. Die erstere darf sogar keinen weitem Beweis dagegen

*)k°erriere Diet. 6. O. ^trt. preuve testiuioniale und

seiui-preuve. Auch kspou Oolleet. arrest. lib. IX. tät.
I. und tit. Vl.

**)coll. oiv- art. (1317—1320).

***)I>spon. Oolleet. irrest. Iil>. IX. tit. I. no. 15- ,, 8i all
inquisitionern gut eontraetuni queullam testes llieant,
so ita non lleposuisse, vel etiam eontraetuni aliter
Luisse, et Notarius vel Inquisitor allserat eontrsrium;
eui Stare oportest, MKA-rrrm est, quoll ex existi-
rnatione l^otarii sut inquisitione resolvitur: ea quippe
8i bona sit se lsullabilis, ei Statur: si vero eallein
suspeeta sit, testiuin llepositioni inllaerenlluiu est. . . -
Lt ita Arreste Oratiauopolitano ao. 1460 jullieatum
luit."



vorbringen, *) und der Richter muß bei seiner Entscheidung
ebenfalls die Aussage als wahr zum Grunde legen. Daher
nennt man einen solchen Eid auch sermont ststoisoiro. Auch
der Richter kann (und zwar ebenfalls nach der ältesten, alten
und neuen Gesetzgebung) von Amtswegen einer Parthei den
Eid auftragen. **) ?n beiden Fallen wird der Eid von der
einen Parthei m Person, nach der neuen Gesetzgebung in Ge¬
genwart - nach der altern in Abwesenheit der andern Parthei
ausgcschworcn (o. cl. x. sm. 121, Imkert krat. liv. I. cllsx. 49).

Nach dieser allgemeinen Uebersicht, wie ein Rechtsstreit bei
einem Gericht angehoben und fortgeführt wird, wollen wir
noch über die verschiedenen Arten, wie die Entscheidung einer
Sache von einem Gericht an ein anderes gebracht wird, ins¬
besondere über die Appellation an ein höheres Gericht Einiges
sagen. Als eine Berufung an ein höheres Gericht kann man
gewisser Maßen schon den sogenannten Privilegirtcn Gerichts¬
stand ansehen. Die neuere Gesetzgebung kennt denselben in
Civil-Sachen gar nicht. Zwar sind für gewisse Gegenstände
besondere Tribunale bestellt (wie die Handels- und Handwerks-
Gerichte). Allein sie sind weder zum Vortheil noch aus größe¬
rer Achtung gewisser Personen oder Stände, sondern nur aus
Rücksicht auf die Gerechtigkeit und die Sache selbst, angeord-

*) cost'. civ. srt. 1363. Auch nach dem ältern Recht, Ver¬
liere Dior. srl. serment steoisoire. Ja die eine Parthei
konnte die, welche den Eid ausgeschworen, nicht einmal
wegen Meineids belangen, kspon. Oolloot. Vrrestor.
Iil>. IX. tit. VI. no. 16. „ 8i ^srle sstverss in justioic»
Husjursnsturn äeoisoriuin stel'erenie, psrs sltern snrer,
vl» persurium eonveniri non ^otesi. Rsrn vin^
stivts ^er^'urii «oli steo relinguitur..
Nee ste ullo slio c^useri o^ortet, nisi utrum eenbormi-
ter stelationi jurstum sit vel non.8oo
guippe c^uoä its ^'ursinm est ^ro voritsie Iisketur. . .
Vt its susticstnm kuit Xrresto ksrisiensi 10 stie Oeto-
kris 1512, gno eum xersuriuin notorium eriminsliteo
guis ^er8e<^ueretur, repnlssm tulit." M» s. auch Im¬
kert krst. )ustie. liv. I. eks^. 49-

**) Imk. liv. I. ckgj,. 49, Vsxon. Oolleet. irrest. lik. I.
tir. VI. no. 1.
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net. Die einzigen Gerichte, die man vielleicht aus einem an¬
dern Gesichtspunktansehen könnte, waren unter dem Kaiser¬
reich die Douanen-Gerichte.Da dieselben aber jetzt nicht mehr
bestehen, so kann man mit Recht sagen, daß in Frankreich in
Civil-Sachen jetzt Alle denselben Gesetzen und Gerichten unter¬
worfen sind.

Räch der alten französ. Gesetzgebung gab es aber aller¬
dings einen solchen privilegirten Gerichtsstand, sowohl in Be¬
ziehung auf die Sachen als auf die Personen. Es gab einige,
worüber selbst in erster Instanz die Entscheidung nur den Par¬
lamenten zukam. Eben so gehörten, wie schon S. 228, 229
bemerkt worden, die meisten Rechtsstreitigkeiten,wobei Adeliche,
sey es als Kläger oder Verklagte, bethciligt waren, alle Pro¬
zesse über adeliche Lehen u. s. f>, mit Ucbergchung der Vögte,
Castellane u. s. f>, schon gleich in erster Instanz vor die Amt¬
männer und Seneschallc. Dasselbe gilt in Beziehung auf alle
Rcchtsstrcitigkeiteneiniger Anstalten und Gemeinden,die unter
der besondern Obhut des Königs standen, oder welche die so¬
genannte: gsräo-Aaräionno hatten. Dieses Vorrecht besaßen
vorzüglich solche Abteien, Kapitel, Kirchen, auch Universitäten
und andere Kollegien, die vorn König gestiftet waren. Sie
erhielten zu diesem Zweck eine, mit dem großen Siegel versehene
Urkunde (lettres äo gsrclo-gsrcliennk!), worin Ihnen besondere
Richter für alle ihre Rcchtsstrcitigkeiten angewiesen wurden.
Für die geistlichen Stiftungen waren dieses meistens die Amt¬
männer und Seneschalle (öälct cle llrvmiou srr. 9), für die
Universitätenaber auch wohl besondere Beamten, die man
Richter zur Erhaltung der Privilegien der Universität (juges
«oii80i>steur8 äo 8 xrivüvge 8 äe l'univei^itö) nannte; deren
Stellen indessen oft mit denen der Amtmänner u. s. f. vereinigt
waren. Sogar den Studenten auf den Universitäten stand
unter gewissen Beschränkungen dasselbe Recht zu, welches, in
Beziehung auf sie, das Privilegiumdes Studcntcnstandes (pri-
vilöge äe Sobolsi itv) hieß, und durch ein Edict von Philip
von Valois (vom 31. März 1340) zuerst eingeführt ward.
Das Privilegium der besondern *) Obhut des Königs (Zaräo-

*) Bvutillicr handelt davon Uv. H- tlt. 1. „Uom a Is



AgrZionne) war sehr alt. Man konnte sich desselben in allen
Klagen ohne Ausnahme, in persönlichen und dinglichen, posscs-
sorischen und gemischten, als Kläger wie als Verklagter, bedie¬
nen. Da es indessen einem bestimmten Gegenstand (Abtei,
Pfründe u. s. f.) anklebte, so konnte der jedesmalige Besitzer
nur bei Klagen, die sich auf die privilegirte Sache bezogen,
davon Gebrauch machen. In der königlichen Urkunde war
übcrdem allezeit bemerkt, wie weit (der Entfernung nach) sich
der Gebrauch desselben erstrecken sollte. Meistens war dieser
auf den Gerichtsbezirk entweder der Amtmannschaft oder we¬
nigstens des Parlaments, worin die privilegirte Gemeinde (Ab¬
tei u. s. f.) lag, beschrankt. Wenn daher ein Rcchtshandel
über ein Gut entstand, das außer diesem Bezirk lag, so stand

la coAnoissrmos Ze laus er lautes gui enkrsignent les
Aarcles psr lui clanuees sur oeux gui saut preallaliles
cle Zsrcker, si eomrns saut laus oklleiers, tous rnon-
no)eurs cle ses inonno^vs, et ouvrivrs »ur eo, lautes
personnes ä'eglise gui äe nature saut eu gsräe, e'est
ä seavoir eglises cstlieärales et eglises gui saut <ls
Lonclation lio^ale. Oar sutres e^iises äe nsture ns
sont en garcle, r>s autres Zeus ^^e les oklieiers äu

el ouvriers cke inonno^e.Lneore saut
en gsrcke et peuvent estre sutres psrsanues, an les
lettres «lu Uo^ ^ sont prinses et inises, et par ses
allleiers enterinöes et pudliees et autrement ns va-
leut. üt eomme ee soit il'entrs personnes subjevtes
äu Ro/ a pur et sans rno^en. Lar entre sujeots cke
staut justieier ne peuvent ne ckoirent tenlr ne valoir,
8i ainsi n'estait (si es n'etoit) gus la Farcke (ust ente-
rinöe et signiiiee au justieier, et ä son 8uject ssns es
gu'il (ust oppose par le staut justieier: car lors
servil la siAnisteation et enterinement ü estre cliets et

P 3 S862 eomrne en (oree ile elloss jugee." Der Her¬
ausgeber von Boutillier, Charondas bemerkt. Einige'be¬
haupteten, die Aarckes-Aaräiennes seyn dadurch entstanden,
daß die Könige, wenn sie eine Provinz als Apanage u.
d. g. weggegeben, sich die Gerichtsbarkeit über gewisse
Klöster, Stiftungen u. d. g. vorbehalten hatten. Allein
mehrere Stiftungen und Provinzen, die immer dem König
zugehört hatten, käme dieses Vorrecht zu; so wie auch
Einige in solchen Provinzen, die immer den Grundherrn
zugehört hätten, es besäßen.
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das Erkenntniß dem ordentlichen Richter des Orts zu.— Noch

ein größeres Vorrecht (in Beziehung auf den Gerichtsstand)

war dasjenige, welches man sommittimu» nannte. Unter die¬

sem Wort, welches : nou» oommettons (wir beauftragen näml.

das Parlament) bedeutet, verstand man bald das Vorrecht selbst,

bald die von der Kanzcllei ausgefertigte Urkunde (lenrss äs

v»n>utUUmus), wodurch man die Befugniß erhielt, davon Ge¬

brauch zu machen. Das Vorrecht selbst hatte zwei Grade, und

dem gemäß unterschied man auch die Urkunden darüber in sol¬

che mit dem großen und mit dem kleinen' Siegel (lettrer äs
s(ia>ll,ittim»8 an Zi-snä st an pstit svesu). Nur diejenigen,

denen das Vorrecht im ersten Grad zustand, erhielten darüber

Urkunden mit dem großen Siegel von Frankreich, deren nur

die große Kanzellci zu Paris, auch die Kanzellei von Frank¬

reich genannt, ausfertigen konnte. Diejenigen, die dieses Vor¬

recht nur im zweiten Grade hatten, erkielten Urkunden mit

dem kleinen Siegel, welche die kleinen Kanzelleicn, die bei den

Parlamenten der Provinzen bestanden, ausgaben. Einer, der

das Vorrecht im ersten Grad hatte, konnte vermöge seiner Ur¬

kunde alle persönlichen, posscssorischen und gemischten Klagen, wo¬

bei er entweder als Kläger oder Verklagter betheiligt war, aus

dem Gebiet von ganz Frankreich, schon in erster Instanz, entwe¬

der vor diejenige Kammer des Parlaments von Paris, welche
reguötes äs xslsis hieß, oder vor ein anderes Gericht rs-
ljuätos äs I'botsl *) genannt, bringen. Es stand in der freien

Wahl des Privilcgirteu, das Eine oder andere dieser beiden

Gerichte zn wählen. Nur die bei diesen Gerichten selbst ange¬

stellten Richter und Beamten, so wie 'ibre Wittwen, waren

hiervon ausgenommen; nämlich in allen Prozessen von Beam¬

ten tz§s Einen dieser Gerichte erkannte nothwendig das andere
(oräon. ä. 1669. tit. IV. srt. 19). Wem das Vorrecht oom-

ulinimus nur im zweiten Grade zustand, konnte in den oben

bemerkten Fällen jeden Prozeß wobei er betheiligt war, jedoch

nur aus dem Gcrichtsbezirk des Parlaments, von dessen Kanzcl-

*) Von den i'sguötss äs pslsis wird im folgenden- und von

den rogsötss äs I'botsl im fünften Abschnitt näher gehan¬
delt werden.



lei seine Urkunde ausgefertigt worden, in erster Instanz an die
Kammer dieses Parlaments, die ebenfalls re^uer^ äu palais
hieß, bringen. Die Prozesse der Präsidenten und Richter die¬
ser Kammer selbst gehörten in erster Instanz vor dasjenige Ge¬
richt ihres Wohnorts, welches in der gerichtlichenHierarchie
unmittelbar nach dem Parlament folgte („le prineipsl
orllinsire lle leur ressort. " Oräonn. ä. 1669. cles eommit-
i!m. rir. IV. art. 20). Die Jurisprudenz dieser eommittimus
war überhaupt ziemlich weitläufig und verwickelt. Die wich¬
tigste Verordnung darüber ist die von Ludwig dem Vierzehnten
vom I. 1669, welche auch die oräommvee äe8 eommittimus
genannt wird.

Wenn beide Partheien das Vorrecht eommittimus oder
auch sonst ein Privilegium in Hinsicht des Gerichtsstandes hat¬
ten, so richtete man sich nach dem stärker» Privilegium, wobei
die eommittimusmit dem großen Siegel allen andern Vorrech¬
ten vorgingen. Waren die Privilegien beider Parthcicn gleich,
so galt die allgemeine Regel, daß der Kläger dem Gerichtsstand
des Verklagten folgte. Man konnte von dem Vorrecht eom¬
mittimus noch Gebrauch machen, nachdem die Sache bei einem
andern Richter schon anhängig war, wenn nur die Iltis eon-
teststio *) noch nicht Statt gefunden hatte (oräonn. ä. 1669.

rit. IV. srt. 1). Sollte indessen die Gerichtsbarkeit eines Par¬
laments Übergängen werden, (welches nur vermöge einer Ur¬
kunde mit dem großen Siegel geschehen konnte), so mußte der
Werth -des streitigen Gegenstandes wenigstens 1000 Livrcs
betragen. Um eine andere Gerichtsbarkeit (vermöge einer Ur¬
kunde mit dem kleinen Siegel) zu übergehen, brauchte derselbe
nur 200 Livrcs zu seyn; welches in der Urkunde unter Nich¬
tigkeitsstrafe bestimmt erwähnt seyn mußte (tit. IV. sei. 2).
In Criminal- und Polizei-Sachen, in dinglichen Klagen und
noch in einigen andern Fällen (tit. IV- »rt. 21 — 24) konnte

*) Die oräon. 6. 1667 bestimmt tit. XIV- art. 13 hierüber:
„L-a cause Sera teuue pour contestee pur le Premier

xeglement, sppointement ou jugement c^ui iutervieu-
ckrs, spres les clelenses lournies, envore lu'il u'sit pgzeste si^uiils." Durch das später Folgende wird dieses
deutlicher werden.
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man von dem Vorrecht committimuskeinen Gebrauch machen.
Auch Domainen-Sachen oder solche, wo die Staatsbehörde
allein Parthei war, gehörten vor den ordentlichen Richter
(art. 25). Ueberhanpt konnte den Ausnahme-Gerichten oder
solchen, welchen eine Gerichtsbarkeit in bestimmten Fallen und
über bestimmte Gegenstände übertragen war, dem großen Staats-
Rath (ßrsnü oooseil), den Obersteuerhöfen,Oberrechenkam-
mcrn, Münzhöfen, Salzkammern (Zroniors ä 8oI) u. s. f. ihre
Gerichtsbarkeit vermöge des Vorrechts committimus nicht ent¬
zogen werden (tit. IV. am. 26). Endlich konnte man sich des
Vorrechts oommittimus auch nicht zum Vortheil eines andern
bedienen. (Z. B. Der Gläubiger in der Regel nicht gegen die
Schuldner seines Schuldners, der Vormund nicht in Sachen
seines Mündels u. s. f. tit. IV. srt. 23, 27, 26). Eben da¬
rum konnte Einer auch bei Forderungen, die ihm von andern
übertragen waren, *) sich desselben nicht bedienen, wenn nicht
der Uebertrag vor einem Notar, und zwar schon drei Jahre
vor Auhcbung der Klage, geschehen war; wobei der Privilcgirte
noch auf Erfordern eidlich versichern mußte, daß die cedirte Forde¬
rung ihm wirklich zugehöre (srt.21). Das Vorrecht oommittimus
begründete keinen nothwendigen Gerichtsstand, sondern es lag
in der Willkühr des Privilegirten, von seinem Vorrecht Ge¬
brauch zu machen oder nicht. Die beiden Gerichte (i-e^-uäto8

1'bürel 6t äu pslsis), wohin vermöge des Vorrechts eom-

ininimus die Prozesse gebracht wurden, entschieden nur in er¬
ster- und nicht auch zugleich in letzter Instanz. Man konnte
vielmehr von ihren Urtheilen an eine andere Kammer des Par¬
laments appelliren, wovon im folgenden Abschnitt ein Näheres.
— Es war eigentlich nicht die von der Kanzellei ausgefertigte
Urkunde (lettras üo oommittimus aa granä ou, P6tit 866Sll),
die dem Privilegirten sein Recht gab. Durch diese Urkunde,
deren gesetzliche Wirkung überdem in einem Jahr erlosch, und
nach dieser Frist erneuert werden mußte («räo». ä. 1668.

*) Ausgenommen hiervon waren solche Forderungenund An¬
sprüche, die man durch Heiraths-Verträge, Schenkungen
oder Theilungen erhalten hatte (»rt. 22).



tit. IV. srt. 7), *) ward ihm nur erlaubt, Gebrauch davon zu

machen. Sein Recht selbst war durch das Gesetz fest bestimmt.

Die Verordnung über die coMmittimus nennt (tit. IV. srt. 13)

alle, welche das Vorrecht im ersten Grade oder mit dem gro¬

ßen Siegel-, und Ort. 14 —17) alle, welche dasselbe im zwei¬

ten Grad hatten; worin indessen durch spätere Edicte, offene

Briefe n. s. f. noch einige Veränderungen gemacht worden

sind.**)—'Das Vorrecht im ersten Grade hatten (nach srt. 13)

außer den ersten Personen des Reichs, (den Prinzen vom Ge¬

blüt, den fremden, in Frankreich anerkannten Prinzen, den Her¬

zogen und Pairs) die Großkronbeamten, die Ritter ***) und

*) Dieses war ein Einkommen für die Kanzellcken. Es war

daher verboten, eine Sache ohne Vorzeigung einer solchen
Urkunde von dem ordentlichen Richter abzuberufen; selbst

wenn es notorisch war, daß derjenige, der es verlangte,
das Privilegium cominittimus hatte. or6o». 6. 1669-
tit. IV. srt. 12. „ ^uounos sommissions »s seront 6s-
livroes sux rogosstss 6e »otrs liostsl os 6» pslais,
xo»r sppollsr psrtie, 8sns Isttros 6s sommittimuz,
e-reors -»6 /s /ir/t'r/ciAre , s
peills 6s »»Ilito 6ss procö6»rs8 st ju^or»e»8. " In
frühern Zeiten (z. B. im I. 1564) war dieses jedoch an¬
ders. kspo» Oollevt. ^rrostor. Iit>. IV. tit. IX. no. 9.

**) Schon die Verordnung von Moulins im Februar 1567,
unter Carl dem Neunten erlassen, (eigentlich von dem Kanz¬

ler 6e I'Hopitsl verfaßt) enthält srt. 56 darüber fast die¬

selben Bestimmungen.

***) Um dem Leser das so eben Gesagte noch deutlicher zu
machen, fügen wir aus DsnAS »ouvssir Drstis. Vrsns.
toi». II. x. 289 ein Formular eines solchen 6oi»i»ittimus

hier bei. „Douis sts. so prsmior »ostrs duissisr oir
sorZont 8ur es reguis. Lo ls psrtis 6s no8tre s»is
tel.(I/o» sxprimoit isi Is guslits 6e so» privi-
IsAs) o'tsnt ä osuse 6s es e» »ostrs xrotestion st
ss»vegsr6o, Nons ts »ssn6ons st eojoiAno»8 psr sss
xrsssntes, csue toutss Is8 6sttS8 ä lu^ 6oüs8 st rsi-
80 ll»slile 8 , t» Ie8 lu^ tg88L8 ps^sr, e» ^ sontrsi^nsnt
sss 6sl>itour8 xar toutS8 vo^ss 6si1s8 st rsisonnsdlos,
st si»8i e^u'ils ^ sont odli^ss: st s» SS8 6s rslus, op-
^ositio» ou 6sis^, 288i§z»S3 los opposans, resiussns ou
äsls^sus; svsvoir les roclei^blos 6s 6o»x ssiis (wahr-
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Beamten des Ordens des H. Geistes, die zwei ältesten Ritter des
Ordens des H. Michael, die Mitglieder des geheimen- und großen
Raths, und die meisten in dem Pallast und bei der Person des
Königs und seiner Familie angestellten Beamten und Diener u.s.f.
Den Mitgliedern und Beamten der Parlamente kam nur das
Vorrecht im zweiten Grade zu, (srr. 14) welches um so mehr
zu bewundern ist, als dieselbe Verordnung (srt. 13) den vier
ältesten der französ. Akademie das Vorrecht im ersten Grade
Hab. *) Nur das Parlament von Paris erhzelt für alle seine
Mitglieder und Beamten, wozu hier sogar der erste Huissier
gerechnet wird, durch ein königl. offnes Schreiben vom 28. De¬
zember 1724 das Vorrecht vommittirnurmit dem großen Sie¬
gel.—>Das Privilegium oomwinimus mit dem kleinen Siegel
hatten (nach Art. 14, 15, 17) außer einer Menge dort genann¬
ter Personen (den Mitgliedern und Beamten der Parlamente, der
Obcrrechenkammern, Steuerhöfe, der Münzhöfe u. s. f.) auch
einige Corporationen. Ursprünglich stand einzig den sogenann¬
ten Tischgenossen des Königs, oder denjenigen Beamten, die
wirklich den Dienst bei ihm versahen, und wahrend der Zeit

scheinlich inille) livres ek gu cle88u8 psräevsnt nos
sinen el lesnx 0on8eiller8 en no8 Oon8eil8, Ie8 ivL^tres
äe» Uegue8re8 orclinsire8 lle no8tre Horiel, ou Ie8 gens
tenanb Ie8 Uegu68t68 cle no8tre Uslsi8 a Usri8, sn
eboix er ogtion lluclir Lxp 08 snr, et ponr Ie8 8omme8
an äe88vu8 psr äevsnt Ie8 jnge8, gui en «loivent con-
noi8tre; er ontre re rnsnäon8 gu en vertu äe8 pre-
senteg, tu 1-18868 renvo^ ineonrinent er 8sng kleln^
e8clite8 Uegue8te8 cle I'lio8tel on cle nv8tre Dslgi8 ä
ksri8, cle toute8 Ie8 eau8e8 per 80 nnelle 8 , P 088 e 880 ire 8
et inixte8 gue lLxpo8ent s, on snrs e^-spre8 psrclc--
vsnt cl'sutrex juge8, on 68HneIIe8 il vonclrL intervenir,
er clont il vouclrs prenclre In gsrentie, tsnt en clemsn-
äsnt gne clellenllsnt, ^ourvn gn'elle8 8oient entiere8
er non eonre8tee8. He ee laire re clonnoo8 pouvoir,
1e8 Ure8enre8 eepenäsnt s^re8 l'sn non valalrles: dar
iel est no8tre plsibir. Ilonne n ete.

, ksr le Oon8eil.
*) Dasselbe ward durch eine spatere Verordnung vom 5. Ok¬

tober 1673 auf die gestimmte französ. Akademie ausge¬
dehnt.
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desselben, an einer Tafel des Hofs speisten, *) und zwar nur
in persönlichen Sachen, das Privilegium comminimus zu.
Der Zweck davon war gewiß kein anderer, als daß diese Be¬
dienten nicht genöthigt waren, sich ihrer Prozesse wegen, von
dem Hof und der Person des Königs zu entfernen. **) Spä¬
terhin bemerkten bald Alle, die sich in der Hauptstadt oder in
der Nähe des Hofes aufhielten, welche große Bequemlichkeit es
ihnen gewähre, ihre Prozesse in der Hauptstadt abmachen zu
können. Da so die vornehmsten Personen sich um dasselbe be¬
warben , so ward es späterhin ein Ehrenrecht. Das Privilegi¬
um coinmittiinus war in Frankreich sehr alt. In dem be¬
rühmten Werk: l'srt äe vm'lller 168 llst68 wird (srt. 1,61118
le Aro8) angeführt, der erste bekannte Fall, wo dieses Vor¬
rechts erwähnt werde, finde sich unter Ludwig dem Dicken (reg.
von 1108 — 1137), der es der Abtei Tiron ertheilt habe.
Allein, wenn hier nicht die Asrä6-Zsräi6nll6 verstanden wird, ***)

*) gsr 00 MM 6 N8SUX clir roi on 66iix <168 olllloierg
«lu roi gui sont cle 86rvio6, 6t giii oat bouoli6 6»
oour g6nägrit6o t6«i8. V. lDno^olo^llclie srt. comlnsn8al.

**) Die Verordnung von Moulins spricht in dem schon ange¬
führten srt. 56. von dem Unterschied zwischen den ooinmit-
timu8 mit dem großen und kleinen Siegel gar nicht. Al¬
lein nachdem sie alle, denen dieses Privilegium zusteht, auf¬
gezählt, verordnet sie in demselben srt. 56, daß es nur
den königl. Bedienten und andern, die besonders dazu pri-
vilegirt sind, verstattet seyn soll, vermöge dieses Vorrechts
die Gerichtsbarkeit eines Parlaments zu umgehen, „et
ri'siiront Ie8clit8 60 rnniittiinii 8 lieii gour cl>8trsir6 ri 08
sul»chvt8 llor8 lo re88ort cio leuv gsrlsment 8i non pour
Iö8 <lom68tigs68, 6t 66UX gui 611 )oii^866t gsr xrivÜ6g6
8g6cisl, on guo^ n'entenäon8 touobor sux privilög68
cle8 Urino68 ou ?gir8 6e k'rsrioe, suounoniont llö-
rozer s ioeux. " Es muß wohl, wie sich auch leicht den¬
ken läßt, arger Mißbrauch mit diesen oommittimusgetrie¬
ben worden seyn: denn der angeführte srt. 56 sagt gleich
im Ansang „koiir 80 ulgA 6 r N68 8iib)66t8 cle Is V6XS-
tion Ü68 sbu8 gui 86 oommettent 68 xr6toiiäli8 privi-
ls^68 368 gsrä68-Asrlli6iiri68 6t 60 imnittirnu 8 6t6."

***) Ueber die der Abtei ertheilte Urkunde ist dort weiter Nichts
angeführt. Allein die bekannte außerordentliche Genauig-
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so kann das Gericht, wohin die Abtei verwiesen ward, kein an¬

deres als das königliche Hofgericht (die rsgustss äs I'llotvl)

»der allenfalls das gestimmte Parlament gewesen seyn; denn

die Kammer des Parlaments rsgustes äu palais genannt,

bestand damals noch nicht. Diese ward erst gegen d. I. 1329

unter Philip dem Langen (ursprünglich zur Beantwortung der

dem Parlament eingereichten Gesuche leerstes)) errichtet.

Im 1.1365 waren indessen schon alle Prozesse der Secrctaire

des Königs an diese Kammer gewiesen, so daß in dem letzter»

Jahre (1365) das Privilegium committimus schon ganz sicher

bestand. Anfangs kannte man nur somminimus mit dem gro- >

ßen Siegel, so wie es Anfangs auch für ganz Frankreich nur

Eine Kanzellei gab. Ucberhaupt mag man zuerst nur eine»

sparsamen Gebrauch davon gemacht haben. Allein derselbe ist

späterhin nur zu sehr ausgedehnt worden. Es gab indessen

mehrere Provinzen, z. B. Artois, Bretagne, Dauphins, insbe¬

sondere die spater mit Frankreich vereinigten Länder: Franche-

Comts, Elsaß, Flandern, Cambrcsis, worin es bis zu den letz¬

ten Zeiten nie gegolten hat. In einigen andern war es nur

unter gewissen Beschränkungen-eingeführt, wie in Bresse, Bu-

gcy und Ger, wo es in Beziehung auf den Verkauf von unbe¬

weglichen Gütern nicht galt, welches für einen Vorzug dieser

Provinzen angesehen ward.

Außer dem Vorrecht soimulttimlls, gab es noch mehrere

ähnliche Privilegien. Einige derselben waren mehr ein Privi¬

legium für die Richter als für Eine der Partheien. So kam

Z. B. dem Stadtgericht von Paris und noch einigen andern

Gerichten das Erkenntniß in allen Streitigkeiten zu, die sich

in ganz Frankreich über einen mit dem Siegel derselben ver¬

sehenen Act erhoben. Ein solches Siegel hieß ein Siegel mit

Competcnz-Begründung (soel snritzutil äs jurisäistisn). An¬

dere bezogen sich aber auf die Personen der Partheien. (S.258.)

So standen die Forstbeamtcn und einige andere nur unter der

Gerichtsbarkeit der Prastdial-Gerichtc. Einige geistliche Corpo-

rationen die Priester des Oratoriums, die regulairen Canonici,

keit des Verfassers dieser Schrift, entfernt fast jeden Zwei¬

fel, als ob er die somwittimuL mit der garäs - garäisnas
verwechselt habe.
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die Jesuiten, statten sogar das große Vorrecht in allen Rechts-
ständcln, die ihre Güter, Rechte und Privilegien betrafen, so
wie auch iu persönlichen Klagen, die über 1000 Livres be¬
trugen, schon in erster Instanz von dem großen Staats-Rath
(gl-snä conseil) ihr Recht zu erhalten.

Ein privilcgirter Gerichtsstand einer ganz besondern Art
ward in einzelnen Fallen durch die Abberufung an ein anderes
Gericht (erooation) hervorgebracht. Man unterschied, nach
der alten französ. Gesetzgebung, zwei Arten dieser Abberufungen.
Sie geschahen nämlich entweder aus Rcchtsgründenoder aus
einer Gnadcn-Bcwilligung des Königs (los evoosUons ötoient:
oa 6o justice ou äs gräoo). So sehr die der ersten Art
durch die natürliche Billigkeit gutgeheißen und fast geboten
werden, so viele gerechte Klagen haben die andern veranlasset.
Einer oder auch mehrere Richter können mit Einer der Partheien
in Verhältnissen stehen, die Ihnen nicht verstatten, die Gründe
der andern mit der gehörigen Unbefangenheit zu erwägen. Die
Gesetze fast aller Nationen erlauben in solchen Fällen der Par-
thci, die dadurch im Nachtheil ist, sich diese Richter zu verbit¬
ten. Die meisten legen sogar den Richtern selbst auf, sich als¬
dann, auch ohne daß eine Parthei es verlangt, *) ihrer rich¬
terlichen Functioncn zu enthalten. Geht das Gesuch von einer
Parthei aus, und diese verlangt nur, daß einer oder Einige
Richter bei Erlassung des Urtheils nicht mitwirken, so heißt
dieses (sowohl nach dem alten als neuen französ. Verfahren)
das Verbitten des Richters (röousstion). Soll aber aus sol¬
chen Gründen ein ganzes Gericht Übergängen und die Entschei¬
dung der Sache einem andern übertragen werden, so heißt die¬
ses nach der alten französ. Gesetzgebung, Abberufung (örooa-
rion) , nach der neuen, Verweisung an ein anderes Gericht,

*) Dieses thut insbesondere sowohl die ältere als neuere
französ. Gesetzgebung. Schon die or-äon. 6. Llois ä. 1579.
srt. 118, ferner orllon. c>. 1067. Ut. XXlV- »rt. 17, 18,
ooä. elo Piooöcl. iöro jrsrt. liv. II. tit. XXl. srt. 380- Der
Richter muß die Gründe, warum er verbeten werden
könnte, dem Gericht anzeigen, welches dann entscheidet.
Nach dem ältern Gesetz müßteis sogar die Partheicn mit
diesen Gründen bekannt gemacht werden.
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(ronvol). *1 — Schon die ältern Verordnungen enthalten viele
Bestimmungen, sowohl über die Abberufung als auch über das
Verbitten des Richters. Die wichtigsten über den ersten Ge¬
genstand (nach dem ehemaligen Verfahren) findet man in der
orston. rl. 1667. rit. XXIV, und über den Zweiten in der

oräon. ä. 1670- (auch äo8 vomlnittilNlls genannt) tir. I. der:
(los o'voostion8 überschrieben ist, und besonders in der oräon.
ü'^oüt 1737, welche auch äo8 ovoostion8 heißt. Die Bestim¬
mungen der jetzigen Gesetzgebung findet man ooil. ä. prooöcl.

ivro psrl. Ilv. II. tit. XX. u. XXI., und insbesondere die über
die Verbittnng der Friedens-Richter Uv. I. rir. IX. Beide Ge¬
setzgebungen stimmen in den Gründen, aus welchen ein Richter
verbeten oder die Abberufung verlangt werden kann, fast gänz¬
lich überein. Das erstere kann aus vielen Gründen geschehen,
entweder weil der Richter mit Einer der Partheicn zu nahe
verwandt oder verschwägert**) ist, oder wen» er in der Streit¬
sache Rath gegeben, wenn er vorher als Richter oder Schicds-
Richtcr darüber erkannt hat, wenn (nach dem ältern Gesetz)
der Richter selbst- (nach dem neuern) er selbst, oder seine
Frau, ihre Asccndenten und Descendenten, oder ihre Verschwä¬
gerten in dieser Linie in einem Rechtsstreit über eine gleiche
Frage begriffen sind; wenn der Richter mit der Parthci in

*) Konvoi heißt auch, sowohl nach der ältern als neuern Ge¬
setzgebung, die Verweisung an ein anderes Gericht, wenn
sie wegen der Inkompetenz desjenigen, wobei die Sache
ursprünglich anhängig gemacht ist, angeordnet wird. Die
jetzigen ronvoi 8 begreifen also die ältern rollvoi 8 und evo-
«müon8 zugleich. Hier ist indessen nur von den ovoostioll8
oder von denjenigen ronvoi8 die Rede, die aus Mißtrauen
gegen die Unparteilichkeit der Personen der Richter ange¬
ordnet werden. Von den andern wird sogleich näher ge¬
handelt.

**) Sowohl nach der ehemaligen als neuen Gesetzgebung geht
dieses in Eivil-Sachen bis zu dem Grad eines Geschwistcr-
Enkels einschließlich (jll 8gll'su äo^ro tlo cou 8ili 1880 clo
gei-msin inoIo 8 lV 6 lno,it). In Criminal - Sachen gicng es
nach dem ältern Gesetz noch einen Grad weiter. Ja,
wenn der Richter mit der Parthei gleichen Namen und
gleiches Wappen führte, so mußte er sich auf jeden Fall
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Prozeß gewesen oder sonst in offenbarer Feindschaft mit ihr
ist; n. s. f.— Was die Abberufung an ein anderes Gericht be¬
trifft , so braucht kein Gericht dieselbe von Amtswcgen zu ver¬
ordnen, sondern sie findet (nach der alten und neuen Gesetzge¬
bung) nur auf das Gesuch der Partheien Statt, wozu in Cri-
minal-Sachen hier auch die Staatsbehörde gezählt wird. -Nach
der alten Gesetzgebung gab es, um dieselbe nachsuchen zn kön¬
nen, vorzüglich Einen gesetzlich bestimmten Grund, den die neu¬
ere Gesetzgebung ebenfalls beibehalten hat, nämlich wenn sich
bei einem Gericht zuvicle mit den Partheien in einem zu nahen
Grad verwandte Mitglieder befinden. In Beziehung auf den
Grad dieser Verwandtschaft gilt nach dem neuern Gesetz dasselbe
bei der Abberufung, wie bei der Verbittung des Richters. Das
ältere beschränkte die Abberufung auf einen um Eins nähern
Grad (auf den Dritten einschließlich, nach der canonischcn Art
zu zählen). Doch wurden solche, die einander an Eltern und
Kinder Statt sind, allezeit als nahe genug verwandt angesehen.
Die ältere Gesetzgebung verordnete überdem, daß, wenn ein
Richter für einen der streitenden Theile Parthei genommen, und
zwar so, daß er 1) bei den Richtern für dieselbe angehalten,
2) zugleich derselben Rath ertheilt, und 3) überdem zu den
Kosten beigetragen, wegen der Verwandten und Verschwägerten
dieses Richters ebenfalls die Abberufung nachgesucht werden
könnte.* *) — Was nun die Zahl der Verwandten betrifft, wel¬
che eine Parthei unter den Richtern haben mußte, damit die
andere darauf ein Gesuch um Abberufung gründen kann, so
unterscheiden beide Gesetzgebungen die Fälle, wo die Parthei,
welche Verwandte unter den Richtern hat, auch selbst ein Mit¬
glied des Gerichts ist, von denjenigen, wo dieses nicht Statt

enthalten. Die Verschwägerten wurden eben so wie die
Verwandten gezählt, doch nur, wenn die Ehe noch bestand,
oder Kinder daraus vorhanden waren. Man sehe indessen
cocl. ä. proosst. oiv. srt. 378- no. 2.

*) Nach der oräon. 3. 1737, welche auch äes övoostions
genannt wird, mußten diese Umstände alle drei auf der
Stelle erwiesen werden, sonst verfiel die Partbei in eine
Geldstrafe.



316

findet. Ucbrigens aber herrschte nach der ältern Gesetzgebung
in Beziehung auf diese Zahl bei den verschiedenen Gerichten die
größte Verschiedenheit.*) Bei dem Parlament von Paris
mußten im ersten Fall**) zehn-, im zweiten zwölf-, bei den
Parlamenten von Toulouse, Bourdeaur, Rouen, Reimes im
ersten Fall sechs- im Zweiten acht Verwandte einer Parthei
sich unter den Mitgliedern befinden, wenn die andere befugt seyn
sollte, die Abberufung nachzusuchen. — Ein ganz besonderer
Grund dazu konnte (und kann noch jetzt) zufällig dadurch ent¬
stehen, daß durch die Vcrbittung der Richter die Zahl der übrig
bleibenden zu gering ward, als daß sie ein Urtheil erlassen konnten.

Das Gesetzbuch über das bürgerliche Verfahren spricht von
keinem andern Grund zur Abberufung, als wegen Verwandt¬
schaft der Richter und Partheicn. Da es aber offenbar andere
Gründe geben kann, wodurch die Unpartheilichkeit der Richter
noch mehr gefährdet wird, als durch Verwandtschaft, so hat
sich in den Gerichten der Gebrauch allgemein festgesetzt, daß
auch wegen eines jeden gegründeten Verdachts gegen die Un¬
partheilichkeitdes Gerichts (ä csuss lls suspioion lägitime)***)
die Verweisung an ein anderes Gericht nachgesucht werden
kann; welches auch der ältere Gerichtsgebrauch aufgenommen
hatte. Das Gesuch um Verweisung, wird in diesen letztem
Fallen nach dem jetzigen Gerichtsgcbrauch bei demselben Ge¬
richt angebracht, wie die Schlichtung der Conflicte. ****)

Das bis hierhin über die Abberufung Gesagte, bezieht
sich vorzüglich auf Civil-Prozesse. Allein die Abberufung findet

*)Die Bestimmung der neuern enthält art. 368. d. e. st.
x. o.

**)Wenn nämlich eine der Partheien selbst Mitglied des Ge¬
richtes war.

***)NerIin kiepeM. srt» Oouo sts aassslion no. III. auch srt.vv^oaiion; Uigesu ?rov<-6. civ. liv. II. ksrt. II. iit. IV-
cligx. 6. (wm. I. p. 461. — In Criminal-, Correctionel-
len- und Polizei-Sachen ist die Verweisung an ein ande¬
res Gericht wegen gegründeten Verdachts durch die Gesetze
ausdrücklicherlaubt, cock. «I'inste. crim. art. 542.

****) Lorriat-Laillt-Drix Oours st. Drocöst. tow. I. x. 337.
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und fand sowohl m Civil- als Criminal-Sachen Statt. Nach
der altern Gesetzgebung waren die Gründe znr Abberufung für
beide fast dieselben. Nach der neuern gibt es indessen in der
Criminal-Justiz dafür noch einen besondern Grund, den wir ber
dem Criminal-Verfahrcn näher anführen werden. Nach der ältern
Gesetzgebungwar übcrdem sowohl bei mehreren Sachen als
Gerichten die Abberufung nicht zulässig. Ueberhaupt fand sse
bei den Ausnahm-Gcrichten, d. h. solchen, welchen die Gerichts¬
barkeit über einen bestimmten Gegenstand übertragen war, den
Oberrechenkammcrn, Forstgerichten,Salzkammcrn u. s. f. gar
nicht- und bei den Präsidial - Gerichten nur in sehr wenigen
Fällen Statt (orclon. Z. oommittim. tit. I. Alt. 44). — Um
in Civil-Sachen die Abberufung wegen Verwandtschaft zu be¬
wirken, muß man sich nach der neuern Gesetzgebung an das
Tribunal selbst wenden, welchem die Sache entzogen werden
soll (c. 6. x. iöro. xsrt. liv. II. tit. XX). Dieses erläßt,
nachdem die Parthei, welche die Abberufung nachsucht, ihre
Gründe auf dem Sccretariat bekannt gemacht, und auf Befehl
des Gerichts der Gegcn-Parthci mitgetheilt hat, nach Anhörung
der Staatsbehörde, und auf den schriftlichen Antrag eines da¬
zu ernannten Richters darüber ein förmliches Urtheil, wovon
man indessen appelliren kann. (Uigosu krocüä. clv. tom. I.
x. 461—465). —Wenn nun aber die Abberufung zugelassen ist,
welcher Behörde kommt es zu das Tribunal zn bestimmen, das
ferner entscheiden soll? Vor der Bekanntmachung des jetzigen
ooä. cl. xrocvä. übte dieses Recht der Cassations - Hof aus, *)
dem die Gesetze diese Befugniß ausdrücklich beilegten. Nach
Erscheinung des genannten Gesetzbuches ist ihm dieselbe unbe-

*) Die Constitut. v. 13ten December 1799 enthält Art. 65.
„II ^ a, pour taute In ropubliguo, un tridunsl cke oss-
sstion gui prononoo sur los ckemsnäos ou osssstiou
oontro los ^ugoinons en ckornior rossort ronclus psr los
trilrunsux, sur los clemAnäes on ronvoi ck'un tribunsl
A un sutro xour osuso äo suspioion lögitimo ou clo
surotö pulili^uo; sur los xrisos a partio oontro un tri-
bungl ontior. " Dieses ist eine fast wörtliche Wiederho¬
lung desjenigen, was schon die Constit. v. 1791. oll-ip. V .
nrt. 19 darüber enthält.
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dingt nur in Cn'minal-Sachen geblieben. In Beziehung auf
Civil-Sachcn glaubte man. es dem Geist des Gesetzbuches ange¬
messen, obschon es keine ausdrückliche Bestimmung darüber enthält,
daß diese Frage bei dem Gesuch um Abberufung eben so wie die
Conflicte zwischen zwei Gerichten nach til. XIX. (iäro psm. Iiv.II.

cl. o. cl. p. o.) entschieden würde. Diesem gemäß gehört in den
Fällen, wo durch die Abberufung eine Sache der Gerichtsbar¬
keit eines Appelhofs entzogen wird, diese Entscheidung noch im¬
mer dem Cassationshof. Soll aber nur die Gerichtsbarkeit ei¬
nes untern Gerichts umgangen werden, so entscheidet der Ap-
pclhof, unter dem das Gericht steht. (älerlia Report. srt. övo-

cation). So ist es durch mehrere Cassations-Urtheile festgesetzt.
Nach der ältern Gesetzgebung war das Verfahren um eine

Abberufung von einem Parlament zu bewirken, ziemlich umständ¬
lich. Man mußte dem Anwalt des Gegners eine mit Gründen
versehene Anzeige machen, daß man die Abberufung der Sache
an ein anderes Parlament verlange, wobei man ihn zu¬
gleich aufforderte, in die Abberufung zu willigen. Dieser
war verpflichtet, darauf eine ebenfalls begründete Antwort zu
geben. Waren beide Theile einig, so wandte sich Eine dersel¬
ben an die große Kanzcllei von Frankreich, wo der Kanzler
oder Siegelbewahrer ihr ein Abbcrufungs--Schreiben (lettros

tl'övocaüon) ausfertigen ließ, wodurch die Sache an ein an¬
deres Parlament verwiesen ward. Waren die Partheien nicht
einig, so mußte sich diejenige, welche die Abberufung verlangte,
an den an dem Ort befindlichen Requetenmeister oder, wenn
Keiner da war, an den Amtmann der Stadt, wo das Parla¬
ment seinen Sitz hatte, mit der Bitte wenden, die Sache durch
Zeugen u. s. f. zu untersuchen. Die Gegen - Parthei konnte
ebenfalls eine Vernehmung der von ihr vorgeschlagenen Zeugen
verlangen. War diese Untersuchung vollendet, so wurden alle
Acten an den Königl. Staats-Rath gesendet, welcher auf den
Bericht eines Requctenmeisters entschied, und zugleich feßssctztc,
vor welches Parlament die Sache gebracht werden sollte. Vor
der Verordnung vom I. 1737 war dieses dem Gutdünken des
Staats-Raths überlassen. Allein die genannte Verordnung
setzte hierüber eine bestimmte Reihenfolge fest, wovon ohne
wichtige Gründe nicht abgewichen werden durfte. So verwies

/
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man z. B. die Sachen von dem Parlament von Paris an das
von Rouen oder an den großen Staats-Rath, von dem von
Metz an das von Paris u. s. f.; bei welchen Bestimmungen
man vorzüglich auf die geographische Lage Rücksicht genommen
zu haben scheint. Das Parlament, welchem die Sache über¬
tragen ward, entschied nach den Gewohnheits-Rechten der Pro¬
vinz, wohin die abberufene Sache gehörte. — Das so eben
Gesagte gilt nur, wenn eine Sache von einem Parlament vor
das einer andern Provinz gebracht werden sollte. Ueber Abberu¬
fungen von einem Untergericht zu einem andern, entschied das
Parlament der Provinz. —

Die Verweisung an ein anderes Gericht kann überdcm auch
oft aus Gründen nachgesucht und ausgesprochen werden, welche auf
die Personen der Richter gar keine Beziehung haben. Wenn z.B.
Einer vor ein Tribunal geladen wird, welches er entweder hin¬
sichtlich der Person oder der Sache für incompetent hält, so kann
er nachsuchen, daß es sich der Ausübung jeder Gerichtsbarkeit über
ihn enthalte, oder auch die Sache an die geeigneten Richter ver¬
weise. Thut er bloß das Erstere, so heißt diese Einrede gegen die
Competenz des Gerichts, in dem Fall die Sache noch an keinem
andern Gericht anhängig ist, äeolinstoiro (oxooption äövlina-
toire). Verlangt er aber auch zugleich an den kompetenten Richter
verwiesen zu werden, so heißt dieses Gesuch „clewsiillo on reovoi."
Die Entscheidung über Beides kommt (in erster Instanz) so¬
wohl nach der ältern als neuern Gesetzgebung dem Gericht,
wobei die Hauptsache anhängig gemacht worden ist, zu. (oc-ä. '
ö. prooocl. srt. 168, 169, 172; orclon. ck. 1667 6t. VI- art. 111.
Nach beiden Gesetzgebungen muß diese Einrede vor allen andern
Einreden und Verthcidigungs - Gründen *) vorgebracht, nnd
summarisch **) darüber entschieden werden, (c. 6. x. srt. 169,

*)6. ä. x. srt. 169. Nach dem ältern Recht „svsnt I«
oonteststion en osuso" d. h. vor dem ersten Decrct oder
Urtheil, welches das Gericht, nachdem der Verklagte seine
Vertheidigungs - Gründe eingereicht hatte, (sprös los ckof-
lenses t'ournies) erließ. Orclon. oiv. tit. XIV. srt. 13.

**)d. h. so schnell als möglich, in der öffentlichen Sitzung,
ohne alles prozessualische Verfahren, ohne Schriften-Wech-
sel u. d. g., und vor Entscheidung der Hauptsache. Man

22
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»rston. st. 1667. tit. VI. grt. 3). Hat die Parthei sich einmal
eingelassen, so steht ihr diese Einrede nicht mehr zn. (c. st. p.
srt. 169). Nur wenn das Gericht in Beziehung am den Ge¬
genstand selbst, (rationc nistcrise) inkompetent ist, (wenn z. V.
eine Handelssache bei einem gewöhnlichen Gericht anhängig ge¬
macht wäre), darf man dieselbe allezeit, wie weit auch das
Verfahren fortgerückt seyn mag, vorbringen. Die neuere Ge¬
setzgebung bestimmt dieses ausdrücklich, und der ältere Gerichts-
Gcbrauch stimmte ebenfalls damit überein. (Man sehe die An-
mcrk. von Jousse zu orston. civ. tit. VI. grt. 3 und Verriers
Diel. <1. Oi-oit srt. cxception stcciinstoire). Die Gerichte
sind in diesem Fall (wenn der Gegenstand als solcher nicht zu
ihrer Competenz gehört) nach der neuern Gesetzgebung verpflich¬
tet, die Sache von Amtswegcn an das geeignete Tribunal zu
verweisen* *) (c. st. p. ari. 170), welches die (orston. civ. tit.
VI. srt. 1) sogar für alle Jncompetenzfälle unbedingt vor¬
schreibt, der Gerichtsgebrauch indessen auf die Fälle, wo die
Gerichte in Beziehung auf den Gegenstand inkompetent waren,
beschränkte. (M. s. die Anmerk. von Jouse zu dieser Stelle).
Auch wenn eine Sache entweder selbst, oder eine andere, deren
Entscheidung einen nothwendigen Einfluß auf die der erstem
hat, **) schon bei einem andern Gericht anhängig ist, kann
man die Verweisung an das letztere nachsuchen (c.st.x.srt. 171).

muß daher eine summarische Entscheidung von einer Ent¬
scheidung in summarischen Sachen (cn wstiöi-68 8oin-
msiro8) unterscheiden^

*) Nur wenn ein Gericht eine Sache an ein niedrigeres ver¬
weist, bedient es sich (besonders nach dem Gerichtsgcbrauch
des alten Frankreichs) des Ausdrucks „renvo^er". Ist
das Gericht, wohin die Sache verwiesen wird, demjenigen,
welches sie verweist, gleich oder gar höher als dasselbe, so
heißt es in dem Urtheil nur, daß die Partheien sich vor
dem höher« Richter vorsehen sollen (gns los psrties so
pvurvoiront stcvsnt etc.)

**)Derrist-8k>int-I'rix cours st. xroccst. tow. I. x. 225
setzt noch hinzu: „ si Is mvrnc instruetion xcut 8uli!rc
sux steux csu868." Dieses ist auch den Bestimmungen
des römischen Rechts gemäß. M. s. Llorlin Kcxert. »et-
conncxitö.



Auf der andern Seite kann aber auch zuweilen der Klä¬
ger verlangen, daß eine gegen ihn gerichtete Klage, welche ei¬
gentlich vor ein anderes Gericht gehörte, der Entscheidungdes¬
jenigen unterworfen werde, wobei er seine Klage angebracht
bat. Dieses ist der Fall, wenn der Verklagte die Wirkung der
gegen ihn eingeleitetenKlage, durch eine Gegenforderung oder
Gegenklage (reconventloa) zu entkräften sucht. In den älte¬
sten Zeiten (vor d. I. 1500) fand in Frankreich eine solche
Gegenklage bei den weltlichen Gerichten nicht Statt, sondern
der Verklagte mußte, wenn er seiner Scits eine Forderung an
den Kläger zu machen hatte, dieselbe besonders verfolgen. Der
Grund dieser Anordnung war, weil man die Gerichtsbarkeit
(der Grundherrn) als ein Patrimonial-Eigenthum ansah, und
durch die Annahme der Gegenklage der Kläger seinem Richter
hätte entzogen werden können. Da dieser Grund bei den geist¬
lichen Gerichten wegfiel, *) so fand bei denselben auch die

*) Derselbe fiel auch weg, wenn Kläger und Verklagter unter
die Gerichtsbarkeit desselben Gerichts gehörten. Auch war
in diesem Fall nach der Meinung der ältern Rechtsgclehr-
ten die Rcconvention erlaubt. M. s. (8enrios-äo-I'sn8e)r
äs I'sutorlt. juälc. sn krsnss. sbsp. 18- p. 240—244).
— Daß übrigens der angegebene Grund, (warum die
Rcconvention bei den weltlichen Gerichten nicht Statt fand)
der richtige ist, erhellt noch aus folgendem Umstand. Ei¬
nige Gewohnheits - Rechte liessen nicht einmal die Ausglei¬
chung ganz liquider Schulden (die Compensation), welche
nur eine besondere Art der Rcconvention ist, zu. Die
i. I. 1500 abgefaßten Loutumss äs Ilourbonsols ent¬
hielten Art. 37 „ Lompsssstios n's polst äs lies etism
liiuiäi sä li^uläurs, slnos ^ss Isäists sompsnsstios ss
pss8t vuläer 8ur le slismp psr Is äelstion äs ser-
issst." Bei der i. I. 1520 vorgenommenen Revision die¬
ser oostuines ward aber dieser Artikel abgeändert. In
dem darüber aufgenommenen Protocoll heißt es „ssr Is
XXXVll srtiols Hul S8t os ebspit. ä68 exesptlons som-
rnsscsnt: soinpsssstloa s's polst äs Ilss ets. svons
rsmontre susäits estats hue leält srtislo sstolt sostrs
äi8positlon äs äroist st psrnieloux ä la sliose publis^ss«
lLt ^ss ceux äs I sAliss st äs tlers estst nou8 ont äit
^us leält srtlsle 86 äevolt Islsssr s Is äi8po8ltion äs
ärolet commss, st psr lss nobles yse leält artiels
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Gegenklage Statt. Allein die ältern Gewohnheiten (coutumes)
vieler Provinzen z. B. die von Paris (vorn I. 1510) Art. 77,
eben so die von Bourbonnois (vom I. 1520) verwarfen die
Reconvention ausdrücklich. Ungefähr um d. I. 1560 verfaßte
der große Rcchtsgclehrte Carl Dumoulin seine so berühmt
gewordenen Bemerkungen zu den Gewohnheits-Rcchten der ver¬
schiedenen Provinzen. Zu srt. 88 der coutumes äu Rourbon-
nois „Reconvention n's Point ste lieu" bemerkte er „secus
si reconventio^ oristur ex nsturs sctionis inteotstse vel ex
Hierin» exceptionis, »eck reconvontio obscurs non impeäit
jus lleri in prims liguiäa." Hierdurch aufgeklärt, faßten die
Commissarien, welche im I. 1580 mit der Verbesserung der
Gewohnheits - Rechte von Paris (äs Is provoste et vicomtö
«le Rsris) beauftragt waren, Art. 106 derselben so ab „ke-
eonvention en Oour Isiguo n's lieu, si eile ne «lepenil cke
l'sction, et gue Is «lemsnclo en reeonvention soit Is «lekense
contre l'sction premiörement intontöe, et en ce css le cle-
(enäeur, psr le mo^en äe »es «lel'enses, 8e peut eonstituer
clemsnäeur." Seit dieser Zeit* *) ward die Gegenklage (re-

estoit coustume sncienne et introstuicte psnr /«r conser-
r>K//»n ckes.Mr/st/rc/rons etst ee -r/e /es eee«ncrers psnr-
SA^vr'ssen/ /enrs stöü/enrs parstevant /e«es guo psr
tsnt (pour cels) eile «levoit ckemourer. b'insbloment
spres gue lenr svons «leelsire gne tel intsrest gue «le
coo86rver ss jurisäietion ne «levoit pss empescker Is
prompte expeäition cles proces gui surveno^ent rle
jour en jour entre le» Subject» «l'un pg^s, «l'un eom-
mun sccorä s este lestit srticle corrige en Is msniere
gui sensuit: Oompensstion s lieu liguicli sä liguistum,
en lsissnt sppsroir promptement psr celu^ gui «lemsnste
eompensstion «le son «lebte.

*)Henrion de Pansey (Oo l'sutorit. justic. cbsp. 18) glaubt,
die Reconvention sey in Frankreich zuerst auf Veranlas¬
sung der Bemerkungen von Dumoulin eingeführt worden.
Doch findet sich schon eine bestimmte Spur davon bei Jm-
bert, der vor 1560 schrieb (Rrst. ju«lic. liv. I. cbsp. 35).
„blt n'est permi» «le «lemsnller eompensstion sr AM
par /et/rss , n'anssr reconrien/rnn, et encsres en

^ AN sen/ cas.' l^llsnt s ls«lite reconvention scsvoir est,
hu'en Is «lemsnste en reconvention sont tos «letenser
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Convention) nach und nach bei allen Gerichten von Frankreich
eingeführt, unter der Bedingung jedoch, daß dieselbe ganz klar
ist, oder schnell und mit Leichtigkeit erwiesen werden kann.
Dieses ist auch dem jetzigen Zustand der Gerichts-Vcrfassung
gemäß. Merlin (Uöpert. art. reoonvention) meint indessen,
die Gegenklage könne nur dann bei einem Gericht angestellt
werden, wenn es in Hinsicht des Gegenstandes, worauf sich
dieselbe bezieht, (raticme msterise) kompetent ist. — Noch kann
der Fall eintreffen, daß die nämliche Streitsache bei zwei Ge¬
richten zugleich anhängig gemacht wird, und beide die Entschei¬
dung an sich halten wollen. Eine solche- Streitigkeit zwischen
zwei Gerichten heißt ein Conflict,* *) und die Schlichtung des¬
selben (sowohl nach der ältern als neuern Gesetzgebung)regle-
ment 6c juZcs. Dieselbe kann offenbar von keinem der Ge¬
richte ausgehen, wozwischen der Conflict besteht. Derjenige,
welcher die Sache entschieden haben will, muß sich an ein hö¬
heres Gericht wenden. Dieses ist nach der neuern Gesetzgebung
das, der gerichtlichen Hierarchie nach, unmittelbar nächste oder
niedrigste, **) worunter die Gerichte, wozwischen der Conflict
obwaltet, beide zugleich stehen, (ooä. ä. proeeä. srt. 363).
Dieses gibt auf ein schriftliches Gesuch und nach Einsicht der

äu stelcnstsur cn l'sutrc instsncc, et 80 Nt 81 eonnexes
I'unC aveegues lautre gu'elle8 ne peuveut C8tre 8CPS-
r 0 C8 , Ct I'une empörte Is 6e'oi8ion 6e l autre, eomme 8l
!e äemsnsteur stemsuste ps^ement 6e guelgue lerme,
le stelensteur steleuä gu'il n's peu jouvr cles obo8C8
liaillees ä lerme psr le lsiet et coulpe 6u stemsnsteur,
et sutre 8e constitue stemansteur, pour repetir lea 6e-
nier8 gu il a l>aille8 6'astvsnoe pour Isstite lerme, ou
pour svoir Ic8 äommsAea et intere8t8 6e I empe8clie-
ment ü lu^ stonne par le lsit et eoulpe 6u clemsusterir
en Is jou^88snee 6esäite8 elic»8e8. "

*)Besteht eine solche Streitigkeit zwischen einer gerichtlichen-
und einer Verwaltungs-Behörde, so wird sie eoulliot 6'at-
tridution8 genannt. Ueber die Art, diese letzter» Conflicte
zu entscheiden, wird im sechsten Abschnitt näher geredet
werden.

**) Dieses kann also selbst bei einem Conflict zwischen zwei
Friedens-Nichtern der Cassationshof seyn.
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bei den Gerichten angebrachten Klagen die Erlaubniß, die Par-

theien vorzuladen, wobei es zugleich verordnen kann, daß die

im Conflict begriffenen Gerichte alles weitere Verfahren ein¬

stellen. (M. s. c. 6. p. am. 365 — 367). Nach der ältern Ge¬

setzgebung war das Verfahren in diesen Fällen durch die Or¬

donnanzen vom I. 1669 und vom I. 1737 bestimmt. Bestand

der Conflict zwischen zwei Gerichten, die unter demselben Par¬

lament standen, so entschied dieses. Sonst ging die Entschei¬

dung an den königl. Staats-Rath, wobei ein förmliches, jedoch

schriftliches, Verfahren Statt fand. Das nämliche galt auch,

wenn zwischen zwei Gerichtshöfen (oours souvvrsines) ein

Conflict bestand. Hatten dieselben aber beide ihren Sitz an

Einem Ort (z. B. ein Parlament und ein Obersteuerhof), so

war das Verfahren ein anderes, wovon im folgenden Abschnitt

noch die Rede seyn wird. Wegen des Nähern verweisen wir

den Leser auf die angeführten Ordonnanzen und auf kerriars
viot. 6. Oroit, art. röglelnenl: äs jug«8.

Außer den so eben erwähnten Abberufungen, worüber die

Gesetze bestimmte Regeln festgesetzt hatten, gab es ehemals in

Frankreich auch noch Abberufungen aus königl. Gnadenbewilli-

gung (övovstions äs Al-äoo). Gewandte Höflinge und andere

einflußreiche Männer wußten es nämlich oft durch Künste und

Vorstellungen aller Art dahin zu bringen, daß der König die

Entscheidustg einer Sache den ordentlichen Richtern entzog, und

sie seinem Staats-Rath oder (was noch viel schlimmer war)

besondern Commiffarien, die oft unter dem Einfluß derselben

Höflinge u. s. f. gewählt wurden, übertrug. Der andern Par-

thei war dabei, wenn sie nicht auch Freunde und Gönner bei

Hof hatten, fast jedes Mittel sich Gehör zu verschaffen und

ihre Gründe gehörig geltend zu machen benommen. Die Par¬

lamente erhoben sich von jeher mit gerechtem Unwillen gegen

dieses Unwesen. Viele Könige sogar, Carl der Sechste, Lud¬

wig der Zwölfte, Franz der Erste, Carl der Neunte, Heinrich

der Dritte und mehrere andere, durch eine spätere Erfahrung

belehrt, daß die Befehle zu diesen Abberufungen meistens durch

Zudringlichkeit und falsche Vorstellungen erschlichen waren, ver¬

sprachen, derselben keine mehr zu ertheilen, wenn nicht vorher

von dem Staats-Rath über die Sache förmlich Bericht erstattet
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und nach den Vorschriften der Gesetze und Verordnungen geur-

theilt worden wäre. Selbst in Fallen, wo nachZdcm Urtheil

des Staats-Raths ein gerechter Verdacht gegen einen Gerichts¬

hof Statt fände, sollte —> so sprechen sich sehr viele dieser ko-

nigl. Verordnungen, unter andern die von Franz dem Ersten

vom 18. Mai 1529 aus — die definitive Beurtheilung der

Sache nicht von dem Staats-Rath abhängen, sondern dieselbe

dem nächsten Parlament übertragen werden. Ludwig der

Zwölfte, auch der Vater des Volks genannt, verbot *) (durch

seine Verordnung vom I. 1507 Art. 59) den Richtern allen

solchen ihm durch Ränke abgcdrungenen Befehlen Folge zu lei¬

sten. Der König erklärt sie schon im Voraus für nichtig und

trägt allen Richtern unter ihrer Dienstpflicht auf dieselben für

nichtig und erschlichen anzusehen. Eine ähnliche Verordnung

erließ schon im I. 1389 Carl der Sechste, worin es jedoch

dem Parlament frei gelassen ward nicht zu gehorchen, oder sich

näher an den König zu wenden. Das Parlament hat von die¬

ser Erlaubniß auch hin und wieder Gebrauch gemacht, wobei

es indessen meistens einen Mangel der Form in dem köm'gl.

Befehl als Vorwand benutzte. **) Allein ungeachtet aller

Verordnungen der Könige, so wie aller Bemühungen und Ge¬

genvorstellungen der Parlamente, dauerte dieses schlimme Ue¬

bel bis zur Revolution fort. Erst durch Errichtung des

*) Dieses war nur eine Erneuerung eines Verbots, welches

schon viele Könige von Philip von Valois an (durch die

Verordnung vom 2- 1348) hatten ergehen lassen.

**)Ganz insbesondere hielt das Parlament den Grundsatz
fest, daß die Evocationen nur durch offene Briefe (letn-es-

xstenws), die im Parlament einregistrirt werden mußten,
nnd nicht durch Sendschreiben (lettros missivvs) bewilligt
werden könnten. Dieses war demselben sogar durch die

königl. Verordnungen bestimmt zur Pflicht gemacht. Or-
<1. Äoulins ll. 1506 srt. 81- „ Döt'snclon» au88t 8U) vsni
Ie8llite8 orclonngncv8 a toÜ8 no8 juge8 llsvoir suoun
e8Asi'<1 r> -ros /ett/es gni r»uront 08i6 on 8eront

«zrr<Z8 vx^ö>liö68, et a o»x ^oar Iv laiek
<lo Is )U8lä<w."

:0 -'
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Cassationshofs ward es mit der Wurzel *) ausgerottet. —
Wie nach der altern Gesetzgebung der Jnstanzcnzug gewöhnlich

ging; nämlich von den königl. Vögten **) an die Amtmänner
und Seneschalle,von diesen an die Präsidial-Gerichte, und end,
lich an die Parlamente, ist schon (§. 2. dieses Abschnitts) an¬
geführt worden. Es gab also in Civil-Sachen regelmäßig
drei Instanzen; wobei die Cassation als ein außerordentliches
Mittel nicht für eine besondere Instanz gerechnet ward. Al¬
lein durch die Dazwischenknnftder Ansnahm - Gerichte, so wie
auch der grundherrlichenRichter, ward hierin Manches geän¬
dert; so daß es bald weniger bald mehr als drei, bis zu fünf
und sogar zu sechs Instanzen gab. (Lerri->t-8sint - krix
«ours de procöd. p. 13). ***) Vor Einrichtung der Präsidial-

*)Wenn man den Tert der verschiedenen hierüber erschiene¬
nen königl. Verordnungen näher durchgeht, so wird man
sich überzeugen,daß die Könige sich nur gegen Ucbcreilun-
gen und Erschleichungen verwahren, und gar nicht auf das
Recht der Evocation selbst verzichten wollten. Evocatio-
ncn, welche ohne Anhörung des Staats-Raths bewilligt
wurden, hiessen auch „äs propre mouvernent. " Von
diesen insbesondere spricht die Ordon. d. Llois srt. 97.
,, dvous svons döolure et döolarons, guo nous n'enten-
dons d'ores nsvsnt bsiller »ueunes lettres d'evoeslion,
soit Generales ou purtieuliöros ste -rotre »ror/r'e-

" Dennoch dauerten sie fort. Denn Eines der er¬
sten Decrete der Constituircnden vom 20. Oktober 1789.
(Dosen. toin. II. p. 3) enthält darüber „gue jusgu'a eo
^u'olle (l'sssemklee nstionsle) sit orgsnise lo pouvoir
sudioisiro et colui d'sdministrgtion, le eon8eil dir Roi,
sera gutorise ä prononoer sur les instsnees, gui ^ sont
setuelleinont penduntos, et gu'su surplus il oontiue-
rs provisoirement se8 sionotions comme psr le psssö,
s I'exception nösnmoins des srrets de propre rnouve-
rnont sinsi gue des evoestions svee retenue du siond
des sklsires lesguelles ne pourrout plus svoir lieu ä
eornpter de eo sour."

**)Die königlichen Castellane und Stellvertreter (ekstelsins
et viguiers) hatten mit den Vögten denselben Grad der
Gerichtsbarkeit, wie schon angeführt worden.

***)Man appcllirte z. B. von den Gerichten der Grundherrn,
welche die untere oder mittlere Gerichtsbarkeit (Kusse ou
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Gerichte konnte man überdcm wegen der kleinsten Summe bis
an die Parlamente appcllircn, wodurch große Uebclstände her¬
beigeführt wurden. Nach der jetzigen Gesetzgebung gibt es in
Civil-Sachen durchaus nie mehr als zwei* *) Instanzen, und
oft nur Eine; wobei indessen ebenfalls die Caffation nur als
ein außerordentliches Hülfsmittel angesehen, und nicht als In¬
stanz gezahlt wird. Der Jnstanzcnzug geht in Sachen, worin
den Fricdens-Richtcrn ein wirkliches Erkenntniß (nicht der blose
Versöhnungs-Vcrsuch)zusteht, von diesen an die Kreis-Gerichte
(tribunsux <1'srronilis86ment), welche auch Tribunale der er¬
sten Instanz hcisscn, aber in allen Fallen, wo von den Frie-
dens-Gerichtcn an sie appcllirt wird, in letzter Instanz entschei¬
den. In den Sachen hingegen, worin den Friedens - Richtern
kein Erkenntniß zukommt, entscheiden die so eben genannten
Tribunale in erster- und die Appclhöfe in zweiter und letzter
Instanz. Dabei gibt es mehrere Sachen, worüber sowohl die
Fricdens-Richtcr als Kreis-Gerichte sogleich in erster und letzter
Instanz d. h. ohne Appel entscheiden. Das Gesetzbuch über
das Verfahren in Civil-Sachen (ooä. 6. proooä. civ.) enthalt
über die Competcnz der verschiedenen Gerichte (hinsichtlich des

justioe) hatten, an die Gerichte derjenigen, wel¬
chen die hohe Gerichtsbarkeit zukam. Von diesen appellirte
man weiter an die königlichen Richter, und zwar oft an
die des untersten Grades, die Vögte, Castellane u. s. f>;
von diesen weiter an die Amtmänner (hsillis), und end¬
lich an das Parlament. Verschiedene königl. Verordnun¬
gen, die von Orleans (vom I. 1560) Art. 50, von Rous-
sillon (vom I. 1563) Art. 24 hatten bestimmt, daß alle
Vogteien, welche mit der Amtci in derselben Stadt bestan¬
den , bei dem Abgehen der Beamten, die "sie besäßen, ein¬
gehen sollten. Dieses scheint indessen schlecht befolgt wor¬
den zu seyn, denn Ludwig der Fünfzehnte verordnete das¬
selbe im April 1749.

*) Dieses ward durch das Gesetz vom 1. Mai 1790 (vesen.
wm. III. p. 183, 184) zuerst festgesetzt. Sehr sonderbar
ist es, daß dieses höchst wichtige Gesetz nicht verkündigt
worden ist. Allein die Bestimmungen der spätern Gesetze
setzen das Bestehen desselben voraus, und sind zum Theil
nur Folgen desselben. (Lerrist-Srunr-I'i'ix cours cle pro-
cecl. lom. I. isro xsrt. seet. I. 2. x. 16, fnot.))



Werths des streitigen Gegenstands) keine Bestimmungen. Hier¬
in gilt noch die von der constituirenden Versammlung durch
das Gesetz vom 16. August 1790 eingeführte Gerichts-Ordnung,
nur daß statt der damals noch üblichen Livres eine gleich große
Zahl von Franken genommen worden. (Oeseono coü. go'm-r-.
t'rano. tom. III. p. 188). *) Die tit. III. Slt. 10 derselben
angeführten Rechtssachen, »vorüber den Friedens - Richtern ein
Erkenntniß zusteht, sind erstens solche, die sich unter ihren All¬
gen zutragen, und zu deren richtigen Beurtheilung die Anwe¬
senheit an Ort und Stelle eine große Erleichterung gewährt,
z. B. Ersatz-Klagen wegen Schadens, der an den Feldern,
Früchten und Bäumen geschehen ist, Klagen wegen Verrückung
der Grenzsteine, widerrechtlicher Anmaßungen von Grundstücken,
Hecken u. s. f., wenn sie in dem Lauf des Jahres vorgefallen
ist; eben so über Klagen wegen der den Miethsleutcn oblie¬
genden Reparaturen, Ausbczahlung des Gesinde-Lohns u. s. f.

*) Dieses ist um so merkwürdiger, als nach »rt. 1041 des
voll. «l. procock. civ. alle frühern Gesetze und Gebräuche,
die sich auf das Gerichts-Vcrfabren in Civil-Sachen be¬
ziehen, abgeschafft sind. Das Gesetz vom 27sten Ventose
I. 8 (18. März 1800) über die Organisation der Tribu-
bunale (Ocscnno tom. IV. p. 250) bestätigt zwar srt.
2 und 7 die bestehenden Gesetze über die Competenz der
Tribunale. Allein das Gesetz vom 27sten Ventose I. 8
ist selbst durch srt. 1041 des co4. <l. p. civ. abgeschafft.
Das kaiscrl. Decret vom 30sten März 1808 über die Po¬
lizei und Disciplin der Tribunale (vcscnnc tom. IV.
x. 438), welches, nachdem der <-. 4. x. c. schon in Aus¬
übung gebracht war, erschien, schweigt ebenfalls über die
Competenz derselben. Das wichtige Gesetz von» 20sten
April 1810 über die Organisation der Justiz - Verwaltung
spricht sich auch darüber nicht umständlich aus, sagt aber
doch (art. 34) „ I-C8 tribunsux 4c Kremiere instancc
contimrcrorit 4c connoitrc 4cs msticrcs civiles et 4c
policc conlormcmcnt sux co4cs et nux lois 4c l em-
pire. (Oesenne tom. IV- p- 471). — I»» dem ehemali¬
gen Grofiherzogthum Berg war die Competenz der Gerichte
durch das kaiscrl. Decret vom 17ten Dezember 1811 (Gc-
sctz-Büllct. Nr. 52) geregelt. Die Competenz der Friedens-
Richtcr war in Hinsicht der Summe auf das Doppelte
erhöht.
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Ueber diese Gegenstände urtheilen die Friedens-Richter in allen
Fällen und ohne Rücksicht auf den Werth derselben. Beträgt
dabei der letztere nicht über 50 Livres (Franken), so findet
keine Appellation gegen ihr Urtheil Statt. Die Friedens-Rich¬
ter erkennen 2tcns (nach dem Gesetz pom 16. August 1790
(tit. III. »rt. 91) über alle blos persönlichen und sich auf be¬
wegliche Gegenstände beziehenden Rechtssachen (osusos pure-

uiont porsonnollos et mobilieres), wenn der Werth des strei¬
tigen Gegenstands 100 Livres nicht übersteigt. Ist derselbe
dabei nicht höher als 50 Livres, so urtheilen sie in letzter In¬
stanz. *) Die Kreis-Gerichte entscheiden über alle persönlichen
Klagen und solche, die sich auf bewegliche Gegenstände beziehen,
bis zu dem Werth von 1000 Livres und eben so über ding¬
liche Klagen, wo der Hauptgcgenstand ein Einkommen oder
einen Pacht von nicht mehr als 50 Livres gibt, eben so, wie
schon kurz vorher S. 327 erinnert worden, über alle von den
Friedens-Gerichten an sie gebrachten Sachen, in letzter Instanz
und ohne Appel. (I.oi ll.16. sollt1790tit. IV. srr. 4, 5). Der
genannte Werth muß entweder aus Pachtbriefen oder sonstigen
Urkunden erhellen, oder durch die Uebcreinkunft der Partheien
oder durch eine Taration festgesetzt werden. Ueberstcigt der
Werth des streitigen Gegenstandes den eben genannten, so geht,
jedoch nur wenn die Kreis-Gerichte in erster Instanz gespro¬
chen, die Appellation an die Appelhöfe.

*)Die Urtheile der Friedens-Richter waren nach dem Gesetz
vom 16. August 1790 (tir. III. srt. 9) und sind auch noch
jetzt (coä. li. procöcl. art. 171, bis zu einer gewissen Sum¬
me von Rechtswegen provisorisch vollstreckbar, nach der
Gesetzgebung von 1790 mit- nach der neuesten ohne Cau-
tion. Die letztere hat sie überdem ermächtigt, auch alle
ihre übrigen Urtheile, jedoch gegen Bürgschaft, für provi¬
sorisch vollstreckbar zu erklären. Die wichtigste Abweichung
von dem Gesetz vom 16. August 1790 besteht aber darin,
daß jetzt der Friedens-Richter allein urtheilt, wogegen das
angeführte Gesetz nr. III. srt. 9 die Zuziehung von zwei
Beisitzern fordert. Dieses letztere ward unter der Cousu-
lar - Regierung durch das Gesetz vom 29. Ventose I. 9

(20. März 1801) abgeschafft. (Oesenns voll. gonor. Win.
I V. i>- 299).

5-



Ueber die Appellation, wie sie nach dem alten französ.
Recht eingelegt werden mußte, ist schon am Ende des zweiten
Abschnitts Einiges gesagt worden. Von der ehemaligen, noch
aus den Gebräuchen der Lehns - Gerichte hcrstammenden Sitte,
daß eigentlich der Unterrichter vor das höhere Gericht geladen
und dieses der Gegen-Parthei nur angezeigt ward, war in den
letzten Zeiten keine Spur mehr übrig, als daß die letztere (der
Appellat) I'inUmö genannt ward, welches noch jetzt der Fall
ist. Auch die uralte Regel, die sich ebenfalls aus den Zeiten
des gerichtlichen Zweikampfs erhalten hatte, daß die Appella¬
tion auf der Stelle (illico) , gleich nach Aussprechung des Ur¬
theils *) eingelegt werden mußte, war späterhin durch die Leich-

*)Der Gerichts-Gebrauchhat hierin oft gewechselt. Nach
dem vot. st^I. Usrlsmsnt. 63p. 20. H. 2. mußte die Ap¬
pellation eingelegt werden, noch ehe der Richter den Si¬
tzungssaal verlassen. Zu Zeiten Boutillicrs (umd.J. 1400)
ward es gehalten wie folgt: (8olnm. llur. liv. l. tit. 20-
p. 91)- „LosebeL gu'il 1'sui appeller 8 it 08 t ^u'il vient
Ä la 60Anoi883n66 äs lu^ 68t3»t pr686»t incontinent:

st gui pr686nt n'68t, il ksut sppellei' 3U88itost ^u'il
vient 3 Is 6vANoi883N66 lle ^ui sinsi 86 86»t

psr Isclito 86nt6N66. Lt cloit 66Ü68 nouvells8
0^68 8it08t t^u'il ^>6llt V6NII7 3U j»A6 6t 3PP6II66. lüt

s'il 68t 6N lieu ou il N6 Plli886 V6nir 3U rnoins clellsns
VIII jour8 spr68 <zuo >3 86nt6ki66 suroit 68t6 renllno,
il lloit vonir llovsnt Notsire ou tsbellivn, 6t la gppel-

l6r cl6 I 3 86nt6n66 <^ui lui suroit 65tö r6n<lu6 pao t6l
juA6 6N t6Ü6 6066 8Ur t6lle 63U86 8 t6l jou6, 6t äe

668t6 gpp6>lgtion cloit I6V6I' in8trum6nt slin S^cl66
8 6N PUI886 llovsnt 16 jugs 8ouv6rsin 66 il cl6V63 rel6-

^66 80N 3PP6I. Lt 66 l'sict Ig t3l>t08t kgir6 8i^nili66

su juA6 cl6 <^ui il 3 3in.-ii 3PP6Ü6, P36 I6ttr68 P3t6llt68
et 666clil>l68; 3611 1U6 le juZ6 sie ^iri il 68t 3pp6lle,
n'attents 6N 3U6UN6 M3ni666 8U6 16 638 cl'3pp6l. lüt
tout 66 86 P6llt 1'3ir6 P36 Uro6ur666. Lt 8i 66 N6 lait
llell3N8 I'68P366 ä6 lluiat jour8 il N6 86roit cl6pui8 3

r666voir 60MM6 3pp6l>3nt, 8'il n'68toit 66l6V6 ä'llli60.^Die r6Ü6k8 ä'illioo waren also damals schon bekannt,
doch scheinen sie nicht so häufig gewesen zu seyn als spä¬
terhin. Der Commcntator von Bontillier bemerkt zu dieser
Stelle, daß diese r6>iel's (l'illioo zu seiner Zeit (i. 2-1600)
sehr leicht zu erhalten seyn, so wie, daß man unter illico
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tlgkeit, womit man bei den Kanzellcien Befrciungsbriefe davon
(relieks ä'illieo) erhielt, ganz unwirksam gemacht. Diese

Briefe erhielt man bis nach Verlauf von dreißig Jahren, von

dem Tag an gerechnet, wo das Urtheil insinuirt worden war,

so, daß wie schon S. 98 bemerkt worden, bis zu der großen

.Verordnung über das Civil-Verfahren vom I. 1667 dreißig

Jahre allgemein für die gewöhnliche Appellations - Frist galten,

wovon die Meisten doch die Falle, wo Jemand bei einem ge¬

richtlichen Verkauf durch ein Urtheil Etwas zuerkannt ward
(I'slljlläieation xgr äöeret), ausnahmen. Sie glaubten, man

müsse für diese Falle (bei Großjährigen) die Appellations-Frist

auf 10 Jahre beschränken, indem ein solches Urtheil nicht weni¬

ger Kraft als ein Contract zur Vollendung der Verjährung

haben könnte. Der großen Unsicherheit des Eigenthums, die

dadurch nothwendig entstand, ward durch die genannte Verord¬

nung zum Theil abgeholfen. In derselben sind nämlich (Ut.

XXVU) gewisse Formalitäten vorgeschrieben, durch deren Er¬

füllung man den Gegner zwingen konnte, die Appellation frü¬

her einzulegen, oder ihm das Recht dazu für die Zukunft zn

benehmen. Zu dem Ende ließ man ihm (si-r. 12) zuerst

den Tag, wo das Urtheil erlassen worden, verstehe. —
Uebrigens ward die Vorschrift, daß man illivo (gleich nach
Aussprechung des Urtheils) appelliren müsse, in mehrcrn

königl. Verordnungen (der Carls des Siebenten vom I.

1453 Art. 23, Ludwigs des Zwölften vom I. 1507 Art.
23, Franz des Ersten vom I. 1535 Capit. 16 Art. 1)
wiederholt. In der Verordnung Carls des Siebenten heißt

es (nachdem vorher die Vernachlässigung der alten Sitte
in dieser Hinsicht gerügt worden), „Veeernon8 er äeelsi-
rons i»e äore8nsvsnt nul ne seit reees a g^peller, s'il
«'stelle inoontinent spres Is sentenee äonnes. 8i neu
gse psr äol, Irasläe es eollusion äs prooureur, ^ui
ssroit oeeupe es la esuse, ieelu^ ^roeurssr s'es8t sp-
zielle, ou ^u'il ^ eu8t Arsnäe et evidente osuse äs re-
lever 1'gppsIIsnt äe co gs'il s'suroit Appelle ineosti-
nest. Lt enjoignons sux pgrries gs'ils instruisenr
leurs proesreur8 er eonseilliers äe leur eg8 et äs
Ieul'8 nisrier68, et leur äonnent et dsillent psi88snes
8ll1li8gste, ^ose conäu^re Iesr8 rsstiereL et a^peller
8i dos leur seiülile ete."
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das Urtheil unter den für die Vorladungen (ajournemems)
vorgeschriebenen Förmlichkeiten insinuircn. Drei Jahre nachher
forderte man ihn eben so auf, die Appellation, wenn er wollte,
einzulegen. Ließ der Gegner von diesem letztem Zeitpunkt an
sechs Monate verfließen ohne zu appellircn, so ward das Ur¬
theil in der Regel *) rechtskräftig. Erfüllte man blos die
erste Formalität, d. h. ließ man dem Gegner das Urtheil insi-
uuiren, ohne ihn nach drei Jahren zur Appellation aufzufor¬
dern, so ward das Urtheil in der Regel nach zehn Jahren
rechtskräftig. **) Erfüllte man keine dieser Formalitäten,d. h.
ließ man dem Gegner das Urtheil nicht einmal insinuiren, so
ward es nie, selbst in einem Zeitraum von dreißig Jahren
nicht, rechtskräftig. Der angeführte Titel der orckon. ck. 1667
sagt dieses zwar nicht ausdrücklich, allein der Gerichts-Gebrauch
hatte es allgemein angenommen, und es ist auch dem Geist
des angeführten Titels gemäß, daß die Appellations - Frist von
dem Tag angerechnet ward, an welchem das Urtheil insinuirt
worden, so daß man von einem Urtheil, wofür dieses nicht ge¬
schehen war, immer appellircn konnte. (Merlin Hepert. art.
ebose juZee.).

Was nun die Einlegung der Appel selbst betrifft, so unter¬
schied man mündliche und schriftliche Appellationen (appella-
iions verbales et appellations par eerit). Dieser Unterschied
hing indessen mit der Art, wie die Appel eingelegt ward, nicht
zusammen; sondern, wenn von einem Urtheil, welches in einem
mündlich ***) verhandelten Prozeß erlassen war, appcllirt ward,
so hieß die Appellation eine mündliche (sppellation verbale),
und umgekehrt eine schriftliche. Dieses kam wahrscheinlich da-

*)Für die Güter der Kirche, Krankenhäuser, Universitäten
u. d. g. war diese Frist doppelt so lang; für Minderjäh¬
rige lief sie nicht während ihrer Minderjährigkeit und für
solche, die im Dienst des Königs und auf seinen Befehl
abwesend waren, lief sie gar nicht. (tit.XXVH. art.12,14,16).

**)Dic Ausnahmen von dieser zweiten Regel waren ganz die¬
selben, wie die von der ersten, (art. 17).

***) Auch noch einige andere Fälle rechnete man zn den appel-
Istions verbales. M. s. den folgenden Abschnitt und b'er-

riere Oivt. 6. Oroit. art. Appellation.
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her, weil in der Regel jeder Prozeß vor dem höher» Richter
eben so (mündlich oder schriftlich) verhandelt ward, wie er vor
dem Unterrichtet verhandelt worden war. Die Einlegung der
Appcl geschah meistens durch eine schriftliche Anzeige von An¬
walt zu Anwalt, *) worin man erklärte, daß man von dem
erlassenen Urtheil appcllire, und diese Appellation zur gesetzlichen
Zeit antreten (wiederaufnehmen, relovor) werde. Zu diesem
letztem war vor Allem die Vorladung des Gegners vor den
hoher» Richter erforderlich. **) Bei den Untcrgerichtcn,(wo¬
runter hier alle Gerichte, die obersten Gerichtshöfe (ooui-8 8ou-
vorsine^ ausgenommen, verstanden werden) geschah dieses bei
mündlichen Appellationen —- (von den schriftlichen im folgenden
Abschnitt) — häufig auf einen, durch ein besonderes Gesuch
(reellste) erwirkten Befehl des Richters. In Folge dieses
Befehls ließ man die Gegen-Parthei durch einen Huissicr unter
den gewöhnlichenFörmlichkeiten vorladen. ***) Es bedurfte

*) Nach der jetzigen Gesetzgebung (o. ä. p. »rt. 456) muß
dieses der Parthci selbst oder in ihrer Wohnung (a per-
80 NN 0 Oll clomieilo) angezeigt werden und zwar unterStrafe der Nichtigkeit. Ehemals war es aber bei vielen
Gerichten, namentlich bei dem Stadt-Gericht von Paris
(slunolet) gebräuchlich, diese Anzeige nur dem Anwalt zu
machen. (Lsrriat-Lsint-I'rix cours 6. p. tOlll. II. ^>.
421. not. 67).

**) M. s. ViZesu proosä. civ. liv. II. psrt. IV. tit. I.
ollgp. I. seot. III. no. 8 (will. I. p. 597. säit. ä. 1811).

***) Um dem Leser ein deutlicheres Bild von dem ganzen Ver¬
fahren zu geben, theilen wir ein Muster eines solchen Ge¬
suchs und des darauf erfolgten Befehls des Richters hier
mit. „ Lupplio Iiumklemont k. ... bour^eois äs karis,
rlissnt csuo LI.... a obtonu 8entense äu ju^o suäitsur,
lo.... gui Is conäamno äs la 8ommo äs.
pollr OllvrsA68 c^u'il prs'tenä svoir ksit pour lo 8u^pU-
snt a uns rnsi 80 ll s lui spsiartenante, gu'il r» nouvelle-
lusnt oon8truits ä l?sri8, rus.st sux äopen8, Is-
ksuells 8sntsnss no peut 86 80 utenii'. Urslniorsmout
lo 8u^plisllt no sonnoit P38 Isäit N.no lui g^rrnt
jsmk>i8 äonns, ni kalt äonnor oräro äs trsvsillor pour
lui; insi8 su nomms O. ingitro lnsson ä Uaris,
gui a entrepris tou8 les ouorsZ 08 äs wgsonnorie,
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ch'.

alsdann keiner besondern Einlegung der Appel, sondern sie war
zu gleicher Zeit eingelegt und angetreten, (interjete er relevv).
Vor die obersten Gerichtshöfe, (die Parlamente, Obersteuerhöfe
u. s. f.) konnte Niemand anders als entweder Kraft eines

edarpenterie, serrurerie, sinsi csue les autres ouvrsZes
^ui etoient ä laire en laclite maison; cle sorte gue 8»
leclit N. n'est point ps^e, il <^ue 80 n svtion
eontre leclit O., leclit N .... n'a^ant anen» titrs
eontre le suppliant, il clevoit etre renvo^e et äeedar-
Ae en slllrmant.

6e eonsiclere lVIonsieur, il von» plaise recevoir Is
suppliant, appellant cle laäite sentenee eontre Ini ren-
äue psr le ^uge aucliteur le..... et tenir ieelui pour
dien relsve; lui permettre cle laire intimer gui dorr
lui semdlvra sur leclit appel, snr leguel les parties su-
ront auclienoe sux csuses <l sppel; eepenclsnt kaire äe-
kenses cle mettre Isäite sentenee a exeeution, et «le
Laire poursuivre silleur8 c^ue parclevant vous, ä peine
cle nullile, es88stion cle proeeclure et cle tons clepens,
äomms^es et inlerets; et votre orclonnsnve exeeutee
von ol»8tsnt et 8SN8 prejucliee cle I'sppel; et vous le¬
res juxtiee." Die Antwort des Richters, welche er unter
diese Bittschrift setzte, lautete wie folgt: „d>e supplisnt
reeu sppellant, tenn pour dien releve 8ur appel, Is3
Parties suront suclienee sux esu8es cl'sppel; eepenclant
clelenses ä'exeeuter Isclite sentenee, et cle laire pour-
suits silleur8 c^ue parclevant nous, a peins cle nullite
et clsmenäe." Die Vorladung des Huissiers war in fol¬
gender Form abgefaßt: „ 1-,'an mil. le.cle.
en vertu cle l'orclonnanee cle Nonsieur le Lieutenant
civil, au das äe la reguete ei-clessus, et a la reguete
clu 8ieur l?.nomme clemeurant ä karis rue,...»
karoisse 8aint.siai.Iluissier.soussigne
intime et clonnv sssi^nalion ä N.en son clomieile,
rue.parlsnt a..... a eompsroir cl'dui en duitsins
st I'auclienee clu kresiäial, aux eauses cl'appel äu <lds-
telet cle karis, pour proeecler sur I'appel mentionne
en laclite reguete et oräonnance, et i eitere les äe-
lenses portees par laclite recpiete sous les peines ^
eontenues, auguel Al.parlsnt comme clessus, j'ai
Isisse copie tant äe laclite re^uete et orclonnanee, gue
äu present explolt, äeclarant c^ue Nr. L.est pro-
cureur."
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förmlichen Beschlusses (srrst), oder eines königlichen (bei den
Kanzellcien ausgefertigten) Schreibens geladen werden.*) Das
letztere enthielt einen Auftrag (oommission) an jeden Huissier,
(den ersten den besten, sn Premier notrs llu,88ier 8ur ee re-
guis) auf Verlangen desjenigen, der das Schreiben **) erhal¬ten hatte, den Gegner desselben vor das höhere Gericht zu
laden. Bei schriftlichen Appellationen ward in dem Kanzellei-
Schreiben noch ein besonderer Befehl an den Sccretair (ßrsk-
ster) des Gerichts, bei welchem der Prozeß anhängig gewesen
war, beigefügt, alle Aktenstücke unverzüglich an das höhere
Gericht zu übersenden.***) Die Vorladung des Appellaten vor
das Gericht geschah nun ferner durch einen Huisster, welcher
dem Ladungsschcin (exploit) eine Copie des Kanzleibriefs bei¬
fügte. Die Form des erstem (äs l'exploit) war die gewöhn-

*)Oräon. ä. 1667. tit. II. srt. 12. Nur diejenigen, deren
Rechtsstrcitigkeiten schon gleich in erster Instanz vor die

Parlamente gehörten, wie die Pairs und einige besonders

begünstigten Anstalten, bedurften um ihre Gegner vorzu¬
laden, eines solchen Beschlusses oder Kanzelleibriefs nicht.

**)Die Form eines solchen Kanzelleibriefs, welcher lettres äs

reliek ä'sppel hieß, war wie folgt: „lmuis psr la Aräss
äs Dies, fto)' äs st äs diavsrrs: Premier
notrs liuissier ou 86r^snt 8nr ss rs^uis; ä Is reinste
äs notrs ams ^ . IXou8 te msnäon8 S88iAner st

intime,? s ssrlsin st sompstsnt jonr en no8tre Oour
äs ksrlsmsnt äs ?sri8 tel IVI . . . . st ton8 sntrs»

guil sppsrtienärs, pour proosäer snr l'appsl psr I'sx-
po8snt interjetv st ^n'il intsrjetts ä'slionäsnt psr ess
prs8entS8 ä'une sentence rsnäne sontrs Ini psr Is prs-
vc>8t äs ksris on 8on lientsnsnt sivil sn Ldstslst än-

äit lies Is . . . . tel jour st an, st äs tont es g>ni
s'sn S8t-en8uivi, ponr Is8 tort8 st Zrivls s äsäuirs sn
tsmp8 st lisu, st proosäer en ontre somms äs rsison,

äeolsrsnt gue LI . . . . tel kroourour ocoupors snr le-

üit sppsl pour leäit exp 08 gnt. Os es lsirs ts äon-
non8 pouvoir. Osr tel S8t notrs plsisir. Donns ä
l?sris 80 U 8 Is 8cel äs notrs (llisnoellsris äu kslsis le>...

I'sn äs grsos .... st äs notrs lieZne Is . ...
ksr Is Oonsoil.

***) k'orrisre Oiot. ä. Orvit. srt. relisk ä'sppel. 23



liche, mit der einzigen Ausnahme, daß er keine Gründe zu ent¬

halten brauchte (gn'il n'ötoil xas libollö).

Wollte der Appellant die Gegen-Parthei durch einen Be¬

schluß des Gerichtshofs vorladen lassen,*) so überreichte er eine

Bittschrift (regnete), worin er ersuchte, ihn als Appellant an¬

zunehmen (reeevoir le suppliant ap^ellsnt cle Isclite sen-
tenvo, lo tenir xour dien roleve N. s. f.) UNd ihm zu erlau¬

ben, die Gegen - Parthei oder Jeden, wie die Sache es erfor¬

derte, vorladen zu lassen. Diese Schrift ward einem Bericht-

Erstatter zugestellt, auf dessen Antrag das Gesuch bewilligt

ward. Die Form der Bittschrift und Antwort war fast genau

dieselbe mit derjenigen, die so eben (S. 333 in der Note) an¬

geführt worden.

Aus dem so eben Gesagten sieht man, daß durch die Ein-

leguug der Appel d. h. durch die der Gegen-Parthei gemachte

Anzeige, daß man appelliren wolle, die Sache noch nicht vor

Gericht gebracht ward, sondern daß dieses erst durch die An-

tretung oder Wiederaufnahme derselben (par le reliekä'sxxel) **)

*)Um bei Aufzählung der Unzahl von Formalitäten, die bei

Einlegung der Appel gebräuchlich waren. Nichts zu über¬

gehen, bemerken wir nur noch, daß in ganz frühen Zei¬
ten (vor dem I. 1539) der Appellant bei dem Gericht,

von dessen Ausspruch er appellirte, ein Entlassungsschrei¬
ben (lettres äomissoires) erwirken mußte, wodurch der

höhere Richter von der eingelegten Appel benachrichtigt,
und ihm zugleich das Erkenntniß über die Sache überlas¬
sen ward. Diese Briefe, die man „spostres" nannte,

waren indessen nur in den Provinzen, wo das römische
Recht galt, gebräuchlich. Im Jahr 1539 schaffte Franz

der Erste sie durch die Verordnung von Villerö - Cotterets
(Art. 117) ab.

**)Lat. „ relevsinentum sppelli" Der Gebrauch dieser re-
liets ä'gxpet war in Frankreich uralt. Ein Beschluß des
Parlaments von Paris vom I. 1469 (e 1?sl,nlsr. 6or-
deiens.) enthält „ipso in inense lunü tunv seguentis
vorlas relevsmenti litterss in eauss sppelli a nobis im-
xetrsverat. " In einem andern Beschluß (srret) des Par¬

laments von Toulouse vom I. 1498 heißt es: „ Ot'tioisrii
liori (svient vricliss et preoonisstiones in i^ss civilste
Klinse ..... exvexta cle liloris relevsinonti in eauss
sxxelli." Dn-LsnZe Olossar. sä vov. relevamentuw.
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geschah. Da nun die Einlegung der Appel die Vollstreckung

des Urtheils aufhielt, so hätte man sich dieses Mittels bedie¬

nen können, um das ergangene Urtheil auf immer unwirksam

zu machen. (k'errier. vier. srt. gntieiper). Die Gesetze schrie¬

ben daher eine bestimmte Zeit vor, innerhalb welcher, von dem

Tag der Einlegung der Appel angerechnet, man dieselbe wirk¬

lich antreten (relever) mußte. Diese Frist war bei den Par¬

lamenten drei Monate und bei den Präsidial- Gerichten 40

Tage, *) (bei den letzter» ward jedoch durch das S. 238 schon

angeführte Edict Ludwigs des Sechzehnten vom August 1777

lArt. 16), wenn von Präsidial-Urtheilen über die Competen;

appellirt ward, die Frist, die Appel einzulegen auf 8- und die

sie anzutreten auf 14 Tage lguinss joursj beschränkt). Der

Appellant hatte in allen Fällen, von dem Tag der Appellation

an, 8 Tage Bedenkzeit **) um auf dieselbe Verzicht zu leisten,

*)Für die Parlamente war diese Frist schon seit den frühe¬
sten Zeiten (durch die Verordnungen Philips von Valois
vom I. 1332 und 1334, Carls des Siebenten vom 1.1453

n. s. f.) so bestimmt. Sie war auch noch zu den letzten
Zeiten dieselbe (wenigstens zn den Zeiten von k'erriere.
M. s. dessen Diction. cl. üroit srt. antieiper, das im

2. 1769 erschien). An derselben Stelle ist auch die Frist
zur Antretung der Appellation für die Präsidial-Gerichte
zu 40 Tagen angegeben. 2n vielen andern Schriften
(4.SNAS nouv. krstie. krsno. tom. I. p. 85, eäit. ä. 1712;

in den Amnerk. von 2ousse zu der oräon. civ. tom. I.
x. 196. eäit. <l. 1767) wird für die Präsidial-Gerichte

diese Frist zu 6 Wochen angegeben, wie es auch durch das
2te Edict über die Präsidial-Gerichte vom März 1551 be¬
stimmt ist. Doch vielleicht sind in den 6 Wochen oder 42

Tagen, die beiden freien Tage (der erste und letzte) mit¬
gezählt , wo dann beide Angaben auf Eins herauskommen.
Bei den Amtcien war, wenn an sie appellirt ward, die

Frist um die Appel anzutreten, meistens 40 Tage. (Cou¬
riere und 1ou886 I. c., l(,ÄNAe tom. I. p. 675). Doch

herrschte hierin nach Verschiedenheit der Gerichte und Zei¬
ten große Verschiedenheit: Nach Art. 348 der eoutumes

von Poitou war die Frist nur 8 Tage. (M. s. auch im¬
kert. liv. II. eksx. 4).

**)Auch dieses war in Frankreich uralt. Es war eben so,
wie der Gebrauch, daß man nach Einlegung der Appel



welches aber nur auf die Erlegung der bei der Appellation
üblichen Geldbuße, so wie auf die Rückerstattung gewisser Ko¬
sten (im Fall der Anticipation) einen Einfluß hatte. Ließ der
Appellant die gesetzliche Frist zur Antretung der Appellation
verfliessen, so hatte der Appellat zwei Mittel, um sich gegen
jeden Schaden zu sichern. Er konnte nämlich die Appel für
aufgegeben, für verlassen (I'gxpol llösert) erklären lassen. Zu
dem Ende ließ er vermöge eines eigenen Kanzelleibriefs (Isttres
äe stvsortioii) den Appellant vorladen. Erschien derselbe auf
diese Vorladung, so bot man ihm an, die Sache durch das
Gutachten eines alten Advocaten* *) entscheiden zu lassen, wie
dieses (orllon. 6 . 1667. rit. Vk. »rt. 4) vorgeschrieben ist.
Dasselbe Verfahren fand Statt, wenn der Appellant nicht er¬
schien, nur daß alsdann der Advocat ohne seine Mitwirkung
gewählt ward. Durch dieses Gutachten ward nun, wenn
wirklich die gesetzliche Frist verstrichen war, die Appel für er¬
loschen oder verlassen erklärt. Aber selbst nach allen diesen
Weitläufigkeiten war der Formalitäten-Krieg dennoch nicht zu
Ende. Der Appellant konnte nämlich eine neue Appel einle¬
gen, wenn er die aufgegangenen Kosten erstattete. (M. s. Ber¬
lin klöpert. srl. äösertion ä'sxpel). Um diesen endlosen Chi-
canen zu entgehen, löste man, statt die Appel für verlassen er¬
klären zu lassen, bei den Kanzellcicn einen Anticipations - Brief
(lonres ä'snticixstion) ein, wodurch man ermächtigt ward,
den Appellanten vorzuladen, um über die Appellation entschei¬
den zu hören (pour voir prooöstei- 5ur I'gppel). Noch ist
in Beziehung auf die Appellation zu bemerken, daß Einer,
welcher der Gegen-Parthci ein Urtheil insinuiren ließ, und

dieselbe noch besonders antreten mußte (releverson sppel),
eine nothwendige Folge der Vorschrift, daß man auf der
Stelle (illioo) appelliren mußte. Man konnte also dabei
wohl nichts anders thun, als daß man kurz erklärte, man
appellire, welches häufig nur geschah um sich des Rechts
dazu nicht zu begeben.

*)Es gab mehrere Sachen, besonders, wo es auf Formalitä¬
ten und dergleichen ankam, welche durch das Gutachten
eines alten Advocaten entschieden wurden. Man nannte
dieses „Vlliclor uno stl'riiro par expöäiem."



vielleicht selbst gegen einige Bestimmungen desselben anzugehen
gedachte, bei der Insinuation gegen alle diese einzelnen Punkte
förmlich protestiren mußte, indem das Urtheil sonst gegen ihn
in Rechtskraft überging. Doch war es nach dem Gerichts-
Gebranch einiger Parlamente einem, der einen solchen Protest
beizufügen versäumt hatte, auch dann noch verstattet von dem
Urtheil zu appelliren, wenn seine Appellationnur eine Folge
der von dem Gegner in der Hauptsache eingelegten war. *)
Höchstwahrscheinlich geschah es, um allen Zweifeln der Art vor¬
zubeugen , daß in dem oocl. ä. xi-ooöä. srt. 443 ausdrücklich
verordnet ist, daß der Appellat (l'imiinö) in jeder Lage der
Sache selbst appelliren kann, obschon er das Urtheil
ohne Protestation hat insinuiren lassen.

Ueberhaupt hat die neue Gesetzgebungmit dem Verfahren
bei Einlegung der Appellation eine gänzliche Umwandlung vor¬
genommen, doch so, daß man in den Fristen u. s. f. immer
noch einige Spuren und Erinnerungen aus der alten Zeit fin¬
det. Nach dem c«rä. 6. proceck. grt. 456 muß die Appcllati-
ons-Urkunde**) zugleich eine Vorladung des Gegners vor das
höhere Gericht enthalten. Dieselbe muß der Gegen - Parthei
persönlich zugestellt, oder in ihrer Wohnung niedergelegt wer¬
den. Ueberhaupt sind bei Abfassung der Vorladung die ge¬
wöhnlichen Formen zu beobachten; nur braucht sie keine Gründe
zu enthalten. ***) Durch die Insinuation dieser Urkunde ist
die Appellation von selbst angetreten, und es bedarf dazu kei¬
ner nähern Formalitäten. Die Appellationsfrist ist in der

*)NorIill ke'pert. srt.

ä'sp^ol) d. h. die Anzeige, daß man appellirenwolle. Ueber die Form derselben spricht das Gesetz nicht.
Doch folgt es aus der Natur der Sache, und ist in der
Ausübung angenommen, daß sie 1) den Appellant, 2) den
Appellat und 3) das Urtheil, wovon appcllirt wird, deut¬
lich bezeichnen muß. M. s. cours äe prooöä. oiv. xsr
Derillst-Lsint-k'i'ix 5>öm. eält. ton». II. IIv. 2- sect. 1.
Ut. 2. vbsp. 4 (x. 422).

***)Der Gerichts-Gebrauchhat dieses letztere bestimmt so an¬
genommen. M. s. Leriist-Zsiut-I'rix ibiit. (p. 421. nor. 66.



Regel *) auf drei Monate beschränkt, welche bei Urtheilen, die
nach Anhörung beider Theile erlassen worden (jugemens von-
trsclietoires) , von dem Tag der Insinuation **) des Urtheils¬
und bei Contumacial-Urtheilen(jugemons xsrlletsur) von dem
Tag, wo kein Einspruch (Opposition) dagegen mehr zulässig
ist, angerechnetwird. Eben so zweckmäßig, um die Partheien
von unüberlegten Schritten abzuhalten, ist die Vorschrift (srt.
4491, daß die Appellation von Urtheilen, die nicht provisorisch
vollstreckbar sind, erst acht Tage nach Aussprechung des Urtheils
eingelegt werden darf. Während dieser Frist, (welche der ehe¬
mals verstatteten Bedenkzeit, um auf eine eingelegte Appell«,
tion zu verzichten, gleich ist) bleibt daher auch (srt. 450) die
Vollstreckung aller nicht provisorisch vollstreckbaren Urtheile aus¬
gesetzt. Alle diese Vorschriften sind aus der Gerichts-Ordnung
der constituirendenVersammlung (tit. V. am. 14 . Desen. tom.
III. p. 216, 2171 beibehalten worden; nur die Bestimmungüber
die Appellation von Contumacial-Urtheilen,wovon die erwähnte
Gerichts-Ordnung nicht spricht, ***) ist (voä. ä. x. v. srt. 443)
hinzugekommen.

Die eben genannte Frist von drei Monaten, nach deren
Verlauf die Appellation nicht mehr zulässig ist, gilt indessen
nur, wenn dieselbe gar nicht eingelegt worden. Ist sie wirklich
eingelegt und nur nicht fortgesetzt worden, (welches indessen
nur durch Schuld beider Partheien geschehen kann) so ist die
Frist, nach deren Verlauf das frühere Urtheil rechtskräftig

*)eoä. 3. proee'ä. srt. (443 — 448). In vielen Fällen ist
die Frist noch kürzer als die gewöhnliche. M. s. »m. 392,
377, 736 u. m. a. Derrist-Lsint-Drix I. c. (p. 420,
not. 63).

**)d. h. von dem Tag, wo es dem Appellant insinnirt wor¬
den, nicht wo er es hat insinuiren lassen. Lorrist-Ssiat-
krix I. 0 . ebsp. 3. p. 416. not. 44.

***) Dieses machte Verwirrunggenug. Aus Mangel einer ge¬
setzlichen Bestimmung war man gezwungen, sich in Hinsicht
der Contumacial-Urtheile nach der Bestimmung der oräon.
ä. 1667 oder nach den besondern Gebräuchen der Provinz
zu richten. M. s. (Dosen. tom. III. p. 216) die beigefügte
Note.
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wird, länger. Man nennt diese Versäumniß oder vielmehr die
Wirkung derselben die Vernichtung oder das Unwirksamwerden
des Verfahrens (pöromption , oder xeremptioa ä'llistsnoe).
Die Frist dafür ist jetzt in der Regel drei Jahre (o. 6. x. o.
srt. 397). Dieselbe findet auch bei Klagen, die in erster In¬
stanz an die Gerichte gebracht sind, Statt. Doch ist ihre Wir¬
kung in der Appcllations-Jnstanz von derjenigen in der ersten
verschieden. In dieser letztem wird durch die Peremtion der
Anspruch (l'sotion) des Klägers eigentlich nicht vernichtet, son¬
dern nur das ganze frühere Verfahren ist als nicht geschehen
anzusehen, (srt. 401). Bleibt aber nach eingelegter Ap¬
pellation die Klage bis zu dieser Frist liegen, so ist das
frühere Urtheil rechtskräftig, (srt. 469). Das Verfahren wird
übrigens nicht von Rechtswegen nichtig, sondern die Gegen-
Parthei muß bei dem Gericht nachsuchen, daß es für nichtig
erklärt werde. (srt. 399 , 400). Wegen des Praktischen muß
man überhaupt voll. 6. prooöä. iör. Part. liv. 2. tit. XXI.,
mit tit. XVll. vergleichen. Man sehe auch Lorrist-8sint-krix
tom. I. (p. 354 — 359) und (p. 341—349), so wie besonders
kigesu xrooeä. eiv. liv. II. psrt. ll. tit. V. vlisp. II. (tom. I.
x. 468). — Auch die altere Gesetzgebung kannte dieses Unwirk¬
samwerden des Verfahrens. Die gewöhnliche Meinung ist, daß
es durch Nachahmung von l^. proxsrsnäom 13. Loä. äo ja-
äioüs in die französischeGerichts-Verfassung eingegangen sey.
Allein mehrere Rechtsgelehrte haben richtig bemerkt, *) daß in
diesem Gesetz von Etwas ganz anderem als von der Peremtion
die Rede sey. Sie halten daher dieselbe für eine ursprünglich
französische Institution. Ueber die Zeit, wo sie entstanden ist,
wissen sie aber Nichts zu sagen. In dem vetus st^l. xsrls-
menti wird eine Verordnung Philips des Schönen (reg. 1285
— 1314) angeführt, worin von der Peremtion als einer bekann¬
ten Sache geredet wird. Dasselbe ist der Fall in der Verord¬
nung von Villers - Cotterets vom I. 1539 Art. 120, worin es

*) Wirklich enthält dieses Gesetz auch nur die Vorschrift für
die Richter, alle Civil-Prozesse, selbst wenn eine Parthci
abwesend ist, in der Frist von drei Jahren bestimmt zn
entscheiden.
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heißt, daß keine Restitution *) dagegen Statt finden soll.
Allein sie erklärt sich nicht näher über die Natur derselben.
Indessen herrschte um diese Zeit bei den Rechtsgelehrten große
Verschiedenheit der Meinungen über diesen Punkt. Einige be¬
haupteten, daß, wenn einmal die sogenannte oonrsstsiio Iltis,
Statt gefunden, das Verfahren durch den Verlauf von noch so
langer Zeit nicht mehr unwirksam werden könne. Andere glaub¬
ten, daß jede angehobene, wenn auch später (durch den Verlauf
der gesetzlichen Zeit) unwirksam gewordene Klage doch noch
immer die Wirkung habe, die Verjährung zu unterbrechen. Die
Verordnung von Roussillon (vom I. 1563) Art. 15 **) wollte
diese Zweifel entscheiden.**) Allein sie war bei dem Parlament
von Grenoble nicht in die Register getragen. Daher galt die
Peremtion in dessen Gerichts - Bezirk gar nicht, welches auch
noch in einigen andern Gegenden der Fall war. Die Parla¬
mente von Reimes und Rouen nahmen dieselbe nur an, wenn
dadurch eine vollständige Verjährung der Klage bewirkt ward.
Ueberhaupt dauerte nach der Verordnung von Roussillon und
bis zu den letzten Zeiten dieselbe Verschiedenheit der Meinungen
und Gebräuche ***) fort, wie-früherhin. Bei dem Parlament
von Paris stand es indessen fest, daß in Appellations - Sachen

*)srr. 120. ,, Hll'il 06 Sera äorssnsvsnt bsillsss aiicunes
IsNrss äs relievssieni äs ässsrtion ns ^sremptioa
ä'in8tsnse pour guslgus ssuse st luativro c^us oo soit,
st si sllss stoienl bgillsss, äslsnäori« äs »voir ro-
Asrä, sins Io8 instsries8 ä688iisäit68 estrs juA6S8, iout
sii,8i <^iis 81 Is8äitss IsNrss »'sroisnt ssts obtöllues

illlpstrsss, "
**)b,'in8tan66 intenise orss ill'ells soit oonissräs, si psr

Isps äs trois sns eile sst äiseontinuss, n'surs gseuki
elbst äs psrpslluer ou prorvAsr I'sotion; siiis surs la
^rsssriptioii so» cours, vomme si laäits instsiiss n's-
voit sts (ormss ni intrsäsits, st ssns ^u'sn puisss
prstsnärs lsäite ^resori^Noii svoir eis interroilipue."

***) Wir finden hier wieder einen traurigen Beweis, wie wenig
Kraft die königl. Verordnungen hatten, um verjährte Miß-
bräucke aus den Gerichten zu verbannen. Nicht nur, daß
die Gerichte selbst an ihren alten Formen mit der größten
Hartnäckigkeit hielten, sondern die der Person des Königs
näher stehenden Beamten liessen sich verleiten, sie in ihrer

I



das vorige Urtheil durch die Peremtion rechtskräftig werde.
Zweifelhafter war es, ob eine Klage, wobei von Seiten der
Gegcn-Parthei gar kein Schritt geschehen, z. B. kein Anwalt
bestellt worden sey, ebenfalls durch die Peremtion zu Grunde
gehe, ob insbesondere die angehobeneKlage in diesem Fall die
Wirksamkeit verliere, die Verjährung zu unterbrechen. Es ge¬
schah gewiß, um diesen Zweifeln ein Ende zu machen, daß
0. ll. p. r>rt. 397 so abgefaßt ist: „laute in8lgneo 6-rcors

-r'i/ art /-«§ er« st'Keorre (e. ä. ä. psr ls Par¬
tie iulverse), sers eteinte pur la llisoontinustiou ile pour-
suites penllsnt troi» aus ete." — Doch übergehen wir diese
ganz in das Innere der Rechtswissenschaft gehörenden und
jetzt fast nutzlosen Fragen, und bemerken nur noch, daß (nach
der altern Gesetzgebung) die Peremtion bei einer Menge von
Gegenständen, z. B. Klagen gegen die Domainen und andern,
wo der König oder der Staat ein Interesse hatte, nicht Statt
fand. Wegen des nähern Details verweisen wir den Leser
aus lllerliu Deport., Verrioro Diet. ll. Drall. srt. Derem-
liou, und vorzüglich auf Dange nouveau Dratie. Vrsno. tom.
1. liv. IV. obsp. 24-

Was noch die Appellation betrifft, so konnte man nach
dem ältern Verfahren von allen Urtheilen, sie mogten die
Hauptsache entscheiden, oder auch nur in Hinsicht der Jnstruc-
tion des Prozesses, z. B. der Beweisführung u. s. f. eine An¬
ordnung treffen, sogleich nachdem sie erlassen waren, und ohne
das definitive Urtheil abzuwarten, appellircn. Um den dadurch
entstehenden Weitläufigkeiten abzuhelfen, verordnete das Gesetz

Widersetzlichkeit zu bestärken. So war es z. B. durch den
so eben angeführten Art. 120 der oräon. ä. 1539 aus¬
drücklich festgesetzt, daß der König durchaus keine Bc-
freiungs-Briefe um die Peremtion aufzuheben, geben wür¬
de. Doch nicht allein, daß einige ganz verdrehte Köpfe
hieraus schlössen, durch diese Verordnung sey die Percm-
tion überhaupt aufgehoben, sondern (nach lmbort Drstllpie
juäieisire liv. I. ebsp. 33) fingen die Kanzclleicn selbst
nicht lange nachher wieder an, solche Bcfreiungs-Briefe zu
ertheilen. Ueber die Peremtion sehe man auch noch Imb.
liv. II. ebgp. 2, wodurch man sich von der oft unerträg¬
lichen Langsamkeit des ältesten Verfahrens überzeugen wird.
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vom 3. Brum. I. 2 *) Art. 6, daß von den vorbereitenden
Urtheilen (worunter ohne Zweifel die interlocutorischen mitbe-
griffen seyn sollten) die Appellation nur nach Aussprechnng
des definitiven Urtheils Statt finden sollte. Nach der jetzigen
Gesetzgebung (c. 6. x. srt. 451) kann man von interlocutori¬
schen und provisorischen Urtheilen (jugemens gni sceorckent
une Provision) sogleich, d. h. schon vor dem definitiven Ur¬
theil appelliren. Von vorbereitenden Urtheilen **) hingegen
ist die Appellation erst, nachdem das definitive Urtheil ergan¬
gen ist, zulässig; und zwar muß dieselbe gleichzeitig mit derje¬
nigen gegen das definitive Urtheil eingelegt werden. Merk¬
würdig ist es noch, daß die hohem Gerichte, wenn sie den
Spruch eines Untergerichts in Beziehung auf ein solches Jn-
terlocut abändern, zugleich die Hauptsache, wenn sie dazu geeig¬
net ist, durch ein - und dasselbe Urtheil entscheiden können, (e.
ä. p. srt. 473, orclon. viv. tit. VI. srt. 2); eine Befugniß,
welche die hohem Gerichte auch noch in einigen andern Fällen
haben. — Findet indessen das höhere Gericht die Sache nicht
so weit vorbereitet, daß es sie definitiv entscheiden kann, so
geht nach dem jetzigen Gerichts-Gebrauch in allen Fällen, das

*) Dosen. tom. III. p. 507. M. s. die Noten von Desonne.
— Der Unterschied zwischen blos präparatorischen und in-
terlocutorischcn Urtheilen (wovon sogleich), war in der
ältern Gesetzgebung nicht bekannt. Berlin Uepert. srt.
jllgement. Die Commcntator. (z. B. Uoäier) kannten ihn
aber wohl.

**)(c. 6. p. srt. 452). „ 8ont reputes prepsrstoires les
^ugemens renckus pour I'instruotion «le Is esuse et gni
tenclent ä mettre le proees on etst äe reeevoir uu jn-
Zement äölinitik. 8ont repntes interlooutoires les ju-
gemens rentlus, lorsgue 1e trilrunsl orclonne, svsnt
3ire äroit, une preuvv, une veriiiestion, on uns in-
struetion gui prvjnge le (on6. " — Wird z. B. der Ver¬
klagte durch ein Urtheil zum Beweis zugelassen, daß er die
geforderte Summe schon bezahlt habe, so ist dieses ein Jn-
terlocut. Denn das Urtheil enthält stillschweigend die Be¬
freiung des Verklagten, wenn er diesen Beweis liefert.
Ein vorbereitendes (präparatorisches) Urtheil wäre aber
dasjenige, welches blos die Mittheilung der Aktenstücke
verordnete.



Jnterlocut mag von dem höher» Gericht bestätigt oder abgeän¬
dert worden seyn, die Sache zur weiter» Verhandlung an das
nämliche Untergericht wieder zurück, (Uigesu Uroeo'st. cir.
liv. II- Part. IV- tit. I. cbaP. I. seot. III. no. XI. tom. I.
x. 619). Nach dem altern Verfahren geschah dieses aber nur,
wenn der interlocutorische Spruch des Untcrgcrichts bestätigt
ward. Im entgegengesetzten Fall mußte das höhere Gericht
den Prozeß zur fernern Fortsetzung an den Richter schicken, der
unmittelbar nach dem folgte, wovon der Ausspruch ausgegan¬
gen war, (gui terioit lo »WAS immestiatement sprös lui).
Dieses war durch Artikel 179 der orstonn. st. Llois, die hierin
nur mehrere frühere von Franz dem Ersten im I. 1536 und
von Heinrich dem Zweiten im I. 1559 erlassene Verordnungen
bestätigte, bestimmt festgesetzt. Doch ward es nicht genau be¬
folgt.*) (M. s. noch Oeavr. st. O'^guesseaa tom. V- P. 611). —'
Sowohl nach dem alten als neuern französ. Recht darf man
in der Appellations - Instanz nur dieselben Forderungen , wie
vor dem Untergericht, vorbringen. In den Provinzen, worin
das Gcwohnheits-Recht galt, erstreckte sich dieses in den frühe¬
sten Zeiten sogar auf die Gründe, womit man seine Forderun¬
gen unterstützte. Dieses hing, wie schon am Schluß des ersten
Abschnitts erinnert worden, mit dem frühern Gebrauch zusam¬
men, daß mau die Richter, von deren Urtheil appellirt ward,
eben sowohl als die Gegen-Parthei vor das höhere Gericht
lud. Sobald dieser unsinnige Gebrauch aufhörte, der übrigens
in den Provinzen des geschriebenen Rechts nie bestand, hörte
auch bei der Appellation jede Beschränkung in der Wahl der
Gründe auf. Zuweilen werden in der Appellation sogar neue
Forderungen zugelassen (srt. 464), wenn sie nämlich durch die

*)Nach Jmbert, der freilich vor der orston. st. BIoi8. st.
1579, doch nach der Verordnung Franz des Ersten schrieb,
durfte der Oberrichter die Entscheidung der Hauptsache
nur dann an sich halten, wenn er mit dem Unterrichtet
unter dem nämlichen Herrn stand, d. h. wenn beide entweder
königliche- oder Beamten desselben Grundherrn waren.
Sonst mußte, damit der Grundherr die Emolumente seiner
Gerichtsbarkeit nicht verlor, die Entscheidung auf jeden
Fall an einen seiner Beamten zurückgeschickt werden. Doch
geschah, wie Jmbert bemerkt, täglich das Gegentheil.
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Appellation gleichfalls von selbst entstehen, b. h. wenn sie ent¬
weder Einwendungen gegen den Hauptansprnch sind, oder sich
auf die nach der Appellation erfallendcn Zinsen u. s. f. bezie¬
hen.*) — In der Regel wird sowohl nach dem alten als neuen
Recht durch die Appellation die Vollstreckung des erlassenen Ur¬
theils aufgehalten. Indessen können die Untcrrichter in gewis¬
sen Fallen ihre Urtheile für vorläufig (provisorisch) d. h. un¬
geachtet der eingelegten Appellation vollstreckbar erklären; und
zwar geschieht dieses nach Beschaffenheit der Fälle bald mit-
bald ohne die Verpflichtung Sicherheit zu stellen. Was diese
Falle selbst betrifft, so unterschied die altere Gesetzgebung theils
nach dem Werth und der Beschaffenheitder streitigen Sache,
theils nach dem Rang der Gerichte, wovon ein Urtheil aus¬
ging, theils nach der Beschaffenheit der Urtheile selbst, ob näm¬
lich durch dieselben nur vorläufig Etwas verordnet ward (Je¬
mand wieder in den Besitz zu setzen, ihm Alimente zu reichen
u. s. f.), oder ob sie die Hauptsache bestimmt entschieden, d. h.
ob sie nur provisorisch **) oder definitiv waren. Die Urtheile
der ersten Art waren bei gleichem Rang des Gerichts bis zu
viel Hähern Summen vollstreckbar als die definitiven. Vorzüg¬
lich waren es summarische Sachen, wofür in vielen Fällen die
vorläufige Vollstrcckbarkeit Statt fand. Das Nähere ***) fin-

*) Weiter in diesen Gegenstand einzugehen, ist hier unmög¬
lich. Es würde uns in das Gebiet der eigentlichen Rechts¬
wissenschaft hinüberführen. Man sehe allenfalls neben dem
dritten Buch des voä. cl. prooocl. das neunzehnte Kapitel
des Werks: clo I'sutoritö jucüoisiro on Ursneo psr I>I.
Denrion clo Usnso/, prösiäont s ls coor äs osssstion.
/e Usris. 1818 .

**)Man muß daher provisorische Urtheile (jn^emons provi-
soil-68), die nur vorläufig Etwas verordnen, von den pro¬
visorisch vollstreckbaren (vxöeutoiros psr Provision) wohl
unterscheiden. Ein provisorisches Urtheil ist darum gar
nicht auch nothwendig provisorisch-vollstreckbar, (c. st. x.
srt. 45).

***)Es gab übrigens noch mehrere Fälle, als die dort bemerk¬
ten, wofür die Urtheile vorläufig vollstreckbar waren. M.
s. z. B. orson. cl. 1667- tit. XVIIl. srt. 7. Jntcrlocuto-
rische Urtheile waren (nach der alten Gesetzgebung) in der
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det man (orllon. 6. 1667. 6t. XVII), welcher Titel von die¬

sen Sachen (llv's mativres sommairos) handelt. Nach den

Bestimmungen desselben (Art. 3, 12) war unter andern in

Polizei-Sachen das Urtheil in allen Fallen vorläufig vollstreck¬

bar u. s. f. Den Richtern war dadurch (m. s. Art. 14, 15)

schon eine ziemliche Freiheit gelassen, welche sie oft auch auf

andere, als die gesetzlich bestimmten Falle, ausdehnten. Die

Parlamente haben darum mehrmals befohlen, daß die Unterrich-

tcr nur, in den durch die Ordonnanzen vorgesehenen Fallen, die

vorläufige Vollstreckbarkeit ihrer Urtheile erkennen, und die

Gründe dafür in dem Urtheil anführen sollten. Man konnte

indessen zuweilen auch gegen die vorläufige Vollstreckung eines

Urtheils Appellation einlegen, und von dem höhcrn Richter ein

Verbot dagegen (arröt c!e ästense) erhalten, womit jedoch

ebenfalls Mißbrauch getrieben ward. (Art. 16.) —

Nach der neuern Gesetzgebung sind (o. ä. x. sm. 135, m. s. n.

gi-t. 809) die Fälle genau bestimmt, in welchen die Gerichte die

vorläufige Vollstreckbarkeil ihrer Urtheile verordnenkönnen* *)

(nur den Friedens-Richtern ist so. ä. p. srt. 171 hierin eine

fast unbeschränkte Gewalt gegeben). Man kann zwar gegen

diese vorläufige Vollstreckung Appellation einlegen; allein nur.

Regel provisorisch vollstreckbar, wenn nicht etwa das dadurch
geschehene Unrecht in dem definitiven Urtheil nicht wieder

gut gemacht werden konnte. (I.snFv tom. I. obsp. XXII).

Dieselbe Regel hat schon Jmbert, der liv. I. ollax. 65
umständlich davon handelt.

*) Art. 135 enthält gleich im Eingang die Fälle, wo die
vorläufige Vollstreckbarkeit angeordnet werden muß. Wenn

die Unterrichtet in Fällen, wo es ihnen gesetzlich verstat¬
tet, ist, die vorläufige Vollstreckung zu verordnen, dieses
nicht gethan haben, so dürfen sie dieses zwar nicht durch

ein zweites Urtheil nachholen. (Art. 136). Wenn aber in

einem solchen Fall appellirt wird, so darf der Appellat
auf eine bloße, der Gegen - Parthci mitgetheilte Anzeige
nachsuchen, daß der höhere Richter vor Entscheidung der

Hauptsache, die vorläufige Vollstreckung des ersten Urtheils
anordne. (Art. 458). M. s- kigesu zilooää. civ. liv. II.

psit. III. tit. IV- clisp. 2 und lir. II. xsrt. IV. til. 1.
ebap. 1.
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wenn das Unterzeucht in andern Fallen, als den von dem
Gesetz ausdrücklich vorgesehenen, die vorläufige Vollstreckung
erkannt hat, darf das höhere Gericht durch ein Verbot (äo'lenso)
dieselbe aufhalten, (o. ä. p. srt. 459, 460). — Damit überdem der
Zweck des Gesetzes nicht verfehlt werde, muß man den Gegner
mit verkürzter Frist (s brok äölsi) vor den höhcrn Richter
laden lassen, (srt. 459). Merkwürdig ist auch, daß sowohl
nach der neuern- (srt. 137) als ältern Gesetzgebungdie vor¬
läufige Vollstrcckbarkeit sich nie zugleich auf die Gerichtskosten
ausdehnt, wovon, nach der ältern, nur die von den Präsidial-
Gerichten erlassenen Urtheile ausgenommen waren. *)

So wie man nun gegen alle nicht in letzter Instanz erlasse¬
nen Urtheile durch die Appellation angehen kann, so gibt es, selbst
gegen die in letzter Instanz erlassenen, in gewissen Fällen noch
ein außerordentliches Hülfsmittel, nämlich die Cassation. Die
ältere Gesetzgebung kannte dieselbe ebenfalls. Man wandte
sich um sie zu erhalten, an den königlichen Staats-Rath
oder vielmehr an die Abtheilung desselben, welche oonsoil äes
xarties hieß. Es war auch ein förmliches Verfahren dafür
vorgeschrieben. Allein es kamen allerlei Begünstigungen u.d. g.
dabei vor. Kurz das Ganze ward zum Theil als Gnaden-
Sache behandelt, und endigte oft mit einer Evocation. Jetzt
ist ein eigenes Tribunal (der Cassationshof), das höchste Ge¬
richt des Reichs, dafür bestellt. Wir werden indessen von dem
Geschichtlichen dieses Gegenstandes und von den Wirkungen der
Cassation im sechsten Abschnitt weitläufiger handeln, und bemer¬
ken hier einzig, daß 1) von einer Parthci nur gegen Urtheile,
die in letzter Instanz erlassen worden, und 2) überhaupt nur
aus wichtigen Rechtsgründen, wegen Verletzung der unter Strafe
der Nichtigkeit **) vorgeschriebenenFormen, wegen offenbar

*)Man sehe über diesen ganzen Gegenstandkerrioro Dior.
cl. v., und vorzüglich Llorllii Deport. srt. Lxöoution
provisoiro.

**)Das Gesetz vom 4. Gcrminal I. 2 Art. 4 (Dosen. rom.
IU. p. 138) bestimmte, daß alle seit 1789 für das gericht¬
liche Verfahren in Civil-Sachen bestimmten Formen still¬
schweigend als unter Strafe der Nichtigkeit vorgeschrieben
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falscher Anwendung des Gesetzes, so wie wegen Überschrei¬
tung der Amtsgewalt (exvös äs pouvoir) , nie wegen Unrich¬
tigkeit der angenommenen Thatsachen Cassation* *) eingelegt
werden kann; daß endlich die Frist, innerhalb welcher sie ein¬
gelegt werden muß, ebenfalls zu drei Monaten, von dem Tag
der Insinuation des Urtheils angerechnet, festgesetzt ist. —
Alle Mittel gegen ein Urtheil anzugehen, wovon bis hier¬
hin gesprochen worden, haben das gemeinschaftliche, daß man
sich von dem untern Richter an einen Hähern wenden muß.
Auch ist es wirklich nach den Gesetzgebungen aller Nationen
den Richtern verboten, ihr einmal ausgesprochenes Urtheil **)
selbst abzuändern. Einige wenige Falle gibt es indessen, wo
wegen wichtiger Gründe eine Ausnahme von der eben gegebe¬
nen Regel gestattet ist. Nämlich, so wie diese durch alle posi¬
tiven Gesetzgebungen vorgeschrieben ist, so wird auch die fol¬
gende Regel durch das natürliche Gerechtigkeit^ - Gefühl eben
stark geboten, nämlich daß der Richter nur nach Anhörung

anzusehen seyn. Der voll. st. prooost. viv. srt. 1041,
1031 schaffte dieses ab. M. s. Merlin listpert. srt.
8stion tz. H. Doch ist anderer Meinung. M. s.
dessen cours ste procest. tarn. I. p. 609. estit. st. 1811.

*) Gegen die in letzter Instanz erlassenen Urtheile der Frie-
dens-Richter kann sie sogar nur wegen Inkompetenz oder
Uebcrschrcitung der Amtsbefugniß (exeÜ8 ste ponvoir)
eingelegt werden. — Nach srt. 4 des Decrets der Consti-
tuirendcn vom 27. November 1790, wodurch der Cassati-
onshof eingesetzt ward, fand gegen die Urtheile der Frie-
dens-Richter nie Eassation Statt.

**) Wenigstens wenn es ein definitives ist. In Hinsicht der
Jnterlocutorischcn sehe man Merlin Uepert. srt. jngement.
Eigentlich darf auch ein solches nicht geändert werden.
Nur ist der Richter nicht immer verbunden, bei dem End-
Urtheil auf das, was die Ausführung des interlocutorischen
ergeben hat, ein unbedingtes Gewicht zu legen. Uebrigens
tadelt schon Imkert liv. I. ckrip. 65, daß viele Richter,
nachdem sie durch ein Jnterlocut die Parthcicn angewie¬
sen, diesen oder jenen Beweis zu liefern, nachdem derselbe
geliefert worden, doch das Endurtheil in einem entgegen¬
gesetzten Sinn aussprächen. (km luo/ s xro^os)
setzt er hinzu.
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aller streitenden Theile urtheilen darf. Ist also ein Urtheil
erlassen, ohne daß diese nothwendige Bedingung erfüllt wor¬
den, so darf die dadurch beeinträchtigte Parthci den Richter
um Zurücknahme und Abänderung seines Ausspruchs ersuchen.
Es gibt dreierlei Fälle, wo der Richter entscheidet, und ent¬
scheiden darf, ohne beide Parthcien gehört zu haben; Istens
wenn er zur Abwendung eines drohenden Schadens u. d. g.
eine vorläufige Maßregel anordnet. Von diesen Fällen ist
indessen hier nicht die Rede. (M. s. kigeau lom. I. p. 597 .
öclit. ä. 1811); 2 tcns wenn die Parthei selbst Schuld daran ist,
daß sie nicht gehört worden; weil sie an dem festgesetzten Tag
entweder gar nicht oder nicht gehörig vorbereitet vor Gericht
erschienen, oder überhaupt Etwas von dem Gesetz vorgeschrie¬
benes nicht erfüllt hat, ohne dessen Erfüllung der Richter sie
nicht anhören darf, oder kann. In der französischen Gerichts¬
sprache wird ein in diesen Fall (nach Anhörung nur Einer
Parthci) erlassenes Urtheil, oder auch eine von dem Ge¬
richt dieser Parthci gegebene Erklärung, daß die Gegen-Par¬
thei eine solche Versäumniß begangen, äöksut genannt, *) wcl-

*)I)öl'->ut bedeutet eigentlich diese Versäumniß selbst, und das
deßhalb erlassene Urtheil heißt „/»Aement xsr- clökaut."
Doch wird auch häufig unter cloksut dieses Urtheil selbst ver¬
standen. So heißt es bei b'errioeo Ölet. <1. Oroit srt. Oo-

k'gut: „Ool'gut ost un goto gui so clonno en justioo au
clemsuclour, clo Ig oontuingvo clu clokonclour ckölaillgnt;

clo mömo guo lo oonAo ost un goto gui so äonno su
«loleiickeur, 6o la vvntumgoo cku clomanäeui'. " Hiermit
stimmt Llorlin Report, srt. vökgut sehr nahe übercin.

„ (l'ost lo ju^omont renclu sur lg «lomgucke clo I'uno

<les pgrtios, »sns guo lautre git oto ouio." Warum

k'erriero blos „goto" Älerlin hingegen „juAomont" sagt,
Wird aus dem Folgenden näher erhellen. Beiläufig be¬
merke mau noch , daß man ehemals ein Contumacial - Ur¬
theil, nur wenn es zum Vortheil des Klägers erlassen
ward, cloksut nannte. War es zum Vortheil des Ver¬
klagten, so hieß es „congö. " Dieser Unterschied wird in¬
dessen jetzt nicht mehr beachtet, sondern jedes Contumacial-
Urtheil wird „Oeksut" genannt. Es gibt mehrere dieser

cloksuts , als clökaut (goto clo oompgroir, cloksut (gute

clo clölvnclroj cloksut (gute llo plsiclor, kaute clo ^ro»

cluiro u. s. f., deren Bedeutung für sich klar ist.
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ches wir im Deutschen gewöhnlich durch Contumacial - Urtheil,
(Urtheil wegen Versäumniß oder Ungehorsams) bezeichnen.
Wirklich ist es auch zur Bestrafung dieses Ungehorsams oder
dieser Nachlässigkeit, daß die Parthei ungehört verurtheilt wird.
Damit indessen die Folgen davon für sie nicht gar zu nachthci-
lig werden, erlaubt das Gesetz ihr, jedoch nur innerhalb einer
kurzen Frist (jetzt in der Regel von 8 Tagen, (o. <l. p. srt.
157—159, srt. 470, srt. 7) bei demselben Gericht Ein¬
spruch dagegen einzulegen (mettre Opposition). Hierdurch
wird die Vollstreckung des Urtheils meistens aufgehalten (M. s.
jedoch srt. 155) und (was das wichtigste ist) die Sache von
neuem vor Gericht gebracht *) wo sie fast wie gewöhnlich ver¬
handelt wird (eoä. «l. proo. srt. 160 —163). Vor der oräou.
ck. 1667 und besonders in den ältesten Zeiten (vor der oräon.
<lo Villers-Ootterets Z. 1539) war die Gesetzgebung gegen die
saumseligen Partheien hierin nur gar zu nachsichtig; wodurch
die Prozesse unendlich in die Länge gezogen, und oft unerträg¬
lich weitläufig- und vielen ihre gerechten Forderungen auf
eine sehr lange Zeit vorenthalten wurden. **) Eine sehr um-

*)Nach der alten Gesetzgebung konnte man jedoch gegen
Contumacial-Urtheile,die in letzter Instanz und nach
der Ordnungsfolge der Rolle (s tour äo rolo)
ausgesprochen waren, nur durch die sogenannte reguete
civile (wovon im Folgenden) angehen (oräon. 6 . 1667.
tit. XXXV. srt. 3» Äk. s. k'orrier. Oiet. ä. Oroit UNd
Nerlin Deport, srt. Dole und Opposition.

**)Wie es in dieser Hinsicht zu den Zeiten Boutilliers stand,
wo das ganze Verfahren noch mit vielen alterthümlichen
Formen vermischt war, wollen wir aus seinem Werk:
(8om. Dur. liv. I. tit. 6) kurz anführen. — An dem
festgesetzten Tag vor Gericht erscheinen, und abwarten bis
man nach der Ordnungsfolge der Rolle vorgerufen ward,
hieß „ gsrcler son jour en Oour. " War der Gegner
zu der Zeit, wo die Sache abgerufen ward, noch nicht da,
so erhielt man nicht gleich ein Cvntumacial-Urtheil, sondern
mußte denselben eine gewisse Zeitlang erwarten, welches
dann in ganz eigenthümlichemSinn „ gsräer son jour"
genannt ward. Die wirklich anwesende Parthei zeigte
dem Gericht an, daß sie, ihrer Pflicht gemäß erschienen
und bereit sey zu warten, bis ihr der äeflsult zuerkannt werde.

24



352

I ^

''

13 /

I»

Il

stündliche Nachricht darüber, wie das Verfahren in dieser Hin¬
sicht kurz vor - und nicht lange nach der genannten Verord-

„8'il (l'säverssire) lust ici, je llsse eontre lui ms ste-
insnäo, et pour ce guo je ne le vo^, n'sucun pour
lui, je gsrrle inon jour jusgues dien est lieure, ^uv
j's)'6 «lelsult eontre lui, ei psr vertu ä'ieelu^ äeksult
sttsins ins «lemsnäo gu'en son sbsonee je tsis teile
etc." Das Gericht verordnete nun, daß die nicht erschie¬
nene Parthci an der Thüre des Sitzungssaals durch einen
Gerichts-Diener herbeigerufen werde (guo le äöl'sillsnt
seit stelle psr jugo et psr Sergent ä l'liuis äe !s
eour). Die andere Parthci fuhr nun fort: „8ire juge
et vou8 mosseigneurs Ie8 juges,-vous sve^ oui ls rels-
tion <lo vostre Sergent et lle vos pers commo tel etc.
souküssmwent stelle ne viont n'^ ne cornpsro n'su-
cun pour lu^, si (sussi) sves veu commo äoument s^
inon jour gsrilo eontre lu^ s lieure äeüe et enoore
suis presto jus^uos spres lieure si niestier est, si vous
re^uiere cle ldeure et qu elle ine soit clicte par ls
lo/." Die Richter bestimmten nun die Zeit, bis zu wel¬
cher die anwesende Parthci warten mußte. Diese war
nach Verschiedenheit der Gegenstände und Gerichte verschie¬
den. Bei persönlichen Klagen und solchen über bewegliche
Güter, dauerte sie wenigstens bis Mittag, wenn nämlich
das Gericht Nachmittags keine Sitzungen hatte; bei den
übrigen Gerichten aber bis zur Vesper, so wie diese jedes¬
mal gesungen ward (lieure tle Vespros elisntees en tout
tomps. (isr eu temps äs estv lors il est üeurro rlo
soupper et en temps <l b^vor lors il est lieure clo ro-
psirer). Bei dinglichen Klagen mußte man bis zum Er¬
scheinen der Sterne oder, falls der Himmel bedeckt war,
so lange warten, bis sie nach der Meinung der Richter
wirklich am Himmel standen. Allein auch nach Verlauf
der festgesetzten Zeit ward noch kein bestimmtes Urtheil
gesprochen, sondern dem nicht erschienenen Theil wurden
außer dem Vorladungstag noch drei Fristen, jede von 14
Tagen bewilligt, nach deren Verlauf der erschienenen Par¬
thei ihr Gesuch zuerkannt ward. Zu Zeiten Boutilliers
gab es überdem noch allerlei Verzögerungen und Aufschub¬
mittel, z. B. jour cl'svis, jour cl'sppensement, jour «le
eonseil et jour ll'absence <le eonseil, deren Bedeutung
man 8om. Kur. liv. I. tit. 7 findet. Die meisten waren
schon vor der orckon. civ. durch srt. 18 der orston. ä.
VUlers-Lotterets «le t'sn 1539 abgeschafft.
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mmg von Villers-Cotterets war, findet man bei Imkert (?rst.
juäie. liv. I. cksp. l7 —151), woraus wir im Auszug Eini¬
ges mittheilen wollen.

Man unterschied damals, ob der Kläger oder Verklagte
der saumselige-, und eben so ob diese Vcrsäumniß vor- oder

nach der eonteststio Iltis vorgefallen war. Ein eben so wich¬
tiger Unterschied fand in Hinsicht der Sachen selbst Statt.

Ein Contumacial-Urtheil, wodurch dem Kläger seine Forderung
definitiv zugesprochen ward, hieß äelsut svee prolit, äelsut
emportsnt prolit oder auch äelsut pur et simple, wogegen
ein Urtheil, wodurch man blos ermächtigt ward, den Gegner noch¬
mals vorladen zu lassen, nur äelsut genannt ward. Gewöhn¬
lich mußten indessen dieser letztem äe'lsuts eine Menge voran¬
gegangen seyn, ehe ein äelsut svee prolit erfolgte. Man un¬
terschied damals die Vorladungen in einfache und geschärfte
(sjournemens simples und sjournemens svee iutimstiou). *)
Nur auf eine Vorladung der letztem Art erfolgte sogleich ein
definitives Urtheil, **) und selbst dann ward zuweilen bloß

*)gvee iutimstiou, daß heißt (wie mir scheint) mit der An¬
deutung, daß, wenn der Vorgeladene nicht erschiene, dem
Kläger seine Forderung zuerkannt werden sollte. Zuwei¬
len ward sogar ausdrücklich beigefügt, welche Strafe über
den Vorgeladenen, wenn er nicht erschien, verhängt werden
sollte. Dieses pflegte vorzüglich bei den Parlamenten zu
geschehen; z. B. „et svee iutimstiou ^us I«; äekeuäeur
eompsre ou non, sers proeeäe nonokstsnt son aksenes
» I» reevption äes temoins eomms äs rsisou." Allein
bei den Untergerichten hieß es allgemein „sveo iutimstiou
gue äs rsisou." Imkert p. 63-

**) Imkert krst. juäie. ekgp. 7- p. 54. „II est necesssirs
säviser si le äekeuäeur s este säjourue psr leäit Pre¬
mier säjournement svee iutimstiou, ee r^u'ou » äs
eoustume mettre psr le msuäement ou eommission äs
I'säiournement, ou si leäit säjournement n's este lsiet
et ksills svee Isäite iutimstiou. Kit s'il s ests lsiet
sanL Mtr'malron, il lsut prenärs äelsut, et

sr/r soec m/rmatro-r. Lt si leäit sä-
jourusment s este lsiet svee iutimstiou, lsut prenärs
äelsut svee tout Iv prolit, lu'on sppelie ea sueuus
lieux äelsut simple ele."
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ein stvksnt 8guk guelgues (trois) i'ours ausgesprochen. Es

gab indessen nur wenige Sachen, nämlich solche, die eine schleu¬

nige Entscheidung forderten, (wenn z. B. Einer die Darrei¬

chung von Arzenei- oder Nahrungsmitteln forderte, oder wegen

der Vollstreckung eines Urtheils klagte u. s. f. *) wo man von

einer solchen geschärften Vorladung sogleich Gebrauch machen

durfte. Einige Sachen gab es noch, die man privilegirte

nannte, (z. B. wenn man im Besitz gewaltsamer Weise gestört

war, Einen zur Anerkennung seiner Handschrift aufforderte

n. d. g.**), bei welchen nur zwei Contumacial-Urtheile (äst'sms)

erforderlich waren, so daß man nach dem ersten sogleich der

Gegen-Parthei eine geschärfte Vorladung zuschicken konnte. In

der Regel aber wurden (vor der oräon. ck. 15391 in allen

Sachen vier äclsnt8 gegeben, ehe der Kläger seine Forderung

bestimmt zuerkannt erhielt. Das erstemal ward der Verklagte

blos einfach (8»n8 intimstlon) vorgeladen. Nach Aussprechnng

des äöksut beschwor der Kläger die Richtigkeit seiner Forde¬

rung, und ließ den Verklagten nochmals und zwar wieder auf

die gewöhnliche Weise (ssns intimstlon) vorladen. Nachdem

auch darauf wieder ein äo'ksnt erkannt war, ward der Ver¬

klagte durch eine geschärfte Vorladung (svoc intimstlon) auf¬

gefordert zu erscheinen. Kam er auch dann noch nicht, so er¬

hielt der Kläger den vierten äcksut (svee taut le xrostt),

wodurch ihm endlich seine Forderung, ***) wenn er die Rich-

*) Jmbert zählt die einzelnen Fälle vollständig auf. Einer
ist (p. 59) „ gusnä Is temms plsiäo contre 8on msr^
xour Is rexctition äe so» ckot st msrisAc, il 68t sä-
journc ä Is regue8tc ä'cllo svec intimstlon xour res-
^»onärc s Is ^rovi8ioa ä'slimcn8, et ckelivrsncc ckes clo-
niers ^onr Is poursuitc ckn proce'8 guo entonä Is
Lemma contra lu^ reguerir." Doch auch im Allgemei¬

nen „ gusnä oe pourguo^ on stelle nnc psrtie em-
P68ck>6 on retsrcle grsnäement Is ^our8uite a nne csu86
ss (ä(ga) lneu6 er intentöe etc."

**) Man findet sie näher aufgezählt bei Imk». lir. I. ollsp. 10.

Mehrere Sachen wurden bei einigen Gerichten zu den pri-

vilegirten gerechnet, bei den andern nicht.

*5*) Imk. I. e. Girant snx sulres wstiöres siwxle8 et or-
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tigkcit derselben gehörig nachwies, zuerkannt ward.
Das bis hierhin Gesagte bezieht sich auf den Kläger vor der
contestsuo Iltis, *) d. h. vor dem Zeitpunkt, wo die Klage
eigentlich bei Gericht angebracht ward. Alles was späterhin
geschah, (wie z. B. die Antretung eines Zeugen-Beweises, die
Einrcichung der Actenstücke u. s. f.) mußte, da es von dem

Richter verordnet war, innerhalb der festgesetzten Zeit vollendet
seyn, oder es erfolgte ein Urtheil, (dem doch auch meistens ein
ssuk (guel^uos joursl angehängt war), wodurch der saum¬
selige Kläger oder Verklagte des Rechts den Zeugen-Bewcis an¬
zutreten u. s. f. für verlustig erklärt ward. Doch war hier
wieder die größte Behutsamkeit nöthig. Der Richter durfte
ihm nämlich nur das Recht absprechen, dasjenige auszuführen,
wozu er unmittelbar angewiesen war. Schloß er ihn sonst
noch von irgend einem Recht, wenn es auch mit dem ersten
im innigsten Zusammenhang stand, aus, so konnte er von dem

äinsires eonvenoit (avsnt I'orllon. ä. 153 ss ^ olitenir
rzuatre äelsuts svsnt gn'svoir Fsin lle esnse pgr eon-
tumaee avsnt !a esuse eontestee, sn seeonll ües^uel»
äe'tsut» le clomsnäeur insoroit ss clemsnäo et Is juroit,
ei I'slljournement sur le tiers llek'snt estoit llsille svev
intimstion, et le ^usrt lloksnt estoit llaillö svec tont
le prellt." Nur in der Appcllations- Instanz war (Imll.
Ilv. II. ellgp. 7) bei den Untergerichtcn (die Parlamente
abgerechnet) allezeit der zweite ävlsut schon Einer sveo
prellt. Auch war ungeachtet der Bestimmung der orllon.
ä. 1539, daß in Contumacial-Fällen dem Kläger seine For¬
derung nur dann zuerkannt werden sollte, wenn er die
Richtigkeit derselben erwies, er in der Appellations-Jnstanz
dazu nicht verpflichtet. In der Appellation verlor der
oontumsx, er mochte Kläger oder Verklagter seyn, allezeit
den Prozeß. Denn, setzt Jmbert hinzu „sn vsnse ä'sppel
eontnmax, s'il ost sppellsnt, il est ven renoneer ä soa
sppel. Lt s'll est intime, il est presninv renonver ä
s» senteneo. " Man flndet bei Jmbert (I. o.) einen inte¬
ressanten Fall der Art, der aber hier anzuführen zu um¬
ständlich wäre, weshalb wir auf ihn verweisen.

*) Unter Iltis contestatio versteht Jmbert (liv. !. vllsp. 14.
p. 85) genau dasselbe, wie auch die aräon. civ. tit. XIV.
srt. 13-
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Urtheil appelliren. *) — So lästig und nachtheilig indessen diese

Menge von Aufschüben auch den Partheien fallen mußte, so

war sie doch eine fast nothwendige Folge der unzweckmäßigen

Art, wie ehemals die Prozesse eingeleitet wurden. Wir haben

schon mehrmals bemerkt, **) daß ehemals die Vorladungen nur

darin bestanden, daß der Verklagte aufgefordert ward, an einem

bestimmten Tag wegen einer bestimmten Sache vor Gericht zu

erscheinen, und daß er erst späterhin von der umständlich aus¬

geführten Klage, so wie von den Beweisen Kenntniß erhielt.

Derselbe erschien also oft ganz unvorbereitet vor Gericht, so

daß man ihm wohl einige Zeit lassen mußte, um seine Gründe

und Beweise zu sammeln. Franz der Erste, welcher durch seine

Verordnung v. I. 1539, Art. 16 und 22 (M. s. oben S. 265)

gebot, daß bei der Vorladung dem Verklagten eine Abschrift

der motivirten Klage mitgetheilt werden sollte, schaffte auch

durch dieselbe (Art. 17,18), die Fristen zwischen dem Verfalltag

der Vorladung und dem Tag der Vertheidigung ab, und be¬

schränkte Art. 24 ***) in allen auch gewöhnlichen Sachen die

*)Imdert Uv. l. edsp. 14. p. 85. „II kaut dien svoir
esAsrä gue ie suze no (orclose, er ne ctedoute le äs-

tsillsnt, sinon <1e ce gu'il svoit » (sire s l'assignsrion,
s Isguelle il esr äeksillant: eoiuine s'il svoit s pro-

änire, ^ue Ie fuge Is äedouts äe proclnirs, non pss
äe dsiller eontreäits, sntreinenr Ie ckelsillsnt suroit
instiere «1'sppeIIer cle Is lorelnsion, er sinsi (ut äit
xsr srrest esclits Orsnäs lonrs («Ie koivtiers) Ie 26.

Üexteindre I'sn susäir (1531)." Die Zahl der Urtheile,

welche solche t'orelusions aussprachcn, war daher in der¬

selben Rechtssache oft sehr groß. lindert Uv. I. eksp. 11.
x. 71- „II tsut dien 8ouvent oing on 8ix korelusions,
eoinme «Is (sire xrenve psr t 08 moin 8, cke dsiller odject8
äe prorluire, et dsiller eontre«Ut8."

**)M. s. oben S. 260 Note, auch lindert Uv. I. edsp. 15.
Derselbe räth die Klage, selbst wenn sie dem Gegner durch

einen Huissier mitgetheilt wäre, dennoch in die Register
des Secretariats eintragen zu lassen; indem man sie von

den Huissiers oft nicht wieder erhalten könnte. Früher
erhielt der Verklagte erst auf dem Sekretariat Kenntniß

von der Klage.

***)„Hu'en toute8 mst!sro8 vivile8 et vriminelles, vü Ion
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Zahl der Contumacial-Urtheile auf zwei, wen« nicht wegen

wichtiger Ursachen eine Ausnahme davon gestattet würde. Da¬

bei ließ er die Fälle, wo uur ein Contumacial-Urtheil nöthig

war, bestehen, und vermehrte die Zahl derselben noch. Doch

sollte (Art. 27) dem Kläger seine Forderung nur, wenn er die

Richtigkeit derselben gehörig nachgewiesen, zuerkannt werden.

Auf der andern Seite aber verordnete er Art. 28 *), daß ein

wahrer eontumsx, das heißt ein solcher, der aus eigentlicher

Verachtung des Gerichts nicht erschien, zur Appellation nicht

zugelassen werden sollte. **) Allein es scheint- diesen Verord¬

nungen Franz des Ersten wie so manchen andern gegangen zu

seyn, d. h. sie wurden schlecht oder wenigstens nicht lange

beobachtet. ***) Dieses erhellt deutlich aus dem (2ten) Con-

fcrcnz-Protokoll über Tit. V. der Ordon. vom I. 1667, so wie

auch aus dieser selbst, indem sie (Tit. V. Art. 2) ****) alle

diese Aufschübe und Fristen abschaffte. Sie schrieb statt dessen

svoit soooastumö user guatre äeksulx, sullira ea
svoir <leux, dien et üoüeinenr obtenus psr schourne-
nlsnt (sir ä personns ou s ctomioile, sgub gue les suges
(ex okllvio) en pourront orclonner un troisissme, si les-
clits säjouenemens n'ont ests ksiots ä ^ersönne, et >Is
vo^ent gue Is urstiero ^ («ist clisposöo."

*)„<^ue les vrsis eovtumax ne seront reeeus eommv sp-
pvllanx sineois psi» Is äecluotion äs leur vsuss
ll'sppel, et clelenses su coatrsire il spperr gue psr
vra^e äesoboissanoe et eontemnement äs ^ustice, ils
n's^ent vouler eolnpsroir, seroot äeolsreri no» reee-
vsbles eomme sppellan 8 et vräonnö gue la seotenve
äont s 68 te gppelle sortira 8 vn xlein et eotier eUeet,
ei 8 era execute'o nonobstsnt o^^>08itions on sppells-
riov 8 gueleongues."

**) In Beziehung auf das Verfahren waren überdem (Art. 32)

alle von den Gerichten angeordneten Fristen peremtorisch.

***) Der Commentator von Jmbert bemerkt zu Uv. I. cbsx. 14

daß man in den Provinzen, wo das römische Recht galt,
um einen Zeugen-Beweis anzutreten u. s. f. so viele Fri¬
sten erhalten könnte als man wollte.

****) ,,^brogoon 8 en toet 68 03 U 8 L 8 I'u 8 agL 6 es clebouteir clo
äelle» 8 es ei. resjournewons ete."
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folgendes Verfahren vor. Erschien der Verklagte nicht inner,

halb der bestimmten Frist, d. h. bestellte er keinen Anwalt,

und reichte auch keine Vertheidigungsgründe ein, so löste der

Kläger auf dem Secretariat (au grelle 603 xrosentsrionZ)

eine Bescheinigung darüber (äolaur lsute äo compsrair) aus.

Allein das definitive Contumacial-Urtheil ward erst nach einer

bestimmten Frist *) ausgesprochen (oräon. ä. 1667. tit. III.

srt. 5, tit. IX. art. 3). Hatte der Verklagte zwar einen An¬

walt bestellt, reichte aber seine Vertheidigungsgründe (äetonse»)

Nicht zur rechten Zeit ein, so ward (tit. V. srt. 3, 4) dem

Kläger seine Forderung, wenn er sie rechtfertigte, sogleich in

der öffentlichen Sitzung **) durch ein definitives Urtheil (äs.

laut (ante äo ävlenäre) zugesprochen. (Man sehe jedoch tit.

XI. art. 3, 4, 5). Das nämliche galt, wenn Eine Parthei an

dem zur Verhandlung der Sache bestimmten Tag nicht in der

Sitzung erschien. Alsdann erfolgte sogleich ein Contumacial-

Urtheil (äeksut kaute äe xlsiäor), wodurch entweder der Ver¬

klagte von aller Verbindlichkeit frei gesprochen, oder dem Klä¬

ger seine Forderung zuerkannt ward (tit. XIV. art. 4). Nach

her jetzigen Gesetzgebung wird (eoä. 6 . xrooeä. art. 149, 150),

der Verklagte mag keinen Anwalt bestellen, oder Eine der Par«

thcien in der Sitzung nicht erscheinen, der Gegen - Parthei ihr

Gesuch sogleich in der öffentlichen Sitzung zuerkannt. Darü¬

ber, daß der Verklagte keine Vertheidigung eingereicht , erfolgt

kein besonderes Contumacial-Urtheil, sondern das Verfahren

*)Die Frist, nach welcher das Contumacial-Uetheil ausge¬

sprochen ward, war verschieden, und hing, wie aus der
angeführten Stelle erhellt, von der Vorladungsfrist ab.

**)Nach einer spätern königl. Erklärung vom 12. Juli 1695

Art. 6 mußte man in diesem Fall doch eine Bescheinigung

darüber (daß der Verklagte seine Vertheidigung nicht ein¬

gereicht) auf dem Secretariat auslösen, worauf dann erst
spater das definitive Urtheil erfolgte. Es blieb also nur
ein Fall, der kaute äe xiaiäor übrig, wo der äekant in

der öffentlichen Sitzung zuerkannt ward. (M. s. Merlin
srr. ävkaut). Nach Jousse (m. s. dessen Commentar zu

der oräon. civ. introäuct. rit. III. Part. II. seet. I. H. IV).
war diese Auslösung des äekaut» auf dem Secretariat nur

bei den obersten Gerichtshöfen (eours souverainoa) üblich.
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wird ohne Weiteres fortgesetzt. *) — Gegen ein Contumacial-

Urtheil kann man nach der neuen Gesetzgebung, wie schon erin¬

nert worden, bei demselben Gericht, wovon es ausgegangen,

Einspruch einlegen. Die Frist dazu ist in der Regel 8 Tage

(o. <l. x. srt. 157,158). Die alte Gesetzgebung kannte eben¬

falls dieses Rechtsmittel. Aus der oräon. oiv. Ur. XIV. srt. 5

scheint zu folgen, daß die Unterrichter nur dann ermächtigt

seyn sollten, ihre Contumacial-Urtheile zurückzunehmen, wenn

die verurtheilte Parthei noch während der Sitzung, worin das

Urtheil ausgesprochen ward, erschien und Einspruch dagegen

einlegte, wie dieses aus dem dritten Conferenz--Protokoll ganz

unzweifelhaft hervorgeht. Nur gegen die in letzter Instanz

erlassenen Urtheile sollte (rät. XXXV- ->rt. U innerhalb einer

Frist von 8 Tagen Einspruch eingelegt werden können. Nach

dem angeführten Protokoll machte sowohl der damalige erste

Präsident Lamoignon, als auch der General-Advokat Talon

die stärksten Einwendungen gegen die erste Bestimmung. **)

Der Letztere bemerkte, daß, wenn um gegen ein Contumacial-

Urtheil anzugehen, kein anderes Rechtsmittel als die Appella¬

tion übrig bliebe, die Zahl dieser Appellationen außerordentlich

zunehmen- und dieses die Unterrichter um den besten Theil ih¬

rer Amtsbefugnisse (kovotioos) ***) bringen würde; daß die¬

selben daher wohl auf Mittel sinnen dürften, das Gesetz zu

umgehen.

Diese Vorhersagung ist auch richtig eingetroffen. Der

spätere Gerichts-Gebrauch hatte die Befugniß, innerhalb einer

Frist von 8 Tagen Einspruch einzulegen, auf alle Urtheile,

*)Bei den Friedens- und Handcls-Gerichten ist das Verfah¬
ren in Etwa verschieden. (6. ä. k. 5,19,20,434, 435).

**)Daß nämlich die nicht in letzter Instanz erlassenen Contu-

macial-Urtheile nur in der Sitzung, worin sie ausgespro¬

chen werden, zurückgenommen werden könnten.

***) Richtiger hätte er gesagt „um den besten Theil ihrer Spor-
teln." ' Doch war die Einwendung, daß die neue Bestim¬

mung die Parthcken zu vielen Kosten und Reisen um ihre

Prozesse bei den höhern Gerichten zu betreiben veranlassen
würde, wohl gegründet.



wenn auch schon davon appellirt werden konnte, ausgedehnt.
Ja man ging noch weiter. Selbst wenn die Frist von 8 Ta¬
gen verstrichen war, legte man Appellation ein und ließ diese
in einen Einspruch Opposition) umwandeln. *) Doch wir
würden nicht endigen, wenn wir alle hierhin gehörigen Forma¬
litäten durchgehen wollten. Wir bemerken daher nur noch, daß
sowohl nach der alten als neuen Gesetzgebung, Einer, der ge¬
gen ein Urtheil einmal Einspruch eingelegt hat, und damit ab¬
gewiesen worden, sich dieses Rechtsmittelsnicht noch einmal
bedienen kann, so wie, daß dasselbe nach der neuern Gesetzge¬
bung in mehrern Fallen **) unter andern gegen Entscheidun¬
gen, die das Gesetz dem Präsident überlassen hat; (oontro los
orclonnsnoes sur rökörö) (Art. 809) nicht zulässig ist. Gegen
diese kann man nur durch die Appellation angehen, die aber
auf der Stelle eingelegt werden darf. —

In den zuletzt betrachteten Fällen war die Parthei selbst
Schuld daran (oder die Sache mußte doch so angesehen wer¬
den), wenn das Urtheil erlassen ward, ohne daß sie gehört wor¬
den. Allein dieses letztere geschieht auch oft in Fällen von ganz
verschiedener Art; wenn nämlich bei einem zwischen zwei Par-
thcien geführten Rechtsstreit ein dritter betheiligt ist, der davon
keine Kenntniß hat, oder keine zu nehmen braucht. Dieser hat
alsdann ebenfalls das Recht Einspruch dagegen einzulegen.
Man nennt dieses den Einspruch eines dritten (tieroo Opposi¬
tion). Wegen des Nähern über diesen Gegenstand, der Wenig
historisch Wichtiges darbietet, verweisen wir auf die Gesetze
selbst und auf die Commcntatoren (besonders kigean proo. oiv.)

Endlich noch eine Ausnahme von der Regel, daß die Rich¬
ter ihre Aussprüche nicht ändern dürfen, findet Statt, wenn bei
einem Urtheil der letzten Instanz ein offenbarer Irrthum oder
eine Hintergehung des Richters vorgefallen ist, so daß derselbe
gleichsam nur daran erinnert zu werden braucht, um das ge¬
schehene Unrecht zu erkennen. Da dem Benachtheiligten in die-

*)M. s. ülorlia Uöpert. art. Opposition, so wie k'erriero
Oiot. ä. II. art. Opposition und Lonversion ä'appet en
Opposition.

Ooä. ä. p. viv. art. 113 .
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sen Fällen das Mittel der Appellation benommen ist, so erlaubt
ihm das Gesetz (sowohl das ältere als neuere) den Richter
selbst um eine nähere Untersuchung und Abänderung seines
Ausspruchs zu bitten. Dieser Act oder diese Bitte heißt in der
französischen Gerichtssprache ein höfliches (untcrthäniges) Ge¬
such (regnete civile). Einige haben dieses Wort durch: Bitte
um Wiederherstellung in den vorigen Stand (restiwlio in in-
tegrum) übersetzt. Auch ist, wenn die Bitte zugelassen, (d. h.
hier, wenn sie durch ein Urtheil als begründet erklärt wird),
jene Wiederherstellung die nothwendige Folge davon (c. ä. p.
c. srt. 501, orckon. ä. 1667. tit. XXXV- art. 33. *) Allein
die eigentliche Bedeutung von regnete civile entspricht dem
Deutschen: höfliche (unterthanige) Bitte. Da man nämlich,
sagen die französ. Rechtsgelchrten, den Richter bittet, gegen sein
eigenes Urtheil anzugehen, so muß man sich höflicher Ausdrücke
bedienen und sich vor jeder Beleidigung desselben, auf das sorg¬
fältigste hüten. **) Ueberhaupt verstattet das Gesetz, sowohl

*)„8'il ^ s Ouvertüre 8ukli8snto cle regnete civile, les
psrtiea seront rewises ä pareil etst gu'elles etoient sn-
psravsnt I'srret, encors gue ce (üt une pure guo8tion
cke äroit ou äv coütume gni ent etö jugöo. " Auch in
den Kanzellei - Briefen, die man ehemals einlösen mußte,
um die regueste civile anstellen zu dürfen, hieß es: „s'il
V0U8 gppert tle ce gue cke88u8.Vou8 en ce cas
remettieir les psrtie8 en tel ot 8omI>IsI>Ie etat gu'elles
etoient aupsrsvsnt loüit arr 08 t^ et I'sit au 8urpln8 aux
partiea banne et brieve ju8tice: Osr tolle 68t notre
plaiair. Oonne etc."

**) Man sehe z. B. in der Encyclopädie den Artikel: regnete
civile. Boutillier gebraucht das Wort Regnete civile
nicht, aber die Sache selbst war ihm so ziemlich bekannt.
So sagt er liv. II. tit. 13. p. 767. „Item 8i avntence
L8t prononcee, 8i commo s'sucun 68toit conclsmne pgr
lanx orremens (errsments vicl. Rn-LanAe scl voc.) gue
8s psrtie eu8t mis avsnt 8»n8 ev gn'il eust ete ou^ an
bsiller 8os erremen8, et 8entence 8oit 8ur ce ckonnve:
teile 8entenve cloit e8tro reatrsinte 8SN8 sppel: msia
svsot il conviont prouver los erremena eatre (sux,
premierement et a'il sckvient (srrive) gu'il 8oient Isux,
I'execution cle la aentencv cloit 8urceoir: et a'suoune
cli 086 68toit pa^ee, 8i le pent on retraicter er cleman-
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das alte als neue, nur eine sehr seltene und sparsame Anwen¬
dung dieses Rechtsmittels. Es beschrankt dieselbe daher erstens
auf wenige bestimmt angegebene Fälle, worin die neue Gesetz¬
gebung mit der alten fast genau übereinstimmt. Die Vorschrif¬
ten der neuen finden sich e. cl. p. c. srt. 480, 481. Wir wol¬
len zur leichtern Vergleichungderselben mit der ältern die Vor¬
schriften der orclon. ä. 1667, die wohl nicht in Aller Händen
ist, wörtlich hier anführen.

tit. XXXV. srt. 34. „Re seront reeues sutres ouver-
tares äe re^uötes civiles ä I'egsrä sie msjeurs, gue lo 3ol
personnel, si In proeesture pnr nous oräonnve n'a point
ete suivie, s'il n ete prononve sur les cboses von stemsn-
stees ou von eontestees; s'il a ete plus sch'uge gu'il n's ete
clemsnle; ou s'il s ete omis sie prononeer sur l'un <les
estests sie stemnnäes; s'il ^ n eontrnriete «l'nrrets ou suge-
rueus eu stornier ressort entre les mvmes pnrties sur les
mömes mo^ens et en mvmes eours ou jurisstietions; *) ssuk
eu ess sie eontrsrietö en stilbörentes eours ou jurisstivtions

ster ü n'svoir puisgue prouve sera c^ue le juge eust
ete instuit pnr lsussvs lettres, et sern celu^ gui ev
surs fgit seeuse ste ksux." Der Herausgeber von Bou-
tillier, Charondas bemerkt dazu: „si e'est senteuee, il eu
lüut gppeller; et si e'est srrest ste eour souversine, il
se Lsut pourvoir eontre ioelu^ pnr reguoste civile.'^

*) Es ist vielleicht nicht unnöthig, die Möglichkeit dieses Falls
durch ein Beispiel zu zeigen, kigesu eours st. proeest.
eiv. tom. I. p. 631 (östir. st. 18111 führt Folgendes an:
„le suis nssignv en stölsissement st'une msison; stsppelle
rnon vensteur en gnrnntie; il soutieut gu'il n'est pns
mon ^srsnt, et n'est pss oblige ü intervenir : un juge-
uient steelnre gu'il le stoit, et le eonstsmne n prenstre
rnon Feit et esuse eomme vensteur: i! intervient et
lournit ses mo^ens. Ln stelinitik ^e suis eonstsmne;
mon ven<leur stevroit I'etre ste meme, msis su eontrsire
le jugement le steebsrge. Il ^ » eontrsrietö ste juge-
mens, puisgue le Premier svoit steelsre gue mon ven-
äeur mo stevoit Asrsntie, et gue le seeoncl steelsre
gu'il ue le stoit pss: il ^ s eontrsrietö sur les memes
mo^ens; esr le mo^en lors stu Premier et stu
steuxieme jugement, etoit le meine, le eontrst cle vente."
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ä se pourvoir en notre ßrsnst conseil. *) H ^ anra ^areil-

lement ouvertnre cle regnete civile, 8i llsn8 nn mems sr-

ret il ^ s <le8 äi8^o8ition8 contrsire8; 8i 68 csu868 gui non8

coneernont, ou ?egli86, 16 pnlrlic ou ls xolice, ll n'^ a eil

lle vomlnunicstiou A N08 svocstz ou procureurs gönersux;

si on » ju^6 sur P16668 1sU8868 Oll 8llr lle8 oklr68 Ou cou-

5enteuient gui a^eut ete cle8svoue8, 6t 16 stk8sveu juAS

vslslile; ou 8'il ^ s äe8 xiev68 äeci8ive8 nouvellerueut re-

eollvree5, el retenu68 xar le ksit äe la partie.^
Ferner art. 35. „1->68 eecle8is8tigue8,168 communsut68

et Ie8 mineur8 86rout eueore rexu8 ä 8e pourvoir xsr re-

guete civile, s'ils n'ont ete' ste11enclu8 ou 8'i>8 ue I'ont ete
vslsbleiuent."

Man sieht hieraus und aus der Derglelchung mit srt. 408
und 409 des 6. ä. x. 6., daß die Gründe, wegen welcher die
reguete civile zugelassen ist, sich vorzüglich auf faktische Um¬
stände beziehen, so daß man sie fast als eine Cassation wegen
thatsächlicherGründe ansehen kann.

2tens Aber hat das Gesetz, selbst in den Fällen, wo es
die regnete civile zuläßt, die Anwendung derselben durch man¬
cherlei Formalitäten und andere Hindernisse beschränkt. Wer
dieselbe nachsucht, muß (nach beiden Gesetzgebungen)eine be¬
stimmte Summe hinterlegen, die er als Strafgeld bezahlt, wenn
sein Gesuch nicht angenommen wird. Nach der ältern Gesetz¬
gebung mußte man um dieses Rechtsmittelbei den Parlamen¬
ten **) anwenden zu können, vorher durch einen besondern
Kanzeüeibrief en korms 6e reguete civile) dazu
ermächtigt seyn. Einen solchen Brief erhielt man nur auf eine
ausführliche Darstellung der Gründe, welcher ein von zwei al¬
ten Advokaten und von demjenigen, welcher den Bericht ge-

*)Ganz dem Geist dieser letztem Bestimmung gemäß, findet
in diesem Fall nach srt. 504 des c. cl. x. e. das Gesuch
um Cassation Statt.

**) Bei den Präsidial-Gerichten war dieses nicht nöthig, son¬
dern man richtete das Gesuch geradezu an diese Gerichte.
Das Gesuch selbst hieß auch hier nicht regnete civile son¬
dern NUr regnete, orclon. 6. 1667. tit. XXXV. srt. 4.
M. s. n. Abschn. V. IM. 11.
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macht (gui surs Isit le rspxort, das Gesuch eingereicht),
unterschriebenes Gutachten beigefügt seyn mußte (tit. XXXV.

srt, 13). *) Nach der neuern Gesetzgebung wird das Gesuch
nur dem Gericht unmittelbar eingereicht; allein demselben muß
ein Gutachten von drei Advokaten, die wenigstens zehn Jahre
in Function sind, bestiegen (o. st. p. c. srt. 495). Der Präsi¬
dent dieses Gerichts ertheilt dann schriftlich (xsr orstonnsnco)
die Erlaubniß, den Gegner vorladen zu lassen. Die regnete

civile halt die Vollstreckung des Urtheils in keinem Fall und
unter keinem Vorwand auf; vielmehr muß Einer, der verurtheilt
ist, ein Grund-Eigenthum zu räumen, vorher beweisen, daß er
dem Urtheil Folge geleistet, ehe er zum öffentlichen und münd¬
lichen Vertrag der Gründe seines Gesuchs zugelassen wird

(c. st. p. c. srt. 497; ersten. st. 1667- tit. XXXV- srt. 19),
Nach beiden Gesetzgebungen wird zuerst über die Zulässigkeit
der regnete civile **) d. h. darüber, ob die Gründe dazu
wirklich vorhanden sind, und dann durch ein anderes Urtheil
über den Hauptstreit, (und zwar über beides contradictorisch)
erkannt forsten, civ. tit. XXXV. srt. 37 ; e. st. p. c. srt.

483, 501, 502). Nach beiden Gesetzgebungen darf dieses Rechts¬
mittel in derselben Sache nur einmal angewendet werden.

Ort. 503; tit. XXXV. srt. 41). Nach der jetzigen Gesetzge¬
bung (srt. 499) darf man vor Gericht keine andern Gründe
für die regnete civile beibringen, als die in dem Gutachten
der Advokaten enthalten sind. Ehemals (erst. civ. rit. XXXV.

srt. 29) war dieses jedoch erlaubt. Die Frist, innerhalb wel-

*) Vor der ersten. von 1667 war das Kanzelleischreiben, wo¬
durch die Erlaubniß zur Anstellung der regnete civile
ertheilt ward, ein verschlossenes, welches an die Mitglie¬
der des Parlaments gerichtet, und dem noch ein besonde¬
rer schriftlicher Auftrag an dieselben Parlaments - Glieder
beigefügt war. Nach der orston. st. 1667. tit. XXXV.
srt, 15. ward aber dieses Schreiben offen der Parthei,
die es nachgesucht hatte, zugestellt.

**) Ehemals (und auch noch jetzt c. st. x. c. srt. 503) nannte
man den Prozeß über die Zulässigkeit der regnete civile
oder auch die Gründe dafür: le rescinstant, und den
Prozeß über die Hauptsache nach Annahme der regnete
civile: le rescisoire.
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cher die rechte civile angestellt werden muß, ist nach der al¬
ten Gesetzgebung in der Regel sechs *1 - nach der neuen in der
Regel drei Monate, (c. 4. x. c. art. 483—487; orclon. 4.
1667- Ut. XXXV. ->rr. f5 —M.) Hinstchtlich des Zeitpunkts,
von welchem an diese Frist gerechnet wird, so laust sie, wenn
man die reguctc civile wegen Statt gefundenen Betrugs,
oder wegen falscher oder später erst entdeckten Urkunden an¬
stellt, (c. 6. x. si-r. 4881 von dem Tag an, wo der Betrug
oder die Falschheit der Urkunden oder diese selbst entdeckt wor¬
den, unter der Bedingung jedoch, daß ein schriftlicher Beweis
darüber vorhanden ist; **) in den übrigen Fällen wird sie
(co4. <l. proc. srt. 483, orckon. civ- tit. XXX. srt. 5) von
dem Tag der Insinuation des Urtheils, wogegen durch die re-
quötc civile angegangen wird, gerechnet. — Nach Honvion-
äe-I?L>li56^ (lle tzsutorit. ju4ie. clisp. (XXlV. scct. VII.)
kam die regucte civile (latein. rec^uesta civilis, libellus civi-
lis) etwa um das Ende des 15ten Jahrhunderts in Gebrauch.
Dieses gilt indessen, wie es scheint, nur von dem Namen und
der Form derselben. Dem Wesen nach war sie, wie aus der
S. 361 Note angeführten Stelle von Boutillier erhellt, schon
früher bekannt. Die Veranlassung ihrer Entstehung war fol¬
gende. Es ist schon S. 91, 92 angeführt worden, daß man
nach der Meinung Einiger schon zu den Zeiten Ludwigs des

*) Ungeachtet Ut. XXXV. srt. 14 der orllon. 4. 1667 in
den bestimmtesten Ausdrücken vorschreibt, daß die Kanzellei
nach Verlauf der gesetzlichen Frist keine Erlaubnißbriefe zur
Anstellung der rcgucte civil« ausfertigen, oder auf die
etwa ausgefertigten keine Rücksicht genommen werden soll,
so konnte man doch bei dem königl. Staatsrath ein Schrei¬
ben unter dem Titel: „rcliok 4» Isps 4c temps" nach¬
suchen, wodurch man von dem Nachtheil dieser Versäum-
niß befreit ward.

**)Die orclon. 4. 1667. tit. XXXV. srt. 12 verordnet das
nämliche. Nur von dem Betrug ist in diesem Artikel keine
Rede. Der erste Entwurf der »r4on. 4. 1667- enthielt
in diesem Artikel auch den Fall des Betrugs. Allein die¬
ses ward (in. s. das 13te Eonferenz - Protokoll) auf die
Bemerkung des General-Advokaten Talon ccioiem
4es luo^ens 4c rc^uclc civile bssusux" abgeändert.



Heiligen die in einem Urtheil enthaltenen Unrichtigkeiten in
solche, die sich auf die Thatsache-, und in solche, die sich auf
das Recht bezogen, unterschied, so wie daß man, um Ab¬
hilfe davon zu erhalten, sich wegen der erster« an die Rich¬
ter selbst, die das Urtheil gesprochen, und wegen der zweiten
an den König wenden mußte. *) Dieses letztere Hülfsmittel
(sich an den König selbst oder seinen Staats-Rath zu wenden)
welches in den Zeiten der alten Einfalt und Treuherzigkeit,wo
der Monarch für Jeden zugänglich war. Etwas tröstendes und
beruhigendes für die Unterthanen hatte, ward in der Folge
aufs ärgste mißbraucht. Eben von dieser alten Sitte nahm
man den Vorwand zu den Evocationen, wovon wir oben ge¬
sprochen haben. Es kam endlich dahin, daß fast kein Ausspruch
der Parlamente, weder in Beziehung auf das Recht noch auf
die Thatsachen, mehr fest stand, worüber die Stände-Versamm-
lungen die bittersten Klagen laut werden liessen. Gegen das
Ende des 15ten Jahrhunderts fing man endlich wieder an, die
Irrthümer in Beziehung auf das Recht von denen in Bezie¬
hung auf die Thatsachen genauer zu unterscheiden. Bei den
letztem, (wozu man auch alle gegen die Form des Verfahrens,
begangenen Verstöße rechnete) unterschied man wieder zwei
Fälle. Der Fehler war nämlich entweder von den Richtern
selbst begangen worden, (d. h. diese hatten entweder die schon
bekannten Thatsachen nicht gehörig gewürdigt) oder späterhin,

*)Zu den dort aus den Ursblissem. st. 8r. I^ouis dafür an¬
geführten Stellen kann man noch folgende aus Defontai-
nes, welche nach meiner Ansicht die stärkste ist, hinzufügen,
(stisp. 22. Slt. 26. „ (^u«nt «neilN8 stist gue on lui a
Isit jugement eontie le cou8tume stu p«is, dien stiert
«ii Doi, lii (ä gui) les ooustume» 8nnt « ^vsrster (gs»
ster) gn'il oie le reeort (eilige, enteilst« le rspport)
stn fugernent, et I« on il eonnoiMrs le« eommnnes
eou8tume8 stn zlsi8 bl'i 88 l 08 (t>ri8668> enloeinte^ psv
msilvsi8 jngement, dien stiert « lui lle il le8 lselie
(t«88e) renteriner et omenster. Nsi8 8e il ne trueve
(tiouve) le cvn8tuine kreise enoore trnis fe le fuge.
inent msuvsig, psr sutre rsison ne s'en stoit li liois
niellei', pui8 ll'il ne lut (subseri, si come il stut, et en
t«n8 (teinj)8) convensble."
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nachdem das Urtheil gesprochen worden, hatten sich neue Ur¬
kunden entdeckt, oder es hatte sich erwiesen, daß das Urtheil
durch Betrug und Hinterlist der einen Parthei erwirkt worden.
Im erstem Fall hieß das Gesuch um Abänderung des Urtheils
„Proportion «l'erreur" im zweiten Fall „regnete civil«.-." *)
Das erstere Hülfsmittel (die Proportion kl'erreur) war viel
früher als das andere (die regnete civile) im Gebrauch; in¬
dem von jenem schon in der Verordnung, die Philip von Va-
lois im I. 1344 erließ, Erwähnung geschieht. Der Irrthum
den man den Richtern vorwarf, durste sich indessen nur auf
die Thatsache und nicht auf das Recht beziehen. **) Wegen
Fehler der letztem Art konnte man sich nur an den König oder
an seinen Staats-Rath wenden, und die Cassation des Urtheils
nachsuchen. Allein in allen andern Fällen mußte man sich, um
die Abänderung eines in letzter Instanz erlassenen Urtheils zu er¬
wirken an die Richter, die es erlassen hatten, entweder durch die

*)?spon Oollect. srre8t. lib. XIX. tit. VIII. no. 4- ,,I?rO'
poütio errori«, libellu« civil!« (regnete civile) culpn,
Drocnrstoris, clolus et vircumventio psrti«, remecli»
coinpstibilis non snnt. Xnin error propo8ckus jullie»-
tnr prout primu« coetu« «en «enstus viclit, gui primura
srre8tuin conclu8it. Lt tum, eum error sube8t, libellus
civili« non silmittitnr: prout clietuin (uit ^rro8to 3.
kebrusrii^o. 1540 in msjore Osmers (In grsnll' cbsmbre).
I,ibeIIu8 civili« continet exceptione« et proäuctiones
-rovas, omcksss äolo vel ckek'ectn et Inbrico setsti«, gni-
bu8gue vi«!« nrr68tuni clsturn non kni886t, veluti «i von-
suetucko prollucstnr, vel in8truinentn prollucsntur, guns
N8gue tum celsts (uersnt. ^Iiu«1 68t in propv8itions
errori«. Lt itn juäicstum kuck grrento Vsri8ien8i, 29-
ckgnusrii 1539." Ueberhaupt wird es nützlich seyn, über
diesen Gegenstand den angeführten Titel üb. IV- tck. 8
(cle nntoritnte rerum jnäicstnrum) bei kspon nachzu¬
sehen.

**)M. s. die von Henrion-äs-I'snge^ (Oe I'sntorit. jnclic.
cbsp. XXIV. «ect. VII. p. 388) angeführten Stellen der
altern Schriftsteller. Auch Imbert (Vrnt. juclic. liv. II.
ckap. 16) sagt: „X'e8t permi« ä'slleAuer en proposi-
tion cl'erreur autre« erreurs gue cle (nict et non «In
clroict. (7gmöre-r -tts on s» «/«r ckg
ckrorct."

25
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Proposition ü'errour oder die regnete civile wenden. Die¬
ses war wenigstens im Anfang des 16ten Jahrhunderts die
allgemeine Meinung, welche auch durch Viele im Lauf dieses
Jahrhunderts erschienenen Verordnungen (ordnn. ä'Orlesns
srt. 38, de lVloulins srt. 6l, ds Divis srt. 92 *) bestätigt,
und zum Gesetz erhoben ward. Die Ordonnanz von 1667 hob
(tit. 35 srt. 52) die Proposition d'erreur auf, und ließ nur
die regnete civile bestehen. Doch ist noch Eine Erinnerung
an die erstere übrig geblieben. Nach der über die Ordonn.
von Moulins erschienenenkönigl. Erklärung vom lOten Juli
1560 sollte in den Fallen, wo der angebliche Fehler von den
Richtern selbst begangen worden, die Sache vor eine andere
Kammer, als diejenige, welche das Urtheil erlassen hatte, ge¬
bracht werden. Die Verordnung vom I. 1667 spricht zwar
hiervon nicht. Mein sie bestimmt doch (tit. XXXV. srt. 38),
daß der Richter, auf dessen Bericht das angefochtene Urtheil
erlassen worden, nicht Referent bei Beurtheilungder regnete
civile (weder des rescindsnt noch resoisoire) seyn könne.
Nach (srt. 21) sollte ferner bei den Parlamenten und andern
Gerichtshöfen, die aus mchrcrn Kammern beständen, die Frage
über die Zulässtgkeit der Klage in der sogenannten großen
Kammer mündlich und öffentlich verhandelt und entschieden
werden,**) und erst, wenn hier die Klage für zulässig erkannt

*) Ordon. d Orlesns d. 1560 srt. 38 „Des pretendsns nnl-
litvL et contrsrietes cles srrests de nos eours souve-
rsines seront juges on les srrests suront estv donnes,
snivsnt les edicts sur co ksicts." — Ordon. d.
Divis cl. 1579 srt. 92 ,, Oeelsrons gue les srrests de
nos eours soaversines ne ponrront estre cssser, ne re-
trscteL, si non psr les vo^es <ls droivt, gui est re¬
gnest« civile ot Präposition d'erreur, et psr ls korme
portee psr nos ordonnsnces: n^ l'execution d'icenx
srrests suspendne on retsrdee sur simple regneste s
nous presentee en notre conseil prive."

**)srt. 21 selbst der ordon. d. 1667 enthält indessen schon
Eine Ausnahme hiervon, und in der Folge war man we¬
gen der Anhäufung der Geschäfte in der großen Kammer
oft genöthigt hiervon abzugehen, und die 'Sache gleich an
die Kammer zu verweisen, die das erste Urtheil erlassen
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wäre, die Entscheidung der Hauptsache wieder derselben Kam¬
mer anheimfallen, wovon das angefochtene Urtheil ausgegangen
war. — Die constituirende Versammlung ging ganz von die¬
sen Grundsätzen ab. Nach dem Decret, welches dieselbe den
1tten und 12teu Februar 1791 über diesen Gegenstanderließ,* *)
sollte (srt. 1) die regnete civile, in der Regel vor ein anderes
Gericht als dasjenige, wovon das angefochtene Urtheil ausgegan¬
gen war, und zwar nach den für die Appellation vorgeschrie¬
benen Formen **) gebracht werden. Hierzu setzte Art. 2 noch
hinzu, daß, den Fall der Uebcreinknnft der Parthcien abgerech¬
net, die Entscheidung in der Hauptsache (roscisoire) weder
dem Tribunal, welches die Zulässtgkeit der regnete civile er¬
kannt, noch demjenigen, welches das angefochtene Urtheil erlas¬
sen hatte, übertragen werden könnte. Damals gab es keine
eigentlichen Appelhöfc, sondern die Arrondissements - Tribunale
(die jetzigen Tribunale der ersten Instanz) vertraten wechselsei¬
tig gegeneinander die Stelle der Appelgerichte. Als bald nach
Einführung der Eonsular - Regierung durch das Gesetz vom
27sten Vcntose I. 8 (18. März 1800) ***) wieder besondere
Appclhöfe eingesetzt wurden, kehrte auch von selbst der alte
Gebrauch zurück, daß nämlich die regnete civile bei demselben
Tribunal angebracht ward, von dem das Urtheil, wogegen
Beschwerde geführt wird, ausgegangen war. ****) Dieses
ward endlich durch den coll. 0. proeecl. civ. srt. 490 wieder
zum förmlichen Gesetz erhoben. Vor dem Erscheinen desselben
wurden oft Prozesse wegen ganz kleinlicher Form-Verletzungen
vor den Cassationshof von Paris gebracht, worüber llonrion-
tls-ksnse^ (Ro l'sutorit. jnclic. clrgp. XXIV. sect. X. p.410,

hatte. Dieses letztere ward auch von Zeit zu Zeit durch
königl. Erklärungen z. B. vom 9ten August 1784 bestimmt

> erlaubt.

*)Oesenn6 coll. Ze'ner. kremc. tom. III. p. 281

**) Diese Formen sind durch tir. V. srt. (1 — 13) des Decrets
über die Justiz-Organisation vom Igten August 1790 be¬
stimmt. (Ooseono tom. III. p. 215).

***)Oeserme tom. IV- p. 250.

****) Llorlin Report, srt. Regnete civile. H. III.

W

-
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4111 bittere Klage fuhrt. In dem alten Frankreich stand
es, wie derselbe Schriftsteller anführt, bei dem ehemaligen
Staats - Rath durchaus als Regel fest, daß man wegen einer
Verletzung der Formen, welche nicht von den Richtern selbst,
sondern von den sogenannten ministeriellen Beamten begangen
worden, oder wenn der Staats-Procurator in Sachen, wo das
Gesetz es vorschreibt, nicht gehört worden, nur durch die re¬

gnete civile gegen ein Urtheil angehen könne, und daß einzig
in den Fällen, wo die Verletzung der Formen von den Rich¬
tern selbst ausgegangen war, das Rechtsmittel der Cassation
zulässig sey. *1 Ilonrion-äo-l?gn8o^ glaubt, es sey der Sinn
des cocl. cl. proov'6. diesen alten Gebrauch wieder zurückzuru¬
fen, welches sich indessen aus dem Text desselben schwerlich
möchte folgern lassen. — Eine besondere Schwierigkeit wird
dadurch in die Sache gebracht, daß die Verletzung der unter
Strafe der Nichtigkeit vorgeschriebenen Formen, sie sey vor
dem Urtheil oder bei Erlaffung desselben begangen worden,
gesetzlich sowohl den Weg zur Cassation als zur regnete civil«
eröffnet. lUgesn (kroceä. civ. liv. n. tit. 1. cbsx. I. 8ect.

V. no. 1. tom. I. p. 664) bemerkt hierüber, daß bei dem alten
Staats-Rath der Gerichts-Gcbrauch durchaus festgestanden ha¬
be, und dasselbe gelte auch jetzt von dem Cassationshof, daß,
wenn eine Parthei sich desselben Mittels sowohl um die

regnete civile als um die Cassation nachzusuchen hätte bedie¬
nen können, sie durchaus nur die erstere hätte nachsuchen dür¬
fen. Nach seiner Meinung müßte man daher bei Verletzung
aller unter Strafe der Nichtigkeit vorgeschriebenen Formen das
Rechtsmittel der regnete civile und bei Verletzung der übrigen
Formen das der Cassation wählen. **) Diesem gemäß würde

*) Ilenrion-ile-I'anse^ (I. c.) „Ns elonoer sux Ioi8 re'gn-
latriees äo8 korme8 gne Ie8 juges rloivent observer

tl'sutres vengeurs gne les juge8 eux-rnernes, ce seroid

en gnelgue «orte conkerer sux tribunsux In xuissane«
legislative."

**) Der Cassationshof erließ den I6tcn Juli 1809 (8ire^ tom.
XIV- p- 160) ein Urtheil, wodurch die verschiedenen Mei¬
nungen ausgeglichen, oder wenigstens das Gesetz gerecht¬
fertigt wird. Demselben gemäß findet die regnete civil«



man auch gegen die von den Richtern selbst begangenen Form-
Verletzungen meistens durch die Eassation angehen müssen; denn
man hält dafür, daß ein Urtheil, wobei die vorgeschriebenen
Formen nicht beobachtet worden, nichtig ist, obschon das Ge¬
setz die Strafe der Nichtigkeit nicht ausdrücklich ausgesprochen
hat. — Außer den bis hierhin angeführten Mitteln gegen ein
erlassenes Urtheil anzugehen, ist noch Eins übrig, das man in
jeder Hinsicht ein trauriges nennen möchte; nämlich das, den
Richter anzuklagen, er habe selbst in der Sache Parthei ge¬
nommen (guoä litein 8 I1LM kooei'it). Diese Klage wird in
der französischen Gerichtssprache xriso ä partio genannt. Die
Gründe, aus welchen sie nach der neuern Gesetzgebung zulässig
ist, findet man *) (cost. ä. xrooöst. civ. löre purt. liv. IV-
ist. III). Nach der ältern Gesetzgebung gab es, außer den
Fallen von Betrug, Hinterlist und Erpressung (ooncussion)
von Seiten des Richters, noch etwa sieben, wo sie Statt
fand. **) Sie waren, außer den sogleich anzuführenden , mei¬
stens Überschreitungen der Competcnz, und zum Theil schon
durch die von den frühern Königen (vor der orston. eiv.) er¬
lassenen Verordnungen bestimmt. (Man sehe z. B. I'orston. «l.
1446, »aus Lllsrl68 VU- urt. 4, I orst. <l. lioirzsillon st. 1563
srt. 33, störst. st. Llois st. 1579 art. 143, 203 N. s. f.) Nach
der orstoo. «iv. rir. 1 srr. 8 gehörten insbesondere die Fälle
hierhin, wenn die Richter gegen den Sinn und die Vorschriften
der königl. Verordnungen sprachen. Höchst wahrscheinlich war
die Widersetzlichkeit, welche die Parlamente sehr oft gegen die¬
se Verordnungen gezeigt hatten, die Ursache, warum dieser

und nicht die Caffation Statt, wenn die Richter über den
Nichtigkeits - Grund nicht entschieden haben. Ist derselbe
aber bei den Richtern vor Erlassung des Urtheils vorge¬
bracht und darüber entschieden worden, so muß man die
Cassation nachsuchen. M. s. lstvs loi» st. I. proostst. <nv.
psr Lsrrv. (östit. st. 1830) tom. IV. no. 1744 und
1741.

Man vergleiche damit die Bestimmungen von r>, i. 565 des
eost. st. stölits et stes peines vom 3. Brum. I. 4- (Ov-
senne lom. IV. x. 1031-

**)NeoIin Ilöport. srt. koise ä Partie.



Artikel in die orsion. civ. aufgenommen ward. In der Praris
stand es indessen als Grundsatz fest, daß der Widerspruch des
Urtheils mit der Vorschrift der Verordnungenganz offenbar
und unzweifelhaft seyn müsse, um den Richter strafen zu kön¬
nen.*) Die Prise a Partie war nach der oräon. eiv. ebenfalls
erlaubt, wenn der Richter sich weigerte Recht zu sprechen. Der
Titel der oräon. <z. 1667, welcher: Dos prises ä psrtie über¬
schrieben ist, spricht sogar von sonst keinem andern **) Grund
diese Klage anzuheben. Auch war die Weigerung Recht zu
sprechen («loni äo justioe) , wie wir schon im zweiten Abschnitt
angeführt haben, zur Zeit der Feudal-Gerichtshöfefast der
einzige Grund, um von diesen an den König oder dessen Ge¬
richte zu appelliren; so wie auch wohl Nichts den Gang der
Gerechtigkeitmehr hemmen würde, als wenn es in der Will-
kühr des Richters stände, zu urtheilen oder nicht. Da indessen
jetzt nicht leicht ein Richter dieses ausdrücklich verweigern wird,
so hat sowohl die altere als neuere Gesetzgebung(oräon. st.

*) Schon die Verordnung von Villers-Cottcrets (unter Franz
dem Ersten im I. 1539) befahl (Art. 142, 143) die Rich¬
ter, welche.sich grobe Fehler (lautes notables) in der In¬
struktion und Beurtheimng von Criminal-Prozessen hatten
zu Schulden kommen lassen, zu schweren Strafen zu ver-
urtheilen und überdcm zum Schadens - Ersatz gegen die
Partheien anzuhalten. In dem Edict, welches derselbe
König zu Fontainebleau im Dezember 1540 (eigentlich nur
für die Normandie) gab, spricht er ganz bestimmt von der
prise a Partie. „Item ne pourront les juges estre pries
a psrtie , si non gu'on rnsintienne psr le relisk gu'il ^
ait clol, kraucle, ou eoneussion ou erreur eviäent en
t'aiot ou eu ckroiet, et c^u'en seit ksiet expresse rneu-
tion par lecliet reliek en eas ä'appel, et teile et si
olaire speeiliestion, g^u'il puisse estre eutenclu psr la
garste clu seel et non autremeut ete. "

**) Doch findet man in derselben an vielen Stellen gelegent¬
lich Fälle bemerkt, worin die xrise ä Partie Statt finden
sollte. So außer dem schon angeführten (tit. 1. »rt. 8)
ferner tit. 6 srt. 1, wenn die Richter Sachen zurückbe¬
hielten, die nicht zu ihrer Competenz gehörten, oder wenn
(art. 2) die höhern Gerichte Sachen an sich zogen, die
vor die Untergerichte gehörten.
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1667. tir. 25. srt. (2 — 4); e. st. p. o. sm. 507,508) gewisse
Bedingungen festgesetzt, unter welchen er angesehen wird, als
weigere er sich Recht zu spreche». Wenn nämlich der Richter
über eine spruchreife Sache, die an der Reihe ist entschieden zu
werden (stlsiro en ölst et on toar st'ötl-o jugvo), *) eilt-
scheiden unterläßt, so laßt man ihn zweimal nacheinander nach
bestimmten Zwischen-Zeiten **) ersuchen, Recht zu sprechen.
Dieses Gesuch ***) wird dem Richter durch einen Gerichts-
Vollziehcr, der sich diesem Auftrag unterziehen muß, und zwar
nach dem neuern Gesetz in der Person des Gerichts-Secretairs,
nach dem ältern in der des Referent, oder wenn kein Referent
bestellt war, in der des Präsident überreicht. Genügt er nach
dem zweiten Gesuch doch der Bitte nicht, so kann die Klage
der Rechtsvcrweigerung gegen ihn angehoben werden, und zwar
stimmen beide Gesetzgebungenhierin übercin, mit der einzigen
Ausnahme,daß man ehemals gegen die Mitglieder der Ge¬
richtshöfe (oours) wegen einer solchen Nachlässigkeit keine ei¬
gentliche Klage anstellen, sondern sich nur bei dem Kanzler

*) So drückt sich srt. 506 des o. 6. x. aus. Orston. st.
1667 (tit. 25 srt. 2) heißt es nur „si les jug68 stont ii
^ s sppol rekusent oa sont nogligens äe juger la csuso
instsaco ou prooös gui sers en ötst, i>8 seront sommes vto.
Nach der Ordon. Ludwigs des Zwölften vom I. 1498
Art. 58 sollte der Richter, nachdem er die Acten erhalten,
Jncidentpunkte so schnell als möglich, und größere Prozesse
innerhalb drei höchstens sechs Monaten entscheiden. That er
dieses nicht, so fand ein ähnliches Verfahren gegen ihn
Statt, wie jetzt. Imkert krst. jaäie. liv. I. cksp. 50,
Dspon Oolleot. lib. XIX. tit. 1 grr68t. 30 (so. 1532).
Nach Boutil. liv. II. tit. 13 sollte ein Criminal - Prozeß
nicht länger als zwei- und ein Civil-Prozeß nicht länger
als drei Jahre dauren. Sonst konnte der höhere Richter,
zur Beschämung und Entehrung des Unterrichters die Sa¬
che auf Ersuchen an sich ziehen.

**)Diese Zwischen-Zeiten sind theils nach der ältern und
neuern Gesetzgebung, theils nach Verschiedenheit der Ge¬
richte verschieden, doch entweder von drei zu drei oder von
acht zu acht Tagen.

***)Das neuere Gesetz nennt diese Bitte ein Gesuch (reguiist-
tion), das ältere eine Aufforderung (rommstiou).
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beschweren, und endlich an den Staats-Rath wenden konnte. *)
— Allein noch in einem andern viel wesentlichen: Punkt wei¬
chen beide Gesetzgebungenvoneinander ab. Nach ort. 4 des
eoä. civ. ist ein Richter, der, unter dem Vorwand der Dun¬
kelheit oder des Stillschweigens des Gesetzes, nicht entscheiden
will, der WeigerungRecht zu sprechen schuldig. Das ältere
Gesetz hingegen gebot den Gerichtshöfen, sich in solchen Fällen
an den König zu wenden. **) Es geschah ehemals sogar oft,
daß die Richter die Partheien an den König verwiesen um
von demselben die Erklärung eines Gesetzes zu erhalten. ***)
(Urtheile der Art finden sich viele bei lVIerlin, z. B. srt. inise
cle ksir H. 2. n. 4). Was die Gerichte betrifft, wobei diese
Klage gegen die Richter angestellt werden muß, so standen nach
der frühesten Gesetzgebung (vor der oräon. civ.) die Richter
in dieser Hinsicht unter Denjenigen, an welche von ihren Aus¬
sprüchen appellirt ward. Allein der zu häufige und leichtfertige
Gebrauch, welchen die Partheicn von diesem Rechtsmittel,das
nur ein ganz außerordentliches und höchst seltenes seyn sollte,
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*) Daher heißt es auch oräon. tit. 25. srt. 2. „8l Ie8 juA68, M
sion/ r/ ^ a re^usent on sont neßligens äe juger (
etc." ^

**) Oräon. ä. 1667. tit. 1. srt. 7. ,, 8i äsns^les ju^emens t
äes proces gni reront penäsns en no8 eours äe psrle- ^inent et sntres no8 eours il survient sucnn äoute on
äilllienltö 8ur I'exeention äs zueigne« srtieles äe nos
oräonnsnoe«, eäit«, äeelsrstions et lettres pstente«:
nous leur äeLksnäons äe les Interpreter, insis voulons
gn'en ee cas elle8 a^ent s 86 retirer psr äevvrs nou8,
pour spprenäre ee gui est äe notre Intention."

***)Anch die Gerichts-Ordnung der constituirenden Versamm¬
lung von: 16tcn Aug. 1790 enthält tit. 2 srt. 12 (0e-
86NN6 t. 3 p. 193) „ IIs (les tribnnsnx) ne ponrront
point (niro äe re»lemens, insis iis s'säresseront sn
eorps legislstik' tonte« les (ois gu'ils eroiront neees-
ssire, «oit ä'interpi eter une loi, soit ä'en (sire nno
nouvelle. " Doch scheint dieses mehr die Belehrung der
Richter im Allgemeinen zu bezwecken, als daß in einem
einzelnen Falle die Entscheidung davon abhängen sollte.
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machten, veranlaßte das Parlament von Paris den 4ten Juni
1699 ein sogenanntes arret äs reglement zu erlassen, nach

. welchem keine Parthei einen Richter wegen Pflichtverletzung '
belangen, und Schadens-Ersatz von ihm verlangen konnte,
wenn sie nicht vorher von dem Parlament, unter dem er
stand, die Erlaubniß dazu erhalten hatte. *) Bald darauf
ward es allgemeine Regel, daß diese Klage auch gegen die Un¬
terrichter nur mit Erlaubniß der Parlamente angestellt, und
auch nur von denselben definitiv entschieden werden könnte,
welcher Gerichts - Gebrauch fast bei allen Parlamenten von
Frankreich bis zu den letzten Zeiten (vor der Revolution) beob¬
achtet ward. Was die Beamten der obersten Gerichtshöfe
(sours souversines) , und diese Gerichtshöfe selbst betrifft, so
konnten sie in dieser Hinsicht nur bei dem königl. Staats-Rath
(»u S 0 ll 86 il clu Uo^) verklagt werden. **) Man suchte bei
diesem zuerst die Caffation des Urtheils, und wenn diese aus¬
gesprochen war, die Erlaubniß nach, die Richter verklagen zu
dürfen. War diese bewilligt, so erfolgte endlich das definitive
Urtheil. ***) Die Strafe traf alle Richter, welche bei dem
angefochtenen Urtheil mitgewirkt hatten, wenn nicht etwa Ei¬
ner durch irgend ein von ihm persönlich begangenes Verbrechen
(z. B. der Referent durch Unterschlagung von Aktenstücken)
das falsche Urtheil veranlaßt hatte. Diese Maßregel alle Rich¬
ter zu bestrafen (sie mochten für oder gegen gestimmt haben),
hatte allerdings Etwas hartes, da dem Gesetz nach die Min¬
derzahl verpflichtet war, bei der Abstimmungder Mehrzahl bei-

*) Dieser Beschluß findet sich im dritten Band der csusss
celsbres, in der Geschichte von äs la kivsräiere.

**) Dieses stand durch alten Gerichts-Gcbranch fest, und ward
bis zur Revolution beobachtet.Die oräon. civ. sagt da¬
rüber tit. 1 art. 8. „I)eelsron8 tou8 grret8 et )UAVM6N8

86ront äonnes contra ls cli 8 p 08 ition äs no8 oiclon-
nsnee8, oclit8 ct «leclsrstion8, nu>8 st clo nul eilet et
vslenr et 1e8 juge8 c^ui >68 suiont i enäu8, re8pon8sl>Ie8
äe8 <lornmgx;e8 et interets äes psrtio8, «firsr se-'a

***)Man sehe hierüber k^rriers vietion. ä^vroit und Älor-
lin liepert. grt. pii8S ü psrtie.



zutreten. Indessen kennten die in der Minderzahl befindlichen
Richter, wenn ihnen die Sache bedenklich vorkam, sich durch
einen schriftlichen Protest schützen. — Die obersten Gerichts¬
höfe (ooui'8 souver sine») , besonders das Parlament von Pa¬
ris haben von jeher Schwierigkeiten dagegen erhoben, daß sie
eben so wie die Untergcrichte der Gefahr einer solchen enteh¬
renden Anklage unterworfen seyn sollten. Es ist merkwürdig
aus dem letzten über die oräon. oiv. gehaltenen Confcrenz-
Protokoll zu ersehen, wie der erste Präsident Lamoignon sich
abmühte, welche Hülfsmittel und Ausflüchte er anwandte, um
diesen vermeintlichen Schimpf von dem Parlament abzuwenden.
Erst, als der Staats-Rath Puffert, welcher an der Abfassung
der orllon. oiv. den größten Antheil hatte, durch Anführung
einer sehr großen Menge von Stellen der alten Verordnungen
bewiesen hatte, daß die Vorschriften der orllon. viv. in dieser
Hinsicht dem Geist der altern Verordnungen völlig gemäß seyn,
gab Lamoignon in so fern nach, daß er behauptete, man müsse
doch zwischen Richtern, die aus offenbarer Parteilichkeit und
Bestechlichkeit Unrecht thäten, und solchen, die nur gegen das
gesetzlich vorgeschriebene Gerichts-Verfahren fehlten, unterschei¬
den, und die Strafen nur für die erstem aufbewahren. Allein
ungeachtet aller Einwendungen Lamoignons blieb der Entwurf
der oräon. civ. in dieser Hinsicht ungcändert. —> Was die
neuere Gesetzgebung betrifft, so hat sie in Hinsicht der Gerichte,
bei welchem diese Klage gegen die Richter angestellt werden
muß, mehrmals gewechselt. Das Dccret der Constituirendcn
vom 27sten November 1790, wodurch der Cassationshof einge¬
setzt ward, verwies (Art. 2) diese Klage, wenn man sie gegen
ein ganzes Tribunal anhob, an den Cassationshof. (vesenns
wm. III. p. 117). Das unter dem Direktorium erlassene
Strafgesetzbuch vom 3ten Brum. I. 4 änderte dieses (srt. 565
— 569) wieder in Etwa ab. (vesenno iom. IV. p>. 103).
Die Bestimmungen der neuesten Gesetzgebung finden sich voll. <l.
xrooecl. civ. arr. 509. Ist die Klage gegen einen ganzen As-
sisen- *) oder Appelhof, oder eine Section eines letztem gerich-

*)d. h. gegen die eigentlichen Richter, die demselben beisitzen.
Denn gegen die Geschwornen findet keine Anklage Statt.
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tct, so gehört die Klage nach Art. 101 no. 7 der Constitution
vom 28sten Floreal I. 12 (I8tcn Mai 1804) *) vor den ho¬
hen kaiserlichen Gerichtshof, wovon unten noch naher geredet
werden soll, und welcher übrigens jetzt nicht mehr besteht. Die
Klage gegen andere Richter und Gerichte gehört vor die Ap-
pelhöfe. In jedem Fall muß, um diese Klage anzustellen, vor¬
her die Erlaubniß dazu bei dem Gerichtshof, bei welchem sie
angebracht werden soll, eingeholt werden l>rt. 510), welches
auch der alten Gesetzgebung gemäß ist. Erst dann wird und
zwar von einer andern Section des Appclhofs über die Haupt¬
sache erkannt, (»m. 5150 Ueber das Verfahren sehe man den
c. ä. x. (srt. 505 — 516). Verliert der Kläger, sey es bei der
Bitte um Zulassung der Klage, oder in der Hauptsache, so
wird er in eine Geldbuße von wenigstens dreihundert Franken
verurtheilt. (->rt. 513, 5t6). Ehe über die Sache entschieden
ist, muß der angeklagte Richter sich jedes Erkenntnisses in ir¬
gend einer Sache des Klägers und aller mit ihm in gerader
Linie Verwandten und Verschwägerten, unter Strafe der Nich¬
tigkeit dieser Erkenntnisse, enthalten Ort. 514). Uebrigens ist,
wenn auch der verklagte Richter unterliegt, darum das von
ihm ausgesprochene Urtheil nicht allezeit von selbst nichtig, son¬
dern es kann nur nach Umständen durch Appellation oder die
regnete civile u. s. f. angefochten und umgestoßen werden.
Der eigentliche Zweck dieser Klage (prise ä Partie) ist, den
Richter zum Schadcns-Ersatz anzuhalten. Sie ist ihrer Natur

*)No. 7 des angeführten Artikels heißt es „(Uns Lauts
cour iinperisle connoit) lies kori'aitures ou prises a
psrtie gui peuvent etre encourues psr uns cour st'ap-
pel, ou par une cour cle justice criminelle ou par stes
ruernLres cle ls cour cle csssation. " Er ist durch den
coä. 6. p. art. 509 in Etwa, nämlich auch auf einzelne
Sectionen der Appelhöfe ausgedehnt worden. In der im
I. 1816 erschienenen Ausgabe des soll. cl. proceä. ist
srt. 509, wie in den frühern, während des Kaiserreichs,
erschienenen Ausgaben abgefaßt, nur ist statt „sers portee
ä la Laute cour rvrperrü/e" „sers portee ä ls Laute
cour" gesetzt worden, obschon (1816) keine solche Lauts
cour bestand.
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nach eine *) Civil-Klage und von der Criminal - Klage, die
man gegen einen Richter wegen Dienst-Vergehen anstellen kann,
und deren Zweck die Bestrafung desselben ist, gänzlich verschie¬
den. Für die letztere hat der cocl. ä'instr. crim. (grt. 479 —
503) ein anderes Verfahren und andere Gerichte angeordnet.
Nach dem alten Gesetz wurden indessen die Richter, wenn sie
bei dieser Anklage unterlagen, durch das nämliche Urtheil zum
Schadens-Ersatz und zu den sonstigen, dem Fall angemessenen
Strafen verurtheilt. Man findet bei Llsrlin und kerriere

prise ü pgrtie) mehrere Urtheile der Art, sowohl aus
der ältern als neuern Zeit (d. h. sowohl aus der Zeit vor-
als nach der orllon. viv.) angeführt. So ward unter andern
(nach kuriere) der General - Prokurator **) des Parlaments
von Chambcry dnrch ein Urtheil vom Uten Oktober 1556
verurtheilt, nicht allein den Schaden zu ersetzen, sondern drei
Tage nacheinander in der öffentlichen Sitzung des Parlaments
von Paris so wie an dem Schandpfahl (pilori) der Hallen
dieser Stadt eine schimpfliche (entehrende) Abbitte mit bloßem
Haupt und Füßen, den Strick um den Hals und eine Wachs¬
kerze in der Hand (sillooäe-Iionol'sblo röte er pivcls nus, Is
eorlls su eou, tensor un klsmbesu äe cire grllsnto ä lr»
rnsin) zu thun, weil er eine Parthei ungerechter Weise wegen
des Verbrechens der Verfälschung verfolgt hatte. —

Das Vorige wird hinreichen, um jedem von der Hierar¬
chie der ordentlichen Gerichte des alten und neuen Frankreichs
einen allgemeinen Begriff zu geben. Ucbrigcns war und ist
auch noch jetzt der Geschäfts - Gang nicht allein in Beziehung
auf die Parthcien, sondern auch auf die Richter bei den hö¬
her» Gerichten fast derselbe, wie bei den untern. ***) Jedes

*)Die Bestimmungen des ooä. ä. äv'Iirg or ä«-8 xeines vom
3. Brum. I. 4 (srt. 561, 562, 569) waren hierüber in
Etwa verschieden, (vosonne rom. IV. x. 103).

**) Gegen die Beamten der Staatsbehörde findet die xriso
ü psl-rio eben so, wie gegen die Richter Statt. Nor-Iin
Hebert, sit. prise ä Psrtie. Uspoa Oolleot. irrest,
lib. XXI V. tit. 1. no. 4.

***) Nach der neuern Gesetzgebung vorzüglich, ist die Verschie¬
denheit nur sehr gering. Man findet die Punkte, wobei

1
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Urtheil in Civil--Sachen ward und wird auch noch nach abso¬
luter Stimmen-Mehrhciterlassen.* *) Die Richter gaben und ge¬
ben ihre Stimmen mündlich, doch im Geheimen, d. h. so daß
sie nicht zur Kenntniß des Publikums kamen, ab. **) Sie
konnten sich, wenn sie es für nöthig fanden, in ein besonderes
Zimmer (die Rathskammer, cbamkro clo conseil) zurückziehen.
Diese Sitte, welche in dem alten Frankreich von je her bestand
und jetzt wieder besteht, ward nur wahrend der Revolution
auf eine kurze Zeit unterbrochen. Nach arl. 94 der Constitut.
vom I. 2 (24sten Junius 1793) (Dosen. Win. I. p. 54 und
wm. III. x. 512) sollten die Richter öffentlich berathschlagen
und eben so ihre Stimme abgeben. Allein die Constitution
vom 5ten Fructid. des I. 3 (Asten Aug. 1795) stellte (arr.
208) ***) die alte Ordnung wieder her. — Die Stimmen wur-

eine solche Statt findet, näher angegeben bei kiZosu xro-
cöä. oiv. liv. II. rir. 1. cligp. I. seot. III. no. XI. 10-
toni. I. 613, 614 und bei Lorrist-Lainr-Urix oours <1.

procöcl. iom» II. liv. II. soot. I. tit. 2. obszi. 4- p. 424
(not). Nach der alten Gesetzgebung war die Verschieden¬heit größer. Besonders bei den Parlamenten war die
Masse der Formalitäten weit bedeutender.Die wichtigsten
Verschiedenheiten werden in der Folge gelegentlich bemerkt
werden.

*) Nur bei den Parlamenten war zuweilen auch in Zivil-
Sachen zu einem Urtheil eine Mehrheit von wenigstens
zwei Stimmen erforderlich. Doch hiervon im folgenden
Abschnitt.

**) Schon in der Verordnung Philips von' Valois vom I.
1344 heißt es: „kost srrostorulll prolstionern nullus,

cujus opinionls luerint äoraini (ksrlamentil, clobet
aliis rovolaro. Oontrsrium voro kr>oiens, porjuiii zioo-
nsm noverit so inourrisse." —Nach der oiclon. cl. 1453(von Carl dem Siebenten) sollten die Parthcien den Na¬
men des Referent nicht kennen, und wenn er ihnen bekannt
würde, sollte der Referent gewechselt werden.

***) Desenno oock. gever. kosne. t. I. p. 89- — Nach Älo»
lin (Ilöport. srt. opinion) ist die öffentliche und lauteAbstimmung durch die Constitution vom I. 2 zuerst einge¬
führt worden. In Criminal-Sachen hatte indessen schon
die constituirende Versammlung durch das Dekret (vom
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den und werden von dem Präsident (in dem alten Frankreich,
bei den Gerichten, wo es einen General-Stellvertreter (lieuts-
nsnt-^enersll gab, meistens von diesem) eingesammelt,
dem auch die Verkündigung des Urtheils zukam. Ueber die
Reihenfolge, nach welcher die Stimmen der einzelnen Rich¬
ter eingeholt wurden, bestand ehemals kein bestimmtes Ge¬
setz. Dem Herkommen nach, wurden indessen in allen münd¬
lich verhandelten Sachen die Richter nach ihrem Dienstaltcr
(von dem ältesten angefangen) um ihre Meinung gefragt.
Wenn auf jeder Seite des Präsident mehr als vier Richter
saßen, so stimmte jede Reihe besonders ab, welches man prenäre
les opinions ä lleux eonseils nannte. In schriftlich verhan¬
delten Sachen stimmte der Referent zuerst, und dann die Rich¬
ter in der Ordnung wie sie, vom Referent angerechnet, saßen.
Der Vorsitzende stimmte allezeit zuletzt, ausgenommen in den¬
jenigen schriftlich verhandelten Sachen, in welchen er Referent
war, worin er zuerst stimmte. — Nach der neuern Gesetzgebung
ist diese Ordnung anders. Mehr bekümmert um die Unabhän¬
gigkeit der Stimmen als um den Rang der Stimmenden, ver¬
ordnete sie, daß der (dem Dienstalter nach) jüngste Richter zu¬
erst u. s. f. und endlich der Präsident zuletzt seine Stimme ab¬
geben sollte. In Lothringen war dieses schon früher (durch
die Verordnung des Herzogs Leopold vom November 1707)
eingeführt. Die constituirende Versammlung führte durch ihr
Dekret vom löten September 1791 tit. 8- sot. 9 (Desenne
t. III. x. 340) in Criminal-Sachendieselbe Ordnung ein, die
durch das kaiserl. Dekret vom 30sten März 1808, »rt. 35, 73

löten September 1791) über die Einrichtung der Crimi-
nal-Justitz (tit. 8. r>rt. 9, Dosen. tom. III. p. 340) ver¬
ordnet, daß die Richter laut und öffentlich abstimmen soll¬
ten, wobei es ihnen jedoch (»rt. 7) überlassen blieb, vorher
im Geheimen zu berathschlagen. Das Dekret derselben
Versammlung über die Justiz-Organisation überhaupt (vom
löten August 1790) enthält in dieser Hinsicht keine genaue
Bestimmung, sondern es sagt nur (tit. 2. srt. 14. Desenne
tom. III. 197) „en tonte mstiere civile on erimi-
nelle los plrnäo^ers, rsxxoots et ssttAeorens seront pn-
dlies, et tont eito^en snra le llroit cle llelenllre lui-
meme sa esuse, soit verbalement, soit xsr eorit."
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auch in Civil - Sachen auf alle Gerichte ausgedehnt ward, doch

mit der Beschränkung, daß in allen Sachen, worüber ein

schriftlicher Bericht erstattet wird, der Referent*) zuerst stimmt.

Wenn bei dem Abstimmen sich mehr als zwei Meinungen bil¬

deten, so mußte nach der altern Gesetzgebung und zwar nach

Art. 32 der Verordnung Ludwigs des Zwölften (v. 1.1510) die

Minderzahl sich an eine der andern Meinungen anschließen. **)

Die neuere Gesetzgebung ***) verordnet dasselbe, doch so, daß

in diesem Fall noch eine neue Stimmcnsammlung vorhergehen

muß. Bei Stimmen-Gleichheit müssen die Richter in Civil-

Sachen noch einen oder einige ****) andere, bei den Gerichten

*) Oesenne ooä. Asner. krano. tom. IV. p. 438, 441.

**) Hiervon ist natürlich der Fall auszunehmen, wenn eine

der drei Meinungen die absolute Mehrheit der Stimmen
(d. h. Mehr als die übrigen zusammen) für sich hat. In

diesem Fall gilt die Meinung der absoluten Mehrheit.
Hat jede der drei Meinungen eben viele Stimmen für
sich, so wird dieses als Stimmengleichheit (xsrtsAs) an¬

gesehen.

'***) Ooä. 4. pro<w4. olv. srk. 117, 467; Oeor. Impsr. 4.
30- ülsrs 1808. srt. 35- Deseri. iom. IV- )>. 438. Man

sehe noch ülerlin Hörern, srt. oxinion.

****) Ehemals war bei den Parlamenten hierin eine andere

Regel üblich, wovon im folgenden Abschnitt naher geredet
werden soll. — In dem Dekret der Constituirenden vom

I6ten Aug. 1790, wodurch zuerst die Form der Gerichts-
Verfassung abgeändert und eine neue eingeführt ward,
(Degen. tom. III. p. 188) war der Fall der Stimmen,

Gleichheit nicht vorgesehen. Das unter dem Direktorium
erlassene Gesetz vom I4tcn Prair. I. 6 (Dezen. rom. IV.

x. 221) verordnete, daß in diesem Fall die Richter drei
andere nach dem Dienstalter zuziehen sollten. Dieses war

bei der damaligen Verfassung, wo (nach Art. 216 der
Constitution von 1795) für jedes Departement nur Ein,

mit wenigstens zwanzig Richtern besetztes Tribunal bestand,
leicht ausführbar. Allein nach der Justiz-Organisation

vom 27sten Ventose I. 8 (18ten Mär; 1800, Deseri. wm.

IV. x. 250), nach welcher (srt. 6) für jedes Arrondissc-
ment nur Ein (hin und wieder nur mit drei Richtern und
zwei Stellvertretern besetztes) Tribunal bestellt ward, konnte

jene Bestimmung nicht mehr befolgt werden. Das Gesetz
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erster Instanz einen Richter, der nicht über die Sache erkannt
hat,-in dessen Ermangelung einen Stellvertreter (suxxie'gnt),-
in Ermangelung des letzter« einen Advokat, und wenn auch
deren keiner vorhanden ist, einen Anwalt (nach dem Dicnstal-
tcr) zuziehen, (ooä. 6. xrocöä. oiv. srt. 118, in Beziehung
auf die Appelhöfe s. m. art. 468). Diese Zuziehung eines
neuen Richters geschieht durch ein förmliches Urtheil, wodurch
der zugezogene Richter namentlich bestimmt wird, und zwar
muß alsdann die ganze Sache von neuem öffentlich verhandelt,
und in schriftlich verhandelten Sachen der Vertrag des Refe¬
rent von neuem erstattet werden.— Noch ist zu bemerken, daß
in Civil-Sachen beim Abstimmen nicht (wie es jetzt bei Crimi-
nal-Sachen geschieht) die Frage über die Thatsache von der
über das Recht getrennt und über jede besonders entschieden
wird, sondern daß die Richter über die Antrage der Partheien

vom 27sten Ventose I. 8 spricht nicht von dem Fall der
Stimmen - Gleichheit. Da derselbe indessen sich häufig er¬
gab, so forderte der erste Consnl von dem Staats-Rath
ein Gutachten darüber ein, welches den 17ten Germinal
I. 9 als Consular-Beschluß verkündigt ward. (vt-son.
rom. IV. x. 300). Der Staats-Rath spricht sich dahin
aus, daß es ihm am besten scheine zu der Einfachheit der
ehemals (unter den Königen) gebräuchlichen Ordnung zu¬
rückzukehren, wo man einen Advokat, der bei der Verhand¬
lung der Sache zufällig gegenwärtig gewesen war, als
Richter zuzog, wodurch die Zeit und Kosten einer neuen
Verhandlung erspart wurden. Wenn indessen auch die
Tribunale eine Abneigung haben sollten, einen solchen Ad¬
vokat oder Anwalt zuzuziehen, welches übrigens in jeder
Hinsicht vorzuziehen wäre, so würde es Ihnen doch leicht
seyn, Einen Richter oder Stellvertreter zu finden, durch
dessen Mitwirkung die Sache entschieden würde. Es läge
nämlich offenbar en dem Sinn des Gesetzes vom 27stcn
Ventos. I. 8, daß in solchen Fällen die Mehrheit Einer
Stimme entscheidend sey, indem es überhaupt Alles der
ehemaligen einfachen Ordnung mehr genähert, und die
Ausführung des Gesetzes vom 14ten Prairial I. 6 (näm¬
lich die Zuziehung von drei Richtern) ganz unmöglich
gemacht hätte. — Dem Geist dieses Gutachtens gemäß
sind auch die in dem oost. ll. prooclä. oiv. (art. 118, 468)
über diesen Punkt enthaltenen Bestimmungen.
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stimmen. Dieses ist nicht allein dem Gerichts-Gebrauch sondern
»s, auch den Gesetzen gemäß. Ausdrücklich sprechen dieselben zwar
R > nicht davon, indem man in keinem der über den Dienst und
sU die Polizei der Tribunale erlassenen Gesetze oder Decrete (M.

Ug s. S. 271 Not.) das Mindeste davon findet. Allein es folgt
N doch mittelbar aus denselben, *) indem sie Ausnahmsweise ge-

rch wisse Punkte bestimmen, worüber einzeln und vorläufig, ehe
N noch die Hauptsache zur Sprache gebracht wird, entschieden

werden muß. Dieses ist nämlich der Fall bei allen aus der
^ Form hergeleiteten Einreden (6ns <ls non provocier), wodurch
H die Klage entweder aufgehoben oder wenigstens aufgeschoben
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JEs folgt auch wohl aus der Natur der Sache selbst. Das
sogenannte l'seturn ist in Civil-Sachen selten eine reine
Thatsache, sondern derselben muß nothwendig eine gewisse
Qualifikation beigelegt werden. Wenn es sich z. B. fragt,
ob ^ dem L sein Haus verkauft hat, so handelt es sich
nicht blos von Thatsachen, sondern auch davon, ob diesel¬
ben von der Art sind, daß dadurch im Sinn des Gesetzes
ein Verkauf constituirt wird. — Bei den Erörterungen,
welche in der constituirenden Versammlung über die Ein¬
richtung der Justiz Statt fanden, drang vorzüglich A. Du-
port in einer am 2listen März 1790 gehaltenen Rede auf
die Trennung der Frage über die Thatsache von der über
das Recht. Er behauptete, daß ohne diese Trennung sehr
viele Prozesse nach der Meinung der Minderzahl der Rich¬
ter entschieden würden, wozu er als Beweis folgendes al¬
lerdings merkwürdige Beispiel anführt. Man nehme an,
Titius weigere sich die Schulden seines Großvaters zu
bezahlen, weil Istens sein (des Titius) Vater auf die Erb¬
schaft desselben Verzicht geleistet, und 2tens die an den
Großvater gemachten Forderungen nicht gesetzlich begrün¬
det seyen. Cajus behauptet von beidcm das Gegentheil.
Nimmt man noch ferner an, die Zahl der Richter sey
zwölf. Von diesen seyen sieben der Meinung, es habe keine
Verzichtleistung Statt gefunden. Die fünf andern glau¬
ben, es habe eine Verzichtleistung Statt gefunden, aber
die Forderungen seyen gesetzlich gegründet. Wenn nun
von den sieben ersten, vier die Forderungen für ungegrün-
det und drei sie für gegründet halten, so verliert Cajus
seinen Prozeß, obschon er in Hinsicht der Thatsache, eine
Majorität von 7 gegen 5 und in Hinsicht des Rechts eine
Majorität von 8 gegen 4 für sich hatte.

26



wird, wohin die Einrede der Inkompetenz und andere derselben
Art gehören. (Man sehe darüber Llerlin Uöport. srt. kin Zg
non-procLcler, d. cocl. st. prooöst. srt. 170, 172, 173 U. s. f.
und die or-ston. 6. 1667. til. 6). Aus dem, daß die Richter
nur über die Anträge der Partheien entscheiden, folgt, daß sie
keiner derselben mehr zuerkennen dürfen, als sie gefordert d. b.
als worauf sie angetragen hat. Selbst wenn die Parthei in
Ausführung ihrer Gründe Etwas Übergängen oder ausgelassen
hat, so dürfen die Richter dieses nur in Hinsicht des Rechts,
aber nicht in Beziehung auf die Thatsachen ergänzen. Schon
Philip von Valois bestimmte durch seine Verordnung vom I.
1344 über diesen Punkt „Ichungir Hex omnibus tsm msgnss
(,'smerss c^usm luc^usestsi um stomiui8, in vim sui sui'gmen-
6, ne sto eaugis in eästem Luriä exigtentiduZ, inkormstionem
per vordre privstri, in eorum stomidu8, nee slidi rooipisnl
a l^uocun^uo per Iitrorr>8 vel nuneios, sut sligz ^uov>8 mo-
sto, sost solum in Usrlremonto, ksrtidu« in (iuriä litiggnti-
du8 et eorum surs monstrsntidus. " Noch näher erklärt sich
derselbe König darüber in folgender Stelle: „ Urosiidon8 er
stokonstong ä tous les kresillens et Lonseiller» c^u'en ssi-
ßesnt sueun kroees ils ne stieot, ne proposent suouns
(sits 8vit ä lousnAe ou vitupöre ste8 ksrties .........
......... ni sutres ksits <^ue les ksits prop 08 os par Io8
?srtie8 su I?rove8; ear Ie8 I*srtie8 8vavent, ou stoivont
mieux 8or>voir leurs (reils r^u'ils ont ü propo8er, <^us ne
(ont leg suA 08 ; et 8i «neun 1m8oik le oontrsire, en cli8snt
»on opinion ou sutremenr, ee semdleroit etre plus stgstkoo-
tion hue sto rsi8on."

Ueber den Inhalt der Urtheile im Allgemeinen läßt sich
natürlich Nichts bestimmtes sagen, indem derselbe von der
Natur der Streitfrage und den Rechten und Anträgen der
Partheien abhängt. Eine Art von Entscheidung gibt es indes¬
sen, die wir, weil sie den ehemaligen französischen Gerichten
eigen war, hier bemerken wollen, und von der man zweifeln
möchte, ob sie mehr zu dem Inhalt oder zu der Form des Ur¬
theils zu rechnen sey. — Dieses war nämlich, wenn eine Par¬
thei „llol-8 sto Cour" erklärt ward. Dieselbe Formel war sc-
wohl in Civil- als Criminal-Sachen üblich. In Beziehung
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auf die letzter,, wird §. 4. davon näher geredet werden. In
Civil-Sachen bediente man sich derselben, wenn entweder die

Klage ohne allen Werth und Gegenstand, oder wenn sie noch
nicht gehörig aufgeklärt war, oder Jemand vor der gehörigen
Zeit, vor dem Erfall der Frist, oder vor Erfüllung einer noth¬
wendigen Bedingung die Klage anhob. *) Das Einzige indes¬
sen, wodurch sich in Civil-Sachen ein solches Urtheil von der
gänzlichen Abweisung des Klägers unterschied, bestand darin,
daß meistens kein Schaden-Ersatz erkannt- und, gegen die allge¬
meine Gewohnheit der französ. Gerichte, die Kosten zwischen
den Partheicn ausgeglichen wurden. Eine einzige Ausnahme
fand Statt, wenn dem „llors cle eour" noch „gugut » prä¬
sent" beigefügt war, in welchem Fall es dein Kläger frei
stand, seine Klage zur rechten Zeit zu wiederholen.

Was die Zahl der Richter betrifft, die bei einem Urtheil
mitwirken müssen, so ist und war diese nach Verschiedenheit
der Gerichte verschieden. Jetzt ist (nach dem Gesetz von, 27sten
Ventose I. 8. I8ten März 1800) bei einem Urtheil eines Tri¬
bunals der ersten Instanz (Art. 16) eine Zahl von wenigstens
drei- und bei dem Urtheil eines Appelhofs (Art. 27) eine von
wenigstens sieben Richtern erforderlich. Befinden sich überdem
bei einem Gericht zwei (bis zu dem Grad von Geschwistcr-
Kindern) verwandte Richter, so werden in Folge des kaiscrl.
Dekrets vom 23sten April 1807, welches auf das Gutachten
des Staats-Raths erlassen ward, nach dem Beispiel des alten
Gerichts - Gebrauchs die Stimmen derselben, wenn sie der näm¬
lichen Meinung sind, nur für Eine gezählt. (vesen. ,om. IV.
p. 429). Die Urtheile der Friedensrichter gehen von denselben
allein aus. **) In dem alten Frankreich war bei den Prasi-
dial-Gerichten (M. s. S. 235,238) die Zahl der Richter, die bei
einem Urtheil mitwirken mußten, zu sieben bestimmt. Bei den
Untcrgerichten (sowohl den Königlichen als Grundherrlichcn)
waren wenigstens drei Richter erforderlich, Verriere (lUet.
<1. Oroit. art. jugos Interieurs) bemerkt dieses ausdrücklich.

*)Verriere Die,, ä. Oroit art. Ilors cle llour.

**)Von den Bestimmungen der Constituirenden über diesen
Punkt wird unten naher die Rede seyn-



Er beruft sich deshalb auf die Bestimmung der orclon. <l. 1670
(tit. 25. grt. 10). An dieser Gesctzes-Stelle ist nun zwar nur
von Criminal-Urtheilen die Rede. Doch laßt sich nicht wohl
zweifeln, daß die Angabe von k'erriere dem letzten Gerichts-
Gebrauch vor der Revolution gemäß gewesen *) sey. Bei den
Parlamenten fand in dieser Hinsicht eine große Verschiedenheit
Statt. Bei einigen (dem Parlament von Paris z. B.) waren
zehn- bei andern sieben Richter u. s. f. erforderlich, um ein
Urtheil erlassen zu können. —

Ist nun endlich das Urtheil festgesetzt, so wird es in der
öffentlichen Sitzung von dem Präsident ausgesprochen, und von
dem Gerichts-Sccrctair, so wie der Präsident es ausspricht,
in das Sitzungs-Protocoll (keuille cl'suclienee) eingetragen. **)
Dieses bildet die Urschrift (la minute) des Urtheils, die in
Civil-Sachen von dem Präsident und Gerichts - Secretair ***)
unterzeichnet wird. Diese öffentliche und mündliche ****) Ver-

Ueber die Art der Abstimmung und den dabei nöthigen
Bedingungen findet man viele 'Partikularitäten und zwar
mit den Original-Stellen aus den königl. Verordnungen
belegt, in dem fünften Band der Werke von D'Aguesseau
in dem Abschnitt, welcher „Nsximes tire'es cle8 orclon-
nrmees »uiv-mt lorärc clu Loclo Henri" überschrieben
ist, z>. 57 l- eclit. cl. 1767. ffto.

Minute est reäigee 8ur une keuille volsnte gppeles
(euills cl'guäienoe; touteg ees keuille8 86 reuni88ent,
ä la lin cle l'snnse, en un ealiier ou reZistre, c^ui
prenä lo nom cle reAi8tre cl'suclience, sutrement äs
plumitik, e'e8t ä äire reg>8tre äe eelni c^ui tient I»
plume ü l'suclienee." l^ois 6. e. proeecl. civ. psr (larro
tom. I. z>. 384- not.

***)(locl. cl. p. grt. 138, 139; orclon. eir. tit. 26. srt. 5.
Nach srt. 138 d. v. cl. x. müssen in demselben Register
am Rande die Namen der Richter die bei dem Urtheil
mitgewirkt, so wie der des Staats-Procurators, der dabei
zugegen war, angemerkt werden; welches letztere ebenfalls von
dem Präsident und Gcrichts-Secretair unterschrieben wird.
Schon die orllon. cl. Nouling art. 63 enthält eine ähn¬
liche Vorschrift.

****) Mündlich wird der Parthei das Urtheil durch den Präsi¬
dent auch dann verkündigt, wenn die Sache bei verschloß-
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Kündigung des Urtheils durch den Präsident ist jetzt für alle
Civil-, Polizei-, Correctionclle- und Criminal-Sachendurch¬
aus vorgeschrieben. Es kommt hierbei nach der jetzigen Gesetz¬
gebung gar nicht darauf an, ob der Prozeß selbst, mündlich
oder schriftlich verhandelt worden ist. — Nach der altern Ge¬
setzgebung fand zwar dasselbe Verfahren, jedoch nur für münd¬
lich verhandelte Sachen Statt. Für die schriftlich verhandelten
war es anders. Der Referent mußte die eigentliche Entschei,
düng (Is «licwm ou llieton — so nannte man sie in schrift¬
lich verhandelten Prozessen —) nebst dem Datum, wo sie er¬
gangen war* *) mit eigener Hand schreiben, und auf das Se¬
kretariat schicken. Hier ward es (zu den Zeiten Jmbert's
Urst. juclic. liv. I. clisp. 51) durch den Gerichts-Secretair
den Partheien oder ihren Anwälten mündlich verkündigt, wel¬
ches indessen vielleicht nur bei einigen Gerichten gebräuchlich
war. Unmittelbar vor der oräon. viv. und schon früher
(oräon. ä'Orlesnz srt. 62) war es fast durchaus Sitte, daß
auch diese Urtheile von den Gerichten selbst öffentlich verkün¬
digt wurden, welches dieselbe (tit. 26. srt. 7) abschaffte. **)
Dieser Bestimmung gemäß wurden sie auf dem Secretariat
niedergelegt, wo die Partheien sie einlösten. Ehemals wurde«
diese Urtheile als an dem Tag ihrer Verkündigung erlassen

sencn Thüren verbandelt wird. M. s. S. 273 Not. Die¬
ses gilt auch in Criminal-Sachen.

*)Dieses war durch die Ordon. Carls des Siebenten vom
I. 1453, und die Ludwigs des Zwölften vom I. 1498
vorgeschrieben,und ward auch schon zu den Zeiten Im,
bert's (etwa im I. 1530) und bis zur Revolution beob¬
achtet. (Urst. jusio. liv. I. obsp. 51). Daß der Referent
auch (und zwar ehe er das Urtheil auf das Secretariat
schickte) das Datum eigenhändig zusetzen mußte, verordnete
die orckon. oir. tit. 26. srt. 8-

**)Jousse in seinem im I. 1767 erschienenen Commentar über
die ol-ckon. oiv. bemerkt zu der angeführten Stelle, daß
bei einigen Gerichten die Urtheile dennoch öffentlich aus¬
gesprochen würden, oder daß man wenigstens unter densel¬
ben bemerke, sie seyen öffentlich ausgesprochenworden, ob-
schon es wirklich nicht geschehen sey; welches er mit Recht
einen doppelten Mißbrauch nennt.
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angesehen. Nach der orston. eir. tir. 26. art. 8- war aber das
Datum derselben der Tag, wo sie erlassen wurden, welches
eben durch die Unterschrift des Referent bekundet werden sollte.
Bei diesen letztem Urtheilen, die nicht öffentlich ausgesprochen
wurden, entstand oft eine besondere Schwierigkeit darüber,
wann sie als eigentlich feststehend und beschlossen anzusehen
seyen, so daß sie von den Richtern, die sie erlassen hatten,
nicht mehr geändert werden könnten. Hierüber waren die
Meinungen der Rechtsgelehrten Nichts weniger als einig.
Viele *) glaubten, so lange das Urtheil noch nicht unterzeich¬
net und auf dem Sccretariat niedergelegt sey, stehe es den
Richtern frei, dasselbe abzuändern. Andere hielten dafür, so¬
bald es von dem Präsident und Referent unterzeichnet sey,
müsse man es als ausgesprochen ansehen, so daß es alsdann
nicht mehr abgeändert werden dürfe. Nach einem Beschluß
des Parlaments, den dasselbe zu der Zeit, wo D'Aguesseau
General-Advokat dabei war, gefaßt, und worauf derselbe in
einem Brief vom 3tcn November 1736 verweist, sollte ein Ur¬
theil gleich nach der Abstimmung,(wenn die absolute Stimmen-
Mchrhcit sich ergab) nicht mehr geändert werden, es sey denn,
daß die Parthcicn noch vor der Abfassung und Unterzeichnung
des Urtheils neue Aktenstücke beibrächten, und daß zugleich alle
Richter einstimmig wären, die Einreichung dieser neuen Akten¬
stücke zu erlauben und von neuem zu berathschlage». Allein
auch dieses ward nicht allenthalben beobachtet. Eine vollstän¬
dige Darstellung aller Meinungen über diesen Punkt findet
man (Merlin Report, srt. juAement H. 3. no. IV. Jetzt, wo
alle Urtheile mündlich und (auch fast ohne Ausnahme) öffent¬
lich ausgesprochenwerden, kann diese Schwierigkeit nicht mehr
vorkommen. Denn es ist keinem Zweifel unterworfen,daß ein
ausgesprochenesUrtheil nicht mehr geändert werden kann, so

*)Rspon Oolleet. irrest. lib. VI. tit. 2. no. 27. „Rostea-
gusm viso proeessu perieuluin »entenlise eoneeptum
luit, «lZnstnin atgue in sels relstuin scl ick reeitsnclum,
juäiees rusnus, ut sfiint HZsts» bsbent, ue^ue possunt
gut äsbent illncl , gut prooessuiu ex getis ellere, ut
prnäietum procsssum retrsetent; Rrout suäiegtuin (uit
Arreste Rarisiensi 17 stie Ilecemdris sän. 1555 ele. ^
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wie auch, daß es, ehe cS ausgesprochen worden, als nicht eri-

stirend anzusehen ist. *)

Was die Art der Abfassung der Urtheile betrifft, so muß

man die Form, in welcher sie ausgesprochen, und von dem

Gerichts-Sccretair niedergeschrieben werden, von derjenigen,

in welcher sie ausgefertigt und den Partheien zur Vollstreckung

mitgetheilt werden, (worüber sogleich noch ein Näheres) unter¬

scheiden. In der letzter» Form bestand ehemals jedes Urtheil

aus zwei Theilen, nämlich aus den sogenannten Qualitäten

und der eigentlichen Entscheidung (le äisposiük), wozu in

schriftlich verhandelten Sachen noch ein dritter Theil (vu ge¬

nannt), d. h. die Erwähnung der eingesehenen Aktenstücke hin¬

zukam. Nach der jetzigen Gesetzgebung (eocl. ll. xrocell. »rt.

141) besteht es aus den Qualitäten, der Entscheidung und den

*) Ehemals scheint arger Mißbrauch mit der Abänderung
der Urtheile getrieben worden zu seyn. Bei Berlin (art.
jugement) wird eines Falls erwähnt, wo ein Richter, der
unter Zuziehung einiger Rechtsgelehrten (Zrsäuös) ein Ur¬
theil erlassen hatte, nachher unter Zuziehung von andern
Rechtsgelehrtcn dasselbe abänderte. Schon Carl der Sie¬

bente verordnete „ltom 6t poureo ^U6 souvontes to^s
le» juges tant nostros c^u'sutros, spres leurs senteneos
prononeees, llont aueunos «los psrties sppellont, sprös
l'gppellstion tsieto eorri^ent leur senteneo, et los mot-
tont psr vserit en sutro (arme, ^u'ils ne les ont pro-
noncees.Rous.svons oräonno et or-
äonnons c^uo tou« les ju^os et justiciors cko nostro
ro)aume tant nostros ^u'sutres, gvant «^u'ils pronon-
eont leurs senteneos, clelkinitives ou autres clont los
psrties seront sppoineiöes en ckroit. bsilleront su ^rei¬
ner clo leur eour en oserit le briet ou clietum äo leur
ju^ement tel c^uilis le prononeeront: leguel briet clo
leur clietum ou sppoinetement lecliet gretlier sera te-
nu cle Asräer parclerors lu^ et l'onreZistrer: et no
siAnera ls senteneo ou gppoinetoment clu juge spres
^u'elle sers prononeee et inise en torine , sinon c^u eu
ieelu^ briet ou clietum ckucliet juZement ou sppoineto-
mert, tel c^u il lu^ surs este baille , soit mis en oserit
en lsclivte sentoneo clo mot ü mot sur peino ll'estre
pun)' eommo clo erime cle taulx. M. s. Orclonnane.
cl. 1453- srt. 17.
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Beweggründen (motiks), unter welchen letztem in den Fällen,
wo es erforderlich ist, die sogenannten v» (nach Einsicht) mit-
begriffen sind (sm. 142 ). *) — Unter Qualitäten versteht man
die Namen der streitenden Partheien, ihre Forderungen und
Einreden, so wie die Thatsachen und Rechtsgründe, woraus sie
dieselben herleiten, kurz den sogenannten ststus esusse er oon-
troversisv. (voll. cl. p. grt. 142). Sowohl nach dem alten
als neuen Verfahren muß der Anwalt, der die Ausfertigung
des Urtheils verlangt, diese Qualitäten dem Gericht einliefern.
Er laßt dieselben zu dem Ende dem Anwalt des Gegners insi-
nuiren. Hat dieser Etwas dagegen zu erinnern, so kommt die
Sache wieder vor das Gericht, welches dann diesen Punkt
ordnet. **) Die Urtheile in der Form, wie sie in der öffentlichen

^ Sitzung ausgesprochen werden, enthalten diese Qualitäten nicht,
sondern nur die Beweggründe und die Entscheidung (nach dem
ältern Verfahren nur die letztere). Bei Aussprechung des Ur¬
theils heißt es auch nur ohne alle Erwähnung des Namens
des Fürsten „das Tribunal urtheilt, erkennt zu Recht u.s. f."
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*)Nach der Gerichts-Ordnung, welche die constituirende Ver¬
sammlung den listen August 1790 führte, bestand ein jedes
Urtheil aus 4 Theilen. Ur. 5. srl. 15. (vossnno ooll.

ne>. r. III. p. 22 l. heißt es: „1-.S i-estgotion lies
IN0N8, tsnt 8Ul' I'gppel läes in8tg»06 , contienstl'Ä

«gusiro piäoos <listinot08. 1) Osns ls lärs Ie8 noin8 et

le« ^usliie8 lle8 pgitio8 80 ionr enonoög. 2) Dsns I»
seoonclo, los k7ll08tion8 ilo Islt ot <lo lll-oir, ^ui oonsti-

tuent lo proos8, 8eront posoo8 sveo pröoi8ion, 3) Hans
ls troisiem« lo i-ösultsi äo8 1sit8 i-eoonnu8 ou oon8ts-

tv8 psr l'instr-uotion, ot >68 moii(8 gui guroni ästor-
rnine le juAement, 8eront expi-ime^. 4) I o ^uatriemo
enlin oontienclrs lo <li8po8itik «tu jiigement. 9tach der
Constitution des I. 3. sm. 208. sollte noch überdem der
Text der Gesetze, worauf ein Urtheil sich berief (auch in
Civil-Sachen) wörtlich in demselben angeführt werden. Die
Constitution vom I. 8 hob dieses indessen wieder auf.

**) Ehemals fand darüber eine förmliche mündliche Verhand¬
lung Statt. Nach dem jetzigen Verfahren berichtigt der
Präsident die Sache. (ooä. ä. prooöll. srt. 143—145).
— Diese Mittheilung der Qualitäten durch die Anwälte
oder vielmehr durch denjenigen der Parthei, welche das
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Alles bis hierhin Erwähnte findet bei allen Gerichten Statt,
sie mögen in erster oder letzter Instanz sprechen. Allein die
Benennung, die man den Urtheilen giebt, war und ist noch,
nach Verschiedenheit der Gerichte, verschieden.Nur diejenigen
Gerichte, welche vermöge ihrer Einsetzung in allen vor sie ge¬
brachten Sachen in letzter Instanz sprechen, hiessen und hcissen
noch Gerichts-Höfe (oours, cour» souversinss). Hierhin

Urtheil auslöst, kürzt den Gang des Verfahrens merklich
ab. Es würde nämlich sehr lange aufhalten, wenn der
Präsident bei der öffentlichen Aussprcchung des Urtheils
auch den ganzen «tstug ogu8ss er oonii-oversiao vortrüge.
Der Gerichts-Sccrctair welcher das Urtheil so wie der
Präsident es dictirt, niederschreibt, kann die ihm unbekann¬
ten Qualitäten später unmöglich hinzufügen. — Wir fügen,
da diese Sache in den deutschen Gerichten nicht gebräuch¬
lich in, aus Uigesu (^rooscl. liv. II. psrt. Ili. tit. 7.
no. III. rom. I. p. 550, 551 ein Formular dieser Qualitä¬
ten bei.

(^uslitös äs äugement.
klntis Is 8isur kieors, nsgooisnt clomeurgnt s . . .

clemsnäoui' gpi'ös cikstion prsslslrls su buiesu <lo paix
lsr K 8»ivsnt I sssignstion clonnss psi' ox-
ploit äs.liuissioi', on äste ä>i.tenäsnts
ä es gus /es sie
äslenäsur ä Is rsguvto ä lui signilio lo.sui-
vsnt la sisnne en iegon8s, en ästo äu.är>n8
Isguolls il sonolut ä oo gus lo» ?'e/s/s /öL
<ke /« oomprir-gnt loäit 8ieur Uierrs, Ne.
^ . . . son svouo ä'uno psrt;

ILt Is 8i6us Uou>8, sgent ä'gllgiso8 äemeuiant ä . . .
äekenäeur' g I'exploit ä'k>88ignstion 8u8ononoo et äste,
äomsnäeur sux Iin8 äs 1a regusto äu.ägn8 ls-
guells il sonslut ä es guo lo>r T'e/ake /es conc/uLronLl,
st äolsnäeul' ä Solls äu.compgrsnt loäit 8ieuu
l.oui8 No. U . . . 8on avous ä'sutro Part;

5SN8 gus >68 ^uslit08 pui88ent uuiro ni prsjuäioier

(^uS8tion äo ksit eto.
<^uo8tion cls äroit otv.
^pro8 avoir sntenäu soutrgäiotoirement ots. Is

tribunal ots.
Diese Qualitäten müssen, wie im Text bemerkt worden,

der Gegen-Parthei insinuirt werden; welches indessen nur
für contradictorische - nickt für Contumacial-Urtheile gilt.
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gehörten in dem alten Frankreich aus den ordentlichen Gerich¬
ten vorzüglich die Parlamente; in dem neuern die Appelhöfe
und der Cassationshof. Selbst solche Gerichte, die nur für die
Dauer einer bestimmten Zeit zusammengesetzt werden, führen,
wenn sie in allen ihnen vorgelegten Sachen in letzter Instanz
sprechen, den Titel Gerichts-Höfe (coui-8), wie die Assi-
sen- und Speciell-Gerichte, welche Assisenhöfe, Specialhöfe,

(cour ll'il8sisv8, coui-8 8ps'oisle8) hcissen. — Man versteht
zwar (und verstand besonders ehemals) unter dem Wort oour-
zuweilen jedes Gericht. Besonders war dieses der Fall, wenn
dritte Personen von- oder zu einem Gericht sprachen, wo dann
uöthigcnfalls durch den Zusatz „8onversine" jede Zweideutig¬
keit vermieden ward. Allein- außer den eigentlichen Gerichts¬
höfen, durfte kein einziges Gericht sich selbst in seinen Urtheilen
den Titel „ oour" beilegen; welches auch in den königl. Ver¬
ordnungen , offenen Briefen u. s. f. genau beobachtet ward. *)
Die von diesen höchsten (unbeschrankten) Gerichtshöfen erlasse¬
nen Urtheile hiessen und heissen noch „srrvk8" (Endurtheile,
Beschlüsse); wogegen die Aussprüche der andern Gerichte nur
„Urtheile (jugor.-.en8, 8entenoe8)" genannt werden. **) In
Civil-Sachcn bedienten sich die Parlamente ehemals in Appella-
tions-Urtheilen meistens des Ausdrucks: Der Hof vernichtet

*)Es gibt unzählige Beispiele davon. Um nur Eines anzu¬
führen, so wird in der oi-llon. cu-im. 6 . 1670. Ur. 25.

si-t. 9 verboten, Criminal-Urtheile Nachmittags zu erlas¬
sen. Doch wird gleich in demselben Art. hinzugefügt:

„ N'ontenllon8 i>esnmoili8 risn innover ä cet ögsrä ä

t'uüsAs ol>86l-vö z,«/' -ros (7ourL."

**)Der deutsche Gcrichtsstyl kennt den Unterschied zwischen

jugemont und si-l'öt nicht. In der in dem ehemaligen
Großhcrzogthum Berg eingeführten Uebcrsetzung des ooä.

ä. prooöä. wird Sl-iök durch: Urtheil, juAsmeni durch:
Bescheid übersetzt. Allein srröc, (obschon es Einige von
dem Griechisch, «xia-xü, lplsoeo) ableiten) drückt offenbar
aus, daß durch dasselbe das Verfahren beendigt oder be¬
schlossen wird, wogegen ein Urtheil, auch der ersten In¬
stanz, doch immer ein Urtheil ist. Ich glaube daher, daß
die Worte: Endurthcil, Schlußurtheil, Beschluß, den Sinn
des französ. srröc genauer ausdrücken.



(wer sn nesnt) dieses oder jenes Urtheil. Bestätigten sie den
Spruch des Unterrichters, so sagten sie: Der Hof vernichtet
die Appellation (wer l'spgellstion sn normt). Stießen sie den¬
selben um, so hieß es in mündlich verhandelten Prozessen: Der
Hof vernichtet die Appellation, und dasjenige, wovon appcllirt
worden, (ls eour inet I'sgxellation er ee clont est sggel sn
nesnt; latein. Luois g^pellstionem et iä, s gno sygellstnin
kuit, in iri itnm äeäueir). *) Aenderten sie blos Einen Punkt
des unterrichtcrlichcn Urtheils ab, so hieß es: met l'sgxells-
tion er ee, en ee gue etc. sn nesnt, l'emencksnt ete. Da
sentenee sn nesiün sortisssnt ebbet. In schriftlich Verhandel¬
ten Civil-Sachen bedienten sie sich meistens statt: ee clont es«:
sggel ete. des Ausdrucks: ls sentenee äont est g)»(>el etc.
Hatte endlich der Appellant ohne alle Gründe von dem Urtheil

*) Dachte man sich nämlich das Urtheil des Unterrichters
vernichtet, so war die bei dein Oberrichter dagegen einge¬
legte Klage nicht als eine eigentliche Appellation anzusehen.
DÄgnesseau (Oeuvv. tom. V- x. 6l0. eclit. 6. 1767- stto.)
sagt, der Ausdruck „ls couv wer l'sggsllstion sn nesnt^
sey eigentlich nur passend, wenn das Urtheil des Untcrrich-
ters nach den zu der Zeit, wo es erlassen ward, bekannten
Gründen unrichtig gewesen wäre, und der Appellat nur
durch die in der Äppellations-Instanz neu vorgebrachten
Gründe seinen Prozeß gewänne. Wirklich war auch das
Strafgeld, welches der Appellant in diesen« Fall bezahlt,:
geringer, als wenn es in dem Urtheil hieß „i'sgpellsnit

HON I'eeevsdle en son sppel." Eben darum durften auch
nur die obersten Gerichtshöfe (cours sonvorsines) sich des
Ausdrucks „mettre sn neun«" bedienen. So heißt es
z. B. (Orclon. ä. Villers-(üotterets ä. 1539- srt. 128)
„bln «ontes sg^ellstions sers juge, sn dene vel msle,
ssns mettve les sgyellstions sn nesnt, ns mockerer /es
«meustes /o/ K/zz-e/ sinon en nos (lours sonvensines
si ^our ti es-Alsncle et ur^ente esuse ils vo^ent gn'ginsi
le cleust bsire, clont nous ellsrAeons lenr Iionnenr et
eonseienee." M. s. auch (Imkert. liv. 2. ellsp. 15 ) —
lUontesguien (liv. 28- elisg. 33) führt noch eine besondere
Ableitung der Formel „lb.s eour- wet I'sggellstion sn
nesnt" ««. s. f. an. Er glaubt nämlich, sie komme von
den Gebräuchen des gerichtlichen Zweikampfs her, welches
indessen minder wahrscheinlich ist.
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des Unterrichters appellirt, besonders auch, wenn er nach Ver¬
lauf der gesetzlichen Frist appellirt hatre n. d. g., so hieß es
«I-a cour äeelsre lä Partie clo.non reeevalile ilgnz
ron Sjipel, 1a eonllarnne on I'smenlle et aux cle^,en8." —
Bei Klagen wegen Mißbrauchs der geistlichen Gewalt (axpel
eommo ä'sbus. Man sehe den folgenden Abschnitt) hieß es
im Urtheil: Es findet, oder es findet kein Mißbrauch Statt,
(il / a, 01 il a PS8 ä'sdu8). In Criminal-Urtheilen war
die Formel: Es ist recht geurtheilt und ohne Beschwerde ap-
pellirt, sliien ju»ü, et 8an8 Arie? sppele; llene jucliostum, '
mulo appellalum) oder umgekehrt. Dieses letztere war auch die
Formel, nach welcher, die Höfe (eour-8) abgerechnet, alle übri- d« §
gen Gerichte in Appellations - Sachen ihre Urtheile abfaßten.
Dieselben durften sich des Ausdrucks: Vernichten, für nichtig ^
erklären (monro au neant) nicht bedienen, selbst in den Fäl-
len nicht, wo sie, wie z. B. die Präsidial-Gerichte in letzter «G
Instanz urtheilten. Auch den Ausdruck: oräonne,- (verordnen) 5-li
durften nur die Gerichtshöfe (ooura 8ouve>-aino8) in ihren mk
Urtheilen gebrauchen. Jetzt find den Gerichten keine bestimm-
ten Worte für die Abfassung ihrer Urtheile vorgeschrieben. Zu Ä
den Zeiten des Consulats und auch in den ersten Jahren des
Kaiserreichs, bedienten sich die Appellations-Gcrichte wenigstens dm
jener doppelten Vernichtungs-Formel: meni-e l'sp^ellatioa et «
vo üont eto. nicht mehr, wie mau sich aus der großen
Menge von Urtheilen, die sich in dem Repertorium von Llerlin
finden, überzeugen kann. Späterhin indessen kehrten die Ge¬
richte wieder zu der alten Gewohnheit zurück. (M. s. Uigean
xrovL<l."eiv. tom. I. p. 614—619). Die Kreis-Gerichte, auch
wenn sie in zweiter und letzter Instanz urtheilen, sagen „Ls
/rrön-ra/ üit gu'il a ete dien fege par lo juAemont clont 68t
«ppel, mal et 8sn8 A>'ie?8 sppelo eto. Dagegen heißt es M
den Urtheilen der Appellationshöfe „La cour met I'axpellatioa
su neant eto. oder cour cteelare la Partie cie . . . . non
roeevstzle clsn8 80 N sppel eto.; kurz ganz wie es so eben in
Beziehung auf die ehemaligen Gerichte angeführt worden. Doch
bleibt bei der Appellation das Strafgeld ungeändert, in wel¬
cher Form auch das Urtheil ausgesprochen seyn mag. Mau
sehe hierüber noch: I e« lois 6v la prooöä. civ. xar Oarr«
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tom. III. no. 1701. x 469. — Die Sprache der Gerichte, wo¬
rin nicht allein die Urtheile, sondern überhaupt auch andere
Acte, sogar Testamente *) und Contracte ausgefertigt wurden,
war in den frühesten Zeiten die Lateinische. In den Provin-
zcn des geschriebenen Rechts wurden sogar Criminal-Prozesse
in dieser Sprache verhandelt, und selbst die Zcugcn-Verhöre in
derselben aufgenommen; so daß weder der Angeklagte noch die
Zeugen wußten, was sie ausgesagt haben sollten. Um diesem
Unfug ein Ende zu machen, befahl Ludwig der Zwölfte (durch
Art. 47 der Verordnung vom I. 1510), daß man sich bei Cri-
minal-Prozessen und bei Zeugen-Verhörcnüberhaupt, durchaus
der Sprache der Provinz, in welcher diese Prozesse verhandelt
würden (er» vuIZgii'6 ed IsnFgge äll z>3^8 Oll seront Isrts
lesäils proc68 eriminel8 er en^ue8ies) bedienen sollte. *—
Dieser wohlgemeinte Befehl (welcher schlecht befolgt werden
mogte, indem Franz der Erste ihn in seiner Verordnung vom
2. 1535 lellgp. 13. Alt. 561 wiederholte) brachte indessen einen
andern Uebelstand hervor, nämlich: wenn dergleichen Prozesse
durch Appellation an die höhcrn Gerichte kamen, so verstanden
diese oft den Provinzial-Dialect (das psro>8) nicht, worin die
Prozeß-Acten geschrieben waren. Daher befahl Franz der Erste
durch Art. 1l1 der Verordnung von Villers-Cotterets (gegeben
im August 1539), daß fernerhin bei allen Gerichten ohne Aus-

*)Doch wohl nicht alle. Z. B. das Testament von Boutil,.
lier, vom I. 1409, welches man seinem Werk angehängt
findet, ist in französischer Sprache abgefaßt; oder man
müßte dieses, (welches indessen nicht wahrscheinlich ist) für
eine Uebersctzung halten wollen. Auch die frühern Verord¬
nungen der'Könige sind zum Theil in französischer zum
Theil in lateinischer Sprache. Eben so wird in der I'srt.
klo ve-i-ill Ie8 clsw8 unter dem Art.: Franz der Erste be¬
merkt, daß vor der Verordnung dieses Königs, wovon so¬
gleich die Rede seyn wird, es mehrere Beispiele gibt, wo
selbst das Parlament von Paris sich bei seinen gerichtli¬
chen Verhandlungen der lateinischen Sprache nicht bedient
hat, und daß ganz sicher lange vor der genannten Ver¬
ordnung bei allen grundherrlichen Gerichten die Urtheile,
so wie alle Acte in der Sprache der Provinz (o„ lanZue
vuIZsire) abgefaßt worden seyen.
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nähme, die Urtheile, so wie sämmtliche Prozeßacten, Testa¬
mente, Contracte und überhaupt alle gerichtliche Ausfertigun¬
gen, u. d. g. in der Landessprache und zwar in der Fran¬
zösischen (en lanAvo Iiisternellö k>-mooi8) abgefaßt werden
sollten. *) Dessen Enkel Carl der Neunte dehnte dieses durch
die zu Roussillon im Januar 1563 unter Einfluß des berühm¬
ten Kanzlers 6e I'llüpüsl erlassene Verordnung (sin. 35)
dahin aus, daß auch die Eintragung in die Register der Par¬
lamente, so wie alle Antworten auf Gesuche und die Anträge
der Staats-Procuratoren in französischer Sprache abgefaßt wer¬
den sollten.

Was die Vollstreckung der Urtheile betrifft, so geschieht
diese jetzt, wenn das Urtheil des Untergerichts bestätigt wird,
durch dieses. Wird aber das Urtheil umgeändert, so gehört
die Vollstreckung dem höher» Gericht (an welches appellirt wor¬
den), oder einem andern von ihm beauftragtenan. (e. 3. p.
arl. 472). Nur über die Vollstreckung der Urtheile der Han¬
dels-Gerichte, erkennt (nach Art. 553 des e. 3. p. o.) das
Tribunal erster Instanz, und zwar desjenigen Orts, wo die
Vollstreckung geschieht; welche Regel die Jurisprudenzauf alle
Ausnahme-Tribunaleausgedehnt hat, **) wozu man auch die
Friedens-Gerichte zählt. Für die Aussprüche von Schiedsrich¬
tern hat das Gesetz selbst (o. cl. p. sm. 1000, 1021) es aus¬
drücklich und zwar mit dem Zusatz bestimmt, daß diese Urtheile

*)Man erzählt hierüber folgende Ancktode: Das Lateinische
der damaligen Gerichtssprache war, wie man sich leicht
vorstellt, äußerst barbarisch. Insbesondere übersetzte man
clelrouter (abweisen) durch äebotgre (z. B. lliots ouiis
clietum sororew «lebotsvit et clebotat). König Franz
der Erste fragte einen Edelmann, welcher wie er wußte,
eines Prozesses wegen schleunig nach Paris gekommen
war, wie es mit seinem Prozeß stehe. Der Edelmann ant¬
wortete, er wäre kaum in Paris angekommen gewesen,
als der Hof ihn (abgewiesen) debottirt (cntsticfelt)habe.
Der König unwillig über diese barbarische Sprache, erließ
bald darauf die angeführte Verordnung.

**)NerI!n Deport. srt. exeeution lies jugemens oivils.no. III. M. s. noch besonders llenrion-cle-Danse/ve I'su-
torite juclie. en ssrsnoe. cbsp. 16 er 17 -
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nicht anders, als auf eine Verordnung des Präsident des Tri¬
bunals der ersten Instanz *) oder des Appelhofs, und zwar
desjenigen Gerichtsbczirks, worin der schiedsrichterliche Aus¬
spruch ergangen ist, vollstreckt werden dürfen. Die Entschei¬
dung aller über diese Vollstreckung entstehenden Streitigkeiten
gehört dem Gericht an, dessen Präsident die Verordnung zur
Vollstreckung gegeben hat.

Im alten Frankreich herrschte hierin eine große Verschie¬
denheit oder besser zu sagen, Verwirrung. Nach (art. 179 der

or-Ion. ck. Llois) gehörte **) in jedem Fall, ein Urtheil mogtc
bestätigt oder abgeändert worden seyn, die Vollstreckung dem
Unterrichtcr. Nur die Auslegung des Urtheils gehörte dem
Richter, der es erlassen hatte. Die Verordnung von Blois
war indessen in vielen Gegenden nicht angenommen, und da
galt dann meistens die jetzt durch den voll. cl. pr-oe. festgesetzte
Regel.

)l Sowohl nach dem alten als neuen französischen Gesetz
kann ein Urtheil ***) nicht vollstreckt werden, wenn es nicht

*) Nachdem nämlich der schiedsrichterliche Aussprnch selbst an
der Stelle eines Urtheils der ersten oder zweiten Instanz
erlassen worden.

**) Der Artikel lautet so: „Dslsnllor>8 a no8 conrs souveesi-

nes sur les soiuitzscemen» ou appsllation8 miseg au ns-
ant, rotenir la soFnoi88anss cks I» oae>8S Principals, ns
pareillemsnt l'sxscution <ls leuiz airs>8 st juAsmsn8,

«i non pour es gui rsgaicls l'intorpi station ck'issux.
Itlai8 leur enjoignons rsnvo^er la coAnoisssnos cls la

csii8S au jugs cl'on provient l'appel s il a sts disn
jugs. I2t 8> la 8sntsncv a S8ts intirmse, ü selui ^ni
tisnt Is 8isgs immsllistemsnt sprs8 lui, lor'8 aux oas

S8gusl8 psc >L8 oielonnanoes il leur S8t permi8 U8sr äs
rerention cls cau8S. Lt 8eml>Ial>Is voulon8 68lrs garcls

par Ie8 j"ge8 prsUcliaux st autlS8 jug«8 «l'appel en
Ie«>r is»ai'<l: I,s taut a peins cls nullits «lea pioes-

«I«,rs8 st j»gsmsn8, st «ls tous «ls8pen8, clominsAS8 st
inlsi'S8t8. "

***) Dieses gilt von allen Erkenntnissen, (sie seyen provisorisch
oder definitiv) wodurch eine Parthei Etwas, was sich
nicht blos auf das Verfahren bezicht, zu thun oder zu las¬
sen, Etwas zu bezahlen oder vorzuschießen, herauszugeben
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dem Anwalt und der Parthei selbst, wogegen es vollstreckt
wird, mit den von dem Gesetz vorgeschriebenen Förmlichkeiten,
mitgetheilt worden, (e. <l. xroeeä. srt. 147, oräon. eiv. Ut.
27. ->rt. 1, 2). Provisorisch vollstreckbare Urtheile oder solche,
die in letzter Instanz erlassen worden, können nach dieser Mit¬
theilung jetzt auf der Stelle in Vollzug gesetzt werden; alle an¬
dere aber erst acht* *) Tage nach Aussprechung des Urtheils,
weil vor dieser Frist die Appel nicht eingelegt werden darf.V

In dem alten Frankreich war, um ein Urtheil vollstrecken
zu können, eine von dem Gerichts - Secretair in erecutorischer
Form abgefaßte Ausfertigung **) desselben erforderlich. Man

oder zu räumen verurtheilt wird (jugement i»i pronon-
eeront äes oonllsmngrions). Urtheile, die blos in Hin¬
sicht des Verfahrens Etwas bestimmen, werden nur dem
Anwalt insinuirt. Die erstem Urtheile müssen in mehrern
Fällen der Parthei, sogar an ihrem wirklichen (nicht an
dem von ihr gewählte,?) Wohnort insinuirt werden.

*) Wegen der Contumacial-Urtheile und der von den Han¬
dels-Gerichten erlassenen, sehe man c. ,1. x. srt. 155
und 435.

**)Es gab von jeher eine doppelte Art von Ausfertigungen
eines Urtheils, nämlich eine in erecutorischer Form, und
eine andere im Auszug gegebene. 1ml>. Urst. juäie. liv. 1.
ellgp. 51. „ U X 3 cleux mgniervs äs lever «entenees:
I'une psr rlielon seulsment, l'sutre ^ugncl on Is leve
en forme. (Die orcloo. eiv. tit. II- srt. 18 nennt dieses
sentence en forme ou psr extrail). Imbert setzt an der
angeführten Stelle noch hinzu: „DoU Ie Arekk'ier sem-
f>Isl>Iement j>ar les orclonnsnees clu Uo^ Olmrles VII.
srt. 17, et 6u lio^ l,o^8 XU. publiöe en l'sn 1499.
srt. 101 faire la sentenee en forme sur les pieoes lles
Parties, et in8erer au vrs^ ssns supsriluite cls längste
Ie xlaiclo^e ou eonkenu ües escrilures cles parties le
^lu» sommsirement «^ulll e8t possible; et aussi ^sr
apres ^ mettre äe mot s mot Ie üioton clu juge tel
^u'il surs signe et vuvo^e au greUier sur peine ck'en
estre pun), comme cle erime äe faux. Lt ne sera uns
psrtie reeeu a msintenir le clieton sutro Hu'il n'est
eontenu par Isclite sentenee ^uanä ekle est cksns la
forme susclite sinon ccuancl ekle vueills 1'aIIeguei' cle
faux. "



muß nämlich sowohl bei den Urtheilen als auch andern ähnli¬
chen (z. B. notariellen) Acten die Urschrift (Is Minute) von
der förmlichen Ausfertigung (ls grosse) unterscheiden. Die
erstere bildet zwar die Hauptgrundlage derselben. Sie allein
ist gewöhnlich von allen Bctheiligten, so wie von den mit der
Abfassung beauftragten oder beschäftigten Personen unter¬
schrieben. Man muß daher auch, wenn Zweifel entsteht, alle¬
zeit zu derselben zurückkehren, (ooä. eiv. art. 1334, 1335).
Allein man kann sich derselben doch unmittelbar zur Erreichung
seines Zwecks nicht bedienen, z. B. sie vor Gericht nicht produ-
ciren, die Vollstreckung eines Urtheils dadurch in der Regel
nicht erwirken u. s. f. Dazu bedarf es einer mit gewissen For¬
men versehenen Ausfertigung des Acts, welche grosse ge¬
nannt wird, und die sehr häufig ihrem Haupt-Inhalt nach
nur eine Copic *) der Urschrift (minute) ist und seyn muß.
Was diese Formen (in Beziehung auf die Urtheile) betrifft,
so haben wir schon erinnert, daß die Ausfertigung derselben
ehemals außer der eigentlichen Entstheidung, welche einzig in
das Audienzprotokoll (plumitik) eingetragen ward, auch noch
die Qualitäten enthalten mußte. Sie ward überdem, wenn sie
ein Urtheil eines Untergerichts enthielt, mit dem Namen des
Richters (z. B. des Amtmanns)- und wenn sie den Beschluß
eines Parlaments enthielt, mit dem des Königs (Rooiz psr la
gräee äe vieu etc.) überschrieben, welcher zugleich befahl, ih¬
ren Inhalt zu vollstrecken. Zu der äußern Form gehörte noch,
daß sie, mit großen Buchstaben, auf Pergament geschrieben
und mit dem königl. Siegel versehen seyn mußte. Doch selbst

*)Uebrigens ist eine grosse doch nicht immer eine Abschrift.
Das Wesen derselben besteht eigentlich darin, daß sie in
der Form ausgefertigt ist, wie man sie vor Gericht und
bei allen gerichtlichen Handlungen gebrauchen kann. Von
einem notariellen Act, wovon der Notar keine Urschrift
zurückbehält, sagt man, er sey „en brevet" ausgefertigt.
— Irr den Provinzen des geschriebenen Rechts kannte man
keine besondere Form für die grosse. Man sagte erste,
zweite Ausfertigung (Kremiere, seooolle expellition etc.)
M. s. Nerlin Report., k'erriero Riet. ä. Uroit Ultd die
Lllo>clopeä. »rt. grosse.

27
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mit einer solchen förmlichen Ausfertigung konnte man ein Ur¬
theil nur in dem Bezirk des Gerichts, von welchem dasselbe
ausgegangen war, in Vollzug setzen lassen. Man konnte eS
indessen, vermöge eines besondern Schreibens „psi-estis" ge¬
nannt , welches man bei den Kanzelleien einlöste, auch in den
andern Gerichts-Bezirkenvollstreckbar machen, (oräon. <l. 1667.
rir. 27. srt. 6). Der Name „xsrestis" welcher gehorchet,
bedeutet, ist aus der Zeit, wo die lateinische die Gerichtssprache
war, beibehalten worden. Es gab dieser Briefe oder Befehle
zweierlei, nämlich mit dem großen nnd mit dem kleinen Siegel
(clu Argnck ou ckll Petit seesu). Die Erstem löste man bei
der großen Kanzellei von Frankreich ein, welcher der Kanzler
oder Siegelbewahrer unmittelbar vorstand. Durch einen sol¬
chen Kanzelleibefehlmit dem großen Siegel ward ein Urtheil
in dem Umfang des ganzen Königreichs vollstreckbar, und es
war nicht allein jedem Privaten, sondern auch allen hohen rmd
niedern Gerichten auf das strengste und unter persönlicher Ver¬
antwortlichkeitsowohl des Berichterstatters als des Präsident *)
verboten, der Vollstreckung das mindeste Hinderniß in den Weg
zu legen. Die xsi-esti» der zweiten Art (mit dem kleinen Sie¬
gel) erhielt man bei den Kanzelleien, die bei den andern Par¬
lamenten in den Provinzen bestanden. Auch durch ein xsrea-
ti8 der letztem Art ward das Urtheil, doch nur in dem Ge-
richts-Bezirk des Parlaments, von dessen Kanzellei das xsre»-
tis ausgefertigt war, vollstreckbar. Die Vorsteher oder Siegel¬
bewahrer dieser sogenannten kleinen Kanzelleien (petites obsn-
celleries), (worüber im folgenden Abschnitt das Nöthige ge¬
sagt werden soll), waren verpflichtet, den Partheien auf Vor¬
zeigung des Urtheils das gehörige xsresti» zu ertheilen, und
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*)Oräon. ä. 1667. tir. 27- arr. 6 und 7. — Beide hafteten
solidarisch für allen Schaden, der den Partheien dadurch
erwuchs, und mußten außer den Strafen, die etwa im
Urtheil selbst gegen diejenigen, welche die Vollstreckung hin¬
derten, ausgesprochenwaren, eine Geldbuße von 200 Livr.
an den Staat erlegen. Die nähere Bestrafung aller Ue<
bertretungen dieses Gesetzes war überdem dem König und
seinem Staats-Rath vorbehalten.
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rs war ihnen unter Jnterdictionsstrafe verboten, sich über die
Sache selbst im mindesten ein Erkenntniß zu erlauben, (oräon.
ä. 1667. tir. 27. srt. 6). *) Man konnte ein Urtheil auch
sogar ohne ein xsresUs vermöge einer Erlaubniß des Orts-
Richtcrs, welche dieser unter eine deshalb an ihn gerichtete
Bittschrift (reinste) setzte, vollziehen lassen, (art. 6.) Die
Formel eines solchen psresti» war, wie folgt: l.oui8 xsr I»
giäce äs Dien etc. Premier noire liui88ier ou 8erAsnr
8ur ce regui»: te msnäon8 a la reinste äs bl ineNre ä
äus et eniisre exesurion en tont notre ro^gume,
terros et 8signsuris äs notre ol>si88snss I'srrst renäo sa
notre eour äs . . . le ... jour . . . äs . . . ei sttsolis
8ou8 le contre8sel äs notre sbsnssllerie contre tel ^ voin-
rns, ot bsirs paar rsi8on äs es tous exxloit8 st sstS8 ns-
0688 sirs 8 , äs es ksire ts äonvon8 xonvoir 8sv8 äemsnäer

notrs xsrini88ion, von ol>8tsnt elsinsur äs lisro, elisrte
»ornisnäe, xri8S s xsrtis st »ntrs8 Iettrs8 n so vootrsirs8;
oge teils S8t notre plsi8ir. " — Was die ebgrto norinsnäe
betrifft, welche gewöhnlich auch elisrte sux normsnäs heißt,
so war dieses eine von Ludwig dem Zehnten der Normandie
bewilligte Charte, die unter mehreren Artikeln auch den enthielt,
daß kein dort anhängiger Prozeß vor ein fremdes Tribunal
gezogen werden sollte. — Der Ksro-Ruf war ebenfalls nur
in der Normandie gebräuchlich. Er soll nach der wahrschein¬
lichsten Meinung von den Zeiten des ersten Herzogs der Nor¬
mandie, der Ilsoul oder Kollo **) hieß, und der sehr gerecht

*)Vor Erlaffung der oräon. ä. 1667. scheinen in diesem
Punkt große Unordnungen geherrscht zu haben. In der
dreizehnten über die oräon. ä. 1667. gehaltenen Conferenz
bemerkte der Staats-Rath Puffert, daß in den Provinzen
kein Urtheil ohne ein xsrssti8 der Kanzellei des Parla¬
ments der Provinz vollstreckt würde, daß über ein
xsresti8 oft noch von neuem vor Gericht verhandelt und
das vorige Urtheil abgeändert würde, daß man die Huis-
siers, die es wagten, ein Urtheil auf ein xsrestis mit dem
großen Siegel ohne weiteres zu vollstrecken, ins Gefäng¬
niß wärfe ü. s. f.

**)M. s. die Einleitung.
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und weise regiert hat, herkommen. Durch den Rufba llsoul
oder K» Rollo, woraus mit der Zeit Haro geworden, sollte
der Fürst zur Hülfeleistung gegen drohendes Unrecht aufgefor¬
dert werden. Zuerst ward dieser Ruf nur bei einem frisch
begangenen Verbrechen angewendet. Sobald nämlich der Ruf
Usio gegen Jemand erscholl, mußten alle Bewohner eines
Dorfs, einer Stadt u. s. f. aus ihren Häusern kommen und
zur Verhaftung des Verbrechers beitragen. Es war sogar nicht
einmal nöthig, das Hsro in dem Augenblick, wo ein Verbre¬
chen begangen ward, auszurufen. Es konnte besonders gegen
nicht Ansässige auch später geschehen. Mit der Zeit ward der
Ruf 8si-o auch auf Civil-Sachen bei posscssvrischcn Prozessen
angewendet, wie es in die neuen Gewohnheiten der Norman-
dic, welche den l sten Julius 1583 in Ausübung traten, aus¬
drücklich aufgenommen ist. Der Ruf Usio war also eine Art
plötzlicher und mündlicher Vorladung. — Der berühmte Du-
moulin nennt sie guiritstio Rormmnnvrrim, — wodurch entwe¬
der ein Verbrecher verhaftet, oder einer, der in Gefahr war
seinen Besitz zu verlieren, *) darin erhalten ward. Die Folge
des Hsi'o-Geschrci's war, daß derjenige, wogegen es erschollen
war. Gefangener des Königs, und nur nach Umständen, gegen
Caution freigelassen ward. Indessen mußte sowohl derjenige,
der Ilsro geschrien, als derjenige, wogegen es geschrien ward,
Caution stellen, und der eine solche nicht stellen konnte oder
wollte, ward ins Gefängniß gesetzt. Das Usro-Geschrei hatte
indessen gegen den König und gegen dessen Beamten, um sie iu
ihren Dienst-Verrichtungen zu stören, nicht Statt.

In Beziehung auf die Vollstreckung der Urtheile, bestanden
in dem alten Frankreich noch mehrere Sonderbarkeiten, die alle
hier aufzuführen zu weitläufig wäre. In den meisten Provin-

*)Dcr Ilsro-Ruf war bloß schützender Natur. Man konnte
sich desselben daher nur bedienen, um Etwas was man
besaß, zu erhalten, nicht aber um Etwas schon Verlornes
wieder zu bekommen. Der Lsro - Ruf blieb bis zu den
letzten Zeiten vor der Revolution in Gebrauch. M. s. den
sacien Loutainior clo biormsntlie, so wie die im I. 1583°
abgefaßten Loutumes dieser Provinz. Viel Belehrendes
findet man auch in tMerlin Robert, srt. l">Lmour §. II.)
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zc» mußte man, um ein Urtheil gegen die Erben in Vollzug zu
setzen, es gegen dieselben insbesonderefür vollstreckbar erklären
lassen, wogegen die Erben selbst jedes von dem Erblasser aus¬
gewogene Urtheil gegen dessen Schuldner ohne Weiteres voll¬
strecken lassen konnten. *) /

2n den ehemals zu den Niederlanden gehörigen Provinzen,
fand außer der gewöhnlichen Verjährung der Urtheile auch
noch Etwas ähnliches, die Veraltung (sursnostion) derselben
Statt. Die Zeit, nach welcher diese Veraltung eintrat, war
nach Verschiedenheitder Gegenden verschieden. In einigen
reichte Ein Jahr hin, in andern waren drei Jahre erforderlich.
Ein solches veraltetes Urtheil hatte indessen nicht wie ein ver¬
jährtes, alle Wirkung verloren, sondern es mußte nur von
neuem für erecutorisch erklärt werden. Die Veraltung fand
überdem nur bei Urtheilen über bestimmte Summen, die Ein-
für allemal bezahlt werden mußten. Statt, und erstreckte sich
nicht auf solche, wodurch Einer zu jährlich wiederkommenden
Leistungen (Zehnten, Renten u. s. f.) verurtheilt ward.

Die jetzige Gesetzgebung hat, wie fast allenthalben, auch
bei der Vollstreckung der Urtheile, das Verfahren vereinfacht.
Nach derselben ist jedes Urtheil ohne Weiteres in dem Umfang
des ganzen Reichs vollstreckbar. Der ooä. ä. xroeöä. enthält,
eben weil die ehemaligen Gerichte Frankreichs an die v>8» und
xsreatis gewohnt waren, (art. 547) ausdrücklich, daß jedes
von einem französ. Gericht erlassene Urtheil ohne vi«a oder
xsreatis (sgns visa ni xsi-estis) auch außer dem Gerichts-Be-
zirk des Tribunals, wovon es ausgegangen,,'» dem Gebiet
von ganz Frankreich vollstreckbar seyn soll. Diese Vollstreckung
geschieht jetzt, fast wie ehemals, vermöge einer in erecuto-
rischer Form verfaßten Ausfertigung(u„e expeckition exöca-
toire) des Urtheils. Einer Parthei darf in der Regel (c. ck.
I>. o. srt. 854) nur Eine solche Ausfertigung mitgetheilt wer-

*)Nach dem Grundsatz: I-e mort «sibit le vik, msis Is
vik ne ssisit I>Ä8 le room. — Jetzt braucht man um ein
Urtheil auch gegen die Erben vollstrecken zu lassen, es den¬
selben nur acht Tage vor der Vollstreckung insinuircn zu
lassen, (cocl. c!v. srt. 877).



den. Eine Zweite kann sie nur auf eine besondere Verordnung
des Präsident des Gerichts, wovon das Urtheil ausgegangen
ist, erhalten. In dieser zweiten Ausfertigung muß der Verord¬
nung des Präsident durchaus Erwähnung geschehen, (ant. 854,
844). Hierdurch ist jeder Gefahr eines doppelten Gebrauchs,
den die Parthei davon machen könnte, vorgebeugt. *) Was
die Form der Ausfertigung betrifft, so ist schon oben S. 389
bemerkt worden, daß dieselbe 1) die Qualitäten, 2) die Beweg¬
gründe, und 3) die Entscheidung (le äisposiük) enthalten
muß. Sie wird ebenfalls im Namen des Fürsten gegeben.
Derselbe wird darin zwar als in eigener Person redend, aber
nicht, wie noch wohl in Deutschland geschieht, selbst als
Richter, der das Urtheil gesprochen, angeführt, sondern er er¬
klärt nur, daß sein Tribunal, Appelhof u. s. f. (wo die Rich¬
ter, die zu dem Urtheil mitgewirkt und der Staats-Procurator,
der dabei gegenwärtig gewesen, namentlich aufgeführt werden)
folgendes Urtheil gesprochen, **) und befiehlt allen mit der
öffentlichen Gewalt bekleideten Beamten dasselbe zu vollstrecken.
Die ausführliche Form ist, wie folgt:

k.ou>8 par la Zräoe äe Dien ete. a tou8 pre8ent8 et ä

*) Andere nicht in erecutorischer Form abgefaßte Ausferti¬
gungen eines Urtheils kann man, gegen Erlegung der Ge¬
bühren, in unbestimmterZahl erhalten, (e. 6. p. am. 853).
M. s. n. I.0I8 ä. I. k. e. par Oarrö tom. I. no. 606-

**) Derselbe Gebrauch bestand auch in dem alten Frankreich
in Beziehung auf die Beschlüsse der Gerichtshöfe (coui-8),
(nämlich die Urtheile der andern Gerichte wurden nicht im
Namen des Königs ausgefertigt). Die Form war, wie
folgt: I.oui8 psr la graee äe Oieu, koi äs k'ranev er
cke Navsrre, au Premier liui88ier ou aer^ent 8ur es re-
gu>8; aavoir tai8on8, gue le jour ä68 pre86nte8 eom-
parant juäicisirement eo notre eour äe ksrlement 6a-
tkerine lioagignol ete. ............ .nolre eour,
s ini8 et inet Ik8 sppellationa au neant, oräoone gue
ee clont a ete appele 8vrlira eklet, eonäsmne Ie8 sp-
pelan8 en l'amencke <le clouse Uvre8 ete. 8i te man-
ckon8 ä la regnete ckuält mettre le präsent arret ä
exvcution; äe ce ksire te äounon8 pouvoir. Oonne ä
kar>8 etc.
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vonir salut. ksisons savoir Hue I« tribunal civil de Pre¬

miere instance seant au palais de sustiee a.^ . . »

s rendu ie jugement (l'arretl dont la teneur «uit.

kntre.so» capr's e-r sn/r'sr /es -r«a/rtes).

De tribunal, apres avoir entondu cootradietoirement

Äle. t4voue de.er Ue. L. ^voue äs.

dans leurs conclusioos et plaidoiories respectivos (^r/anak

es so»/ «/es «Vocals o»/ p/ar«/e, o-r met Me. /e/ avoc«r/,

assrs/e </e /l/s. avorie Äs.) ensemble Ic procu-

reur ro^al en ses vonelusions (s'r/ ^ a e« commi«-rrc«r/rou)

jugeant en Premier (ou en dernier ressort), apres en avair
delibere eonkormement a la loi.

^ttendu etc. (smve»/ /es mo/r/s).

Londamne ou ordonne (sm/ /s «/rsposr/r/^)

kt vondamne tel aux depens, dont distraction (Si s//ö

es/ rs^urss) est kaite a Lle. ^ ^.voue, ^Ul I'a roguiso er

a presentement akkrmo avoir tait la plus grsnde Partie
des avsnces.

kait et juge ä I'audienee publiiue dudit tribunal, vtt

siegeoient Ll . . . . president dudit tribunal, et A.Ll....

^uges, le . . . . . (/a </a/e).
Alandons et ordonnons ä tou8 buissiers 8ur ee reguis,

de inettre ä due et eotiere cxecution le present jugement;

ä nos procureurs göneraux et a nv8 procureurs prös les

tribunaux civils de premiöre instance d'^ tenir la main;

et a tous commandants et autres oküciers de la (orce pu-

bli^ue, de prvter main-körte ^uand ils en seront bien et

lvAalement reguis.

kn toi de guoi, la Minute du prösent sugement a etv

signee par le President dudit tribunal, et par le Arokkier. »
signe.

Diese Ausfertigung wird einzig von dem Gerichts - Secre-
tair unterschrieben, welcher nur ihre Gleichförmigkeitmit der
Urschrift bekundet.

Schon das organische Senatus-Consultvom 28. Flor. I.12*)

*)(18ten Mai 1804). Napoleon erhielt dadurch die Kaiser¬
würde. (Dosen. tom. 1. x. 149).
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hatte Ort. 141) für die erccutorischcn Ausfertigungen der Ur¬
theile eine bestimmte Form vorgeschrieben,worauf (eoä. 6. p.
o. srt. 146) ausdrücklich verwiesen wird. Eingang und Schluß
ist darin fast genau so, wie in der so eben mitgetheilten.Nur
heißt es im letzter» „Ln koi äo czuoi lo prv8ent
s ete zignv psr lo piesickont et le grellier " wofür man in
der eben angeführten „la mrM/s äu presont juZement etc."
findet. — Uebcrdem ist für die Redaction des eigentlichen Ur¬
theils gar keine Form angegeben. Ludwig der Achtzehnte hat
durch eine Verordnung vom 30. August 1815 für die Ausfer¬
tigung der Urtheile genau dieselbe Form, wie das Senatus-
Consult vom 28. Floreal I. 12, vorgeschrieben.

Außer den eigentlichen Urtheilen gibt es noch andere nach
gewissen Förmlichkeiten abgefaßte Acte, welche sowohl nach der
alten als neuen französischen Gesetzgebung unmittelbar vollstreck¬
bar sind, oder eine gleich bereite Vollstrcckbarkcit (exoeution
^sreo, exoeutionem jisrstsin) mit sich führen. Hierhin gehö¬
ren die notariellen Acte (sotes ootsries, ou pszzös clevsnt
notsii-o) , wenn sie in crecutorischer Form ausgefertigt sind. *)
Das Institut der Notarien, von der höchsten Wichtigkeit zur
Erhaltung des Zutrauens und Beförderung des Verkehrs, ist
in Frankreich uralt. Dasselbe ist, wie es scheint, von den Rö¬
mern nach Gallien übergegangen. Bei jenen verstand man
unter: notsrü gewöhnlich die Schreiber von obrigkeitlichen oder
auch wohl andern Personen, weil sie nämlich mit gewissen Zei¬
chen oder Abkürzungen schrieben. Aus dem letzten Grund hiessen
sie auch Cursore^ (Schnellschreiber), oder
weil sie eben so schnell schrieben als ein Anderer sprach. **)

*)Jn einigen Gewohnheits-Rechten werden die Notarien ge¬
rade zu als Richter angesehen, welche die Partheien zu
Erfüllung der eingegangenen Contracte vcrurtheilen kön¬
nen. So heißt es (Ooustume» cko koietou srt. 322).
„ blt lesckit» notsires peurent juger et eonäem^ner lo»
xsrties cles eonvensnee» gu'il» sevorclerant et conseo-
tiront: esr il» »ont ju^e» ^usnt ä ee. klt peut on psr
tel juge re^uerir et ksiro Oire exeoution eomwo es
estoit juZe oräinsirv äo Isäiote court etc-

**)Wcr kennt nicht das schöne Epigram von Martialis auf
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Diese Notarien wurden auch gebraucht um Contractc, Schcn-
kungsacte und andere dergleichen Acte der freiwilligen Gerichts¬
barkeit aufzunehmenoder zu entwerfen. Sie vertraten indessen
fast nur die Stelle von Schreibern dabei, die das aufzeichne¬
ten, worüber die Partheicn mündlich übereinkamen.Anf jeden
Fall ward ihre Arbeit nur als ein erster Entwurf angesehen,
der keine verbindende Kraft hatte. Diese erhielt er (I.e^. 17 .
eontrsct. 606. 6. 66. iiwtrninent) erst, wenn er von einem
derjenigen Beamten, die man, zu den Zeiten der Kaiser, Tabcllio-
ncn (tsbelliones) nannte, und die eigentlich das waren, was
unsere jetzigen Notarien sind, ins Reine (in munllum) gebracht,
von den Partheicn unterschrieben, und von dem Tabellio völlig
ausgefertigt war. *) Die Art wie dieses geschah, ersieht man

diese Notarien (Üb. XIV. 208) :
Ourrsnt verbs lieet, rnsnus est velooior iIÜ8,

I^onclurn linZus, suum 6extrs pereZit opu8.
Diese Noten oder Abkürzungenbestanden zuerst nur da¬

rin, daß man gewisse oft wiederkehrendeWorte mit den
Anfangsbuchstaben bezeichnete.Spater aber ward diese
Kunst sehr vervollkommnet. Schon Lipsius bedauerte den
Untergang derselben. Allein sie scheint in der neuen Schnell-
schrcibekunst wieder auferwacht zu seyn. Baluze in seinen
Anmerk. zu den Capitular. (tom. II. p. 1162 ) sagt, 6oä.
874 der königl. Bibliothek zu Paris enthalte ein uraltes
Buch über die Kunst der Notarien (»rtis notsrise), wo¬
von er übrigens keine weitere Nachricht mittheilt. Ueber
die Erfindung dieser Kunst sagt ketr. I1iseonu8 (ex
Iriäor. lib. I. oriz. csp. 21 ). „ V ulAsres vot»8 Lnnius
primu8 inille et centum invenit, s6 bune soilicel usum,
nt ^nicgnill per eontentionem prsesentium üieeretur,
librsrii eomplirres eon8eriberent simul sllstsnies, 6ivi-
«is inter se psrtibus, guo6 guisc^ue verbs, et gno or-
6iae exeipere. Oebine Dullnis Oiceronib liber-
tu8 not»8 prsepositionuln commentstn8 est. kost bune
kbilsrA^rus 8smiu8 et ^guils lUsecensti« libertu»
sliss s66i6erunt. Oein6e I^ueius ^nnseus 8eneos eon-
trseti« vmnibus, äigesto et sueto nurnsro, opv8 in guin-
gne rnillis extenllit." M. f. Dn-Osn^e glosssr. s6 voe. Nots.

*) Dieses hieß eompletio contrsetus. Der erste von dem
Notar aufgesetzte Entwurf hieß auch wohl »ekeäs, wel¬
ches überhaupt ein jedes Blatt von ksp^rus bedeutete.
Die sebeäs kam also mit dem, was man jetzt minnle
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ziemlich deutlich aus dem so eben angeführten Gesetz des voll.,
so wie noch insbesondere aus der 44sten Novelle. Der Tabellio
mußte, wahrend der Act aufgenommen und ins Reine geschrie¬
ben ward, gegenwärtig seyn, damit er von dem Geschäft gehö¬
rige Kenntniß hätte, und nöthigenfalls darüber Auskunft geben
könnte. Die ausgefertigten Urkunden durften nur auf ein be¬
sonderes Papier geschrieben werden, worauf wie es scheint, der
Namen des vome8 8sersrum Isrgitionum , und das Jahr,
worin es verfertigt war, sich angemerkt fand; (obsrts ^use
in initio, czuoä voestur protooollum, per tempors glorio-
sizsimi eomitis 8svrsrum Isrgitionum ksbest sppellstionem,
er rempu8 guo cbsrts ksvts e8t). Dieser Eingang ward,
wie man sieht, Protokoll* *) genannt. Der Kaiser verbietet
in der angeführten Novelle dieses Protokoll abzuschneiden (pro-
locollum invitlere) , indem dadurch viele kslss entdeckt wür¬
den. Ein solches Document, wenn es auch von einem Tabellio
ausgefertigt war, hatte aber darum doch noch nicht vollen
Glauben, dazu mußte es den öffentlichen Acten bciregistrirt
werden. In dem Theodos. Gesetzb. (Üb. UI. rir. 5. leg. 1. äa
Honst.) heißt es ausdrücklich „ kster N 08 ter nullsm voluit
liberslitstem rslere, si soti8 in8erts nvn S88et. " Achnliche
Bestimmungen finden sich in dem Gesetzbuch Justinians (leg.
30 et 31 6oä. klo 6onstionibu8). In den ersten derselben
(leg. 30) sind die Beamten näher bestimmt, in deren Register
die Urkunden eingetragen werden mußten. **)

nennt, und der vollendete Act mit der jetzigen gro88e übcr-
ein. Indessen hatte der erste Entwurf Oelieäs) keinen
Werth, und ward nicht aufbewahrt. Dasselbe fand auch
früherhin in Frankreich Statt, Das Wort (minute) hat¬
te damals, in Beziehung auf notarielle Acte, dieselbe Be¬
deutung , die es noch jetzt im gemeinen Leben hat, wo es
soviel ist, als der erste rohe Entwurf, das Brouillon. Spä¬
terhin aber, als dieser Entwurf aufbewahrt und von den
Partheicn unterschrieben werden mußte, bezeichnete man
durch: minute die Urschrift.

*)M. s. N. Ou-Osnge glo88gr. sä voe. krotoeollum. Die
Bedeutung des Worts hat mehrmals gewechselt. Später¬
hin verstand man darunter die Urschrift (Is minute).

**)Jn der Hauptstadt bei dem wsgister cen8U8; in den
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Das Institut der Notarien und Tabellkonen erhielt oder
erneuerte sich in Gallien unter den fränkischen Königen. Schon
Carl der Große verordnete durch sein Capitular vom I. 805
(M. s. S. 5.), daß jeder Bischof, Abt und Graf seinen Notar
haben sollte. Diese Notarien waren vorzüglich Gericht-Schrei¬
ber oder Gerichts-Sccrctaire, welches sich in Frankreich lange
(bis zu Philip dem Schönen und noch später) erhielt. Allein
sie faßten auch Urkunden *) über Verträge u. d. g. ab, (S. 5
Not.), welche, wenn sie nach den gesetzlichen Vorschriften aus¬
gefertigt waren, vollen Glauben haben sollten. (S. 36. Not.).
Nach den ältesten Gesetzen konnte man indessen auch durch Zeu¬
gen gegen solche Urkunden angehen, (ibiä). Volle Sicherheit
erhielt man nur, wenn das Documcnt den öffentlichen Acten
bcircgistrirt war, **) worin sich also auch die fränkische Gesetz¬
gebung der römischen nachgebildet hatte.

übrigen Städten nach Willkühr bei dem Prätor der Pro¬
vinz, der städtischen Obrigkeit (spuä msgistrsius) oder
dem äekensor vivitstis. Uebrigens brauchten nicht alle
Contracte öffentlich einrcgistrirt zu werden, leg. 17. 6oä.
ä. 66, in8trument.

*)Sie wurden auch 6sneeIIsrii genannt. Deg. Uipusr.
tit. 59- H. 2, 3, 4, 5, 6. Auch Dspitul. Dotbsr. reg. in
primo so. imper. tit. 3. no. 13- (spuck Lsluri. toru. II.
p. 322). „De esneeUsrÜ8, gui versees eleeti suut, sä
nomine8 inlirmos venisnt, et seeunäum legem in8trn-
inents ebsrtsrum eon8eribsnt, et s testibus roborsntur.
Lt ststim eum seripts cbsrts (uerit, ostenästur suto
episvopum et comitem sive juäieem vel viosrios, sut
in plebe, ut versoes sgno8esntur esse."

**)Bei Marculf findet man eine Menge hierhin gehöriger
Formeln. So z. B. Üb. II. esp. 17- sp. kslus. wm. II.
1». 415- „Uegnsnte in perpetuo Domino nostro lern
Lbristo, lovo illo, snno illo etv. ...... ego ills et
eonjux mes ...... testsmentum nostrum eonäiäi-
mu8, guem illi IXotgrio eonserikenäum eommisimu«, ut
guo moäo äies legitimus po8t tran8itum nostrum säve-
nerit, per inlustris viros illo8, guo8 in bsc psgins tes-
tsmenti no8tri legslsrios in8tituimu8, ge8ti8 reip,^bliese
munioipslibus titulis, eorum pro8ecutivne munistur. ^
Eben so unter den kormul. 8irmonä. spllä. LsluL. tow
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Es scheint fast gewiß, daß die ersten Notarien in dem heutigen
Sinne dieses Worts, von Ludwig dem Heiligen bei dem
Stadtgericht von Paris (ellstelet) angestellt worden sind.
Philip der Schöne dehnte im I. 1302 dieses weiter aus, und
setzte in allen Theilen seines Gebiets Notarien ein, wobei er
zugleich den Amtmännern u. s. f. das Recht benahm, dieselben
zu ernennen, welches er sich selbst vorbehielt, (retient le No^
et re8erve ä lu^ et s 868 8ueee88eur8 perpetuellement et
r» tous jour8 Is pui88snee äe ereer les notsir68 puliligues
srt. 20). Was die Notarien des Chatelet betrifft, so sollten
gemäß den Verordnungen ihre Acte unter folgenden Bedin¬
gungen öffentlichen Glauben und crecutorische Kraft haben.
1) Daß sie ihren Dienstverrichtungenfleißig oblägen; 2) keinen
Act anders, als in dem Local des Stadtgerichts aufnähmen,

II. p. 470. (kormul. III.) ,, ^nno illo, regnsnte Re^e
illo, 8ut> äie illo, eum eonventum '1?uronu8 eivitste
säkui88et, sä8tsnte venersbili viro illo äeken8ore sei-
vitsti8), uns eum llonorsti8 prineipslil,u8 8uis, veners-
diÜ8 vir illo äixit; Ilogo te, venersbili8 vir illo äeken-
8or, ut milii eoäic68 publieo8 pstere sul>esti8, ^uis in-
1u5ter vir illo per lloe msnästum sä ine 8persvit, ut
äonstionem illsm, r^usm ..... per 8us lezitims 8tru-
ments eoniirmsvit, A68ti8 wunieipslibu8 eum curis pu-
dlies et äefen8ore pro86iuere et slligsre äellerem.
kleee ip8sm äonstionem; jubele esm reeitari.. Ille
äeken8or et oi äo eurise äixerunt: 6oäieo8 publiei te
pstekseiant, et ille smsnuen8i8 bsne äonstionem sevi-
pist vel reeitetur. I^ui 8tstim see!p>en8 per vräinem
esm reeitsvit. äsm äiotU8 pro8eeutor äixit: klt guis
petitiones me»8 Isuäsbilits8 ve8trs per oräinem implere
äignsts 68t, rogo ut publies monuments 8useipist. Lt
psteksetis eoäicil>u8, gests, eum s vobis Zueilt 8ub-
8Oripts, midi nobilitss ve8trs, ut mo8 68t, trsäi prse-
eipist. Venersbilis vir illo äeksn8or, et oräo eurise
äixerunt: Oe8ts eum s nob>8 kuerit 8ul»8cripts, et s
venersbili viro illo smsnuensi eäits, tibi trsästur ex
mors, ut 1seiliu8, g^uoä 8uperiu8 insertum est, äiuturno
tempore msnest inconvul8g." M. s. nach die Anmer¬
kungen von Bignon sp. Hslu 2 . tom. II. p. 948, 949, 939.

*)M. s. d. üne^clopeä. srt. Rotsires und Rotsire8 su
cbatelet.
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wo ihnen ein eigener Saal angewiesen war; 3) jeden Act in

dem Namen des Vogts von Paris ausfertigten und von sich

nur in der dritten Person sprachen; daß 4) jeder Act von

zwei derselben — denn zu der Aufnahme eines jeden Acts wa¬

ren zwei Notarien erforderlich — dem Versiegter Geelleur),

dessen Arbeitszimmer nahe bei ihrem Saal war, übergeben,

und von diesem aus Auftrag des Vogts von Paris das Ge-

richts-Siegel beigesetzt würde. Dieses letztere war es eigent¬

lich, wodurch der Act erecutorische Kraft erhielt, und woher

sich diejenige, die endlich allen notariellen Acten beigelegt wurde,

herleitet. Einige Gerichte (das Stadtgericht von Paris loliL-

teletl insbesondere) hatten (S. 312) bis zu den letzten Zeiten

vor der Revolution ein Amts-Siegel, welches man ein Siegel

Mit CoMpetenz-Begründung (seel sNributil' äs juristletion)

nannte. *) Wenn über irgend einen, mit einem solchen Siegel

versehenen Act, an welchem Ort von Frankreich es immer seyn

mogte, ein Rechtsstreit entstand, so gehörte die Entscheidung

dem Gericht, wovon das Siegel herrührte. Ein Siegel, wel¬

ches eine so große Wirkung hervorbrachte, ward natürlich nicht

Jedem anvertraut. Bei dem Stadtgericht von Paris gab es,

wie wir schon gesagt haben, einen eigenen Beamten, welcher

den Acten der Notarien das Siegel beifügte. Franz der Erste,

durch sein Edikt vom November 1542 setzte allenthalben unter

dem Titel: Versiegter Ooelleui-s) besondere Beamten ein, deren

Geschäft war, den notariellen Acten das Siegel beizufügen.

Diese Stellen bestanden sehr lange. Erst Ludwig der Vier¬

zehnte hob durch sein Edict vom Nvbr. 1706 diese Siegelbe¬

wahrer (Asi-cle - geel«) auf, und übertrug ihre Functionen an

die Notarien selbst, welche zu dem Ende ein Siegel mit dem

Wappen des Königs erhielten, um ihre Acte zu versiegeln. —

Der eben genannte König Franz der Erste verordnete durch

dasselbe Edict vom November 1542, daß die Stellen der Nota-

*)DoutiI. 8om. Dur. liv. I. tit. 17- „Item peut on rleeli-
uer taut ju^o su Konsums pgr lettres soellees 8vu8
»e'el äs (Rgztellet rle ksris, lors le krevost lle Daris:
e»r uul sutre juAe ne cloit svoir I<> cognoi88gnee."
Auch die Gerichte von Orleans und Montpellier hatten

ein solches Siegel mit Eompetenz-Bcgründung.



rien von denjenigen der Tabellionen wieder getrennt werden
sollten. *) Er verlieh die Stelle der Notarien den ehemaligen
Schreibern (eleros) derselben, und ernannte sie (die Notarien)
selbst zu Tabellionen. **) Von dieser allgemeinen Regel wur¬
den jedoch die Notarien von Paris durch eine Erklärung vom
6ten Julius d. I. 1543 ausgenommen, so daß diese fortwäh¬
rend sowohl die verschiedenen Acte aufnehmen, als ausfertigen
und abliefern durften. Heinrich der Vierte änderte (durch ein
Edict vom Mai 1597) dieses wieder ab. Er vereinigte die
Stellen der Notarien von neuem mit denen der Tabellionen,
und gab ihnen den Titel: notsires-tsbellions-gsräenotes. ***)

*)Jn einigen Provinzen waren sie nie vereinigt, wie aus
dem angeführten Edict Franz des Ersten erhellt. Ueber-
haupt scheint man sich unter tsbellion allezeit denjenigen,
der die Äcte ausfertigte gedacht zu haben, wie man denn
auch ehemals „tsbellionner" statt „Zrosso^er" sagte.
Oiet. cke 1?revoux art. tsbellionner.

**) Franz der Erste, unter dem die Verkäuflichkeit der richter¬
lichen Stellen zuerst aufkam, sah überhaupt die Ernennung
der Beamten nur zu sehr als eine Finanzguelle an. Diese
Trennung der Notarien, Tabellionen und Siegelbewahrer
hatte wahrscheinlich keinen andern Zweck, als die Stellen
einzeln verpachten zu können. M. s. den Text der Verord.

***)Der Hauptgrund dieser Vereinigung, den der König auch
nicht verhehlt, war ebenfalls die Finanznoth, worin er sich
befand, und besonders die Schwierigkeit, die Armee in der
Picardie zu besolden. Er zog daher alle Stellen der No¬
tarien, Tabellionen u. s. f. ein, und vereinigte sie mit sei¬
nen Domainen um sie (jedoch ü conäition er kscults äs
rsellst perpetuel) zu verkaufen. Die damaligen Inhaber
dieser Stellen sollten, was sie erweislich dafür an die Do¬
mainen bezahlt hatten, wieder zurück erhalten. Auch wer¬
den die wirklich großen Uebelstände der Trennung der
Stellen der Tabellionen und Notarien erwähnt, „lls (nos
sujets) sont journellement trsvsilleri ü esuse äesäits
tsdellions, en ee gu'gpres svoir ksit pssser leurs eon-
trsts et odliZstions psr les notsires, ils sont contrsints
ksire porter leurs minutes susäits tskellions pour los
Arosso^er lesquels estsnt la plupsrt eloiAnes cke trois
et Düstre lieues cles äemeures «les psrties et notsires,
vut,e Is äepense et sejour ckesäits vo^sges, eoureat
t'orlune cke ls perle clesäites minutes ete."
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(Den Grund dieser Benennungwerden wir sogleich hören).
Auch diese Verordnung ward nicht in allen Theilen des Reichs
ausgeführt, so daß Ludwig der Fünfzehnte es durch ein Edict
vom Februar 1761 wiederholt befehlen mußte. Ueberhaupt
hiessen diese Beamten in den Bezirken, wo der König die Ge¬
richtsbarkeit hatte, in den letzten Zeiten durchaus Notarien;
allein in den der grundherrlichenGerichtsbarkeit unterworfenen
Landestheilen war der Titel: tsdeUion vorherrschend geblie¬
ben; so daß man im gemeinen Leben zuletzt die Tabellionen
gar als Notarien eines geringern Ranges ansah. *)

Die Notarien und Tabellionen waren ursprünglich nicht
verpflichtet den Entwurf, oder was man jetzt die Urschrift
(minute) nennt, der von ihnen aufgenommenen Acte aufzube¬
wahren, oder eine Abschrift davon zurückzubehalten. Nur der
ausgefertigte Act war versiegelt und von den Partheien unter,

j schrieben. **) Nur dieser hatte also öffentlichen Glauben, und
der Entwurf, der mit dem ausgefertigten Act nicht einmal

> übereinzustimmen brauchte, war ohne allen Werth. Allein
1 schon Philip der Schöne, der, wie schon gesagt worden, das

Notariat über ganz Frankreich verbreitete, befahl durch seine
Verordnung vom Monat Juli 1304 den Notarien, alle von
ihnen aufgenommenenActe, ihrem wesentlichen Inhalte nach,
in besondere Register einzutragen. ***) Carl der Siebente
dehnte dieses durch seine Verordnung vom Isten Dezember 1437
auch auf die Notarien von Paris aus, die früher davon aus¬
genommen waren, und setzte noch hinzu, daß am Rand einer
jeden Urschrift (miaute) das Datum, an welchem die Ausferti-

*) M. s. d. klnc/elopeä. srt. Dsdellion.
**) Jetzt findet gerade das Gegentheil Statt. Die Urschrift

ist von den Partheien, den Zeugen und dem Notar; der
ausgefertigte Act aber nur von dem Notar unterschrieben.

***)Or<lon. äu Douv. tom. I. p. 4l7. „ orllinsmus.
guoä cum notsrii seu tsdeilionos pudliai o»atr->ek»8 ia
loco, in guu inorari et teners tlsrtulsris sua oonsuevs-
runt, äictos oontrsotus reveperiat, in ipsi» Oartulsrii,
86u protoeolli» sudstsntisliter «l seriatim incoutiriLnti
xonaat et iaserrmt."



gung abgeliefert wäre (Is äste äe Is ävlivrgllve cle la grosse)
beigefügt werden sollte. Diese Vorschrift ward von Franz dem
Ersten in der Verordnung von Villers - Cotterets *) vom I.
1539 wiederholt, und auf die Notarien des Chatelet von Pa¬
ris ausgedehnt, welche sein Vorgänger, Ludwig der Zwölfte
durch seine Verordnung vom I. 1510 (Art. 63) davon ausge¬
nommen hatte. Der Enkel von Franz dem Ersten, Heinrich
der Dritte, stellte (durch sein Edict vom Mai 1575) bei allen
Gerichten besondere Beamten unter dem Titel: Bewahrer der
Urschriften (gsräe-notes) an. Dieselben sollten die Urschriften
der abgehenden Notarien, die entweder starben oder ihre Stel¬
len niederlegten, aufbewahren. Vorher (oräon. ä'Orlesns srt. 83)
geschah dieses auf dem Secretariat des Gerichts, und die Ausfer¬
tigungen, wenn man ste verlangte, wurden von den Gericht-Schrei¬
bern besorgt. Heinrich der Vierte, der, wie wir schon gehört, die
Notarien mit den Tabellionen wieder vereinigte, hob indessen auch
diese Einrichtung seines Vorgängers wieder auf, und verband alle
drei Stellen (die der Notarien, Tabellionen und Bewahrer der
Urschriften) unter dem gemeinschaftlichen schon oben angeführ¬
ten Titel „ nolsires-tsbellions-gsräenotes. " Allein zur Ver¬
siegelung der notariellen Acte behielt er die besonders damit
beauftragten Versiegter (seelleurs) bei. — Man sieht hieraus,
wie viele und mancherlei Veränderungen das Notariat erfuhr,
bis es endlich unter Ludwig dem Vierzehnten eine seiner gegen¬
wärtigen fast gleiche Einrichtung erhielt. Dieser König, wel-

*) ^rt. 173- i, Huo tous notsiros et tsliellioos tsnt äe
nostre elisstellet äe Usri» in'sutres gueieongues se-
ront tenus ksire liäellement registres et ^rotoeoles cle
tou8 Ie8 testaments et eontrsets, gu'Ü8 ps886ront er
reeevront, et ieeux gsräer cliliAewment ^our svoir
recours ^usncl il sers reguis et neee88sire" und t(rt.
174 „llscjuels roZistres et protoeoles seront mi8e8 ek
>n8eree8 su lang 1e8 minutes äe8äit8 eontrsets, et ä
Is lin <lo Is äite insertion sers inis le seing cln notsire
ou tsbellion gni snrs recen eeäit eontrsct. " Art. 167
der Verordnung von Blois verordnete noch, daß in Be¬
ziehung auf das Datum bemerkt werden sollte, ob der Act
Vormittags oder Nachmittags vollzogen worden sey. Die¬
ses ist jetzt nicht mehr nöthig. (Merlin Uexert. srt. liste).



chcr, wie schon angeführt worden, die Stellen der Versiegter
aufhob, verordnete (durch ein Edict vom März 1693, dem im
I. 1708 eine Erklärung folgte), daß zur Sicherheit des Pu¬
blikums und Vermeidung aller Unterschleife, von jedem nota¬
riellen Act ein Auszug gemacht und controlirt, d. h. in die
Register eines besondern Beamten eingetragen werden sollte. *)
Das Gesetz vom 5ten Dezember 1790 hob zwar diese Eontrole
auf, setzte aber das Enregistrement an die Stelle derselben.
Ueberhaupt beschäftigtensich im Anfang und während der Re¬
volution die verschiedenen gesetzgebenden Versammlungen sehr
eifrig mit der Einrichtungund Verbesserung des Notariats.
Schon die constituirende Versammlung erließ (den Listen Septbr.
— 6ten Oktbr. 1791) ein umständliches Gesetz über diesen Ge¬
genstand. **) Seine jetzige Gestaltung erbielt derselbe aber
erst ***) durch das Gesetz vom 25sten Ventose I. 11, (16ten
März 1803) welches, nachdem es von mehreren gesetzgebenden
Versammlungen, denen vom I. 6 und 7, und von den Gesetz-
gebungs-Kommissionen,die man nach dem 18ten Brumaire des
I. 8 niedersetzte, untersucht und geprüft worden, endlich an dem
angeführtenDatum angenommen ward. Die Befugnisse der
Notarien wurden durch dasselbe theils genauer bestimmt, ****)
theils weiter ausgedehnt. Insbesondere ward ihren Acten (ganz
in Uebereinstimmung mit der frühern Bestimmung des Gesetzes
vom Listen Septbr. 1791) eine unbedingte erecutorische Kraft
verliehen, auch ohne daß es des Auftrags eines Richters oder

*) Dieses war schon durch frühere Verordnungen mehrmals
befohlen worden, aber nie recht in Ausübung gekommen.

**)Deseane voll. Zener. krsnc. tom. V- I>- 26^.
***)ibi<l. p. (293 — 307).
****)Das Arret« vom 24sten Dezember 1803 (Lten Niv. 1.11)

fügte zu den Bestimmungendes angeführten Gesetzes noch
einen wichtigen Zusatz hinzu, indem es die Befugnisse der
Notariatskammer regelte. Die Notarien eines Bezirks
(rii-ronäissemeiit) wählen unter sich einige, die in allen
Streitigkeiten, die unter den Notarien selbst oder diesen und
dritten in Beziehung auf ihre Amtsverrichtungen entstehen,
ihr Gutachten abgeben, und über alle Notarien die Dis¬
ciplin ausüben. (Dosen. coä. Aeaer. Irsne. tom. V.
x. 307 — 311).
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eines Kanzelleibriefs bedarf, wie dieses wohl früherhin in eini¬
gen Provinzen üblich war; welches letztere stillschweigend abge¬
schafft ward. Nur wenn ein solcher Act außer dem Geschäfts-
Bezirk des Notars vollstreckt werden soll, muß er(r>rt.28) von dem
Präsident des Tribunals der ersten Instanz des Orts, wo der
Notar wohnt, oder der Act abgeliefert wird, legalisirt werden.
Ein solcher Act ist also einem Urtheil letzter Instanz in dieser
Hinsicht fast gleich. *) Nur, indem man ihn als falsch angreift,
kann man dagegen angehen. Um indessen das Publikum so¬
wohl gegen die Unredlichkeitals Unkunde der Notarien zu
sichern, sind sie theils einer besondern Aufstckt der Staats-Pro-
cnratorcn unterworfen, theils sind die wegen Veruntreuung
und selbst wegen Nachlässigkeit und Versäumniß gegen sie be¬
stimmten Strafen sehr streng. Sie sind überdem gehalten, eine
Dienstcaution zu stellen.

X Was nun endlich die Handlung selbst betrifft, wodurch ein
rechtskräftiges oder provisorischvollstreckbares Urtheil, oder ein
anderer erecutorischcr Act vollzogen wird, so sind in den mei¬
sten Fällen, (wenn entweder ein Miethsmann außer Besitz
gesetzt, oder Einer ausgepfändet, oder auch ein unbewegliches
Eigenthum in Beschlag genommen werden soll) die dabei un¬
mittelbar thätigen Personen die Gcrichts-Diener oder Gerichts«
Vollzieher (lluissiers). Denselben kommt indessen keine Art
von Gerichtsbarkeit hierüber zu, sondern sie müssen bei jedem
über die Vollstreckung erhobenen Zweifel die Partheien an den
Richter verweisen. Durch einen solchen Gerichts - Vollzieher
läßt man auch der Gegen-Parthcidas gegen sie ausgewonncne
Urtheil mittheilen; welches letztere, wie wir schon bemerkt ha¬
ben, der Vollstreckung durchaus vorhergehen muß. Soll nun
in Folge eines Urtheils oder erccutorischcn Acts zu der Be-

*)L.rt. 19 . sie Is loi oiieo. Wird ein notarieller Act als
falsch angegriffen, so wird, im Fall dieses die Hauptklage
ist, die crecntorische Kraft desselben auf den Ansspruch der
Anklagckammer, daß die Anklage Statt finde, suspcndirt.
Ist diese Klage nur ein Jncident-Punkt,so kann das Tri¬
bunal, nach Beschaffenheit des Falls, die crecntorische Kraft
des Acts ebenfalls suspendiren. Diese Bestimmung ging
auch in d. aoll. civ. sit. 1319 über.



417

schlagnahmc des Eigenthums eines Schuldners geschritten wer¬

den, so ist dieses entweder beweglich oder unbeweglich. Die

für die Beschlagnahme des beweglichen Eigenthums (ssisie»-

executionz) vorgeschriebenen Förmlichkeiten sind nach der neuen

Gesetzgebung fast dieselben, wie nach der Civil-Ordonnanz vom

I. 1067 (oo3. 3. proeod. lere xsrt. liv. V- tit. 8 Und or3.

cl. 1667. lit. 33). Der eigentlichen Beschlagnahme muß eine

Aufforderung zur Zahlung (oommanclement), und zwar nach

der neueren Gesetzgebung wenigstens um Einen Tag vorher¬

gehen. (e. 3. p. srt. 583). *) Der 33ste Titel der or3on. oiv.

spricht zwar nicht von der Nothwendigkeit einer solchen Auf¬

forderung zur Zahlung. Sie war indessen dem Gerichts - Ge¬

brauch nach, bei allen Tribunalen des alten Frankreichs erfor¬

derlich. In Hinsicht der Zeit, nm welche die Aufforderung der

wirklichen Beschlagnahme vorhergehen mußte, waren die Ge¬

wohnheiten verschieden. In einigen Provinzen war ebenfalls

ein Zwischenraum von einem Tag erforderlich, in andern (in

Lothringen z. B.) konnte die Beschlagnahme in demselben Au¬

genblick mit der Aufforderung zur Zahlung geschehen. Die

Beschlagnahme muß auf jeden Fall dem Schuldner mit den

gehörigen Förmlichkeiten angezeigt und ihm eine Abschrift von

dem über die Beschlagnahme aufgenommenen Protokoll, d. h.

von dem Verzeichniß aller in Beschlag genommenen Mobilien

mitgetheilt werden. **) ^- Theils um ihm zur Befriedigung

seines Gläubigers Zeit zu lassen, theils auch um die Kauflusti¬

gen in Kenntniß zu setzen, darf der Verkauf erst acht Tage

nach der Beschlagnahme (or3on. oiv. tit. 33), oder nach der

davon dem Schuldner geschehenen Anzeige (o. 3. x. srt. 613)

und zwar auf dem nächstgelegenen Marktplatz und nach vorher-

*)„0'o8t un exploit guo 1sit un ballier ou 8erAent en
vortu 3'un juAemont ou 3 un sutro titro portsnt exe-
cution pgroo, ^gr leguel il commsndo su noiu 3u roi
et 3o la justico 3e zrs^or une 8omino, 3o vi3er le»
lieux, enlin 3e sati8l'siro gux oon3smnstion8 ou enAg^e-
meu8 enonoos 3ao8 !o titro." lVlorlin Ropert. srt.
commsndoiuent.

**)6o3. 3. prooo'3. lere psrt. liv. V. tit. 8- art. 601, 602Und or3on. civ. tit. 33. srt. 7, 8.

>
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gehender Bekanntmachung vorgenommenwerden. Gewiß wird
auch jeder, der menschliches Elend kennt, der Bestimmung sei¬
nen Beifall nicht versagen, daß den Unglücklichen, denen ihre
Habe genommen wird, das zum Lebensunterhalt unumgänglich
Nöthige gelassen werden muß. Nach dem eocl. s. proo. srt.
592 müssen den Gepfändeten ihre und ihrer Kinder Betten und
Kleider durchaus , die zu ihrem Gewerbe nöthigen Bücher und
Werkzeuge bis zu einer Summe von dreihundert Franken, und
nach Wahl des Ausgepfändeten; die zu der Ausrüstungeiner
Militairperson nach Verhältniß ihres Ranges nöthigen Stücke;
die zu der persönlichen Beschäftigung eines Handwerkers erfor¬
derlichen Geräthe; einem Ackcrsmann eine Kuh oder drei Scha¬
fe, oder zwei Ziegen nach eigener Wahl, endlich Mehl und an¬
derer kleiner Vorrath, in so weit er auf einen Monat zur Un¬
terhaltung der Familie ausreicht, gelassen werden. Diese Ge¬
genstände dürfen (srt. 593) nur von demjenigen, der sie unmit¬
telbar an den Ausgepfändeten verkauft- oder das Geld zum
Ankauf vorgestreckt, oder demselben Alimente geliefert hat, oder
für rückständigen Miethzins u. s. f. genommen werden. Die
Betten und Kleidungsstücke, womit der Ausgepfändeteund
seine Kinder bedeckt sind, dürfen indessen auf keinen Fall ge¬
nommen werden.

Die oräon. 6. 1667 (Ur. 33. srt. 14, 15, 16) enthält
hierüber fast wörtlich dieselben Bestimmungen. Nur spricht sie
von dem Geräthe der Handwerke und auch von der Equipirung
der Militairpersonen nicht, enthält aber als Begünstigung der
Geistlichen, daß denselben die zu ihren Amtsverrichtungen oder
zu ihrem Gebrauch nöthigen Geräthschaften, von welchem Werth
sie immer seyn mögen, und Bücher bis zu dem Werth von
150 Livres gelassen werden müssen. Nach Art. 16 dürfen so¬
gar alle zur Bearbeitung der Felder, Weingärten und Wiesen
erforderlichenThiere, selbst zur Deckung der königl. Abgaben,
nicht genommen werden. *) Nur derjenige, der sie entweder
unmittelbar an den Gepfändete» verkauft, oder ihm das
Geld zum Ankauf vorgestreckt, darf Beschlag darauf legen.

*)Diese Begünstigung ward dem Ackerbau schon durch das
Edikt Heinrichs des Dritten vom 16. März 1589 zu Theil.



Noch viel umständlicherund weitläufiger sind die bei der
Beschlagnahme eines unbeweglichenEigenthums («gisie immo-
diliäro ou rösllo) erforderlichen Fornialitatcn. Die neuere
Gesetzgebung hat hierin vieles abgeändert und verbessert. Um
nicht zu weitläufig zu werden, verweisen wir wegen der neuen
Bestimmungen auf den coä. 6. proosä. (lere psrt. liv. V.
rit. 12), der in aller Händen ist; und beschränken uns, einige
Besonderheiten des ältern Verfahrens näher auseinander zu
setzen. In den Provinzen deS alten Frankreichs herrschte in
Beziehung auf diesen Gegenstand eine noch größere Verschie¬
denheit und Verwirrung, als auf irgend einen andern, so daß
Prozesse ohne Ende darüber entstanden, und fast Niemand be¬
stimmt wußte, was Rechtens war. Das wichtigste Edict da¬
rüber ist das von Heinrich dem Zweiten vom I. 1551, auch
unter dem Namen Edict über die Ansrüfe (säioc äss oriöss)
bekannt. Allein dieses Edict selbst war theils in einigen Pro¬
vinzen *) nicht angenommen, theils aber hatte es, indem es
alle Gewohnheiten,die ihm nicht geradezu widersprachen, be¬
stehen ließ, die Verwirrung fast noch vermehrt. In ganz alten
Zeiten konnte ein Gläubiger sich selbst dadurch bezahlt machen,
daß er die Güter seines Schuldners verkaufen ließ. Die Ver¬
ordnungen Ludwigs des Heiligen (vwbli^emsnts äs 8t. b-oui»)
enthalten, **) daß ein Gläubiger, wenn er seinen Schuldner
aufgefordert hatte, zur Deckung der Schuld seine Güter zu ver¬
kaufen, 40 Tage nach dieser Aufforderung den Verkauf selbst
vornehmen dürfe. Nach Beaumanoir (in seiner oben angeführ¬
ten Schrift) ward (in Bcauvoisis) dieser Verkauf der Güter

*)So insbesondere in der Grafschaft Artois nicht. Da
diese Provinz von Franz dem Ersten (dem Vater Heinrichs
des Zweiten) durch den Tractat von Madrid an Kaiser
Karl den Fünften abgetreten, und erst unter Ludwig dem
Vierzehnten wieder an Frankreich gebracht worden, so war
das Edict über die Ansrüfe (vom I. 1551) dort nicht
verkündigt worden.

**)1iv. II. obsp. 21. Es wird dort von den dazu erforder¬
lichen Förmlichkeiten nicht bestimmt gesprochen, sondern es
heißt nur im Allgemeinen ,,Ii (die Gläubiger) t'sroient
snlerinor la vsnte sslon I'ussgs äs In vortv Isis."



420

des Schuldners ebenfalls 40 Tage nach der vom Gläubiger
geschehenen Aufforderung, jedoch von dem Gerichtsherrn (««.-i^
neu,- llsut-justiciei) vorgenommen, welcher auch das Geld
unter die Gläubiger vertheilte.

In spätern Zeiten konnte indessen die Beschlagnahme nnd
der Verkauf von unbeweglichen Gütern eines Schuldners nur
vermöge eines Urtheils oder eines andern crccutorischcn Acts
geschehen. Der Beschlagnahme, welche durch einen Huissier
geschah, mußte ebenfalls eine Aufforderung zur Zahlung vor¬
angehen. Das Protokoll über die Beschlagnahme, welches eine
Beschreibung aller einzelnen in Beschlag genommenen Theile
enthielt, mußte dem Schuldner mitgetheilt, und darauf dem
Gericht, dem die Vollstreckung oblag, übergeben werden. Die¬
ses bestellte nun vor Allem einen Commiffair zur einstweiligen
Verwaltung des in Beschlag genommenen Guts, welcher ver¬
pflichtet war, dasselbe an den Meistbietenden zu verpachten.
Nachdem dieses geschehen, und der Eigenthümer davon in
Kenntniß gesetzt war, konnte erst zu den eigentlichen Ausrüfen
geschritten werden, (oll. 6 . oriäes. »rt. 1, 3). Der Gebrauch
derselben ist sehr alt, wie aus dem »t^I« äu gsrlemont (von
Dumoulin) erhellt, wo derselben unter dem Titel äe criäir er
subbsststic>nii>u8 Erwähnung geschieht. *) Man muß sie
nicht, wie wohl geschieht, mit der Beschlagnahmeselbst, oder
mit dem gerichtlichenVerkauf verwechseln, vielmehr konnten
diese Ausrüfe erst nach der Beschlagnahme- und mußten vor
dem gerichtlichen Verkauf (vente P3r «leeret) geschehen. Der
Huissier, der damit beauftragt war, schlug zu dem Ende
einen öffentlichen Zettel an, wodurch angezeigt ward, daß,

*)Auch in dem eä. 6 . eriev» vom I. 155k alt. 3 wird der¬
selben als einer gebräuchlichen Einrichtung erwähnt. Zu
den Zeiten Ludwigs des Heiligen scheinen sie indessen noch
nicht bestanden zu haben. Allein Boutillier erwähnt der¬
selben ausdrücklich Uv. I. tit. 69. Doch hatten sie zu sei¬
ner Zeit noch nicht dieselbe Form, wie späterhin. Der
Huissicr)zeigte in der Kirche nur an, daß dieses oder jenes
Gut zu verkaufen sey, und man bei ihm darauf bieten
könne. Er mußte dieses drei Sonntage nacheinander thun,
und jedesmal das höchste Gebot, was geschehen war, be¬
kannt machen u. s. f. Das Nähere sehe man a. a. O.
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und an welchem Tag die öffentlichen Ausrufe in Beziehung auf
dieses oder jenes Gut Statt finden sollten, und wodurch zu¬
gleich alle, die einen Anspruch auf das in Beschlag genommene
Gut zu dabei: glaubten, aufgefordert wurden, sich zu melden.
Dieser Anschlagzettel fing mit der Formel lle psr Is i-oi an,
und enthielt zugleich den Namen des Richters, der zur Haltung
der Ausrufe ermächtigt hatte. Das Protokoll über diese Be¬
kanntmachungmußte dem Eigenthümer des Guts ebenfalls in-
sinuirt werden. Der Huissier, welcher die Ausrufe hielt, begab
sich Sonntags in das Dorf, wohin das Gut gehörte, und las
am Eingang der Pfarrkirche nach dem Schluß der Hochmeffe
den Inhalt des Anschlagzettels öffentlich ab, worüber er ein
Protokol aufnahm. In demselben sagte er, daß er sich an dem
und dem Tag an den Eingang der Hauptkirche verfügt, und
nach Beendigung des Hochamts, wahrend die Pfarrgenossen in
großer Zahl herauskamen, (wobei er deren soviele als möglich
mit Namen anführte), den Inhalt des Anschlagzettels, den er
wörtlich in das Protokol aufnahm, abgelesen habe. Der
Huissier erklärte zugleich, daß dieses der erste, zweite Ausruf
u. s. f. sey, sowie daß die folgenden ununterbrochen, und zwar
immer an einem Sonntag fortgesetzt werden sollten, und daß,
wenn vor Beendigung und Bestätigung der Ausrüfe Niemand
Einspruch gethan, Keiner mehr gehört, und zum Verkauf ge¬
schritten werden sollte. *) In der Regel waren nämlich meh¬
rere Ausrüfe erforderlich. Das Edict von Heinrich dem Zwei¬
ten hatte über die Zahl derselben Nichts festgesetzt, und die
Gewohnheiten der verschiedenen Provinzen wichen hierin von¬
einander ab. Dasselbe war der Fall mit den Fristen, innerhalb
welcher die Ausrüfe aufeinander folgen mußten. Meistens war
doch die Frist von vierzehn zu vierzehn Tagen gebräuchlich.
Wenn das Hochamt an einem Sonntag nicht Statt fand, so

*)Nach einer königl. Erklärung von: I. 1671 konnten die
Huissicrs alle bei der Beschlagnahme eines unbeweglichen
Eigenthums nöthigen Proceduren, die Anfertigung des
Protokols über die Beschlagnahme,über die Anheftung der
Anschlagzettel und über die Ausrüfe nur unter Zuziehung
von zwei Zeugen vornehmen. (M. s. die Anmerkung von
Jousse zu :i:. 2. srt. 2, der oräon. eiv.)
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nahm der Huissier darüber ein Protokol auf, und hielt den "
Ausruf am folgenden Sonntag. Lagen die sequestrirten Grund- ^
stücke in mehreren Pfarreien zerstreut, so nahm man mehrere ^
Huisstcrs, wovon jeder in einer Pfarrei den Ausruf verrichtete. ^
Gehörten die einzelnen Stücke des in Beschlag genommenen ^
Guts zu mehreren Gerichts - Bezirken , so konnte man bei den
Kanzelleien einen Brief einlösen, wodurch man berechtigt ward, ^
die Ausrufe nur in dem Bezirk, worin der bedeutendste Theil der ^
Grundstücke lag, vornehmen zu lassen. Nach Beendigung der Aus- *
rüfe mußten dieselben noch als richtig geschehen, bescheinigt wer- ^
den (öti'6 oemiLsez). Dieses geschah allezeit vor dem ordentlichen ^
Richter des Orts wo das Gut lag, und zwar selbst dann, wenn ah
das Dekret, das Gut in Beschlag zu nehmen und auszurufen gr«
von einem außerordentlichen Richter (jugo cl'sltrlbution) aus- gci
gegangen war. Diese Bescheinigung konnte auch vor den za
grundhcrrlichcn Richtern geschehen, wenn in dem Bezirk dersel- ml
den sich eine hinreichende Menge von Rechtsgelehrten befand, K
deren Meinung man vernehmen konnte. Nämlich die Beschci- kr
nigung, daß die Ausrüfe richtig geschehen, ward erst, nach ge-- L,
schehcncr Untersuchung und einem förmlichen Bericht darüber W
gegeben. Bei einigen Gerichten waren dafür eigene Beamten W
(verillcstvui's äe>8 oi-iöes) angestellt, an andern verrichteten k
die Anwälte dieses Geschäft. In jedem Fall aber wurden dem
damit beauftragten Beamten alle auf die Ausrüfe Bezug ha¬
benden Acten, die von Zeugen unterschriebene Zahlungs-Auffor-
dcrung (oommsncloment recol-äö), das Protokol über die Be¬
schlagnahme, der Anschlagzettel, die darüber dem Eigenthümer
geschehene Anzeige, das Protokol über die geschehenen Ausrüfe
und die sonstigen nach den besondern Gewohnheiten des Orts
erforderlichen Papiere mitgetheilt. Derselbe stattete nach gehö¬
riger Einsicht der Acten in der Sitzung darüber Bericht ab,
worauf der Richter, nachdem er vorher das Gutachten der
Advocatcn und Anwälte vernommen, die Ausrüfe als in gehö¬
riger Form geschehen, bescheinigte. Die Zahl der Advocaten
und Anwälte, deren Meinung eingeholt werden mußte, war
durch die Verordnungen nicht bestimmt. Ucberhaupt war die¬
ses , wenigstens zuletzt, eine bloss Form. Der Bericht ward
zwar, in Gegenwart der Advocaten und Anwälte erstattet, sie
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achtete» indessen in der Regel nicht darauf, und konnten Nichts
davon hören. Das Edict über die Ausrufe ward schon durch
das Gesetz vorn Uten Brumaire des I. 7 abgeschafft, und die
jetzige Gesetzgebung hat statt derselben die Bekanntmachung
durch Anschlagzettel verordnet (voll. <1. piooscl. «iv. -n-r.
684)^ *) Nachdem nun die Richtigkeit der Ausrufe erkannt
war, ward zur Untersuchung der gegen den Verkauf gemach¬
ten Einwendungen und Ansprüche derjenigen, die entweder
eine Hypothek oder sonst ein dingliches, auf dem Gut haften¬
des Recht, eine Dicnstbarkcit u. s. f. oder auch ein Recht auf
die Kaufschillinge zu haben behaupteten, geschritten. Hierauf
erfolgte nun ein Urtheil, welches, wenn die Beschlagnahme
genehmigt ward, verordnete, daß das Gut nach vierzig Tagen
gerichtlich verkauft, und deshalb die Anschlagzettel an den
gewöhnlichen Orten angeheftet werden sollten. Der Gläubiger,
welcher die Beschlagnahme betrieben hatte, legte nun ein um¬
ständliches Verzeichnis der zu verkaufenden Grundstücke so wie
der Verkaufsbcdingnisse, nebst seinem Gebot, auf dem Secreta-
riat des Gerichts nieder. Vierzig Tage nach Anheftung der
Anschlagzettel ward nun das Gut, doch mit Vorbehalt ei¬
ner Frist von 14 Tagen (»suk ^nin-ssine), öffentlich au
den Meistbietenden verkauft. **) Dieser Fristen von 14 Ta¬
gen wurden wenigstens drei bewilligt, worauf endlich der
gerichtliche Zuschlag (säjuäiestion) erfolgte. Derselbe hatte

*) Während der Revolution bestanden diese vrieos (bis zum 11.
Brum. I. 7.) immer fort. Es gibt ein Dekret des Convents
vom 16. Nivose I. 2 (5. Jan. 1794) und ein unter dem Direk¬
torium erlassenes Gesetz vom 19. Messidor J.5 (7. Juli 1797)
über dieselben. (Oosenns ton,. III. p. 533, tom. IV. g. 190).
Sie sollten nicht mehr an einem Sonntag, bei dem
Schluß der Hochmesse, sondern an einem Dccaden-Tag
(llöesili) an dem Eingang des Rathhanses oder einem
sonst dazu bestimmten Ort Statt finden. Das Nähere
sehe man in dem Text der Gesetze selbst.

**) Innerhalb dieser Frist von 14 Tagen nach dem öffentli¬
chen Verkauf wurden nämlich noch Nachgebote angenom¬
men. Man sehe (orOon. cl. Noulins SI-I. 49. von Carl

' dem Neunten vom Februar 1566), auch Verriers Oict. ä.
Droit si I. säjuclicslion ssu4 ^uinssino.
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die Wirkung, daß alle Hypotheken, die vor demselben nicht an-
gemeldet waren, als erloschen angesehen wurden. Wegen die- .
ses letztem Vortheils ward auch, wenn überhaupt ein un-

bewegliches Gut freiwillig verkauft ward, nach dem Verkauf j
häufig ein sogenannter freiwilliger- (oder, besser gesagt, ver-
stellter) gerichtlicher Verkauf (äeorot volontsire) vorgenom-
men. *) Nämlich der Ankäufer eines Guts, der sich gegen alle
Angriffe der etwaigen Hypothekar-Gläubiger sichern wollte, be-
hielt sich vor, daß er einen solchen freiwilligen gerichtlichen
Verkauf nachsuchen, und daß, ehe das Decret darüber ohne ^
irgend eine gültige Einwendung versiegelt sey, er den Kauf- W
preis nicht zu bezahlen brauche. Um zu diesem (freiwilligen) Ai
gerichtlichen Verkauf zu gelangen, stellte der Ankäufer irgend
einem Dritten einen Schuldschein in erccutorischer Form aus, Lej
wogegen letzterer auf der Stelle einen Gegenschein gab. Der »
angebliche Gläubiger verfolgte nun auf den erstem Schein den W
Verkauf des Gutes mit allen bei einem gezwungenen Verkauf «
üblichen Formalitäten. War nun der gerichtliche Zuschlag gc- im;
schchen, so waren ebenfalls alle Hypotheken erloschen. **) Um «

diesen simulirten Contracten und den daraus entstehenden Weit- D
länfigkeiten ein Ende zu machen, wurden durch das Edict Lud- —
wigs des Fünfzehnten vom Junius 1771 die Bestätigungs- '
Briefe (loltres elo rgtikostion) eingeführt. Nach (srt. 8)
dieses Edicts war jeder, der ein Gut durch freiwilligen Ver¬
kauf erworben hatte, und die darauf haftenden Hypotheken
löschen wollte, verpflichtet, die Verkaufsbedingungen auf dem
Secretariat der Amtmannschaft, worin das verkaufte Gut lag,
niederzulegen. Der Gerichts - Secretair stellte alsdann diese »,
Bedingungen in dem Sitzungssaal des Gerichts öffentlich aus.
Hatte dieses zwei Monate fortgedauert, ohne daß ein Einspruch

*)Aler!in Depert. srt. Decret. H. 1.

**)Sehr umständliche Nachricht von allen bei den criee» und

tumes) einen besondern Abschnitt, der davon handelt. M.



geschah, so konnte der Ankäufer bei der Kanzellci einen könig¬

lichen Bestätigungs - Brief einlösen, wodurch alle Hypotheken

erloschen waren.

In den frühern Zeiten waren die Gesetze gegen saumselige

Schuldner sehr streng. Man konnte sich zu jeder Leistung un¬

ter Strafe persönlicher Verhaftung (coatrainte p°>r cvi-ps)

verbinden. *) Nach der Verordnung von Moulins (von Carl

dem Neunten im I. 1566) Ort. 48) konnte man sogar gegen

jeden, der durch ein Urtheil zur Bezahlung einer Geldsumme

verurtheilt war, und vier Monate, nachdem ihm das Urtheil

insinuirt worden, seinen Gläubiger nicht befriedigt hatte, einen

Vcrhaftsbefehl erwirken. Die Verordnung vom I. 1667 (tit.

34) mäßigte indessen diese große Strenge. Sie beschränkte die

Befuguiß sich unter persönlicher Verhaftung zur Bezahlung **)

einer Summe zu verpflichten, auf die Verpachtnngs - Contracte

von Ländcreien. Das Recht den Schuldner vier Monate nach

einem gegen ihn erlassenen Urtheil oder auch überhaupt verhaf¬

ten zu lassen, ward ebenfalls auf wenige Fälle beschränkt, wo

entweder die königliche Kasse die Gläubigcrin war, oder wo

sonstige Umstände eine größere Schnelligkeit und Strenge nö-

Schon durch die Verordnung Philips des Schönen vom
März 1302, woraus wir (S. 214) einen Auszug mitge¬
theilt haben, war dieses so festgesetzt. Zu Zeiten Boutil-

liers galt aber ein strengeres Verfahren. 8om. Uu>-. liv. II.
tit. 30. ,,8i le llettvul' prüioipsl n'a meul)le8, i>6 lieri-
tsge8, ne clettes gui 1u^ «oient äeu8; Ior8 80 peut on
prenklre su eorp8 psn clotention, et non üutnamont."

**)Es gab indessen einige Gerichte, welche das sogenannte
strenge Siegel (»okl l-igour-Lux) , und dadurch das Recht
hatten, jeden der sich unter diesem Siegel zu irgend Etwas

verpflichtet hatte, durch persönliche Verhaftung zur Erfül¬

lung seiner Verbindlichkeit zu zwingen. Zu Montpellier
gab es bis zuletzt ein solches Gericht. (M. s. die Lnr^olo-
xvll. si-t. 8vel lle lUintpeUiol-, 8vsl rigoureux, «oel äs

dli8mes). Auch gab es einige Städte, welche das Pri¬
vilegium hatten ihre auswärtigen Schuldner, wenn sie sich

in denselben aufhielten, bis zur gänzlichen Tilgung der

Sämld persönlich verhaften zu lassen. Solche Städte, die
ville8 «l'skN'vt hiessen, waren unter andern Reims, Tour,
La Röchelte und die meisten in Flandern.
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lhig machten, wie bei Handels- und Wechselgcschäftcn, oder

wo eine Widersetzlichkeit (rir. 27. s>t. 1,3), oder Nachlässig¬

keit, ein Verbrechen oder gussi - Verbrechen mit unterlief, wenn

z. B. Jemand fremdes Eigenthum verkauft hatte, ein Vormund

seinem Mündel schuldig war u.s. f. (tit. 33-srt.2 — 5).*) Die

neuere Gesetzgebung hat den größten Theil dieser Bestimmun¬

gen ebenfalls aufgenommen. (Man sehe c«3. civ. liv. 11k.
tit. 16, eo3. 3. Pioee3. srt. 126, 127). Das Verfahren bei

der Verhaftung und gegen die Verhafteten ist aber sehr mild.
(o. 3. p. plölli. I>srt. liv. V. rit. 15). Auf keinen Fall kann

die Verhaftung anders als in Kraft eines förmlichen Urtheils

(co3. civ. git. 2067) vorgenommen werden. Eine Ausnahme

findet jedoch in Beziehung auf die Verwalter und Einnehmer

der öffentlichen Gelder Statt. (oo3. civ. srt. 2067, 2070).

Letztere können sogar auf dem Verwaltungswege in Haft ge¬
nommen werden. **)

*)Man sehe den angeführten tit. 34 der ovston. civ. 3. 1667.
Nach sm. 11 mußte der Gläubiger in den Fällen, wo (n.srt>2)

die coiitrsinto gsc cor^s Statt fand, nach Ablauf der vier
Monate, von dem Tag der Insinuation des Urtheils ange¬
rechnet, ein neues Urtheil gegen seinen Schuldner erwirken,
wodurch ihm unter Vcrhaftungsstrafe auferlegt ward, inner¬

halb 14 Tagen zu bezahlen. Ein solches Urtheil hieß jugement3'itersw. Nach Verlauf der 14 Tage konnte die Verhaftung
ausgeführt werden. M. s. n. -nt. 12 , 5, tit. 27- »m. 1 — 4 .

**)Der National-Eonvent hob durch das Dekret vom 9ten

März 1793 die Verhaftung wegen Schulden auf, beauf¬
tragte aber das Comitv für die Gesetzgebung einen Bericht

über die nöthigen Ausnahmen zu machen. Auf diesen Be¬
richt ward durch das Dekret vom 30sten März 1793 die
conii'ginte psr cor-ps für die Verwalter der öffentlichen
Gelder wieder eingeführt. (Desonno tom. III. p. 474, 481).
Allein unter'dem Direktorium ward das erstere Dekret des

National-Eonvcnts (durch das Gesetz vom 24sten Vent.

I. 5) gänzlich aufgehoben, und den frühern Gesetzen ihre

Gültigfeit wiedergegeben. (Desen. tom. IV. g. 180). Un¬
ter derselben Regierung erschien den 15tcn Germin. I. 6

(4tcn April 1798) ein ausführliches Gesetz über die von-
ti-sinw psr coips, dessen Bestimmungen größtenteils in
die Napoleonschen Gesetzbücher übergegangen sind. (Dosen,
tom. IV. x. (209 — 218).



Merkwürdig neben der großen Strenge, welche man ehe¬

mals gegen die gewöhnlichen Schuldner ausübte, ist die große

Begünstigung, die man einigen Privilegirten widerfahren ließ,

indem man ihnen sogenannte Staatsbriefe, Iettrs8 ä'stst, (in

frühern Zeiten Iettr68 äs 8l,r8ssnoe genannt) ertheilte, wo¬

durch innerhalb einer bestimmten Zeit alle Civil-Klagen gegen

sie aufgehalten wurden. Diese Briefe waren in Frankreich ur¬

alt. Schon in der von Philip dem Schönen über die Steuern

(siäo-i) erlassenen Verordnung (srt. 8) wird derselben erwähnt.

Derselben gemäß sollten sie nur von dem König selbst oder sei¬

nen Stellvertretern tpsr no»8 ou pgr nos Iisutengnt8) und

zwar an Personen, die sich im Kriegsdienst des Königs, d. h.

wirklich im Felde befanden, gegeben werden. Hatte Jemand

dieselben erwirkt, der sich nicht ins Feld begäbe, so sollten sie

ihm von keinem Nutzen seyn, eben so wenig, als ob sie von

andern Personen als den genannten (dem König und seinen

Stellvertretern) ausgestellt wären. *) In der Verordnung

Ludwigs des Vierzehnten vom August 1669 handelt rit. 5 ein¬

zig von diesen Iottl -08 6o8tgt, und ihren Wirkungen. Im I.

1702 den 23sten Dezember erließ derselbe König noch eine um¬

ständliche Erklärung über diesen Gegenstand. Nach der erstem

Verordnung sollten die Isttrs, ä's'tst nur an Personen, die

in wichtigen Staatsdiensten angestellt waren, ertheilt (art. 1),

und anders nicht ausgefertigt werden, als wenn auf ausdrück«

*)Der König nennt an der angeführten Stelle diese Briefe
schon „ lettrS8 ä'68tst" und „ Iettre8 c>68 rS8piot8 st
e8tsis." Zu Jmberts Zeiten verband man mit diesem

Wort noch denselben Begriff. Imb. liv. I. sksp. 49. „bit

8ont Ie8<litS8 lettreg cl's8tst, r^us Is ko^ ou 80 n lisute-

nsnt sn ^uslgus armes äonne ä ^uelgu'uu es/a»/ «
/armes, par IsugusIIes il est mancle kairs tenir touts»
Ik8 SNU8S8 äs oslu)^, sn «lsmsnclsnt gu'sn äsl'sn-

äsnt, sn 8ur8esnee susgu'ü nn mois ou guinss joui-8
r>i»'S8 80 N retour." Jmbert spricht noch (liv. I. skap. 35)

von diesen Isttrs8 c>'o8t->r. Der Commentator desselben

bemerkt, daß diese Isttrs8 cl's8tst an solche gegeben wür¬
den, die entweder im Kriegsdienst oder sonst im Dienst des
Königs abwesend wären. In vielen Fällen konnten sie

nicht angewendet werden, die dort aufgezählt sind.



liehen Befehl des Königs der Staats-Secretatr, zu dessen De¬
partement derjenige, der sie erhielt, gehörte, seine Unterschrift
beigesetzt hatte. (srt. 2). Die Entscheidung aller Klagen dagc-
gen, als ob sie durch falsche Vorstellungen erschlichen wären,
behielt der König sich selbst vor. (si-i. 4). Ihre unmittelbare
Wirkung war auf die Zeit von sechs Monaten, von dem Tag,
wo sie gegeben waren, angerechnet, beschrankt, doch konnten sie
wegen wichtiger Ursachen erneuert werden, (sm. 3). Dieses
letztere sollte (nach srt. 3 der königl. Erklärung vom 23sten
Dezember 1702) nicht früher als 14 Tage vor dem Erlöschen
derselben geschehen. Doch man weiß, wie geschickt die Intrigue
dergleichen Begünstigungen auszudehnen und zu vervielfachen
versteht. Zuweilen wurden sogar durch einen allgemeinen Be¬
fehl alle Offiziere der Armee auf eine bestimmte Zeit gegen
die Verfolgungen ihrer Gläubiger geschützt. Dieses geschah
unter andern nach dem Frieden von Ryswick und dem von
Utrecht in den I. 1698 und 1714, wo durch zwei königl.
Erklärungen auf drei Jahre verboten ward, die nnbeweglichen
Güter, welche Offizieren, die im Kriege gedient hatten, oder den
minderjährigen Kindern solcher, die im Krieg gctödtet waren,
gehörten. Schulden halber zu verkaufen.—Anch für die saum¬
seligen Schuldner eines geringern Standes gab es ein ähnli¬
ches Hülfsmittel, die sogenannten Aufschub-Briefe (lotti-es <lo
repit.) *) Mit diesen Briefen, deren Gebrauch in Frankreich
ebenfalls uralt war, sind mannigfaltige Veränderungen vorge¬
gangen. Zu den Zeiten Boutilliers erhielt man dieselben vom
König und zwar auf Ein- drei oder fünf Jahre. Sie wurden
indessen nur vollstreckt, wenn der Richter nach Zusammcnberu-
fung aller Gläubiger und nach Einwilligung des größten Theils
derselben, sie für vollstreckbar erklärt hatte. **) Jmbert (I'i-tt.

*)Ehemals hiessen sie auch wohl „ ^uinguennsles" weil sie
auf 5 Jahre gegeben wurden. Latein, nennt man sie „be-
neliois snni et luinguennü, ^uinguennsles iockuoise, ros-
viiptum inäuoisrum uvius snni sut huinguennü." Ro-
xit selbst kommt von re^irsre her. — kspon lib. X.
tit. 9.

**)Für den größten Theil wurden diejenigen genommen, de¬
ren Forderungen Mehr betrugen, als die der übrigen zu-
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juäio. liv. I. obgx. 63), spricht ebenfalls sehr umständlichvon
diesen lettre» äs r68pit. Sie wnrden zu seiner Zeit noch von
dem König oder vielmehr von der Kanzellei und zwar eben¬
falls noch wie zu den Zeiten von Boutil. auf Ein - drei - oder
fünf Jahre ertheilt. Nur bei den letztem war es nöthig, daß
der größte Theil der Gläubiger, (worunter auch hier diejeni¬
gen, welche den größten Theil der Forderungen hatten, verstan¬
den werden) einwilligte. In diesen Briefen waren allezeit be¬
sondere Gründe, aus welchen sie bewilligt wurden, angegeben.
Allein es kam auf die Wahrheit derselben nicht an, und die
Gläubiger wurden nicht zugelassen die Unwahrheit derselben zu
beweisen. Doch pflegte man den auf Ein Jahr ausgestellten
Briefen die Clausel beizufügen,daß sie gegen diejenigen Gläu¬
biger nicht gebraucht werden dürften, welche nicht warten
könnten, worunter, wie Jmbert hinzufügt, die personse
vnsergbilez, Wittwen und Waisen verstanden wurden, wenn
sie auch reich waren. Die Gewohnheits--Rechte der verschiede¬
nen Provinzen bestimmten überdem eine Menge einzelner Fälle,
in welchen man von diesen Briefen keinen Gebrauch machen
durfte, z. B. nicht um die Vollstreckung eines Urtheils des
Parlaments *) oder eines andern Gerichts, von dem unmittel¬
bar an das Parlament appellirt ward, zu verhindern, auch nicht

sammengenommen. M. s. LouUI. Uv. II. tit. 22. „ l3ettre,
«le respits cts clettes cle ein^ sns, Iroi» sn8, ou a ua

sn, tu z,6ux 6t <1oi5 gosroir, su prinee 68t 6t gppgr-
tient ä ksir6 668t6 grgoo pour troi8 rsi8un. I/ur>6 gi

68t poiir 6LU86 tlb gu6ri-6 6u propr6 P6IN66, xour
6SN86 Ü6 t6MP68t6 ä'orsgu, 6t pour 6SU86 s>6 Israin ou
ll68rob6M6Nt. 6ar P0U6 tout68 868 (668) 63U868 6t rgi-

80 N 8 >6 P6ut >6 prin66 ksir6 ..... INgi8 ü I'6Nt6l-ine-
ment äu INSIlä6M6Nt 8Ul- 66 imz,6t>6 (gut gU6 t0U8 16,

6reclit6Ul'8 cl6 Iimp6ti'gnt 801611 t ripp6l>62, 6t gu6 lg

x>U8 Al-snä6 6t 8SIN6 PS, t>6 8^ 60N86Nt6, 6 68t g 86g-

voir Is xlu8 granck6 xarÜ6 6N nombro «6 P6r8onn68
6t 6N N0mbr6 cl6 <l6tt6S ou SUtr6M6Nt >6 msust6M6nt

8U6 66 imz>6trö „6 86 cloit 6nt6riner 6t6."
*)Bci Papon findet man ein Urtheil des Parlaments von

Grenoble vom I. 1456, welches dieses bestätigt. 6b. X.
tit. 9. nc>. 8.
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bei rückständiger Hausmiethc u. s. f. Die vollständige Aufzäh¬
lung derselben würde uns hier zu weit führen, und verweisen
wir deshalb auf Jmbcrt und den Text der Gewohnheits-Rechte.

Kurz nach den Zeiten Jmbcrt's wurden diese Aufschub-
Briefe nicht von dem König oder dessen Kanzcllci, sondern
von den ordentlichen Richtern nach vorhergehender Zusammcn-
bcrufung der Gläubiger ertheilt. Die nrllon, ll'Orlerms 3-
1660, welche (srt. 61) dieses bestimmt, fügt hinzu, daß wenn
die Güter des Schuldners, ehe er diese Briefe nachsucht, in
Beschlag genommen find, dieser, selbst wenn das Gesuch ange¬
nommen wird, bestehen bleiben soll, wenn der Schuldner keine
Sicherheit leistet. *) Es scheint indessen, daß man bald wie¬
der zu der alten Regel, daß diese Briefe nur von dem König
ertheilt werden könnten, zurückgekehrt ist. (Klei-Iin Köper», sm.
Repit). Dieses ward durch dieselbe Verordnung Ludwigs des
Vierzehnten vom August 1669 , wovon wir schon gesprochen
haben, bestimmt festgesetzt, und bis zur Revolution unabänder¬
lich beobachtet, 3'it. 6 dieser Verordnung enthalt die wichtig¬
sten Bestimmungen über diesen Gegenstand, womit man noch
tit. 9 der orclo». 6 . 1673, und zwei Erklärungen (vom 23sten
Dezeinber 1699 und vom 3ten Juni 1716) verbinden muß.
Die Aufschub-Briefe sollten (srr. 2) nur unter dem großen
Siegel wegen wichtiger Ursachen, und zwar nur wenn ein
Anfang des Beweises durch authentische Acte beilage, ausge¬
fertigt werden. Den Richtern ward die Befugniß solche zu
ertheilen Ort. 1) gänzlich genommen, und ihnen nur erlaubt,
den zur Zahlung Verurtheilten eine Frist von höchstens drei
Monaten zu bewilligen. Die von dein König erhaltenen Briefe

*) Dieses war früherhin zweifelhaft. Der angeführte Artikel
sagt aber „kekonckons ä no8 Ollanooliers cl'expöllioi' su-
vurieg lettres 3e re8pit ö un ou a oin^ gi>8: sin8 so
pourvoiront Io8 3ehteur8 psr roguosto psr ckevant los
suAks or3insire8, losguols inlormeront 80 inmsiromont
,1u conlenu en ioello ot orclonneront, rippello« los crö-
gnciers. kt si svsnt Is presentstion äo Is rogu68to ^
s hio«8 prins pgr exöontion, mgin levöo u'oii 8ers
ksioto kzir'oa irsilisnt csutioa psr lo tlelltoul' cle los
ronllre. "
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wurden dem nächsten königl. Richter *) oder demjenigen, wo¬
bei der Prozeß anhängig war, zugeschickt (srr. 31, welcher
nach Anhörung der Gläubiger, dem Schuldner eine Frist zur Zah¬
lung bewilligte, deren Dauer (Art. 4) seinem Ermessen überlassen
war, aber ni^t über 5 Jahre seyn durfte. Doch erhielt der
Schuldner durch einen solchen Brief auf jeden Fall einen Auf¬
schub von 6 Monaten, innerhalb welcher er bei dem Richter
die Anerkennung des erhaltenen Briefs betreiben konnte. Wäh¬
rend dieser Zeit durfte man sich weder seiner Person, noch seines
Hansgcrathes (mvutzles ineu1»Isn8 8vrvant8 a 80 N U8age)
bemächtigen. Uebrigcns konnten die Gläubiger während der
Ausschubfrist jede Sicherheit nehmen, die Güter des Schuldners
mit Beschlag belegen, sie sogar gerichtlich verpachten, jedoch
nicht verkaufen lassen, (am. 6). Ucberdem durfte man (am. 111
in einer Menge von Fällen keinen Gebrauch von diesen Brie¬
fen machen. **) IrJn den letzten Zeiten war es nach der An¬
gabe von Jonsse, der im I. 1761 die Verordnung vom August
1669 mit Anmerkungen herausgab, überhaupt sehr schwer der¬
gleichen Briefe zu erhalten. Doch glaube ich, wird jeder es
als einen Vorzug der neuern Gesetzgebungansehen, daß sie
diese gehässigen Hülfsmittel, wie die lettros ä'elsr und die
lettres clo lepit, die unendlich öfter dem vornehmen und ge¬
wandten Betrüger als dem schuldlos Unglücklichen dienten,
gänzlich abgeschafft hat. In einzelnen Fallen können zwar
auch jetzt die Gerichte einem Schuldner einen mäßigen Aufschub
zugestehen (oo-l. viv. srr. 1244, «. 4. p. am. 122), doch wird
ihnen 1) empfohlen, nur einen sehr beschränktenGebrauch da,
von zumachen, und es kann 2) der Aufschub nur durch ein
Urtheil und zwar durch dasselbe, das über die Streitfrage ent¬
scheidet, bewilligt werden, (c. 6 . z>. am. 122). Aus der letztem
Bestimmunghat man mit Recht geschlossen, daß gegen die Voll¬
streckung erecutorischer (z. B. notarieller) Acte nie ein Aufschub

*)Nach dem Edict von Cremieu vom I. 1536 art. 12 ge¬
hörte das Erkenntniß über die Echtheit dieser Brieft (la
verilioation) den Amtmännern mit Ausschluß der Vögte.

**)Bei k'erriere am. repit. findet man alles hierhin gehörige
sehr klar und vollständig zusammengestellt.

29
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erhalten werden könne, indem über die Vollstreckbarkeit dersel¬
ben nie eine Streitfrage entstehen kann. *) Auch bei Wechseln
und Schuldscheinen, die auf Ordre ausgestellt sind (biilets a
ordre) findet kein Aufschub Statt. —

Zur gänzlichen Vollstreckung eines Urtheils oAu'rt auch ..och
die Berichtigung der durch den Prozeß verursachten Kosten. Es ist
eine Eigenthümlichkeit des franz. Verfahrens sowohl des alten als
neuen, worin es sich von dem deutschen wesentlich unterscheidet, daß
diese Kosten durchaus dem unterliegenden Theil zu Last fallen,
so daß die obsiegende Parthci die allenfalls vorgeschossenen zu¬
rückfordern kann. Das ehemalige Gesetz (ordon. d. 1667-
tit. 31) ist hierin sogar noch strenger als das neue. Nach
art. 1**) des angeführten Titels soll durchaus aus keinem
Grund, weder der Billigkeit, noch der Verwandtschaft***) der
Partheien, oder weil die Richter selbst getheilter Meinung ge¬
wesen u. s. f. eine Vergleichung oder Tbcilung der Kosten
Statt finden. Dieselbe Regel soll nicht allein bei den ordent¬
lichen Gerichten, sondern auch bei allen Ausnahme-Gerichten,

*) M. s. kOgesu toin. I. 540, Darre lois <1. I. Drooed.
civ. tom. I. p. 336. Letzterer bemerkt noch „Nous sjon-
terons uns autre raison indePendante de l'art. 122;
e'est gu'un goto notarie reeevsnt sa vertu exe'vutive
cle la seulo disposition de la loi, il n'est pas au pou-
voir du juAe cl'en srretor I'oxecution, et de so ruettre
ainsi au dessus du xouvoir leZislatil'."

**)tit. 31- srt. 1. „Deute Partie, seit principals ou iu-
tervenante, c^ui suceoinliora, mems sux renvois, deoli-
natoires, evooations ou re^lement des juges, sera eon-
damnee aux dvpens indöliniment, nou odstant la proxi-
mile, ou autres lualites dos parties, saus i^ue sou»
pretexte d'eguite, partags d'avis, ou pour Huelgue
autre oliose r^ue ee soit, eile ou puisse etre deollsr-
^e'e. Dellendons ä nos eours de parlemont, grand
eonseil, eours des sides et autres nos eours, reguetes
de notre llotel et du palsis et a tous autres juges de
prononeer par liors de eour ssns dopens ....... ^

***)In der Ausübung scheint man indessen wenigstens in den
letzten Zeiten die Kosten zwischen Verwandten meistens aus¬
geglichen zu haben, k'erriere Diet. d. II. srt. „vopens
eompenses."



und (nach srt. 2) sogar bei den von Schiedsrichtern erlassenen
Urtheilen befolgt werden, wenn die Partheicn nicht vorher über
die Mäßigung oder Theilung der Kosten übereingekommen sind.
Die neuere Gesetzgebung geht von denselben Grundsätzen aus
(voll. ti. proesll. c. 130); allein bei Prozessen zwischen
Ehegatten, Verwandten in auf- und absteigender Linie, Brü-
dcrn und Schwestern, oder in demselben Grade verschwägerten
erlaubt sie die Kosten entweder ganz oder zum Theil auszuglei¬
chen. Auch, wenn bei einem Prozeß mehrere Klagcpunkte zur
Frage kommen, und eine Parthci in Beziehung auf einige ge¬
winnt und auf andere verliert, ist es erlaubt, die Kosten ganz
oder zum Theil auszugleichen. Unter der alten Gesetzgebung
hatte schon sehr früh der Gebrauch *) dieses letztere eingeführt,
so wie es der natürlichen Gerechtigkeit gemäß ist, und auch
den Vorschriften des Gesetzes (orll. ck. 1667. tit. 3l) nicht
widerspricht. Die neuere Gesetzgebung aber hat es ausdrücklich
verordnet, (o. <l. p. c. srt. 131).

Nach dem ältern Recht fand bei allen Criminal-, Corrcctiou-
nellen und Polizei-Sachen, wobei die Staatsbehörde als Parthci
auftrat, keine Verurthcilung in die Kosten (weder des einen noch
anderen Theils, die Civil-Parthci ausgenommen) Statt. Nach der
jetzigen Gesetzgebung kann zwar in diesen Fällen die Staatsbehörde
nie-, wohl aber der Angeklagte in die Kosten verurtheilt werden.
Die Domaincu-Vcrwaltcr, wenn sie als solche einen Rechtsstreit
führten, konnten nach der alten Gesetzgebung in die Kosten
verurtheilt werden, **) und dasselbe gilt nach der neuen in

*)8om. Hur. liv. II. tit. 13. x. 769. „Item souvent sll-
vient gus sentsnss vontient conclsmnstion äs ilsspsnz;
st snounekois sont äespons compensssi pour ssuss gus
slisoiiris psrtis obtisnt ss clsmsnlls, sn susurio msnierv,
st lor« sont Iss ckezpsns ä oompsnzsr: st «i ossto
ssuss n'^ estoit, ssscke? c^uo celu^ g»i e,t trouve en
tort, ckoit sstrs ooii<1smns sn ckesxens: ou la sentsnce
ne seroit mie bonns."

**)Doch kamen ihnen einige Begünstigungen zu. Wenn sie
z. B. nach Einsicht der Beweisstücke von dem Prozeß ab¬
standen, so konnten ihnen die frühern Kosten nie zu Last
fallen. Die General - Jnspectorcn der Domainen konnten
nie in die Kosten verurtheilt werden.
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Beziehung auf die Präfecte, wenn sie für die Domainen (o. 6.
1>- o. srt. 69) bei Gericht auftreten. Nach der alten Gesetz¬
gebung mußte in den Urtheilen aller Untergcrichte zugleich die
Bestimmung der Kosten (dem Betrag nach) enthalten seyn; die
Hähern Gerichte, die Amteicn, die IIe^uvte8 <le I'bütel, die
Parlamente vcrurtheilten aber nur im Allgemeinen in die Ko¬
sten , wo dann die Liquidationspater vorgenommen ward.
(oräov. <l. 1667. tit. 31. srt. 32, Vomiere Diet. 3. O. r,rt.
vepens). Nach der jetzigen Gesetzgebung (nach dem kaiserl.
Dekret vom 16tcn Februar 1807) findet in dieser Hinsicht zwi¬
schen den untern und obern Gerichten kein Unterschied Statt. *)
— Ueber die Art die Kosten auszumitteln und festzusetzen,
schreibt die oräon. ä. 1. 67. (rit. 31) ein sehr umständliches
Verfahren vor. Die jetzige Derfahrungs-Art dabei ist durch
das eben angeführte kaiserl. Dekret bestimmt. Indessen ist so¬
wohl das Eine als andere zu umständlich, um es näher zu er¬
klären. Wir verweisen daher auf die Gesetzbücher selbst, und
auf die Commentatorcn.

Das bis hierhin Gesagte wird hinreichen, um über das
französ. Verfahren in Eivil-Sachcn einen allgemeinen Uebcrblick
zu erhalten. Man wird dadurch insbesondere leicht erkennen,
welche große Verbesserungen die neuere Gesetzgebung (nach der
Revolution) in dem altern Verfahren gemacht; wohin vorzüg¬
lich Abkürzung und schleunigere Beendigung der Prozesse ge¬
hört. Man braucht dasjenige, was S. 270 über den ge,
wohnlichen Gang eines Prozesses gesagt worden, nnr zu lesen,
um sich zu überzeugen, daß in den meisten Fällen wohl nicht
leicht ein schnelleres und zweckmäßigeres Verfahren zu erdenken
oder auch zu wünschen ist, als das durch den e. ä. p. angeordnete.
In einzelnen Fallen, wo mehrere Zwischcnsprüche (Jnterlocute)
erfolgen, wo Zeugen vernommen oder Jncidentpunkte berichtigt
werden müssen, ist das Verfahren allerdings langwieriger. Al¬
lein dieses liegt in der Natur der Sache, und kann durch kein
Verfahren beseitigt werden. Uebcrdem wird es dadurch zum
Theil wieder ausgeglichen, oder es wird wenigstens jeder

*) Hesennv ooll. pürier, träne. tom. I V- p. 426-



billigen Beschwerde dadurch abgeholfen, daß dergleichen Sachen
auf der Rolle (S. 270,271) die Nummer behalten, mit welcher sie
ursprünglich eingetragen waren. *) — Auch die Vorwürfe,
die man dem französ. Verfahren wegen der zu großen Menge
von NullitLtcn machte, sind durch die Bestimmungendes eoä.
6. procell. größtentheils gehoben. Jeder weiß, daß ohne die
Beobachtung gewisser Formalitätenkein gerichtliches Verfahren
möglich ist. Insbesondere ist nicht zu verkennen, daß gerade
bei den Völkern, deren Verfassung frei war, (z. B. bei den
Römern) die Zahl der vorgeschriebenen Formalitäten größer
war, und deren Beobachtung strenger gefordert ward, als bei
andern. Allein es geht hier wie bei allen Dingen „los ex¬
tremes se touclient. " Wer die Willkühr der Personen zu
ängstlich vermeiden will, läuft Gefahr durch die Nothwendig¬
keit der Sachen selbst erdrückt zu werden. Obschon also aller¬
dings gewisse Formalitäten nöthig sind, und die Anwendung
des Rabulisten-Grundsatzes„ls lormo empörte le lenck" nicht
ganz zu vermeiden ist, so muß es doch der Zweck des Gesetz¬
gebers seyn, den Ausgang eines Rechtsstreits so sehr von den
innern Gründen der Sache und so wenig von der äußern
Form abhängig zu machen, als nur immer möglich. In dem
ehemaligen Frankreich nahm man meistens an, daß die Unter¬
lassung einer Förmlichkeit nur dann die Nichtigkeit des Verfah¬
rens nach sich ziehe, wenn das Gesetz dieselbe ausdrücklich un¬
ter Strafe der Nichtigkeit vorgeschrieben hatte. Das unter
dem National - Convent den 4ten Germinal I. 2 erlassene Ge¬
setz**) bestimmte dagegen Art. 2, daß wegen der Unterlassung
aller Formalitäten, welche durch die seit 1789 von den Stell¬
vertretern des Volks erlassenen Gesetze vorgeschriebenwären,
in Civil-Sachen Caffation eingelegt werden könnte, wenn auch
die Strafe der Nichtigkeit nicht ausdrücklich ausgesprochen wä¬
re. Allein der e. ä. x. führte (srt. 1030) die alte Gewohnheit
als förmliches Gesetz ein. Auch wird selbst bei Verletzung ei¬
ner unter Nichtigkeits - Strafe vorgeschriebenen Form in der

*)Deeo. impeo. 3. 30- ülsrs 1808. art. 31, 73. Dosen,

iom. IV. p. 438-

**)Desea. tom. 111. p. 138.
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Regel das Verfahren oder der Act nur dann nichtig, wenn die
Nichtigkeit von der Gegen-Parthei gerügt wird. Geschieht
dieses nicht, so sagt man die Nichtigkeit sey durch die Par¬
theien gedeckt. Auch durch srt. 1029 des co«I. ä. pi-ocöll.,
nach welchem keine seiner Bestimmungen blos drohend (oom-
minatoire) ist, ward vielen Uebelständcn *) der alten Gesetz¬
gebung abgeholfen.

8 - 4 .

Wir wollen nun, nachdem wir das Civil-Verfahren, in so
weit es hier geschehen konnte, erklärt, auch über das Criminal-
Verfahren, sowohl das altere als neuere, in der Kürze Einiges
sagen. Unter dem Namen des ältern verstehen wir auch hier
dasjenige, welches, seit Ludwig dem Vierzehnten, bis zur Revo¬
lution fast unverändert bestanden hat. Die Abweichung dessel¬
ben von dem in den frühesten Zeiten wird, um den Zusammen¬
hang nicht zu unterbrechen, in besondern Noten angeführt wer¬
den. Uebrigens werden wir hier einen von dem vorigen Etwas
verschiedenenGang befolgen. In Civil-Sachen nämlich ist
das ältere (besonders das seit 1667 eingeführte) Verfahren dem
neuesten so ähnlich, daß sich beide füglich nebeneinander und
in Einem Zusammenhang erklären liessen. Allein in Criminal-
Sachen findet zwischen dem ältern und neuern Verfahren eine
so große VerschiedenheitStatt, daß wir befürchten müßten,
durch eine nebeneinanderlaufende Erklärung beider, den Leser
mehr zu verwirren als aufzuklären. Wir hoffen, es werde ihm
die Uebersicht **) erleichtern, wenn wir, die Zeitfolge beobach-

*)M. s. Älerlin und kerriere srt. cominiostoire.
**) Eine kurze Uebersicht über das neuere Verfahren in Crimi-

nal-Sachen gibt meine im I. 1816 bei Dümont-Schauberg
in Köln erschienene Schrift: Ueber das öffentliche Verfah¬
ren vor Gericht u. s. f.



tcnd, mit dem ältern den Anfang machen, nm so mehr, als

man ungeachtet der gänzlichen Verschiedenheit beider Verfah-

rungsarten, doch bei näherer Beobachtung, den Ursprung des

neuern aus dem ältern nicht verkennen wird. —

Die wichtigste Verordnung über das Verfahren in Crimi¬

nal-Sachen, welche bis zu der Revolution mit wenigen Abän¬

derungen befolgt ward, ist die von Ludwig dem Vierzehnten

im August 1670 erlassene, *) (auch unter dein Namen der
orclnn. oi'imin. bekannt). Dieser kann man unter den ältern

vorzüglich die zu Dillcrs-Cotterets im I. 1530 von Franz dem

Ersten erlassene, die von Monlins (erlassen von Carl dem

Neunten im August 1566), und unter den spätern die Er¬

klärung Ludwigs des Fünfzehnten vom 5ten Februar 1731,

die Verordnung desselben Königs vom Juli 1737, über das

Verfahren bei Verfälschungen, nebst noch einigen andern beifü¬

gen. — Die genannte Criminal-Ordnung (vom I. 1670) ist

mngeachtet ihres Namens, durchaus nicht als ein peinliches

«Gesetzbuch (ooäo pönsl) anzusehen, sondern eben so wie die
wl-äon. oiv. (ä. 1667) kein bürgerliches Gesetzbuch, sondern

nur eine Vorschrift für das Verfahren in bürgerlichen Ncchts-

streitigkeitcn ist, so enthält auch die Verordnung vom I. 1670

nur Bestimmungen über das gerichtliche Verfahren in Criminal-

Sachcn. Ein eigentliches Criminal-Gesetzbuch war vor der

Revolution **) in Frankreich durchaus nicht vorhanden. Die

Gewohnheiten (ooutume«), worin fast die ganze Cidil-Gesetz¬

gebung des ehemaligen Frankreichs enthalten ist, sind fast stumm

über das Criminal - Recht, sowohl was die Strafbestimmung

als auch das Verfahren betrifft. Viel reichhaltiger sind in die¬

ser Hinsicht die königl. Verordnungen. Allein auch in densel¬

ben findet sich durchaus kein Ganzes, sondern, wie gerade ein

Verbrechen um sich griff, oder aus andern zufälligen Gründen,

ward durch die königl. Verordnungen eine Strafe gegen das-

*)Jousse, Rath bei dem Präsidial-Gericht zu Orleans, gab
dieselbe im I. 1756 (jedoch ohne seinen Namen) mit An¬
merkungen heraus.

**)Vor dem coäo pe-nsl der Constituirenden, decret. den
25stcn September, promulg. den 6ten Oktober 1791. (üe-
seono tum. III. p. 352).
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selbe bestimmt. *) Es blieb daher fast Alles dem Gerichts.
Gebrauch, (welcher selbst sehr dem römischen Gesetz folgte)
überlassen, so daß man es als Grundsatz ansah, in Frankreich
seyen die Strafen willkührlich (grkitrsiro8) d. h. dem Ermes.
sen des Richters überlassen, Verriore, welcher (l)iot. 6. vroit.
srt. peino, poino grliitrgire) dieses einräumt, behauptet doch
an einer andern Stelle (srt. vrime), es werde nicht leicht ein
Verbrechen geben, wogegen sich nicht in den königl. Verordnun¬
gen eine Strafe bestimmt finde. Allein, da die Umstände, un¬
ter welchen ein Verbrechen begangen würde, ins Unendliche
wechselten, so müsse freilich in der Bestimmung der Strafe vie¬
les dem Ermessen des Richters überlassen bleiben, welches vor¬
züglich für die höhern Gerichtshöfe (oours sonversines) **) gelte.
Man beschränkte dieses indessen doch meistens dahin, daß
1) die Gerichte die Todesstrafe nur in solchen Fällen, wo die
Gesetze selbst es ausdrücklich ***) bestimmten- auch 2) keine
ander» Arten von Strafen als die in Frankreich bekannten und
gebräuchlichenerkennen könnten. ****) Was diesen letzter»

*)Der Commentator der prstigno juäio. Imkert hat
(liv. III. obsp. 21) eine ziemlich vollständige Liste aller
damals (etwa im I. 1600) gegen die verschiedenen Arten
von Verbrechen üblichen Strafen angehängt. M- s. auch
kspon. Oolleot. Xrrestor. lib. XXII, XXIII, und beson¬
ders L-sn^e nouv. krst. Vrsno. tom. II. lir. I.

**)kgpon. Oolloot. irrest. lib. XXIV. tit. 10. sppenä.
srrest 2. „Notsnäum 08 t in genere, gusmvi8 in Vrsn-
cis poonss srkitrarise sint, stlsmen nonnisi sä Ourism
moäersnäsrum poonsrnm juro oonstitntsrnm ju» »xeo-
tsro."

***)?spon Oolloot. irrest. lik. XXIV. tit. 10- srrest. 2.
behauptet aber ausdrücklich das Gegentheil. „Hnsnäo
poens srkitrsris egt et oklivio juäivis äoolaranä» ro-
linczuitur, suäex mortis ^oensm äooernoro pote8t, «i
orimen esm morestur.stc^uo its srrv8to
Hsrisiensi, ^noä ästnin inenso Oooowkri 1545, jnäies»
tnm 4uit.

****)1?spon. OoUoct. ^rr68t. lib. XXIV. tit. 10. sppeoä. sr-
ro8t. 1. „Inäioi novs8 poons8 prsetor U8itsts8 säinvo-
nire, oxoszitsro oa8guo u8urxars non lioot log. sot
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Punkt betrifft, so kam Frankreich darin mit den meisten andern
Landern Europa's fast gänzlich überein. Doch gab es einige
Eigenthümlichkeiten. Man unterschied die Strafen theils dem
Grade- theils der Art nach. Dem Grade nach, theilte man
sie in Capitale- und nicht Capitale. Unter erster» verstand man
diejenigen, welche den natürlichen oder bürgerlichen Tod nach
sich zogen, wie außer der eigentlichen Todesstrafe, die lebens¬
längliche Vcrurtheilung zu den Galeeren oder Verbannung.
Der Art nach, theilte man die Strafen in Geld- entehrende -
und körperliche oder peinliche Strafen (xeines peeunisires,
intsmsnkes, et eorporolles ou sktlietives) nachdem sie den
Schuldigen entweder in seinem Vermögen, in seiner Ehre, oder
unmittelbar in seiner Person treffen. Unter den Geldstrafen
(smenäes) war die Confiscation des ganzen Vermögens die
härteste. Die Gewohnheits-Rechte einiger Provinzen liessen
dieselbe gar nicht zu. Andere (z. B. die von Touraine (olisx.
äes orirnes sr-t. 6) beschränkten sie auf das Majestäts-Verbre-
chen und die Ketzerei. In noch andern mußte sie wenigstens
in dem Urtheil ausdrücklich erkannt werden. In den meisten
Provinzen war sie aber mit der Vcrurtheilung zum natürlichen
oder bürgerlichen Tod nothwendig verbunden; so daß es als
Grundsatz feststand, „gui oonüs^ne le corps eonlisguo los
Kiens." Diese von je her gehässige Strafe, die den Unschul¬
digen mit dem Schuldigen trifft, und, wie Montesquieumit
Recht bemerkt, die Grausamkeit durch die Habsucht reiht, (gui
tente Is crusute par l'avsl'ioo) war in Frankreich uralt.
(M. s. d. Lno^vlopeck. art. Lonlisosüon). Die constituircnde
Versammlung schaffte sie durch das Gesetz vom Listen Januar
1790. Art. 3. durchaus ab. (Vasen. tom. III. x. 177.) *)

äsmnum 1?. <ls poen. vietumguo luit a ^rseleoto ka-
risiensi (prevüt 3o Usris) insle ju6icsturn luisso, kene
sk ^nglo ^uoäsrn gppellsrnm, c^ui gcl cstspontismuln
seu sukmersionem (a etre no^e) eonäeningtus luerat:
prseäietusgne reus eonäemnslus Init, ut psne et sgua,
ns^ue nuo Uesi plseuerit, in custoäia xsseeretur.
21. )nl. 1456 "

^°)Doch ward das Vermögen von Einem, gegen den xrise



Mein in den Stürmen der Revolution ward sie durch die Ge¬
setze vom 30sten August 1792, 19tcn März 1793, für Verbre¬
chen gegen die Sicherheit des Staats wieder eingeführt. (Do¬
sen. wm. III. p. 455, 479), welches das Gesetz vom Istcn
Brumairc I. 2 auch auf die Falschmünzerei ausdehnte, (ibill.
x. 506). Das letztere ward auch durch den ooä. lies clelits

et äes peines vom 3ten Brum. I. 4 (25sten Oktober 1795)

»rt- 610, 6l1 stillschweigend beibehalten, obschon die Vcrmö-
gcns-Confiscatkonunter den Criminal-Strafen (srt. 602, 603)
nicht aufgeführt wird. Auch in die NapoleonscheGesetzgebung
ward sie, jedoch unter Etwas mildern Formen aufgenommen,
(voll. pen. gk-t. 7, 37, 38). Die Charte vom I. 1814. Art.
66 schaffte sie endlich durchaus ab.

Was die zweite Gattung von Strafen betrifft, so war
zwar bei einer Menge anderer Strafen z. B. der Verurthei-
lung zu den Galeeren oder zum Zuchthaus u. d. g., ja sogar
Lei jeder in einem eigentlichen Criminal - Prozeß* *) verhängten
Geldstrafe, der Verlust der Ehre eine nothwendigeFolge.
Allein wir begreifen hier unter dieser zweiten Gattung von
Strafen diejenigen, welche unmittelbar die Entehrung und Be¬
schimpfung des Verurtheiltcn bezwecken. Unter diesen gab es
emigc, die Frankreich fast eigenthümlich waren. Die gelindeste
dieser Strafen war die unter dem Namen: Erinnerung (sämo-
nition) bekannte. Sie ward bei geringern Verbrechen (Raufe¬
reien u. d. g.) erkannt. Die Verurtheilten erhielten dieselbe
bei verschlossenen Thüren, und sie war nicht entehrend. **)

3« oor-ps bestand, und der sich nicht einstellte, mit Be¬schlag belegt, und seine Einkünfte während der Contumaz
flössen in die Staats-Kassc. Deen. ll. 16. Lsplki-. 1791-
O. Is just. ei'im. rit. 9. srl. 13, 14, 16.

*)Was hier unter einem eigentlichen Criminal - Prozeß zu
verstehen ist, wird aus dem Folgenden näher erhellen. M.
s. die Aumcrk. von Jouffe zu tlt. 10. gl-r. 19. der orllon.
3. 1670, auch k'em-iel-e Divt. <1. Droir. grt. iulsmes,
amencle en mstiöre erimiuello , und ruimosne.

**)Die Form des Urtheils war: „dlous -»von» äeolsi'ö lo-
llit ..... clstment stteint et eonvüioeu lies exces et

voie» clo lait mentionnos su proees; pouo rezisratioir



Schon ein weit härterer Grad dieser Strafe war der sogenannte
strenge Tadel (KIs8me). Derselbe zog den Verlust der Ehre
nach sich.* *) Er ward meistens gegen Beamten wegen Ver¬
letzung ihrer Dienstpflicht erkannt.

Eine der härtesten unter den Strafen, welche die Ehre
treffen, war die sogenannte schimpfliche oder entehrende Abbitte,
(gmenäe konorakle) , welcher vielleicht der höllische Witz der
Henkersknechte, der jedes Unheil nach dem entgegengesetzten
Guten benannte, den Namen einer ehrenvollen (KonorsKIe)
gegeben. **) Diese Strafe ward vorzüglich gegen diejenigen

äe , rei s msnäe en Is cksmkre, et ackmoneste/
lui ksissnt <1eken 8 S 8 cle reciäiver, ni cl'u 8er äe psreilles
voios, 8 ur telle 8 peine 8 ^u'il gppsrtienärs. De con-
äsmnon 5 en.livre? äo flommsges et intervts
enver 8 ..... et en . . . . . livres äsnrnone sppli-
cskles gnx psuvres äe I'Hopitsl äs ..... et sux äe-
xen8. — Man bemerke daß in diesem Urtheil der Ange¬
klagte „s l'sumöne" und nicht ü l'sroenäe verurtheilt
wird. Letzteres wäre entehrend gewesen.

*)Das Urtheil lautete: ,,lXou 8 oräonnon 8 gne leäit 8 ers
insncle s Is cksmkre, pour etre klsme ^>our avoir com-
»N 8 168 exces mentionnss su proces: lui (sisons cle-
1 en 8 k 8 äe reciäiver, 8 uo tolles pein08 gue äs rsi 8 on,
1e conäsmnon« en . . . . . Iivr 68 ä'smenäe, en.

livres cle repsrstion civil envers leclit.et sux
äepen 8 äu proces."

**)So wie auch der große und kleine Willkommen, die Jung-
fernkammer u. s. f. Wahrscheinlicher ist jedoch die Mei¬
nung von serviere (Die:, cl. Droit srt. smencle Kono¬
rsKIe) daß der Ausdruck KonorsKIe daher komme, weil
diese Strafe für den Beleidigten oder Gekränkten ehrenvoll
(eine Ehren-Erklärung) sey, und nur im Gegensatz gegen
jeden in Geld geleisteten Schaden-Ersatz (smenäe pecu-
nisire, die auch smencle proktskle hieß) smenäe Kono¬
rsKIe genannt werde. Sie ward indessen meistens ange¬
wendet, wo es keinen eigentlichen Beleidigten, als etwa
Gott und den Staat, gab. Imkert krst. juäic. Uv. III.
cksp. 21 . „et svous scconstumö inlliger teile smencle,
nusnä le äelict S 8 t ksit contre l'sntkorito et l'konneur
äe Dien, clu Uo^, et äe 1s cko 8 e pukliguv on cl'nne
psrtie prive'e. ..klt si aucun O8 t tronve



erkannt, die durch ihre Verbrechen öffentliches Aergerniß gege¬

ben hatten. Es gab zwei Grade dieser Strafe. Der geringere Grad
hieß eine einfache oder trockene Abbitte „amencle Konorsbls

kimple ou söclre", der zweite, schärfere Grad ward „amenäs

bonorsdle in 6Zuris" genannt. Wer zu dieser letzter» ver-

urtheilt war, mußte die Abbitte (eigentlich das Bekenntniß sei¬

ner Schuld), auf einen öffentlichen Platz (vor der Kirche z. B.)

auf den Knien, im blosen Hemd, eine Wachskerze in der Hand,

und einen Strick um den Hals thun, wobei er von dem Hen¬

ker geführt ward. Sehr häufig war diese Strafe noch mit

andern peinlichen Strafen, selbst der Todesstrafe verbunden.

Bei dem gelindern Grad dieser Strafe (der smencle bonorsdls

«svke) that der Vernrtheilte die Abbitte auch auf den Knien

und mit entblößtem Haupt, aber nicht auf einem öffentlichen

Platz, sondern im Sitzungssaal des Gerichts oder auch wohl

in der Rathskammcr, und ohne die andern, eben erwähnten,

erniedrigenden Umstände.

Die Formel des Urtheils bei dieser Strafe (des strengsten

Grades) war wie folgt: „l^ous avons leclit.äeclare

äürnent atteint et convsincn äs.pour rezrarstioa

6e guoi, le con6smnons ä karre amencle bonorsble, nu en

clremise, la corcke au col, tenant en se» msins une torcbe

cle eire grclente äu poirls cle cleux livres, I'suckiencs te-

nant; et la etsnt nue töte et ä Aenoux, clire et «leelsrer

ä baute et intelligilile voix, gue meobamment et cornnre

rnal aviso il s . . . . . clont il se repent, et clont il cle-

msnäe parclon ä Oieu, au kor et ä Is fustice; le conäsrn-

nons en outre en.livres äe repsrstion civile; äoin-

lna^es et interets envers.en ..... livres ä'a-

rnenäes envers le koi et aux äepens cku xrocös." Diese

Strafe, welche ursprünglich, doch unter mildern Formen, eine

Canonische war, bestand in Frankreich seit uralten Zeiten.* *)

svoir poursuiv^ cslomnieusemont une socusstion äs
guelgues gros crimes cke importence, et en äeclret, il
est orckinsirement conclamne en teile amencke beno-
rsble. Lsr nous n'usoos xas cle xeine cle tslion etc."

*) Man sehe die Supplemente von Oarxentier zu dem 6Ios-



Sie ward erst seit der Revolution, und zwar stillschweigend,
abgeschafft, indem sie in dem Strafgesetzbuch der Constituiren-
den vom 25sten September 1791 *) unter die gesetzlichen Stra¬
fen tit. 1 . -»-t. 1 . nicht aufgenommen ward, und dasselbe Gc,
setzbnch (tit. 1 . sit. 35) die Anwendung aller andern, als der
in demselben ausdrücklich aufgeführten Strafen verbot. Eine
der schrecklichsten aller entehrenden Strafen, welche dem Sträf¬
ling die Rückkehr zur Tugend versperrt, ist das Brandmark

(Is tletiissui-e). In Frankreich schnitt man ehemals (zu den
Zeiten Ludwigs des Zwölften und früherhin) den Verbrechern,
um sie kenntlich zu machen, die Ohren ab. Als man aber
fand, daß diese Unglücklichen (esoilllvs) nirgends Arbeit und
Unterkommen fanden, also zum Stehlen gezwungen waren, so
setzte man das Brandmark an die Stelle der genannten Strafe.
Die Gesetzgebung der Constituirenden schaffte diese Strafe ganz,
lich ab. Allein sie ward leider durch die Gesetze vom 23sten
Flor. I. 10 (13ten Mai 1802) und vom 12tcn Mai **) 1808
für gewisse Falle wieder hergestellt, und ging auch in das pein¬
liche Gesetzbuch Napoleons über. Zu den entehrenden Strafen
hat das Straf-Gesetzbuch der Constituirenden tit. 1. am. 1.
noch eine neue, nämlich den Verlust der bürgerlichen Rechte

(llögrallstion oivigue) hinzugefügt (llesen. tom. III. 352),
welche auch die folgenden Gesetzgebungen, das Straf-Gesetz«

8sr. von I)u-6sngs sM. emonlla llonorsliilis. (mulota
donorsris). Genest. Uai'Ism. ksli8. so. 139-1 „Vetrus
Luille, ?6trus Ouernorii.all emonllam Iionors-

llilom lsoivnllsm null» in Lsmisiis, ^sol1>u8 aoeonsis in
msnilius 8lli8 tenentes loonllemnsrenkuist." — In den
allerältesten Zeiten war eine besonders entehrende Strafe,
daß der Verurtheilte, ehe die Todesstrafe an ihm vollzogen
ward, einen Hund oder Sattel aus einer Grafschaft in
die nächste (Grafschaft) tragen mußte. Ein französischer
Schriftsteller, der zu den Zeiten Ludwigs des Siebenten
lebte, spricht von dieser Strafe als einer zu den Zeiten
Pipin's gebräuchlichen. Otto von Freisingcn (gest. 1158)
siwicht lib. II. llo A68t. Vrillerio ebenfalls umständlich
von derselben. M. s. Oa-LsnZo Olo88ar. sll voo. 8ells.

*)Oe8on. tom. III. 352.

**)Oe8ea. tom. IV. p. 321, 37st.



buch vom 3tcn Brum. I. 4. (srt. 602) und das Napoleonsche
(coä. xsn. si-r. 8) aufgenommen haben. Indessen gehen da,
durch nur die politischen Rechte verloren (coä. psn. srr. 34);
so daß man diese Strafe nicht mit dem bürgerlichen Tode
(mort civile) verwechseln muß. Asi-I. Ilsp. srt. OsAvsäst. civ.

Was die eigentlich peinlichen Strafen (poines sMieOvss)
betrifft, so herrschte in der frühern GesetzgebungFrankreichs
derselbe Geist von Härte und — man darf wohl sagen —
von Grausamkeit, wie ehemals in den Gesetzgebungen von fast
ganz Europa. Die martervollstcn Todesarten, rädern, ver¬
brennen, lebendig sieden, "0 mit Pferden auseinander reisscn,
waren gesetzlich vorgeschrieben und wurden von den Gerichten
erkannt, UNd wirklich vollzogen. (M. s. b'srricl'o srt. Isss-
n,g)6stc). Als einen wahren Fortschritt der Menschheit muß
man es ansehen, wenn das Straf-Gesetzbuch der Constitnircn-
dcn HO. 1- 2, 3) bei der Hinrichtung der zum Tod Ver-
urthcilten jede Art von Marter verbot.*) **) Die leibliche Ver¬
nichtung des Verbrechers scheint wirklich die Gränze zu seyn,
welche, ohne die Menschheit zu schänden, die menschliche Rache

*) Dieses war in ältern Zeiten die Strafe der Falschmünzer.
Bei Boutil. findet (man im Anhang i>. 899). „Item s !g
Leo er» ss rsrrs louts la eognvisssncs clo ioiis äsins

........ st äs iou8 css gui s sustioo et 8eignsui'is

gppsrriennsnt st peuvsrit sppsrtsoii': 8i comms sväoii'

^our c»8 ^ui Is äs8ivs, äs trsinei' st äs psnävs pour
incurtrs st pour rept st selon suoun8 äs öouillir ponr
4gu88« menno^s sulvo ^us äu : 080 pur oslls äu

Itv)' su en sppsrlisnt is coAnoi88Snoo st nun ssulrs ero." Auch einige Gewohnheits - Rechte z. B. die
von Touraine (cbsp. ä. crime«. srt. 1) schreiben diese
schreckliche Strafe ausdrücklichvor. In den letzten Zeiten
(vor der Revolution) war indessen die Strafe der Falsch¬
münzerei meistens der Galgen, (k'srriore srr. t'su88«-
rnonnois)

**)vs8sn. lom. III. p. 352. — Schon den 21stcn Jän. 1790,
hatte die Constituirende ein Gesetz gegeben (dasselbe, wo¬
durch die Confiscation des Vermögens abgeschafft ward),
nach welchem keine Art von Schimpf auf den Familien
der Vcrurthcilten haften, der Leichnam eines Hingerichte¬
ten, seiner Familie auf Verlangen wiedergegeben, und zum
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^ oder Gerechtigkeit nicht überschreiten darf. Auch das Straf-
^ j Gesetzbuchvom 3tcn Brum. I. 4. Art. 603, so wie das von

Napoleon, dem Einige — nicht immer in der besten Absicht —
Ä! j eine zu große Harte vorwerfen — hat alle grausamen Strafen
si. ' durchaus verbannt, und die Todesstrafe auf die blose Hinrich-

tung beschrankt, (voll. pön. srt. 12, 13, 14).
-s Die Wuth zu strafen war in dem alten Frankreich so
- groß, daß in gewissen Fallen die Strafe sogar an der Leiche
st des Schuldigen oder wenn man auch diese nicht hatte, an sci-
P nein Bild (on eksigio) vollstreckt ward. In der Regel ward

zwar durch den Tod eines Angeklagten jeder fernern Vcrfol,
k« gung desselben ein Ende gemacht. Allein bei dem Verbrechen

der Verletzung der göttlichen und weltlichen Majestät, des
Mz Selbstmordes und noch einiger andern *) ward der Leiche oder
w dem. Andenken des Angeklagten förmlich der Prozeß gemacht,
kx. Es ward für denselben ein Eurator ernannt, der fast so wie

der Angeschuldigte selbst, verhört und mit den Zeugen confron-
,, tirt ward. Ward der Angeklagte verurtheilt, so vollstreckte
z. man die Strafe an der Leiche. Sie ward, mit dem Gesicht

gegen die Erde gekehrt, auf einer Hürde durch die Straßen
geschleppt (trsinö 8ur uns olsio Is kaoo contro Is terro par

i!s lo8 rues et oarookours), und aufgehängt, oder bei dem Ver-
« brechen des Hochverraths mit vier Pferden auseinander geris-
^ sen. Hatte man auch nicht einmal die Leiche des Verurtheilten,
^ ! so ward eine menschliche Figur, die denselben vorstellen sollte,
^ ^ verfertigt, und an dieser dieselbe Strafe vollzogen. Etwas
t ^ ähnliches geschah (oräon. ci-im. cl. 1670. tit. 27. sot. 16) bei
j i allen zum Tod verurtheilten, wenn man derselben nicht habhaft
s' ^ werden konnte. Nämlich ein Gemälde, welches die Hinrichtung
^ des Verurtheilten darstellte, ward an einem öffentlichen Ort
H aufgestellt. Die neuere Gesetzgebung milderte auch dieses,
ü- Durch den Tod ist, nach srt. 2 des ooä. ällnsro. orim., so

K ^ gewöhnlichen Begräbniß zugelassen werden sollte. Auch
»» ^ sollte in den Personenstands-Registern die Art des Todes

! nicht bemerkt werden. (il>i<1 177). M. vergl. oo3. pön.
ll> srt. 14, eoä. oiv. srt. 85.

^ *) Oräon. crim. cl. 1670. tir. 22. art. 1.



wie nach srt. 7 des cost. st. z. Krum. s. 4 . bei jedem Verbre¬
chen die öffentliche Klage auf Bestrafung (l'sction xubligus
xour I'gxplivstion sto Is yeine) erloschen. Die Strafe wird
auch an den in contumsoism Verurtheilten nie im Bildniß *)
(en ettigie) vollzogen, sondern ein Auszug des Urtheils (eost.
ä'insl,-. erim. srt. 472) auf einem öffentlichen Platz an einem
Pfahl angeheftet.

Nach demjenigen, was wir bis hierhin über den Geist der
ehemaligen französ. Criminal-Gesetzgebung gesagt haben, wird
man leicht muthmaßen, daß man dort in der Verfolgung und
Bestrafung jener lächerlichen Verbrechen, die nur durch die Bc-
thörung der Menschen eristircn, und wogegen sich ihre Wuth
eben deßhalb um so heftiger entflammt, ich meine die Hexerei
und Zauberei, hinter den übrigen Ländern nicht zurückgeblieben
ist. Die Untersuchung gegen diejenigen, welche dieser Verbre¬
chen angeklagt waren, ward auf dieselbe schreckliche Art (durch
die Folter) geführt, und hatte auch dasselbe Resultat, wie
sonst allenthalben. Sehr viele dieser Unglücklichen gestanden
selbst, daß sie Zauberer und Hexen seyen, mit dem Teufel zu,
sammcnkämen, und mit ihm in fleischlicher Gemeinschaft lebten,
ja was noch schrecklicher war, sie gaben oft eine Menge von
Personen, die in hohem Ansehen standen, als ihre Mitschuldi¬
gen an. **) Eine große Zahl derselben ward von den Parla¬
menten (auch wohl von besondern Kommissionen) zum Feuer¬
tode verdammt, wie noch im I. 1634 der bekannte Pfarrer
Drksin Orsnstier, dessen Schauer erregender Prozeß sich im
2ten Band der esuses cvlebro» findet. Doch hörte in Frank¬
reich dieser Unfug eher auf, als in Deutschland. Im Jahr
1672 war bei dem Parlament von Rouen eine große Menge
Schäfer als Zauberer angeklagt. Allein durch einen Beschluß
des Staats-Raths wurden sie Alle in Freiheit gesetzt. Der
König erließ im I. 1672 eine Erklärung,***) wodurch allen

*) Schon die Constituirende bestimmte dieses voll. xea. st. 25-
7kro 1791- ksrt. I. tit. 3.

**) Imkert ?rst. justio. liv- III. cksx. 22, auch Kerriero
srt. 8ortiIeA6.

***)M. s. die Luc^cloxest. srt. «oreellerie und soroier^ Die
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Gerichten verboten ward, wegen einfacher Hexerei (d. h. die

- mit keinem andern Verbrechen verbunden war) eine Klage an-

zunehmen. Seit dieser Zeit verschwand die Hexerei in Frank-

! reich- Diese ehemals so gcfürchtcte Kunst ist die einzige, wel-

che unterging, seitdem sie erlaubt worden; welches ein Haupt-

M ! beweis für die Nichtigkeit derselben ist. — Doch es ist Zeit zur

Erklärung des eigentlichen Verfahrens in Criminal-Sachen über-

N zugehen.

rd In Frankreich/wie in allen Landern, machte man von je i

Ä her einen Unterschied zwischen eigentlichen Criminal-Vcrbrcchen i

^ und andern leichtern Vergehen, Uebertretungen der Polizei-Ge¬

ck > setze, Beleidigungen durch Worte oder Thaten u. s. f.'(dem

Mi > sogenannten grsnll er getit criminel). Nicht allein der Grad

rk« > der Strafe, sondern auch die Art des Verfahrens war für beide

i», Gattungen von Vergehen durchaus verschieden. Jeder Besti¬

ck ! digte konnte seine Genugthuung sowohl auf dem Civil- als

m i Criminal-Weg suchen. *) In beiden Fallen gehörte zwar die

A ^ Klage vor den Criminal-Richter; allein das Verfahren war
^ ' dem bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten fast gleich. Die Sache

m, ward entweder in der öffentlichen Sitzung abgemacht, und dort

» wurden auch nach Erforderniß die Zeugen vernommen, oder,

>tv wenn sie zu verwickelt war, so ward das schriftliche Verfahren

k, erkannt, und Alles so verhandelt, wie es oben bei dem Civil-
7- j Verfahren erklärt worden. Allein ein ganz Anderes fand Statt

7 ^ bei eigentlichen Criminal-Klagen. Die Gesetzgebung schien hier,

, über dem Bestreben die Gesellschaft zu sichern und zn rächen,

. alle Menschlichkeit und Schonung gegen die Einzelnen abgelegt

« > zu haben. Das Verfahren in Criminal-Sachen wich von dem

in dem ersten dieser Artikel (sorcellerio) angeführte königl.

, Erklärung vom I. 1672 findet sich nicht in der Samm-
lung der Ordonnanzen, die ich besitze- Im I. 1682 er-

III schien eine andere königl. Erklärung, wodurch alle Wahr¬

sager u. d. g. aus Frankreich verbannt wurden. Sie wer-
K den indessen darin nur als Betrüger (imxvsleurs) behan¬

delt.

' *) M. s. k'orriere srt. Injares verbales und lVlerlin kie-
pert. srt. ^rsncl er petit erimine!^ lojures, suclienee und

^ xablieite fies suäienees. 30



in Civil-Sachen darin wesentlich ab, daß alle Criminal-
Prozesse sowohl in erster als letzter Instanz schriftlich und
in geheimer Sitzung *) abgemacht wurden. Hierzu kam
noch Etwas für die Angeklagten sehr gefährliches und welches
sie fast zur Verzweiflung bringen mußte, nämlich, daß bei Ca¬
pital-Verbrechen**) denselben, auch nachdem sie verhört waren,
nicht gestattet ward, sich mit einem Vertheidiger oder mit
irgend Jemand zu berathen, (orll. or-im. Ut. 14. srt. 8). Hier¬
von waren nur wenige Falle, nämlich Anklagen wegen Unter¬
schlagung öffentlicher Gelder (peculsr), Erpressungen (oonous-

*) In den allerältestcn Zeiten war dieses jedoch anders. Noch
von den Zeiten des Königs Johann (reg. 1350 —1304)
cristirt ein Schreiben desselben vom Dezember 1362, worin
er den Einwohnern von Langreö die ihnen vom Bischof
bewilligten Privilegien und unter andern auch das bestä¬
tigt, daß vor der Eröffnung eines Criminal-Prozesscs eine
geheime Untersuchung (intoi-mstion seeretto) Statt fin¬
den sollte, wenn das Verbrechen nicht ganz notorisch und
der Angeklagte übel berüchtigt wäre. Es war in Frank¬
reich eine allgemeine, wie es scheint, durch Tradition fort¬
gepflanzte Meinung, daß das Criminal-Vcrfahren erst durch
die von Franz dem Ersten erlassene Verordnung vom
I. 1539 geheim geworden sey. Der Commentator der
80INM6 rurslo von Boutillier bemerkt, daß er von alten
Practikcrn gehört, und aus alten Prozeß-Acten ersehen
habe, daß das Criminal-Verfahrenehemals öffentlich ge¬
wesen. Er gibt ebenfalls die eben erwähnte Verordnung
als die Epoche an, von welcher an das Verfahren geheim
geworden sey. Mit demselben völlig übereinstimmend, er¬
klärte sich der erste General - Advocat Talon in der sieben¬
ten der über die oräon. orimin. 3. 1670 gehaltenen Con-
ferenzen. Montesquieu (espi-. 3. loix Uv. XXVUI. ol,->p.
34) glaubt, daß diese Veränderungnur nach und nach
geschehen sey.

**) In Fällen, wo es sich nicht von einem Capital-Verbrechen
handelte, konnten die Richter dem Angeklagten, nach dem
Verhör, gestatten, sich mit jedem zu berathen (ur. 14. arn. 9).
Bei Verbrechen,die in der öffentlichen Gerichtssitzungge¬
schahen, und worüber auf der Stelle entschieden ward,
erhielt nach dem Gerichts-Gebrauch des Parlaments von
Paris der Angeklagte ebenfalls einen Rcchtsbeistand (oon-
seil).
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«ionl, betrügerischem Bankerott, wegen Diebstählcn der Secre-
taire und Gesellschafter in Finanz- und Bank-Sachen, Verfäl¬
schung von Aktenstücken fksussetu 3e xiöces), fälschlich ange¬
gebener Geburt »»^positiv» 3v sirnu) und solcher Verbrechen,
wo es sich von dem Stand der Personen handelt, ausgenom¬
men. In diesen Fällen nämlich, welche, wie in den Conftrenz-
Protokollcn über die oi 3on. o im. gesagt wird, zugleich Civil
und Criminel sind, ward es dem Richteramt überlassen, den
Angeklagten, nachdem sie verhört waren, zu gestatten, sich mit
ihren Sccretairen (aveo lours oommi«) zu berathen. *)

^Licser Artikel fand in den über die or-llon. eoim. gehalte¬
nen Confcrcnzen von Seiten des ersten Präsident de La-
moignon, so wie auch des General-Advocat Talon heftigen
Widerspruch. Vor der oe3on. cl. Villel-s-Oottei'etg (unter
Franz dem Ersten im I. 1539) war es in Frankreich üb¬
lich, dem Angeklagten (selbst ehe er verhört war) einen
Vertheidiger zn gestatten. Allein srt. 162 der so eben an¬
geführten oeclon. 3. 1539 befahl, daß alle Angeklagten
persönlich und mit ihrem eigenen Mund (p-n-leui bonöllv)
über die gegen sie vorgebrachten Beschuldigungen antwor¬
ten sollten. Die oiäon. 3. 1539 spricht nicht weiter da¬
von, ob dem Angeklagten auch.nach seinem Verhör ein
Vertbeidigcr gestattet werden soll oder nicht. Doch hatte
der Gerichts- Gebrauch es eingeführt, daß der Angeklagte,
nachdem er mit den Zeugen confrontirt war, einen Ver¬
theidiger erhielt. Der Präsident Lamoignon berief sich auf
diesen Gcrichts-Gcbrauch, und bemerkte, daß das neue Ge¬
setz dem Angeklagten bald mehr bald minder günstig wäre,
als das bestehende. Derselbe fübrte noch ferner an, daß
die Befugnis' sich mit einem Vertheidiger zu berathen, kein
durch die bürgerlichen Gesetze oder Verordnungen verliehe¬
nes Privilegium, sondern in dem natürlichen Recht gegrün¬
det sey; daß, wenn auch hin und wieder ein Schuldiger
durch seinen Vertheidiger der wohlverdienten Strafe ent¬
gehe, es doch besser sey, 1000 Schuldige frei zn sprechen,
als Einen Unschuldigen zu vcrurtkcilcn; daß das Parla¬
ment allezeit diese Marime befolgt habe u. s. f. Allein
ungeachtet dieser schönen Redensarten gab Lamoignon doch
zu, daß es mehrere Fälle gebe, wo es unzweckmäßig seyn
würde, dem Angeklagten einen Vertheidiger zu gestatten.
Er schlug daher "vor, es in jedem Fall dem Gutdün¬
ken der Richter zu überlassen, ob der Angeklagte



Unter den Sccretairen (vommis) , welches Wort sehr zwei¬
deutig ist, sollten, wie aus den über die oräon. cr-im. gehalte¬
nen Conferenzen (man sehe das Protocol der 5ten) hervorgeht,
die Correspondemen, Gesellschafter oder Angehörigen des An-

einen Vertheidiger erhalten sollte oder nicht. Der Gene¬
ral-Advocat Talon äußerte sich fast in demselben Sinn.
Er sagte, daß in Folge der Verordnung von Villcrs - Cot-
terets oft mehrere Unschuldige aus Mangel eines Verthei¬
digers in Gefahr gerathen wären, unschuldig verurtheilt
zu werden; daß es daher durch den Gerichts - Gebrauch
gemäßigt, und den Angeklagten verstattet worden wäre,
sich mit einem Vertheidiger zu berathen; daß aber dieses,
welches nur mit großer Vorsicht und voller Kenntniß der
Sache hätte geschehen sollen, zuletzt in eine allgemeine
Regel umgewandelt worden wäre. Er schloß sich dem
Vorschlag von Lamoignon, dem Gutdünken der Richter die
Entscheidung dieses Punkts zu überlassen, an, wobei er
noch insbesonderebemerkte, daß es außer den in dem Ar¬
tikel genannten Fällen mehrere andere noch mehr verwickelte
gebe, worin den Angeklagten der Rath eines Rechtsbei-
stands eben so nothwendig wäre. Der Staats-Rath Puf¬
fert erwiederte, die Erfahrung lehre, daß die Advocaten
sich eine Ehre daraus machten, und es in ihrem Gewissen
für völlig erlaubt hielten, durch alle möglichen Mittel die
Straflosigkeit des Angeklagtenzu erwirken. Alle Vorstel¬
lungen von Lamoignon und Talon hatten weiter keinen
Erfolg, als daß den in dem Entwurf des Artikels schon
angeführten Fällen, wo die Berathung mit einem Verthei¬
diger verstattet war, noch ein Paar andere, worauf Ta¬
lon aufmerksam gemacht hatte, nämlich: „«upposiuon äs
part st sutres 0IIM68 oft il s'sgiis äs l'ötst äss per-
soone»" beigefügt wurden. — Nachdem einmal die or-ckon.
erim. Gesetzeskraft erhalten hatte, ward die Bestimmung
des srr. 8. rit. 14. sehr streng und zwar gegen hohe so¬
wohl als geringe Personen befolgt. Lally-Tolendal, der
während der Zeit des siebenjährigen Kriegs die ganze
französische Macht in Ostindien befehligte, aber unglücklich
war, und Pondichery (den 22sten Januar 1761) an die
Engländer verlor, ward bei seiner Zurückkunst wegen sei¬
nes Benehmens angeklagt, von dem Parlament (den 6ten
Mai 1766) zum Tod verurtheilt und den Neu desselben
Monats zu Paris wirklich hingerichtet, ohne daß ihm ein
Vertheidiger zugestanden worden wäre« Man hatte ihm.
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geklagten verstanden werden, worunter sich wohl ein Rechrsge-
lehrtcr verstecken, oder die wenigstens den Rath desselben mit¬
theilen konnten. Ein eigentlicher Rcchtsbcistand war, wenig¬
stens den Worten des Gesetzes nach, dem Angeklagtenbei Ca¬
pital-Verbrechen, nie gestattet: das Gesetz und zwar derselbe
Artikel (tit. 14- »rt. 8), welcher jede Berathung des Angeklag¬
ten mit andern verbietet, macht es den Richtern zur Pflicht,
vor dem definitiven Urtheil genau zu untersuchen, ob in dem
Verfahren irgend eine Nichtigkeit begangen worden sey. Allein
dieses war nur ein schwaches Schutzmittel, indem, wie aus dem
5ten Confcrenz-Protocol über die oräon. «i-im. hervorgeht, nur
bei den größer» Gerichten der Referent des Prozesses ein an¬
derer Richter war, als derjenige, welcher die Untersuchung
geführt hatte.^*>

In Criminal - Sachen ist es von der größten Wichtigkeit,
von wem und wie die erste Untersuchung geführt wird. Es
ist eine der schwierigstenAufgaben für die Gesetzgebung, hier
Strenge und Milde gehörig zu mäßigen und ein Verfahren
anzuordnen, wodurch gleich beim Entstehen die erste Spur des
Verbrechens sicher entdeckt, und der Faden zur Verfolgung des
Urhebers festgehalten wird, ohne die Freiheit und den guten
Ruf eines Bürgers der Willkühr der Beamten zu leichtfertig
Preis zu geben. Die Schnelligkeit, und eben so die Verschwie¬
genheit welche dabei Statt finden muß, machen es leider noth¬
wendig, die Leitung der Untersuchungden Händen eines einzi¬
gen Richters anzuvertrauen. In Frankreich war bei den mei-

die Erlaubniß zu schreiben gegeben, die er, nach Voltaire's
Behauptung, nur zu seinem Verderben gebrauchte. Im
I. 1778 brachte sein Sohn (der berühmte Redner in der
constituircnden Versammlung, der bei der Rückkehr Ludwigs
des Achtzehnten znm Pair ernannt ward) in Verbindung
mit seinen Freunden, worunter vorzüglich Voltaire, es da¬
hin, daß der Prozeß cassirt und rcvidirt ward.

H Bei dem Parlament von Paris war es durchaus feste
Regel, daß der Richter , welcher die Untersuchung geführt,
nicht auch zugleich Referent in dem Prozeß seyn konnte.
Aber schon bei den Präsidial-Gcrichten war es anders.
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stcn Gerichten dazu ein besonderer Richter (bei den Vogteien
der Bogt, bei den Amtmannschaften und Präsidial-Gerichten
der Criminal-Stellvertreter (liemensnr eiiminel) angeord¬
net. *) Dieser vernahm die Zeugen, erließ die Verhaftungs-
Befehle n. s. f.z wobei er indessen, wie aus dem Folgenden
erhellen wird, meistens nur auf den Antrag der Staatsbehör¬
de verfahren durfte.— Was nun noch die Competenz der Ge¬
richte in Criminal-Sachen betrifft, so gehörte (nach der orcton.

orim. iit. 1 . srt. 1 und 9) in der Regel sowohl die Untersu¬
chung als das Erkenntniß erster Instanz dem Unterrichte! des
Orts, wo das Verbrechen begangen war. **) Doch erkannte

D^ei-ister-s 14ict. 6. I). srl. lieutensnt orim. — Man wird
in der oi-llon. e, im. bemerken, daß, wenn von der Instruk¬
tion die Rede ist, es allezeit heißt „ Is iu^ s," wofür in
Beziehung auf Urtheile immer „Io8 juges" steht.

**) Dieses ward zuerst durch srt. 55 der orston. äo llloulins
(erlassen unter Carl dem Nennten im I. 1586) eingeführt.
(„ Ln üöolai snt ol: »cljousrsnt ä N 08 proosclent68 Or-

llonnsnce8, voulong, -zuo Is oognoi88snes cls8 cleliets
np^srtionns sux suAv8 «1e8 Ueux ou i>8 guront L8ts

oommi8, non ol)8wnt ^us 16 prl8onnier no 8oit 8ur-
s>i-i,>8 en IlkiArgnr clelit. bik 8er-g ienu Is du llo-

mieilo ronvo^ei' le clelin^ugnt su lieu clu lleliot g'il en
S8r >-t-csui8."l Ein paar Jahre früher (im I. 1564) hatte
derselbe König (orclor,. ll. Uou88iI!on sin. 19) festgesetzt,
daß, wenn ein Verbrecher an dem Orte, wo er das Ver¬
brechen begangen, verhaftet würde, das Erkenntniß dem
Gericht, wo die Verhaftung Statt fand, gehören sollte.
Dem gemäß waren, um die Competenz des Gerichts zu
begründen, zwei Umstände erforderlich, die sehr häufig
nicht zusammen eintrafen. Der ->m. 35 der oi-llon. cl.
Noul. war also eine wahre Verbesserung, indem jede Un¬
sicherheit in Beziehung auf die Competenz des Richters da¬
durch aufgehoben ward. Bei den Conferenzen über die

oi clon. oi-im. 6. 1670, wovon wir schon früher geredet,
machte doch der Präsident von Lamoignon, der, wie es
scheint, zuweilen mehr von dem Geist des Widerspruchs
als der Gercchtigkcitsliebc geleitet ward. Einwürfe gegen
diese Bestimmung. Er wollte, daß den Parlamenten und
höbcrn Gerichten die Befugnis; gegeben würde, in Crimi¬
nal-Sachen den Richter zü bestimmen. Er bemerkte unter
andern, daß es gewisse Verbrechen (z. B. Mädchen-Raub)
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ein Gericht, bei welchem ein Criminal-Prozeß anhängig war,
auch zugleich über alle Verbrechen, deren derselbe Angeklagte
beschuldigt ward, so wie auch über seine Mitschuldigen (com-

gäbe, wo man den Ort des Verbrechens gar nicht bestim¬
men könnte, indem es an jedem Ort von neuem begangen
würde, welchen der Entführer berührte, oder wo er sich
aufhielt. Allein seiner Einwendungenungeachtet, ward
dennoch die Bestimmung vom sm. 35 der Verordnung von
Moulins auch in die von 1670 aufgenommen. — In frühern
Zeiten fand hierin nach Verschiedenheit der Provinzen, eine
große VerschiedenheitStatt. Nach dem Grundsatz, daß
die Gerichtsbarkeit patrimonial sey, galt in den meisten
das k'orum llomieilii, in einigen jedoch das Preventions-
Recht. Die kltskli88em. Ludwigs d. H. enthalten an vie¬
len Stellen (liv. I. cllsg. 41,57, 162; liv. II. cksp. 2»
13, 20) Bestimmungen über diesen Gegenstand. Ward
Einer auf frischer That ertappt, so gehörte er vor das
Gericht des Orts, wo er das Verbrechen begangen hatte.
Als auf frischer That ertappt ward auch noch derjenige
angesehen, der unmittelbarnach der That verfolgt und,
wenn schon auf einem andern Gebiet, eingeholt ward.
Doch entschied, wenn der Ertappte ein Unterthan des Kö¬
nigs (kome le Uo)0 war, das königl. Gericht, ob wirk¬
lich ein stggrsns lleliotum vorhanden sey (liv. II. ellsp. 2).
Beging Einer ein Verbrechen, und entfloh auf das Gebiet
eines andern Herrn, so ward er auf Verlangen an das
Gericht des Orts, wo er das Verbrechen begangen hatte,
jedoch gegen eine gewisse Vergütung ausgeliefert, (liv. I.
elmp. 41, 57). Ward einer wegen irgend eines Verbre¬
chens, wo er auch immer sich aufhielt, vor Gericht gefor¬
dert, so mußte er erscheinen, konnte aber vorschützen,daß
er der Unterthan eines andern Herrn sey, und vor dessen
Gericht gestellt zu werden verlange. Er mußte dieses aber
auf der Stelle, und ehe er sich eingelassen hatte, thun,
„esr" heißt es liv. II. cbsp. 13. „1l'gri8 Iiome si l'et
re8ponse ou ni (nie) 8SN8 svoer jii8tiee ae cort, il ne
ls guot Pui8 cleclinov spreg plet (plsill) entsme. 6sr
ls ou c>8t ple8t (glsicl) e8t entsme8 et commeneio8, il-
luee äoit prenäre 1s li-, etc. " Die letztere Bestimmung,
daß der Prozeß da, wo er angefangen, auch beendigt wer¬
den müsse, findet sich auch in der Komme Ilurslo von
Uoutillier (liv. I. tit. 34. p. 225) , welcher, wie schon oft
erinnert worden, gegen das Ende des l4ten und im An¬
fang des 15ten Jahrlmndcrts lebte. Uebcrhaupt findet



xüces). Eben so stand, wenn bei einem Civil-Prozeß gelogent,
lich eine Klage wegen Verfälschung erhoben ward, das Erkennt¬
niß darüber (jedoch mit Ausnahme der Handels - und derjeni¬
gen grundherrlichcn Gerichte, welche nur die niedere oder mitt,

man bei demselben an der angeführten Stelle ganz die
nämlichen Bestimmungen wie in den etsklissem. ä. 8 t.
Qouis. Er bemerkt nur noch daß, wenn Jemand einen
Verbrecher auf ein anderes Gebiet verfolge, das Erkennt¬
niß, ob er an die Behörde, welche ihn verfolgen ließ, aus¬
geliefert werde, dem Richter des Gebiets, worauf er ange¬
halten wird, gehöre. Um die Auslieferung fordern zu kön¬
nen war eine unerläßliche Bedingung, daß die Verfolgung
gleich nach geschehener That geschah. ,,Lt si cle prösenr
ot llo oliaucls ollste n'estoit prins (poi 8); lors oo ls
äoit ravoio, klar solon »»rouns encoies ve le n'ouroit-
il si sa msin 08toit »88180 psr Is poui^uivouo."
Boutill- a. a. O. Nach demselben Schriftsteller konnte
ein Verbrecher sich der Verfolgung eines Gerichts auch da¬
durch entziehen, daß er, um sich zu reinigen, entweder in
die königl. Amtmannschaft oder Vogtei, oder auf das Ge¬
biet des Grundherrn, wo er wohnte (oü. il etoit ooucllsnr
er levsnt), oder auch desjenigen, wo die That geschehen
war, floh und sich dort freiwillig ins Gefängniß begab.
Boutillier nennt dieses 8 s mettro ä lo^ er ä xurge.
Dieses ward nun dem Gericht, welches ihn verfolgen ließ,
angezeigt, und zugleich ein Tag bestimmt, wo jeder seine
Beschwerden gegen den Gefangenen vorbringen könnte.
Man findet bei Boutil. a. d. a. St. S. 227 ein Formu¬
lar einer solchen Anzeige. Bei sehr groben Verbrechen,
Meuchelmord, Straßenraub, Brandstiftung, gewaltsamer
Entführung u. s. f. war es nicht gestattet, sich auf diese
Art zu reinigen. Der Gebrauch, daß alle Verbrecher einen
Zufluchtsort in den Kirchen fanden, bestand auch noch zu
den Zeiten Boutilliers ( 8 om. Rui-. liv- ll. tit. 9). Die¬
ses galt wenigstens für nicht gar zu schwere Verbrechen
(en V38 romi 88 illl 6 sagt Boutil.). Erst die or-llvn. <1.
VUI608- 6 otteeot 8 cl. l'sn 1539. srt. 166 schaffte diesen
schändlichen Mißbrauch gänzlich ab. — Ueber die Compe-
tenz der Richter in Criminal-Sachen sehe man die Bemer¬
kungen von D'Agnegean: OIsximo8 8»o I» com^ötonos
äos jugss en mstiäoo eriminelle. Oouvr. tom. V.
p 543. v'äit. «1. 1767 4ta); auch die Anmerkungen von
Jonffe über tit. 1. srt. 1. der oräon. ä. 1670, endlich
Jmbert liv- III. okaj,. 6. 601.
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lere Gerichtsbarkeit hatten) demselben Gericht zu, wobei der
Eivil-Prozeß anhängig war. tüt. 1- »rt. 20). Dieselbe Regel
galt bei allen Widersetzlichkeiten gegen die Vollstreckungder
von einem Gericht erlassenen Urtheile (itziä). Auch durfte die
Klage wegen Ehebruch von dem Mann nur bei dem Gericht
des Wohnorts der Frau angestellt werden u. s. f. — Obschon
nun aber die Regel, daß die Bestrafung des Verbrechers von
dem Gericht des Orts, wo das Verbrechen begangen worden,
ausgeht, sowohl wegen des Beispiels als wegen der großem
Leichtigkeit der Untersuchung vor jeder andern den Vorzug ver¬
dient, so würde doch dadurch, wenn allen übrigen Richtern die
Verfolgung des Verbrechers gänzlich untersagt wäre, diesem
ein leichtes Mittel sich durch die Flucht der gerechten Strafe
zu entziehen, an die Hand gegeben. Um diesem zuvorzukom¬
men, war jeder Richter, der von dem Verbrechen Kunde erhielt,
befugt, eine Untersuchungdarüber einzuleiten, Zeugen darüber
zu vernehmen, so wie den Angeklagtennach Umständen zu ver¬
haften Und abzuhören. (Oeuvr. ll. tom. V. p.
546). Die grnndberrlichen Richter waren aber, wenn Ihnen
über den Fall kein definitives Erkenntniß zustand, verpflichtet,
den Angeklagten nebst den Untersuchungs - Acten innerhalb 24
Stunden an den hohem Richter abzuliefern. Unter den könig¬
lichen Richtern konnte sowohl der Richter des Orts, wo der
Beschuldigte seine Wohnung hatte, als wo er sich aufhielt,
förmlich gegen denselben verfahren. Allein sie waren verpflich¬
tet, die Sache auf Verlangen*) an den Richter des
Orts, wo das Verbrechen begangen war, (an das lorum äe-
lioti commissi) zurückzuschicken,(tlt. 1- srt. 1). — Uebcrhaupt
konnten die Richter hierin einander in der Regel nicht vorgrei¬
fen (n'svoient point llo prövention entro oux). Wenn in¬
dessen der königliche Unterrichter in einem Zeitraum von drei
Tagen, nachdem das Verbrechen begangen worden, noch gar

*)des Richters des Orts, wo das Verbrechen begangen war,
und nicht des Angeklagten. Dieser durfte die Verweisung
an ein anderes Gericht nur dann verlangen, wenn der
Richter, vor den er herangezogenwar, in Hinsicht seiner
Person oder des Gegenstandes inkompetent war.
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keine Untersuchung angestellt und den Beschuldigten weder ver¬
haften noch vorladen lassen, so konnten die königl. Ober-
richter*) die Sache vor ihren Richtcrstuhl ziehen. (Ur. I.srt. 7,8).

In Criminal-Klagcn gegen Geistliche, Adelichc und höhere
Gerichtspcrsonen gehörte sowohl die Untersuchung als Entschei¬
dung schon in erster Instanz den Amtmännern und Seneschal-
len, mit Ausschließung der königl. Vögte, an.**) (6t. l.siu.10).
Einige höhere Beamten standen gar in erster Instanz nur un¬
ter dem Parlament, und auf jeden Fall konnten die eben ge¬
nannten Angeklagten verlangen, daß ihre Sache, wenn sie bei
dem Parlament anhängig war, vor die versammelte große
Kammer desselben gebracht werde. (tit. 1. sr-t. 21, 22). ***)
Auch alle sogenannten königlichen (dem König vorbchaltencn)
Fälle (cas i'o^sux) gehörten gleich in erster Instanz zu der
Eompctcnz der Amtmänner und Sencschalle. (tir. 1. sm. II).
Zwar durften auch in diesen Fällen die königl. Vögte und selbst
die grundhcrrlichcn Richter die erste Untersuchung vornehmen;
aber sie waren nicht nur verpflichtet auf Verlangen der höhern
Richter (Amtmänner u. s. f.) die Sache an diese zu verweisen,
sondern sie mußten dieselben von Amtswcgen davon in Kennt¬
niß setzen, (tit. 1. srt. 1g).

*)Dcn königl. Amtmännern und Seneschallcn stand dieses
Recht in Beziehung auf die grundherrlichcn Richter ihres
Bezirks schon 24 Stunden, nachdem das Verbrechen began¬
gen war, zu. (tit. 1. srt. 9).

**)In Beziehung auf die Adelichen war dieses schon dnrch
Art. 5. des Edicts von Eremicu (vom I. 1536) festgesetzt.
Doch gab die in demselben Jahr über dieses Edict erschie¬
nene königl. Erklärung den grundhcrrlichen Richtern das
Recht, auch über Eriminal - Klagen gegen Adeliche zu ent¬
scheiden, wieder.

***) Dieses wird deutlicher durch den folgenden Abschnitt. Ue-
brigens hatten nach Art. 14 der königl. Erklärung vom
I. 1731 alle Angeklagten auf dieses Vorrecht Anspruch,
wenn auch nur ein Einziger, in den Prozeß verwickelter,
dazu qualificirt war. Hieraus erklärt es sich z. B., wa¬
rum in der berüchtigten Halsband - Geschichte alle Ange¬
klagten gleich in erster Instanz vor das Parlament von
Paris gestellt wurden, obschon eine Schauspielerin darun¬
ter war.

I



Die Zahl dieser dem König vorbehaltcnen Falle war ziem¬

lich groß. In dem angeführten Art. 11 sind davon mehrere

aufgezahlt. Es sind vorzüglich Verbrechen gegen das Ansehen

und die Majestät *) des Königs, oder gegen die öffentliche

*)Dcr General-Advokat Talon in dem Protokol der ersten

Confcrcnz über die oräon. crim. ü. 1670 gibt folgende
Erklärung: ,,1.08 css I 0 )aux en instisrs ceiminells con-

silleiLs en geneisl, 8ont tou8 log eiime8, clsn8 Ie8guel8
Is mgjo8te ein prinee, I«8 äl'oit8 äs 8S eouronns, In
äignile äs 808 o11ieier8 et In 8urete publigne, äont il

est le piotecieur, ont etv violees. Er äußerte indessen
doch den Wunsch, daß alle eg8 ro^aux namentlich ange¬

führt würden, worin der erste Präsident Lamoignon sein
Gegner war. Man beschloß endlich dem nrt. 11. Ut. 1.

worin mehrere es8 ro^nux aufgezählt werden, noch hinzu¬
zufügen; ,,et gutlL8 es8 expligue8 no8 oräonnsnoe8
et i6glomon8." Llropin Iil>. II. tit. 6 enthält ein regle-
ment, worin diese e->8 i-o^sux vollständig aufgezählt sind.
Auch Jonffe in seinen Anmerk. zu tit. 1. srt. 11. der

oi'llon. orim. gibt ein vollständiges Vcrzcichniß derselben.
Was das erste Confcrcnz-Protoköl über diesen Gegenstand
enthält, ist überhaupt merkwürdig. Man ersieht daraus.
Laß die Grundherrn von jeher Schwierigkeit gemacht ha¬

ben, irgend ein Verbrechen für einen dem König (oder
vielmehr dessen Richtern) vorbehaltenen Fall gelten zu
lassen. Man mußte daher mit ihnen unterhandeln, wobei

man sich theils nach der größer» oder geringern Macht
der Einzelnen, theils nach den Umständen der Zeit zu rich¬
ten genöthigt war. Mit den ehemaligen Herzogen von
Bretagne vorzüglich, fielen deßhalb große Streitigkeiten
vor, indem dieselben nicht einmal die Appellation an die

Parlamente zugeben wollten. Um diesem zuvorzukommen,

behielt der König, wenn er eine Provinz oder einen Theil
derselben als Apanage weggab, allezeit das Erkenntniß

über die königlichen Fälle seinen Richtern bevor. — Zu
dem, was schon S. 93 Not. über diese es8 i-o^snx ange¬

führt worden, kann man noch hinzusetzen, was I1u-6sn»e sä

voo. Ui'gepo8itu8 (Vogt) aus einer Charte von Philip August
vorn I. 1213 anführt: ,,8oisnäum e5t gnoä nullu8 ex
pgl'ts N08trg, äs latk'ocinio, äs inultro, cle raptu, äs
liomioiäio, äs ineenäio, äe 1ori8l'seti8 (l'oi'k'git^) e>8 8i-

inilibu8, äs guibu8 Iioino eonvietu8 remsneat in mann
äomini, äs corpore et äs rel»u8 8uis snpee slignem
cle oommunis elAMsre poterit, ni8i no», gnis nv8toa



Sicherheit und Ordnung, wie das Majcstatsverbrcchen nach
allen seinen Abstufungen (ea wo» sss cboks), Entweihung
des Heiligthums mit Einbruch, öffentliche Störung des Got¬
tesdienstes, Falschmünzerei, verbotene Zusammenkünfte, (sogar
die Ketzerei) u. s. f. Die Präsidial-Gerichte urtheilten überdem
in vielen (tit. 1. ->rt. 12) naher bezeichneten Fallen sogleich in
erster und letzter Instanz, (tit. 1. srt. 15). Doch unten wird
der schicklichere Ort seyn, davon zu reden.

Eine Criminal-Untersuchung ward entweder auf eine Klage
(plsinte) derjenigen, die durch das Verbrechen beschädigt wor¬
den (tit. III. srt. 1 , 2), oder auf eine förmliche, schriftlich ab¬
gefaßte Anzeige eines Dritten (äononcistion), oder auf die
Anklage der Staatsbehörde (svousstion) angefangen.* *) End-

svnt. Oo Omnibus gutem iis sliis girerolis bomines
äe eommunig oorsm prseposito nostro juckieio scsbi-
norum trsvtsbuntur. — Zu den ess ro^gux gehört auch
noch der Bruch des besondern königlichen Schutzes (8SUV6-
gsrcls enli-einte). Dieser Schutz (sslvsgsrclis) hatte eine
große Aehnlichkeit mit dem sssurement, wovon S. 103
gehandelt worden. Allein man ließ bei der ssuvoZsräo
denjenigen, vor dem man sich in Acht nehmen zu müssen
glaubte, nicht förmlich vorladen, sondern man erwirkte bei
den Kanzclleien ein besonderes Schreiben, welches man
demjenigen, den es betraf, insinuiren ließ. Diese ssovo-
Zgl'cko blieb bis zu den letzten Zeiten gebräuchlich, nachdem
das sssuromeot längst vergessen war. — Ueber die oas
ro^gux sehe man auch noch imkert, kost. juäio. liv. 111.
«bsp. 6.

*)Man vergl. eoä. ck'iristr. erim. srt. 1,31,63—70,358,359,
366,368. Eine eigentliche Klage (plsinte) konnte nur derje¬
nige anstellen, der durch das Verbrechen Schaden gelitten;
und zwar konnte er nach der Criminal-Ordnung vom I.
1670 und auch nach dem voll. ck'instr. erim. srt. 1 nur
auf Schadens-Ersatz und nicht auf die Art der Bestrafung
des Angeklagten antragen. Um zu dem erstern befugt zu
seyn, mußte und muß er sich noch förmlich als Civil-Par-
thei erklären, wodurch er auf eine gewisse Art ein Mitge-
hülfe des Staats-Procurators bei Verfolgung des Verbre¬
chers wird, sich aber auch verpflichtet, im Fall der Ange¬
klagte frei gesprochen wird, dem Staat die bei der Untersu¬
chung und dem Urtheil aufgegangenen Kosten zu ersetzen. Um
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sich konnte auch der Richter, wenn er hinreichende Gründe hatte
zu glauben, daß ein Verbrechen begangen worden, die Untersu¬
chung von Amtswegcn vornehmen. (M. s. die Einleitung von
Jousse zu tit. 3. d. orclon. ä. 1670). Dieselbe begann ge¬
wöhnlich mit Vernehmung derjenigen, welche die Anzeige von dem
Verbrechen machten, und der sonstigen Zeugen, so wie mir Besich¬
tigung und Constatirung der Spuren, die dasselbe zurückgelas¬
sen (ur. 4); wobei nach Umstanden Kunstverständige zugezogen
wurden. Zur Abhörung des Beschuldigten selbst ward in der

Jemand, der aus guter Absicht gegen einen Verbre¬
cher angeht, nicht leicht zu diesem Schaden zu bringen, ist
orckon. erim. tit. 3- srt. 5. und evcl. cl'instr. erim. srt. 66
festgesetzt, daß Niemand als Civil-Parthci (psrtie civile)
angesehen werden soll, der sich nicht ausdrücklich (oder da¬
durch, daß er auf Schadens-Ersatz antragt srt. 66) dafür
erklärt. Nach dem cocl. ä. ckel. er c>. pein. 6 . 3. l,,um.
1'sn. 4. (srt. 94, 96, 432) ward indessen jeder Beschädigte,
der klagte, als Civil-Parthei angesehen, wenn er nicht
ausdrücklich das Gegentheil erklärte. (Llerl. ködert, «rt.
xlsinto und xsrtie civile). Die Gewohnheit, daß Pri¬
vatleute sich mit dem Staats - Procnrator als Ankläger
gegen die Verbrecher verbanden, ist in Frankreich sehr alt.
Bei Boutillier kommt die Civil-Parthei unter dem Namen
„psrtie säjoincte" vor. Damals aber war sie befugt,
nicht allein auf Schadens-Ersatz sondern auch auf die Be¬
strafung des Angeklagten anzutragen, welches indessen
Boutill. für höchst bedenklich erklärt, indem, wenn der An¬
geklagte frei gesprochen ward, der Privatmann, der als
sein Ankläger aufgetreten war, Gefahr lief, sehr (eben so
wie der Angeklagte, wenn er überführt ward) gestraft zu
werden. Stur der Staats - Prokurator durfte dieses ohne
Gefahr thun. 8om. Kur. liv. I. tit. 10. .... . „Osr
ost il ^ a proeureur ck'ollice, s peiue so cloit nul svsn-
eer cke (sire eonelusion eriminelle kors Ic kroeureur
ä olliee, <pui p>eut ^sr Is »sture <le son ollice eonteuckre
s toutes (ins, et xsrtie «zui sueunekois eontenlliuit
eneourreroit Arietve peine selon l'sncienne lo^, se>-
voir est peine «le tslion ..... Kt pour es s este
^»ourveu tlu kroeureur ck'olüee ^ui peut s toutes tios
eontencire ssns peril rle ^srtie scljoineto, süngue äe
tous meslaiets Is verite ^uissv estre seeu, csr it ,() »
su cleksillir cle psrtie slljoinetv lu'smeaste eivile et
ckespeas."



Regel erst später, wenn der Verdacht gegen ihn näher begrün¬
det war, geschritten. Im Fall indessen, daß der Verbrecher
auf frischer That (in IlgAi-gnri) ertappt, oder durch öffentliches
Geschrei (nachrufen) verfolgt ward, konnte der Richter auch
auf der Stelle einen Verhaftungs-Befehl gegen ihn erlassen
(iit. 10. srt. 9), welches letztere im Fall eines Duells sogar
auf die bloss Notorietät erlaubt war. (illill si-r. 8). *) Sonst
konnte der richterliche Befehl (das Dekret) um einen Angeklag¬
ten zu verhaften oder auch nur zu verhören, in der Regel an¬
ders nicht als auf den Antrag der Staatsbehörde erlassen wer¬
den. **) Diese Dekrete oder Vorladungs-Bcfchle waren von
dreierlei Art, nachdem nämlich theils der gegen den Angeklag¬
ten bestehende Verdacht mehr oder minder dringend, theils das

*) Dieselbe Bcfngniß hatte der Richter bei der Klage eines
Hausherrn gegen seine Bedienten. (i<1. si-r.)

^H'So bestimmt rir. 10- srr. 1. der nräon. <1. 1670, wie die¬
ses schon die Verordnung Ludwigs des Zwölften vorn I.
1498 srt. 07 festsetzte. Nach den spätern Verordnungen
von Franz dem Ersten (gegeben zu Villers-Eottcrcts'im
August 1509) sm. 145 —148, der von Earl dem Nennten
(gegeben zu Orlcans im Januar 1560) s>r. 64, der von
Heinrich dem Dritten (fvon Blois) gegeben zu Paris im
Mai 1579) s, t. 184, sollen die Richter auf der Stelle,
sobald sie Kunde von einem Verbrechen erhalten, zur Ver¬
nehmung der Zeugen und des Angeklagten schreiten. Der
angeführte Artikel 64 der Verordnung von Orlcans legt
dem Richter sogar erst nach ganz vollendeter Jnstruction
die Pflicht auf,' die Staatsbehörde von der Lage der Sache
in Kenntniß zu setzen, „bis «oeont les juges rs»r äs
rios sours soiivsi'sinez i»lseieiire8 g8t,si»rs

lls eommunchuee Io8 proess oi iminels penllsnr I in8teuo-
iion ll'ioeux nk)8 prooursuis ki8osux <ls8 bau>8 ss8ti-
ciei'8, sie>8 cl'eux msme8 ei äs isur oklloe, er oiclonns-

roni es sppsrtiencli'g, fu8^u'ü l enrierv in8iruc-
rion. ok>8tslit Ie8 oellonnsnees cls i>v8 j>rsäsoS8-
8eur8 ä es contrsire8 ....... bl'entsnilon8 loutS8-
koi8 r^u6l8 s>ui88ent e8lseAil' lo pri 80 ni>isr, 8s»8 svoie
eommuniguö ls pioos8 ö no8trs proeureur ou gu ^ro-
eureur 1i8cgl, er vsu 8S8 conclii8ioii8." — In der Aus¬
übung ward auch die Bestimmung der oräon. 6. 1670
nicht "streng beobachtet.



ihm angeschuldigte Verbrechen mehr oder minder strafbar war.
(t,t. 10- srt. 2). Die gelindesten dieser Dekrete hiessen Vorla-

dungs-Befehle um vernommen zu werden («koei-els ä'sssigne

pour- ötl-e oui), welche man ehemals auch einfache Vorla-

dungs-Befehle (cleoret tl^gfournemeiN simple) nannte. Die

Dekrete des zweiten (geschärftem) Grades hiessen Befehle per¬

sönlich zn erscheinen (cleoiets cl'giouinement poesonnel). Ein

gerichtlicher Beamter, gegen welchen ein Dekret *) dieser zwei¬

ten Art erging, ward einstweilen von seiner Stelle entfernt,
(lit. 10- s,'t. 10, 11). Die dritte und schärfste Art dieser De¬

krete waren *****) ) die eigentlichen Verhaftungs-Befehle (-leeret,
äe priso äs oorps). Gegen angesessene Personen wurden

diese Dekrete indessen nur erlassen, wenn das ihnen angeschul¬

digte Verbrechen eine körperliche oder entehrende Strafe nach

sich zog. (tir. 10. sin. 19). Einer, gegen welchen nur ein De¬

kret der beiden gelindem Grade erlassen war, konnte nicht an¬

ders, als wenn neue Beweise hinzukamen, persönlich verhaftet

werden, (rit. 10. am. 7). Jedoch hatten die obersten Gerichts¬

höfe das Recht, bei Erlassung eines der gelindem Befehle zu¬

gleich im Geheimen zu beschlossen, daß der Angeschuldigte bei

seinem Erscheinen sogleich verhaftet werden sollte, (iä. srr).^**)

*)Die Benennungen: cleeret cl'sjournsmeni personnel, (le¬
eret «le Prise tle corps waren uralt. (M. s. z. B. Sl't. 14
der Verordnung Carls des Siebenten vom I. 1453). Was
die clecrets cl'gssignö pour etre oui betrifft, so bemerkte
der General-Advokat Talon in der vierten Confercnz über

die orclo». crim. , daß derselben in keiner einzigen königl.

Verordnung erwähnt werde, sondern daß sie nur eine Er¬

findung des Gerichts - Gebrauchs seyn, um über einen Be¬
amten, gegen welchen ein geringfügiger Verdacht Statt

fand, nicht sogleich die Jntcrdiction verhängen zu müssen,
welches eine nothwendige Folge eines -leeret ä'sclfonrne-

rnent personuel war.

**)Eincr, gegen den ein -leeret -le Prise äs corps erlassen
war, konnte nur durch ein Urtheil des ganzen Richter-Kol¬

legiums seiner Haft wieder entlassen werden. M. s. (rit.
10. ->ir. 22, 23) nebst den Anmerkungen von Jousse.

***) Diese dem Beschuldigten gelegte Falle hieß retentum oder
retinere in meine oui-ige. Schon durch die Verordnung
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Auch gegen einen, dem Namen nach unbekannten, einen soge¬
nannten „luiüam"* *), wenn er durch seine Gestalt, Kleidung
u. s. f. hinreichend bezeichnet war, konnte ein Verhaftungs-Be-
fehl erlassen werden. Die Dekrete aller drei Gattungen wur¬
den durch ganz Frankreich ohne viss oder xsrestis vollstreckt,
(si-r. 12). Man konnte zwar dagegen appellircn, allein diesel¬
ben wurden, der Appellation ungeachtet, vollzogen, sogar wenn
der Beschuldigte sich auf die Inkompetenz des Richters berief,
(tit. 10- srl. 12, tit. 26. srt. 3). In allen eigentlichen Cri-
minal-Sachen gehörte diese Appellation vor die obersten Ge¬
richtshöfe. Um dieselbe einzulegen, mußte man auf der Kan¬
zellei ein königliches Schreiben, wie in Civil-Sachen einlösen.
Man rechnete diese Appellationen zu den mündlichen OppeU»-
tions verbsles) so daß in der öffentlichen Sitzung darü¬
ber entschieden ward. (tit. 26- »r-t. 1, 2). Die Instruktion
des Prozesses ward ebenfalls ungeachtet der Appellation fortge¬
setzt. Die höher» Gerichtshöfe durften, wenn gegen einen An¬
geklagten ein Verhaftungs-Befehl erlassen war, nur, nach Ein¬
sicht der Prozeß-Acten, gebieten mit der Instruktion einzuhalten
(tit. 26- irrt. 4); welches, gemäß einer königl. Erklärung vom
Dezember 1680, auch meistens bei einem ckeorot ll'sjournowent

Heinrichs des Zweiten (gegeben zu Fontainebleau im Mär;
1549) ward dieses allein den eigentlichen Gerichtshöfen
erlaubt, srt. 10. 6N äet'enllsnt ü tous juges
piv'zillisux ot gutres fuge« inlorieurg 4o ns ksire rsts-
oir in mknts ourisb, gue en oompsroisssnt les gjonr-
nsL soront tsnns (»risonnier8." M. s. N. k'erriere nrt.
rotentum.

*) Mit diesem Namen pflegte man ihn im Dekret zu bezeich¬
nen. Derselbe ward auch in den ersten Zeiten der Revo¬
lution beibehalten, und er kommt noch in dem ooll. Z. 3.
di-um. s. 4. sm. 75 vor. Ehemals ward sogar einem
solchen guiclsm förmlich der Prozeß gemacht, so daß man
ihn endlich als nontumsx verurtheilte. Selbst nach Er¬
scheinung des genannten coll. 4. 3- drum. c>. '4 gibt eS
ein Beispiel, wo ein guillsm förmlich in Anklage-Zustand
versetzt worden ist. Allein das Verfahren ward von dem
Caffationshof für nichtig erklärt. Man sehe die^Loc^elo-
xöll. und Alerlia köpert. srt. luiäsm.



porsonnel galt. *) Jedem, gegen den eines der beiden gelin¬
der» Dekrete bestand, musste dasselbe förmlich insinuirt werden.
Er war alsdann verpflichtet, sich innerhalb der bestimmten Frist
auf dem Sccretariat zu melden, und sich dem Richter zu stel¬
len. That er dieses nicht, so löste die Civil-Parthci oder der
Staats-Prokurator auf dem Secrctariat darüber einen llslsot
aus, worauf das Gericht ohne Weiteres das Dekret in eines
von der unmittelbar schärfern Gattung verwandelte, (Ut. 10.
srt. 3, 4). Wenn Einer, gegen den ein Verhastuugs - Befehl
bestand, sich verbarg oder die Flucht ergriff, so ward sein Ver¬
mögen ohne weiteres Urtheil kraft des Vcrhaftungs-Bcfehls in
Beschlag genommen, (Ut. 17. srt. 1 .) Jeder Verhaftete mußte
unter schwerer Verantwortlichkeit des Richters wenigstens nach
Verlauf von 24 Stunden, von dem Augenblick seiner Verhaf¬
tung angerechnet, verhört werden. (Ut. 14. srt. 1,2). Dieses
Verhör (intsrrogstoire) wurde von einem Richter (deissö Jn-
structions-Richtcr) **) unter Zuziehung des Gerichts - Sccrc-
tairs, und zwar, wenn der Angeklagte verhaftet war, in einem
Zimmer des Gefängnisses,sonst (bei einem (leeret ll'sjour-
nem. Person.) in der Rathskammer vorgenommen, und durfte,
bei Ertappung auf frischer That abgerechnet, nirgendwo anders

*) M. s. b'erriere Oiot. <l. vroit. srt sjournement per-
sonnel.

**)Nach Ut. 14. srt. 2Muß der Richter in eigener? Person
den Angeklagten vernehmen, und darf dieses in keinem
Fall dem Gerichts-Sccrctairüberlassen. Dieselbe Regel
wird til. 7. srt. 9. für die Abhörung der Zeugen vorge¬
schrieben. In frühern Zeiten (vor der orllon. 3. Villers-
Ootterets rl. 1539) herrschten hierin grosse Mifibräuchc.
Nämlich die Vernehmung der Zeugen sowohl als des An¬
geklagten geschah nach Umständen von den Staats-Procu-
ratoren, Gerichts - Secrctairen und selbst von den Schrei¬
bern dcr'lctztcrn. Ja nach Jmbert (liv. III. obsp. II.)
konnten die Zeugen von einem Gerichtsdiencr (solvent)
unter Zuziehung eines königl. Notars vernommen werden.
Die orclon. cl. Villors-Oottei'ets schaffte dieses ab, indem
sie (srt. 144) vorschrieb, daß die Richter selbst oder ihre
Stellvertreterund Beisitzer sich diesem Geschäft unterziehen
sollten.



geschehen, (rü. 14. art. 4, 5). Die Staatsbehörde sowohl als
die Civil-Parthei konnte dem Richter Bemerkungen über die
Punkte, worüber der Angeklagte zu vernehmen sey, übergeben;
wovon derselbe nach Gutdünken Gebrauch machte. (>ir. 14. si t.3).
Eine grausame und unmenschliche Sitte war es, daß der An¬
geklagte vor seinem Verhör schwören mußte *) die Wahrheit
zu sagen. (nr. 14- s»r. 7). Das Verhör konnte nach Umstän¬
den wiederholt werden; eine Abschrift davon mußte indessen
unverzüglich sowohl der Staatsbehörde als der Civil-Parthci
mitgetheilt werden, (tit. 14. sm. 17, 18). Die Zeugen-Ver¬
höre, welche in Criminal - Sachen inkorumtiorm heißen, **)

*)In der 5ten Conferenz, welche über die orston. orimin.
gehalten ward, machte der erste Präsident Lamoignon die
stärksten Vorstellungen gegen diese Bestimmung. Er gab
zu, daß es in Frankreich seit sehr langer Zeit herkömmlich
sey, die Angeklagten vor ibrem Verhör schwören zu lassen.
Er bemerkte aber, daß es durch kein einziges Gesetz vor¬
geschrieben sey, und daß sehr viele berühmte RechtSgelehrte
sich dagegen erklärt; daß unter andern der berühmte erste
Präsident de Thon sich diesem Gebrauch nicht gefügt habe.
Lamoignon bemerkte ferner, daß er zwar den Ursprung
dieser grausamen Sitte mit Bestimmtheit nicht angeben
könne, daß indessen der erste ihm bekannte Schriftsteller,
der davon spreche, Emcricus in seinem Dircctorium der
Inquisitoren vom I. 1360 sey, so daß dieser Gebrauch
wahrscheinlich aus dem Verfahren der Inquisition in daö
Französische übergegangen sey. Bei allem dem ward der
Art. 7 so wie er war, beibehalten, wozu vielleicht der
Umstand nicht wenig beitrug, daß es schon durch Art. 154
der oi'llon. 3. 1530 ausdrücklich vorgeschrieben war, den
Angeklagten vor seiner Confrontation mit den Zeugen
schwören zu lassen, daß er die Wahrheit sagen wolle, va-
moignon suchte diesen Einwurf zwar durch die Bemerkung
auszuräumen, daß dieser Eid sich nur darauf beziehe, dssß
der Angeklagte Nichts unwahres gegen die Person des
Zeugen vorbringen wolle. Allein dieses ist den klaren
Worten vom Art. 154 der orsio». 3. 1539 zuwider.

*-sIm Gegensatz gegen die Civil-Sachen, wo die Zcugcn-
Verhöre onguisies genannt wurden. Diese letztere Benen¬
nung ist für die Civil-Sachen auch in der neuern franz.
Gesetzgebung beibehalten, (oo3. 3. p>avö3. civ. Uv. H.
tU. 10 ). Allein in Criminal-Sachen heißt das Zeugen-



wurden ebenfalls von Einem Richter (dem mit der Untersu¬
chung beauftragten, ju^s ä'instruoncin) in Beistand des Ge-

richtschrcibers abgehalten. Jeder Zeuge ward allein und abge¬
sondert abgehört et>r. 6. ->rt. 11), und die Aussage eines jeden
zu Protokol genommen, welches von dem Richter, Gerichtschrei¬
ber und Zeugen unterschrieben, und dabei jede Seite von dem
Richter numcrirt und mit seinem NamenSzug versehen (oot6 er
psrspliö) ward. (srt. 9, 12). Der Gerichtschreibcr durfte we¬
der dem Angeklagten noch überhaupt einem andern als dem
Beamten der Staatsbehörde, oder dem Richter das Zcugen-
Verhör oder sonst ein geheimes Aktenstück mittheilen. Ort. 15,
16). Von der Civil-Parthei thut die Criminal-Verordnung
vom I. 1670 in dieser Hinsicht keine besondere Erwähnung.
Allein eben darum versteht es sich von selbst, und es war übcr-
dcm durch einen allgemeinen Beschluß (orröt äs röglomenl)
des Parlaments von Paris (vom lOten Juli 1665 »rt. 42)
festgesetzt, daß von allen eigentlichen Criminal-Actcn, den Zeu¬
gen-Verhören (inkormstions) ,* *) den Anträgen der Staats-
Behörde u. s. f. der Civil-Parthei nur das Verhör des Ange¬
klagten mitgetheilt werden sollte. — Was die Zeugen selbst
betrifft, so sollte die Civil - Parthei oder der Staats-Procura-
tor dieselben dem Jnstructions-Richtcr angeben, (rit. 6. srt. 1).
Doch konnte der letztere überhaupt jeden, dem nach seiner Mei¬
nung von der Sache Etwas bekannt war, vernehmen. Allein
er mußte auf den Antrag des Staats-Prokurators vorgela¬
den werden. Die Zahl der Zeugen in Criminal-Sachen war
unbeschränkt. (?spon Lolleot. si rest. lib. IX. tit. 11. -irregs. 10).
Auch enthält die oräon. or-im. kein Verbot, selbst die nächsten
Anverwandten und Verschwägerten des Angeklagten als Zeu¬
gen zu vernehmen. (t>t. 6. srt. 5). Die Ausübung hatte dic-

Ncrhör suäiuon lieg rolnoins. (ooä. ä'instruot. crim.
liv. I. clillp. 6. H. lll. srt. 71).

*)Zuweilen wurden selbst in einem Criminal-Prozeß, wie
wir sogleich hören werden, die Zeugen gerade so wie in
einem Civil-Prozeß vernommen. Diese Verhöre hiessen
dann nicht mehr inkormailoo» sondern enguöles, und
wurden der Civil-Parthei mitgetheilt.
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ses indessen dahin gemildert, daß Vater und Sokm, Bruder
und Schwestern, Mann und Frau, Onkel und Neffe, so wie
Geschwister-Kindcr und Enkel nicht gezwungen werden
könnten, in Criminal-Sachcn (das Majestäts-Verbrcchen jedoch
ausgenommen) gegeneinander Zeugniß abzulegen. *)

Das ältere franz. Verfahren bediente sich bei Ermange¬
lung von Zeugen und anderer Beweise noch eines ganz beson¬
dern Mittels um die Urheber und nähern Umstände eines Ver¬
brechens zu entdecken. Die Richter wandten sich zu diesem
Ende an die Geistlichkeit, und liessen durch diese alle Gläubi¬
gen unter Ercommunicationsstrafe auffordern, was sie von der
Sache wüßten, der Obrigkeit anzuzeigen. Der Befehl dazu
ging unmittelbar von dem Official aus, welcher indessen dcri-
selbcn, wenn der weltliche Richter es verordnet hatte, Nicht
verweigern durfte, (tit. 7- sm. 1,2). Der Official fertigte

*) In Civil-Sachen konnten nach der oillon. cl. 1667- (itt.
22. »rt. 1k) Verwandten bis zu den eben erwähnten Gra¬
den weder für- noch gegeneinander zeugen. Um so mehr
ist es zu bewundern, daß die später erschienene orllon.
vrlm. von diesem Umstand nicht spricht. Auch in der
(dritten) Eonferenz über diesen Tit. ist in dieser Hinsicht
Nichts bemerkt worden. Nach der jetzigen Gesetzgebung
(oocl. ck'inst,'. ci'im. gif. 150, 189, 322) können in allen
Polizei-, Corrcctionnellcn- und Criminal-Sachcn die As-
cendcnten und Descendenten des Angeklagten, eben so
Mann und Frau, selbst nach geschiedener Ehe, Schwester
und Bruder, und die in gleichem Grad verschwägerten
weder für- noch gegeneinander zeugen, ohne daß jedoch
die Vernehmung derselben, wenn sie ohne irgend einen
Einspruch geschehen ist, eine Nichtigkeit hervorbringt. Die¬
ses Verbot bezicht sich indessen nur auf die öffentlichen
Sitzungen, worin das definitive Urtbeil gefällt wird. Bei
der, von dem Jnstructions-Richtcr vorläufig vorgenommenen
Untersuchung können alle Verwandten als Zeugen vernom¬
men werden. So versteht man wenigstens meistens s,t.
75 <l. evtl. crim. In Civil-Sachen ist das Ver¬
bot nach der neuern Gesetzgebung (ooll. 6 . proeöll. oiv.
sm. 268) nicht so streng. Nur Personen, die mit einer
der Partheien oder deren (selbst geschiedenen) Ehegatten
in gerader Linie verwandt oder verschwägert sind , werden
nicht als Zeugen vernommen.



demgemäß eine Schrift aus, worin die That dargestellt, und
wodurch zugleich Alle zu der oben bemerkten Anzeige aufgefor¬
dert wurden. Tiefe Schrift, welche Ermahnungsschrcibcn (mo-
niwiro) hieß, ward öffentlich von allen Kanzeln verkündigt.
Sie mußte die Thatsache gerade so angeben, wie sie in dem
Urtheil des weltlichen Richters enthalten war, auch auf die
Personen der Verbrecher nur in ganz unbestimmten Ausdrücken
hinweisen, (welches letztere freilich nicht immer möglich war).
Alle Anzeigen, welche die Geistlichkeit in Folge einer solchen
Aufforderung erhielt, wurden versiegelt an das Secretariat
des Gerichts gesendet, (Ut. 7- srt. 9). Dem Staats-Procura-
tor wurden diese Anzeigen mitgetheilt, die Civil-Parthci aber
erhielt nur Kunde von den Namen und dem Wohnort der
Zeugen. *) Der Angeklagte selbst erfuhr von Allem diesem

*)Nach Bontil. (Uv. I. Ut. 38) gab es in der Picardic und
einigen andern Gegenden noch ein besonderes Mittel die
Spuren eines Verbrechens zu verfolgen, welches man
lenii' VLI-Itö nannte. Der Grundherr rief zu dem Ende
sein Gericht zusammen, stellte den Fall vor und nannte
den Verdächtigen, „Us8 bommes (sagt Bontil.) solvent

llire s Is sonjure «lit seiAneur. 8 ii's ouis Is vo 8tse
plsints psr Isguells vou 5 nous svos semons äs lo^
äire, riouü vous äisons gus »ur Is lliot (sit vous sve/
(sistes a Ilimsnsbs ^roslrsin ou sutrs jvor ä'^p08trs
iionsei' s I'ögli 86 lls s>a,oi 88 S ou Is (sit s S 8ts klont
plsints svs2 tsiets, s I'buirs cls Is grsncl llls 88 s <^us
tou 8 soucbsn 8 st Ievsii 8 cis la kerrs ä vou 8 sppsrts-

nsnt en Is psroi 88 s 8 oit su tier 8 jour spiss on so

jonr <^us vou 8 S88i^nsre2 8 ur ss en eeitsiii lie» pour
8UI? SS tS 8 lnoi^nSl' t08M0IANSAS lls vsritv 8UN Is kglt

lls V08tis somplsinte ets. " An dem bestimmten Tag
erschien der Herr, begleitet von drei Rcchtsgclckrten

(bo,»ms 8 <Ie Is lo/) und ließ Alle mit aufgehobenen Han¬
den schwören die Wahrheit zu sagen. Dann wurden die
einzelnen abgesondert vernommen und ihre Aussagen schrift¬
lich abgefaßt und beschworen. Ueber das Ganze ward
nun spater an das Gericht berichtet, welches entschied.
Der Grundherr konnte, selbst wenn kein besonderer Fall
vorgekommen war, jedes Jahr einmal eine solche Untcriu-
chung über Alles, was etwa vorgefallen seyn könnte, an¬
ordnen. Dieses hieß „kl-snobs vsrits. " Nur deu Ober-
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Nichts. Es war (tit. 28. »rt. 1) den Richtern sogar vorge¬
schrieben, Beweise über Thatsachen, die den Angeklagten recht,
fertigen könnten (ksit8 ssi8tilieatil8), nicht eher zuzulassen und
eben so die Zeugen darüber nicht eher zu vernehmen, als nach¬
dem der Prozeß völlig instruirt war (rit. 28- »>u. i), und die
Richter gemeinschaftlich darüber berathen hatten. *) Es be¬
durfte alsdann noch eines besondern Urtheils, wodurch dem
Angeklagten erlaubt ward, die Beweise der Thatsachen, die
ihn rechtfertigten, vorzubringen. Ort. 3). In diesem Urtheil wa¬
ren auch die Thatsachen, worüber er Beweise liefern durfte, ge¬
nau bestimmt. Er mußte, (rit. 28. art. 4) nachdem ihm das Urtheil
mitgetbcilt war, auf der Stelle die Zeugen nennen, die er zu seiner
Rechtfertigung(und zwar auf seine Kosten) vernommen haben woll¬
te. Alle spater von ihm vorgeschlagenen, wurden nicht angenom¬
men. (t!t. 28. srt. 5). **) Die Verhöre dieser Schutz-Zeugenwur-

Gerichtshcrrn (llauks ftiztioiors) stand eine solche Befng-
niß zu. — M. s. n. Uli-OgnZe gl 088 ,ir. sst voe. Veritg8.
Lon8uetnst. kOr»el>8. ex 'I'sliulgr. ^eustomsr. „Ire« ve-
ritste8 genersle8.stekent in <^uolil>et snno
lieri ste omnilru8 storelgetis trium listrsrum. krsete-
rea gooliket gnno stst verits« likers, 8l Lomes vnlt
Imkere, cle omnil,u8 storeOeti«."

*)„ apres I.-, visite st» proces. " Eigentlich, erst nachdem
der Angeklagte mit den Zeugen confrontirt worden, wovon
sogleich. (M. s. kOrriere srt. l'sit8 jiistiliestil's). In der
Ausübung mag diese empörende Maßregel zwar nicht so
ganz genau befolgt worden seyn, wozu der gesunde Ver¬
stand der Richter und der Scharfsinn der Commeutatorcn
das Ihrige gethan zu haben scheinen. Es gab indessen
eine Menge von Beschlüssen der höhern Gerichtshöfe, wo¬
durch den Unterrichtern verboten ward, die Angeklagten
auf den Grund, der Geistcs-Verrücktheit, frei zu "sprechen.
Dieser Rcchtfertigungsgrundsollte nämlich erst in der
Appel vorgebracht werden.

**) Dieses ist art. 157, 158 der orston. st. Villers - Lotteret«
gemäß. „lesguelles orstonnances (sagt Imkert liv. III.
ekap. 12) sont lnervsilleu8emer>t rigoureose«; et est
sstveno a l aulkeur st'ioelles eomme a kerillius. Der
Urheber dieser Verordnung war nämlich der Kanzler Poyet,
der, als ihm bald darauf (im I. 1542) der Prozeß ge¬
macht ward, und er sich über die Härte des gegen ihn



den, wie in Civil-Sachen, engnötos genannt. Die Protokolle
darüber wurden sowohl der Staatsbehörde als der Civil-Par-
thci, doch nicht dem Angeklagten mitgetheilt, (si-r. 8). War
nun die Jnstrnction geschlossen, so ward durch ein Erkenntniß
des ganzen Richter-Kollegiums* *) festgesetzt, ob für den Pro¬
zeß das außerordentlicheVerfahren Statt finden, oder derselbe
allenfalls in einen Civil-Prozeß (wovon sogleich) verwandelt
werden sollte. Ersteres, welches man regle-- un proces L
I'extl-goi-clinüii-o nannte, konnte nur erkannt werden, wenn bei
hinreichenden Nerdachtsgründendie angeschuldigte That eine pein¬
liche oder entehrende Strafe nach sich zog. Durch dieses Erkenntniß
ward der Prozeß erst ein eigentlicher Criminal-Prozeß im engern
Sinne des Worts. (M. s. S. 440. N.) In der Ausübung war es
sogar angenommen, daß in dem Endurthcil keine peinliche oder
entehrende Strafe verhängt werden konnte, wenn nicht durch
ein früheres Erkenntniß das außerordentliche Verfahren ange¬
ordnet war. Dieses Verfahren bestand darin, daß alle schon
vernommenen Zeugen nochmals und zwar nach einer besondern
Form vernommen, und wenn es nöthig war, dem Angeklag¬
ten- auch wohl dieser seinen Mitschuldigen **) gegenüber

angewendeten Verfahrens beklagte, zur Antwort erhielt
„Paters legem gusrn tuleris."

*) Dieses ward wenigstens zuletzt in der Ausübung beobach¬
tet. (M. s. die Anmcrk. von Jousse zu tit. 15- srt. 1).
In der orckon. erim. selbst ist nichts Bestimmtes darüber
verordnet. Doch scheint es wohl aus der Verglcichnng
von tit. 25. art. 11 und 12 zu folgen. — In frühern
Zeiten z. B. denjenigen von Jmbcrt, scheint dieses aber
gar nicht der Fall gewesen zu seyn. M. s. Urat. juclio.
Uv. III. cbsg. 11 und 12, wo ausdrücklich von diesem Ge¬
genstand gehandelt und nur gesagt wird, daß darüber
der Richter ein Urtheil erlassen müsse. Dieses Stillschwei¬
gen beweist um so mehr, als liv. III. cllap. 14 ausdrück¬
lich bemerkt wird, daß die Folter nur unter Zuziehung
von mehren: Ncchts-Gelehrten erkannt werden könne.

'"*)Diescs mußte in dem Urtheil ausdrücklich bestimmt seyn;
indem es sich nicht nothwendig von den Mitschuldigen und
den Zeugen zugleich verstand. Die Confrontatiou meh¬
rerer Angeklagten untereinander hieß atlioiUation oder
aeeariation.—M. s. k'erriere srt. coolrontat. ües complic.
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gestellt wurden. (reoolög er oonl'rontos, lit, XV. srt. j.)
Bei dreier zweiten Vernehmung wurden jedem Zeugen, und
zwar abgesondert von dem Angeklagtenund allen übrigen Zeu¬
gen, seine frühern Aussagen vorgelesen, und er gefragt, ob er
dabei beharre, oder Etwas zuzusetzen oder abzuändern habe.
Ueber Alles dieses ward ein neues Protokol aufgenommen,
welches dem Zeugen ebenfalls vorgelesen, und aus allen Seiten
von ihm und dem Richter mit ihrem Handzug bezeichnet wer¬
den mußte. Nur dasjenige, was der Zeuge bei dieser zweiten
Vernehmung aussagte, ward als sein eigentliches Zeugniß an¬
gesehen. Widerrief er dieses, so ward er als falscher Zeuge
verfolgt. Bei der Eonfronta ti on d es Angeklagten mit jedem
einzelnen Zeugen ward jener gefragt, ob er gegen denselben
Etwas einzuwendenhabe. Einwendungen, die er später vor¬
brachte, wurden nicht angenommen, wenn sie sich nicht auf
schriftliche Beweise stützten, (üt. 10- srt. 14 — 20). Hierauf
wurden dem Angeklagten die Aussagen (sowohl die ersten als
zweiten) des Zeugen vorgelesen. Ort. 18). Der Angeklagte
durfte seine Bemerkungen darüber machen, auch den Richter
bitten, dem Zeugen zur nähern Aufklärung der Sache gewisse
Fragen zu stellen. Ort. 22). *) — Wenn sich indessen aus der

*) Dieses ist auch dem Geist der jetzigen Gesetzgebung gemäß,
nach welcher dasjenige, was die Zeugen vor dem Ge-
schworncn-Gericht in öffentlicher Sitzung aussagen, als ihr
eigentliches Zeugniß angesehen wird. — Zu den Zeiten
Jmberts muß mit der ersten Vernehmung der Zeugen, die
von dem Gerichtsdicner unter Zuziehung eines Notar ge¬
schah, der größte Mißbrauch getrieben worden seyn. „ I^o
tonioin n'est Pas tonn pgr 8»n rooollomont ot oonkron-
tgtion üo porsistsr on 8g llepogition rolligöo psr 08 orit
en I'inlormstion, et peut iin>ini>omont vsrior ot inner
8g rloposition, g'il voit ^u'ello no goit veritsblo. gjngi
cjn'ollo esl o8orito, oombion ^n'il 8vit juro ^gr I'inbor-
ingtion: osr on g trouvö pgr plu8ieur8 (018 ^ue leg
8orFen8 ot Xotgires ^ui l>o8on»nent 08 in(ormgtion8,
no moltont gu vrgv lo cliro <lu tosmoinA. Lt pour 00
^rsncl nornbro clo tosmoingg ou^8 psr inlormgtion8 80
stellioiit ot cliont n'avoir üop 086 lo contoan on leurs
clepo8itioii8: lo jn^o clovroit orclonnor g^no lo 8orgont
ot lo notgiro vionclroiont on por 80 nno pour o8tro ou^z
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Jnstruction ergab, daß die That nicht von der Art war, daß
sie eine peinliche oder entehrende Strafe nach sich zog, so konnte
Das Gericht (Ut. 20- srt. 3) den Prozeß in einen Gvil-

Prozcß verwandeln, oder das ordentliche Verfahren erkennen,
welches man «ivil^er le pro668, renvo^er >68 psiniss ä 1in8

«ivile», oder recevoir le8 partie8 en prvee8 orstinaire nailN-

8ur eortsing point8 et k>rtiele8 stu proeei! et 8'i>8

e8l»ient trouve8 6vulpsl>lo8 , Ie8 el>g8iier dien. Lar

«ujvurstbui es eriine pullule taut, <^n il n')' s 8i dämme
ste dien <z»i ne 8oit ini8 en peine et en stanFer ^ar
«68 861^6118 et notsi>68. Vvil6 en ^ a 8i ineedsn8,

<zni steinansteront ü eeluv gui (ait tsire I'in4orlngtion
(den Kläger), 831 veut avoir P>in86 ste « 0 I'P 8 , on sst-
jnrnement per 80 n»el: et tont l'inborinstion Fra8se on

rnaigre 8elun le ste8ir cle Is psrtie, non jis8 8elon gns
lv8 t68moin8 ve> itadlement stient. — lVIais 8i le ts8-

moin s 8igne !a step»8ition, il ne pent plu8 impune-
rnent vsiier. Uoute8loi8 suvn„8 liennent <zu^il peut
enooee8 vsiier 8sn8 stsnger cle peine me8n>ement f^nsnst
U stit svoir 8>Anv psr 8ur^ri86 on eiroon vention et

gu'il en (ait s^ipsroir en lzuelgue 8orte." (Imdsrt
1Uat. justie. liv. III. clisp. 12). Man sieht, wie nöthig
die nochmalige Vernehmung und Confrontation der Zeugen
war. Dennoch befahl srt. 153 der orston. 6. Vi>Isi'8-
Oottei-et8 die Zeugen nur über dasjenige zu confrontiren,
was sie zu Lasten des Angeklagten aussagten. Auch ruft
Dumoulin bei diesem Art. aus „Viele sturitisrn inilzui8i-
rnsm, per ^uam etiani äst'ensio sukurtur, 8eel nune jn-

stioic» clei ju8to restunstat in guldoiem, gnia niajor psr«
jnstieuin volnit lisne 8ervsre eon8titutionem tioe MSN 80
ootobri 1544. 8est e8t psi nioio8i88ims 6on86guentis."
(Am 24. Ilpril 1545 ward das Urtheil des Kanzlers Popet
gesprochen, wodurch er seiner Stelle entsetzt, und zu einer
Geldstrafe von 100,000 Livr. vcrnrtbcilt ward). (Übri¬
gens ward die »rston. st. Villei'8 - Oottei>et8 in diesem
Punkt so wenig befolgt, wie in manchen andern. — lin¬

dert l. 6 . sagt: „l'seoit kguoiguel g^ue PS« Ie8ilit68 or-
stonnsn«68 ..... 8oit stit, gno 8nr ee e^ne >6 tesnioinF
;>6r8i8ters et (ers s In elisrFe ste I'aeeu86 il lu^ 8ers

conkionte, et a ce nio^en 8embl6 czu6 8, le t68MoinA
n6 edsiFe I'gecu8e, il n6 lu^ stoit e8tre oont'ronte :

to»t68t'oi8 pln8i6U68 juA68 sto Franste experienoe oon-
sirontent tone t68moinF8, tavt ceux czui «dargont, g^no
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te. *) Die letztere Benennung war in den meisten Fällen rieh,

tiger als die erste. Der Prozeß ward nämlich, wenn irgend

ein obschon minder strafbares Vergehen zum Grunde lag, da¬

durch kein Civil-Prozeß, **) sondern das Verfahren ward nur

dem bei den Civil-Prozessen gleich. Selbst die fernere Unter¬

suchung und die endliche Entscheidung behielt der Criminal-Rich-

tcr, allein in Beziehung auf die Zcugcnvcrhöre, die nun nicht

mehr int'ol'm»lic>l>8 sondern Lngucte8 hießen, galten dieselben

Formen, wie im Civil-Prozeß. Die Namen und Qualitäten

der Zeugen mußten dem Angeklagten vorher mitgetheilt und

seine Erinnerungen dagegen gehört werden, u. s. f. Dieses

Verfahren, Criminal-Prozesse in gewöhnliche zu verwandeln, ist

nicht erst unter Ludwig dem Vierzehnten eingeführt worden,

sondern schon die Verordnungen vom I. 1450 olisz». 2. sn. 4,

von 1408 ->>t. 118 und 119, und die von Villers Cotterets

vom I. 1539 sm. 150 sprechen davon. Sie bestimmen insbe¬

sondere, daß in Sachen von geringem Belang (bei Jnjuricn-

Klagcu, überhaupt bei correctionellen Vergehen nach den jetzi-

ooux g,,i clinrgent z>oint, slin guo le äomsnäeur
jisltiv civile ne ziuissc eognoi8tro si los tesmoingz

clisrgcnt ou non, et guo vo^sut i^ue ce» tc8moing8 ns
clmvgcnt ^oint , il 1s88c 8«n elloct rl en 8uboi nec. ^ —
Die oiclon. cvim. l1. 1670 spricht sich über diesen Punkt
nicht bestimmt auS, sondern überlaßt es dem Ermessen des
Richters, die Confrontation vorzunehmen oder nicht. (tit.
15. srt. 1). Doch mußten bei der Beurtheilung des Pro¬

zesses die Aussagen auch derjenigen, die zum Vortheil des
Angeklagten gezeugt hatten, verlesen werden.

Dieses geschah indessen nie, wenn das öffentliche Ministe¬
rium allein als Kläger aufgetreten war. Die c» äon. ci-im.
sagt dieses zwar nicht ausdrücklich, aber es war dem Ge¬

brauch und d. ziroc. vorb. clo 1'orlloo. crilu. (Ui. 21.
ui i. 3) gemäß.

**)Jn einigen Fällen fand dieses indessen im eigentlichsten
Sinne Statt. Wenn Jemand beschuldigt ward einem an¬

dern einen Schaden zugefügt oder demselben Etwas ent¬

wendet zu haben, und es sich aus den Umständen und

Zeugen - Aussagen ergab, daß es nur aus einer geringen

Nachlässigkeit, oder weil der Angeklagte die entwendete
Sache für sein Eigenthum ansah, geschehen war.
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gen Begriffen) der ordentliche Prozeß erkannt, der Angeschul¬
digte gegen Caution entlassen, und entweder auf einen bestimm¬
ten Tag vor das Gericht beschiedcn oder angewiesen werden
soll, die nöthigen Zeugen beizubringen. Wenn die That keine
peinliche oder entehrende Strafe nach sich zog, so konnte auch,
nach dem Verhör des Angeklagten, sowohl dieser als die Staats-
Behörde bei dem Gerichte nachsuchen, daß mit der fernern
Untersuchung eingehalten, und das Urtheil nach den schon vor¬
liegenden Beweisen gesprochen werde. Man nannte dieses in
Beziehung auf den Angeklagten prenclro Uralt psr le» obsr^eg
und in Beziehung auf den Staats - Procurator xrenäre Uralt
par I'interroZstoire.
/ Diesen Fall indessen abgerechnet, war der fernere Gang
/eines eigentlichen Criminal-Prozesses, wie folgt. Nachdem die

Zeugen wiederholt vernommen nnd mit dem Angeklagten con-
frontirt waren, wurden dem Staats-Prokurator die Acten
mitgetheilt, welcher verpflichtet war, sobald als möglich, seine
definitiven Antrage zu machen, (tlt. 24. srt. 1). Diese wur¬
den schriftlich abgefaßt, und versiegelt dem Gericht eingereicht,
und durften keine Gründe enthalten. Hatte der Angeklagte
Thatsachen zu seiner Rechtfertigung angeführt, nnd es waren
zu dem Ende Zeugen vernommen worden, so ward dieses Vcr-
bör den: Staats-Procurator und der Civil-Parthei mitgetheilt.
Ersterem um seine Antrage zu machen, und letzterer um in
einer Bittschrift das, was sie nöthig erachtete, darüber vorzu¬
tragen. Der Angeklagte indessen erhielt keine Mittheilung da¬
von. (tlt. 28- »rt. 8). Diesem Unglücklichen blieb Nichts übrig,
als in einer Bittschrift, die er bei seiner fast gänzlichen Unbe-
kanntschaft mit den gegen ihn obschwcbcndcn Beweisen nur
aufs Gcrathewohl abfassen konnte, seine Unschuld zu beweisen.
Vor der oi-Uon. crlm. war es dem Angeklagten vor dem defi¬
nitiven Urtheil erlaubt, mehrere Schriften hin und her zu wech¬
seln. Allein durch (tlt. 23. srt. 1 , 2) ward dieses abgeschafft,
und der Angeklagte auf die Einrcichung einer Bittschrift und
auf die Beantwortung der allenfalls von der Civil-Parthei
eingereichten, die ihm mitgetheilt werden mußte, beschrankt.
Derselbe mußte seine Bittschrift ebenfalls (srt. 3) der Civil-
Parthei zukommen lassen, indem sie sonst von den Prozeßakten



ausgeschlossen ward. (eto!t resotö äu prooäs). Ja der Pro¬
zeß ging fort und das definitive Urtheil erfolgte, auch ohne
daß der Angeklagte eine solche Bittschrift eingereicht hatte. In
der 7ten Conferenz über die oräon. oi-im. machte der erste
Präsident Lamoignon Vorstellungen über die Härte dieser Be¬
stimmung. Er bemerkte, daß bei der gänzlichen Entblößung
von allen Hülfsmitteln, worin sich die Angeklagten befänden,
dieselben meistens keine andere Gelegenheit hätten, ihre Vcr-
theidignngsschrift zu übergeben, als in dem Augenblick, wo sie
auf dem Verbrechcrstuhl (sur 1s sollette) ihr letztes Verhör
beständen. Nämlich ehe das definitive erfolgte, mußte der An¬
geklagte, und zwar von dem ganzen Gericht *) nochmals ver¬
hört werden; eine Bestimmung, wodurch die übrigens meistens
harten Vorschriften der oräon. crim. zum Vortheil der Wahr¬
heit und Unschuld sehr gemildert wurden. — Ging der Antrag
der Staatsbehörde, oder bei der Appellation das Urtheil erster
Instanz auf eine Leibes - oder entehrende Strafe, so ward der
Angeklagte auf dem Verbrechcrstuhl (sur Is »ellotte), (lck. 14-

«m. 21), sonst hinter den Schranken des Gerichts**) (llorriero
le bsrresu) verhört. Derselbe war bei diesem letzten Verhör
frei und ohne Fesseln. Die Fragen stellte der Präsident des
Gerichts, doch konnten die übrigen Richter den Angeklagten
ebenfalls, jcdocy nur mittelbar durch den Präsident, befragen.***)

*)tck. 2b- srl. 10 ,,^ux proees ....... esguvls il ^
surs lies eonolusions ä ^eine sOIietive, sssisteront so

inoins irois fliges, gui seront otileiers, si tgnt i> ^ en

s clsns lo siege oll grallues et se trgnsporteront so
lieu ou s'exeree Is fustieo, si Isecuse est prisonnier,

et seront xresens sternr'er r'nker/oAKkor're. "

**) OeolarsN cl. roi clo 13 ^vr. 1703 „(voulons) gu'en

ious Iss procös gui ss ^oursui vront, soik psr clersnt
ies suges cle soigneurs, oc« les fuges ro^sox, ou llsns
les eoors, gui auront ete reglos s i'oxti sorclinsire, ei

instrucks psr recolelnent et eonlrontstio», les seouses
soront ontenclus psr leur lloiiobe, «lsns Is ebsmllro «la
eonsoil «lerrioro lo bsrresu, n'z« arua ML sts

csne/nLesn st /»estrs "

***)Ai. s. die Anmerkungen von Jonsse zu srt. 21. tck. 14 der
orlloii. vriln.
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Dir Fragen und Antworten wurden schriftlich aufgenommen,

und von dem Präsident und dem Angeklagten unterschrieben.

Nach diesem Verhör erfolgte das Endurtheil. Bei demselben

mußten, wenn davon appcllirt werden konnte, wenigstens drei

Mitglieder des Richter-Kollegiums-, und wenn das Urtheil in

letzter Instanz erlassen ward, wenigstens sieben Richter mitwir¬

ken. Waren bei einem Gericht nicht 's» viele Richter angestellt,

so ersetzte man sie durch andere Rechtsgelehrte (Fi'-,6uös)

(tir. 25. »rt. 10, II). Fand Stimmengleichheit Statt, so

ging das Urtheil, es mochte ein definitives seyn, oder sich nur

auf die Jnstruction beziehen, nach der gclindern Meinung durch.

Die Stimmen wurden dabei in allen in letzter Instanz erlasse¬

nen Criminal-Urtheilen für gleich angesehen, wenn die Mehr¬

heit der Stimmen für die härtere Meinung nicht wenigstens

Zwei betrug, (ur. 25. sri. 12). Zuweilen konnte man indessen

zweifeln, welche Meinung die gelindere sey; wenn z. B. ein

Theil der Richter für eine auf der Stelle auszulegende Strafe,

und der andere Theil für die Fortsetzung der Untersuchung,

von deren Resultat es abhing, ob eine schwerere Strafe erkannt

werden könnte, stimmte. Nach der Praris galt indessen die

erstere Meinung für die gelindere. Wenn sich mehr als zwei

Meinungen bildeten, so mußte (nach Art. 32 der Verordnung

Ludwigs des Zwölften vom I. 1510) die Minderzahl sich an

eine der beiden andern Meinungen anschließen.

Die Richter konnten den Angeklagten entweder bestimmt

freisprechen, oder sich eine nähere Untersuchung vorbehalten,

welches letztere „ prononoer psr plus smplemenr inkorms"

hieß. Dieses geschah entweder auf eine bestimmte- oder unbe¬

stimmte Zeit. **) (lw plus srnplenient inkormö ä iemps,-- «

*) d. h. solche, welche einen akademischen Grad erhalten
hatten.

**) Man sehe Merlin Uepert. srt. „plus smplemenr inkor-
rne." Es hatten sich schon vor der Revolution oft laute

Klagen gegen diese Art von Urtheilen erhoben; im I. 1783
sagte Scrvan, General-Advokat bei dem Parlament von

Grenoble, bei Gelegenheit einer Vergiftungsklage „ t^u'esi:cv lpr'un plus ginplemsnt inlormö? o'ost une oxtonsion
l'secusgiüun au-stels clvs limiles ortlinsires II kriut



pour six mors, un an, tleux 3N8 etc. ol lo plus smplement
iiitol-niv inäöstni). Ein Mittel zwischen der Freisprechung und
dem Vorbehalt einer nähern Untersuchung (dem plus smplo-
ruont inboimä) war, wenn der Angeklagte aus dem Prozeß
(boi's <Io eour) gesetzt ward. Dieses deutete ebenfalls an,
daß noch nicht jeder Zweifel an seiner Unschuld gehoben sey,
so daß, wenn auch nicht dem Recht- doch der Wirklichkeit
nach ein Flecken (instsmiolletchch auf seiner Ehre sitzen blieb.*)
Er ward sogar zuweilen in die Prozeß-Kosten vcrurtheilt, wel¬
ches indessen die aufgeklarten Rechtsgelchrten mißbilligten. —

Eriminal-Urthcile mußten alle ohne Ausnahme von allen
Richtern, die dabei mitbestimmt hatten, unterschrieben werden,
wovon jedoch die Höfe (Gerichtshöfe, courr) ausgenommen

<lo puiüs-intes rsisons pour reoourir ä oot goto, plus
rigoureux rpio l'goousstion inömo, psr oo c^u'il rocloublo
ls poino clo I'seouso ot les soupxons clu pulilio. II ino
soniblo guo lo plus smplenient inlorino oxigo lo oon-
oours clo tloux inotibs. I/un gu'il sit uno Arsnclo
vrsisombliinco <^uo l'sociisö ost coupsblo; lautre, c^u'il
^ ait uns grsnäe vrsiseinlilgnco gu'on soliovors clo ls
oonvsinoro psr 60 nouvellos preuvos...
Mgis lo pl«8 smplemont inkormö inclolini sora toujour»
un soto injuslo, 8oit eommo jugomont ll'instruolion,
soit oommv jugeinent cjui punit ?. . . . Do plu8 gmplo-
mvnt inkormö oonchclörö oommo poino ost plus injusto
onoore: (lsr unir I'iclöo cl'uno poino n l'iclöo »l'uno in-
kormstion 8ur l'innooenoe, e'ost unir pgr I'oxprossion
cnömo los icloes los plus incompstililes clgns ls justioo
oriminollo, uno poino certsino et mömo inäölinio gvev
uno kguto inoortsine. Ilo seroit ich peut-ötro lo cris
clo oomkisNro co principv öölostslilo, ^ui isis <^uo trvp
cl'gppliostions clsns no8 jugemons criminols: o'est cpi'on
pouvoit punir Ir» simpsio vrsisemlilgnoo cl'un Arsncl
orimo, psr uns poino plus lögöro guo volle clu orimo
svorö etc."

*) Diese inssmio <lo (sir siel indessen weg, wenn es sich
während der Untersuchung herausstellte, daß die That, die
man für ein Verbrechen angesehen, nur ein Vergehen war,
das keine peinliche oder entehrende Strafe verdiente, und
der Angeklagte in Beziehung auf dieses Vergehen Kcn-8 clo
oour gesetzt ward. Man sehe lUorlin Deport, art. „liors
clo oour. ^
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warm, bei welchen nur der Präsident und der Berichts-Erstat,
ter das Urtheil unterschrieben, (rit. 25,. art. 14). — Die Cri-
minal-Verordnung von, I. 1670 schreibt -den Richtern keine
Regeln darüber vor, welche Beweise sie für vollgültig ansehen
müssen. Eben so spricht sie sich nicht bestimmt darüber aus,
ob auch auf Verdacht gestraft oder der Grad der Strafe nach
dem des Verdachts (pro mollo prokationnm) abgemessen wer¬
den soll. In der Ausübung ward dieses aber allerdings so
gehalten. *) Auch das Gesetz billigt es wenigstens mittelbar,
indem es (tir. 19. art. 1 und 2) bei starken Verdachts-Grün¬
den und feststehender Thatsache (s'il ^ a preuve eonsicleraklo

*) Dieses war bei den franz. Criminal-Gerichten eine sehr
alte Marime. Man findet darüber bei Boutil. folgende
merkwürdige Stelle (liv. II. rit. 13). — Nachdem er be¬
merkt hat, daß solche, die sich freiwillig der Untersuchung
unterwerfen, oder nur beweisen wollen daß sie einen Mord
aus Nothwehr begangen, nach den Formen des ordentli¬
chen Prozesses behandelt, nicht gefoltert oder mit der Fol¬
ter bedroht, sondern durch Zeugen u. s. f. überführt wer¬
den und ein anständiges Gefängniß (prison conrtoise er

eompeteote) erbaltcn müssen, setzt er binzn: „Item lo

proeos extrsorclinairo cloit estre trachte et lacht en tont
antre terme, et par espeeial en Frans crimes et

enormes, et g»i sunt clenier: et gui ont este taiels
repostement. I5t ne cloit le suge sur ee espargner ü

laire proees extraorclinairo, et cle «cavoir Is verite clo
sour en sour sans antre Intervalle par inkormstion on
sutrement: et si (il) sneunement trouve le presvnt

(I acouse) suspoet psr vekemento presumption ^ il lo

pout et cloit meitre en ^uestion." Wenn er aber auch
Nichts bekannte, und keine Zeugen gegen ihn vorhanden
waren „si appsrtient il Kien cjuo par (pour) souspeon

par longtemps il soit prisonnier et psr exclsmasse: et
si en Francl temps nul ns venoit, la penilenoe cle pri-

son c^u il aura tollere et souildrte, In^ sors smencle 6o
manvaise presumption, et puls cloit estrs elarFi clo pri-

son susgues ü renom cle sage (bis der Richter ibn wie¬
der zurückruft) «/>ems cleä/re «/(ernt et cmrvMnc?« lksL

ci /«// r»r/,oses 0» /,re 6 NM 02 et antre ilelivranoe n'en

cloit lsirs le juFo: esr si aksolument le clelivroit, il
semkleroit ^nä manvaise eause I enst cletenn prison-
nier." Schon die Gesetze Ludwigs des Heiligen verord-



er 1»6 1o bsit 80 it constsnt) nicht allein den Angeschuldigten
zu foltern, sondern sogar, nachdem er die Folter, ohne zu
bekennen, überstanden, noch jede Strafe, die Todesstrafe einzig
abgerechnet, über ihn zu verhangen erlaubt. Dieses schreckliche
Mittel, den Angeklagten znm Bekenntniß seiner Schuld zu
zwingen, ward indessen in Frankreich, wie in allen Landern
schon als eine Strafe angesehen, (ur. 25. r>rt. 13). Die Fol¬
ter mußte durch ein förmliches Urtheil erkannt, und durfte nicht
vollzogen werden, bis das Urtheil von dem kompetenten Ge¬
richtshof* *) bestätigt war. Diesem wurden zu dem Ende nicht
allein alle Acten zugestellt, sondern der Angeklagte selbst ward

nctcn (liv. l. cligp. 81), daß ein Criminal-Gefangener,
der aus dem Gefängniß entfloh, als der ihm angeschuldig¬
ten That übcrfübrt angesehen, und selbst, wenn er sie nicht
begangen, eben so gut gehängt werden sollte, als ob er
stc begangen „so il s'o» sloit <ls zuison, u 80 ioir g»8si
eougrlblo <lu bet, oonnns so il Usvoit bet, iout (^uoiguo)
iis I'oust pg8 bet, 8i en seioit-il penäu." Zu Zeiten
Boutil. (8om. Uui-. I,v. ll. tit. 6) galt noch derselbe
Grundsatz. In der Ausübung fand indessen ein etwas
milderes Verfahren Statt. Nämlich wenn der Gefangene
appcllirte, so hatte er durch seine Flucht zwar das Recht,
aus alle dilatorischen oder declinatorischen Einreden verlo¬
ren. Allein das Endurtheil ward nach den gegen ihn be¬
stehenden Beweisen gefällt.

*) Gewöhnlich war dieses das Parlament der Provinz. Al¬
lein die übrigen Gerichtshöfe wie die cles sille8,

oour-8 tles oomptos, coul' llo8 monrioios) hatten auch in
bestimmten Fällen eine Criminal-Gerichtsbarkeit. — Uebri-
gens hatte schon Franz der Erste durch die Verordnung
von Villers-Cottcrets vom I. 1539 srt. 163 und noch
näher durch das Edict von Angouleme vom I. 1542 be¬
stimmt, daß die Appellationen derjenigen die zur Folter
verdammt waren, unmittelbar d. h. mit Ucbcrgchung der
Zwischen-Jnstanzcn an die Gerichtshöfe gehen sollten. Das
Parlament hatte dieses Edict nur mit der Beschränkung
cinregistrirt, daß es dem Vcrurthcilten frei stehen sollte,
sich an die Gerichtshöfe oder an den unmittelbar höhcrn
Richter zu wenden. Die orllon. cl. 1670 setzte aber Ur. 19
si-r. 7 bestimmt fest, daß Niemand gefoltert" werden sollte,
wenn das Urtheil nicht durch einen Gerichtshof bestätigt
wäre.
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dahin gebracht, um nochmals verhört zu werden n. s. f. Wir

wollen dem Leser mit der ekelhaften Beschreibung der Marter-

Instrumente und ihres Gebrauchs, welches in Frankreich fast

eben so wie in den andern Landern war, nicht lästig fallen,

und bemerken nur, daß der Angeklagte sogar, ehe er gefoltert

ward, schwören mußte, die Wahrheit zu sagen, (tit. 19. grt. 8)

daß er aber wegen derselben That nur einmal gefoltert werden

konnte, (-» t. 12 und 10).

Die Urtheile, wodurch die Folter erkannt wurde, waren

von zweierlei Art, nämlich entweder mit oder ohne Vorbehalt

der bestehenden Beweise (svov ou ssns lössovo clvs ^reuvos),

welches im Urtheil ausdrücklich bestimmt seyn mußte. In dem

letztem Fall war der Angeklagte, wenn er nicht bekannte, und

keine neuen Beweise nach der Folterung hinzukamen, von jeder

Strafe frei. *) In dem zweiten Fall indessen konnten die Rich¬

ter noch jede Strafe, die Todesstrafe abgerechnet, gegen ihn

erkennen, (tit. 19- s-n. 2). Eine solche Verurtheilung zur Fol¬

ter mit Vorbehalt der Beweise, sah das Gesetz für die härteste

Strafe nach der Todesstrafe an. (tit. 25. »in. 13).' Zuweilen

ward sogar auf die Todesstrafe mit vorhergehender Folterung

erkannt. Wenn nämlich das Verbrechen von der Art war, daß

der Verurthciltc es nicht allein begangen haben konnte, so sollte

ihm die Entdeckung seiner Mitschuldigen durch die Folter abgc-

drungen werden. Man nannte dieses die vorläufige Folter

(g neztion pivslgble) , wogegen die Anwendung die man von

Rcsem Zwangsmittel vor der Verurtheilung und gegen den

Angeklagten selbst machte, die vorbereitende Folter (auestion

^»nv'psi'ritoil'e) hieß. — Der cdcldenkende Ludwig der Sechs-
zehnte gab den Forderungen der Menschlichkeit und des bessern

Zeitgeistes nach, und schaffte durch seine Erklärung vom 24sten

August 1780, die den folgenden 5tcn September in die Register

des Parlaments eingetragen ward, die vorbereitende Folter ab,

ließ aber die ^uostion prosl-cblo bestehen. Erst **) durch das

*) Doch konnte er zum Schadens-Ersatz gegen die Civil-Par-
thei verurthcilt, auch die Fortsetzung der Untersuchung tun
plus smplement inkoriuu) ausgesprochen werden. Er

ward indessen einstweilen in Freiheit gesetzt.

**) Dosen. tom. III. p. 170. 32
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Gesetz vom 9ten Oktober 1789 Art. 2-1 ward die Folter gänz¬
lich abgeschafft. Gegen jedes Criminal-Urtheil, es mochte ein
definitives seyn, oder sich nur auf die Jnstruction beziehen,
eben so gegen einen Vorladungs- oder Vcrhastungs-Befehl
konnte man mit wenigen Ausnahmen, wovon in der Folge
gehandelt wird, Appellation einlegen. Durch letztere ward in¬
dessen die fernere Jnstruction nicht aufgehalten, die Folterung
einzig ausgenommen, (tit. 25. srt. 2, tit. 19. srt. 7). Auch
ein definitives Urtheil, wenn dadurch nur eine Geldstrafe bis
zu einer bestimmten Summe erkannt war, ward vorläufig voll¬
streckt. (tit. 25. srt. 6). Allein jedes Urtheil, das eine Lcibcs-
oder entehrende Strafe verhängte, und selbst ein präparatori-
sches oder interlocutorisches Urtheil in Sachen, worin solche
Strafen verhängt werden konnten, mußte, selbst wenn der
Verurtheilte nicht appellirte, mit Uebergchung aller Zwischen-
Jnstanzcn (oinisso mellio) unmittelbar an den kompetenten
Gerichtshof (oour) zur Revision geschickt werden, wohin man
zu diesem Zweck nicht allein die Acten, sondern auch den An¬
geklagten *) bringen ließ. (Ut. 26- srt. 1 ). Hier mußte er vor
dem Endurtheil durchaus nochmals vor den versammelten Rich¬
tern verhört werden, (tit. 26- srt. 15). In den andern Fäl¬
len, wo keine Leibes- oder entehrende Strafe erkannt war,
oder erkannt werden konnte, war es dem Angeklagten überlas¬
sen, ob er gerade zu an den Gerichtshof, oder an den unmit¬
telbar Hähern Richter (den Amtmann, Seneschall u. s. f.) ap-
pclliren wollte, (tit. 26. srt. 1). In solchen letztem Fallen
konnte der Angeklagte sich ohne zu appclliren, auch der Strafe
unterwerfen. Dieselbe ward alsdann, wenn auch die Staats-
Behörde sich dabei beruhigte, auf der Stelle vollzogen. Näm¬
lich auch diese und eben so die Civil-Parthci konnte appclliren.
(tii. 26. sei. 11, 13), erstere jedoch nur, wenn die von dem
Gericht bestimmte Strafe milder war, als diejenige, worauf sie

*) Dieses geschah sogar mir allen Angeklagten, wenn das
Urtheil auch nur gegen Einen so lautete, daß die Appel
von Rechtswegen an das Parlament oder den competentcn
Gerichtshof ging. Selbst wenn Einer freigesprochen und
der andere verurtheilt war, mußten beide vor den Hof.
tit. 26. srt. 7, 8-
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selbst angetragen hatte. Diese Appcl hieß » minim-, (seil.
poens). Diese Appcl (g minims) konnte, wenn die Staats-
Behörde sie unterlassen und nur die Civil - Parthci appcllirt
hatte, von dem Gerichtshof selbst, (an den appcllirt war), nach¬
geholt werden. Dieser legte nämlich, wenn er die Sache dazu
geeignet fand, im Namen des Gcneral-Procurators Appcl ein,
und sprach das Urtheil ohne die Sache vorher an das Parqnet
zu schicken. Nachdem endlich der Hof das Endurtheil gespro¬
chen hatte, wurden die Verbrecher zur Vollstreckung desselben
dem Gericht, in dessen Bezirk das Verbrechen begangen war,
wieder zugeschickt, (tu. 26. art. 16). Nach den Worten des
Gesetzes sollte die Vollstreckung eines Urtheils an dem nämli¬
chen Tag geschehen, wo es gesprochen ward. (sm. 21). Die
Sache war indessen in vielen Fällen gerade zu unmöglich.
Doch eilte man mit der Vollstreckung so sehr als die Umstände
es nur immer zuließen, so daß der Vernrtheilte häufig keine
Zeit hatte, die Gnade des Königs anzurufen. Erst der wohl¬
wollende Ludwig der Sechszehnte änderte dieses, so daß Todcs-
Urtheile erst eine bestimmte Zeit nachher vollstreckt werden durf-
den. —

Das bis hierhin Erklärte stellt den gewöhnlichen Gang
eines Criminal-Prozeffes nach der Vorschrift der Eriminal-Ord-
nung Ludwigs des Vierzehnten vom I. 1670 dar. Allein
schon seit viel frühern Zeiten her, (wenigstens seit der Verord¬
nung Franz des Ersten, gegeben zu Villers - Cottercts im I.

1539) war der Gang der Criminal-Prozesse dem eben beschrie¬
benen fast genau gleich. Alle Bestimmungen der genannten Ver¬
ordnung über die Criminal-Prozcdur sind in den srr. (139—172)
derselben enthalten. Sobald der Richter Kunde von einem Ver¬
brechen erhielt, vernahm er die Zeugen und theilte das Resul¬
tat dem Staats-Procnrator mit, auf dessen Antrag er die wei¬
ter nöthigen Verfügungen traf. (art. 146). War in Folge
der letztem der Angeklagte abgehört, so ward dieses Verhör
ebenfalls dem Staats-Procnrator zugesendet. Fand dieser die
Sache dadurch gehörig vorbereitet, so machte er seine An¬
träge, die dem Angeklagten zur Beantwortung mitgetheilt (xour

res^onclrs k'oi'MO ä'sttonustion soulemonr, arl. 148),
wurden, worauf denn das Urtheil erfolgte. War die Sache



geringfügig, so konnte auch das gewöhnliche Verfahren ange¬

ordnet werden. (Ie8 Parties reeen8 en prooes oisiinsire, srt.

1501- Wollte aber der Staats-Prokurator oder die Civil«

Parthei die Sache weiter verfolgen, so verordnete das Gericht

sogleich, daß die Zeugen znm zweitenmal vernommen (lecales)

und confrontirt werden sollten. (r,m. 149 , 159 , 153 , 154 ). ->-4

Hierauf erfolgte dann, jedoch ebenfalls auf den Antrag der

Staatsbehörde, das Urtheil, wenn nicht etwa vorher die An¬

wendung der Folter oder die Vernehmung der Schutzzcugen

erkannt ward. Es ist auch keinem Zweifel unterworfen, daß

diese Vorschriften in der Ausübung wirklich befolgt wurden,

indem Imbcrt (Ui-st. jnäle. liv- III.) von dem Verfahren in

Criminal-Sachcn ein, dem so eben gegebenen genau gleichendes

Bild entwirft. Eine mildernde Maßregel, welche die oi-llon.

orim. ä. 1670 vorschreibt, daß nämlich der Angeklagte vor dem

Endnrthcil vor dem gesammtcn Gericht nochmals verhört wer¬

den sofindet sich weder in der oiüon. 6 . 1539, noch bei

Imbcrt. Es ist sision früher (S. 448 N.) bemerkt worden,

daß der allgemeinen, wahrscheinlich durch Ueberlieferung fort¬

gepflanzten Meinung gemäß, es vor der villon. ä. 1539 den

Angeklagten verstattet war, sich in öffentlicher Sitzung münd¬

lich und unter Beistand eines Advocaten zu vertheidigen; so

daß die Criminal-Prozedur erst durch die angeführte Verord¬

nung in eine geheime und schriftliche verwandelt worden wäre.

Der General-Advocat Talon gab in den Eonfcrenzcn über die

orllon. vliin. mehrmals und ohne daß ihm Einer widersprach,

die genannte Verordnung von Villcrs - Eottcrcts als die Epoche

an, von welcher an, den Angeklagten jene beiden großen Hülfs¬

mittel, ihre Unschuld zu beweisen, benommen worden seyn. Bei

*) Man vergleiche Imkert lir. III. oksp. (11—13).

**)IinI>. liv. III. elisp. XV. „Vont le prooes oriminel -111181
kalt äoir e8tre mi8 psr lo jugo en rlelikeistion svee le
ooii8eil (le 8011 8iege tel gue cte8su8, en pre8enee 6e8
aiIvoeal8 ot proeiireur8 4n Uo^ pour prenclie le cun-

8eil <le 00 gui e8t ä l-nre, er cloit e8orire le grellier
Ie 8 v^inioii 8 et äeli1>er-irion8 et l-iur 9110 le tont 8 oit
kenn 8eeret et . . . . . ain8i gne pvrtent Ie8 orsien-
niinces clu 1,oui8 siouse 3. 1498 "
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dem Gewicht einer solchen Autorität würde es einem Ausländer

kaum zustehen, einen Zweifel dagegen zn erheben, wenn nicht

Montesquieu (liv. XXVllk. elisp. 34) die Meinung äußerte,

die Sache sey nach und nach dahin gekommen. Allerdings be¬

fiehlt die Verordnung von Villers-Cottcrets srt. ig2. daß die

Angeklagten bei ihrem Verhör persönlich und ohne Beistand ei¬

nes Andern antworten sollen. Sie spricht auch nicht davon,

daß demselben nach vollendeter Jnstruction ein Vertheidiger ge¬

geben werden soll. Allein in den Verordnungen Carls des

Siebenten vom I. 1453, Carls des Achten vom I. 1493, Lud¬

wigs des Zwölften vom I. 1498, 1510, die ziemlich umständ¬

lich von dem Criminal-Verfahren sprechen, findet sich eben we¬

nig eine Spur, daß dem Angeklagten vor seinem Endurthcil

ein Vertheidiger zugegeben oder auch ihm selbst erlaubt worden

sey, sich in öffentlicher Sitzung mündlich zu vertheidigen. Die

ganze ihm gestattete Begünstigung scheint sich darauf be¬

schrankt zu haben, daß darüber, ob das außerordentliche Ver¬

fahren gegen ihn zu erkennen, d. h. ob er nach der jetzigen

Art zu reden in Anklagestand zu versetzen sey, *) ihm eine

mündliche und öffentliche Vertheidigung zustand. So heißt es

z. B. in einer andern Verordnung, welche Franz der Erste

schon im Oktober 1735 zu Xs-sur- Illille, jedoch nur für die

Provence erließ. (Lbap. 13. art. 24). ,, klt oo kalt, ser» sp-
pointo guo I on prooellsl-a extrsoi-llinsiremont, ot los Par¬
ties seront ouies en juAement et plein aullitoire, avant

elonner appointeinent, et ce Isit seront les pgrties
sppointees par notreclite Oour, ou nosllits ju^es et leurs

*) Diese Versetzung in den Anklagestand war aber auch, in
dem alten Frankreich besonders, keine Kleinigkeit. Die

Behandlung, welche die Verhafteten erfuhren, ward weni¬
ger nach der Stärke der gegen sie bestehenden Verdachts-
Gründe als nach der Schwere des ihnen angeschuldigten

Verbrechens abgemessen. Nach der oräon. orim. tit. 13

wurden diejenigen, die eines Capital-Verbrechens angeklagt
waren, meistentheils in die eigentlichen Kerker (oaokots),
gesetzt, wo Ihnen nur Brod und Wasser nebst Stroh znm

Lager gereicht ward. Feuer und Licht erhielten sie selbst
auf eigene Kosten nicht. M. s. k'eriiore art. caokot.



Iisulsnnnt8, sin8l gus 6s rsison clevrs, Issäiles insormstions
st sonfsssions ckeme»/-a»L cken«-rt /e A,e//?s,' c/c." *)

In einer gewissen Hinsicht läßt sich indessen vielleicht der
Franz dem Ersten gemachte Vorwurf rechtfertigen. Bor den
Zeiten desselben, gehörten nämlich alle eigentlichen Criminal-
Sachen, die durch Appellation oder sonst bei den Parlamenten
anhängig gemacht wurden, vor die große Kammer, in welcher
der größte Theil der Prozesse mündlich und öffentlich verhan¬
delt ward. **) Franz der Erste übertrug durch seine Verord¬
nung (gegeben zu Paris im April 1515) die Beurtheilung aller
Eriminal-Fälle an die Kammer, welche man tournello hieß,
und worin in der Regel Alles schriftlich verhandelt ward. Von
dieser Bestimmung wurden jedoch Eriminal-Klagen gegen Adc-

*) Die so eben mitgetbcilte Vermuthung wird fast zur Ge¬
wißheit, wenn man sit. 162 der oi-llon. 6. Villei^-Ootte-
ret8 Etwas genauer untersucht. „Hin mstiereg oriminelle8
H6 861'ont >68 P»rtie8 suennement onis8 pss con8sil ns
mini8te> s 6'suouns8 pei8onne8, ms>8 reponllront psr
leur Iionclis 6e8 SS8 llont i>8 8Sront scou 8 S 2 , st 8eront
l>u>8 st intersoge« sornms 6e88U8, 8Sgsrsment, 8eci'et-
tsrnent st ü siart, o8tsn8 st slioli88sn8 tou8 8t^Ies,
U8gncs8 ou coutums8 , jias Ie8guel>e8 Is8 secu 8 S 2
svoient «ecoulums 6's8tss oui8 en jugenient pour 8cs-
vois s'r/s tlenore-rt es/ne aec»L6L st ä so8to lln svoir som-
inunisstion ÜS8 (ait8 st srlisle8 eoneei'ngnt Is8 seirnS8
st l1olit8 6snt Ü8 stoiont SSSU862 etc."

**) Indessen scheint man auch in der großen Kammer die Cri-
minal-Prozesse, wenigstens von geringern Verbrechern, schon
damals nicht mündlich verhandelt zu haben. So heißt es
z. B. in der Verordnung Carls des Siebenten vom I.
1-l53. -»'t. 3l. ,, löt gus insontiiient gus lellit srimi-
neux 8ers miz ss pii8on8 6s no8tsv llits soue, gus
ssux gui I'ont 3M6NL, msttent pgr clsvsi'8 icslle N08trs
Sons, lS8 inloi'mstion8, son(s88ion8 oIigi'Z68 st pr0SS8,
touelisnt Is m-itisse 6'ieslu^ seiminsux ...... Ie8-
guelle 8 inlsimgtiun 8 sie. nou 8 osllonnon 8 prom^itement
S 8 tre par Is 8 siss 8 i 6 on 8 lii»ills 2 st 6 i 8 tlil>us 2 ü suoun 8
6 s N08 son 8 eillsi '8 en N08tre äite cour, 011 ä N08tiepiosurous ge'nessl ..... pour iceux, voir, vi 8 iler,
rspportsr en no 8treäite eonr, pous sur es S 8tl'6 or-
äounv eomins 6 s rgi 8on."



liche und höhere Staatsbeamten ausgenommen, deren Criminal-

Prozesse noch immer einzig zu der Competcn; der großen Kam¬

mer gehörten.

Ucbcrhaupt hat, wie schon bemerkt worden, das Crlminal-

Verfahrcn seit der Verordnung von Villers-Cottcrctö bis zu den

letzten Zeiten im Ganzen nur wenige Veränderungen erlitten.

Die Criminal-Ordnung vom I. 1670 hat zwar mehrere ehe¬

mals zweifelhafte Fragen entschieden, und überhaupt alle frü¬

her bestehenden Gebräuche gesetzlich zu einem Ganzen vereinigt.

Allein dieses ist auch ihr größtes Verdienst. *) Einzelne Punkte

waren auch schon durch frühere vom I. 1530 bis zu 1670 er¬

schienene Verordnungen bestimmter als ehemals geregelt worden.

So übertrug, wie schon S. 452 erinnert worden, die Verord¬

nung von Moulins (unter Carl dem Neunten im I. 1566)
srt. 35 die Instruktion der Criminal-Prozesse und die Bestra¬

fung des Schuldigen dem Richter des Orts, wo das Verbre¬

chen begangen worden, welches die Ordon. von 1670 von neu¬

em bestätigte. — Nach der Verordnung von Rousstllon (srt. 18)

hielt die Appellation, wenn sie wegen Inkompetenz des Richters

angestellt ward, zwar nicht die Verhaftung des Beschuldigten,

aber doch die fernere Instruktion des Prozesses auf. Die
vräon. 4. 1670 befahl hingegen (nr. 25. srt. 2) die Fortse¬

tzung und Vollendung des Prozesses bis zu dem Urtheil ein¬

schließlich ungeachtet der Appellation wegen Inkompetenz. In

Hinsicht der Appellation hatte die Gesetzgebung unter Franz

dem Ersten häufig geschwankt, **) indem es bald den Beschul¬

digten überlassen ward, von dem Untcrrichter unmittelbar
(oiniszo meäio) an das Parlament zu appelliren, bald dafür

von dem Gesetz selbst eine bestimmte Regel festgesetzt ward.

Die oräon. ä. 1670 setzte endlich (lit. 26. srt. 1) fest, daß in

*)Die oräon. 4. 1670 hat in Beziehung auf das Crunmal-

Vcrfahren Etwas Vollständigeres geleistet, als die oräon.
4. 1667 hinsichtlich des Civil-Verfahrens. Unvollständlg-

keit ist einer der Hauptmängel der letztem.

**) Ueber diese Veränderungen sehe man v'ägnessesn ülsxim.
snr ls Ooinpvt. 4. )UAos on mal» orim. Oouvr. tom. V-
x. 543-



allen Fällen, wo eine peinliche Strafe (peins sklUciiro) erkannt
werden kann, die Appellation von allen (definitiv., so wie vor¬
bereitend.) Urtheilen nothwendig unmittelbar an die Par¬
lamente gehen, und es in andern leichtern Fällen der Wahl
des Angeklagten überlassen bleiben sollte, ob er an das Parla¬
ment oder an den Amtmann appellircn wollte. — Man ficht,
diese Veränderungen betreffen zwar nicht geradezu Kleinigkei¬
ten. Allein auf die eigentliche Form des Verfahrens hatten
sie doch keinen wesentlichen Einfluß, so daß man dieselbe, so
wie sie seit 1539 und selbst noch früher war, aus dem, was
sie von 1670 bis zu den letzten Zeiten vor der Revolution
blieb, hinreichend erkennen kann.

Es ist schon an mehrern Stellen dieser Schrift beiläufig
bemerkt worden, daß außer den Parlamenten, welchen die or¬
dentliche Civil- und Criminal-Gerichtsbarkeit in letzter Instanz
zustand, es ehemals in Frankreich auch noch andere Kollegien
gab, die ebenfalls Gerichtshöfe (oours »ouveesines) genannt
wurden, und welchen in gewissen, ihnen besonders übertragenen
Fällen, die Gerichtsbarkeit der letzten Instanz ausübten. Die¬
selben beschäftigten sich indessen gewöhnlich und vorzugsweise
mit Civil- oder bestimmter zu reden, mit Vcrwaltungs-Sachen.
Eben darum wird es am schicklichstenseyn, au einem andern
Ort davon zu handeln. Hier wollen wir, um dem Leser einen
vollständigen Ueberblick über das französ. Criminal-Wesen zu
geben, nur von den fast berüchtigten Prevotal-Gerichten (jurl-
cliotions prevvtsles) Einiges sagen. Diese Gerichte, welchen
in den spätern Zeiten vorzüglich die Bestrafung solcher Verbre¬
chen oblag, die entweder von Landstreichern und sonstigem Ge¬
sinde! begangen, oder wodurch die öffentliche Sicherheit gefähr¬
det wurde, waren eigentlich militairischen Ursprungs.

Bei der Armee befand sich nämlich von jeher ein Oberrichter
zur Bestrafung aller Fehler gegen die Disciplin, der Desertion
so wie jeder von Nachzüglern, Ausrciffcrn u. s. f. ausgeübten
Gewaltthätigkeit. Dieser Richter hieß, da er hierin die Stelle
der Marschälle versah, der Vogt der Marschälle von Frank¬
reich (prävvt cles msröobsux cko k'isnos oder prövot äe»
msröcbsux). Nach einer Verordnung Carls des Sechsten (reg.
von 1380—1422) mußte dieser Beamte sich allezeit im Gefolg
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des Hofs befinden. Da indessen dieser einzige Richter nicht
im Stand war, sein Geschäft iin ganzen Gebiet des Reichs
auszuüben, so sandte er in die verschiedenenProvinzen Stell¬
vertreter, um die Geschäfte in seinen: Rainen wahrzunehmen.
Ludwig der Eilfte erlaubte demselben in jeder Provinz einen
Edelmann *) mit der Wahrnehmung seiner Stelle zu beauftra¬
gen und zwar mit der Vollmacht, sich andere Edelleute oder
sonstige Einwohner der Provinz zuzugesellen, um die Nachzüg¬
ler, Deserteurs, Landstreicher u. s. f. im Zaum zu halten, sie
zu ergreifen, und den Amtmännern und Seneschallen auszulie¬
fern. In der Folge wurden diese Beauftragte wirkliche Be¬
amten , so daß es gegen das Ende der Regierung Ludwigs des
Eilfteu (reg. von 1461—1483) in jeder Provinz einen solchen
gab. 2>n Anfang hatten dieselben indessen keine Gerichtsbar¬
keit als über Militair-Personen. Allein sie ward durch ein
Edict von Franz dem Ersten **) (gegeben zu Amiens den 3ten

*) M. s. die Encyclopäd. srt. Rrsvüt 3s8 msrsollsux , auch
das Protokol der zweiten Conferenz über die oräon. orim.

**)Es findet sich unter andern auch in der Sammlung von
Rebusse. — Der Unfug muß arg gewesen seyn, den her-
umschweifende Soldaten und anderes mit Ihnen verbunde¬
nes Gefindcl trieben. „6snt8 <le guerrs ^ui ont clesem-
psrs nostre seevies, semes st Agrnisong, les vsAsbouckz
et 3utrs8 peisouusAes c^ueliieon^ues taut cle olisvul

czuo cle zssell, 3e ^uelgue estst guslitö et oonäitiou
czu'il» Lo^ent, tengnt8 Is8 ok>gmp8 en forme cl'bo8tilite:
ou gutremsnt (oullant et op^rimgut8 Is psupls: eom-
meltsnts force, violenee, 3e8trou88emeut8, ^illeries
Iarreein8 et gutr«8 es8 et erimes ete. " Wenn bei dem
Auffangen dieses Gestndels ein zu demselben gehöriger ver¬
wundet oder gctödtet würde, so sollte dieses ungestraft blei¬
ben. Die Eingefangcnen sollten von den Marschallsvögten
und zwar in letzter Instanz, jedoch unter Zuziehung von
vier Rechtsgclehrten (czustrs notable p6r8onugAS8, nos
ollioier8 ou sutrs8 gen8 cle oon8Sil dien t'smes 3e8

lieux procbsin8) gerichtet werden. — Unter denjenigen,welche den eben genannten Unfug verübten, befanden sich
sogar Edelleute. Der König entschuldigt sich gleichfalls
deshalben „6on8i3srsnt par N0U8 csu'sn ooursnt SU8 ä
oeulx ^u: commstlsut 3s tsls clsliots.ed



Oktober 1544) auch auf Landstreicher und selbst andere Uebel-
thäter, welche auf dem Land Gewaltthätigkeiten verübten, aus¬
gedehnt. Die amtlichen Befugnisse derselben wurden durch das
schon erwähnte Edict Franz des Ersten, ferner durch offene
Briefe vom 5tcn Februar 1549, l4ten Oktober 1563, durch
das Edict vom August 1564 (besonders wichtig), durch die
Verordnungen von Moulins vom I. 1566 (Art. 41—46),
durch die Eriminal-Verordnungvom I. 1670 und durch eine
königl. Erklärung vom 5ten Februar 1731 näher bestimmt.
ES gab derselben in den letzten Zeiten ungefähr dreißig, wel¬
che wie früherhin den Titel: Marschalls-Vögte (prv'vüt äo»
msi-voligux führten, und zu den adclichen Beamten (ofkoiers
O'chiös) gehörten. Gewöhnlich war jedem ein Beisitzer, einigen
auch ein Stellvertreterzugegeben. Sie sollten mit Hülfe der
Sicherhcitstruppcn(msreelisugsLs), die deßhalb unter ihren
Befehlen standen, Jagd auf Landstreicher,Deserteurs u. s. f.
machen, dieselben ergreifen, und entweder an die ordentlichen
Richter ausliefern, oder nach Beschaffenheit der Umstände selbst
den Prozeß instruircn, und mit Zuziehung mehrerer Richter und
zwar in letzter Instanz entscheiden.

Man unterschied zwei Gattungen von Fällen (css xrvvo-
!l-,ux), worüber das Erkenntniß diesen Beamten zustand, nach¬
dem dieselben sich entweder wegen der Eigenschaft des Verbre¬
chens, oder wegen der Eigenschaft des Verbrechers dazu eigne¬
ten. (oas ^i'övvtsux jisr Is insriere clu vrime, ou s>->r la
Anglich äes pei'sonnes). Zu der zweiten Gattung gehörte
die Desertion und die Begünstigung derselben, so wie jede von
Soldaten auf dem Marsch, in den Orten wo sie Nachtquartier
machten, Verrath einnahmen oder sich versammelten, ausgeübte
Gewaltthätigkeit; nbcrdem alle von Landstreichern, heimathlo¬
sem Gesinde!, und von schon einmal bestraften Missethätern
begangenen Verbrechen. Fälle der ersten Art waren Dieb¬
stähle auf offenen Landstraßen, (zu welchen letztem indessen die
Wege in Städten und Vorstädten nicht gerechnet wurden), alle

o^prossions su pouzilo, oo no 8era oblonsor lvs vrais
AenUIicholiillios ljui 1o rlosiront et llordront äeteiläre
ew."
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Diebstähle, die mit bewaffneter Hand oder offenbarer Gewalt
verübt wurden, oder wobei in die Mauern, äußern Fenster
oder in das Dach eines Hauses eingebrochen war, Aufruhr,
Zusammcn-Rottungcn mit bewaffneter Hand, unerlaubte Trup¬
pen-Aushebungen , Falschmünzerei und Verbreitung falscher
Münzen. (ord. eeim. tit. 1. i»u. 12). In allen Fällen der
zweiten Gattung hatten diese Marschalls-Vögtenur dann eine
Gerichtsbarkeit,wenn das Verbrechen außerhalb der Stadt,
oder den Vorstädten, wo sie ihren gewöhnlichenWohnort hat¬
ten, begangen war. In Fällen der zweiten Art (css xrevü-
tsux psr la guslitö des personries) erkannten sie aber, wo
auch immer das Verbrechen geschehen seyn mochte. Ihre Ge¬
richtsbarkeit war indessen noch dadurch heschränkt, daß, wenn
das Präsidial-Gericht des Bezirks entweder früher als der
Marschalls - Vogt, oder auch au demselben Tag ein Dekret ge¬
gen den Verbrecher erlassen hatte, die Instruction und Entschei¬
dung des Prozesses dadurch dem ersten:*) anheim fiel. (:i:. 1-
ant. 15). Den nämlichen Vorzug hatten sogar alle ordentlichen
Richter sowohl des Königs als der Grundherrn, doch nur in
Fällen der ersten Gattung. Ueberhaupt war die Gesetzgebung
über die Rcgulirung der Competenz in diesen es» xrövotsax
ziemlich verwickelt. Die nähere Erörterung darüber gehört in¬
dessen ganz in das Gebiet der eigentlichen Rechtswissenschaft,
und ist jetzt ohne alles Interesse. — Die wesentlichste Eigenthüm¬
lichkeit dieser Prcvotal - Gerichte bestand darin, daß von den
Aussprüchen derselben keine Berufung Statt fand; welches,
vbschon dem allgemeinen in allen übrigen Fallen geltenden Ge¬
richts-Gebrauchzuwider, diesen Gerichten durch alle darüber
erschienenen königl. Edicte, Erklärungen u. s. f. bestätigt wor¬
den ist. Auch die Präsidial-Gerichte, wenn sie (durch Prevcn-
tion) in Prcvotal-Fällen entschieden, sprachen in letzter Instanz.
Der Marschalls-Vogt war daher verpflichtet, gleich beim ersten

*)Die königl. Erklärung von: 5ten Februar 1731 sagt
srt. 9. ,, s'ils ont ilik'ormo et deoretd sv-ini eux ou lo
möme jour. " Das Erkenntniß über Militairpersoncn,
Deserteurs und über die Beförderer der Desertion gehörte
überdcm (srr. 7) allezeit den xrövow des nisrdollaux.
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Verhör, welches nicht länger als 24 Stunden nach der Verhaf¬
tung verschoben werden durfte, dem Angeklagten zu erklären,
daß nach dem Prevotal-Verfahren (prövost-,leinen) d. h. in
letzter Instanz über ihn entschieden werden sollte, (tit. 2. srt.
12, 13). Ehe indessen der Prozeß weiter fortging; mußte in
allen Fällen vorher die Compctcnz festgesetzt werden, nämlich
ob der Fall wirklich zu den Prevotal-Fallen gehöre und wem
das Erkenntniß darüber zukoime. *) Hierüber entschied das
Präsidial-Gcricht des Orts, wo man den Angeklagten verhaftet
hatte. (tit. 2. srt. 15). Auch zu diesem Urtheil war eS nöthig,
den Angeklagten vorher in Gegenwart aller Richter zu verneh¬
men. (tit. 2. srt. 19). Bei demselben mußten wenigstens sieben
Richter mitwirken, (srt. 18). Ward das Prevotal-Gericht
nicht für compctent erklärt, so ward die Sache sogleich an den
gewöhnlichen Ortsrichter verwiesen, (srt. 21). Im entgegen¬
gesetzten Fall vollendete der Marschalls-Vogt mit Zuziehung
seines Beisitzers die Jnstruction des Prozesses. **) Das end¬
liche Urtheil und selbst jedes vorbereitende, die Anordnung des
außerordentlichen Verfahrens (re^Iement ein xroce's s l'extrs-
orclinsire) ging von dem königlichen Gericht aus, und zwar
mußten wenigstens sieben Richter, den Marschalls-Vogt selbst

*)Es galt nämlich in Frankreich als allgemeine Regel, daß
ein Unterrichten (juAv suhglterno) nie in letzter Instanz ent¬
scheiden dürfe, ohne daß vorher über seine Eompetenz ent¬
schieden sey. Daher mußte (orcl. crim. Ut. 1. srt. 17),
wenn die Untersuchung und Beurtheilung eines Prevotal-
Falls (durch Brevcntion) einem Präsidial - Gericht zufiel,
vorher auch über die Eompetenz des Criminal - Stellvertre¬
ters (livutensnt kriminell entschieden werden. Dieses
geschah indessen von dem Präsidial-Gcricht selbst. M. s.
über diesen Punkt die schönen Bemerkungen von D'Agues-
scail (Oeuvr. tom. V. erlit. ll. 1767. Älsxim. sur lit com-
petence no. V. zn 566).

**) Nach dem rvglement clu Conseil lle 1738- srt. 1. tit. 5.
konnte gegen dieses Urtheil über die Eompetenz Cassation
eingelegt werden. — Die Marschallö-Vögte standen für
ihre Personen wegen ihrer Amtsverrichtungcn unter dem
Parlament.
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mit einbegriffen, dabei mitwirken. Die Ausfertigung des

Urtheils geschah im Namen des Vogts.

Diese Prevotal-Gerichte waren, wie alle Ausnahms-Gc-

richte und besondere Commissionen, in Frankreich beim Volk

sehr gefürchtet und verbasit. Die von Ludwig dem Achtzehn¬

ten gegebene Charte enthalt zwar sm. 02 „keiner kann seinen

natürlichen Richtern entzogen werden (uul ne pour-rs otro

üistrsit cko so» suA08 ngkurvls). " Allein nach dem Anfang

von sr t. 0 ?», der so lautet: „ Es können daher keine außeror¬

dentliche Commissionen und Gerichte niedergesetzt werden. (II

ne pouris ou oonsöguenoo ötoo oröö äs oommissions ot

iridunsux oxtrsorclinsii-os) ;" folgt der Zusatz: „Unter

dieser Benennung sind die Pr e v o ta l-G er ich ts-

barkeiten, wenn deren Wiederherstellung für nö¬

thig erachtet wird, nicht begriffen. (No «out p->,

oomprises sous ceNo clönorniugiion los suiicüetions provu-

tsles, si louo oölsdlissemont ost sugö neoossgii o.) " Es ist

allgemein bekannt, zu welchen Besorgnissen und Vorwürfen *)

In altern Zeiten wenigstens wurden über die Bedrückun¬
gen dieser Beamten die bittersten Klagen geführt, wie man
sich aus dem 2tcn Confcrenz-Protokol über die orckon. ä.
1070 überzeugen kann. Wenn die dort vorgebrachten Vor¬
würfe nicht aus dem Mund des ersten Präsident Lamoiguon
und des General-Advocat Talon kämen, so müßte man sie

für boshafte Verläumdungen oder wenigstens für die lei¬
denschaftlichsten Uebertreibungen einer feindlich gesinnten
Parthei halten. Indessen man höre. Lamoiguon sagte in

seinen Bemerkungen zu ui. 1. ->m. 12. „gu'il so pout 60 o

guo lo plus Arsnck sdus gui so rencontro llsns In susrioo
oliminello, s pioooäö clo oes oslioioi'S, gui (ont nsitro
on toutos los stlsil-es, 6es conilits clo juinsäiotiori, gui

vpprimont los innooens, et ckoollgi-^eut los ooupsdlos;

<guo la plupsit sont plus ü orainäro guo los voloui-s

mömos ; ot gu'on s l-eooiinu sux Ai-gnüs-churs clo tller-
inonl, guotoutos los skllliios oriminellos los plus nti-ooes
svoient olö öluäöes ot couver-tes psr los rusuvgisos

proooäul-es 6os Uee vots 6os mgeöollgux. (^luo lo nombro
on ost trop gimiiü, ot leurs A«»os petits; co gui küit
czu ils nv clioiollout gu'ä §;ggneo üsus los »lksii es cles
xsiliculieis. lku'ils ne s'oniplovent orclinsiremont, c;chä



dieses Veranlassung gegeben. Man fand es daher angemessen,
den 54stcn Artikel der neuen Charte vom I. 1830 so abzufas¬
sen. „Es können daher keine außerordentliche Commissionen
und Gerichte niedergesetzt werden, aus welchem Grunde und
unter welchem Namen es immer seyn mag. (II no poui-i-s on
ooa8v<(uenee «trv orvv 6v colnuii88ion8 vt tribunsux oxti'»-

oi clinsiees, ä ^oslius titro 6t sou» guol^uo «konoinination
<^U6 06 puisss 6t66)." — Ilebrigens hatten die vornehmer»
Bürger von den frühern Prevotal-Gerichten Nichts zu fürch¬
ten. Denn Geistliche, Adclichc, und eben so die hohern gericht¬
lichen Beamten waren der Gerichtsbarkeit derselben nicht un¬
terworfen. (Ol'3. oiirn. tit. 1. 3 it. 13 Und 36t. 12, 13, 14,

kunpöolisi- gus Is justios N6 801 t Isito." Der Gcneral-

Advocat bestätigte das von dem Präsident Lamoignon Ge¬
sagte. „ ?36 168 öäits I>U683UX lo nombro 368 p66>ot8
368 M 3 i 66 li 3 ux g oto Iiot3l>l6ni6nt nugnionto. 1.'on 3

6666 368 p66Vot8 A6N6631IX, 368 Ii6IIt6N3N8 66Ilnin6l8 3o
60 li 6 - 60 U 6 t 6 , c>68 6 I16 V3 I 1668 3n Auot 6t 368 msiöoIisu8-

8068 P36ti6iili6668 33118 pln8i6n68 P6tit68 vill68 3n

IIo^3UM6. Lit 60 MN 16 668 o(1l6i668 nl Ieui'8 366kl668
n'ont Point cls ggZ68 P0U6 8ul>8i8t66, il n'^ 3 Point 3o
IN3lv6683tioi18 3uxgu6ll68 Ü8 N6 86 8oiont P38 3li3ii3on-
N68. t>8 N6 Gilt 3U61IN6 (onolion , 8'ilz n'68p6i 6nt 6,1

istiior clb I'eniolumont, 6t tout68 168 opp6688ionz ipio
p6UV6Nt 60NIII16tt66 on Io8 V0 I 6 UI 8 ou >68 P6680NN68
pui883Ilt68 gut 8'6NA3A6llt 3 NI3> Gil'6 , n'-1pp606ll6Nt
^lOINt 368 60N6U88ioi18 368 p66V0t-> 368 NI3666llgIIX 6t
36 161168 0(1161668 8ut>3>t66N68. Lott6 VOlitO 3 6t6 66-

60NNU6 3NX 063N<l8-joU68 36 Ll66M0Nt, 011 I'on 3 Git

16 P60668 3 pll18i61168 0(601668 368 Mg 666 llSU 88668 ; MS18
I'o» 3 6 t 6 P6681I33Ö 3'üi>l6U68 , gll'il II'^' 6 N SVOlt P38

NN 86ul, 3oNt Ig 60n3llit6 (ut ilIN066IIt6 6 t 6X6N1pt6 36
66 P 600 I16 . G'unigUO 1110^ 6 » 36 661N63l66 3 668 3 I1 U8 68 t

36 8UPPI'ilN66 UN K63n3 N 0 in (,66 36 NI366oIl3U88668 , 6 t
33118 66 Ü 68 l^ui 8660Nt 60N866V668 , 30NN66 3UX p66V0t8
6 t 3UX 366l>668 368 A3A68 8u(ll83N8 P0U6 8 nll 8 i 8 t 66 . . .
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15 der Zvelsrst. 4u 5. 1731). *) Für die höher»

Stände waren indessen die geheimen Verhaftungsbefehle und

die für besondere Falle niedergesetzten Commissionen eine fast

eben so fürchterliche Geißel. 2» Frankreich war es nämlich

seit langen Zeiten herkömmlich, daß die Könige Personen, die

ihnen verdächtig oder gefährlich schienen, nach Gutdünken in

ein Staatsgefängniß setzen und durch besondere Commissaricn

richten ließen. Zuweilen begnügten sie sich auch damit- einen

Verdächtigen nur nach einem bestimmten Ort, oder aus dem

Gebiet des Königreichs zn verweisen. Der Befehl zn dem ei¬

nen und andern ward durch einen verschlossenen Brief des

Königs (Ietti-6 4o csclisi) gegeben. Wir haben von diesen

Briefen schon oben (S. 145, 146) beiläufig in einer Note be¬

merkt, daß sie auf gewöhnlichem Papier geschrieben, von dem

König unterschrieben, von einem Staats-Secretair contrasig-

nirt, und mit dem kleinen Siegel lpetir oaollot 4n ioi) so

n'ptsnt gue trop notoies svso eombien 4s lgcilits /e

-» erst, Kvec so» /s A/>-///«' c/r«-rAs, a/te- e,

. et ....... II k-iuNi-oit
3U88i sntisisnisnt 168 S88S886ur8: 668 ob->r^68

8vnt p08söclöe8 psr 468 ps,'80nn68 g»i n'snt ni 8nlli-
8SI166 ni pioblts , 6t g»i 6t3»t sntisi smsnt 4sv0ciöe8
sux s>i'6VÜt8, dien loin (Is voiller 8U6 Ieui'8 S6tion8, i>8
^»ntggent Ii> P 60)6 SV66 6NX 6t6. " Der General-Advo¬

kat geht wie man siebt, noch Etwas tiefer in die Materie
ein, als der erste Präsident. An der Wahrheit ihrer Be¬

hauptungen ist um so weniger zu zweifeln, als der Staats-
Rath Pussort dieselbe zugab, allein die Hoffnung äußerte

durch zweckmäßige Reformen diese so verschrienen Mar¬
schalls-Vögte in nützliche Beamten umschaffen zu können.

Ganz gewiß war auch in spätern Zeiten (unmittelbar vor
der Revolution) der Unfug nicht so groß, als er hier ge¬
schildert wird. Wie man indessen Beamten, die einmal in

solchem Rufe gestanden hatten, nachdem sie durch die Re¬
volution untergegangen, nach derselben durch die Charte
wieder ins Leben'rufen wollte, bleibt immer schwer zu be¬

greifen.

*)Der vollständige Tert dieser Erklärung vom 5ten Februar
1731 findet man unter andern bei ^srricro viel. 4.
Uroit srt. krwvüt 468 msreekmux.
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zugesiegelt waren, daß man den Inhalt, ohne das Siegel zu
verletzen, nicht lesen konnte. *) Bei einer Verweisung ward
das königliche Schreiben auch wohl an den zu verweisenden
selbst- hingegen bei Befehlen zu geheimen Verhaftungen immer
an den Beamten gerichtet, der die Verhaftung vornehmen sollte.
Die Form eines solchen Schreibens war folgende: „I>Ion8ieur-
(hier folgte der Name und Stand der Person, woran es ge¬
richtet war) ils V0U8 lsis oolt« lettio pour V0U8 äii-6

ms volontö est <^uo vous kg8sie2 teile el>08e clr>N8 tel tem8,

8i » ^ ksito8 (gute. 8ur ee je prie clieu ^u'il vou8 git en

8» 8»inte et cliZne Asi cle." Nun folgte außer der Unterschrift
des Königs und Staats-Sccrctairs noch die Adresse an denje¬
nigen, woran der Brief gerichtet war. Derjenige, der einen
solchen Brief überbrachte, nahm eine Art von Protokol über
die Erledigung seines Auftrags auf, und ließ sich auch von
demjenigen, dem er ihn aushändigte, einen Empfangschein gc,
ben. Es ist nicht nöthig über die Ungerechtigkeit dieser Maß¬
regeln, worüber nun die Geschichte gerichtet, hier ein Wort
hinzuzufügen. Allein das glaube ich nicht unbemerkt lassen zu
dürfen, daß diese geheimen Verhaftungen durch kein einziges
Gesetz erlaubt, vielmehr durch sehr viele verboten, aber dennoch
fast von allen Königen (des Dritten Geschlechts wenigstens)
ausgeübt **) worden sind. Diejenigen, welche man auf diese

*)Sic hießen daher auch Ietti -08 cloxex.

**) Einige sehen als erstes Beispiel von diesen lettrex äs
osobot den Befehl an, wodurch Brunehild oder Thcodo-
rich im I. 800 dem heil. Colomban auflegte, sein Kloster
zu Lureuil zu verlassen, und sich bis auf nähere Weisung
an einem gewissen Ort aufzuhalten (guosäu8gue iex;r,Ii8
8onlenris, <jU0l1 volu>88et, «leeor'liei et). Gewiß ist es
indessen und es geht aus unzähligen Stellen der Gesetze
der Barbaren und der Eapitularien hervor, daß damals
dem König gesetzlich das Recht der willkührlichcn Ver¬
haftung nicht zustand. Montesquieu «8pl-. rl. loix. liv.

XXXI. obg;,. 2. glaubt zwar, die Könige des Ersten Ge¬
schlechts baden alle Gesetze durch die sogenannten Pracep-
tioncn (Befehle an die Richter, bestimmte Verbrechen und
Ucbertrctungen der Gesetze zn dulden) unwirksam machen
können. Allein andere Gelehrte (Houard in seinem Com-
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Weise verhaftete, wurden nicht zu den gewöhnlichen Gefange¬
nen, sondern in besondere Staatsgefängniffe gesetzt. Es gab
dieser letzter» in Frankreich mehrere, das Schloß der Bastille,
der Schloßthurm von Vinccnncs (ls dc-njon ds Vincenne»),
das Schloß zu Hamm, zu Jff u. s. f. Es ward zuweilen
sogar als eine Auszeichnung angesehen, auf diese Weise von
der Masse der gewöhnlichen Verbrecher unterschieden und vom
König selbst gleichsam väterlich gestraft zn werden. Auch sind
wirklich viele dieser Verhaftungen auf das Gesuch von Fami¬
lienvatern, welche die Verirrungcn ihrer Söhne den Augen der
Welt entziehen wollten, verordnet worden. Allein welcher ent¬
setzliche Mißbrauch damit getrieben worden, darüber wollen
wir, um jedem Verdacht, als wiederholten wir nur die uner-

wicsencn Vorwürfe einer Parthei, zuvorzukommen, das Zeug¬
niß der Gesetze selbst anführen. Art. 111 der Verordnung von
Orlcans (von Carl dem Neunten im I. 1560) heißt es: „Lr

xseoe gu'suouns sbussnt ds Irr Isveur ds nv8 prsdscs88eui8,

pgr i'mpc», turnt« ou plu8tv8t 8ubr6plisemsnt out obtenu

^uel^ueskois Isttr«8 äs «sollst st slosos, ou zrst6i>tS8, en

mentar über Littleton, snoiennes loix des I^rgnssis t. 1k.

p. 10, Montblin in seinen msxim68 du droit pulrlio des
b isnogi» t. 1. pgrt. II. 8SS. II. du cbg^. 3, machen es
durch'mehrere Gründe sehr wahrscheinlich, daß diese Prä-
ceptivuen von den Richtern geprüft werden mußten, und
eigentlich nur dazu dienten, denselben den Willen des
Souvcrains bekannt zu machen. Mißbrauch ist übrigens
gewiß damit getrieben worden. Allein die Gesetze mißbil¬
ligten und verboten dieses ausdrücklich. Die Constitut.
Chlotars vom I. 560 enthalt ausdrücklich srt. 5. „siguis
gusto, itstsm no8trsm subreptitis «ontrs IsZem sli-

«uerit t'sllendo prinsipom, non vslebit" (spud kslus.
r. I. p. 7). Zwar hatte sich unter dem Dritten Königs-
Geschlccht die Verfassung der Monarchie so sehr geändert,
daß man sich auf die Capitularicn und die Gesetze der
ersten Franken nicht wohl mehr berufen konnte. Allein
selbst unter den Gesetzen dieses Dritten Geschlechts gibt es
keines, welches die geheimen oder willkührlichen Verhaftun¬
gen erlaubt. Nur Ein Edict Ludwigs des Vierzehnten
vom Juli 1705 (einregist. zu Paris den 20. Januar 1706)
legt dem König das Recht bei, oder setzt vielmehr als no¬
torisch voraus, daß er das Recht habe, gewisse Menschen,

23



vertu tler^uelle, il» ont kgit 5eiue»trer äe, killes et iecll«-,
ezpouüv vu kait espouser contre le Ais vt vouloir äe»
xere8 et merer, p»ren8, tuteu>8, ou euisteurs, oliose stigns
sie punition exemplsire: eni»iAnon8 ü tous ju^e8 proce'tter
extrsorstinsirement et eomme er» crime äs rspt eontre le»
im^etrsns, et eeux ^ui z'g^eront clo te>Ie8 lettrez 8sn8
svoir sucun esZsrct ä ioelleg." Allein wie konnte das Uebel
aufhören, da der Grund desselben fortdauerte? Auch finden
sich in der 19 Jahre später erlassenen Verordnung von Blois
(von Heinrich dem Dritten im I. 1579) Art. 281 fast diesel¬
ben Worte wieder. Es wird darin nur noch zusätzlich allen
Edelleuten und Herrn verboten ihre Untergebenen zu zwingen,
daß sie ihre Töchter den Dienern der Edelleute oder andern
zur Ehe geben müßten.

Doch auch außer diesen Mißbräuchen, welche gegen
den Willen der Regierung ausgeübt wurden, fanden sogar mit
dem Willen derselben in der Behandlung der Gefangenen oft
unerhörte Peinigungen und Grausamkeiten Statt. Zwar sind
die Nachrichten darüber theils durch Haß und Partheisucht

wenn er es für gut hält, auf eine gewisse Zeit aus ihrem
Wohnort zu entfernen und an einen bestimmten Ort hinzu-
verweisen. („I^ 0 U 8 svor»8 als iiikormes gue ^uelgue8un8
tle N08 Sujets meriie sie eeux <^U6 N0U8 iugeo»8 Huel-
^uot'oi8 s PN 0^>08 tl eloigner pour un rer»8 clu lieu (lö
leur etsbli88ement oesiinsiie, psn 6e8 or<1l'e8 psreiou-
lie»8 et poue l,vnn 08 et ju8le8 esu8e8 ä no»8 eoni»ue8
et poue le dien <le l'etst.guittent Is lieu clu
8öjour' ssui Ivui- v8t msvgnö ete.") Das Edict verbietet
allen, die eine solche Weisung erhalten, den ihnen ange¬
deuteten Aufenthalts - Ort zu verlassen, und zwar unter
Strafe, Habe und Gut, und Leib und Leben zu verlieren
( 80 N 8 peine «le conii8cstion sie eoip8 et clv dien, pour
,Li8on cle leur 668ol»öis8ano6 (ul-melle). Es ist indessen
doch noch ein großer Unterschied zwischen einer solchen
Entfernung aus dem gewöhnlichen Wohnort, und einer
willkührlichen Verhaftung. Allein, wie schon bemerkt, alle
Gesetze haben sie verboten und alle Könige sie ausgeübt.
Der Name Iettre8 clo eaoliet soll nicht sehr alt seyn, und
Art. 111 der «räon. <l'Orlesn8 vom I. 1560 zuerst vor¬
kommen. — Nähere Belehrung findet man in: Ve8 lett» es
cle eseket et stv8 pr» 80»8 stetat (p. llliiöbeau) 1782-



theils durch Furcht und Schrecken übertrieben worden: al¬

lein die unterirdischen Gemächer, die Folterkammern, die eiser¬
nen Käfige, das Gefängniß in Form eines umgekehrten Ke¬
gels, worin Ludwig der Eilfte die Gefangenen werfen ließ,
damit sie durch das Gewicht ihres eigenen Körpers gegen die
Spitze gedrückt, keinen Augenblick Ruhe hätten u. s. f., sind
keine leeren Erdichtungen, sondern durch die bewährtesten Zeug¬
nisse bestätigt. Gewiß ist es aber auf der andern Seite, daß
Alles dieses in der letzten Zeit (und ganz insbesondere unter
der Regierung Ludwigs des Sechzehnten) nicht mehr ausgeübt
ward. Unter allen Staatsgcfängnisscn Frankreichs gibt es
keines, welches die Phantasie durch den Schrecken seines Namens
so sehr erschütterte als die Bastillc. *) Da wir nun auch
gerade über diese die genauesten Nachrichten haben, so wollen

*)Sehr groß ist die Zahl der ausgezeichneten Männer und
Frauen, welche eine mehr oder minder lange Zeit in die¬
sem Gefängniß geschmachtet haben. Mehrere derselben
haben in ihren Denkschriften die Behandlung, die sie er¬
fahren haben, der Welt mitgetheilt. Hierdurch und eben
so durch die bei Zerstörung derselben (den täten Juli 1789)
gefundenen Papiere ist ihr Inneres vollkommen aufgedeckt
worden. Näheres findet man in folgenden Schriften:
lil^moine» kustoi-i^nes sun Is bsstille. 3- Vol. 8. (sind
zwar in einem leidenschaftlichen Ton geschrieben, enthalten
aber eine Menge Documcnte, die bis zum I. 1475 hinauf¬
gehen und aus den unmittelbar nach dem Sturm der
Bastille gefundenen Papieren entnommen sind); Is Lsstilla
llovoilöe, 7 livrsis, enthält die wichtigsten Documcnte
über die Bastille. Alle Aktenstücke, welche hier niedergelegt
werden, waren eine Zeitlang in dem Lyceum zur Verglei-
chung und Einsicht des Publikums im Original (welches
man nach der Bestürmung gefunden hatte) mitgetheilt.
Wir machen den Leser noch besonders auf die in der
Oolleotion stes memoiees relstils ä Is rovolution lVsn-

03186 enthaltenen lVIemoires (ls biinguet 8ur Is Lsstillo,und Do I'in8llrr66tion ksoisionno, 6t llo Is pr»86 äo
Is Lsstillo, äisoours lnstorigue prononoo psr 6xtesit8
äsn8 l'g886ml>l66 nstionslo psr Dussux aufmerksam. Die
Herausgeber (Lorville 6t Lsrriöre) haben denselben eine
große Menge historischer Noten und Aufklärungen hinzu¬
gefügt, wodurch der Leser völlig befriedigt werden wird.



wir etwas näher davon reden. Die Bastille war ursprünglich

als Festung zum Schutz der Stadt Paris erbaut. Der Bau

hatte im I. 1370 unter Carl dem Fünften begonnen. Die,

selbe bestand nach ihrer ersten Vollendung, der Kriegskunst der

damaligen Zeiten gemäß, aus acht runden Thürmen/ die durch

9 Fuß dicke Mauern untereinander verbunden waren. Später¬

hin hatte man noch einige Befestigungen nach der neuern Art,

und einen Wall mit Gräben hinzugefügt. Die Bastille blieb

so bis zu ihrer Zerstörung eigentlich eine Festung, die ihren

eigenen Gouverneur und ihre besondere Garnison hatte. Allein

eben so lange ward sie auch znm Gefängniß gebraucht. Selbst

ihr Erbauer Hugucs Aubriot, Vogt der Kaufleute (peovot clo,

msrvlisnlls) soll (im I. 1381) in dieselbe gesetzt worden seyn.

Die Gefängnisse darin waren, eben so wie die Behandlung,

welche den Gefangenen zu Theil ward, sehr verschieden. Die

schrecklichsten waren die sogenannten Kerker (cscbotg), welche

19 Fuß tief unter der Fläche des Hofes und nur 5 Fuß über

der des Grabens lagen. Nur durch eine enge Oeffnung, die

auf den Graben ging, drang ein schwacher Lichtschimmer in

diese Wohnungen des Jammers, deren sumpfiger Boden Krö¬

ten und Ratten nährte, wovon einige die Größe einer Katze

hatten. Ein ungeheurer Steinblock mit Stroh bedeckt, diente

dem Unglücklichen, der hierhin verdammt war, zur Lagerstätte,

und machte sein einziges Hausgeräthe aus. Einige behaupten,

diese Kerker haben nur zum Schreckmittel gedient, welches man

auf eine kurze Zeit anwandte um die Schuldigen zum Bekennt¬

niß oder zur Angabe ihrer Mitschuldigen zu zwingen. Es

scheint indessen leider nur zu gewiß, daß früherhin Viele un¬

glückliche einen Theil ihres Lebens in diesen unterirdischen Höh¬

len zugebracht haben. Nächst diesen Kerkern waren die Ge¬

fängnisse des obersten (fünften) Stockwerks die schlimmsten,

indem es im Sommer darin unerträglich heiß und im Winter

eben so kalt war. Die Gefangenzimmer in den andern Stock¬

werken hatten meistens die Gestalt eines regelmäßigen Poly¬

gons von 15 bis 16 Fuß Durchmesser. Sie waren 15 bis 16

Fuß hoch, so daß es den Gefangenen an Luft nicht fehlte;

allein das Licht trat, wegen der ungeheuern Dicke der Mauern,

nur sehr sparsam durch eine enge, mit eisernen Stangen ver-
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schlosscne F-nstcr-Ocffnung ein. *) Alle Zimmer hatten entwe¬
der Oefeu oder Kamine. Die Ausgänge der letztem waren
an mehrern Stellen mit eisernen Stangen verwahrt. Ucber-
haupt war, um das Entfliehen der Gefangenen zu verhüten.
Alles, wie in einem gewöhnlichen Gefangenhaus eingerichtet.
Jedes Zimmer hatte einen doppelten Fußboden und zwei Thü¬
ren, die mehrere Zoll dick und mit ungeheuern Schlössern ver¬
sehen waren. Die Wände waren nackt, das Zimmergeräthe
bestand meistens aus einem Bett von grüner Sarsche Ooi-ge)
mit Vorhängen, Strohsack und Matratze, einem oder zwei
Tischen, zwei oder drei Stühlen, zwei Krügen, einem Leuchter,
einer Gabel, einem Löffel, einem zinnernen Becher, einem Feuer¬
zeug (sssortiment äo kli^uet), und, was nur selten und aus
Begünstigung geschah, aus einer kleinen Zange und Feuerschau¬
fel, und endlich aus zwei großen Steinen, die zu Feuerböcken
(ollenets) **) dienten. Die Zimmer, wovon hier die Rede
ist, befanden sich in den Thürmen. Sie waren sich daher mei¬
stens so ziemlich gleich. Einige wenige waren indessen viel
bequemer und angenehmer. ***) Ueberdem gab es in einem
besondern Gebäude, welches unter Ludwig dem Fünfzehnten
(im I. 176l) errichtet worden war, einige sehr gut eingerich¬
tete Zimmer, wohin man Gefangene von ganz ausgezeichnetem
Rang (z. B. den Cardinal Rohan während des berüchtigten

*)Jn den frühern Zeiten soll jedes Zimmer mehr als Ein
Fenster gehabt haben. Allein Ein Gouverneur fand für
gut, die meisten vermauern zu lassen.

**)Man vermied soviel als möglich den Gefangenen eiserne
Werkzeuge zu geben. Messer gab man ihnen durchaus
nicht. Bei ihrem Mittagsessenzerschnitt der Gefangen-
wärter Ihnen das Fleisch. Linguet bat, man möge ihm,
und zwar auf seine Kosten, ein mathematisches Besteck zu¬
kommen lassen. Er erhielt nach längerer Zeit Eines ohne
Zirkel. Auf sein näheres Gesuch erhielt er endlich Zirkel
mit Füßen von Horn.

***)Der schlaue Dumouriez, welcher im Oktober 1773 in die
Bastille gesetzt ward, wußte sich bald ein solches beque¬
meres Zimmer zu verschaffen.Nsmoir. äs vumourio-.
rom. I. liv. 2. cllsx. 1.
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Halsband-Prozesses) brachte. — Eben so verschickn, wie dir
Wohnung, war auch die Beköstigung der Gefangenen. Die
Nahrung, die man ihnen reichte, war gesund und reinlich, und
wohl noch besser, als der Gefangene sie sich nach seinem Stande
und Vermögen in der Freiheit verschaffen konnte. Die Bekö,
stigung geschah auf Rechnung des Gouverneurs, welchem der
König für jeden Gefangenen, dem Rang desselben *) gemäß.

*) Es gab in der Bastille 15 gestiftete Stellen, für deren jede,
es mochten Gefangene da seyn oder nicht, der Gouver¬
neur täglich 10 Livres erhielt. Für jeden Gefangenen,
der wirklich beköstigt ward, erhielt er eine besondere
Vergütung, und zwar für einen Menschen von gerin¬
gem Stand, einen Hausirer (colporteur-), der etwa ver,
botene Bücher verkaufte u.d.g., täglich einen Thaler; für ei¬
nen Bürger, einen RechtSgclehrten von der geringern Klasse
(Ivgizts «Is Is classs inlsrieuis) hundert Stüber (sous);
für einen Geistlichen, Finanzier, gewöhnlichen Richter 10
Livres; einen Parlaments-Rath 15 Livres; einen General-
Lieutenant 24 und für einen Prinzen von Geblüt 50 Livr.
täglich. Mem. äs INngust sur Is Lsst. §. 111. Auch war
nach der übereinstimmenden Aussage Mehrerer die in der
Bastille gesessen haben, von Mariiiontcl, Linguct, Dumoil-
riez u. s. f. die Nahrung daselbst sehr gut. „On stoir
loit dien nouiri A Is Ksstills; il ^ svoit toujours ein^
plst« poue le «Uner, iroi» pour Is «super, ssns le «les-
serl., es Hui, ssrri en smdizn, psrsissoit rnsgriili^ue."
Älemoi,'. st. Ilumour. tom. 1. liv. 2. slisp. 2. Lingnet,
der für seine Person in dieser Hinsicht nicht klagen konnte,
behauptet in seinen Memoiren an der angeführten Stelle,
daß Einigen Gefangenen sehr schlechte und dürftige Nah¬
rung (nur vier Unzen Fleisch für jede Mablzcit) gereicht
worden sey. Indessen mag dieses Alles wohl theils von
der Persönlichkeit des Gouverneurs, theils von dein Stand
des Gefangenen abgehangen haben. Mirabcau in seiner
Schrift: äs« leitres «Is sseliet klagt sehr über die Nah¬
rung, die er in dem Schloßthurm zu Vincennes erhielt.
Sehr merkwürdig ist der Bericht, den im I. 1712 der
Polizei-Lieutenant D'Argenson an die Frau von Mainte-
uon machte, zu deren Ohren arge Klagen über die innere
Verwaltung der Gefängnisse gekommen waren. Es heißt
darin: „1,s poliso irnmsäiste «los prison« orstinsirs«
sppsrtienl s ÜIILl. stu psrlemenl, st js n'^ puls rieo.
II vrsl czue Is« geolisr« ^ fönt ps^sr Is plus oller
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ein gewisses vergütete. Die Gefangenen durften auch von Zeit

zu Zeit auf dein Hof spatzicrcn gehen. Die größte Qual der¬

selben war Schrecken und Furcht vor dem, was Ihnen bevor¬

stehen könnte. Schon gleich beim Eintritt ward ihnen alles,

was sie bei sich trugen, Geld, Uhr, Papiere u. s. f. genom¬

men. Die Beamten der Festung hatten einige Kraft-Sprüche

zur Hand, um den Gefangenen Furcht einzujagen. „Hier ist

das Haus des Schweigens" (e'est iei Is nisison cku silenee)

sagte der Kommandant von VinccnneS zu Mirabeau, als man

ihm beim Eintritt alle Taschen durchsucht hatte und ihn in sein

Zimmer führte. Als man Dumouricz auf sein Gesuch eine

bessere Wohnung anwies, sagte der Offizier, der ihn in die,

selbe einführte: „Dieses ist das beste Zimmer des Schlosses.

Allein es bringt Unglück. Der Connctablc St. Pol, der Mar¬

schall Biron, der Ritter Rohan, und der General Lally, die

es bewohnten, haben ihren Kopf aufs Schaffst getragen."
blem. 6. Dumour. t. I. Uv. 2. ebsp. 1. — Die Gefangenen

blieben in gänzlicher Ungewißheit über das Schicksal ihrer Fa,

milie, und die letztere erfuhr eben wenig von Ihnen. Erkun¬

digte man sich bei den Offizieren der Festung nach Einem der

^u'ils peuvent toutes le» eommockites hu'ils bournis-
8ent s leurs prisonniers, et gue eeux gui ne sont
pss en etst äe les sebeter sont bort inisersbles.
^ I'egsrll äe eeux gui sont ü Is Lsstille, ü Vincennes,
s Lbsrentoo, ü 8t. b-s^sre psr orclre ele ss majeste,

jo puis et je elois vous sssurer i^u'ils n'ont rien r»
soubsiter pour Is nourriture et pour le vetement:

j sjoutersi <^ue les eommsncksns äs Vincennes et «le Is
Lsstille ont pour 1«8 leurs <les »ttentions cbsritsbles

^ui vont bort sn rlels cle es gu'on pourroit leur pro-
poser ou leur preserire. )s ssi» meine psr Ie8 bre-

^uentes visites gue j'^ bsis, kju's Is moinllre mslsllie
on leur äonne lou8 les secours spirituell, et corpore!»

<^ue eonviennent s leur etst. (Selbst Mirabeau bezeugt
die Wahrheit dieses letzten! Punktes), kl»is Is privstion
äe Is libertv les renä insensibles s tout sutre bien,

et semö/e ar,kor»sr les plsiotes injustes et le» reprocbes

injurieux ckont il» remplissent oräinsirement leurs
plseets et leurs rnemoires, S6 krorivöTik «por/eö ck'en ckonner'."
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dortigen Gefangenen, so schworen sie auf ihre Adeks-Ehre, daß
er,nicht da wäre, daß sie ihn nicht kennten, nie gesehen hatten.
Briefe selbst an den Polizei-Lieutenant oder an die Minister zu
schreiben, ward ihnen nur aus einer besondern Begünstigung
gestattet, und alle las vorher der Kommandant. Vorzüglich
suchte man die Gefangenen in einer gänzlichen Unwissenheit über
den Stand der öffentlichen Angelegenheiten zu erhalten. Nach
der Erstürmung der Bastille (den 14tcn Juli 1789) fand sich
ein Gefangener darin, welcher glaubte, Ludwig der Fünfzehnte
lebe noch. Nach dem Mordversuch von Damiens gegen diesen
König (den 5ten Januar 1757), schrieb der damalige Polizei«
Lieutenant Berrycr dem Kommandant der Bastille, daß er al¬
len, die einen Erlaubnißschein erhielten, um mit den Gesänge,
nen zu sprechen, auf das nachdrücklichste einschärfen sollte, je¬
nes Vorfalls mit keinem Wort zu erwähnen, unter Strafe auf
der Stelle als Gefangene im Schloß zurückgehalten zu werden.
An eine ordentliche Einleitung des Prozesses gegen dieselben,
war nicht zu denken. Einige, wie Linguet, schmachteten, ohne
nur verhört zu werden, lange Zeit im Kerker. Allezeit aber
ward dieses Verhör nicht von dem ordentlichen Richter, son«
dem von außerordentlichen Commissarien vorgenommen. So
ward z. B. Dumouriez von einem Staats-Rath (Marville),
dem Polizei-Lieutenant (Sartincs) und einem Requetenmcister
(Villcvaur) verhört, welchen ein Gerichtschreiber beigefügt war.
Allein erst nach vielem Hin- und Herredcn erhielt er, daß
seine eigenen Antworten zu Protokol genommen wurden. *)
Sehr häufig wurden diese Verhöre vergessen, und der Prozeß

*) Man lese diese Verhöre in den Nöm. Dumour. r. I.
liv. 2. 1 . Man muß fast glauben, daß die Richter
vor dem überwiegenden Talent dieses Mannes Ehrfurcht
hatten: so nachgiebig bewiesen sie sich gegen ihn. Einer
der Richter glaubte ibn einmal gänzlich in die Enge zu
treiben, als er ihm die Frage stellte: ob er den Herzog
von Aiguillon (den damaligen Ersten Minister) hasse.
Allein Dumouriez zog sich so gut aus der Geschichte, daß
der Staats-Rath Marville beim Schluß des Verhörs sagte
,, »'i>8 ont oru teouvor Ull poulet, ils 1'vnt xris bieil
ooriüoe."
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ging entweder gar nicht oder erst nach langer Zeit zu Ende.
Ward der Gefangene endlich ans seiner Haft entlassen, so
mußte er vorher schwören Nichts von dem bekannt zu machen,
was ihm in der Bastille begegnet war. Nach der Erstürmung
derselben hat man das Formular sowohl für die Aufnahme
als Entlassung eines Gefangenen gefunden. Das letztere war
abgefaßt wie folgt:

Aloclölo ste aortio ou ste lilrerto.

D'oräro oontreaignö clo . . . . ou äato äo . . . .
„1,6.stand sn liberts, so prometa, oonlorms-

ment aux orclrea äu roi, cks ns parier a ^ui gus ee 8vid,
ck'sucuns manisro czus ee pu>886 strs, cles priaonnisra, vi
sutrea clio868 oonoernant 1o oliatsau ste la Laatills, gur
auroisnt pu parrenir a ma connoissanee. ^lo rsoonnaia clo
plua, ^ue I'on rn'a rsnciu I'or, I'arASnt, papiera, ekbeta ed
lusoux guo sssi gpport68 ou kalt sppordor au clit ebateau
penäsnd le teui8 clo uia cketention: en loi äs guoi f a»
signe le preaend, pour aervir ot valoir ee ^ue cle raiaon."

„k'aid au ebateau äe la La8ti!Ie (le sour, le rnoia, l'an-
nee) ä . . . . . beurea. "

Wie wenig indessen diese abgcdrungencn Versprechen ge¬
nutzt haben, um das Innere der Bastille den Augen der Welt
zu verbergen, beweisen die vielen Denkschriften, welche von
den unglücklichen Bewohnern derselben, durch den Druck ver¬
breitet worden sind. — Wir zweifeln nicht, daß es dem Leser
angenehm seyn würde, hier noch Mehreres über das Innere
dieses berüchtigten Gefängnisses zu finden. Allein der Zweck
dieser Schrift nöthigt uns, diese schon zu lange Digression
abzubrechen, und auf die oben angeführten Schriften zu ver¬
weisen. *) Wir bemerken hier nur noch zum Schluß, daß.

*)Die eigentlichen franz. Rechtsgelehrten vermieden fast von
den Staats - Gefängnissen zu sprechen. So sagt berriers
srd. I?ri80n8 e'tabliea pour ksit» ^ui coneernent I'etat.
..(lommo Ie8 Houvoruoura sto 668 PII80N8 ne
8ont Point obIiA68 ll'obeir a cl'sutre gu'au roi, Ior8-
rzu'uu bomme 8trouve enkerins par lo erestit (le 868
eresneiera, et gu'on le pourauit ea la cour, il n eu
peut zortir czus par orclrs <lo 8a maje8te, ^ui 8« stonus



wenn auch die eigentlichen Grausamkeiten gegen einzelne von
der Tyrannei auserlesene Opfer in der letztem Zeit gänzlich
aufgehört hatten, doch die gewöhnliche Behandlung der größern
Zahl derselben sich eher verschlimmert als verbessert zu haben
scheint; wie insbesondere aus den Memoiren von Linguet her¬
vorgeht. Die Zahl derjenigen, die vermöge dieser geheimen
Verhafts - Befehle ihre Freiheit verloren haben, war selbst noch
unter Ludwig dem Fünfzehnten ganz außerordentlich groß.
Erst unter der Regierung des edeln Ludwigs des Sechzehnten
ist besonders durch den eines solchen Königs würdigen Minister
Lamoignon de Malcsherbes der Gebrauch derselben außeror¬
dentlich beschrankt worden. Der Vorgänger dieses Ministers
H. v. Saint-Florentin, Herzog von Urilliöre, soll während sei,
uer langjährigen Verwaltung mehr als fünfzigtausend solcher
geheimen Verhafts - Befehle ausgegeben haben. Jeder Gouver¬
neur einer Provinz, jeder Intendant, jeder Bischof *) u. s. f.
erhielt deren eine Menge in Vorrath, worin der Name des zu
Verhaftenden leer gelassen war, welchen er also nur auszufül¬
len hatte. Ja man soll mit diesen letti-es cle osollet sogar
Handel getrieben haben. — In sehr naher Verbindung mit den
letti-os äo osobet und den geheimen Verhaftungen standen die
außerordentlichen Commissionen, die zuweilen zur Beurtheilung
einzelner Criminalfällc niedergesetzt wurden. Ehemals pflegte
man die Eriminal-Prozesse gegen Angeklagte sehr vornehmen
Ranges in einem schwarz behängten und mit Wachskerzen er-

jisr une letti'o sto caoliet gui revoguo cello en vertn
«lo Isguellv il s 6tö oonstüuo prist-niiier äsn; ves svlNor
tle grison5. 6 v8t ^oui guoi Is cour ne peut orstonner
i;u'il 8vrs 8vr8>8 a rout 08 pour8uit68 contre lui, ju8gn'ü
co gu'on sit odtoiiu clu koi cle trsnslorei- lo ^ri 80 a»ier

clsn8 ü'guti'ez z>ri8or>8."

^)O88si 8ur Is vib, Is8 oginion8 et los öoi'it8 sto st«
ZlLloske, l>S8 (pgr N. lo oomta Uo>88^-ll'senglg8) tom. II.
H. v. Malcsherbes soll dieser Verhafts-Befehle keinen ein¬
zigen ausgefertigt haben. Allein, nachdem er aus dem
Ministerium getreten war, sind seine Nachfolger auch un¬
ter Ludwig dem Sechszehnten (doch mit größerer Umsicht)
zur alten Sitte zurückgekehrt.



leuchteten Saal abzumachen. Diese Gerichte, wobei nur beson¬
ders dazu beauftragte Personen die Richter-Stellen versahen,
wurden wegen der Eigenthümlichkeitdes Orts auch Feuer-kam¬
mern oder brennende Kammern (ckgmlil-on si-Ot-ines) genannt.
Zu Zeiten Franz des Zweiten trcg. von 1559—1560) gab man
diesen Namen einer besondern Kammer, die bei icdcm Parla¬
ment niedergesetzt war, um die Lutheraner und Kalvinistcn zu
richten, welche gewöhnlichmit dem Feuertodc bestraft wurden.
Denselben Namen erhielt ein im I. 1679 unter Ludwig dem
Vierzehnten niedergesetztes Gericht zur Verfolgung und Bestra¬
fung der Giftmischerei, welche damals Alles in Furcht und
Schrecken setzte. Nämlich zwei Italiener, wovon Einer Erili
hieß, nachdem sie ihr kleines Vermögen in alchymistischen Expe¬
rimenten verloren, fingen an Gifte zu verkaufen. Eine große
Menge von Personen, selbst aus den vornehmen Ständen,
wurden verdächtig, ihre nächsten Angehörigen, die sie haßten
oder beerben wollten — man nannte diese Gifte auch Erb¬
schaftspulver (pouäl-05 lle suocorbion) — vergiftet zu haben.
Eine Marquisin Brinvilliers, die angeklagt war, ihren Vater,
den Polizei-Lieutenant D'Aubray durch Gift ermordet zu ha¬
ben , ward im I. 1676 verurtheilt verbrannt zu werden.
Schrecken und Furcht bemächtigte sich nun aller Gemüther,
wcßwegen der König im I. 1679 zur Untersuchung dieser Ver¬
brechen eine besondere Kommission (Feuerkammer) niedersetzte.
Diese Kommissionen, deren, wie wir schon bemerkt, von Zeit
zu Zeit wegen verschiedener Verbrechen mehrere angeordnet
wurden, hiessen auch wohl Kammern des Arsenals (cliumbroz
sto 1'srsonsl, elismlii-e» ro^slos äs I'arsonsl) , weil mehrere
derselben dort regelmäßig ihre Sitzungen gehalten hatten.

Welches ordentliche oder außerordentlicheGericht aber auch
immer über einen Angeklagten entschieden hatte, so stand dem
König allezeit das Begnadigungs-Rechtzu. Er ertheilte diese
auf das Gesuch des Angeklagten oder Verurtheiltcuin Form
von Kanzcllcischreiben, welche man Begnadigungs-Bricfe (lenzes
sie gräco) nannte. Man unterschied dreierlei Arten derselben,
nämlich 1) Vernichtungs-Briefe (lettros st'sboliuon), 2) Er«
lassungs-Briefe (lettro, rls remirsion), 3) Derzcihungs-Briefe



(lettres sto parston). *st Durch die erstem (leltros st'abolilion),
welche von der großen Kanzellci ausgehen und mit dem großen
Siegel versehen seyn mußten, **) ward das Andenken an das
Verbrechen völlig vernichtet. Man konnte sie sowohl vor- als
nach gesprochenem Urtheil erhalten. Wenn sie den gegen den
Angeklagten bestehenden Thatsachen und Zeugenaussagen gemäß
waren, (si elles otoient conkormos sux oliarges 6t Informa¬
tion^ so mußten die Richter sie unverzüglich für gültig und
vollstreckbar erklären (enterinor). Waren sie dieses nicht, oder
gehörte der Fall zu denjenigen, ***) wofür keine Begnadigung
Statt fand, (vrst. orim. tit. XVI. art. 4) so konnten die Par¬
lamente dem König- und die Untergerichte dem Kanzler Vor¬
stellungen dagegen machen, (orston. orim. tit. 16. art. 1).
Die Erlassungs - Briefe (lottros sto remi8sion) wurden wegen
unfreiwilliger oder im Zustand der Nothwehr begangener Todt-
schläge- endlich die Verzeihungs-Briefe bei Verbrechen, die sich
zwar nicht entschuldigen liessen, worauf indessen keine Lebcns-
strafe stand, bewilligt, (tit. 16- art. 2 und 3). Der Begnü¬

gst Auch Jmbcrt Urat. jostio. lir. III. oliap. XVII. unterschei¬
det die lottros sto romission von den lottros sto parston.
Doch weichen seine Begriffe davon von denen der orst.
orim. st. 1670 in Etwa ab. „ ülous U80N8 plus clo ro-
mission guo clo parston: oar la remission 68t plus
seuro; psroeguo lo prinoo on remission parstonne Ie8
oas clo 5s ploino puissanoo ot auotoritö ro^slo, et par
lo parston il no romot guo clo grsco spooialo. Lt a
co mo^on la remission est 8oellöo sto grsnst 8oel stont
o» 8coIIo los Iottro8 patentes, ot ost lo sool clo oiro
versto, penstu s Ias8et8 sto lil clo 8oio verclo ot rougo
et oousto locliot 8eol unrie livros tournois et guanst so
parston, il 68t oommo une simple lettro clo justico, et
a simple gueuo ot clo oiro jsuno oto."

**) Orston. orim. st. 1670- tit. 16- art. 5-

***) Diese ansgcnommcnen Fälle waren nach dem angeführten
Art. 4. Duelle, vorsctzlichcr Mord, das Verbrechen derjeni¬
gen , welche andere dingen oder sich dingen lassen Jemand
zu tödten, zu beleidigen, oder Gefangene den Händen der
Justitz zu entreißen; gewaltthätige Entführung, so wie
Beleidigungen gegen die Magistrate und Justitz - Beamten
bei Ausübung ihrer Dienst-Verrichtungen.
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digte mußte das königl. Schreiben dem Gericht in der öffent¬
lichen Sitzung, und zwar, wie hoch auch sein Rang seyn mochte,
mit entblößtem Haupt und kniend überreichen. Nachdem das¬
selbe öffentlich verlesen war, mußte der Angeklagte versichern,
daß die darin enthaltenen Thatsachen wahr seyen. (srt. 2l).
Niemand durfte ein solches Vcgnadiguugs-Schreiben einreichen,
wenn er sich nicht wirklich in Haft befand, (»m. 15). Ein
entflohener Verbrecher, der aus der Entfernung seine Begnadi¬
gung erwirkt hatte, mußte sich daher vor Allein als Gefange¬
nen stellen. Jeder mußte nach Ucbcrrcichung seiner Begnadi-
gnng sich sogleich wieder ins Gefängniß begebe», bis nack An-
hörung des Staats--Procnrators, dem deßhalben alle Prozeß-
Akten mitgetheilt wurden l>,t. 20), über die Gültigkeit und
Vollstreckbarkeit des Bcgnadigungs-Briefs bestimmt entschieden
war. (srt. 15, 17, 18 und 20). Hatte der Angeklagte nur
einen Erlaffnngs - oder Vcrzeihnngs - Brief *) (lou, es äo ro-
niission ou cle pgl'llon) erhalten, so konnten die Richter die
Untersuchung noch fortsetzen. G>t. 22). Fanden sich die darin
angegebenen Thatsachen der Wahrheit nicht gemäß, so konn¬
ten die Richter den Angeklagten des Vortheils derselben verlustig
erklären, (gao Iss impvtrsns en »eroient llädoutSii) Al t. 27.**)

Außer den hier angeführten eigentlichen Begnadigungs¬
Briefen, gab es noch andere, wodurch entweder Einem, der

*) Bei Erlaffungs-Briefen (lettro? äs romi^ion), wenn sie
mit dem großen Siegel versehen waren, hatten die Richter
indessen in diesem Fall nur das Recht, Gegenvorstellungen
gegen die Begnadigung zu machen. (So bestimmen die
Erklärungen vom lOten August 1686, so wie die vom Uten
August 1709 und die vom lOten April 1727).

**)Was die Unwabrhcit der in dem Begnadigungs-Brief an¬
geführten Tbatsachcn betrifft, so bemerkt Jouffe zu rit. 1g
srt. 27. ,, O'est r> llii e «i le» oii constsneos sont telle-
ment cüstorenles, gu'elles ollsngent I,i guslito sto I's«:-
tion (Ovolsrat. clu 22. 9drv 1683); xsroo gu'glors os
n'esl plag lo inöms crimö gas lo prines s psrclonnö
et pour rsison stuguol los lettrss ont ötö vdtonues,
msi» un sutre tont clistkörent «lont il n'eat point sccorilö
ls giLco, s'il lui aroit erö expose clsns ses röritable»
virconslgnoes.



schon seine Strafe zum Theil ausgestanden, der noch übrige
Theil derselben erlassen, (wodurch z. B. Einer aus der Verbau«
nung oder von den Galeeren zurückgerufenward, lotti-e« 6«
rgppel clo bsn vu äs Aslöros), oder wodurch die Strafe in
eine geringere verwandelt, oder Einer, der zu einer entehrenden
Strafe und zum Verlust seiner Güter vcrurtheilt war, in sei¬
nen guten Ruf und Namen, so wie in sein Vermögen wieder
eingesetzt ward. (lellee» <lo commutstion clo peino et äo rö-
ligdiliisiion). Ueber diese letztem Briefe, die nur von der
großen Kanzellci ausgefertigt werden konnten (srt. 51, stand
den Gerichten keine Untersuchungzu, sondern sie waren unbe¬
dingt verpflichtet, sie für vollstreckbar zu erklären; worauf es
ihnen frei stand, dem König die geeigneten Gegen - Vorstellun¬
gen zu machen. (->rt. 7). — Noch besonders gehören hierhin
die Briefe, um die Revision eines schon abgeurtheilten Crimi-
nal-Prozesses zu erwirken (lettres 6o rovision llo prooös).
Auch diese konnten nur von der großen Kanzellei von Frank¬
reich ausgefertigt werden, (s,r.5). Um sie zu erhalten, wandte
man sich mit einer Bittschrift, die alle Umstände des Prozesses
enthielt, an den königl. Staats-Rath, wo ein förmlicher Vor¬
trug über die Sache erstattet ward. Dieser verordnete, wenn
er die Bitte gegründet fand, durch einen förmlichen Beschluß
(-»-röt), daß der königl. Brief zur Revision des Prozesses aus,
gefertigt werden sollte. Der Verurtheilte war aber dadurch
noch nicht freigesprochen, sondern sein Prozeß ward ganz von
neuem instruirt, und abgeurtheilt, und zwar von demjenigen
Gericht, woran das königl. Schreiben adrefsirt ward, welches
dem Ermessen des Staats-Raths größtenteils überlassen war.
(tit. 16 . srt. 8 — 10). Die Familie j Eines Verurtheilten
konnte sich dieser Briefe auch bedienen, um sein Andenken wie¬
der herzustellen. — Man sieht hieraus, welche Menge von
Hülfsmitteln*) besonders dem vornehmen Verbrecher zu Gebot

*) Zu den Hülfsmitteln, wovon hier die Rede ist, gehörte
auch noch das sogenannte freie Geleit (ssuk-oonäuir).
Man verstand darunter Istens ein, einem Schuldner gege¬
benes Schreiben, vermöge dessen er sich ohne Gefahr ver,
haftet zu werden eine gewisse Zeit an einem Ort aufhal-
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stand um sich den gesetzlichen Strafen entweder ganz z» entziehen,
oder ihre Wirkung doch fast zn vereiteln. Besonders in ältern
Zeiten herrschten hierin fast unglaubliche Mißbrauche. Viele
Grundherrn, ja mehrere hohe Beamten, der Kronfeldherr (Is
oonnetskle), die Marschälle, die Gouverneurs der Provinzen
hatten sich das Begnadigungs-Recht angemaßt. Schon Carl
der Fünfte verbot dieses durch das Edict vom 13. Mai 1359,
welches Verbot Ludwig der Zwölfte durch das Edict (gegeben
zu Blois im März 1198) zu erneuern gezwungen war.* *)

tcn, oder an einen Ort hinbegeben konnte. Ein freies
Geleit der Art ertheilte nur der König. Man mußte um
es zu erhalten, dem Staats-Sccrctair, zu dessen Departe¬
ment der Bittsteller gehörte, eine Denkschrift übergeben.
Allein auch die Richter bewilligten 2tens oft den Criminal-
Angcklagten um ihre Geschäfte zu ordnen n. d. g., ein
freies Geleite. Dieses letztere hörte in Frankreich, mit der
seit der Revolution eingeführten Gesetzgebung, gänzlich
auf. Doch erlaubte das Gesetz vom 15keu Germinal I. 6.
(4tcn April 1798 über die contnsinre g-io eoi-pg) tir. 3.
»l-r. 8, Einem, gegen den wegen Schulden ein Verhaf-
tungs-Befehl bestand, ein freies Geleit zu geben, im Fall
er als Zeuge vor ein Civil- oder Criminal-Gericht
geladen würde. Der Präsident des Tribunals sowohl, als
Der Director der Jury, und der Friedensrichter, vor wel¬
chem der Zeuge erscheinen mußte, konnten ein solches freies
Geleit ertheilen. (I)oso„. lom. IV. g. 209). Das Gesetz¬
buch über das bürgerliche Verfahren enthält (-»m. 782)
sehr nahe die nämliche Bestimmung.' Doch steht den Frie¬
densrichtern nicht mehr die Befugniß zu, ein freies Geleit
zu ertheilen. Statt des urt. 782 noch angeführten Direk¬
tors der Jury muß auch jetzt der Jnstructions-Richter
verstanden werden.

*)grt. 70- „(lomliien gue a nous 86ul et ä nos suooes-
seur8 koi» äs k'isncs, sppsrtisnns äs äoarier Aräse8,
praclons et remi88,on8, et sves es gue nov8 svonz
^Iusieul-8 äioit8 8ii>galior8 et privile^ies gui 8ont ä
i,vu8 et ü N 08 8UC6688eur8 koi äe k'isnce re8erven va
8>gns äs 8ou versinetv, nöalimc>in8 sueun8 no8 lieute-
i>gn8 et Aouver'neur8, et SU88I 16,108 Iieuteng„8 pan
nou8 68tslili8 e>, plu8ieur8 eontrees äs nv8trs ro/sume,
vnt snti'opri8 et s'eiluoosnt »aus eauleuo ä'sueun pou-
voii' czu'Ü8 äi8ent svoir obtenu äe nous ou äs no8 pre-



Obschon späterhin kein Beamter so Etwas wagen durfte, so

gab es doch bis zur Revolution gewisse Würden und Corpora-

tionen , die das Begnadigungs - Recht ausübten. Der Bischof

von Orleans hatte ehemals das Recht, allen Criminal-Ange¬

klagten die Freiheit zu schenken, die sich an dem Tag seines

feierlichen Einzugs in diese Stadt in die Gefängnisse derselben

begaben. Im I. 1758 ward dieses Privilegium auf die in der

Diöccse Orleans begangenen Verbrechen beschränkt. Die Stadt

Vendomc hatte ebenfalls bis zu den letzten Zeiten das Recht,

jedes Jahr am Freitag vor Palmsonntag einem Criminal-Ge¬

fangenen die Freiheit zu schenken. Dasselbe Recht kam ver¬

möge eines unvordenklichen Besitzes dem Capitel von Roucn

jedes Jahr am Himmclfahrts-Tag zu. *) Früher hatten einige

Könige mehrmals Einem ihrer Söhne und Verwandten ein

ähnliches Recht bewilligt. *) Die Constituirende in der frischen

Erinnerung aller dieser Mißbrauche und des Unfugs, der da¬

durch entstand, schaffte durch das Straf-Gesetzbuch (coäe xe-

nal) vom 25sten September 17öl (kai-r. I. 6t. 7. srl. 13;
Dosen. wm. lll. p. 352) das Begnadigungs-Recht gänzlich

ab. Allein die Constitution vom löten Thermid. I. 10 (4teu

August 1802) stellte dieses schönste aller Majestäts - Rechte wie¬

der her, und übertrug es (si-t. 86) an das damalige Oberhaupt

des Staats, den ersten Consul. Derselbe sollte es indessen

nicht nach Willkühr, sondern nur, nachdem er in einer geheimen

Sitzung mit dem Großrichter, zwei (andern) Ministern, zwei Se¬

natoren, zwei Staats-Rathcn und zwei Mitgliedern des Caffa-

tionshofs darüber berathen hatte, ausüben. Die Charte vom

I. 1814 gab (srt. 67) dem König ganz unbedingt das Recht

äe'eessenrs sie stonner Aräees, remissions et pgrstons.......
et eonrioistre cles mstisies tsnt civiles c^ue eriminelles,
lle psi tie ä p3> lie , sgns gppel on ressort.... lCour
ees csuses svons revo^ue et revoc^uons ^sr- eclit ^er-
xetuel et ir-revoesble, leur-rlit pouvoir et puissgnee,
1 »sn <1 ä es, en leur (sisgnt inkibition et äel'ense ^us
«l'oresnsvsnt ils ne äonoent gräces, remissions et xsr-
clons ete."

*) stlerlin Ködert, art gräoe.
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sowohl zrr begnadigen als die Strafe in eine andere zu ver¬

wandeln, welches auch in die neuere Charte vom I. 1830

(srt. 58) wörtlich aufgenommen worden.

Wir wollen nun nach dieser ziemlich umständlichen Dar¬

stellung des ehemals in Frankreich üblichen Criminal - Verfah¬

rens zu dem jetzigen, (so wie es nämlich nach mancherlei Ver¬

änderungen durch die Napoleonschcn Gesetzbücher angeordnet

worden) übergehn. Wir glauben dasselbe bei den meisten un¬

serer Leser, seinen Hauptumrissen nach, als hinreichend bekannt

voraussetzen zu dürfen, so daß wir ohne Gefahr unverständlich

zu werden, unsern Vertrag merklich abkürzen können.

Um die ersten Spuren der Verbrechen zu entdecken und

festzuhalten, sind die sogenannten Beamten der gerichtlichen

Polizei bestellt, welche alle unter der Oberaufsicht des General-

Procnrators des Appelhofs (eocl. <l'in8tr. crim. si-t. 57, 279)

ihre Funktionen ausüben. Schon das Dekret vom 16ten Sep¬

tember 179t, wodurch die Constituirende das Criminal-Verfah-

rcn organisirte, bestimmte (tit. 1), um die genannten Funktio¬

nen auszuüben, gewisse Beamten, deren sonstige Stellung ihnen

die größte Leichtigkeit zur Wahrnehmung derselben darbot, und

die in Beziehung auf die Ausübung dieser Funktionen, Beam¬

ten der Sicherheit^-Polizei (okliciorg cle polico äc 8ccrotö)

genannt wurden. — Das Straf-Gesetzbuch vom 3tcn Brum.

I. 4 führte (tit. 1) dafür den Namen: Beamten der gerichtlichen

Polizei *) ein, welchen das Napolconsche Gesetzbuch über das

Criminal-Verfahren (cocl. cl'instr. crim.) beibehalten hat. Nach

den Bestimmungen desselben (srt. 9) wird die gerichtliche Poli¬

zei, unter der Aufsicht des Appelhofs, vorzüglich von dem

Staats - Prokurator (des Tribunals der ersten Instanz) und

dem Justructions-Richter **) ausgeübt, welchen die Fricdens-

*) Loci. cl. Z. brum. ,1 . 4- srt. 18- „klllc (Is police) 86 cli-
vi 80 o» polico gclministrstivo et en polico juclicisiro."

— srt. 20. „Ls polico juclicisiro rocllorobo Io8 clolits
c^uo la polico sclministrstivv u's pas pu omziöolior clo
commottre, en rg88emt)Io Ik8 preuvo8, et en iirro los

suteurs sux tribunsux cbsrgös psr I» loi <lo los pn-
nir. " M. vergleiche Loci. cl'in8tr. crim. srt. 8.

**) Dieser Beamte wird (oocl. tl'in8lr. crim. srt. 55, 56) von
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Richter, die Maircs und ihre Beigeordneten, die Polizei-Com-
miffarlen, die Gendarmerie-Offiziere,und sogar die Forstwärter
und Flurschützen,in Fällen, die sich näher auf ihre Verrichtun¬
gen beziehen, als Hülfsbeamtenhergegeben sind. Nach dem
Dekret der Constituirendcn vom 16tcn Dezember 1791, und
eben so nach dem coll. 6. 3. Ki-um. g. 4. tir. 5 lag diesen
Hülfsbeamten, und ganz vorzüglich den Fricdens-Richtern, fast
die ganze Instruktion des Prozesses ob.* *) Jetzt indessen neh¬
men sie (»rt. 48,50) vorzüglich nur die Klagen und Anzeigen
über die in ihrem Bezirk begangenen Verbrechen auf, und las¬
sen sie zu dem Staats-Prokurator Oet- 54) gelangen, der sie
weiter dem Jnstructions - Richter mittheilt. Nur in dem Fall
eines frisch begangenen Verbrechens (tisg^nr üslit), oder auf
das Ansuchen des Herrn eines Hauses, worin ein Verbrechen be¬
gangen worden, nehmen sie Protokolle über den Thatbestand
auf, hören die Aussagen der Personen, die nähere Aufschlüsse
über die That geben können, an, und lassen den Beschuldigten
einstweilen verhaften und verhören ihn, oder erlassen, wenn er
nicht gegenwärtig ist, einen Vorführungs-Befehl (msnllst ä's-
mener) gegen denselben (alt. 49, 50, 40, 41, 46).

Alle so eben genannten Operationengehören vorzugsweise

dem Landesfürstcn aus den Mitgliedern des Tribunals der
ersten Instanz auf drei Jahre gewählt; er kann jedoch
auf längere Zeit bestätigt werden. Vor Einführung d.

ä'i,i8te. ci-im. hieß der Beamte, der mit ihm unge¬
fähr dieselbe Stellung hatte, Direktor der Jury.

*)Vou den Attributioncn der hier genannten Beamten nach
den Bestimmungen des Dekrets der Constituirendcn vom
I6tcn September 1791 und des voll. 6. 3. drum. 4.
wird in der Folge noch das Nähere gesagt werden. —
Nach gl't. 10. d. ooä. ll'instl'. orim. können auch die Prä-
sekte sowohl selbst die geeigneten Schritte thun, als auch
die Beamten der gerichtlichenPolizei auffordern dieselben
zu thun, um die Ürhcber der Verbrechen zu entdecken und
den Gerichten auszuliefern. Dieses ist aber in Beziehung
auf die Präfecte blos fakultativ. Es heißt sr-r. 10 „ I-e«
pret'ets.etc. "



zu den Dienstpflichtendes Staats-Prokurators, welcher, sobald
er von einem unmittelbar begangenen Verbrechen Kunde erhält,
(srt. 32) verpflichtet ist sich an Ort und Stelle zu begeben,
und die erwähnten Schritte zu thun. Nur, weil ihm diese
Kunde zu spät zukommen konnte, hat das Gesetz, um die ersten
Spuren des Verbrechens nicht untergehen zu lassen, auch die
untern Hülfsbcamtender gerichtlichen Polizei mit demselben
Geschäft beauftragt. In dem angeführten Fall (nämlich eines
frisch begangenen Verbrechens, woher fsi-r. 41) auch gerechnet
wird, wenn der als Urheber desselben Beschuldigte durch
öffentliches Nachrufen verfolgt wird, oder wenn man bei
Einem die Waffen, Instrumente und Papiere, *) die ihn
als Urbcbcr des Verbrechens muthmaßen lassen, findet) kann
(srt. 59) jetzt auch der Jnstructions-Richter sich den ge,
nannten Verrichtungen unterziehen. **) Diesen Beamten,
den Art. 42 des Gesetzes vom 20sten April 1810 (Dosen,
tom. IV. p. 466) an die Stelle des Direktors der Jury setzte,
hat das Gesetzbuchüber das Criminal-Verfahren Vorzugs,
weise mit der Instruktion des Prozesses beauftragt, wobei

*)So bestimmte schon die gesetzliche Jnstruction, welche die
constituirende Versammlung am 29sten September 1791
über die Ausführung ihres Dekrets vom 16tcn September
d. I. herausgab (l)esen. tom. III. p. 388, 394). In der
in dem ehemaligen GroßherzogthumBerg eingeführten
Uebersi'tzung des voll. ä'instr. erirn. wird „flagrant clolit"
durch „Ertappung auf frischer That" ausgedrückt,
welches den Worten des srt. 41 d. ooll. cl'instr. orim.
„ lo llölit i»i so commet sotuellement ou ^ui vient
lle so oommottro, est nn stgArsnt äelit" nicht ganz ge¬
mäß ist, aber doch den Sinn derselben richtig darstellt.
Man sehe Derriero Diot. und Merlin Deport, srt. sts-
grsnt clelit.

**)Der Staats - Prokurator ist dazu streng verpflichtet; denn
srt. 32 spricht Bcfehlsweise „lo proouronr imporisl so
trsnsportera. " Dasselbe gilt srt. 49, 50 von den Fric-
dens-Richtern, den Maires u. s. f. In Beziehung auf den
Jnstructions - Richter sagt srt. 59 „Do ju^o ä'instrue-
tion.perck Isiro etc."



jedoch der Staats-Prokurator immer mitcinwirkt. Nämlich den
Fall eines unmittelbar begangenen Verbrechens abgerechnet,
darf (voll. ll'instr. er im. grt. 611 der Jnstructions - Richter
keinen Act des Verfahrens vornehmen, ohne vorher den Staats-
Procurator in Kenntniß zu setzen und dessen Antrag zu ver¬
nehmen. Auch nach geschlossener Jnstruction müssen demselben
sämmtliche Verhandlungen übergeben werden, damit er die ihm
dienlich scheinenden Anträge mache. Doch kann der Jnstrnc-
tions - Richter (eoä. cl'instr. erim. kirr. 611, wenn er es für
nöthig hält, auch ohne den Antrag des Staats-Prokurators
abzuwarten, einen Vorführungs- und selbst einen Scquestra-
tions-Befehl (msuäar llo llepär) erlassen. Durch diese Ein¬
richtungen, welche die Gesetzgebung Napoleons (der coä. ä'in-
struot. crim.1 zuerst einführte, ist die jetzige Form der Jnstruc¬
tion der ehemals (vor der Rcvolutionl üblichen, wieder sehr
genähert worden. *1 Jetzt sammelt, wie ehemals, ein cinzcl-

*lJn Einem wichtigen Punkt weicht sie doch davon ab.
Nach dem ehemaligen Verfahren gehörte, wie S. 452 be¬
merkt worden, die Jnstruction des Prozesses dem Richter
des Orts an, wo das Verbrechen begangen worden. Das
von der Coustituireuden (durch das Dekret vom 16- Sep¬
tember 17911 eingeführte Criminal-Verfahren und eben so
der ooä. ä. 3. beum. g. 4. behielten (letztere jedoch mit
einigen Ausnahmenl dieses bei. Die erste Jnstruction lag
damals in den Händen der Friedens - Richter und der son¬
stigen Polizei-Beamten. Diese waren freilich schon befugt
zu verfahren, wenn entweder der Ort, wo das Verbrechen
begangen worden war, oder wo der Angeschuldigte seine
gewöhnliche Wohnung hatte, oder auch sich wirklich auf¬
hielt, zu ihrem Amtsbezirk gehörte. Allein wenn sie in
Folge der gegen einen Angeschuldigten vorgebrachten Be¬
weise denselben zur gcfänglrchcn Haft bringen liessen, so
mußten sie ihn zu dem Direktor der Jury des Orts schi¬
cken, wo das Verbrechen begangen worden war. (M. s.
die Jnstruction der Coustituireuden über die Ausführung
des Dekrets vom listen September 1791. Hosen. wm. lli.
p- 393, 395; und lllerlin. Hopeit. srt. compötoncol.
Von diesem ward nun die Jnstruction vollendet, und der
Angeklagte vor die Anklage-Geschwornen gestellt. Nach
srt. 69, 23 d. voä. st'insri-. vlim. kann aber sowohl der
Jnstrnctions-Richter des Orts, wo das Verbrechen bcgan-



»er Richter (>s jugs ck'Ingtruction) unter beständiger Mitwir¬
kung des Staats-Prokurators die gegen den Angeklagten be¬
stehenden Anzeigen. Er vernimmt unter Zuziehung des Ge¬
richts-Secrctairs sowohl den Angeklagten als die Zeugen, und
laßt ihre Aussagen zu Protokol bringen. Diese Vernehmung
wird wie ehemals, (am. 73) für jeden Zeugen besonders und
in Abwesenheitdes Angeklagten vorgenommen.Dem letzter»
brauchen die Aussagen derselben unmittelbar d. h. ehe das Ur¬
theil der Anklagekammer(wovon sogleich) ergangen ist, nicht
mitgetheilt zu werden.* ***) ) Papiere indessen, Werkzeuge u. d. g.
die sich bei Durchsuchung der Wohnung des Angeschuldigten
finden, müssen ihm vorgezeigt, und seine Erklärung darüber
vernommen werden. Sogar die drei verschiedenenGrade von
Strenge, womit man ehemals bei der Vorladung eines Angeklag¬
ten verfuhr, finden sich in dem neuern Verfahren wieder. An die
Stelle der Vorladungsbefehle um vernommen zu werden (cks-
orets ä'i>58igns pour stio oui) sind nach dem neuern Verfah¬
ren die Erschcinungsbefehle(msnästs äs oomgal-uilon), an

gen worden; als desjenigen wo der Angeschuldigte wohnt,
so wie auch desjenigen, wo er gefunden werden kann, eine
Untersuchung gegen denselben anstellen, ohne daß in dem
angeführten Act bestimmt wäre, welchem hei Conflicten der
Vorzug gebühre. Nach der Meinung der Rechtsgelebrten
gebührt er indessen demjenigen, der zuerst die Untersuchung
angefangen. Uosi'igt-Lmnt-k'rix (!ous8 «l. ckroit erim.
Ziems sckit. p. 92-

*)Nach dem Gesetzbuch vom 3. Brum. I. 4. Art. 115 wur¬
den die Zeugen, zwar jeder besonders, doch in Gegenwart
des Angeklagten, (wenn derselbe verhaftet war) vernom¬
men. Ward er erst späterhin verhaftet, so las (Art. 116)
der Friedens-Richterihm die Erklärungen(flvsIrlrsUons)
der Zeugen vor, ohne ihm jedoch eine Abschrift davon zu
geben. M. s. n. Art. 225.

**)Der Ausdruck (manckst äs sompsruUon) kommt, soviel
ich glaube, zuerst in dem sock. <1. Z. Lrnm. s. 4. (srt. 69)
vor. Ein solcher Befehl wird nach der Bestimmung des
sock. ck'lnstr. erim. srt. 91 in Fallen, wo die angeschul¬
digte That nur eine corrcctionellc Strafe nach sich ziehen
kann, erlassen. Hiermit stimmt der angeführte Art. d. sock.
ck. 3. vrum. s. 4. ebenfalls übercin, doch sind dort noch
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die Stelle der Befehle persönlich zu erscheinen (äeorets ä'sjour-
nement peisonnol), die Vorführungsbefchle (msnästs ä'-ims-
ner)* *) getreten. Statt der eigentlichen Verhaftungsbefehls
(äecrets äe priss äs oorps) hat das neuere Verfahren die
Befehle in sichern Verwahr zu bringen (Scquestrations-Befehle,
insnclüts äs äepot), die Vcrhaftungs- und Ergreifungsbefehle
(rnsnästs ä'arret, oräonnaoee» äe priss äe eorps). **) Nach

einige Nebenbcdingungen angeführt. Ein solcher Befehl
ist fast wie eine gewöhnliche Vorladung (vor die Civil,
Gerichte) anzusehen. Der Gerichtsdiener u. s. f. übergibt
ihn dem Vorgeladenen ohne irgend eine Zwangs-Maßregcl
zu nehmen, oder sich näher darum zu bekümmern, ob der
Vorgeladene wirklich vor dem Jnstructions-Richter erscheint,
oder nicht.

*)Der Ausdruck „msnäat ä'amensr" ward durch das De,
kret der Constituirendcnvom lOten Dezember 1791 (über
die Organisation der Criminal-Justiz) zuerst eingeführt,
tit. 2. »rt. 1. „I'oräre ä'un ollleier äe polico äe ssirstä
pour 1sire oompsroitre Iss prsvenns äs srime ou äslit,
s'gppsllsrs msnästä'srosner." Der Huissier oder Gcndarme,
der einen solchen Befehl übergibt, muß Sorge tragen, daß
der Vorgeladene demselben Folge leiste. Er muß ihn selbst vor
den Richter führen und nöthigcnfalls die öffentliche Macht
anrufen. In der Instruktion, welche die Constituirende den
29sten September 179 l über die Anwendung des von ibr
eingeführten Criminal-Verfahrens bekannt machte, empfahl
sie aber die größte Schonung bei Vollstreckung dieser Bc,
fehle.

**) Vermöge eines Vcrhaftungs - Befehls (nmnäst ä'srret)
wird der Beschuldigte in das bei dem correctionnellcn
Tribunal bestehende' Arresthans gebracht, (soll. ä'instr.
sl'im. sm. 107, 108). Der Sequcstrationsbefehl (msnäst
äp äopöt) hat eigentlich dieselbe Folge. Doch verfahrt
man schonender dabei, als bei den Verhaftungsbefehlen.
„l^e M2»äüt äs äepot u'sst cju'uns mesure provisoire.
Oette mesurs äoit äone etre exs'eiitee svee inensge-
msnt. eile ne äoit pss etre inserite sur le registrs äes
eeroues, n»sis »ur un rvgistre psrtieulisr pour les
msnäilt« äs äepot." Merlin Ile'pert. srt. mg^istrst äs
»ürets. Den Namen rnsoäat äs äepot erhielt nach dem
Gesetz vom 7ten Plüv. I. 0 (liess», tu,». IV. p. 282),
derjenige Verhaftungsbefehl, welchen der durch dieses Gesetz



dem Gesetz vom 6tcn April 1810 Art. ',z (Oeso». wm. IV.
p. 400) ist jeder Richter, gegen den ein Norführnngs -, Sc-
qucstrations -, Ergreifungs - oder Verhaftungsbefehlbesteht,
oder welcher zu einer corrcctionnellcn Strafe verurthcilt ist,
provisorischvon seiner Stelle entlassen (suspendirt), wodurch
also die jetzige Einrichtungdes Criminal-Verfahrensmit der
frühern (S. 461) auch hierin übereinstimmend gemacht ward.
Alle diese Befehle, die Ergreifungsbefehle (»l-ilonnances clu
pl-iso sto coi^8) abgerechnet, gehen in der Regel von dem Jn-
structions-Richter aus. Verhaftungsbefehle kann Niemand als
der Jnstructions-Richter, und zwar nur coo4. ä'lnsti-. or-im.
vrt. 94) wenn 1) die That eine peinliche, entehrende oder cor-
rectionnclle Gefängniß-Strafenach sich zieht, und nachdem er
2) den Beschuldigtenvorher vernommen und 3) den Staats-
Procurator angehört hat, erlassen. Einen Norführnngs- und
selbst einen Sequestrationsbcfehl kann indessen <>rt. 61) der
Jnstructions-Richter erlassen, auch ohne den Antrag des Staats-
Procurators gehört zu haben. Damit derselbe diese große ihm
anvertraute Gewalt nicht mißbrauche,ist er verpflichtet, jede
Woche wenigstens einmal in der versammelten Rathskammcr
über den Stand der ihm anvertrauten Sachen Rechenschaft
abzulegen (oenäro comptv) (sit. 127), nachdem vorher auch
die Staatsbehörde in Kenntniß gesetzt worden, um ihrc Anträgc
zu machen. Hält die Rathskammer die angeschuldigte That

neu geschaffene Sichcrheitöbeamte (msgi 8t,- 2 t 8Ünoie)
erließ. Derselbe war eigentlich der Substitnt des Staats-
Procurators, dem diese neue Macht verliehen ward. Eben
darum wählte man für diese Befehle auch einen neuen
Namen. Jetzt kann der Staats-Prokurator nur in einem
einzigen Fall (ooll. d'instr. cinn. art. 100) einen solchen
Befehl erlassen. — Ein Verhaftungsbefehl (msnllgt cH-
,-öt) unterscheidet sich von einem Ergrcifnngsbefehl (o, 6o„-
nsnoe stv xrisv llo ooi-,.s) dadurch, daß der letztere gegen
Einen, der schon wirklich verhaftet ist, erkannt wird.
Berlin liöpert. srt. orclonngnoo äo priso clo ooi-^is. —
Derselbe wird von der Rathskammeroder der Anklage¬
kammer erlassen. Dieses scheint auch sein wesentliches
Merkmal zu seyn, obschon man bei an der ange¬
führten Stelle das Gegentheil findet. Nämlich auch gegen
einen contumsL wird (sot. 465) priso clo ooip, erkannt.
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nur für ein Polizei - oder correctionnellcS Vergehen, so verweist
sie den Beschuldigten au das geeignete Gericht (art. 129, 130).
Hält sie dieselbe weder für ein Vergehen noch für ein Verbre,
chen, oder glaubt sie, daß die Beweise gegen den Angeklagten
nicht gehörig begründet sind, so erklärt sie, daß kein Grund
zum wcitern Verfahren Statt finde (gn'il s pg« lieu L
xoursuivro), worauf der Beschuldigte in Freiheit gesetzt wird
(sm. 128); wenn nicht etwa die Staatsbehörde oder die Civil-

Parthci Einspruch dagegen einlegt, (sm. 135). In Beziehung
auf die Fälle, wo es sich von einem eigentlichen Verbrechen
handelt, ist noch zu bemerken, daß zur Freisprechung des Ange¬
klagten die Uebereinstimmung aller Mitglieder der Nathskammer
erforderlich ist. Ist («m. 133) auch nur Ein Mitglied der
Meinung, daß die That ein Verbrechen, und daß ein hinrei¬
chender Beweis vorhanden ist, so muß die Sache weiter vor
die Anklagckammer des Appclhofs gebracht werden. Die Raths-
kammcr selbst erlaßt in diesem Fall gegen den Angeklagten
einen Ergreifungsbcfehl (orllonnsnoo <1s priso 6o oorps)
Gi-i. 134). Alle Jnstructions--Acten, das Protokol über den
Thatbestand, nebst einem Verzeichniß der Ucbcrführungsstücke*),
werden alsdann dem Staats-Procurator des Gerichts mitge¬
theilt, der sie nebst seinem Autrag dem Gcncral-Procurator des
Appclhofs übersendet, (srt. 133 ). Dieser ist verpflichtet, inner¬
halb zehn Tagen nach dem Empfang der Actcnstücke, seinen
Bericht an die Anklagekammcr des Appclhofs zu machen. Der
Angeklagte und auch die Civil-Parthci können während dieser
Zeit ihre Denkschriften einreichen, (srr. 217.) Innerhalb drei
Tagen nach dem eben erwähnten Bericht muß die Anklagckam¬
mer**) über die Sache entscheiden, (srt.217, 218, 219). Das
Verfahren bei dieser Kammer ist schriftlich. Der Gerichts-Sc,
cretair liest der Kammer in Gegenwart des Staats-Prokura¬
tors alle Acten des Prozesses vor. Hierauf legt der letz¬
tere seinen schriftlichen Antrag auf dem Büreau nieder,
und zieht sich, eben so wie der Gerichts-Sccretair zurück. Die

*) Diese Stücke selbst bleiben bei dem ersten Instanz-Tribunal
zurück. <3 >t. 133).

**)M. s. noch Art. 3. d. kaiserl. Dccr. vom 6 ten Juli 1810.



Richter entscheiden dann ohne sich zn trennen und ohne mit
irgend einem Dritten Rücksprache zu nehmen, (srt. 224, 225).
Findet die Anklagekammer die Anklage nicht hinreichend begrün¬
det, so wird der Angeschuldigte gleich in Freiheit gesetzt, und
kann, wenn sich keine neuen Beweise ergeben, wegen des näm¬
lichen Verbrechens nicht wieder vor Gericht gestellt werden,

(srt. 246). Hält die Kammer die Sache noch nicht für hin¬
reichend aufgeklärt, so kann sie (srt. 228) eine nähere Untersu¬
chung verordnen. *) Hält endlich die Anklagekammer die That
für ein Verbrechen, und die Beweise gegen den Angeschuldigten
für hinreichend begründet, so erklärt sie denselben durch einen
Beschluß (si-l'är) in Anklagestand, und verweist ihn (srt. 231)
entweder an einen Assisen- oder Specialhof, wenn der Fall
nämlich zn der Competcnz des letztem gehört. **) Dieser

*)Der Appelhof kann (srt. 235) sogar, die Richter der ersten
Instanz mögen eine Untersuchung über ein Verbrechen an¬
gestellt haben oder nicht, von Ämtswegen eine solche ver¬
ordnen, die Einsendung der Beweisstücke verfügen, Zeugen
vernehmen oder vernehmen lassen (inkai-mer ou IRi-o in-
torme»') u. s. f. In diesem Fall versieht (sit. 236) ein
Mitglied der Anklagekammer die Stelle des Jnstructions-
Richtcrs. Der angeführte srt. (235) wird indessen so
erklärt, daß die genannte Bcfngniß nur den versammelten
Kammern (disinbi-es reunies) des Appelhofs zustehe, wo¬
rüber man si't. II des Gesetzes vom 20stcn April 18>0
nachsehen kann. — Beiläufig bemerke ich hier, daß in meh-
rcrn Schriften (unter andern in der im ehemaligen Groß-
hcrzogthum Berg eingeführten Uebcrsetz. d. voll. «l'instr-.
orim. und eben so in der Uebcrsctzung des Commentars
von Bourguignon durch Zum Bach, Kln 1811) das srt.
235 vorkommende „inkormsr- ou f-Ui-o iiikormsr" minder
richtig durch „Erkundigungen einziehen oder einziehen lassen"
übersetzt ist. Nämlich inlvi-mor bedeutet in der französ.
Gerichtssprache nur „untersuchen und zwar durch Verneh¬
mung von Zeugen."

»*) Erkennt der Hof die angeschuldigte That nur für ein Po¬
lizei- oder correctionnelles Vergehen, so verweist er den
Angeklagten (r>rt. 230) an das geeignete Tribunal, das er
bestimmt bezeichnet. — Nach der Napoleonschen Gesetzge¬
bung konnte der Angeklagte nicht allein an einen Spccial-



Beschluß, der (srt. 234) von allen Richtern unterzeichnet wird,
muß (srt. 233) zugleich den Ergreifungsbcfehl (orllan-
nsnee cle Prise cle corp») gegen den Angeklagten enthalten;
selbst wenn ein solcher Befehl schon von den Richtern der er¬
sten Instanz erlassen worden ist. In Folge dieses Beschlusses
entwirft (srt. 242) der General-Prokurator den Anklage-Act.
Die Abfassung dieses letzter» ist Eines der ernstesten und wich¬
tigsten Geschäfte, welches die größte Sorgfalt erfordert. Die¬
ser Act muß (srt. 241) 1) die Beschaffenheit des Verbrechens,
2) die That mit allen Umständen,welche die Strafe mildern
oder verschärfen können, enthalten, und 3) den Angeklagten selbst
mit Namen nennen und deutlich bezeichnen. Am Schluß heißt
es: Es wird demnach N angeklagt, dieses oder jenes Verbre¬
chen (Diebstahl, Mord) mit diesem oder jenem Umstand began¬
gen zn haben.* *)

Hof, sondern nach Umständen auch an den hohen kaiserl.
Gerichtshof verwiesen werden. Allein seit der Restaura¬
tion ist letzterer eben so wie die Specialhöfe verschwunden.
Noch ist zu bemerken, daß die Anklagekammer nach srt.
226 über alle in Verbindung stehenden Verbrechen (seist»
eonnexe» m. s. srt. 227). worüber ihr die Acten gleich¬
zeitig vorliegen, durch denselben Beschluß entscheidet. Da¬
bei werden, wenn unter den Mitschuldigen auch nur Einer
ist, gegen den eine entehrende oder peinliche Strafe erkannt
werden kann, alle andern ebenfalls an den Asstscnhof ver¬
wiesen. M. s. den Commentar von Bourguignon über
srt. 226, so wie auch lsterlin lläpert. srt. eonnexite.

*)Jn der Instruktion, welche die Constituirendc den 29sten
September 1791 über die Ausführung ihres Dekrets vom
listen September d. I. erließ, heißt es (1)e»enne tom. III.
p. 388 , 403) „ 1^,'seto s'sccnsstian n'est sulre eliose
gu'un expase exset, msi» präei», clsn» leguel on enonee
gue tel jour, s teile lioure et en tel enclroit, il s vtö
eommi» un seilt cle teile et tolle nsture; guv teile
per»onne ost I'suteur so ce seilt, on soupeonnäe cle
I'gvoir commi». 6et seto <1oit contenir ton» le» se-
tsil», taute» le» eireonstsnee» gui ant proeese , seeoin-
ps»ne et »uivi le sollt; en un rnot präsenter Sans
taute leur etensue le» Isit» <zui ant rspport su clelit;
s« »orte aus 1s lieu, le jour, l'üeure, le» per8onnes
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Der Anklage-Act nebst dem Urtheil der Anklagekammcr
wird Ort. 242) dem Angeklagten mitgetheilt, worauf er Ort.
243) innerhalb 24 Stunden in das bei dem Hof, wohin er
verwiesen worden, bestehende Criminal - ArrcsthauS (msison äo
justice) gebracht wird.

Wir wollen hier den Fall näher verfolgen, wo der Ange¬
klagte vor einen Assiscnhof, d. h. vor das gewöhnliche Criini-
nal-Gericht gestellt wird, (indem von dem Verfahren vor den
Spccial- Gerichten unten das Nöthige vorkommen soll). —
In Frankreich waren bekanntlich seit der Revolution die Cri¬
minal-Gerichte aus zwei verschiedenen Klassen von Richtern
zusammengesetzt, nämlich aus Geschwornen, welche darüber, ob
der Angeklagte die That begangen oder nicht- und aus eigent¬
lichen rcchtsgclchrtcn Richtern, welche über die Anwendung und
das Maß der Strafe erkannten. WaS die letzten: betrifft, so
wurden sie nach der Gesetzgebung der Constituirenden* *) mit
Ausnahme des Präsident, dc^ ein beständig bei dem Crimi¬
nal-Gericht fungirendcr Beamter war, abwechselndaus den
Mitgliedern der Civil-Tribunale genommen, so daß jedes Vier¬
teljahr andere an die Reihe kamen. Die dritte Constitution
vom 5ten Fructid. I. 3 (22stcn Aug. 1795) behielt Ort. 245)
dieses bei, oder stellte es vielmehr wieder her, **) (denn die

ot lo «lölit, soiont llosignos lo plus el-üromont possilile.
Dscte «1'soousÄtion ii'est sujot llHIIouis ü suouno
(oi mo. " Dieser Act ward nach dem Dekret der Consti¬
tuirenden vom löten September 1791, so wie auch nach
dem coll. ll. 3- krum. g. 4. nicht vom General-Procura-

' tor (Regierungs - Commissair) sondern von dem Dircctor
der Jury entworfen, über welchen Umstand unten noch
Einiges vorkommen wird. Immer aber machte der An-
klage-Act die Grundlage des ganzen fernern Verfahrens'aus;
so daß der Angeklagte wegen keines andern Verbrechens
verurthcilt werden konnte, als welches im Anklage-Act
enthalten war.

*) Durch das Dekret vom 20sten Januar 1791. Der Präsi¬
dent ward von den Wählern des Departementsauf sechs
Jahre gewählt. (Dosen. tom. lll. p. 275, 333).

**) Nur ward die Zahl der Richter (»m. 245) von drei auf



wilde Constitntion des National-ConventShatte es ls". V7l
abgeändert). Man befürchtete mit Recht, daß Menschen, deren
gewöhnlichesAmtsgeschäftes wäre, Verbrechen zu untersuchen
und zu bestrafen, sich dadurch an einen Grad von Härte ge¬
wöhnen könnten, wodurch sie minder fähig wurden, unter der
großen Masse von Bösewichtern, die sie immer vor Augen sä¬
hen, einen Unschuldigen oder Unglücklichenzu unterscheiden.
Auch hielt man es mit dem Geist der Verfassung und besonders
mit dem Zweck, den man bei Einführung der Geschwornen-An-
stalt beabsichtigte,* *) nicht verträglich, die Nation durch den
täglichen Anblick von Menschen zu erschrecken, welchen, wie den
Consuln in Rom, immer das Strafbeil vorgetragen ward.
Das Gesetz vom 27stcn Ventose I. 8. (18ten März 1800,
Dosen. wm. IV. x. 250), wodurch unter der Consular-Regie¬
rung die Gerichte eine neue Organisation erhielten, wich indes¬
sen von diesen Grundsätzen ab. Es setzte (ttt. 4. »»>. 32) für
jedes Departement ein besonderes Criminal-Gericht (tribungl
Cl'iminel) ein, welches (srt. 34) aus einem Präsident, zwei
Richtern und zwei Ergänzungs-Richternbestand. Die Richter
wurden (icl. srt.) für dieses besondere Amt auf Lebenszeit von
dem ersten Eonsul ernannt, aber der Präsident ward (is. am.)
(übrigens auch von dem ersten Eonsul) aus den Richtern des
Appelhofs nur auf ein Jahr gewählt. Doch konnte derselbe
immer wieder bestätigt werden. Allein die oben erwähnten
Uebelstände zeigten sich bald. Die Regierung konnte endlich
nicht mehr verkennen, daß diese Criminal-Gerichte mehr Furcht
und Schrecken als wahre Achtung bei der Nation erregten.**)

vier, und (sm. 247) ihre Dienstzeit bei dem Eriminal-Ge-
richt von einem Viertel - auf ein halbes Jahr vermehrt.

*) Sehr richtig heißt es in der so eben angeführten Jnstruc-
tion der Constituirendcn (Dosen. tom. III. p. 400) „8,
I exeeeiee instsntgne ses lonctions se jure leur cloune
un pouvoio gue Is loi sutorise et gue tous solvent
respeetee, leue mission linie, ils se eonkonsent ssns
le sein so Is societe, et ns eonservent sueun signs
se eelte jueisietion sn moinent. "

**) Eben um die Wirkung dieses Schreckens zu verhüten, hatte
die Constit. vom 22sten Frim. I. 8. (13ten Deccmb. 1799),



523

i'l Daher wurden dieselben nach den Bestimmungen deS co6.

ä'inskl-. ei-im. durch die (noch jetzt -'m I. 1835) bestehenden

^ Asstsenhöfe*) ersetzt. Diese letztem, deren Ort. 251) für jedes

D Departement Einer angeordnet ist, find keine beständigen Ge-

ü'k richte, sondern ste treten nur von Zeit zu Zeit (wenigstens in

sä- jedem Viertel-Jahre einmal fort. 259s) zusammen, um alle

'»> von der Anklagckammcr an ste verwiesenen Sachen abzuurthei-

rj lcn. (srt. 260, 261). Die dabei fungirendcn Richter (den

Präsident mitgerechnet), so wie ganz insbesondere die Ge¬

ro schwornen bleiben nicht dieselben, sondern wechseln beständig,

ie. In Beziehung auf die Richter ist die Zusammensetzung eines

L solchen Hofs verschieden, nachdem das Departement, worin er

H gehalten wird, der Sitz eines Appelhoss ist oder nicht. In

w den erstem Departements besteht der Assisenhof (->> t. 252) aus

P fünf Mitgliedern des Appelhoss, wovon Einer als Präsident

iit fungirt. Ucbcrdcm versehen der General-Procurator (oder Ei-

,I ner seiner Substitute) und der Gerichts-Sccretair des Appel-

, Hofs auch bei den Assisen die geeigneten Functioncn. In den

i andern Departements bestehen diese Asstsenhöfe aus einem Prä-

l sident, welcher ein jedesmal dazu besonders beauftragtes Mit-

^ wodurch die Eonsnlar-Regicrung eingeführt ward, Art. 63
, die besondere Stelle des öffentlichen Anklägers aufgeho-

^ bcn, und dessen Functioncn dem Regicrungs - Eommissair
» (Staats - Procurator) übertragen. Um so mehr muß man

sich über die angeführte Anordnung des Gesetzes vom
27sten Vent. I. 8. wundern.

j *) ^881808 (lat. 3881836 und 38818136) ist in der französischen
Gerichtssprache ein uraltes Wort, wie die 3881868 6 6 )6-

. ru 83 l 6 m beweisen. Mau unterschied xetit68 und Ai-3n668
3881868. Die erstem wurden von den Unterrichten!, den

Vögten u. s. s, die zweiten von den Amtmännern, Sene-
>l- schallen u. s. f. und zwar an freien und offenen Orten
k (vor den Kirchthüren u. s. f.) gehalten. So findet man

«i bei 0 U-L 3 NA 6 6 Ue868t. Ooi^tabular. Uurllogal. OI. 127-
!«> „ ^881838 81138 tenokmit b. 6 M 0 vi 66 N868 3nt6 j3II1I38 Ma¬
il! N38t6l)i 8ti. lVl36tini 6t III 606M6t6I'ia 6eol68i36 8t. Mi-

^ 6 li 36 >i8 ." Unter 388183 verstand man endlich auch noch

Alles, was in den Assisen sowohl in Beziehung auf Civil-

,, als Eriminal-Sachen beschlossen und angeordnet ward. M.
j. »11-631186 31't. 3881836, wo man Vieles lehrreiche findet.



glied des Appelhofs ist, 2) aus vier Richtern des Tribunals
der ersten Instanz des Orts, wo die Assisen gehalten werden,
(-nt. 253; man vcrgl. ->rt. 254), 3) aus einem Substitut des
General-Procurators,welcher den Titel kaiserl. Criminal - Pro¬
kurator führt,*) 4) aus dem Gerichts-Sccrctair des Tribu¬
nals der ersten Instanz. Endlich befinden sich allezeit bei jedem
Assiscnhof 36 Geschworne, d. h. Männer, die aus der Mitte
des Volks, so wie gleich näher erklärt wird, gewählt werden.
Diese Geschwornen urtheilen über die Thatsache, d. h. darüber;
ob der Angeklagte das Verbrechen begangen hat oder nicht,
worauf die Richter die Strafe bestimmen. Die Zahl der Ge¬
schwornen ist für die Beurtheilung eines jeden einzelnen Falls
zwölf, welche aus den 36 für die ganze Assisc gewählten, durch
das Looö bestimmt werden, und wobei der Staats-Procurator
sowohl als der Angeklagtedas Recht hat zwölf und zwar ohne
Angabe der Gri^idc zu verbitten (löouzoi). Ehe nämlich die
öffentlichen Verhandlungen über einen einzelnen Fall anfangen,
werden die Namen aller 36 Geschwornen in eine Urne gewor¬
fen, und öffentlich und in Gegenwart des Angeklagten ein
Name nach dem andern herausgezogen. Kommt der Name
eines Geschwornenheraus, den der Angeklagte oder die Staats¬
behörde verbitten zu müssen glaubt, so thun sie dieses unmit¬
telbar, so wie sein Name herauskommt. Man fährt mit diesem
Ziehen so lange fort, bis zwölf Geschworne herausgekommen
sind, die nicht verbeten worden, oder nicht verbeten werden
konnten.—> Die Art die Geschwornen für eine Assisensitzung zu
wählen war in den verschiedenen Zeitperiodcn, seit Einführung
des Geschwornen - Gerichts, verschieden. Von den frühern Zei¬
ten wird in der Folge noch näher geredet werden. Nach dem
coä. cl'instr. crim. schlägt der Präfekt für jede Assisc aus al¬
len Staatsbürgern des Departements, denen man die gehörige
Bildung zutrauen kann, und die (r>rl. 381—386) näher bezeich¬
net sind, 60 zu Geschwornen vor. Die Liste derselben wird
dem Präsident der Assisen zugeschickt, und von diesem auf 36

*)Nach Art. 2 des Gesetzes vom 25. Dcc. 1815, versieht
der Staats-Procurator bei dem Tribunal der ersten In¬
stanz diese Stelle.



gebracht, welche für die nächste Asstse wirklich mitteten Ort.
387).

Nach der Restauration ist diese Art die Geschwornen zn
wählen abgeändert, und dem Geist des Instituts angemessener
geordnet worden. Nach dem Gesetz vom 2tcn Mai 1827 *)
stellt der Präfekt jedes Jahr zwei Listen auf, wovon die erste
alle Einwohner seines Departcmcnes, welche die nöthigen Ei¬
genschaften haben, um in den Dcpartemcnts-Kollegicn als Wäh¬
ler zugelassen zn werden - und die andern Alle, denen man ver¬
möge ihres Standes oder ihrer Beschäftigung die nöthige Bil¬
dung zutrauen kann, (ungefähr dieselben, die sit. 382 des
coä. cl'in8tr. ci'im. bezeichnet) enthält. Die Zahl der Mitglie¬
der beider Listen muß wenigstens 800 seyn, sonst werden sie
aus den höchst Besteuerten ergänzt. Der Präfekt wählt aus
beiden Listen den 4ten Theil für die Jury aller Assisen des
folgenden Jahrs, doch darf die Zahl der Gewählten nicht über
300 seyn, das Seine-Departement abgerechnet, wo sie 1500
seyn kann. Die Liste der so Gewählten wird dem Justiz-Mi¬
nister, dem ersten Präsident des Appclhofs und dem Gencral-
Procurator mitgetheilt. Wenigstens zehn Tage vor der Eröff¬
nung jeder Asstse zieht der erste Präsident in der öffentlichen
Sitzung der ersten Kammer (oder der Ferien-Kammer) aus der
ihm zugesendeten Liste 36 Geschworne nebst 4 Erganzungs-Ge¬
schwornen **) für die nächste Asstse durch das Loos heraus.
Die Bestimmung der Geschwornen für jeden einzelnen Fall ge¬
schieht wie früherhin.

Bei dem Verfahren vor den Assiscnhöfen, welches an die
Stelle desjenigen, das ehemals nach der Einleitung des außer¬
ordentlichen Prozesses Stattfand, getreten ist, zeigt sich die
Menschlichkeit und Milde der neuern Gesetzgebung in ihrem
vollsten Glänze. Nachdem der Angeklagte, wie oben bemerkt.

*)Man sehe den Monitcur vom 5. Mai dcsselb. Jahrs (1827).

»») Letztere werden aus den Bewohnern der Stadt, wo die
Asstse gehalten wird, in so fern sie auf der Liste der vom
Präfekt Gewählten stehen und suhstdiarisch aus der Haupt-
Liste der zu Geschwornen befäbigtcn Einwobner genommen.
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in das Criminal-Arresthaus smsison 6s justico) gebracht

(srt. 243) ist, wird er von dem Präsident des Assisenhofs ver¬
hört <>rt. 2931, und ihm die Wahl eines Vertheidigers über¬
lassen. (art. 294). (M. vgl. jcd. srt. 295.) Wählt er selbst kei¬
nen, so wird ihm von Amtswegen Einer bestellt. Ort. 294).
Dem Vertheidiger ist, nachdem der Angeklagte verhört worden,

(srt. 302) der Zutritt zu demselben *) und die Einsicht aller
Acten erlaubt. Von dem Protokol über den Thatbestand, so wie
von allen vor dem Jnstructions-Richter abgelegten Zeugen-
Aussagcn wird Ihm nuentgcldlich eine Abschrift zugestellt, (srt.
305). Die endliche Beurtheilung des Angeklagten geschieht nun
in der Sitzung des Assisenhofs öffentlich vor den Augen Aller.
Der Angeklagte erscheint in derselben frei und ohne Fesseln

(srt. 310), und sieht und hört alle gegen ihn sprechenden Zeu¬
gen und vorgebrachten Beweise. Die Sitzung wird, nachdem
der Angeklagte vor dem Präsident um seinen Namen, Stand
u. s. f. befragt, und die Geschwornen herausgeloost sind, mit
Verlesung des Urtheils der Anklagekammcr und des Anklage-
Acts eröffnet, (srt. 313). Der Staats-Prokurator, dessen
Pflicht es ist die Anklage zu unterstützen und durchzuführen,
setzt darauf den Gegenstand derselben näher auseinander (srt.
315), und legt die Liste sowohl der von ihm als von der Ci-
vil-Parthei und dem Angeklagten vorgeschlagenen Zeugen, **)

*)Das Dekret der Constituircnden vom 16ten September
1791 über die Organisat. der Criminal-Justiz enthält ti>.
6- srt. 13 Meson. tom. III. p. 334) die nämliche Bestim¬
mung. Härter ist die Verfügung des eorl. ci. 3- Krum.
s. 4- Derselbe enthält srt. 322 „(.es eonseils sto I'se-

euse no peuvent eommuniczuer sveo Ini gu spres son
interrogstoiro" und gleich darauf srt. 323 ,,1.0 Presi¬

dent pout lorsgu'il lo juzze utile pour deeouvrir Is ve-
rite stillerer ou snsponstro eetto eommuniostion, et
tenir 1'seouse su seeret penstant un tomps detormine,

pourvu gu'il lui eo Isisse un espsoe sullisant pour
pre'psrer ses mo^ons de dölense svsnt I'ssseuibleo sto

jur^ de jugoment. Ln ess de stidieultö le tribunsl
eriminol en deeido. "

**) Diejenigen Zeugen, deren Vernehmung der Staats-Procu-
rator zur Entdeckung der Wahrheit für nöthig hält, wer-



die in der Sitzung abgehört werden sollen, vor. Ueberdem hat
der Präsident (sm. 269) das Recht, während der Sitzung alle
Personen vorführen zu lassen und abzuhören, deren Aussagen
er zur Aufklärung der Wahrheit für dienlich erachtet. Die
Vernehmung der Zeugen geschieht unmittelbar durch den Präsi¬
dent. Doch steht es dem Angeklagten sowohl als seinem Ver¬
theidiger frei, den Zeugen durch das Organ des Präsident jede
ihnen zweckdienlich scheinende Frage zu stellen.* *) Die nämliche
Freiheit haben der Staats - Prokurator, die Richter und Ge¬
schwornen, wenn sie vorher den Präsident um das Wort gebe¬
ten haben. Jeder Zeuge wird nicht eher, als bis er sein Zeug¬
niß ablegt, in den Sitzungssaal eingeführt. Er bleibt indessen,
nach Ablegung desselben darin. Der Präsident kann verordnen,
und der Angeklagte so wie der Staats-Procurator verlangen,
daß ein oder einige Zeugen, nachdem sie ihr Zeugniß abgelegt,
aus dem Sitzungssaal entfernt, und nachher einige derselben

den (oo<l. st'inslr. crim. si't. 321) von diesem vorgeladen,
wenn sie auch für den Angeklagten zeugen, Wenn aber
der Angeklagte selbst die Abhörung noch anderer Schutz-
zeugen lw'moins ä ckL'obsrgs) verlangt, so muß er die Liste
derselben (s,e. 315) 24 Stunden vor dem ^Anfang der
öffentlichen Verhandlungen dem Staats-Procurator mit¬
theilen lassen, und zwar fallen die Kosten der Vernehmung
dieser Zeugen dem Angeklagten zur Last. Das Gesetzbuch
hat es zwar nicht unter Strafe der Nichtigkeit vorgeschrie¬
ben, daß alle von dem Angeklagten vorgeschlagenen Zeu¬
gen vernommen werden müssen (wovon offenbar Mißbrauch
gemacht werden könnte). Allein es sagt doch (srt. 321)
M einem befehlenden Ton „l'scousv t'eri» entenäre le»
8>ens " o. ä. 3. les tölnoins ü ckövbgr'go. M. s. N. das
Gesetz vom 5ten Pluv. I. 13. (25- Jan. 1805) vesen.
wir,. IV. x. 358 .

*) Nach Art. 353 d. cost. 3. 3. Krum. g. 4. konnte der An¬
geklagte selbst und sein Vertheidiger unmittelbar den Zeu¬
gen befragen. Die Bestimmung der Constituircnden über
diesen Punkt ist dunkel. Nach der Eriminal-Ordnung der¬
selben vom loten September 1791 tit. 7- set. 9 sollte man
glauben, daß die Fragen an die Zeugen nur durch das
Organ des Präsident gestellt werden sollten. Nach, der
Instruktion über dieses Decret scheint das Gegentheil kaum
zu bezweifeln zu seyn. (Dose», wm. III. (>. 412).

35



wieder eingeführt und theils einzeln theils zusammen von neu¬
em befragt werden. Weichen die Aussagen eines Zeugen vor
dem Assisenhof von den früher von ihm schriftlich (vor dem
Jnstructions-Richter)gegebenen ab, so läßt der Präsident die
Aenderungen durch den Gerichts - Secrctair aufzeichnen. Alle
Ueberführungsstückewerden überdem dem Angeklagten in der
öffentlichen Sitzung vorgelegt.

Nachdem nun alle Zeugen, sowohl gegen als für den An¬
geklagten vernommen sind, hält die Civil-Parthei *) oder ihr
Rechtsbeistand (son oonseil), und der Staats-Prokurator den
geeigneten Vertrag, worauf der Angeklagte und sein Vertheidi¬
ger antworten. Die beiden erstem dürfen ihre Gegenbemerkun¬
gen in einem neuen Vortrag entwickeln: allein so, daß dem An¬
geklagten und seinem Vertheidiger allezeit das letzte Wort bleibt.
Nachdem nun diese alle ihre Gründe und Gegcngründe vorge¬
tragen, erklärt der Präsident die Verhandlungen (>es äebsts)
für geschlossen, und stellt an die Geschwornen die Fragen, wel¬
che sie in Beziehung auf die Schuld oder Unschuld des Ange¬
klagten zu beantworten haben.

Die Stellung dieser Fragen, worüber in der Folge noch
umständlicher geredet werden soll, geschieht nach der Bestim¬
mung des ooä. ä'instr. crim. (srk. 337—340) in folgender
Form. „Ist der Angeklagte schuldig diesen oder jenen Mord,
Dicbstahl u. s. f. mit allen in dem Schluß des Anklageacts
enthaltenen Umständen begangen zu haben?" Obschon die
Fragen sich nur auf das in dem Anklage-Act angeführte Ver¬
brechen beziehen dürfen, so kann doch, wenn sich aus den öffent¬
lichen Verhandlungen ein erschwerender Umstand, dessen in dem
Anklage-Actnicht erwähnt wird, ergibt, in Beziehung auf die¬
sen eine besondere Frage gestellt werden. Wenn endlich der
Angeklagte sich auf einen Entschuldigungs-Grund,den die Ge¬
setze als solchen annehmen, beruft, so muß (-»-i. 339) noch die
Frage hinzugefügt werden: „Ist diese oder jene Thatsache,

*)Sowohl nach dem Decret der Constituirenden vom löten
September 1791 (O. Is justio. crim. tit. 7. sin. 18) als
auch nach dem ooä. 3. 3- brnm. g. st. (srt. 370) stand
der Civil-Parthei die nämliche Befugniß zu.



welche der Angeklagte für sich anführt, erwiesen?« (M. s. n.

srt. 340). Der Präsident übergibt nun Ort. 341) diese Fra¬
gen, schriftlich abgefaßt, und eben so den Anklage-Act, die
Protokolle über den Thatbestand, so wie alle Acten des Pro¬
zesses, die schriftlich aufgenommenen Aussage» der Zeugen ab¬
gerechnet, *) den Geschwornen. Diese ziehen sich hierauf in
ein besonderes Zimmer zurück, wo sie gemeinschaftlich, doch im
Geheimen, die Sache berathen. Oit. 342). Sie dürfen dieses
Zimmer nicht verlassen, bevor sie ihre Erklärung abgegeben ha¬
ben. Niemand, unter welchem Verwand es immer seyn mag,
hat während der Berathung Zutritt zu ihnen, als auf eine
schriftliche Erlaubniß des Präsident. (s,t. 343). Den Ge¬
schwornen sind keine bestimmte Beweise und Merkmale, nach
welchen sie die Wahrheit einer Thatsache ermessen müssen, vor¬
geschrieben, sondern sie sind in dieser Hinsicht einzig an ihre
innere, aus dem Gang der Verhandlungen und den ihnen vor¬
gelegten Beweisen, geschöpfte Ueberzeugung gewiesen, (srt.342).
Ihre Entscheidung sowohl für als gegen den Angeklagten, be¬
stimmt sich durch Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit der Stim¬
men gilt indessen die für den Angeklagten günstige Mei-

*) Die Geschwornen haben selbst die Zeugen gehört, und wer¬
den auf die etwa vorkommenden Abweichungen der letzten
(mündlichen) und frühern Aussagen derselben durch den
Präsident, durch den Advokat des Angeklagten u. s. f. auf¬
merksam gemacht, so daß es nicht gedenkbär ist, daß ihnen
irgend ein wichtiger Umstand entgehen könnte. Durch Un->
tersuchung und Vergleichung der schriftlich aufgezeichneten
Aussagen der Zeugen würde daher ihre Aufmerksamkeit
nur nnnöthigcr Weise von der Hauptsache abgelenkt und
auf Nebendinge gerichtet werden. Der oo3. 3. 3. drum.
nahm daher Ort) 381) von den Aktenstücken, die den Ge¬
schwornen in das Berathungs-Zimmer mitgegeben wurden,
nicht allein die schriftlich aufgenommenen Zeugen-Aussa¬
gen, sondern auch die Verhöre des Angeklagten aus. Diese
Anordnung möchte sogar vor der jetzigen den Vorzug ver¬
dienen, indem das Verhör des Angeklagten öffentlich vor
den Augen der Geschwornen vorgenommen wird, folglich
gegen die Mittheilung dieser Verhöre die nämlichen Grunde
streiten, als gegen die der schriftlich aufgenommenen Aus¬
sagen der Zeugen.
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»ung. (si't. 347). Die Stimmenmehrheit kann, da 12 Ge¬

schworne sind, nicht geringer als 7 gegen 5 seyn, so daß also,

wie nach der ältern französ. Gesetzgebung, zur Vcrurtheilung

eine Mehrheit von wenigstens zwei Stimmen erforderlich ist.

Der Art. 35t hat dieses noch Etwas gemildert. Wenn näm-

lim der Angeklagte hinsichtlich der Hauptsache (<1u lait

Principal) nur mit einer Mehrheit von 7 gegen 5 *) für schul¬

dig erklärt worden, so wird derselbe Punkt den Richtern eben¬

falls zur Berathung vorgelegt. Nachdem diese auch ihre Mei¬

nung abgegeben, so werden die Stimmen der Richter und Ge¬

schwornen durcheinander, wie die der Mitglieder eines und des¬

selben Kollegiums gezählt, und die Sache wird nach Stimmen«

Mehrheit entschieden. Diese letztere Bestimmung ist sehr häu¬

fig, und zwar nicht mit Unrecht, als hart, und mit dem Geist

des Instituts unverträglich angefochten worden. Da nämlich

die Zahl der Richter, den Präsident mitgerechnet, fünf ist, so

wird in dem hier betrachteten Fall, wenn drei Richter sich für

die Unschuld, und nur zwei für die Schuld anssprcchcn, also

die Majorität der Richter für die Unschuld ist, der Angeklagte

dennoch für schuldig erklärt, indem die drei Richter mit den

fünf Geschwornen nur acht, die zwei Richter mit den sieben

Geschwornen hingegen schon neun Stimmende ausmachen. Nach

der Restauration ist mit diesem Art. (351) eine zweimalige Verän¬

derung vorgenommen worden. Das Gesetz vom 24. Mai 1821 be¬

stimmte, daß, wenn in solchen Fällen die Mehrheit der Richter

der Minderzahl der Geschwornen beiträte, der Angeklagte für

unschuldig angesehen werden sollte. Nach dem Sinn dieses Ge¬

setzes ward also die Stimme eines jeden Kollegiums (der Ge¬

schwornen und Richter) für eine Einzige angesehen, und dabei

der Grundsatz angewendet, daß bei Stimmen-Gleichhcit die für

*)si>t. 351 heißt es: „ä uns simple insjorUe." Nach
gewöhnlichen Begriffen gibt zwar 7 gegen 5 nicht eine bloß
einfache Mehrheit: allein es ist die geringste Mehrheit, die

bei 12 Stimmen Statt finden kann. Daß übrigens der
Ausdruck „einfache Stimmen - Mehrheit" so verstanden

werden müsse, geht buchstäblich aus dem Vertrag des Red¬
ners der Regierung (Faure) und aus jenen, des Bericht-
Erstatters der Kommission (Riboud) hervor. M. s. d.

Monitcur vom 3V. November und 10. Dezember 1808-
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den Angeklagten günstigere Meinung gelten sollte. *) — Das
Gesetz voin 28stcn April 1832 änderte auch dieses wieder' ab.
Nach Art. 7 desselben kann der Angeklagte durchaus und in
jedem Punkt nur mit einer Stimmen-Mehrheit von mehr als
7 Geschwornen gegen 5 für schuldig erklärt werden. Zu dem
lctztcrn muß also die Zahl der Stimmen gegen den Angeklag¬
ten wenigstens noch einmal so groß als die für denselben seyn,
welche 2dec auch eigentlich der Napolconschcn Gesetzgebung
zum Grunde liegt, die aber nicht ganz folgerecht durchgeführt
worden ist. Nach demselben Art. 7 des Gesetzes vom 28stcn
April 1832, (m. s. d. Monitcnr vom 3ten Mai 1832) muß bei
der Erklärung der Geschwornen ausdrücklich bemerkt werden,
daß die Stimmen-Mehrheit gegen den Angeklagten größer als
die von 7 gegen 5 gewesen ist, ohne daß doch die wirkliche
Zahl der Stimmen angeführt werden dürfte. Nach Art. 5
muß übcrdcm den Geschwornen in jedem Fall noch die Frage
gestellt werden, ob mildernde Umstände (oirconstaiioos snöau-
vnles) vorhanden sind. Um diese Frage zu Gunsten des An¬
geklagten zu entscheiden, wird ebenfalls eine Stimmen-Mchrbcit
von mehr als 7 gegen 5 erfordert. Das Gericht erkennt in
diesem Fall (srt. 94) eine mildere Strafe als die sonst gesetzlich
bestimmte. — Nachdem nun die Erklärung der Geschwornen
fest steht, treten sie in das Sitzungs-Zimmer zurück, und der Erste
Geschworne liest dieselbe laut ab. Erklären dieselben den Ange¬
klagten für nicht schuldig, so erklärt der Präsident ihn von der
Anklage frei und verordnet, ihn auf der Stelle in Freiheit zu
setzen, (art. 358). Er kann nun wegen derselben Sache nie
wieder belangt werden, (srt. 360). Fällt der Ausspruch gegen
den Angeklagten aus, und die Richter sind einstimmig der
Meinung, daß die Geschwornen sich geirrt, so können sie
(doch nur, wenn der Angeklagte für schuldig erklärt worden)
verordnen, daß mit dem fernern Gang des Prozesses eingehal¬
ten und die Sache an einen andern Assisenhof, wovon keiner

»)Des Königs Majestät haben durch das Gesetz vom Zlsten
Dezember 1833 dieses, und zwar sowohl in Beziehung auf
die Hauptsache als auf die Ncbcnumständc, auch in ihren
Rheinischen Provinzen eingeführt.



der erstem Geschwornen Mitglied seyn darf, verwiesen werde,
(srt. 352), Bei diesem zweiten Assisenhof darf indessen von
dieser Maßregel keine Anwendnng gemacht werden, so wie über¬
haupt Niemand darauf antragen, sondern nur der Hof von
Amtswegen, und unmittelbar, nachdem die Geschwornenöffent¬
lich ihre Erklärung ausgesprochen haben, sie verordnen kann.
(iä. srt). — Erklären aber die Geschwornen den Angeklagten
für schuldig, und ihr Ausspruch wird nicht, (was nur sehr
selten geschieht) durch die übereinstimmende Meinung der Rich¬
ter umgestoßen, so wird nun von den letztem noch näher unter¬
sucht, ob die Handlung, deren der Angeklagte schuldig erklärt
worden, auch im Sinne des Gesetzes ein Verbrechen sey. Ist
dieses nicht, so wird der Angeklagte losgesprochen.*) Sonst
wird nur zur nähern Bestimmung der Strafe geschritten. Den
Antrag darüber macht der Staats-Procurator, worauf der
Vertheidiger des Angeklagten antwortet, und worüber die Rich¬
ter entscheiden, und zwar (srt. 365) selbst in den Fällen, wenn
die zu erkennende Strafe nur eine Polizei - oder Correctionnelle
ist. Dieselben erkennen auch (srt. 366) in allen Fallen und
zwar auf den Antrag der Partheien und nach Anhörung des
Staats - Prokurators über den Schadens-Ersatz. Sie können,
um die Größe desselben zu ermitteln, ein Mitglied des Assisen-
hofs seinen Richter) beauftragen, deßhalb außer der Sitzung
die Partheien zu vernehmen und ihre Beweise näher zu unter¬
suchen. Der Hof entscheidet dann spater auf einen schriftlichen,
in der öffentlichen Sitzung abgestattetenBericht dieses Richters,
nachdem die Partheien sowohl als der Staats-Procurator noch¬
mals gehört worden. —> Die Richter können sich, um abzustim¬
men, in die Berathungs-Kammer zurückziehen. Jeder gibt seine
Stimme im Geheimen ab. Aber das Urtheil wird laut und in
der öffentlichen Sitzung verkündigt. Dasselbe muß, wie bei
dem frühern Verfahren von allen Richtern unterschrieben wer-

*)Das Gesetz nennt einen solchen Ausspruch der Richter
„Sl-I'öt ll'sbsoluiion", wogegen die Verordnung des Präsi¬
dent einen von der Jury für nicht schuldig Erklärten in
Freiheit zu setzen „oräonnsnoo cl'soguittkluent"heißt. srt.
358, 364, 366, 4W. Ueber die verschiedenen Wirkungen
beider sehe man weiter unten.
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den. Ort. 370). Der Gerichts - Sccretair führt ein Protokol
über die Sitzung, damit mau sich überzeugen kann, alle For¬
malitäten seyen erfüllt worden. Gegen den Ausspruch eines
Assisenhofs findet gar kein Rechtsmittel als das der Cassation,
(in einigen höchst seltenen Fällen s> t. 443—447 das der Revision)
Statt. Nur aus zwei Gründen kann Cassation nachgesucht wer¬
den , nämlich Ort. 408) entweder wegen Verletzung einer unter
Nichtigkeits-Strafe 0 poino <lo nullits) vorgeschriebenen Form
so wie wegen Inkompetenz und wegen Unterlassung oder Ver¬
weigerung der Entscheidung über ein Gesuch des Angeklagten
oder der Staatsbehörde, wodurch diese eine ihnen gesetzlich zu¬
kommende Befugniß in Anspruch nehmen, oder (»rt. 4l0)
wegen ungesetzlicher Bestimmung der Strafe. Die Cassati¬
on kann sowohl von dem Verurtheilten als von dem Staats-
Procurator und der Civil - Parthei nachgesucht werden.
Der Verurtheilte selbst kann dieses Gesuch nur anstellen,
wenn er sich wirklich im Gefängniß befindet Ort. 42t),
so wie dieses nach dem ehemaligen Verfahren bei den Begna-
digungs-Gesuchcn erforderlich war. 2m Fall der Angeklagte
von den Geschwornen für nicht schuldig erklärt worden, kann
der Staats-Prokurator die Cassation nur im Interesse des
Rechts und des Gesetzes nachsuchen, ohne daß dev Erfolg die
Freisprechung rückgängig machen könnte» (»rt. 409). *) Die
Civil-Parthei kann, sowohl wenn der Angeklagte für nicht
schuldig erklärt, als wenn er losgesprochen worden, nur wegen
der ihr auferlegten Entschädigung, und auch dieses nur in ge¬
wissen Fallen, Cassation nachsuchen, (»rt. 412). Ueber diese
Gesuche entscheidet in jedem Fall der für das ganze Reich
bestellte Cassationshof, wovon in der Folge umständlicher gere¬
det werden wird. Dieser Hof selbst erkennt weder über die
That, noch bestimmt er die Strafe, sondern er verweist, in dem
Fall er den Ausspruch des Assisenhofs cassirt, die Sache an
einen andern (Assisenhof). Wird der Ausspruch wegen Ver-

*) Ein anderes ist es, wenn der Angeklagte von den Richtern
aus dem Grund losgesprochen worden, daß die demselben
angeschuldigte Handlung im Sinne des Gesetzes kein Ver¬
brechen ist. »rt. 410-
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lehmig einer für das Verfahren vorgeschriebenenForm (si-r.
408) cassirt, so wird der Angeklagtevor ein ncnes Gcschwvr-
nen-Gericht gestellt, und vor diesem das ganze Verfahren wie¬
derholt. Bezieht sich aber die Cassation auf die Strafbestim-
mung, so wird der Ausspruch der ersten Geschwornenals rich¬
tig angenommen, und die Richter des zweiten Assiscnhofsent¬
scheiden nur über die Strafe, (srt. 434). Gegen alle zur In¬
struktion gehörigen Prozedurenkann vor dem Endurtheil nie
Cassation eingelegt werden. Nur gegen Urtheile über die Com-
petenz (sm. 416) und gegen den Beschluß der Anklagekammer,
wodurch der Angeklagte entweder vor die Assisen verwiesen
oder in Freiheit gesetzt wird, läßt sich dieses Rechtsmittel auf
der Stelle und ehe die Sache weiter betrieben wird, und zwar
gegen den letzter» nur aus gewissen, durch das Gesetz bestimm¬
ten Gründen anwenden, (»rt. 296 — 299).

Was das Gesuch um Revision betrifft, so sind die Fälle,
wo dieselbe zulässig ist, theils auf eine sehr geringe Zahl, wo
die Unrichtigkeit des Ausspruchs des Gerichts ganz offenbar
ist, Ort. 443—447) beschränkt; theils geht das Gesuch um Re¬
vision nicht, wie ehemals an den Staats-Rath, sondern an den
Justiz - Minister, welcher die Sache an den Cassationshof ver¬
weist, von welchem letzter» dann nach Umständen ein anderer
Assisenhof, um über die Sache zu urtheilen, bestimmt wird, so
daß gar kein Mißbrauch, den einflußreicheLeute davon machen
könnten, zu befürchten ist. Eben so verhält es sich mit der
Verweisung an andere Gerichte, oder den sogenannten Evoca-
tionen, *) welche ehemals so viele Klagen veranlaßt haben.
Außer den eigentlichen Conflicten zwischen den Behörden und
den Competenzstreitigkeitcn gibt es nur zwei Gründe, weshalb
eine Criminal-Sache von einem Assisen- oder Specialhof an
einen andern und eben so von einem Tribunal an ein anderes,
oder von einem Jnstructions-Richter an einen andern verwiesen
werden kann, nämlich wenn entweder durch die Betreibung des
Prozesses bei einem Gericht die öffentliche Sicherheit gefährdet
werden könnte, oder wenn ein gegründeter Verdacht vorhanden
ist, daß wegen des Einflusses der Partheien die Sache von

*) Jetzt „rvnvois" genannt.
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cmnn Gcrichl nicht mit der gehörigen Unparteilichkeit unter-,
sucht und entschieden werden könnte. (am. 542). Eine solche
Verweisung kann sowohl von dem Staats-Procnrator des Ap,
pclhofs, als von den intcressirten Parthcien, von diesen jedoch
nur aus dem letzten der so eben angeführten Gründe nachge¬
sucht werden (am. 542). Das Gesuch wird, wenn es sich auf
den letztem Grund stützt, an den Cassationshof-, sonst an den
Instiz - Minister gerichtet, der es nach Gutdünken dem Caffa-
tionshof mittheilen kann. (am. 54s).

Eine umständlichere Darstellung des Verfahrens vor den
Assisenhöfen würde uns hier zu weit und in das Gebiet der
eigentlichen Rechtswissenschaft hinüberführen, welches weder
unsere Absicht noch unsere Kräfte erlauben. Wir verweisen
daher Diejenigen, welche eine umständlichere Belehrung wün¬
schen, auf das Gesetzbuch selbst, (am. 266 — 380), so wie auf
die Eommentatorcn, (Dourguignon, darnot, Lomiat-8aint-
krix u. s. f. und das Deport, von ülerlin). Hier mögen nur
noch einige allgemeine Bemerkungen über das jetzige französi.
Straf-Verfahren ihren Platz finden.

1) Nach der französ. Gesetzgebung werden alle gegen die
Gesetze begangenen Handlungen nach drei Graden in Uebcr-
tretungen (contra ventions), Vergehen (äölits), und Verbre¬
chen (orimos), eingetheilt. (oo<). pön. am. 1). Diese Eintei¬
lung ward schon von der Constituirenden eingeführt, obschon
sie nicht gerade dieselben Namen gebraucht. *) Auch enthalten
ihre Dekrete kein inneres Merkmal, um die Handlungen dieser
drei Grade voneinander zu unterscheiden; sondern man findet
darin nur, der Reihe nach, die Handlungen aufgezählt, die zu
der einen oder andern dieser Kategorien gerechnet werden sol¬
len. Das Gesetzbuch vom 3. Brümaire 1.4. theilt (Art. 596—604)

*)M. vcrgl. das Dekret vom 19tcn Juli 1791 und den zwei¬
ten Theil des oo<1. pvnsl der Constituirenden (Dosen. tom.
Hl. p. 303, 359). In dem ersten werden (tit. 1. am. 14)
die Polizei-Vergehen „äolits äs polioo municipale," die
Corrcctionnellen „äolits punissable» par- la voio äo la
police correctionnolle, " und in dem zweiten die Ver¬
breche» wie jetzt „ommc," genannt.



nicht sowohl die Vergehen als die Strafen in Polizei--, correc-
tionnelle- und in peinliche und entehrende Strafen ein, die es
ebenfalls der Ordnung nach herzählt. Das Straf-Gesetzbuch
Napoleons verfolgte dieses weiter. Es nennt (Art. 1) die un¬
gesetzlichen Handlungen entweder Uebcrtretungen (contrsvea-
rions), oder Vergehen (llöiitch, oder Verbrechen (crimes) nach
dem Namen der Strafe, welche die Gesetze dagegen ausgesprochen
haben. — Ueber die Art, wie die eigentlichen Verbrechen ver¬
folgt werden, ist im Vorigen hinreichend gehandelt worden. *)
Für jede der beiden andern Gattungen von Vergehen sind be¬
sondere Gerichte bestellt. Das Erkenntniß über die der ersten
Gattung, welche (ohne Rücksicht auf die Kosten und den allen-
fallsigcn Schadens - Ersatz oder die Beschlagnahme) höchstens
mit einer Geldbuße von 15 Franken oder mit einer Einsperrung
(emprisonnement) von 5 Tagen bestraft werden können, ge¬
hört (in erster Instanz) den Polizei-Gerichten. **) Bei dem-

*)Eine Ausnabme machen diejenigen, welche wahrend der
öffentlichen Sitzung eines Gerichtshofs (onu,-) begangen
werden. Die Instruction wird darüber (voll. ll'insrr.
cvim. s,-l. 507, 508) auf der Stelle vorgenommen und
gleich darauf das Urtheil von den Richtern, ohne Zuzie¬
hung von Geschwornen, ausgesprochen. Man bemerke
nur, daß bier nicht einzig von Beleidigungen gegen den
Hof und sonstigen Ruhestörungen, die in Thätlichkeiten
und Verbrechen ausarten, sondern überhaupt von jedem
wahrend der Sitzung begangenen Verbrechen die Rede ist.
M. vergl. srt. 181, 504 — 506.

**)Doch steht das Erkenntniß einiger Vergehen, selbst wenn
sie geringere Strafen als die genannten nach sich ziehen,
vermöge ihrer Natur nicht den Polizei- sondern den cor-
rcctionncllcn Gerichten zu. Dahin gehören (voll. ll'instr.
vrim. si-r. 170) alle Forstfrevel, insofern sie von der Forst-
Verwaltung verfolgt werden. Der Redner der Regierung,
(Treilbard), welcher den Vorschlag zu diesem Gesetz (d. 9. Nov.
1808) in dem gesetzgebenden Korps vortrug, gab als Ursache
dieser Ausnabme die Schwierigkeit an, welche die Forstver-
waltnng haben würde, die Forstfrevel vor so vielen Friedens-
Gerichtcn zu verfolgen. (M. s. d. Monit. v. 10. Nov. 1808).
Es gibt übrigens noch mehrere andere Vergehen und Polizei-
Ucffertretungcn, welche durch besondere Gesetze an die correc-
tionneüen Gerichte verwiesen sind, wie z. B. die Ucbertretungen
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selben fungkrt als Richter nur ein einziger Beamter, der Frke-

dens-Richter (auch zuweilen der Maire Ort. 139 — 143), dem

ein Gerichts - Secretair und ein Beamter der Staatsbehörde

beigegeben ist. Nämlich in allen Polizei- sowohl als correc-

tionnellen Sachen müssen Ort. 153, 190) die Anträge des letz¬

tem vernommen werden. Bei den Polizei-Gerichten wird diese

Stelle Ort. 144, 167) entweder durch den Polizei-Kommissair

oder durch den Beigeordneten des MaircS, oder in Ermange¬

lung derselben durch andere in demselben Artikel näher bestimmte

Beamten vertreten. Das Verfahren vor den Poiizei-Gerichten

kommt mit dem vor den Correctionnellen (wovon sogleich) fast

gänzlich überein. Das Nähere findet man 'Ort. 153— 165,

169 —171). Die Appellation von den Polizei-Gerichten, wenn

eine solche Statt findet, — und dieses ist, wenn auf eine Ge¬

fängnißstrafe e.kannt wird, allezeit der Fall (m. s. n.srt. 172) —

geht an das correctionnclle Tribunal. In den Fällen, wo die

Polizei-Gerichte in letzter Instanz sprechen, kann Ort. 177) gegen

ihre Urtheile, und zwar sowohl von den Partheien als von

der Staatsbehörde Cassation eingelegt werden.

2) Ueber die Bestrafung der gesetzwidrigen Handlungen

des zweiten Grades, die Vergehen (äo'Iits), wogegen durch das

Gesetz keine Leibes- oder entehrende Strafe bestimmt ist, erken¬

nen in erster Instanz (jedoch mit Einer Ausnahme *) die ge¬

wöhnlichen Civil-Tribunale derselben Instanz. Sie nehmen in

diesem Fall den Titel: Correctionnelle Tribunale **) an. Das

in Lotterie-Sachen, in denjenigen der vereinigten Rechte

u. s. f.; wenn sie nämlich durch erschwerende Umstände nicht

gar Erimincl werden. M. s. d. Eommentar von Bour-

guignon zu gi t. 179, 137 ll. ooll. tl'insti-. crim.

")Nach Art. 10 des Gesetzes vom Msten April 1810 (Dosen,

wm. I V. x. 466) stehen die Groß - Offiziere der Ehrenle¬

gion, die Generale, welche in einem Departement »ver¬
eine Diviston befehligen, die Erzbischöfe, Bischöfe, die Prä¬

sidenten der Consistorien, die Mitglieder des Eaffations-,
Nechnungshofs und der Appclhöfe, so wie die Prafecte, in
Correctionnellen Sachen nur unter den Appelhöfen. Man

sollte glauben, dieses sey durch Art. 1 der Charte abge¬
schafft.

**)M. s- eost. ä'iastl-. erim. Ur. 1l. tit. 1. cbsp. S. —
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Verfahren vor denselben ist fast ganz (si-r. 190) enthalten.
Die Instruction geschieht in der öffentlichen Sitzung selbst und
es findet keine vorläufige Untersuchung vor dem Jnstructions-
Richter Statt, (Die Fälle abgerechnet, wo eine Handlung, die
man anfänglich für ein Verbrechen hielt, sich während der nä¬
hern Untersuchungvor dem Jnstructions-Richtcr als ein bloßes
Vergehen herausstellt, und deßhalb das Erkenntniß darüber
von der Raths- oder Anklage-Kammer an das Polizei - oder
correctionnclleGericht verwiesen wird). Bei dem öffentlichen
Verfahren trägt zuerst der Staats-Procurator, und die Civil-Par,
thci, oder bei Forstfreveln der Forstbcamte — welchem letzter»
nach dem kaiserl. Dekret vom 18ten Junius 1809 *) ein beson¬
derer Platz unmittelbar nach den Beamten der Staatsbehörde
angewiesen ist — die Sache vor. Darauf werden die Proto¬
kolle **) und sonstigen Berichte von dem Gerichts - Sccretair
verlesen, die Zeugen für und gegen abgehört, und die etwaige»
Einwendungen dagegen vorgebracht und abgeurtheilt. Alle
Stücke, welche zur (Überführung oder Rechtfertigung des An¬
geklagten dienen können, werden den Zeugen und Partheien
vorgelegt. Nun wird der Angeklagte vernommen;er sowohl,
als alle die für den Schadcns-Ersatz verantwortlich sind, brin¬
gen ihre Vertheidigungs-Gründe vor. Dann trägt der Staats-
Procurator die ganze Sache nochmals knrz vor, und macht
seine Anträge, worauf dem Angeklagten und die wegen des
Schaden-Ersatzes verantwortlichen Personen erwiedern können.
Nun erfolgt das Urtheil entweder auf der Stelle oder in der

Nach dem kaiserl. Dekret vom 30sten März 1808 Art. 56
sollen außer der gewöhnlichen Rolle für die Civil - Sachen
noch zwei andere Rollen angefertigt werden. Auf die erste
werden alle eigentlichen Klagen (xlsintes) wegen Beleidi¬
gungen u. s. f. und Ucbertretungcn der Polizeigesetze, auf
die andere alle Sachen, die sich auf Forst-Vergehen, auf
die Einregistrirungs - Gebühren, Lotterien, und überhaupt
auf die Abgaben beziehen, getragen. Das Erkenntniß da¬
rüber ist an eine besondere Kammer gewiesen. (Dosen,
tom. I V. i>. 438).

*) Dosen. tom. IV. p. 454



nächsten Sitzung. Bei demselben werden keine Geschwornen
zugezogen, sondern die Richter (jedoch wenigstens drei an der
Zabl) sprechen sowohl über die Schuld als die Bestimmung
der Strafe. Die corrcctionncllen Urtheile müssen die That¬
sache, deren der Angeklagte schuldig ist, die zuerkannte Strafe,
den zu leistenden Schadens-Ersatz und den Tert des Gesetzes
bestimmt enthalten, (srt. 195). Die Urkunde derselben (ls mi-
nuie) muß von allen Richtern unterschrieben seyn.

Gegen ein solches Urtheil kann 1) von dem Angeklagten
und allen wegen des Schadens-Ersatzes verantwortlichen Perso¬
nen, 2) von der Civil-Parthei, doch nur wegen ihres Civil-
Jntcrcsse, 3) von der Forst-Verwaltung, 4) von dem Staats-
Procurator des Gerichts, welches das Urtheil erlassen; und,
was merkwürdig ist, auch 5) von dem Staats-Procurator des
Gerichts, woran appcllirt wird, Appellation eingelegt werden.
Diese Appellation geht übrigens nach Umständen entweder an
ein anderes Tribunal der ersten Instanz oder an den Appclhof
(srt. 200, 201).*) **) Hier wird die Sache zum Theil schrift¬
lich verhandelt. Der Appellant reicht eine Bittschrift ein, wel¬
che seine Beschwerden gegen das frühere Urtheil enthalt. Ein
besonders dazu ernannter Richter liest in der öffentlichen Si¬
tzung einen schriftlichen Bericht über die Sache ab, ohne doch
seine Meinung abzugeben. Nun werden alle Partheicn noch¬
mals gehört, und nöthigenfalls die Zeugen wiederholt vernom¬
men, und dann das Urtheil gefallt.

Was die Verfolgung vor den Polizei- und corrcctionnellen
Gerichten betrifft, so kann Einer, der sich von Jemand beleidigt

*)6oä. il'instr. crim. srt. 199, 202. M. vgl. jed. srt. 192-

**)Nach dem kaiscrl. Dekret vorn 6ten Julius 1810 Art. 2
müssen in der Kammer des Appelhofs, welche in corrcction¬
nellen Sachen spricht, eben so wie in der Anklage-Kammer
bei jedem Urtheil wenigstens fünf Richter mitwirken.—Dem
kaiscrl. Dekret vorn 18ten August 1810 über die Organisa¬
tion der Tribunale der ersten Instanz ist (dir. II) eine
Liste beigefügt, welche die Tribunale enthalt, woran von
jedem Tribunal der ersten Instanz (nach srt. 200 d. cost.
tl'instr. crim.) in correctionnellen Sachen appcllirt wird.
(Oescn. lom. IV- p. 47 H 490, 498).



glaubt, denselben entweder unmittelbar vor diese Gerichte la¬
den lassen, oder er kann auch seine Klage bei dem Staats-Pro-
curator anbringen, und sich diesem, wenn er die Klage verfolgt,
als Civil - Parthei anschließen; endlich steht auch dem Staats-
Procurator von Amtswegcn diese Bcfugniß zu..

3) Den verschiedenen Graden der strafbaren Handlungen
gemäß, ist- oder sollte auch wenigstens die Art der Gefäng¬
nisse seyn (obschon hierin die gesetzlichenVorschriften leider
nicht allenthalbenbefolgt werden). Die constituirende Ver¬
sammlung richtete ihre Aufmerksamkeit bald auf diesen in Frank¬
reich früher gänzlich vernachlässigten Gegenstand. In dem De¬
kret, welches sie den 19ten Juli 1791 über die Einrichtung der
Polizei- und correctionnellen Gerichte *) erließ, bestimmte sie
(tit. 2. srt. 2—5), daß für die zu correctionnellen Strafen
verurtheiltcn, unter dem Namen Besserungs-Häuser (maison,
äs cori-eotion) besondere Gefängnisse eingerichtet werden soll¬
ten. Wenn ein Besserungshaus sich in dem nämlichen Local
mit dem für die Verbrecher bestimmten Gefängniß befände, so
sollte es von demselben dennoch gänzlich getrennt seyn.

Das Dekret derselben Versammlung vom löten September
1791 über das Criminal-Verfahren**) bestimmte ferner (tit.
13. sm. 11, 1), daß die eigentlichen Gefängnisse, wo die ver-
urtheilten Verbrecher ihre Strafe aushielten, durchaus von den¬
jenigen Häusern getrennt seyn sollten, wo man die Beschuldig¬
ten oder auch Angeklagten, um sich ihrer Person zu versichern,
aufbewahrte. Bei jedem correctionnellen Tribunal sollte (am. 1)
ein Arresthaus (msison ä'-mis,) bestehen, um dorthin alle die¬
jenigen zu bringen, gegen die ein geeigneter Polizei-Beamter
(der damals hierin die Stelle des Jnstructions-Richters vertrat)
einen Verhaftungs - Befehl (msnäst ä'ar-rst) erlassen hatte.
Ferner sollte bei jedem Criminal-Gericht ein besonderes Crimi-
nal-Arresthaus (maison äs justice) eingerichtet werden, wohin
die Beschuldigten erst, nachdem sie förmlich in Anklagestand
versetzt waren, und deßhalb ein Ergreifungs-Befehl (oräon-
nsncs äs xeise äs sorxs) gegen sie ergangen war, gebracht

*)Oesen. lom. 111. p. 303»
**) idiä x. 325, 329.
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würden. Obschorr nach der jetzigen Gesetzgebung das Versah,
ren, um Jemand in Anklagezustand zu versetzen, von der durch
die Constituirende eingeführten, sehr wesentlich abweicht, so
sind doch die eben genannten Bestimmungen über die Gesang,
niste (cod. ä'iostr. crim. srl. 603, 604, 233) beibehalten wor¬
den.

4) Zur Verhütung aller willkührlichcn Verhaftungen finden
sich (ood. d'insto. crim. liv. II. tit. 7. cllsp. 3) sehr weise
und zweckmäßigeBestimmungen. *) Allein sie waren durch
andere Anordnungen,wovon sogleich die Rede seyn wird, in
Bezicbung auf politische Verbrechen ganz unwirksam gemacht.
Wahrscheinlich wird es dem Leser nicht unangenehm seyn, wenn
wir über diesen wichtigen Gegenstand in einige nähere histo,
rische Details eingehen. Der Mißbrauch, der mit den gehei,
men Vcrhaftsbcfchlen (lettros do «sollet) getrieben ward, war
gewiß einer der häßlichsten Flecken der ehemaligen Verwaltung
Frankreichs. Es gibt fast Nichts, was von je her die Gemü¬
ther der Menschen so tief empörte, als der Gedanke an die
Möglichkeit einer solchen Verhaftung, so wie denn auch die
Zerstörung der Bastille fast der erste Act war, wo im Anfang
der Revolution die Volkswuth in wirkliche Gewaltthätigkeit
ausbrach. Man hätte daher glauben sollen, daß die Machtha¬
ber es für immer als Warnung nehmen und in dieser Hinsicht
jeder Besorgniß zuvorkommen würden. Die constituirende Ver¬
sammlung, mit der Stimmung der Nation wohl vertraut, eilte
auch wirklich hierin ihren Klagen abzuhelfen. Durch ihr De¬
kret vom 16. März 1790 verordnete sie, daß alle, welche in
Folge eines geheimen Verhaftsbefehls oder auf Ansuchen ihrer
Familie in Schlössern, Klöstern, Zuchthäusern u. s. f. gefangen
gehalten würden, innerhalb sechs Wochen in Freiheit gesetzt,
oder vor die Tribunale gestellt werden sollten. **) Durch

*)Man vergleiche das eben angeführte Dekret der Consti-
tuir. tit. 14 (1)«86NN0 tom III. p. 348 — 349), so wie
auch die Bestimmungendes ood. d. do'lits et des xomes
cvom 3ten Brüm. I. 4) liv. II. tit. 13 (vesenao tom. IV-
l>. 105).

**) Horenne tom. IX. x. 608.



das Dekret über die Organisation der Criminal-Justiz (vom
löten September 1791 rit. 14) wurden nicht allein alle Der«
Haftungen, die von andern als den gesetzlich beauftragten Be¬
amten ausgingen, verboten, sondern auch sehr wirksame Maß¬
regeln angeordnet, um über die Ausübung dieses Verbots zu
wachen. *) Allein wohl nie wurden so schöne Erwartungen so
bitter getäuscht als diesesmal. Nach dem Sturz der Monar¬
chie, unter der Schreckcns-Regicrung, sah Frankreich den Skan¬
dal der willkührlichen Verhaftungen bis zu einem Uebermaß
getrieben, wovon man kein Beispiel gekannt, ja wie man es
sich früher nicht als möglich hätte denken können. Die Con-
stitution, welche der National-Couvcnt den 24. Junius 1793
dem Volk vorlegte, gab (srl. 55) dem gesetzgebenden Korps
das Recht diejenigen anzuklagen, welche eines Complots gegen
die öffentliche Sicherheit verdächtig wären. Allein von diesem
scheinbar gemäßigten Anfang ließ der Convcnt sich durch den
Drang der Begebenheiten sehr bald zu den ärgsten Greueln
fortreißen. Schon den 17ten September 1793 erschien daS
berüchtigte Gesetz über die Verdächtigen. (>oi lies suspeets.) **)
Nach demselben sollten in ganz Frankreich alle Verdächtigen
— und als solche bezeichnet Art. 2 unter andern Alle, welche
durch ihr Betragen, durch ihre Reden, Schriften, oder durch
ihre Verbindungen (xsi- Ieu,s relational sich als Freunde
der Tyrannei und des Fedcralismus gezeigt hätten — in Haft
genommen-, und bis zum Frieden in Haft gehalten werden.
Die Ausführung dieser schrecklichen Maßregel ward den Auf-
sichts-Ausschüssen (evnntes so 5urveillsnee) übertragen, deren
durch das Dekret vom 21sten März 1793 bei allen Gemeinden
eingesetzt waren, und die aus 12 Mitgliedern bestanden. Diese
Aufsichts-Ausschüsse sollten (srt. 3) unverzüglich eine Liste aller
Verdächtigen ihres Arrondissemcnts aufstellen, dieselben verhaften
und ihre Papiere versiegeln lassen. Die Vcrbaftung sollte

*)vesenne tom. III. p. (348—349).

**)1)e8enne eos. zenei-. 1'rsno. tom. X. p. 129. Man ver¬
gleiche noch das Dekret vom 22sten Neutose I. 2 (13-
März 1794). ibisi x. 150-
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indessen (srt. 4) nur durch Stimmenmehrheit und unter Mit¬
wirkung von wenigstens sieben Mitgliedern erkannt werden
können. Alle Ausschüsse der einzelnen Städte standen unter
der obern Leitung des Ausschusses der allgemeinen Sicherheit
(comitt- klo »ür-etä Ao'nel-gle) von Paris, welcher einen der
16 Ausschüsse des National-Convents ausmachte, und von dem
der Impuls auf ganz Frankreich ansgehn sollte. *) An die¬
sen mußten tsrt. 9) die Ausschüsse der einzelnen Städte das
Verzeichniß aller auf ihren Befehl Verhafteten nebst Angabe
der Gründe und der bei ihnen gefundenen Papiere einschicken,
und dieser (der Sichcrhcits-Ausschuß) entschied endlich bestimmt,
und zwar nach Stimmen-Mehrheit und unter Mitwirkung
von wenigstens neun seiner Mitglieder**), ob der Verhaftete
frei gelassen - an das Revolutions-Tribunaloder an die ge¬
wöhnlichen Criminal-Gcrichte verwiesen- oder als Verdächtiger
in fernerer Gefangenschaft gehalten werden sollte. Diese Be-
fugniß ward ihm durch das Dekret vom 19ten Wendern. I. 2
(lOten Oktober 1793), welches dem vom 17ten September zur
Erläuterung diente, noch bestimmter beigelegt. ***) Nach Art.
10 des letzter» Gesetzes, konnten auch die Tribunale diejenigen,
in Hinsicht welcher die Anklage als unstatthaft erklärt ward,
oder die nach der Anklage frei gesprochen wurden, dennoch nach
Umständen als verdächtig in Haft halten. Allein (mit Aus¬
nahme des Revolutions - Tribunals) schienen die gewöhnlichen
Gerichte den damaligen Machthabern nicht die geeigneten Werk¬
zeuge zur Ausübung ihrer Tyrannei zu seyn. Das Dekret ****)

*) Dieser Ausschuß der allgemeinen Sicherheit war es, wo¬
von, in Verbindung mit dem Wohlßahrts-Ausschuß, alle
Greuel der Schreckens-Regierung ausgingen. Die Be¬
fugnisse dieser Ausschüsse wurden' insbesondere durch das
Gesetz vom 7ten Fructidor I. 2 näher bestimmt. Vesennv
tom. I. p. 305.

**) Dieses letztere bestimmte Art. 3 des Dekrets vom 7ten
Fructid. I. 2 (3ten September 1794). vesenne tom. I.
p. 305.

***)Oesenvo tom. X. p. 132.

****) Dekans tom X. x. 140. 30



vom 18ten Iiivosc I. 2 (8tcn Januar 1794) beauftragte daher
(Art. 1) vorzugsweise die Municipalitäten und die Aufsichts-
Ausschüffe mit der Verfolgung und Verhaftung derjenigen, die
Etwas gegen die Sicherheit des Staats unternahmen. Die
Friedensrichter wurden (Art. 8) verpflichtet, alle Anklagen der
Art, welche bei ihnen vorgebracht würden, an die Municipali¬
täten und Aufstchts- oder Nevolntions-Ausschüsse zu verweisen.
Diese grausamen Maßregeln blieben in Wirksamkeit bis zum
27steu Juli 1794 (9ten Thermid. I. 2). Da führte endlich
das Uebermaß des Uebels den Untergang seiner Urheber und
in Folge dessen bald eine bessere Ordnung der Dinge herbei.
Am 5tcn Fructid. I. 3 (22steu August 1795) ward eine neue
(die dritte) Constitution eingeführt, welche (Art. 222) jede
willkührlichc Verhaftung verbot. Nur die Polizei- oder ge¬
richtlichen Beamten dursten im Fall eines gegründeten Ver¬
dachts einen Bürger verhaften lassen; und zwar unter der Ver¬
pflichtung ihn gleich zu verhören *) und au die Gerichte aus¬
zuliefern. (Art. 224, 225, 227). Im Fall einer Verschwörung
gegen den Staat erhielt zwar das Directorium (Art. 145) das
Recht einen Verdächtigen verhaften zu lassen und zu verneh¬
men; allein es war, und zwar unter den gegen die willkühr-
lichcn Verhaftungen verhängten Strafen, verpflichtet, denselben
innerhalb zwei Tagen an die Polizei-Beamten auszuliefern,
um nach den Gesetzen zu verfahren. Gegen die Einzelnen ward
diese Bestimmung streng genug gehalten. Zsttbin das Directo¬
rium durch die unaufhörlichen Bewegungen feiner innern und
äußern Feinde in stetem Schrecken gehalten, wüthete gegen die
Massen, besonders gegen die Klasse der Emigranten, der Ade-
lichen und Priester.«. Den lOten Vendemiaire I. 4 (2ten Okto¬
ber 1795 **) erschien ein Gesetz, nach welchem jede Gemeinde
für alle auf ihrem Gebiet mit offenbarer Gewalt durch Zusam¬
menrottung Mehrerer (mit- oder ohne Waffen) begangenen
Verbrechen verantwortlich gemacht (tit. 4 »rt. 1), und zum

*)Die Jnstruction der Criminal-Prozesse lag damals fast
ganz in den Händen der Beamten der gerichtlichen Poli¬
zei. M. s. weiter unten.

**)Oe8vnn6 tom. X. p. 219-



Schadens-Ersatz und, wenn Mitglieder der Gemeinde Theil
genommen hatten, zu einer der Entschädigungs-Summe gleichen
Geldbuße gegen den Staat (»ri. 2) angehalten ward. Nur,
wenn die Ucbelthätcr nicht aus der Gemeinde waren, und *)
letztere alle ihr zu Gebot stehenden Mittel angewendet hatte,
um dein Verbrechen zuvorzukommenund die Urheber zu ent¬
decken, war sie von aller Verantwortlichkeitfrei (tit. 4 srt. 5).
Ueber Alles dieses, so wie über den Betrag der Entschädigung
entschied das Eivil-Tribunal des Departements. (tit 5 srt. 4,5).
Die Summe, wozu eine Gemeinde verurtheilt ward, sollte in¬
nerhalb zehn Tagen fürs Erste von den zwanzig höchst Be¬
steuerten genommen, und alsdann auf alle Gemeinde-Mitglieder
nach Verhältniß ihres Vermögens (ü i-gison äss kslmltös cko
clisc^us Iisbitsni) vertheilt werden, (tit. 5 srt. 8, 9). Den
Mitgliedernder Gemeinde, welche an dem Verbrechen keinen
Theil genommen,blieb es vorbehalten, ihren Recurs gegen die
Urheber, und deren Mitschuldige zu nehmen, (tit. 4 srt. 4).

Durch das Gesetz vom 19ten Fructid.**) I. 5 (5ten Sep¬
tember 1797) wurden eine Menge bestimmt genannter Perso¬
nen zur Deportation verurtheilt. Dieses geschah indessen in
Folge einer gewaltsamen Veränderung der Regierung.

Den 24steu Mcssidor I. 7 (12ten Juli 1799) erschien das
unter dem Namen des Gesetzes über die Geißel (loicles otsgss)
bekannte.***) Nach demselben sollten aus einem Landestheil,

*) Es kann kaum bezweifelt werden, daß das hier Gesagte Cu-
mulativ verstanden werden sollte, d. h. daß die hier erwähn¬
ten, die Gemeinde entschuldigenden Umstände zusammen
eintreffen müßten, um sie von aller Verantwortlichkeitzu
befreien. Es heißt nämlich Art. 4: „Vsn8 le» os8 ou les
rgssemblomens guroient 6tö 1ormÜ8 cl'inlllviclus etrsn-

gers s Is communo ..... et orr Is eommun« Sliroit
gl)ü touteg los me.8ui'e8 sto. — Anders verhalt es sich mitdem Art. 7 erwähnten Fall, wenn Brücken zerstört, Wege
unterbrochen wurden u. s. f. In diesen Fällen konnte sich
die Gemeinde (Art. 8) durch Angabe der Urheber, wenn
sie Fremde waren, befreien.

**)I)6seri. tow. X. p. 250.
***)Oe8eon6 m. X. p. 283-



(Departement, Canton u.s.f.), worin bürgerliche Unruhen Statt
fänden, nachdem das Gesetz anf den Vorschlag des Directori,
nms von dem gesetzgebenden Korps als darauf anwendbar er¬
klärt worden, von den Central - Verwaltungen gewisse Indivi¬
duen als Geißel genommen und auf ihre Kosten alle in einem
gemeinschaftlichen Local in Verwahr gehalten werden, (srt.
1,3,4). Dieselben sollten votzüglich aus den Verwandten und
Verschwägertender Emigrirten, den ehemaligen Adelichen, wenn
sie ssch durch Etwas verdächtig gemacht hatten, so wie aus
den Eltern und Großeltern derjenigen Personen, die notorisch
an den Zusammenrottungen und Verbindungen der Meuchel¬
mörder Theil hatten, genommen werden (srt. 2, 3). Alle diese
sollten überhaupt für die in dem Departement u. s. f. began¬
genen Meuchelmorde und Räubereien persönlich und bürgerlich
verantwortlich seyn. (s,r. 2). Im Fall an einem wirklichen
oder vormaligen Beamten der Republick, an einem Vaterlands-
Vertheidiger, an einem Ankäufer oder Besitzer von National-
Gütern ein Meuchelmord begangen würde, sollte das Direkto¬
rium für jeden Ermordeten vier dieser Geißel von dem Gebiet
der Republick deportiren lassen, (sr-r. 9). Die srt. 2 als ver¬
dächtig bezeichneten waren überdem solidarisch verpflichtet, für
jeden dieser Ermordeteneine Geldbuße von 5000 Franken
und an die Wittwe und Kinder des Ermordeten eine Entschä¬
digung, die für die Wittwe nie weniger als 6000- und für
jedes Kind nie weniger als 3000 Franks betragen konnte, zu
bezahlen, (srt. 13, 15).

Das Direktorium überlebte das Erscheinen dieses Gesetzes
nicht lange. Den 18ten Brümaire desselben Jahrs (9ten No¬
vember 1799) mußte es den Consuln Platz machen. Auch diese
hatten eine Eristenz von kaum ein paar Tagen, als sie (durch
den Beschluß »i-rütäz vom 20sten Brümaire I. 8) eine Meuge
von Personen der vorigen Regierung verbannten. *) Doch

*) Desenne lom. X. p. 290- Von den bezeichneten Personenwurden Einige aus dem Gebiet von Frankreich verwiesen,
andern ward ein bestimmter Wohnort in Frankreich ange¬
wiesen, den sie nicht verlassen durften. Eigentlich depor¬
tier ward keiner.
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dieses scheint leider fast eine traurige aber absolute Nothwen¬
digkeit zu seyn, der sich keine Regierung, die eine frühere ver-
drangt, ganz entziehen kann. Die Constitution vom 22stcn
Friin. I. 8 (13. Dezember 1799), welche das Werk des 18ten
Brümaire erst fest begründete, ertheilte fast so, wie die vorige
v. I. 1795 , der Regierung (srt. 46) das Recht, diejenigen,
die staatsgefahrlichcr Plane verdächtig waren, unter der Ver¬
pflichtung sie den Gerichten auszuliefern, verhaften zu lassen.
Nur ward die Zeit, innerhalb welcher der Verhaftete entweder
in Freiheit gesetzt oder den Gerichten übergeben werden mußte,
von zwei auf zehn Tage ausgedehnt; auch sollte die Strafe
der willkührlichen Verhaftungnicht die Mitglieder der Regie¬
rung, (die Consuln), sondern den Minister, der den Verhafts-
Befehl unterzeichnet hatte, treffen. Die Constitution vom löten
Thcrmid. I. 10 (4ten August 1802) *), wodurch Napoleon auf
Lebenszeit zum Consul ernannt ward, änderte (tit. 5 -ne. 55)
dieses dahin ab, daß der Senat jedesmal die Frist festsetzen
sollte, innerhalb welcher ein von der Regierung Verhafteter
den Gerichten ausgeliefert werden müßte. Hierzu fügte (sin. 56)
noch die allgemeine Bestimmung hinzu, daß ein Senatus - Con-
sult nicht anders als auf den Vorschlag der Regierung zur
Berathung gebracht werden könne; wodurch freilich der Inhalt
des vorigen Artikels in ein leeres Gaukelspiel verwandelt, und
die persönliche Freiheit eines jeden Bürgers ohne Schutzmittel
in die Hände der Regierung und ihrer Agenten gegeben ward.
In Folge dieser Gewalt, welche die Constitution selbst der Re¬
gierung gab, hatten sich die Gefängnisse im Lauf mehrerer
Jahre nach und nach mit Verdächtigen gefüllt, als den 3ten
März 1810 endlich das berüchtigte kaiserliche Dekret über die
Staats - Gefängnisse**) erschien, welches man fast eine verfei¬
nerte Ausgabe des Gesetzes der Verdächtigennennen möchte.
Die in der Einleitung angegebenen Beweggründe des Dekrets
sind merkwürdig. In Erwägung „ heißt es daselbst " daß eine
Menge Menschen in den Staats - Gefängnissen verhaftet ist,

*)Sie ward als organisches Senatus-Consult verkündigt.

**) Oesonns tom. IX. 623.



ohne daß cs angemessen wäre weder sie in Freiheit zu sehen,
noch auch sie den Gerichten zu überliefern ; daß Mehrere dersel¬
ben, die von der Polizei in fremden Landern gebraucht worden !!,
gegen diese wortbrüchig geworden, so daß man sie ohne das
Wohl des Staats zu gefährden, weder in Freiheit setzen, noch
vor Gericht stellen kann, ..... in Erwägung indessen, daß
unsere Gerechtigkeit erheischt uns zu versichern, daß, wenn ei¬
nige unserer Unterthanen in den Staats-Gefängnisscn zurückge¬
halten werden, dieses nur aus gerechten Ursachen und aus
Rücksichten auf das öffentliche Wohl geschieht; so wie daß es
zweckgemäß ist für die Untersuchung einer jeden Sache gesetz¬
liche Formen festzustellen, haben Wir beschlossen u. s. f.

Der wesentliche Inhalt des Dekrets ist, daß Niemand in
ein Staats - Gefängniß gesetzt werden könne (srt. 1), als in
Folge eines kaiserlichen Beschlusses, der auf den Bericht des
Justitz- oder Polizei-Ministers in einer geheimen Berathung
erlassen ward, wobei außer dem Großrichter *) noch zwei Mi¬
nister, zwei Senatoren, zwei Staatsrathe und zwei Mitglieder
des Cassationshofs gegenwärtig waren. Dieser Beschluß sollte
nur ein Jahr in Wirksamkeit bleiben, wenn vor Ablauf dieser
Zeit nicht ein ähnlicher Beschluß (srt. 2) erfolgte. Jedes
Staats-Gefängniß sollte jährlich vor dem Isten September von
Einem oder mehreren Staatsrathcn (sri. 9, 10) untersucht,
und jeder Gefangene einzeln über seine Einreden und Rcchtfcr-
tigungs - Gründe (srt. 1l) vernommen werden. In Folge die¬
ser Untersuchung ward dem Kaiser jedes Jahr im Lauf des
Dezembers die Liste der Staats-Gcfangencnmit allen nöthigen
Nachweisungen in einer geheimen Berathung vorgelegt, (srt.
3, 4, 5). Der Beschluß über jeden einzelnen Gefangenen sollte
ebenfalls jedes Jahr, von dem Staats-Sccretair ausgefertigt,
und von dem Justitz-Minister bescheinigt, an den Polizei-Mini¬
ster und an den General-Procnratordes betreffenden Appelhofs
übersendet werden, (srt. 6). Zu Staats-Gefängnisscn sollten
(srt. 37, 38) nur die Schlösser zu Saumür, Hain, Jf, Lands-
kroun, Pierre - Chatel, Fenestrclle, Campiano und Vincennes

*)d. h. außer dem Justitz-Minister. Die Constitntion v. I.
1802 legte Art. 78 ihm diesen Titel (Großrichter) bei.
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dienen. Jeder Gefangene behielt in der Reget («'it n'o» ert

gutrvmvnt orclonnö) das Recht über sein Vermögen zu ver¬

fügen (si-t. 34), und bekam außer seiner Nahrung, wenn er

es verlangte, jeden Tag zwei Franken. (-»>. 33). — Welcher

Gebrauch von diesem Dekret gemacht worden, und zu welche,»

Klagen es Veranlassung gegeben, ist bekannt. Letztere waren

um so gerechter, da der Kaiser bei seinem Talent und sei¬

nen Hülfsmitteln zur Erhaltung seiner Macht solcher Mittel

nicht bedurfte, die endlich gerade das Gegentheil von dem, was

sie bezweckten, herbeigeführt haben.*)—Die, nach dem Sturz

Napoleons, im I. 1814 ertheilte Ehartc Ludwigs des Achtzehn¬

ten huldigte in dieser Hinsicht ganz den Grundsätzen der Eon-

stituirenden. Durch s>t. 4, 62, 63 ward die Freiheit der Bür¬

ger vor jedem willkührlichm Angriff gesichert. Bald darauf

kehrte bekanntlich Napoleon auf eine sehr kurze Zeit nach Frank¬

reich zurück, um auf immer daraus zu verschwinden. Seine

Fehler zwar erkennend, aber nicht bekennend (welches letztere die

Nation erwartete, und die Gerechtigkeit forderte) gab er den

22sten April 1815 (Dosen. ton,. XVIII. i>. 586) eine Constitu-

tion unter dem Namen: Zusatz-Act zu der Grundverfassung

des Reichs (soto kxiclitionnol kttix oonstitulions lls I'onipiro),

die Art. 60 jede willkührliche Verhaftung verbot. Diese

große Wohlthat ward endlich den Bürgern durch die Charte

von 1830 ait. 4,5,3 von neuem bestätigt, und (si-t. 54) völ¬

lig gesichert.

5) Nach der jetzt (1835) bestehenden Gesetzgebung gibt es

in Frankreich, außer der Pairskammer und den Militair-Gerich-

ten, welche letztere nur über Militair-Personen richten, und

worüber im fünften Abschnitt noch Einiges vorkommen wird,

keine Ausnahm-Tribunale (tridunsux ä'sttribuuo») mehr. **)

*)Jn dem Dekret des Senats vom 3tcn April 18l4, welches
Napoleon des Throns verlustig erklärte, wird sein Dekret
über die Staats-Gefängnisse als ein besonderer Beschwerde-

Grund gegen ihn angeführt. (Dosen. to»>. I. s>. 103).

**)Auch keinen privilcgirtcn Gerichtsstand. Das besondere
bei Verbrechen der Richter oder gerichtlichen Behörden vor¬
geschriebene Verfahren eock. ck'insir. cri'u,. Ilv. 2. cb.>>», 3



Die Gesetzgebung, so wie sie unmittelbar von Napoleon aus,
ging, war aber von diesem Flecken noch nicht ganz frei. Sie
hatte für Menschen von der geringern Klasse die Spccialhöfe
(oour« spo'oisles) , für die vom allerhöchsten Stand den hohen
kaiserlichen Gerichtshof (Is llsut« vorn- impörisle) , und end-
lich für Menschen aus den geringern und mittlern Ständen
die Prevotalhöfe (bei Zollvergehen) (cours prevtztsles stes
äousnes). Die Specialhöfe sollten, jedoch in einem gemäßig¬
tem Sinne, die Stelle der Prevotal-Gerichte der ältern Gesetz¬
gebung (S. 486) vertreten, wie der Staats-Rath Real in dem
Vertrag, den er in der Sitzung des gesetzgebenden Korps vom
5ten Dezember 1808 über (tit. 2 Ur. 2 4. voll. ll'instr. crim.)
hielt, ausdrücklich erklärte. Auch der Unterschied, den man
ehemals zwischen Prevotal - Fällen nach der Natur des Verbre¬
chers und derjenigen des Verbrechens machte, findet sich (cost.
ll'instr. oriin. srt. 553 — 555) deutlich wieder. Vor die Spe¬
ciell-Gerichtshöfe gehörten nämlich 1) alle von Landstreichern,
hergelaufenem Gesinde! oder Menschen, die schon einmal verur-
theilt waren, begangenen Verbrechen (srt. 553); 2) bewaffnete
Widersetzlichkeit gegen die bewaffnete Macht; Falschmünzerei;
Meuchelmord, der durch bewaffnete Zusammenrottungen vorbe¬
reitet worden (srt. 554): also fast dieselben Verbrechen, die
ehemals vor die Prevotal-Gerichte gehörten;* *) nur daß
(srt. 554) noch die Contrebande mit bewaffneter Hand aus,

ist kaum hierhin zu rechnen. Eben so wenig die in dem
folgenden Kapitel enthaltenen Verordnungen, nach welchen
jedes Gericht die in der Sitzung desselben vorfallenden Ex¬
cesse oder Verbrechen auf der Stelle strafen kann. Die
Präfecte und andere Administrations - Beamten können in
solchen Fällen die Ruhestörer u. s. f. nur ergreifen lassen,
müssen sie aber wegen der Bestrafung den Gerichten über¬
liefern. (srt. 509). In correctionnellenSachen ward in¬
dessen durch das Gesetz vom 20sten April 1810. srt. 10.
ein wahrer privilegirter Gerichtsstand eingeführt. (Oeseo.
tom. IV- x. 466).

*)Man sehe diese merkwürdigeRede, worin man auch über
die ehemaligenPrevotal-Gekichte noch manches historisch
Merkwürdige findet, in dem Moniteur vom 7ten Dezember
1808°
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^ drücklich zugesetzt worden ist. —Bei den Spccial-Gerichten wnr-
^ den keine Geschwornenzugezogen, sondern dieselben waren aus

acht Richtern, nämlich aus einem Mitglied des Appclhofs als
^ Präsident, vier eigentlichen Richtern und drei von dem Kaiser
^ jedes Jahr dazu bestimmten Offizieren, welche wenigstens den
'A Grad eines Kapitains haben und dreißig Jahre alt seyn muß¬

ten, *) zusammengesetzt, (srt. 556,559). Diese entschieden nach
einfacher Stimmen-Mehrheit sowohl über die Thatsache, als
auch über die Bestimmung der Strafe. Gegen ihren Ausspruch

^ fand keine Cassatiou Statt. (srt. 597). Indessen mußte der
Beschluß der Anklage-Kammer, wodurch der Angeklagte an ei¬

ch neu Special-Gerichtshof verwiesen ward, durch den Cassations-
W Hof bestätigt werden srt. (567 — 571), gerade so wie auch
dw ehemals die Compctcnz des Prcvotal-Gerichtsvorher durch ein
oi Urtheil festgestellt werden mußte. Doch ward, auch ehe der
w Eassationshof entschieden hatte, der Prozeß bis zu den öffent-
v, lichcn Verhandlungen (ausschließlich) fortgesetzt, (srt. 572).
!> Der Gang des Prozesses, sowohl während der Instruktion als

bei der Erlassung des Endurtheils, war fast genau so wie
bei den gewöhnlichen Assisen. Der Anklage-Act ward von dem

„ General - Prokurator des Appclhofs entworfen (ooll. ä'instr.
ii vrim. srt. 241), und (srt. 576) dem Angeklagten mitge-
s theilt. Demselben mußte (srt. 572, 294, 295), wenn er nicht
^ selbst einen Vertheidiger wählte, von Amtswegcn einer gegeben

*)Nach Art 24 des Gesetzes vom 20steu April 1810 über
die Organisation der Gerichte, ernannte der Kaiser alle
Jahre für jeden Spccialhof sechs Offiziere der Gendarme¬
rie, worunter drei als Stellvertreter bezeichnet wurden, um
als Richter bei den Spccialhöfen zu sungiren. Das bald
darauf (den 6ten Juli 1810) erlassene kaiserl. Dekret än¬
derte (Art. 99) dieses wieder dahin ab, daß, in Ermange¬
lung von Gendarmerie-Offizieren, auch Offiziere von der
Linie, die aber ebenfalls wenigstens den Grad eines Kapi¬
tains haben mußten, genommen werden könuten. Das
Dekret enthält noch (Art. 103) die wichtige Bestimmung,
daß die Zahl der Richter, die bei einem Urtheil mitwirken,
nothwendig acht oder sechs seyn müsse. Ein Angeklagter
konnte also, wie ehemals, nur mit einer Mehrheit von zwei
Stimmen verurthcilt werden.
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werden. Bei der definitiven Beurtheilung waren die Verhand¬
lungen öffentlich. Hier ward der Angeklagte verhört, und die
Zeugen vernommen, gerade so wie bei den gewöhnlichen Assi-
sen. Nach Vernehmung der Zeugen hielt der General-Procm
ratvr seinen Vertrag, worauf der Vertheidiger antwortete,

(alt. 57(i, 335). Nun ward (srt. 277) der Angeklagte aus
dem Sitzungssaal entfernt und (ai-r. 580) der Hof zog sich in
die Bcrathungs - Kammer (eliamlnw oonsoil) zurück. Hier
stellte (art. 581) der Präsident die Fragen, und sammelte die
Stimmen. Die Fragen über die Thatsache wurden von den¬
jenigen über die Anwendung der Strafe getrennt, (ai-t. 587).
Der Gerichtshof entschied (a,t. 582) nach Stimmen-Mehrheit.
Die Militairs stimmten zuerst (art. 58>)- Bei Stimmen-
Glcichhcit galt (art. 583) die gelindere Meinung. War das
Urtheil erlassen, so ward es öffentlich und zwar in Gegenwart
des Angeklagten ausgesprochen. Cassation fand, wie schon so
eben bemerkt worden, gegen dasselbe nicht Statt. Doch konnte
das Gericht, in den vsm Gesetz bestimmten Fallen, erklären, daß
der Vcrnrtheilte Entschuldigung verdiene. Eben so konnte es

(art. 505) Ihn aus wichtigen Gründen der Gnade des Kai¬
sers empfehlen. Diese Empfehlung kam nicht in das Urtheil
sondern es ward im Geheimen in der Rathskammer da¬
rüber ein Protokol aufgenommen, von allen Richtern un¬
terschrieben und an den Jnstitz - Minister gesendet. *) — Er¬
gab sich aus den Verhandlungen, daß die dem Angeklagten zu
Last gelegte That zu der Competenz eines gewöhnlichen Assisen-
hofö gehöre, so ward er (art. 580) dahin verwiesen. Verdiente
dieselbe aber nur eine Polizei- oder corrccrionnclle Strafe, so
konnte der Specialhof diese sogleich selbst erkennen.

Diese Einrichtung der Specialhöfe, die wir so eben erklärt
haben, war nur eine Etwas verbesserte Auflage der ursprüng¬
lichen. Die Special-Gerichte wurden durch daö Gesetz vom

*) Durch die Aussicht znr Begnadigung, die man dem Ange¬
klagten offen ließ, beabsichtigte man, wie aus dem eben
angeführten Vortrag deö Staats- Ratbü Real hervorgeht,
ihn znr Entdeckung seiner Geheimnisse und Angabe der
Mitschuldigen zu bewegen.



I8tcn Pluv. I. 9 (7tcn Fcbr. 1801) unter dem Titel: Spc-
cial-Tribunale, zuerst eingesetzt. (Deson. wm. IV. p. 286).
Sowohl die Zusammensetzung als Compctenz, so wie auch das
Verfahren vor denselben war von dem, was der oo<I. cl'insti-.
crim. darüber bestimmt, in Etwa verschieden. Sie richteten
indessen ebenfalls ohne Zuziehung von Geschwornen; welches
überhaupt den wesentlichen Unterschied zwischen Ihnen und den
gewöhnlichen Criminal-Gerichten ausmacht. Als Richter fun-
girtcn dabei (sm. 2) der Präsident und zwei Richter des Cri-
minal - Gerichts, drei Militairs, welche wenigstens den Grad
eines Kapitains- und zwei Bürger, welche die zur Versetzung
einer Nichterstelle nöthigen Eigenschaften haben mußten. Letz¬
tere (die Militairs und Bürger) wurden von dem ersten Con-
sul ernannt. Der Regiernngs-Kommissair (Staats-Prokura¬
tor) so wie der Gerichts-Sccretair des Criminal-Gerichts ver¬
sahen (arl. 3) dieselben Funktionen bei dem Special-Gericht.
Die Compctenz dieser Gerichte (sm. 6 — 14) war noch ausge¬
dehnter als nach den Bestimmungen des voll. ll'insu-. ci-im.
Sie erstreckte sich insbesondere (art. 8) auf alle Dicbstählc, die
auf der offenen Landstraße, oder auf dem offenen Lande oder
auch in Wohnungen auf dem Lande, mit Durchbrechung der
Mauern, des Dachs, der Thüren und Fenster, geschahen; was
für Personen auch immer die Urheber seyn mochten n. s. f.
Kurz die Compctenz dieser Special-Tribunale kam derjenigen
der ehemaligen Prevotal-Gerichte noch viel naher, als nach
den Bestimmungendes voll. ä'instr. o,im. Als das erste Ge¬
setz über die Special-Gerichte erschien (18ten Pluv. I. 9, 7ten
Fcbr. 1801), war die Jnstruction bei den gewöhnlichenCrimi¬
nal-Gerichten von der durch den voll. kUinzri-. orim. angeord¬
neten noch sehr verschieden, und vorzüglich den Beamten
der gerichtlichen Polizei überlassen. Diese schickten nun, nach
gehöriger Untersuchung,den Angeschuldigten in das gewöhnliche
Arresthaus. Hier ward derselbe (srt. 23) innerhalb 24 Stun¬
den von einem dazu besonders beauftragten Richter ver¬
hört. Auch die Zeugen wurden und zwar in Abwesenheit des
Angeklagten vernommen. Nachdem diese Verhöre beendigt, dem
Staats-Procnrator mitgetheilt, und dessen Anträge gehört wa¬
ren, entschied (a,-t. 24) das Tribunal selbst, und zwar in letz-
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ter Instanz, über seine Competenz. Dieses Urtheil ward Ort. 25,)
dem Angeklagten innerhalb 24 Stunden mitgetheilt, und durch
den Regierungs - Kommissair dem Justitz - Minister zugesendet,
der es an den Cassationshof gelangen ließ, nm über die etwai¬
gen Nichtigkeiten u. s. f. zu entscheiden. Während dieser Zeit
ward Ort. 27) der Prozeß bis zum definitiven Urtheil (ein¬
schließlich) fortgesetzt, doch so, daß die Vollstreckung bis zu dem
Eintreffen der Entscheidung des Cassationshofs ausgesetzt blieb.
Die Verhandlungen des Prozesses waren Ort. 28) öffentlich.
Der Anklage-Act ward (Ist. srt.) von dem Regierungs-Kom-
missair entworfen. Gegen das definitive Urtheil eines Spe-
cial-Gerichts fand Ort. 29) keine Cassation Statt. Die Zahl
der Richter bei Abfassung des Urtheils mußte (srt. 5) gerade
(6, 8 u. s. f.) seyn. Fanden sich etwa sieben Richter dabei
ein, so mußte der siebente ausscheiden. Auf diese Weise konnte
der Angeklagte (der ehemaligen Sitte gemäß) nur durch eine
Stimmen-Mehrheit von wenigstens zwei Richtern vcrnrtheilt
werden. — Die Spccial-Tribunale sollten (srt. 1) nur in den
Departements, wo die Regierung es für nöthig erachtete, ein¬
gesetzt werden, und (srt. 31) zwei Jahre nach dem allgemeinen
Frieden, dem Recht nach (äo plein stroit), aufhören.

Durch das Gesetz vom 23. Floreal I. 10 (13. Mai 1802)
(Dosen tom. IV. x. 321) wurden für das Verbrechen der Verfäl¬
schung (srt. 2) Spccial-Tribunale einer andern Art, die nur aus
eigentlichen Richtern (sechs an der Zahl) bestanden (srt. 3), ein¬
gesetzt. Das Verfahren bei denselben war (srt. 5) dem bei
den andern Special - Tribunalen gleich. *) Durch das Gesetz
vom 17ten Messidor I. 12 (6ten Juli 1804) ward den Spe¬
cial - Gerichten der einen und andern Art der Titel: Spccial-
Criminalhöfe (oours sto justioo oriminolle spoeislo) beigelegt.
(Dosen. tom. IV. x. 355). — Endlich wurden, nachdem das
Gesetzbuch für das Criminal - Verfahren vollendet war, durch

*)Die Competenz dieser Spccial-Gerichtc ward durch die Ge¬
setze vom 2ten und 13ten Flor. I. 1 l, 23sten Ventose
I. 12, durch das Gesetz vom 19. Pluvios. I. 13, 12ten
Mai 1806 noch weiter ausgedehnt. (Dosen. tom. IV.
x. 341, 343, 351, 359, 374).'



das Gesetz vom 20ffen April 1810, einem der wichtigsten in
Beziehung auf die Justitz-Organisation (ebop. 4 §. 2; Dosen,
wm. IV. p. 466) noch außerordentliche Specialhöfe einge,
führt, die (srt. 25) nur aus acht Richtern des Appelhofs,
wovon Einer als Präsident fungirte, bestanden, und in denje¬
nigen Departements,wo die Geschwornen--Anstaltfür eine ge¬
wisse Zeit aufgehobenwar, die Stelle der Assisenhöfe versehen
sollten. Die Attributioncn eines solchen Hofs sollten (srt. 29)
durch eine Vorschrift für die öffentliche Verwaltung tpar un
röglement ck'sälninistoglion zinbli^ne) jedoch nicht länger als
auf Ein Jahr festgesetzt werden. In Hinsicht des Verfahrens

l und der Entscheidung sollten sie sich (sm. 31) nach den, in dem
cocl. cl'insrr. vrim., für die gewöhnlichen Specialhöfe enthalte¬
nen Vorschriften richten. Doch fand gegen ihre definitiven
Aussprüche (srt. 31) das Rechtsmittel der Cassation Statt,
und eben deswegen brauchte denselben kein besonderes Urtheil
des Cassationshofs, wodurch ihre Competenz anerkannt ward,
vorherzugehen.

6) Daß die gegen die ersten Beamten des Reichs, gegen
die Minister, die kommandirenden Generale u. s. f. wegen
Mißbrauchs ihrer Gewalt und sonstiger Dienstvergehenangeho¬
benen Klagen einem besondern Gerichtshof übergeben werden,
scheint eine sowohl im Interesse der Gerechtigkeitals der An¬
geklagten, unerläßliche Maßregel zu seyn. Rang und Macht
der Angeklagten sowohl als auch des Anklägers ist in diesen
Fällen so außerordentlich, daß die gewöhnlichen Gerichte dem
Einfluß derselben wohl nicht immer widerstehen möchten. Auch
sind die Gegenstände,worüber es sich hier handelt, ganz ver¬
schieden *) von denen, womit die Richter sich gewöhnlich be¬
schäftigen: und eben wegen dieser Verschiedenheitder Gegen-

*)Das Erkenntniß über Verbrechen gegen die Sicherheit des
Staats wird daher auch häufig ohne Rücksicht auf die
Person des Verbrechers zu der Competenz desselben Ge¬
richts gerechnet, welches über die Dienstvergehen der Hä¬
hern Staatsbeamten entscheidet. Doch ist die Gesetzgebung
hierüber in Frankreich sich nickt ganz gleich geblieben, wie
aus dem sogleich folgenden näber erbellen wird.
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stände kann daher auch der Gang des Verfahrens dem ge¬
wöhnlichen nicht ganz gleich seyn. Auch haben fast alle neuern
Gesetzgeber diese Maßregel aufgenommen, wohl überzeugt, daß
ohne dieselbe entweder mächtige Verbrecher gar nicht gestraft,
oder auch redliche Administratoren der Wuth der Tyrannei
Preis gegeben würden. — In Frankreich insbesondere verord¬
nete schon die erste Constitution vom I. 1791 (tit. 3 ebap. 5
Sll. 23, Hosen. Win. 1. p. 37) die Errichtung eines hohen
National-Gcrichtshofs(baute eour nationale), welcher, auf
ein Anklage-Dekret der gesetzgebenden Versammlung,über alle
von den Ministern und den Hauptagentcn der ausübenden
Gewalt begangenen Amtsvergehen, *1 so wie über alle Ver¬
brechen gegen die Sicherheit des Staats entscheiden sollte.
Die gesetzgebende Versammlung konnte, ehe ste die Anklage er¬
kannte, Zeugen vor ihren Schrankn vernehmen. Das Dekret,
wodurch die Anklage erkannt ward, galt zugleich als Verhaf-
tungs-Befehl (-leeret <le xr-iso äe oorps.) Der hohe Ge¬
richtshof war, nach Art der jetzigen Asstscnhöfe, aus Richtern
und Geschwornen zusammengesetzt,wovon die letztem über
Schuld und Nichtschuld und die erstem über die Strafbestim-
mung erkannten. **) Die Richter, vier an der Zahl, welche
Großrichtcr (grsn-ls-ju^es) hießen, wurden aus dem Cassa-
tionshof durch das Loos gewählt. Dieselben waren auch, nach¬
dem die Anklage erkannt war, mit der vorläufigen Instruktion
des Prozesses beauftragt, welche wie gewöhnlichgeführt ward.
Die Geschwornen, welche hohe Geschworne (baut»-jures) hie¬
ßen, wurden durch die Wahlkollegien der Departements(und

*)Dcr genannte Gerichtshof entschied nur über Verbrechen
gegen den Staat. Selbst die Mitglieder der königl. Fa¬
milie standen in den gewöhnlichen Fällen unter den ge¬
wöhnlichen Gerichten. Mau sehe n. Oosenne tom. 1.
Oonstit. <l. 1791 tit. III. ebap. 2- seet, 3 srt. 6 (psA. 28-)

**) Ueber die Zusammensetzung der baute eour nationale und
den Geschäftsgang bei derselben sehe man das Dekret der
constituirenden Versammlung vom lOten Mai 1791 und
das der gesetzgebenden Versammlung vom 25sten August
1792 bei Oeseans cost. Zen. tom. III. pag. 100 und
108.



zwar von jedem Departement zwei, im Ganzen 166 und für

die Dauer einer Versammlung des gesetzgebenden Korps) zu

diesem Zweck besonders gewählt. Aus diesen wurden zur Be¬

urtheilung eines jeden einzelnen Falls 24 durch das Loos be¬

stimmt. Der Angeklagte hatte das Recht, vor der Loosung

noch einmal so viele Geschworne als bei den gewöhnlichen As-

siscn oder vierzig zu verbitten. Wollte er noch Mehrere ver¬

bitten, so mußte er die Gründe angeben; worüber die Richter

entschieden. Die Ankläger konnten keinen Geschwornen anders

als mit Angabe der Gründe verbitten. Um die Anklage durch¬

zuführen, wurden unter dem Titel: Groß-Procuratoren der

Nation (grsncls-^roeuratonis <Ie Is nation) zwei Mitglieder

der gesetzgebenden Versammlung ernannt. Die Stelle des

öffentlichen Ministeriums, dessen Verrichtungen von denen der

Ankläger getrennt waren, vertrat der königl. Staats-Procura-

tor. Die Verhandlungen vor dem hohen National-Gcrichtshof

waren öffentlich. Gegen den Anssprnch desselben fand keine

Cassation Statt. *) Er trat nur auf eine Proclamation des

gesetzgebenden Korps zusammen. Der Ort seiner Sitzungen

mußte von dem Vcrsammlnngs - Ort des gesetzgebenden Korps

wenigstens 15 Meilen (lioues) entfernt seyn. Die erste Ver¬

sammlung des hohen National-Gerichtshofs fand zu Orleans

Statt. Derselbe ward aber durch ein Dekret der gesetzgebenden

Versammlung vom 12ten September 1792 (nachdem das Kö¬

nigthum schon gestürzt war) aufgelöst, und endlich den 25stcn

September desselben Jahres vom National-Eonvcnt aufgeho¬

ben. **) ,

Unter der blutdürstigen Regierung des letztem vertrat das

Revolutions-Tribunal, ***) welches durch das Dekret vom lOtcn

März 1793 eingesetzt ward, und den 28stcn desselben Monats

seine Verrichtungen antrat, gewisser Maßen die Stelle des ho-

*) Nach dem Dccret der gesctzgcb. Versammlung vom 29sten

Aug. 1792 bei Uesenne tom. III. p. 110-

**) Ilsseniiv ioin. III. zi. 110-

***)Man sehe über dasselbe vesonne io,n. III. x. 474, 480,

488, 492. 495, 498, 515, 563, 590.
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hen National-Gerichtshofs. Die Zusammensetzung desselben und
das Verfahren wurden oft geändert, und nahmen immer mehr
den Eharacter der Grausamkeit an, wie aus der Begleichung
der nachcinandcrfolgendcn, in der Note angeführten Dekrete des
Convents naher erhellt. Allein allezeit bestand das Tribunal
aus Richtern, Geschwornen, einem öffentlichen Ankläger und
einem Gerichts-Secrctair. (Es befand steh kein besonderer Kom«
miffair der Regierung oder Staats--Procurator dabei). Die
Entscheidung über die Thatsache blieb allezeit den Geschwornen«
und die Bestimmung der Strafe den Richtern überlassen. Diele
Jury war es aber nur dem Namen nach, und hatte in der
That Nichts von der wohlthätigen Einrichtung derselben. Die
Geschwornen wurden bei der ersten Errichtung des Tribunals
(am lOten März 1793) zwölf an der Zahl, von dem National-
Convcnt für eine bestimmte Zeit (für Einen- späterhin für
drei Monathe) gewählt, in welcher Zeit sie in allen vor das
Revolutions-Tribunal gebrachten Sachen urtheilten. Der An¬
geklagte und eben so der Ankläger konnte Einen oder Einige
derselben nur aus bestimmt angegebenen Gründen verwerfen,
über deren Werth die Richter entschieden. Für die auf diese
Weise ausfallenden, traten die Ergänzungs - Geschworne ein.
In jeder einzelnen Sache entschieden über die Thatsache (nach
dem Einsetzungs - Dekret vom lOten März 1793) zwölf- nach
dem schrecklichen Gesetz vom lOten Juni 1794 neun oder sie¬
ben- und nach dem Dekret vom 28stcn Dezember 1794 eilf
Geschworne und zwar nach absoluter Stimmen-Mehrheit. *)
Sie mußten ihre Stimmen laut abgeben. Die Verhandlungen
waren öffentlich. Vor denselben fand (nach der ersten Bestim¬
mung) eine Jnstruction des Prozesses, eine Vernehmung des
Angeklagten, der Zeugen u. s. f. vor einem Richter, dem ein
Gerichts-Secrctair beigegeben war. Statt. Dem Angeklagten
ward eben so (vor dem Dekret vom lOten Junius 1794) ein

*)Die Zahl der Geschwornen im Ganzen ward späterhin, '
da das Revolutions - Tribunal sich in mehrere Scctioncn
theilte, bis auf dreißig und scchszig vermehrt. Das Leos
entschied dann nur, zu welcher Section jeder einzelne Ge¬
schworne gehören sollte.



Vertheidiger bewilligt. Sechs Mitglieder des Convents warm
ernannt, um alle bei den einzelnen Municipalitäten eingehenden
Anklagen und Nachrichten zu untersuchen, darauf einen An¬
klage-Act zu gründen, über die Instruktionen der Prozesse bei
dem Nevolutions-Tribunal zn wachen, mit dem öffentlichen
Ankläger bei dem letztem, eben so wie mit den Richtern eine
beständige Correspondcnz zu unterhalten u. s. f. Alle Verur-
theilungen zum Tode bei dem Revolutions-Tribunal waren mit
der Confiscation des Vermögens verbunden. Cassation fand
nicht Statt.

Als den Tyrannen, die damals Frankreich unterdrückten,
die Zahl der Opfer, welche dieses Blutgericht lieferte, noch
nicht zu genügen schien, erwirkten sie ein Dekret des Convents
vom 8ten Brümaire I. 2 (29sten Oktober 1793), nach welchem
der Präsident, wenn die Verhandlungen über eine Sache län¬
ger als drei Tage gedauert hätten, den Geschwornen die Fra¬
ge stellen sollte „ob ihr Gewissen hinreichend aufgeklärt sey."
Bejahten sie dieses, so ward auf der Stelle zum Urtheil ge¬
schritten. *)?

Allein die schrecklichste Einrichtung, wodurch es fast in eine
Mördcrbande verwandelt ward, erhielt dieses Tribunal durch
das Gesetz, welches der Convent den 22sten Prairial I. 2,
(lOten Juni 1794) auf den Antrag **) des Wohlfahrts-Aus-
schusses, vorzüglich Conthons, blutdürstigen Andenkens, erließ.
Jedes Wort desselben erfüllt die Seele mit Schrecken, und ath¬
met Wuth und Rache. „Das Revolutions-Tribunal ist einge¬
setzt, um die Feinde des Volks zu strafen" Heißt es Ort. 4).
Femer (srt. 5) „Als Feinde des Volks sind anzusehen Alle,
welche die öffentliche Freiheit, sey es mit Gewalt oder List, zu
vernichten streben; Alle (srt. 6), welche zu der Wiederherstel¬
lung des Königthums auffordern, oder die den National-Con¬
vent und die Rcvolutionaire- und republikanische Regierung,
dessen Mittelpunkt derselbe ist, herabzuwürdigen suchen; die
falsche Nachrichten verbreiten, um das Volk zu theilen oder zu

*)Oesenne tom. III. p. 515.
**)ikiä ;>. 563. Mit diesem schrecklichen Gesetz ward das

Gesctz-Bülletin eröffnet. M. s. S. 167.
37
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beunruhigen,.kurz Alle,' die, durch welche Mittel und
unter welcher Maske es immer seyn mag, gegen die Freiheit,
Einheit und Sicherheit der Republick angehen oder ihre Befe¬
stigung hindern. Die Strafe (srt. 7) für alle Verbrechen, über
die das Revolutions-Tribunal erkennt, ist der Tod." Nur der
National-Convent, der Wohlfahrts- und Sicherheits-Ausschuß,
die Volks-Repräsentanten und der öffentliche Ankläger des Re-
volutions-Tribunals können Jemand vor dem letztem anklagen
(srt. 10 ). „Der Angeklagte wird nur in der öffentlichen Si¬
tzung verhört. Das vorläufige geheime Verhör ist aufgehoben,
und hat nur (srt. 12) in besondern Fällen, wo es zur Ent¬
deckung der Wahrheit nützlich erachtet wird, Statt." „Als
Ueberführungs-Mittel um die Feinde des Volks zu verurtheilen,
dienen alle materiellen und moralischen,geschriebenen oder münd¬
lichen Beweise, welche ein richtiger, natürlicher Verstand für ge¬
nügend erkennt. Die einzige Regel für die Urtheile ist das
Gewissen von Geschwornen, welche die Vaterlandsliebe erleuch¬
tet; der einzige Zweck derselben der Triumph der Republick und
der Untergang ihrer Feinde, (srt. 8)." „Sind materielle oder
moralische Beweise vorhanden, so brauchen keine Zeugen ver¬
nommen zu werden (srt. 13)." „Ist dieses nöthig Ort. 15),
so läßt der öffentliche Ankläger sie nach Gutdünken vorladen
(srt. 15)." Das Recht einen Vertheidiger zu haben, ward
den Angeklagtengenommen. „Den Patrioten, wenn sie ver-
läumdet werden, heißt es (srt. 16), gibt das Gesetz patriotische
Geschworne zu Vertheidigern. Aber es hat deren keine für
Verschwörer."*) Dieses schreckliche Gesetz ward für die Ungc-

*) Diesem Gesetz war (auf Befehl des Convents) der
Bericht von Coutbon als Erläuterung beigefügt, woraus
wir Einiges ausheben wollen. „Man verlangte, man
erhielt für den entthrontenTyrannen amtliche Vertheidi¬
ger ............... . Durch diesen einzigen Act
schwor man die Republick ab. Das Gesetz selbst lud die
Bürger zum Verbrechen ein, und heiligte die Angriffe ge¬
gen die Republick: denn die Sache der Tyrannen verthei¬
digen ist sich gegen die Republick verschwören. Gerade
denselben Fehler beging man, als man den Mitschuldigen
des Tyrannen, d. h. den Verschwörernamtliche Vertheidi-



Heuer, bis damals Richter hiessen, das Losungswort ihre Grau-
rlthatcn zu verdoppeln. Man beobachtete keine Formen mehr.
Man verurtheilte nicht mehr Einzelne sondern ganze Massen;
ohne sie zu verhören, oft ohne sich um die Identität ihrer Per-

gcr bewilligte. Unglaublich! die Freiheit ward durch un¬
aufhörliche Verschwörungen bedroht, und das Gesetz be-
harrte darauf, Helfer für ihre Feinde aufzusuchen! Das
Tribunal, welches eingesetzt war um sie zu strafen, ertönte
von Lästerungen gegen die Revolution und von vcrräthe-
rischen Deklamationen, die nur bezweckten, derselben im
Angesicht des Volks den Prozeß zu machen. Doch nicht
diese besoldeten Advocaten der Tyrannei, das Gesetz allein
muß man anklagen; denn jene schienen den Auftrag, den
das Gesetz ihnen gegeben, um so würdiger zu erfüllen, je
ärger sie das Volk lästerten. ...... "Die Repnblick, in
ihrer Geburt von eben so zahlreichen als treulosen Fein¬
den angegriffen, muß sie treffen mit der Schnelle des
Blitzes, doch zugleich Maßregeln nehmen, um die vcrläum-
detcn Patrioten zu schützen. ........ Die natürlichen
Vertheidiger und nothwendigen Freunde der verläumdeten
Patrioten sind patriotische Geschworne, die Verschwörer
dürfen deren keine finden." — Auch folgende Aeußerun¬
gen in diesem Bericht möchten dem Nachdenken Aller zu
empfehlen seyn. „Die gewöhnlichen Verbrechen greifen
unmittelbar nur Einzelne, die ganze Gesellschaft hingegen
nur mittelbarer Weise an; und da sie ibrer Natur nach
das öffentliche Wohl keiner drohenden Gefahr aussetzen,
und die Gerechtigkeit hier nur über individuelle Interessen
zu entscheiden hat, so darf sie einige Langsamkeit in dem
Geschäftsgang, eine überflüssige Menge von Formen und
sogar eine Art Parteilichkeit für den Angeklagten wohl
gestatten. Sie hat hier weiter Nichts zu thun als Maß¬
regeln zu ergreifen, um den Schwachen gegen die Will-
ksshr der richterlichen Gewalt zu schützen ..........
Allein die Verbrechen der Verschwörer bedrohen unmittel¬
bar die Existenz - oder, was dasselbe ist, die Freiheit der
Gesellschaft. Hier wird das Leben der Verräther gegen
das des ganzen Volks in die Waagschale gelegt; hier ist
jede Zögerung ein Verbrechen, jede schonende oder überflüs¬
sige Formalität eine Gefahr für das öffentliche Wohl.
Die Frist, die Verräther zu bestrafen, muß nicht länger
seyn, als die sie zu erkennen: denn es handelt sich weniger
darum sie zu strafen, als sie zu vernichten."



sonen zu bekümmern. Das Revolutions-Tribunal lieferte täg¬
lich an fünfzig Schlachtopfer unter das Henkerbeil, welches der
höllische Witz der Zeit „einen Ofen voll (lournöo)" nannte.
Ganz Frankreich schwamm in Blut, indem die in den verschie¬
denen Städten nach dem Beispiel des Pariser errichteten Re-
volutions - Tribunale hinter ihrem Muster nicht zurückbleiben
wollten. Doch nur etwa zwei Monate dauerte dieses Uebcr-
maaß des Gräucls, welche Zeit in der Schreckens - Regierung
selbst eine Epoche des Schreckens war. Am (9ten Thermidor
I. 2, 27sten Julius 1794) stürzte Robespierre mit seinen An¬
hängern. Schon gleich den folgenden Tag ward er und 21
derselben, unter andern auch das Ungeheuer Couthon, der Ur¬
heber des schrecklichen Dekrets vom lOten Juni 1794, von
demselben Tribunal aufs Blut-Gerüst geschickt, *) welches ihnen
in der Ermordung so vieler Schlachtopfer behülslich gewe¬
sen war.

Den Tag nach der Hinrichtung Robespierres snspendirte
ein Dekret des Convents die Wirksamkeit des Revolutions-
Tribuuals. Mehrere Mitglieder desselben, worunter der blut¬
dürstige Fouquier-Thinville, Eins der größten Ungeheuer, wel¬
ches die Revolution hervorgebracht, wurden in Anklagezustand
versetzt und bestiegen spater das Blutgerüst. Die Gefängnisse
öffneten sich und Schaaren von Gefangenen strömten aus den¬
selben in die Arme der Freiheit und ihrer Familien zurück. Doch
bald crschrack man selbst über die große Zahl dieser Befreiten.
Die Furcht vor Verschwörungen und Verbindungen mit dem Aus-
land hielt noch alle Gemüther gefesselt. Man glaubte es daher
noch nicht angemessen zu seyn das Revolutions-Tribunal aufzu¬
heben , sondern beschrankte sich darauf, seine Mitglieder zu än¬
dern und ihm mildere Formen vorzuschreiben. Durch das Dekret

*)Eine eigentliche Vernrtheilung derselben durch das Revo-
intions-Tribunal fand nicht Statt. Da sie nämlich durch
den Eonvent außer dem Gesetz (llors I» loi) erklärt wa¬
ren, so handelte es sich blos von der Identität ihrer Per¬
sonen. Nachdem Einer der abscheulichsten Helfershelfer
der Tyrannen, Fouquier-Thinville, öffentlicher Ankläger bei
dem Revolutions-Tribunal, diese Formalität berichtigt, wur¬
den die Gefangene« zum Tode geführt.



vom 14ten Thermtd. I. 2 (Isten August 1794) nahm der Con-
veiit das frühere vom 22sten Prairial (lOtcn Juni 1794) von
Couthon ausgegangene zwar wieder zurück. Allein er trug
zu gleicher Zeit dem Wohlfahrts-Ausschuß, dem der öffentlichen
Sicherheit und dem der Gesetzgebung auf, *) ihm gleich den
folgenden Tag vereinigt einen Bericht über eine neue Organi¬
sation des Revolutions - Tribunals vorzulegen. Den 23sten
Thermidor I. 2 (lOten Aug. 1794) erließ der Convent ein
neues Dekret,**) nach welchem das Revolutions-Tribunal
ohne Verzug in Funktion treten, allein nach den Formen und
Gesetzen, die vor dem 22sten Prairial, d. h. vor der letzten
Organisation desselben durch Coutbon bestanden, und die hart
genug waren, verfahren sollte. Den 8ten Nivose endlich I. 3
(28sten Dezember 1794) erließ der Convent ein neues sehr aus¬
führliches Dekret ***) über die Form, nach welcher das Revo-
lutions-Tribunal in Zukunft verfahren sollte, dessen Bestimmun¬
gen aber mit denjenigen des Dekrets vom lOten März 1793,
woraus wir oben das Wesentlichste mitgetheilt haben (Dosovno
wm. III. p. 474) in der Hauptsache übereinstimmen. Die end¬
liche Auflösung dieses Tribunals erfolgte erst zehn Monate
nach dem Sturz der Tyrannen, durch das Dekret des Con-
vents vom litten Prairial I. 3 (31stcn Mai 1795.) (Do¬

sen. win. III. p. 602). Durch dasselbe wurden alle Anklagen
wegen politischer Verbrechen an die gewöhnlichen Tribunale
verwiesen, mit dem Zusatz jedoch, daß, wenn Einer, auf ein
Dekret des gesetzgebenden Körpers selbst, wegen Verschwörung
oder eines Verbrechens gegen die Sicherheit deS Staats ange¬
klagt war, das Tribunal nach den Formen, die das zuletzt er¬
wähnte Dekret vom 8ten Nivose I. 3 für das Revolntions-
Tribunal vorschrieb, (nach welchen über die Thatsache nach
absoluter Stimmenmehrheit entschieden ward, und kein Cassa-
tions-Gesuch Statt fand) verfahren sollte. Nach (Art. 5 des
Dekrets) stellte der Gencral-Proct^aivr-Syndicus des Departe-

*) Desonno wm. III. p. 582.

**) Desenne wm. III. p. 583-

x. 590-



ments eine besondere Liste von dreißig Urtheils-Geschwornen
auf, die nur über diese Falle und zwar über jede Sache zu
eilf an der Zahl entschieden.

So dauerte die Wirksamkeit des Revolutions-Tribunals
selbst nach seiner Aufhebung gewisser Maßen fort, und erst
späterhin, nachdem der Convent seine Sitzungen geschlossen,
und die Gemüther zu ruhigern und mildern Gesinnungen zu¬
rückgekehrt, verschwand die letzte Spur dieses furchtbaren Ge¬
richts. —

Die dritte Constitution vom 5ten Fructidor des I. 3
(22sten August 1795) gab, wie schon S. 544 bemerkt worden,
(Art. 145) dem Direktorium das Recht im Fall einer Ver¬
schwörung gegen die Sicherheit des Staats die vermeintlichen
Urheber ergreifen zu lassen und zu verhören. Allein nach zwei
Tagen mußte es dieselben der Polizei ausliefern. (Dezonno
tow. I. p. 85). Das Verfahren bei Beurtheilung derselben
war auch dem gewöhnlichen ganz gleich, nur wurden dazu be,
sondere sowohl Anklage- als Urtheils-Geschworne berufen, über
deren Wahl der bald nach der Constitution erschienene ooäs
lies äölits er rle8 peines (vom 3ten Brümaire I. 4) tit. XIII.
das Nöthige enthalt. (Oesenns tom. IV- p. 97). Ueberdem
ward (tii. vm. -»m. 265 — 273 der Constitution) außer den
gewöhnlichen Gerichten ein hoher Gerichtshof (bsato-eour 4e
jusnoe) eingesetzt, vor welchen alle gegen Mitglieder des Di¬
rektoriums und der beiden gesetzgebenden Versammlungen ge¬
richteten Anklagen, nachdem sie vorher von dem Rath der Fünf¬
hundert für zulässig erkannt waren, gebracht werden sollten. *)
Derselbe bestand aus fünf Richtern, zwei National - Anklägern,
die alle aus den Mitgliedern des Cassationshofs, theils durch
das Loos, theils durch Wahl bestimmt wurden, und aus 16
hohen Geschwornen, wozu jedes Departement jährlich Einen

*)Nach dem Gesetz vom -Listen Messid. I. 4 wurden alle,
die von den gewöhnlichen Anklage-Geschwornen als Mit¬
schuldige eines so chen Verbrechens in Anklagestand versetzt
waren, zur definitiven Beurtheilung zugleich mit denjeni¬
gen. wogegen das gesetzgebende Korps die Anklage erkannt
hatte, vor diesen Gerichtshof gestellt, üeson. wm. IV.
p- 153-
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wählte. DaS Verfahren war übrigens fast so, wi<bei dem

oben erwähnten hohen National-Gerichtshof. Die Stimmen

von vier Geschwornen zu Gunsten des Angeklagten waren hin¬

reichend zu seiner Freisprechung. (Man sehe vesenue iom. I.

x. 96 und x. 82, 83 und besonders das Gesetz vom 20sten

Thermidor I. 4 stom. ill. x. 111) wodurch die Organisation

dieses Gerichtshofs festgesetzt ward.

Die vierte Constitution vom Msten Frkmaire I. 8 (13ten

Dezember 1799), wodurch die Consular, Regierung eingesetzt

ward, bestimmte ebenfalls Ort. 72, 73), daß die Minister we¬

gen gesetzwidriger Handlungen, die sich auf ihre Verwaltung

bezogen, auf eine von dem Tribunat angehobene und von dem

gesetzgebenden Körper genehmigte Anklage vor einen hohen Ge¬

richtshof (baute-oour) gestellt werden sollten, der in letzter

Instanz und ohne Zulässigkeit der Cassation entschied. Das

organische Gesetz über die Einrichtung dieses hohen Gerichts¬

hofs ist indessen nicht erschienen. Derselbe ging also noch

vor seiner Geburt unter, und ward nach Gründung des Kai-

serthums, die einige Jahre spater erfolgte, durch den hohen

kaiserlichen Gerichtshof (Is bsutv-eovr iwperisle) ersetzt. Der

organische Senats - Beschluß vom 28sten Floreal I. 12 (18ten

Mai 1804), wodurch Napoleon die Kaiscrwürde übertragen

ward, enthält t,t. 13 die nöthigen Bestimmungen über diesen

Gerichtshof, (vesenne ton,. I. x. 161). Die Gerichtsbarkeit,

welche derselbe ausübte, hing theils von dem Stand der Per¬

sonen, theils von der Natur des Verbrechens ab. Die Mit¬

glieder der kaiserl. Familie, die Großwürdner, die Minister,

der Staats-Secretair, die Groß - Offiziere, die Senatoren und

Staats-Räthe standen Ort. 161) in allen gegen sie erhobenen

Criminal-Klagen *) unter der Gerichtsbarkeit dieses Hofs.

Außerdem entschied derselbe aber noch über alle gegen die Si¬

cherheit des Staats, gegen die Person des Kaisers und muth-

maßlichen Thronerben unternommenen Attentate, Verschwörun-

*)Jn dem Gesetz heißt es art. 161 „uue baute vour nstio^-
usle eonnoit lle» ^ersonnela eommis etc." worun¬
ter also correctionnelle Vergehen eigentlich mitbegriffen
waren.



gen u. s. f., welches Standes auch immer die Urheber oder
Theilnchmer seyn mochten. Ferner urtheilte er über mehrere,
Or-t. 101 näher bestimmte) von den vornehmsten Beamten, den
Ministern, Staats-Rathen, Präfecten, Generalen *) n. s. f.
begangenen Amtsvergehen, insbesondere auch über die Pflicht¬
verletzungen eines ganzen Appel- oder Criminalhofes nnd ein¬
zelner Mitglieder des Cassationshofs, so wie über Klagen we,
gen willkührlicher Verhaftung und Verletzung der Preßfreiheit.
Der Sitz dieses Gerichtshofs (srt. 102) war der Senat. Der
Erzkanzler (sm. 103) war Präsident desselben. Er war zusam¬
mengesetzt aus den Fürsten (grlnoss), den Großwürdncrn,
den Groß - Offizieren, dem Groß-Richter Justiz-Minister**),
sechszig Senatoren, den sechs Präsidenten der Abtheilungen
des Staats-Raths, vierzehn Staats-Räthcn und zwanzig Mit¬
gliedern des Eassationshofs. (srt. 10-t). Die sechszig Senato¬
ren u. s. f. wurden nach dem Dienstalter gewählt. Das öf¬
fentliche Ministerium versah ein auf Lebenszeit vom Kaiser
ernannter General-Prokurator (srt. 105). Das gesetzgebende
Korps konnte bei den (»m. 101) erwähnten Amtsvergehen auf
einen Beschluß des Tribunals oder auf das Gesuch von fünf¬
zig seiner eigenen Mitglieder beschließen, eine förmliche Anzeige
((lönonoiation) gegen den Beschuldigten zu machen, srt. (110
—117). Auch den Ministern stand es (srt. 118) frei, gegen
die Präfecte, Generale n. s. f, eine eben solche Anzeige zu ma¬
chen. Dieselbe ward allezeit (set. 117 —118) dem bei dem
Gerichtshof angestellten General-Procurator mitgetheilt, welcher
letztere überhaupt die Verfolgung des Angeklagten betrieb.
Bei allen Vergehen derjenigen, die vermöge ihres Standes un¬
ter der Gerichtsbarkeit des hohen Gerichtsbofs standen, konnte
dieser nur auf Betreiben des General - Prokurators handeln.
Wenn eine bestimmte Person klagte, eben so bei den Amtsver¬
gehen der richterlichen Beamten und den xrises ä xsrtie, ge-

*)Wenn sie gegen ihre Instruktionen gehandelt statten. Die
Verantwortlichkeit derselben vor den Militair - Gerichten
blieb besonders bestehen.

**)Dis übrigen Minister waren nicht Mitglieder des hohen
kaiserl. Gerichtshofs.
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^ seilte er sich dem Kläger bei (stevenolr psrUs joints er pour-
^ l «lli vsnte) gi-k. 108. Nachdem er dem Reichs - Erzkanzlcr die

dr« gehörige Anzeige gemacht, rief dieser nach vorher eingeholter
l i Erlaubniß des Kaisers den hohen Gerichtshof zusammen,
ch- (grt. 119). Derselbe entschied schon in der ersten Sitzung über
in- seine Competenz Ort. 120). Nachdem diese festgesetzt war, so
'k> ward vorläufig, und zwar auf den Antrag der Staatsbehörde
>>. über die Zulassigkeit der Klage erkannt. Trug dieselbe darauf
h an, daß die Klage nicht zulässig sey, so war, wenn der hohe
w Gerichtshof dem Antrag willfahrte, die Sache definitiv abge-
«z macht. (g,'t. 121, 122). In jedem andern Fall aber ward die
"s Anklage fortgesetzt, (nrt. 123). Der Reichs-Erzkanzler ernannte
M zu dem Ende aus den Mitgliedern des Gerichtshofs, welche
R, zugleich Mitglieder des Caffationöhofs waren, einen Commis-

fair, um die Jnstrnction des Prozesses zu leiten, und auf den
D Grund der von der Staatsbehörde zu entwerfenden Anklage
k an Zwölf ebenfalls aus dem Gerichtshof vom Kanzler gewählte
k Mitglieder zu berichten. l>rn. 123, 124). Erkannten diese die
,f Zulassigkeit der Anklage, so erließ das zum Jnstructions - Rich-
ls, ter bestimmte Mitglied die nöthigen Vcrhaftsbefehle und vol¬
ler lendete die Jnstrnction. l>rt. 125). Ging die Meinung der
>!, zwölf Richter auf Verwerfung der Anklage, so gehörte die be¬
st finitive Entscheidung, ob eine solche Statt finden sollte oder

nicht, dem gesammten Gerichtshof an, welche auf den Bericht
, des zum Jnstructions - Richter ernannten Mitglieds erfolgte,
i (sr-t. 126). Nachdem dieses berichtigt, und die Jnstrnction
k, vollendet war, ward die Hauptsache zur endlichen Entscheidung
A, vor den kaiserlichen Gerichtshof gebracht. Die Verhandlungen

waren öffentlich. Der Angeklagte hatte einen Vertheidiger zum
Beistand. Der Gerichtshof konnte kein Urtheil bei weniger

M als sechszig anwesenden Mitgliedern erlassen. Zehn derselben

^ konnte sowohl der Angeklagte als die Staatsbehörde ohne An¬
gabe der Gründe verbitten (rsouser-). Die Beschlüsse des

^ Hofs wurden nach absoluter Stimmen-Mehrheit gefaßt, und
^ es fand keine Cassation dagegen Statt. Der Gerichtshof

konnte keine andere, als die im peinlichen Gesetzbuch verfügten
,A Strafen erkennen. Doch hatte" er das Recht den Angeklagten,

selbst wenn er ihn frei sprach, unter die Aufsicht der hohen

!



L68

Polizei zs stellen. Urtheile, die eine Leibes« oder entehrende
Strafe aussprachen, mußten, bevor sie vollstreckt wurden,
vom Kaiser bestätigt seyn. — Der hohe kaiscrl. Gerichtshof
ging zugleich mit dem Kaiserreich unter. — Nach der Restau¬
ration gingen die Befugnisse desselben größtentheils an die
Pairs-Kammcr über. Die Charte von 1814 (srt. 34) sowohl
als die von 1830 (srt. 29) legte die Gerichtsbarkeit über die
Personen der Pairs in Criminal - Sachen einzig der Pairs-
Kammer bei, welches nach der Meinung Einiger auch für cor-
rectionnelle Sachen gilt. *) Nach der Bestimmung beider Char¬
ten **) erkennt die Pairs-Kammer auch über das Verbrechen
des Hochvcrraths und über die Unternehmungen (sttentsts)
gegen die Sicherheit des Staats, welche durch das Gesetz be¬
stimmt werden sollen. Ein Gesetz dieser Art ist indessen bis
jetzt nicht erschienen. In der Ausübung haben seit Verkün¬
digung der Charte bald die Pairs-Kammer bald die gewöhn¬
lichen Geschwornen-Gerichte ***) über diese Verbrechen gerich¬
tet. Noch insbesondere urtbcilt die Pairs - Kammer (nach bei¬
den Charten srt. 55, srt. 47) über die Minister, doch nur auf
eine Anklage der Deputirten-Kammcr und zwar nach der Charte
von 1814 srt. 56 nur wegen Erpressung oder Verrath. Doch
auch in Beziehung auf diesen Punkt erwartet die Gesetzgebung
noch ihre letzte Vollendung. Fast am Schluß des vorigen Jah¬
res legte die Regierung der Deputirten - Kammer ein umständ¬
liches Gesetz über die Verantwortlichkeit,der Minister vor, wel¬
ches sich im Monitcur vom 3ten Dezember 1834 findet, und
worüber noch die Entscheidung der Kammern zu erwarten ist.

*) M. s. kerrist-8sint-krix Oours cl. äroit Crirn. e'äit. ä.

1825 x. 56 not. 34.

**)Art. 33; Art. 28.

***) verrigt-Kgint-k'rix sagt (p. 56 not. 33) in Beziehung auf
diese Befugniß der Pairs-Kammer „ 6els n'empvolie ps»
Is oour cl's88ise8 cl on oonnsitro lors^ii'un pouvoir 8u-
pörieur et con8titutionnsl n's pss sttriduö spo'oislo-
inent lo clslit ä Is odsmdro sies psir», 8niv. un. srix
VS88. 8. Oevemk. 1820, n. 151.
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'^k Zu den Ausnahme-Gerichten gehörte unter dem Kaiserreich *)
^ auch noch das kaiserliche Familien-Gericht (vonseil lloksmille).
Hs Urt. 14 der Constitution vom 28sten Flor. I. 12 gab dem Kai-
ÄL ser das Recht, durch Statute die Pflichten der Mitglieder der
die kaiserl. Familie des einen und andern Geschlechts gegen seine

Person festzusetzen. In Folge dieser Bcfugniß erließ Napoleon
die den 30sten März 1806 das Statut, welches das kaiserl. Fami-
rt- lien-Gesetz genannt ward. (Ileson. ooä. Zönör. rom. I. x. 175).
d Tit. V. desselben setzte ein besonderes Gericht für die Familie

des Kaisers ein, welches Om. 33) über alle gegen die Mitglic-
«d« der derselben vorgebrachten Klagen (irlsinte 8), die nicht von der
Wj Art waren, daß sie vor den hohen kaiserl. Gerichtshof gehörten,
id und eben so über alle blos persönlichen Civil-Klagen, die entwe-
8 der von den Mitgliedern der kaiserl. Familie oder gegen dieselben

W angestellt wurden, urtheilte. Diese Klagen konnten indessen
kd nur auf einen besondern Befehl des Kaisers (-»m. 35) ange-
tz stellt werden, der übcrdcm Präsident des Gerichts war. Die

Mitglieder des Gerichts (srt. 34) waren einige der höchsten
«f Beamten des Reichs. Der Großrichtcr versah das öffentliche
iü Ministerium. Das Gericht brauchte sich (srd. 37 ) nach den
ch gewöhnlichen Formen des Verfahrens nicht zu richten. Cassa-
uz tion fand t>rt. 38) gegen seine Aussprüche nicht Statt,
ch Aus dem, was in diesem Abschnitt gesagt worden, ersieht

man, daß nach der Gerichts-Verfassung, so wie sie durch die

^ *)Die Gesandten der auswärtigen Mächte standen und ste-
. hen in Frankreich, wie allenthalben, in Criminal - Sachen
^ so wie auch in den meisten Zivilklagen, die man gegen

sie einleiten könnte, nicht unter den Gerichten des Landes,
worin sie ihre Funktionen ausüben. Selbst in den wilde-

j> sten Zeiten der Revolution hat man diese von allen Na¬
tionen Europa's angenommene Sitte geehrt. Durch das
Dekret vom 13ten Ventose Jahr 2 (3ten März 1794. ve-
senne wm. XV. p. 378) verbot der National-Convent
allen constituirten Gewalten sich an der Person eines Ge¬

il sandten der fremden Mächte auf irgend eine Art zu vcr-
j>» greifen, und befahl Allen ihre etwaigen Klagen gegen die-
!>' selben bei dem Woblfahrts-Ausschuß anzubringend — M. s.
> cl. loix liv. XXVI. ebsp. 21 und vorzüglich fiviei'-

lin lionel-t.) den vortrefflich bearbeiteten Art „ülinistre
publio" rovt. V. H. IV, V.



constituirende Versammlung geschaffen, durch die obschon wilde
Erfahrung der Revolutionsjahre geprüft, und durch die Gesetz¬
gebung Napoleons festgesetzt und bestätigt worden, in allen
Rechtssachen ohne Ausnahme die unschätzbare Wohlthat der
Oeffeutlichkcit und in den meisten Criminal-Sachen auch die
des Geschwornen - Gerichts Statt findet. Was die Ocffentlich-
kcit der Verhandlungen betrifft, *) so scheinen die Vorzüge der¬
selben nach und nach in ganz Europa anerkannt zu werden,
und nur noch wenige dunkle Stimmen erheben sich dagegen.
Wir wollen uns daher nur auf Eine Bemerkung beschranken.
Die Oeffentkichkeit der Verhandlungen ist gewöhnlich und fast
nothwendig mit der Mündlichkcit verbunden. Einige, welche
zwar das Unwesen der Actenschreiberei einsehen, aber dennoch
der Oeffcntlichkeit abhold find, haben vorgeschlagen die Sache
umzukehren, und die Mündlichkcit ohne die Oeffeutlichkcit ein¬
zuführen. Allein durch diesen Vorschlag, wenn er je ausgeführt
werden sollte, würde man Gefahr laufen, die Vortheile beider
zu verlieren. Die Oeffentkichkeit nämlich ist die sicherste Ge¬
währleistung gegen alle Mißbrauche, die aus der Mündlichkcit
entstehen könnten. Man hat oft zur Rechtfertigung des schrift¬
lichen Verfahrens angeführt, daß Jeder über Alles, was er
schriftlich abfaßt, langer und reiflicher nachzudenken gezwungen
sey; daß dagegen bei dem mündlichen Verfahren die Advocaten
unvorbereitet und ohne gehörige Kenntniß der Sache vor den
Gerichten erscheinen und die Verhandlungen in ein leeres Ge¬
rede oder gar in ein wildes Gezänke ausarten könnten. Die¬
ser Einwurf würde in seiner ganzen Starke bestehen, wenn
man die Mündlichkeit von der Oeffcntlichkeit trennte. Allein
diese letztere hält den Eifer der Richter so wie der Advocaten

*) Ueber die Vortbeile der Oeffcntlichkeit in Criminal-Sachen
sehe man den ebenfalls vortrefflich bearbeiteten Artikel: xubli-
ciiö cles suclionoes in dem Uöport. von IVlerlin. Er stammt
aus einer Zeit her, wo die Verhandlungen in Criminal-
Sachen noch nicht öffentlich waren. In Civil-Sachen wa¬
ren sie es bekanntlich immer. Diese Verschiedenheit, jo
auffallend sie erscheint, erklärt sich hinreichend durch die
Verachtung und Geringschätzung, womit man die meiste«
Criminal-Angcklagten ansah.



reg«. Dr« letztem, welche wissen, daß das Urtheil über ihre
Geschicklichkeit von der Art abhängt, wie sie in den öffentlichen
Sitzungen auftreten, wenden Alles an, um den Erwartungen
der Richter und des Publikums zu entsprechen. Auch die Rich¬
ter werden durch die Anwesenheit des Publikums sowohl von
zu großer Härte und Anmaßung gegen die Parthcien und Ad¬
vokaten, als auch von zu großer Jndulgcnz und Fahrlässigkeit
abgehalten. Endlich ist die Oeffentlichkeit das einzige Mittel,
um den gerichtlichen Verhandlungen jene Würde und jenen
Anstand zu erhalten, ohne welche in den Verhältnissen der
Bürger zum Staat, Nichts Gutes gedeihen kann.

Auch die Vorzüge der Geschwornen-Anstalt scheinen in un¬
serm Vaterland täglich immer mehr erkannt zu werden. Doch
ist sie auch jetzt immer noch stärkern Anfeindungen ausgesetzt,
als die Oeffentlichkeit. Zwar jener lächerlichen Einwürfe: als
ob die Geschwornen ohne alles Nachdenken, auf den blosm
Blick oder gleichsam durch einen hohem Einfluß ihr Urtheil
fällten, fängt man nach und nach an, sich zu schämen. Jeder,
der nur im Mindesten mit dem jetzigen Criminal-Verfahren
bekannt ist, weiß, daß die Geschwornen die Antworten des
Angeklagten, die Aussagen der Zeugen selbst vernehmen, daß
ihnen alle Beweise und Gegenbeweise unmittelbar vorgelegt
werden; daß also ihre Ueberzeugung ganz aus derselben Quelle
fließt, und sich auf dieselben Gründe stützt, wie die der ge¬
wöhnlichen Richter. Allein bei allem dem können doch viele
nicht begreifen, warum denn der Ausspruch von Geschwornen
ein größeres Zutrauen als der der Richter verdienen sollte.
Um dieses zu erläutern, sey es mir erlaubt dasjenige, was ich
schon in einigen meiner frühern Schriften über diesen Gegen¬
stand gesagt, hier in der Kürze zu wiederholen. Um allen
Mißverständnissen zuvorzukommen, bemerke ich, daß hier fürs
erste nur von der Beurtheilung der gewöhnlichen Verbrechen
durch Geschworne die Rede ist. (M. s. S. 555) Von der Be¬
urtheilung der politischen Verbrechen, und derjenigen der Mi¬
nister und anderer hoher Staats-Beamten werden am Schluß
noch einige Bemerkungen beigefügt werden.

1» Der Ausspruch von Geschwornen verdient aus demsel¬
ben Gruiid^ein größeres Zutrauen als der eines Richter-Kol-
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legirrms, ans welchem die Gesetze, die von einer Stände-Ver-
sammlung untersucht und verhandelt werden, in der Regel vor
denjenigen, welche die Minister und ihre Rathe dictiren, den
Vorzug verdienen. Die Deputirten im Allgemeinen haben ge-
wiß nicht so viel Einsicht und Geschäfts-Kenntniß als die Mi¬
nister. Allein für die Deputirten und eben so für die Geschwor¬
nen macht diese Beschäftigung mit der Gesetzgebung einen
merkwürdigen Abschnitt ihres Lebens aus. Sie bringen daher
zu derselben einen weit reinern Willen und einen kräftigern
Vorsatz mit, als man von beständigen Beamten bei dem Drang
und dem beständigen Einerlei der Geschäfte erwarten kann.
Erwählte man aber die Deputirten auf Lebenszeit, oder ließ
ein Geschwornen - Gericht auf mehrere Jahre zusammen, *) so
würden beide bald viel schlechter als das schlechteste aus be¬
ständigen Beamten zusammengesetzte Kollegium seyn.

2) Die Geschwornen sehen den Angeklagten gewöhnlich an
dem Tag des Gerichts zum ersten - und letztenmal. Keine Em¬
pfehlung kann sie für- keine frühere Feindschaft gegen densel¬
ben eingenommen haben. Ganz anders verhält es sich mit den
Richtern, die man im Voraus kennt. Besonders werden Ver¬
brecher aus den Hähern Ständen schon Gelegenheit finden sich
wenigstens durch ihre Freunde dem Richter, auch vor dem Ge¬
richtstag , zu nähern, und ihre Vertheidigung, ehe derselbe die
Anklage gehört hat, vorzubringen. Ich glaube, man kann oh¬
ne den Richtern im mindesten zu nahe zu treten, behaupten, daß
ihre Aussprüche in dieser Hinsicht zu denen der Geschwornen
in einem fast gleichen Verhältniß stehen, wie die ehemals zuwei¬
len von dem Hof ausgehenden Urtheile zu den Aussprüchen
der Richter- Kollegien.

3) Ueberhaupt ist der Vorwurf durchaus unwahr, als ob
bei der Geschwornen-Anstalt das Talent und die Geschäfts-Er-
fahrnng der Richter ganz außer Acht und unbenutzt gelassen
würden. Vielmehr liegt Alles, wozu Kenntniß der Gesetze und
Geschäfts - Erfahrung gehört z die Jnstruction und Leitung des
Prozesses, das Zusammensuchen der Beweise, die Vernehmung

*)Das Revolutions-Tribunal liefert einen schrecklichen Be¬
weis dazu.
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der Zeugen, die Anklage und Vertheidigung, die Stellung der
Fragen, welche die Geschwornen zu beantworten haben, der
mündliche Vertrag über alle aus den Verhandlungen sich erge,
benden Umstände in den Händen wissenschaftlich gebildeter und
von dem Staat geprüfter Beamten. Nur die Frage, die ihrer
Natur nach ganz vor den Richterstuhl des gesunden Menschen-
Verstands gehört, nämlich: ob durch die gegen den Angcklag,
ten bestehenden Beweise seine Schuld hinreichend erwiesen ist,
bleibt auch dem Urtheil dieses gesunden Menschenverstands
überlassen.

4) Das Zusammenwirken von zwei voneinander unabhän¬
gigen Gewalten, die sich einander beobachten und bewachen,
wie die Richter und Geschwornen, ist znr Untersuchung und
Aufklärung der Wahrheit höchst förderlich. Die Richter wissen,
daß Alles, was sie bei der Einleitung und Vorbereitung des
Prozesses thun, endlich dem Urtheil von Männern, die mit ih¬
nen in gar keiner Verbindung stehen, vorgelegt wird; sie wis¬
sen, daß alle auf die Thatsache bezüglichen Umstände, so unter¬
sucht und aufgeklärt seyn müssen, um daraus ein Ganzes bil¬
den zu können, welches sich dem gemeinen Menschenverstand
von selbst als wahr und einleuchtend aufdringt. Eben hier¬
durch wird der Eifer der Untersuchungs-Richter, Staats - Pro¬
kuratoren u. s. f. erregt, so daß selbst die gerichtlichen Hand¬
lungen, wobei die Geschwornen nicht mitwirken, doch eben
wegen derselben viel genauer *) und pünktlicher behandelt und
ausgeführt werden, als es sonst der Fall wäre.

51 Einige haben die zu große Gclindigkeit und Nachgie¬

bigkeit der Geschwornen angeklagt;**) wobei Betrüger, Diebe

*) Dieses ist einer der größten Vorzüge der Gcschwornen-
Anstalt, welcher noch nicht gehörig gewürdigt zu seyn
scheint. Eben dadurch -werden Mißbräuche, welche die im
Anfang geheime Jnstruction des Prozesses herbeiführen
könnte, entweder verhindert, oder die Urheber entdeckt und
bestraft.

**)Die Tactik derjenigen, welche in den letztem Zeiten sich
gegen das Geschwornen-Gericht erklärt, war nicht ganz
redlich, und bewcißt mehr als Alles, daß ihre Sache nicht
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und Mörder freies Spiel hätten. Man kann indessen jetzt
solchen Einwürfen kühn den Ausspruch der Erfahrung entge¬
gensetzen, welche hinreichend gelehrt hat, daß die Strafgercch-
tigkeit durch Geschwornen-Gerichte allerdings mit der nöthigen
Strenge gchandhabt werden kann. „Wenn auch" sagte in
der Kammer der Deputirten der beredte Froc de la Bonllaye
oder -vielmehr durch ihn der Siegelbewahrer von Frankreich,
de Serre, (Nonit. llu 5. kevr. 1822. p. 170) „wenn auch
das Urtheil der Jury in einem einzelnen Fall zu schonend aus¬
fallen sollte, so bieten doch die Aussprüche derselben im Gan¬
zen ein Beispiel hinreichender Strenge und eine genügende
Sicherstellung gegen die Verbrechen dar. Dabei sind die Irr¬
thümer einer Jury durchaus ungefäbrlich: indem diejenige,
welche dieselben begangen, sogleich verschwindet, und keine
Spur hinter sich zurückläßt." — Uebcrhaupt gibt es kein Cri-
minal-Verfahrcn, es hat keines gegeben, und wird keines geben,
nach welchem alle Verbrechen sicher bestraft werden. Das Ein-

die beste ist. Sie fingen nämlich damit an, ganz gewal¬
tig gegen die strafbare Jndulgenz der Geschwornen loszu¬
ziehen. Man hätte glauben sollen, in einem Staate, wo
die Geschwornen - Anstalt besteht, sei kein Mensch seines
Lebens und Eigenthums sicher. Als aber diese Einwürfe
sowohl durch Gründe und noch mehr durch die Erfahrung
hinreichend widerlegt waren, hoben sie ein ganz entgegen¬
gesetztes Geschrei an. Die Geschwornen sollten auf einmal
die härtesten, grausamsten Menschen, und kein Angeklag¬
ter , wenn er auch noch so unschuldig, seines Lebens und
seiner Freiheit sicher seyn! ! — Gewiß hat es Manchen
geschmerzt, den berühmten (nun verstorbenen) Rcchtsge-
lebrten v. Fcucrbach unter den Gegnern der Geschwornen-
Anstalt zu finden. Als derselbe sein bekanntes Werk da¬
rüber zuerst herausgab, ging seine Behauptung vorzüglich
dahin, das Geschwornen - Gericht sey zwar in konstitu¬
tionellen Monarchien ein nützliches, fast nothwen¬
diges Institut; passe aber gar nicht in absolute Monar¬
chien. Nun ist aber wider Alles, was man bei der Her¬
ausgabe der Schrift des H. v. Fcucrbach muthmaßen und
erwarten konnte, Baiern, (worin bekanntlich H. v. Feuer¬
bach lebte) späterhin ein constitntionneller Staat gewor¬
den. Aber H. v. Fcueröach wollte, ungeachtet dessen, doch
kein Geschwornen-Gcricht!!!
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zige, was die Gesetzgebung erreichen kann, ist, daß dem Ver¬
brecher, wenn er die That begeht, kein bestimmtes Mittel zn
Gebot steht, unentdeckt zu bleiben, und sich vor der Strafe zu
sichern. Wenn das Urtheil über die Thatsache von der Ueber¬
zeugung der Geschwornen abhängt, so hat der Verbrecher wirk¬
lich kein solches Mittel; welches aber allerdings der Fall ist,
wenn Richter nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Beweis-
Theorie *) urtheilen. Daß bei der That keine zwei Zeugen
gegenwärtig sind, u. d. g. kann der Verbrecher allerdings ver¬
meiden; aber über den Eindruck, den die Zusammenstellung al¬
ler gegen ihn sprechenden Beweise und Umstände auf die Ue¬
berzeugung der Geschwornen machen wird, ist er nicht Meister.
— Man hat in mehrern Ländern, wo die Beweis-Theorie besteht,
den so eben gerügten Fehler durch einen andern, noch größer»
zu verbessern gesucht. In denselben wird nämlich auch auf
Verdacht gestraft, und zwar wird der Grad der Strafe
nach dem des Verdachts (pro mocko probsUonum) abgemes¬
sen; ein Grundsatz, wobei auch ein Unschuldiger**) vor der
Strafe nicht immer sicher seyn kann!

6) So groß nun aber auch, nach dem Ausspruch der
Theorie sowohl als Erfahrung, die Vorzüge der Geschworncn-
Anstalt sind, so scheint — wie es Nichts Vollkommenes unter
der Sonne gibt — auch sie, wenn es sich von der Beurthei¬
lung politischer- und anderer von den höchsten Staats-Beam-

*) Mit großem Unrecht hat man die Beweis-Theorie vom
Civilfach auf das Criminal - Verfahren übertragen. Wer
einen Contract schließen, ein Testament machen will, kann
vor dieser Handlung Beweise aller Art beibringen,
er kann so viele Notarien und Zeugen als er will, zuzie¬
hen. Aber wer kann Zeugen zuziehen, wenn er bestohlen
oder von Räubern überfallen wird? Die Rvmcr, unsere
ewigen Muster in der Gesetzgebung, schrieben daher, so
pünktlich sie im Civilfach die Beobachtung der Formalitä¬
ten forderten, für das Criminalfach keine Beweis-Theo¬
rie vor.

**) Dem Grundsatz nach ist dieses ganz gewiß wahr. Allein
die Schädlichkeit auch des unrichtigsten Grundsatzes kann
durch eine verständige Anwendung beseitigt werden.

38
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ten, den Ministern u. s. f. begangenen Verbrechen handelt,
nur mit einigen Modifikationen anwendbar zu seyn. (M. s.
S. 555). Die Geschwornen, so wie die jetzige Art dieselben
zu wählen sie gibt, bringen zur Beurtheilung der gewöhnlichen
Verbrechen nicht allein den gehörigen Grad von Einsicht, son¬
dern, was sehr wichtig ist, auch das rechte Maß von Milde
und Strenge mit. Denn so sehr sie auch im Ganzen zur Milde
hinneigen, so können sie doch auf der andern Seite die bösen
Folgen, welche die Ungcstraftheit der gewöhnlichen Verbrechen auf
die menschliche Gesellschaft- haben müßte, nicht verkennen. Allein
wenn der Staat, als solcher, Schutz und Genugthuung fordert,
und Männer, die man früher nur in dem Glanz der höchsten
Würden erblickte, auf dem Verbrecher - Stuhl sitzen, so macht
die Neuheit und Größe sowohl des Gegenstandes als der Per¬
sonen den Verstand der meisten Menschen schwindeln. Die
schlimmen Folgen, welche diese Verbrechen über die Gesellschaft
bringen, berühren sie nicht so nah und leuchten Ihnen nicht so
deutlich ein, wie in den gewöhnlichen Fallen. Sie werden
immer den Staat für hinreichend stark und ihres Schutzes nicht
bedürftig ansehen. Uebcrdem läßt sich hier nicht, wie in den
gewöhnlichen Fällen sagen, daß, wenn auch hin und wieder
ein Ausspruch der Jury zu gelinde ausfällt, sie doch im Gan¬
zen gegen die Verbrecher hinreichende Sicherheit gewährt.
Staats - Verbrechen werden allenthalben nur selten vorkommen,
und ein einziger fehlerhafter Ausspruch der Geschwornen, kann
von den bedenklichsten Folgen seyn. Wem diese Gründe noch
nicht genügen, braucht nur auf das Beispiel derjenigen Völ¬
ker und Gesetzgeber, welche die Milde bei der Beurtheilung
der Verbrecher bis zum höchstmöglichen Grade gesteigert haben,
zu sehen. Die Constituirende selbst — und es ist gefährlich in
der Milde weiter gehen zu wollen als diese — fand es doch
zweckmäßig, oder richtiger zu sagen, nöthig, die Beurtheilung
politischer Verbrechen einem besondern Gerichtshof zu übertra¬
gen. Es ist darum gar nicht nöthig, (oder wäre vielmehr un¬
zweckmäßig) denselben nur aus beständigen Richtern *) zusam-

*)d. h. aus solchen, die richterliche Funktionen als ihre gc-



577

menzusetzen. Allein wenn dabei das Urtheil über die That von
Geschwornen ausgehen soll, so müssen sie mit weit größerer
Sorgfalt und nach ganz andern Bedingungen, wie zu den ge¬
wöhnlichen Assiscn, gewählt werden; wie dieses auch die Con-
stituirende bestimmte.

§. 9 .

Die Einführung der Geschwornen-Anstaltin Criminal-Sa-
chen ward in Frankreich zuerst durch den Beschluß der consti-
tuirenden* *) Versammlung vom ZOsten April 1790 im Allge¬

wöhnlichen Amtsgeschäfteausüben. Hierunter waren also
die Pairs nicht zu verstehen.

*) Die Frage über die Einführung der Jury beschäftigte die
Versammlung sehr lange und ernstlich. Eine Menge von
Rednern wetteiferten, über diesen wichtigen Gegenstand
alles mögliche Licht zu verbreiten und die Versammlung zu
ihren Ansichten zu stimmen. Man findet diese Reden in
der Sammlung der Protokolle der Constituirenden.Eine
der merkwürdigsten, (die man mit den Gegenreden auch in:
(llioix 3o Usz>port8, Opinions, ei äisoours prononcos
ä ls tribunv kistionslo rlepuis 1789 susga'ä oe sonn.
karis 1818- rom. III. s>. 282 findet) ist die von A. Du-
port (vom 29sten März 1790). Derselbe bemühte sich
durch alle möglichen Gründe zu beweisen, daß die Einfüh¬
rung der Jury nicht allein in Criminal- sondern auch in
Civil-Sachen durchaus nöthig sey. Ein Punct, worauf er
vorzüglich bestand und worüber wir schon oben (S. 383
§. 3 dieses Abschnitts) gesprochen haben, war die Trennung
der Entscheidung über die Thatsache von der über das
Recht, und zwar sowohl in Civil- als Criminal-Sachen.
Die erstere sollte durchaus den Geschwornen überlassen
bleiben. Er glaubte, daß ohne diese Trennung sehr
viele Urtheile nach der Meinung der Minorität durch¬
gingen , welches er durch ein paar Beispiele zu be¬
weisen suchte, wovon wir oben schon Eines mitgetheilt
haben. Er führte noch ein Zweites an, welches sich
auf das Criminal-Verfahren(oder vielmehr auf das Cor-
rectionnelle) bezieht. „Titius klagt den Casus an, ehren¬
rührige Reden gegen ihn vorgebracht zu haben. Die Zahl der
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T,

meinen festgesetzt, (veronns coä. ßän. tom. III. x. 183).
Allein es dauerte noch einige Zeit, ehe dieselbe wirklich ins
Leben trat. Um indessen sogleich den ärgsten Mißbrauchen ab¬
zuhelfen, hatte die Versammlung schon früher durch das Dekret
vom 8ten und 9ten Oktober 1789 (vesonne tom. III. p. 170)
mehrere vorläufige Veränderungen in dem Criminal-Verfahren
angeordnet, wobei jedoch der Abscheu gegen die frühern Miß¬
brauche sie zu dem entgegengesetzten Ertrem führte. Denselben
gemäß erhielt der Angeklagte einen Vertheidiger, womit er sich
gleich von Anfang an (en taut ötst 6o osu8e) frei berathen
konnte. Ort. 10). Sobald derselbe gefänglich eingezogen war,
(welches nur auf einen Beschluß von drei Richtern geschehen

Richter sey 15. Von diesen seyen nach Vernehmung der
Zeugen neun der Meinung, daß wirklich Casus diese Re¬
den vorgebracht habe, allein fünf von diesen neun halten
dieselben nicht für eigentlich ehrenrührig. Die sechs an¬
dern Richter halten die Reden zwar für ehrenrührig, al¬
lein sie glanben, der Beweis, daß Casus dieselben vorge¬
bracht, sey unzulänglich. Titius wird mit seiner Klage
abgewiesen, (indem von den neun ersten Richtern fünf,
welche die vorgebrachten Worre für keine Injurie halten,
sich mit den sechs, welche glauben, Casus habe sie nicht
vorgebracht, zu Gunsten des letztem vereinigen). <— Und
doch hatte Casus in Hinsicht der Thatsache eine Majorität
von 9 gegen 6 und iü Hinsicht der Rechtsfrage eine von
10 gegen 5 Stimmen gegen sich! Allein, was wir schon
oben bemerkt haben, gilt auch für das hier angeführte
Beispiel. Dasjenige, was man gewöbnlich die Frage
über die Thatsache nennt, betrifft selten ein reines k'-xnom,
sondern diesem lOvwm wird zugleich eine moralische Qua¬
lität beigelegt. Es wird ein Mord, Diebstahl u. s. f. ge¬
nannt. In Criminal-Sachcn entsteht dadurch keine Schwie¬
rigkeit. Um einen Menschen zum Tod oder zu ewiger
Schande zu verurtheilen, muß der Thatsache das Wesen
des Verbrechens (eines Mords, Diehstabls u. s. f.) so
ankleben, daß sie schon dem gesunden Menschenverstand
als solches erscheint, daß man sie nicht anders als unter
dem Namen des Verbrechens aussprechen kann. Ganz an¬
ders verhält es sich bei Civil-Urtheilen, wo zwischen zwei
Partheien entschieden wird, wo man der Einen Nichts ge¬
ben kann, ohne es der andern zu nehmen. Hier muß bei
der Frage, ob ein Act als ein Testament, als ein Kauf



durfte jart. 91) ward die fernere Instruktion, die Vernehmung
der Zeugen u. s. f. öffentlich und in seiner Gegenwart vorge¬
nommen (sei. 11, 15). Auch sein Vertheidiger durfte dabei
gegenwärtig seyn, allein nicht für ihn sprechen (srt. 18).
Ebenso ward bei dem Endurtheil der letzte Bericht über die Sa¬
che, so wie der darauf folgende Antrag der Staatsbehörde zwar
nicht in Gegenwart des Angeklagten, wohl aber in der seines
Vertheidigersabgestattet. Der Angeklagte selbst erschien in
der öffentlichen Sitzung nur, um noch zum letztenmal öffentlich
verhört zn werden; worauf man ihn abführte und der Ver¬
theidiger seine Vcrthcidignngs-Rede hielt. (srr. 21). Die Rich¬
ter berathschlagten zwar im Geheimen, sprachen ihr Urtheil

angesehen werden kann u. d. g., Alles auf das schärfste
abgewogen und nur nach den Bestimmungen des Gesetzes
entschieden werden. Dnport fühlte selbst die Richtigkeit
dieses Einwurfs, obschon er nicht ausdrücklich davon
sprach. Er gestand nämlich, daß bei der alten, dunkeln
und verwickelten Gesetzgebung es den Geschwornen schwer
fallen würde, über die Thatsache zu entscheiden; allein er
hoffte nach Einführung einer neuen, einfachen und klaren,
werde den Geschwornen auch in Civil-Sachen die Entschei¬
dung über die Thatsache leicht seyn. Wenn dieselben in¬
dessen wirklich nur über die reine Thatsache zu entscheiden
hätten, so ist nicht wohl einzusehen, wie die Vereinfachung
oder Verwickelung der Gesetzgebung ihre Arbeit erleichtern
oder erschweren könnte. Die constituirendc Versammlung
war durch den Plan von Dnport, der im Ganzen mehr
glänzend als gründlich war, fast hingerissen. Derselben
waren indessen "schon mehrere Plane über die Justitz-Orga-
nisation vorgelegt worden. Sie wollte dieselben an ein
Comitö verweisen, als ganz unerwartet von dem berühm¬
ten Sieyes ein vierter Plan gedruckt erschien, (^perxn
st'une noavello Organisation lls la justice ot cle 1a po-
lioe en k'ranoo, par N. I'sbkx; 8,'o^es. Uaris 1790. Im-

xrim. nstion.) Hierdurch ward jeder Beschluß einstweilenausgesetzt. Den 3lstcn März 1790 griff Lanjuinais den
Plan von Dnport bcftig an. Die Versammlung beschloß "
denselben Tag auf den Vorschlag von Barrere, daß vor¬
läufig 10 Fragen gestellt würden, von deren Erörterung
und " Entscheidung ' die endliche Organisation der Justitz
abhängen sollte. Unter diesen Fragen, die man bei l)o-
seooe tow. III. p. 183 findet, war die erste: Soll die
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aber in der öffentlichen Sitzung aus. Ort. 21). Zu jeder kri¬
minellen Verurtheilung ward die Uebereinstimmung von zwei
Dritthcilen« und zu einem Todes-Urtheil in letzter Instanz die
von vier Fünfthcilen der Richter erfordert. Ort. 25). Eigent¬
liche Geschworne wirkten übrigens bei dem Urtheil nicht mit.
Im Anfang des Prozesses, so lange das Verfahren geheim
war, (bei Abhörung der Zeugen, bei Abfassung des Protokolls
über den Thatbestand u. s. f.) wurden dem Jnstructions-Rich¬
ter zwei sogenannte Beigeordnete (näjoints) zugegeben, welche
ihm ihre Bemerkungen mittheilen sollten. Jede Municipalität
wählte nämlich aus allen Bürgern von erkannter Rechtlichkeit
(parmi los oito^ons äs Konnex rnoeurs et clo yrobitö re-

Jury eingeführt werden? und die zweite: Soll die Jury
in Civil- und Criminal-Sachen eingeführt werden? Den
sechsten April antwortete Thouret in einer sehr besonnenen
Rede auf die Vorschläge von Duport. Er erklärte sich
für die Einführung der Jury in Criminal-Sachen, meinte
aber, daß dieselbe in Civil-Sachen einstweilen nicht zeitge¬
mäß wäre und wenigstens verschoben werden müßte. Was
die Vereinfachung der Gesetze betrifft, so bemerkte er, daß
die National-Versammlung ganz kürzlich zwei Gesetze, ei¬
nes über die Municipalitäten und ein Zweites über die
Vcrwaltungs-Behörden erlassen habe, welche ungeachtet
ihrer Klarheit und Deutlichkeit täglich zu neuen Zweifeln
und Erörterungen Anlaß gäben. Thouret machte noch
auf die große Last aufmerksam, welche den Bürgern durch
Einführung der Jury in Civil-Sachen aufgebürdet würde.
Im Interesse der Jury selbst, um sie in Criminal-Sachen
zu erhalten, sagte er, muß man sie von Civil-Sachen
ausschließen. Nachdem noch an mehreren Tagen ver¬
schiedene Redner, (Barnave, Carl Lamcth, Rvbespierrc,
Sieyes, Garat, Clcrmont-Tonnerre, Malouet) das Wort
genommen, traf endlich der erfahrene Tronchct in seiner
am Asten April 1790 gehaltenen Rede den richtigen Punkt,
indem er durch unwiderlegbare Gründe zeigte, daß in
Prozessen die Frage über das kOctum keine reine, sondern
eine gemischte sey, zu deren Entscheidung gesetzliche Kennt¬
nisse erforderlich seyen. Die von ihm vorgebrachten Gründe
überzeugten die Versammlung, welche, nachdem vorher Du¬
port noch einmal gesprochen, den 39sten April 1790 be¬
schloß, daß die Jury in Criminal-Sachen eingeführt wer¬
den- aber von Civil-Sachen ausgeschlossen bleiben sollte.
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^ ocmuue) auf Ein Jahr eine hinreichende Zahl von Personen,

U um in den einzelnen Fallen die Stelle dieser Beigeordneten zu

vertreten. Die Mitwirkung derselben hörte von dem Augen-

W blick an auf, wo das Verfahren öffentlich ward, d. h. von

dem Zeitpunkt an, wo der Angeklagte verhaftet war (art. 11

» und srt. 1—8). — Dieses Dekret (vielleicht das mangelhaf-

§ teste, welches die Constituirende erliest) enthalt indessen zwei

- Bestimmungen, von welchen Eine besonders merkwürdig ist.

> Es schaffte (srt. 24) die Folter und den Gebrauch des Ver-

>> brecher - Stuhls (selleuo) in allen Fallen ab. Erstere war es

A zum Theil schon durch das Edict Ludwigs des Sechszehnten

vom 24sten August 1780 (M. s. S. 479), dessen vollständigen

Text man unter andern auch in dem Report. von lVlorlin, srt.

r» „guestion" findet. Der Verbrecher-Stuhl (sellette) war ein

sehr niedriger Sitz von Holz, worauf die Criminal-Angeklagten

!' bei ihrem letzten Verhör saßen; jetzt sitzen sie bei den Assisen auf

^ einer gewöhnlichen hölzernen Bank, die aber noch immer sel-

letto genannt wird. —

Die Geschwornen - Anstalt erhielt ihre völlige Organisation

erst durch das wichtige Dekret, welches die constituirende Ver-

^ sammlung (am 16ten September 1791) über die Sicherheits-
j Polizei und die Criminal-Justitz erließ.*) (Dosenne tom. III.

, x. 325,329). Durch dasselbe ward in allen Criminal - Prozes-

> sen der Ausspruch über zwei Punkte, nämlich 1) ob eine An¬

klage Statt finden sollte, und nachdem dieses feststand, 2) ob

*) Selbst nach diesem Dekret dauerte es noch einige Zeit,
- ehe die Geschwornen - Anstalt wirklich eingeführt ward.

; Das den folgenden Tag, den 17tcn September 1791, er-
,t lassene Dekret setzte die Einführung derselben auf den Isten
ir Januar 1792 fest. (Dosen. tom. III. p. 350). Den 15ten

s Januar 1792 erließ der König eine Proclamation (ibiä
« 435) , wodurch er Alle aufforderte bei diesem wichti-

n, gen Gegenstand nach Kräften mitzuwirken. Den 9ten
,1, Februar 1792 erließ die gesetzgebende Versammlung ein
A Dekret, welches die Anklage-Jury für die Stadt Paris

- unverzüglich zu bilden befahl (ibiä ps». 439), woraus
offenbar folgt, daß damals die Jury noch nicht in Wirk¬

st samkcit getreten war. Dieses scheint indessen ganz kurz
darauf der Fall gewesen zu seyn.



der Angeklagte schuldig oder unschuldig sey, den Geschwornen
übertragen. Diese Punkte wurden indessen nicht beide von den¬
selben Geschwornen, auch nicht unmittelbar nacheinander, oder
nach denselben Formen entschieden. Ueber den ersten entschie¬
den die sogenannten Anklage-Geschwornen (die Anklage-Jury,
jurs st'soousstion). Der Procurator-Syndikus (lo proou-
reur - 8^näio) *) eines jeden Distrikts stellte jedes Vierteljahr
eine Liste von dreißig Bürgern auf, woraus die Anklage-Ge¬
schwornen genommen wurden. Jeder der Vorgeschlagenen mußte
die zum Wähler (öleetsur-) **) nöthigen Qualitäten haben,
und die Liste von dem Direktoriumdes Distrikts bestätigt
werden, (Drooöcl. crilii. äs 1791. tit. X. srt. 1,2; Dosen,
tor». III. x. 343). Aus diesen dreißig wurden für jeden ein¬
zelnen Fall, öffentlich und in Gegenwart des Staats-Procura-
tors (damals oommissairs da roi genannt), durch das Loos
acht Anklage-Geschwornen bestimmt, (rir. X. am. 4). Nachdem
die Sache gehörig instruirt war, welches damals zum größten
Theil durch die Beamten der Sicherheit - Polizei (ol'tioiers 6s
xolioo äo sstl-otö) , nämlich durch die Friedens - Richter nebst
einigen diesen zugegebenenHülfsbeamten,und nur zum Theil
durch den Jnstructions - Richter (damals äirovloar' da starx

*)Der Procurator-Syudicus war ein Verwaltungs-Bcamter,
und das Direktorium eine Verwaltungs-Behörde,von de¬
ren Attributionen im zweiten Band, Abschn. VI-, näher
geredet werden soll. Beide entstanden mit der Revolution
und gingen mit derselben unter.

**) Wähler hiessen diejenigen, von welchen die Deputirten zu
der National-Versammlung gewählt wurden. Diese Wäh¬
ler selbst wurden von den Urversammlungen (assewblöoz
xrimmres), jedoch nach der Constit. von 1791 und 1795,
nur aus denjenigen Bürgern, die ein gewisses (durch die
Constitution selbst näher festgesetztes) Einkommen hatten,
gewählt. M. s. Doson. tom. I. g>. 23 art. 7 und p. 78
am. 35- Nach der wilden Constitution vom I. 1793 war
gar kein bestimmtes Vermögen oder Einkommen erforderlich
um Wähler seyn zu können. Die Deputirten wurden so¬
gar zum Theil unmittelbar von den Urversammlungen ge¬
wählt. (am. 23).
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genannt) geschah, entwarf letzterer den Anklage-Act *) und
legte denselben den Anklage-Geschwornen vor. Dieses geschah
in Gegenwart des königlichen Commissairs in geheimer Si¬
tzung und die Geschwornen mußten eidlich versprechen, über
das, was sie hören würden, das Geheimniß zu bewahren,
(tit. l. srt. 18- Dosen. tom. III. p. 331).

Zuerst wurden die Aktenstücke, die geschriebenen Aussagen
der Zeugen ausgenommen, vorgelesen, und alsdann die Zeugen
so wie der Kläger, wenn es einen solchen gab, mündlich in
Gegenwart der Geschwornen vernommen. (srt. 19, 20). Da¬
rauf zog der Direktor der Jury sich zurück, und die Geschwor¬
nen fällten nach gepflogener wechselseitiger Berathung das
Urtheil, wobei der Aelteste von Ihnen die Stimmen sam¬
melte. Dasselbe ward nach absoluter Stimmen - Mehrheit **)
erlassen, (tit. 1. srt. 27). Die Formel dazu war „die Erklä¬
rung der Jury ist: ja, die Anklage hat Statt; oder: nein, die
Anklage hat nicht Statt; oder: die gegenwärtige Anklage
hat nicht Statt. (Is äö'olsrstion äu jurö est: oui, il ^ s
lieu; oir: non, il n')-- s pss lies; ou: il s pss liöir ä
Is pre'sönte sovusstiov.) (srt. 23, 24). " Im letzter« Fall
konnte der Direktor der Jury eine neue Anklage entwerfen,
(tir. 1. srt. 25). Im zweiten Fall ward der Angeklagte, wenn
er verhaftet war, sogleich in Freiheit gesetzt, und konnte wegen
derselben Sache nur in Folge eines, auf neue Anzeigen gegrün¬
deten, Anklage-Acts wieder vor die Geschwornen gestellt werden,
(srt. 28,35). Im ersten Fall ward die Anklage fortgesetzt,
und der Angeklagte an das Criminal-Gericht (tribunsl orimi-
vol) verwiesen, welches in der Hauptsache entschied. Bei die¬
sem Tribunal urtheilten, gerade wie jetzt, die Geschwornen über
die Thatsache, und die Richter bestimmten die Strafe. Die
Zahl der Geschwornen war, wie jetzt, für jede einzelne Sache

*) Durch diesen Umstand allein unterschied sich also die Stel¬
lung des Directors der Jury wesentlich von dem des jetzi¬
gen Jnstructions-Richters.

**)Da indessen die Zahl der Geschwornen acht war, so mußte
wenigstens eine Mehrheit von zwei Stimmen (5 gegen 3)
vorhanden seyn, um den Beschuldigten in Anklagestand zu
versetzen.



zwölf, welche aus einer Liste von Zweihundert durch das Loos
gewählt wurden. Der Gcneral-Procurator-Syndicusdes De¬
partements nahm nämlich jedes Vierteljahr aus der Liste Aller,
die sich zu Wählern eigneten, Zweihundert, um als Geschworne
zu fungiren. (llustio. (Um. tit. 11. srt. 2, 6). Diese Liste
ward, nachdem sie vom Direktorium gutgeheißen, (srt. 6) den
ersten jedes Monats dem öffentlichenAnkläger vorgelegt, wel¬
cher 20 ohne Angabe der Gründe ausschließenkonnte, (srt. 9).
Die Namen der übrigen wurden in ein Gefäß geworfen, und
für jeden einzelnen Fall, der im Monat vorkommen sollte, 12
herausgezogen. Die Liste dieser zwölf Geschwornenward dem
Angeklagten vor dem Gerichtstag vorgelegt. Er mußte inner¬
halb 21 Stunden diejenigen nennen, die er verbitten wollte. *)
Für Jeden, den er verbat (röonsoit), ward ein anderer gezo¬
gen. Er konnte so nach und nach 20 verbitten, und zwar
ohne Gründe anzugeben. Wollte er indessen noch mehrere ver¬
bitten, so konnte dieses nur mit Angabe der Gründe geschehen,
über deren Werth das Tribunal entschied, (tit. 11. srt. 9—15).
Die Art, wie die Fragen gestellt wurden, und wie die Ge¬
schwornen ihre Stimmen abgaben, wich von der durch den
oc>3. ä'instr. orim. eingeführten, in Etwa ab. Die Iste Frage
war: steht die Thatsache fest; die 2te: ist der Angeklagte
überführt (oonvsinon),die That begangen zu haben. Nun
kamen 3tens diejenigen Fragen, welche sich auf die verbreche¬
rische Absicht des Angeklagtenbezogen, und die nicht allein aus
dem Anklage-Act, sondern auch aus dem Ergebniß der öffent¬
lichen Verhandlungen hergeleitet werden konnten. (1)601-. cl. 1g.
Lotternd. 1791 clo la jnzt. orim. tit. 7 srt. 19 — 21). **)
Die letztem Fragen mußten in derselben Ordnung gestellt wer¬
den, wie sie beantwortet werden sollten, und zwar die dem
Angeklagten günstigste zuerst u. s. f. (srt. 21). War die That
mit besondern Umständen begleitet, so ward für jeden auch eine

*)Das Gesetz sagt nicht, wie lange vor dem Gerichstag dem
Angeklagten diese Liste vorgelegt werden mußte. Jetzt
muß es an dem Tag vor seiner Beurtheilung geschehen,
(ooll. ä'instr. orim. srt. 394).

**) Dosen. tom. III. P. 327-
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besondere Frage gestellt, (art. 27). Nach Stellung der Fragen
zogen sich die Geschwornen, so wie jetzt, in ein geheimes Bera-
thungs-Zimmer zurück. Allein die Stimmen-Sammlung geschah
nicht durch den ersten Geschwornen, sondern wenn jeder Ge¬
schworne nach gemeinschaftlich gepflogener Berathung seinen
Beschluß gefaßt hatte, so ward es dem Präsident angezeigt.
Dieser beauftragte einen Richter die Stimmen einzuholen. Letz¬
terer begab sich zu dem Ende nebst dem Kommifsair des Kö¬
nigs in die Raths - Kammer (ollsmbeo äu oon8oil), wohin
auch die Geschwornen, Einer nach dem andern (der Chef der¬
selben zuerst) kamen, und ihre Stimmen mündlich abgaben.
Hatte ein Geschworner gestimmt, so zog er sich wieder zurück;
nur der Chef (der Erste) der Geschwornen blieb in der Raths-
Kammcr bis zur Vollendung der Abstimmung. Jeder Geschwor¬
ne beantwortete zuerst die Frage, ob die Thatsache fest stehe.
Derjenige, welcher diese verneinte, stimmte bei den folgenden
Fragen nicht mit, allein seine Stimme zahlte auch bei diesen
letztem zu Gunsten des Angeklagten, (ur. 7. »rt. 25). Das
Nämliche galt, wenn Einer die zweite Frage verneinend beant¬
wortete, hinsichtlich der Dritten, welche sich auf die verbreche¬
rische Absicht bezog. Waren mehrere Fragen dieser letztem Art
gestellt, so galt wieder das so eben Gesagte in Beziehung auf
alle folgenden Fragen derselben Art, d. h. ein Geschworner,
welcher Eine Frage über die verbrecherische Absicht verneinte,
stimmte bei den folgenden nicht mit; allein seine Stimme zählte
dabei für den Angeklagten. Ergaben sich bei Einer der Fra¬
gen, wovon hier die Rede ist, entweder unmittelbar oder durch
Zusammenzählen der Stimmen über die vorhergehenden Fragen
drei zu Gunsten des Angeklagten, so ward diese Frage nebst
allen folgenden als zu Gunsten desselben beantwortet angesehen,
(»rt. 28). Anders verhielt es sich mit den Fragen, die sich
auf solche Umstände, die von einander unabhängig sind, bezo¬
gen. Ueber jede derselben stimmten alle Geschwornen, welche
die beiden ersten Fragen (daß die Thatsache fest stehe, und daß
der Angeklagte der Urheber der That sey) bejaht hatten, ohne
Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie eine dieser Fragen vernein¬
ten, und ohne daß die Stimmen, die bei Einer zu Gunsten
des Angeklagten waren, auch bei den folgenden als für ihn
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günstig angesehen wurden. *) Doch zählten die Stimmen der¬

jenigen , welche die beiden ersten Fragen verneint hatten, auch
Lei diesen letztem (auf die Umstände bezüglichen) Fragen zn
Gunsten des Angeklagten. Um die Stimmen sicherer zählen zu

*)Was hier über das Abstimmen der Geschwornen gesagt
worden, bedarf vielleicht noch einiger Erläuterung. Man
findet die vollständigste und reichhaltigste in der officiclicn
Jnstruction, welche die Constituirende den Asten Septem¬
ber 1791 in Beziehung auf die von ihr eingeführte Crimi-
nal-Prozedur gab (Hess». tom. III. p. 388). woraus wir
bier Einiges ausheben wollen. — Es ist billig, daß die
Stimme desjenigen, der eine Frage der drei ersten Arten
zu Gunsten des Angeklagten beantwortet, bei den folgen¬
den Fragen ebenfalls als für denselben günstig mitgezählt
wird. Ein Geschworner, welcher erklärt, daß die That¬
sache nicht fest stehe, (daß z. B. kein Mord begangen
sey), müßte bei der Beantwortung der zweiten Frage
nothwendig der Meinung derjenigen beitreten, welche er¬
klärten, daß der Angeklagte nicht der Urheber des Mords
sey. Eben darum zahlt seine Erklärung über die erste
Frage auch in Beziehung auf die Zweite als günstig für
den Angeklagten. Eben so müßte ein Geschworner, der
zwar die erste und zweite bejahte, aber bei der dritten
erklärte, daß der Angeklagte im Zustand der Nothwehr
gewesen, bei der Beantwortung der folgenden Fragen,
(z. B. ob der Angeklagte heftig gerecht worden), nothwen¬
dig denjenigen beistimmen, welche diese letztere Frage zu
Gunsten des Angeklagten entscheiden, indem seine eigene
Meinung ihn in einem noch höher» Grade rechtfertigt,
als die der letztem Geschwornen. Deswegen mußte auch
die für den Angeklagten günstigste Frage zuerst gestellt
werden. Anders verhält es sich mit den Fragen über
Umstände, die von einander unabhängig sind. Hier ent¬
scheidet derjenige, welcher eine zu Gunsten des Angeklagten
beantwortet, dadurch noch Nichts hinsichtlich der folgenden.
Wer z. B. bei einem Dicbstahl die Frage, ob er Nachts
begangen worden, verneint, kann noch immer die, ob er
mit Einbruch geschehen sey, bejahen. Daher zählten die
Stimmen, die bei der ersten zu Gunsten des Angeklagten
waren, bei der Zweiten nicht mit, sondern alle Geschwor¬
nen, (außer denjenigen, die schon die beiden ersten Fragen
verneint hatten, und deren Stimmen durchaus und bei allen
folgenden ohne Ausnahme als für den Angeklagten gün¬
stig mitgezählt wurden), mußten bei allen auf die Umstände
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können, waren weiße und schwarze Büchsen und zwar so viele
Paare, als Fragen gestellt waren, hingesetzt. Jeder Ge-
schworne warf nun, nachdem er dem Richter seine Er¬
klärung abgegeben, so daß man es sehen konnte (o8ten8il>Ie-
inent) entweder eine weiße Kugel in die weiße, oder eine
schwarze in die schwarze Büchse. Die ersten Kugeln zahlten
für- die Zweiten gegen den Angeklagten, (rir. 7 . art. 30).
Um jedem möglichen Irrthum zuvorzukommen, trug jede Büchse
die Frage, worauf sie sich bezog, als Aufschrift.So war z. B.
die erste schwarze mit (alt eonstsor, die erste weiße mit (sie
non oonstsiit überschrieben. Bei dem zweiten Paar stand auf
der schwarzen: l'soou8v convsinou, auf der weißen: l'socuss
N 0 li convsioon u. s. f. Hatten alle Geschwornen ihre Stim-

sich beziehenden Fragen mitstimmen. Die Ordnung, worin
diese letztem Fragen aufeinander folgen mußten, war da¬
her auch willkührlich. Bei dem Zahlen der Stimmen öff¬
nete man zuerst die Büchse, die sich auf die Thatsache (ob
dieselbe nämlich fest stehe) bezog. Fanden sich hier drei
oder mehr als drei weiße Kugeln, so war dieselbe nebst
allen folgenden zu Gunsten des Angeklagten entschieden.
Fanden sich hier weniger als drei weiße Kugeln, so ward
die Thatsache als feststehend angenommen, und man öff¬
nete die zweite Büchse über die Frage: ob der Angeklagte
der Urheber der That sey. Fanden sich hier, die vorigen
mitgerechnet, drei weiße Kugeln, so ward der Angeklagte
als unschuldig, und alle folgenden Fragen wurden als zu
seinen Gunsten entschieden angesehen. Fanden sich keine
drei weiße Kugeln, so galt der Angeklagte als Urheber der
That, und man ging zu den Fragen über die verbrecherische
Absicht über. Ueberhaupt wurden alle Fragen der drei
ersten Arten nur dann, wenn sich weder unmittelbar noch
mittelbar drei weiße Kugeln ergaben, als zum Nachtheil
des Angeklagten entschieden angesehen. Man fuhr daher,
der Ordnung nach, mit Oeffnung der folgenden Büchsen,
welche die Antwort auf die Fragen der drei ersten Arten
enthielten, fort, bis entweder drei weiße Kugeln heraus¬
kamen , oder bis alle Büchsen geöffnet waren. Nun ging
man zu den Fragen über die einzelnen Umstände über,
wobei alle sich darauf beziehenden Büchsen geöffnet- und

. nur die in jeder Büchse sich unmittelbar vorfindenden Ku¬
geln gezählt wurden.



men abgegeben, so versammelten sie sich wieder alle in der
Rathskammer, um bei der Eröffnung der Büchsen und dem
Zählen der Stimmen gegenwärtig zu seyn.

Nachdem die Stimmen gezählt waren, und so der Aus«
spruch der Geschwornenfest stand, kehrten sie in die öffentliche
Sitzung zurück; wo der Erste Geschworne den Ausspruch ver¬
kündigte. Uebrigcns war das Verfahren bei den öffentlichen
Verhandlungen dem jetzigen fast in allen Stücken ganz gleich.
Selbst die Ordnung, nach welcher die einzelnen Theile der Ver¬
handlungen aufeinander folgten, war so wie jetzt. Dieselben
wurden, nachdem der Angeklagte vorläufig um seinen Namen
und sein Gewerbe u. s. f. befragt war, mit Verlesung *) des
Anklage-Acts eröffnet (Ut. 7. «rt. 1,2), und mit einer Rede
des Präsidenten, worin er den Geschwornen alle Umstände
nochmals kurz ins Gedächtniß zurückrief, geschloffen. Derselbe
stellte alsdann, nachdem er das Gutachten des Tribunals ver¬
nommen, die Fragen; worüber indessen sowohl der Angeklagte
und sein Vertheidiger, als der öffentliche Ankläger ihm einige
Bemerkungen machen konnten. **) War dieses berichtigt, so
zogen die Geschwornen sich in das Berathungs-Zimmer zurück.
Nachdem dieselben ihre Erklärung abgegeben, und das Urtheil
über die Thatsache fest stand, begannen die Verhandlungenüber
die Strafbestimmung, gerade so wie jetzt: nur stimmten die
Richter laut und öffentlich, (tit. 8. art. 9). Bei Stimmen-
Gleichheit galt die gelindere Meinung. Bildeten sich mehr als
zwei Meinungen, so wurden noch andere Richter zugezogen,
(art. 10). Der Präsident hatte die nämlichen Befugnisse wie

*) Dieses geschah damals, wie jetzt durch den Gerichts-Secre-
tair. Der Anklage-Act ward aber wie schon erinnert wor¬
den, von dem Director der Jury (dem jetzigen Jnstruc-
tionö-Richtcr) entworfen.

**)So bestimmt die Jnstruction der Eonstituir. vom 29sten
November 1791 (Oesenne lom. III. p. 417). Der voll.
ä. 3. brum. g. 4. fügte arl. 376 noch hinzu, daß das
Tribunal auf der Stelle darüber entscheiden sollte. Jetzt
ist die Stellung der Fragen einzig dem Präsident über¬
lassen.
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jetzt (iit. 3 und t!t. 7 art. 19). Auch die Stellung der übri-
k» gen Beamten war der jetzigen fast gleich, mit der Ausnahme

jedoch, daß sich bei dem Tribunal außer dem Staats-Pro cura-
^ tor (dem Commissar des Königs) ein besonders bestellter öffentl¬
ich sicher Ankläger befand, welcher in den öffentlichen Verhandlun-

gen die Anklage durchführte, wobei er jedoch unter Strafe
W der Pflichtverletzung keine andere Anklage, als die im Anklage¬
st, Act enthaltene, vorbringen durfte. *) Das Geschäft des Er-
i», stcrn Beamten bestand darin, über die Befolgung des Gesetzes
E« und der gesetzlich vorgeschriebenen Formen zu wachen, und im
>«i Fall der Angeklagte für schuldig erkannt ward, auf die Art der
ds Bestrafung **) desselben anzutragen, (ilusrio. vrim. 6. 1791.
ükk! isi. 6 er rit. 7- srt. 3, 18; tit. 8. sri. 5). — Ward der An¬
is! geklagte für nicht schuldig erklärt, so ward er auf der Stelle
Ät in Freiheit gesetzt, und konnte wegen derselben That nie wieder
»- belangt werden, (tir. 8- srt. 3). Ward er für schuldig erklärt,
M und die Richter waren einstimmig der Meinung, daß die Ge-

schwornen sich geirrt, so wurden den letztem noch drei
so Beigeordnete zugegeben (diese waren deshalb schon vorläufig
j, durch das Loos gewählt, und hörten den Verhandlungen,

<1 jedoch abgesondert von den übrigen Geschwornen, zu). Die
k Geschwornen entschieden nun mit diesen Beigeordneten verei¬
nt nigt, und zwar waren in diesem Fall zur Verurtheilung vier

Fünftheile der Stimmen erforderlich.***) (Ur. 8, art. 27,28,29).
z Sonst fand gegen den Ausspruch der Geschwornen und das da-

rauf gegründete Urtheil des Criminal- Gerichts kein Rechtsmit-
^ tel als das der Cassation Statt, welches sowohl der Verur-

theilte als der königl. Commissair ****) (letzterer jedoch, wenn

^ *)veoi'. <1. 16- Leptsir. 1791. O. I.just. ori-m. iik. 6. srl. 1.
**) Dieses gehörte also nicht zu den Attributionen des öffent-

^ lichen Anklägers, welcher nur die gegen den Angeklagten
bestehenden Beweise entwickelte. Ueber den öffentlichen
Ankläger sehe man weiter unten (Z. 7).

D ***)So daß allezeit drei Stimmen zum Freisprechen hinreich-
ch ten. — Jetzt wird, wie wir schon oben bemerkt, die Sache
^ in diesem Fall an ein anderes Geschwornen - Gericht ver-
^ wiesen.
M ****) Njcht der öffentliche Ankläger.



der Angeklagte von den Geschwornen für nicht überführt er¬
klärt war, nur im Interesse des Gesetzes) anwenden konnte.
In jedem andern Fall hatte aber die von dem königl. Kom-
missair eingelegte Cassation, den Aufschub der Freilassung des
Angeklagtenzur Folge.*) Diese Einrichtung der Geschwornen-
Anstalt und der Criminal-Procedurüberhaupt, so wie sie aus
den Händen der Constituircndenhervorgegangen, hat sich selbst
wahrend der Stürme der Revolution fast unverändert erhalten,
nur daß der Factions-Geist für die politischen Verbrechen be¬
sondere Gerichte erfand.

Der National-Conventführte durch sein Dekret vom 2ten
Nivosc (25sten Dezember 1793) eine neue Art die Geschwornen
zu wählen ein. (Oesen. voll. xensr. t. III. 524 — 529).
Demselben gemäß sollten sie überhaupt aus allen Staatsbürgern,
die 25 Jahre alt waren, ohne Rücksicht auf das Vermögen,
genommen werden. Jedes Vierteljahr stellte der National-Agent
eine Liste derjenigen auf, die ihm zu Geschwornen geeignet
schienen, und zwar so, daß für einen Distrikt von 1500 Ein¬
wohnern Ein Geschworner genommen ward, und für jedes
folgende Tausend Einer hinzukam, (tz. 1, srt. 6,7). Ue-
brigens blieb fast Alles so, wie die Constituirende es bestimmt
hatte. (M. s. jedoch das Gesetz vom 4tcn Messidor I. 3). —

Den dritten Brümaire I. 4 (den 25sten Oktober 1795)
unter dem Direktoriumerschien der ooäo cle« ckvlit» er ckss
xeines. **) Derselbe ist nicht, wie der Name vermuthen läßt,
bloß ein Straf-Gesetzbuch, sondern er ordnet zugleich die cor-
rectionnelle und Criminal-Prozedur, und zwar ist er in dieser
letztem Hinsicht weit vollständiger als in ersterer. ***) Seine

*) Wenn er nämlich etwa von den Richtern aus dem Grund
losgesprochenwar, daß die ihm angeschuldigte Handlung
kein Verbrechen sey. (tü. 8, srt. 16,17; Oesonuo tow. lll.
x. 341).

**)Oesenne ovü. Irsno. iom. IV. p. 7-
***) Durch Art. 594 desselben, wurden die Gesetze vom I6ten

und 29sten September 1791, wodurch die Constituirende
das Criminal-Verfahren geordnet hatte, nebst allen spätern,
welche dieselben erläuterten oder modificirten, abgeschafft.
Dagegen bestätigte er Art. 610 die Bestimmungen, welche



Bestimmungen über das Geschwornen - Gericht sind ebenfalls
denen der Constituirenden ganz analog. Die Geschwornen soll¬
ten (srt. 483) (mit Ausnahme einiger Beamten fsrt. 4841)
aus Allen denjenigen genommen werden, welche 30 Jahr alt
waren, und die zu einem Wähler erforderlichen Eigenschaften
hatten. Die Art, aus denselben die Anklage- und Urtheils -
Geschwornen zu wählen, war der von der Constituirenden vor¬
geschriebenen fast gleich. M. s. srt. (485—525).—In Beziehung auf
die Abstimmung der Criminal - Richter fand eine Veränderung
Statt. Sie berathschlagten und stimmten nämlich im Geheimen,
sprachen aber das Urtheil öffentlich und in Gegenwart des Ange¬
klagten aus. (coä. 6. stellt» et st. peines srt. 435). Sonst blieb
der Gang der öffentlichen Verhandlungen fast genau, wie früher-
hin. Die Fragen an die Geschwornen stellte (srt. 373), nach¬
dem er die Meinung des Tribunals vernommen, im Namen
desselben der Präsident. Der Angeklagte, dessen Vertheidiger,
der öffentliche Ankläger und die Geschwornen konnten ihre
Bemerkungen darüber machen, worüber (srt. 376) das Tribu¬
nal auf der Stelle entschied. Die Fragen selbst wurden im
Ganzen nach der Vorschrift der Constituirenden gestellt. Näm¬
lich Istcns ob die Thatsache feststehe, 2tens ob der Angeklagte
die That begangen oder dabei mitgewirkt und 3tens
ob er sie in verbrecherischer Absicht begangen (o. 6. stöl. et 3.
xein. srt. 374); endlich kamen noch einzelne Fragen über jeden
besondern Umstand. Die Abstimmung der Geschwornen geschah
gerade so, wie die Cvnstituirende es eingeführt batte. Nur ist
es (srt. 386—413) noch umständlicher erklärt, als in dem
Dekret vom listen September 1791. Bei den Anklage-Ge¬
schwornen reichtenvier,* *) bei den Urtheils-Geschwornen drei
Stimmen, die zu Gunsten des Angeklagten waren, zu seiner
Freisprechung hin. (srt. 243, 403). Diese letztere Bestimmung,

das Straf-Gesetzbuch (volle pstnsl) der Constituirenden
vom 25sten September 1791 enthält, und setzte nur einige
neue Verordnungen hinzu, welche die veränderte Verfas¬
sung und Lage des Staats nöthig machten.

*)d. h. die Hälfte der Stimmen, da die Anklage-Jury nur
aus acht Geschwornen bestand.

39



welche von Anfang der Revolution an, selbst während der wil¬
den Herrschaft des National - Convents bestanden hatte, erlitt
unerwarteter Weise durch das Gesetz vom 19ten Fructidor des
I. 5 (5ten September 1797) eine gänzliche Abänderung. *1
Dasselbe ward unmittelbar nach dem Tag (den 18ten Fructi¬
dor) angenommen, wo das Direktorium, um die Umtriebe der
Royalisten zu unterdrücken, sich zu einem gewaltsamen Eingriff
in die Constitution (vom I. 1795) genöthigt sah. Der Sieg
war auf seiner Seite geblieben, und es verlangte im Gefübl
desselben, und um ähnlichen Gefahren zuvorzukommen, eine
größere Ausdehnung seiner Gewalt, und größere Strenge ge¬
gen die Verbrecher. Mit Rücksicht auf diese Entstehung des
Gesetzes, wird man die Aenderung, die es in der Geschwornen-
Anstalt traf, noch mild genug finden. Nach Art. 33 desselben,
können die Geschwornen in den ersten 24 Stunden nach ihrer
Versammlung sowohl für als gegen den Angeklagten anders
nicht als durchaus einstimmig sprechen. Erklären sie nach 24
Stunden, daß sie sich nicht einigen können, so versammeln sie
sich von neuem, wo dann ihr Ausspruch nach absoluter **)
Stimmen-Mehrheit erlassen wird. Dieß war das erstemal, daß
eine Maßregel, welche die Erhaltung der politischen Sicherheit
des Staats zum Zweck hatte, auch auf die Beurtheilung der
gewöhnlichen Verbrechen ausgedehnt ward, und, sonderbar ge¬
nug, gerade diese Anordnung hat sich befestigt. Sie bestand
bis zur Einführung des jetzigen Gesetzbuchs über das Crimi-
nal-Verfahren, und ist sogar mit einigen Modifikationen in die-

*)Oesollile iom. X. fi. 260.

**)Das Gesetz vom 19ten Fructidor I. 5 spricht selbst nicht
von dem Fall, wo Stimmen-Gleichheit Statt findet. Ob-
schon es sich indessen nach der natürlichen Billigkeit so¬
wohl als nach allen Gesetzgebungen von selbst versteht,
daß in diesem Fall der Angeklagte als freigesprochen anzu¬
sehen ist, so holte das Gesetz vom 8ten Frim. I. 6 (28üm
November 1797) dieses ausdrücklich nach, und bestimmte
zugleich, daß das Gesetz vom 19ten Fructid. I. 5 auf die
Anklage-Geschwornen nicht anzuwenden sey. Oe-enns
r. IV. i>- 202.



ses letztere übergegangen. *) Nach dem Sturz des Direk¬
toriums, unter der Cousular-Regierung ward in der Ge¬
schwornen-Anstalt noch verschiedenes modificirt und verändert
Das Gesetz vom 6tcn Germinal I. 8 (27sten März 18001
(Desenne tom. IV. p. 263) bestimmte eine neue Art die Ge¬
schwornen zu wählen, welche sich der später durch den voll.
ll'instr. oriin. eingeführten, sehr näherte. Das Gesetz vom
7ten Pluviose I. 9 (27sten Januar 1801, Desenoe tom. IV.
x>. 282) traf mehrere Anordnungen in Beziehung auf die Ver¬
haftung des Angeklagten und die vorläufige Instruktion des
Prozesses, worüber in der Folge ncch näher geredet werden
soll. Insbesondere verordnete es (srt. 21) , gegen die sowohl
in dem Dekret der Constituirendenvom 16ten Septb. 1791 **)
als auch die in dem voll. ll. llolitr er ll. peines vom 3teu
Brüm. I. 4 srt. 238***) enthaltene Bestimmung,daß vor
den Anklage-Geschwornendie Zeugen und die klagende Parthei
(xsrtie xlsignsnte) nicht mehr mündlich vernommen, sondern
nur die schriftlich aufgenommenen Aussagen derselben, so wie
die Verhöre des Angeklagten verlesen werden sollten. Die
wichtigste Veränderung indessen war durch die Constitution
selbst vom 13ten Dezember 1799, welche das Consulat grün¬
dete, eingeführt. Nach (srt. 92) derselben, konnte das Gesetz
in Fällen von Aufruhr und wo der Staat gefährdet war, in
den Gegenden, wo dieses Statt fand, die Constitution für eine
bestimmte Zeit aufheben. Dieses konnte, wenn das gesetzge¬
bende Korps nicht versammelt war, sogar durch einen Beschluß
der Regierung (psr un srrvte llu gouvernement) geschehen,
jedoch unter der Verpflichtung, daß in demselben Beschluß die
Zusammberufung dieses Korps in der kürzesten Frist verordnet

*)Es ist gewiß, m. s. weiter unten, daß die Bestimmung
der Constituirenden sich durch die Erfahrung als zu nach¬
sichtig gegen die Verbrecher ausgewiesen hat. Sonst mögte
eine gesetzgebende Versammlung damals doch wohl nicht
gewagt haben, eine solche Aenderung in den bestehenden
Gesetzen zu treffen.

**)De Is just. orilll. tit. 1. srt. 20« Deren. tom. III. P. 331.
***) Derenue tom. IV- x. 55.
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wird. Die bald darauf folgende Constitutwn vom I. 10
(1802) legte srt. 55 dem Senat das Recht bei, die (Beschwor- is«
nen-Anstalt in einem Departement auf fünf Jahre aufzuheben, ^
und dasselbe außer der Constitutwn zu erklären.

Unter der kaiserlichen Regierung den Isten Januar 1811
erhielt die neue Criminal-Prozeß-Ordnung (eoä. ll'instr. erim.)
zugleich mit dem neuen Straf-Gesetzbuch (eoäe pönsl) aus- B
übende Kraft. *) Durch die erstere erhielt die Geschwornen- U
Anstalt ihre letzte Einrichtung, die sie mit geringen Abändern,,--
gen bis jetzt behalten hat. Auch möchten ihre Anordnungen, K
mit den frühern verglichen, wohl durchaus den Vorzug ver- p
dienen. Ä

I. Eine der wichtigsten Veränderungen, die sie machte, «
war die Abschaffung der Anklage-Geschwornen. Obschon es bil!
allerdings Fälle gibt, wo die Beibehaltung derselben wünschens- g,z
werth wäre, so mögte doch die Entscheidung der Criminal-
Sachen dadurch in der Regel verzögert, auch den Bürgern eine
zu große Last aufgebürdet werden. Der wichtigste Vortheil,
den man sich vielleicht von derselben versprechen könnte, daß
nämlich jeder vor einer Verhaftung auf ungenügende Anzeigen
gesichert wäre, ist doch nicht zu erreichen. Denn meistens wür¬
den die Verbrecher, wenn man mit ihrer Verhaftung bis zum
Ausspruch der Anklage-Jury wartete, sich vor derselben schon
der Verfolgung der Gerechtigkeit entzogen haben. Daher
denn auch die Constituirende selbst, obschon zur Schonung und
Milde sehr geneigt, die Verhaftung der Beschuldigten, ehe der
Ausspruch der Anklage-Geschwornen ergangen war, dem Ge¬
wissen und der Weißheit der Untersuchungs-Beamten überließ.
— Auch entbehren die Anklage-Geschwornen, um die Wahrheit
gehörig zu erkennen und zu würdigen, des größten Hülfsmit- ,
tels, welches den Urtheils-Geschwornen zu Gut kommr, näm- ,
sich der Oeffentlichkeit und Feierlichkeit der Verbandlungen. >
Ueberdem standen dieselben, da sie aus den Bewohnern des *

Distrikts, wo das Verbrechen vorgefallen war, genommen ^
wurden, der Familie und den Freunden des Angeklagten oft ^

*) Nach den kaiscrl. Dekreten vom 17tcn Dezember 180!) und z
vom 13ten März 1810. (Desenue Ivm. IV. x. 405.) z

j
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so nahe, daß wohl ein Einfluß der letzter» auf sie Statt ha¬
ben konnte. Die Erfahrung scheint auch in Frankreich den
Unterschied,welcher in dieser Hinsicht zwischen den Anklage -
und Urtheils-Geschwornen Statt findet, zeitig genug kennen
gelehrt zu haben. Der Redner der Regierung, (Staatsrath
Treilhard), welcher in der Sitzung des gesetzgebenden Korps
vom 7ten November 1808 die Gründe vortrug, welche die
Regierung bewogen hatten, auf die Abschaffung der Anklage-
Jury zu dringen, führte als eine bekannte Thatsache, die viele
Klagen veranlaßt habe, an, daß durch die übereilten Erklärun¬
gen der Anklage-Geschwornen, die eben, weil Ihnen gewöhn¬
lich die Sache vor ihrer völligen Aufklärung vorgelegt werden
mußte, zur Gelindigkeit zu sehr geneigt wären, sehr viele Ver¬
brecher sich nicht allein der Strafe, sondern sogar der Verfol¬
gung entzogen hatten. *)

*)LIovit. 6 . 8 - Novbr. 1808- „Nov 5 ne povvons lo 61881 -

lnuler, l>Ie 88 ieur 8 , Iv 6 'soou 8 stion tsl <zv'il exi 8 ts

v's pss roponän »ux 68pörsno68 gu'on svsit eonov 6o
66t 6tsl>Ii886M6vt. Vrop 8ovV6vt vv6 pour8vite gu'ov
n'sueoit pss 6v interrompro lut otovstov psr uns 6ö-

clgl'-iNon in6ul^6n:6 oo p6o röllecliio. 1,6 remöll«
^u'on s cberobö guelgusloi8 s 0 x^ 0861 ? sir ivsl n'ost
pS8 lui-mömo 8 -1 N8 inoonvöniong: 1>6s plgint68 ü oet
«Asecl 86 sont f»it enlenäre plv8i6ur8 lo>8. II g 6ono
P86I1 IN<ll8P6N8gbl6 6'06Agni866 Svtr6M6vt 66tt6 pgetio:

I, 65 IV6M68 I10 MM 6 S gui tömoins tl'un6 iv8tru6tion
6omp>6tt6 6onv6vt un bov r68vltst 66 l6vr prokonOo

oonviction, N6 80 »t PS8 tou^oueg 8U88i propr68 ä 6661 -
666 zur un pr 6 M, 6 i' sppoiou (n 66688 sir 6 vient inoorn-
p> 6 t P»i 8 gn'on v's 80U8 les )^ 6 UX ni >68 S 66 U 868 ni >68
t 6 moin 8 ) s'il ^ s Ü 6 U ou von ä M 6 tt 66 6 N ao 6 U 8 gtionete. " Fast dasselbe wiederholten der Staats-Rath Faure
in der Sitzung des gesetzgebenden Korps vom 29stcn No¬
vember 1808, so wie der Bericht-Erstattcr der Kommission
(Riboud) in der vom 9ten Dezember d.^ I. (Illonir.
II. 30. ^ovli,'. 6t <l. 10. veolie. 1808- Der Erstere
sagte: „II greiv6 80 vvont, gv6 lvglAi'6 les in6io68
su liou 66 r6vvo^6l' 16 PI6V6NU pour 6t66 suK6 >1 llo
jue^ 6'so6U8stion1 >6 fi>A6 Iui-iv6M6 6t P60N0N66 80N
S0^uitteiN6vt. — liop 80UV6Nt r>U88l >6 6i,66t6U6 6u

6acou8stion tomoin 66 I 6wbsrrs8 gu'oprouvvit 16



u. In der Art die Geschworne,; sowohl zu jeder Assise
überhaupt, als auch für jeden einzelnen Fall zu wählen und
zu verbitten (reousel-), *) ist auch eine Veränderung vorge¬
gangen. Ich glaube indessen, daß jedem bei nähcrm Nachden¬
ken die jetzige Einrichtung **) als eine Verbesserung erscheinen
wird.

III. Die Constituirende, welche das Urtheil über die That¬
sache dem gesunden Menschenverstand der Geschwornen über¬
ließ, fürchtete dennoch, daß derselbe in einigen schwierigern
Fällen, wo die Thatsache hinter verwickelten Geschäften ver¬
steckt liegt, nicht ausreichen dürfte. Dem gemäß bestimmte das
Dekret vom löten September 179l tit. 12,***) daß Anklagen
wegen Verfälschungen und Erpressungen, eben so die wegen
betrügerischer Bankerotte, Veruntreuungen der Kassen-Bcamten

jur^, s'sst vu rs'äuit s I'sternstive Isobeuss äs Is
Isissso psr so» silenos äsn» uns obsouiüts, ä'oü il ns
pouvoit sortir, ou äs I^inllusnoer vislArs In» psr sss
expliostions, äs tslls soots gus Is äeolsrstion äunnes
psr Is jur^ u'vtoit plus sutrs oboss gus l oplnion äu
äirestsu»' äu jur^ lui -insms eto. " Der Bcricht-Erstat-
ter der Kommission setzte (in der genannten Sitzung vom
9ten Dezember, in welcher das gesetzgebende Korps den
coä. ä'iastl'. sein,, unter die Gesetzbücher Frankreichs auf¬
nahm) noch hinzu: „b,ss jurss en Asnsrsl, ot eeux
ä'svousstiou psltlsulisi-einent, sonnuz ä'svsuoe, plsovs
«ouvont äsns le roisiusAS äu lisu äu äs'Iit, su inilisu
äes psreus, äes smis äu prsvenu, sont expsses s tous
les pisgss äs Is ssäuotioa, äs I'intervt ou äs Is
oosints. biimportuults, lss sonsiäsrstions pvrsonnelle»,
I» l'susss pitis les oilsonviennent eto." Dieser Eiustuß
ist indessen bei den Urtheils-Geschwornen, die aus den
Bewohnern eines ganzen Departements genommen werden,
nicht zu befürchten. Der ooä. ä'inst»-. er-im. hat Überbein
einige Maßregeln genommen, um das zu frühe bekannt
werden der Namen der Geschwornen zu verhindern.

*) Loä. ä'instr. orim. liv. II. tit. 2. obsp. 5. Ueber die
Recusationen besonders, srt. (399 — 405).

**) Besonders die nach der Restauration durch das Gesetz
vom 2ten Mai 1827 eingeführte. Man sehe oben S. 525.

***) Ussenns tou». III. p. 34g-
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speoulst) , Dicbstählcn, welche von Handlungsdicnern (commi»)
oder Gesellschaftern in Finanz-, Bank- und Handelsgeschäften
begangen würden, vor besondere sowohl Anklage- als Urtheils-
Gcschworne (jures 8pöcisux ä'socusstion et cle sugvment)
gebracht- und dazu nur solche genommen werden sollten, die
mit den Eigenthümlichkeiten der Handels - und Kassen-Geschäfte
näher bekannt wären. Zu Anklage - Geschwornen wählte der
Procnrator-Syndicus (srt. 4) scchszehn Bürger von den gehö¬
rigen Fähigkeiten, welche durch das Loos auf acht gebracht
wurden. Der General-Procurator-Syndicus wählte nun fer¬
ner (srs. 5) sechs und zwanzig Urtheils-Geschworne, die eben¬
falls die zur Beurtheilung des besondern Verbrechens nöthigen
Kenntnisse besitzen mußten. Der Angeklagte konnte einmal die
ganze Liste der letzter», als aus Haß gegen ihn aufgestellt,
verwerfen, (srt. 7). Hielt das Tribunal dieses auch dafür, so
ward von dem Vice-Präsident des Direktoriums eine neue Liste
aufgestellt, in welche indessen auch die zuerst gewählten Ge¬
schwornen aufgenommen werden konnten, (ill. srt.) Uebrigens
geschahen die Recusationen wie gewöhnlich. Die Verbetencn
wurden zuerst durch die übrigen Special-Geschwornen und in
Ermangelung, durch die gewöhnlichen Geschwornen ersetzt.
Der öffentliche Ankläger durfte keinen verbitten. Sonst war
die Prozedur die gewöhnliche.

Der National-Convent behielt die Anordnungen der Con-
stituirenden in Beziehung auf diese besondern Geschwornen fast
genau bei, wie aus §. IV. des Dekrets desselben vorn 2ten
Nivose I. 2. über die Wahl der Geschwornen*) erhellt. Das¬
selbe gilt von dem Verfahren, welches das Straf-Gesctzbuch
vom 3tcn Brümaire I. 4 (25sten Oktober 1795) (liv. II. rir. 13)

*)Oes6nn6 voll. xonv'i'. lom. III. p. 52,9. Nur durfte wenn
der Angeklagte alle Geschwornen verbeten hatte, keiner der¬
selben in die zweite Liste aufgenommen werden. (§. IV.
si-r. 37). Uebrigens gab es unter dem National-Convent,
auch nach Aufhebung des Revolutions-Tribunals, zur Be¬
urtheilung von politischen Verbrechen, wogegen der Staat
als Ankläger auftrat, noch ganz besondere Urtheils-Ge¬
schworne, wovon oben schon gesprochen worden, (veseons

tow. III. p. 602, 603).



598

hinsichtlich dieses Gegenstands einführte. Es setzte nur (srt.
140,141,142) zu den von der Constituirenden bestimmten Fäl¬
len noch einige andere, meistens Verbrechen gegen den Staat
und Preßvergehen (sr-t. 517) hinzu, deren Beurtheilung eben¬
falls an Special-Geschworne gewiesen ward. Die Art die¬
selben zu wählen, ward ebenfalls fast genau so, wie die Con-
stituirende bestimmt hatte, beibehalten. *)

Indessen scheint die Besorgniß der Constituirenden, als ob
bei Beurtheilung der eben genannten Fälle, der gesunde Men¬
schenverstand der gewöhnlichen Geschwornen nicht ausreichte,
durch die Erfahrung nicht ganz gerechtfertigt worden zu seyn.
Das jetzige Gesetzbuch über das Criminal-Verfahren kennt die¬
sen Unterschied zwischen den Special- und gewöhnlichen Ge¬
schwornen nicht, welcher auch, bei der zweckmäßigern Art die
Geschwornen zu wählen, um so eher überflüssig ist. Der
Grundsatz, daß alle von den nämlichen Gerichten und nach den
nämlichen Gesetzen gerichtet werden sollen, ist dadurch noch
weiter ausgedehnt worden, so wie auch das Zutrauen zu der
Unpartheilichkeit der Geschwornen nur dadurch gewinnen kann.

IV. Die Form, wie jetzt die Fragen an die Geschwornen
gestellt werden, weicht von der durch das Dekret der Constitui¬
renden vom Igten September 1791, so wie von der durch den
voll. 6. 3 . Krum. g. 4 vorgeschriebenen, wesentlich ab. Da
nun dieser Punkt Einer der wichtigsten bei dem Verfahren vor
den Geschwornen ist, dessen Regulirung die ganze Weisheit
und Sorgfalt des Gesetzgebers in Anspruch nimmt, so wollen
wir Etwas umständlicher davon reden. Alle drei so eben ge¬
nannten Gesetzgebungen verordnen übereinstimmend, daß die an
die Geschwornen gestellten Fragen sich auf kein anderes Ver¬
brechen, als das im Anklage-Act enthaltene, beziehen dürfen;
und zwar was auch immer sich aus den Aussagen
der Zeugen und der sonstigen Untersuchung in

*) Durch das (unter dem Consulat) erlassene Gesetz vom
Oten Germin. I. 8 erhielt der Staats-Procurator, welcher
damals die Stelle des öffentlichen Anklägers versah, das
Recht, die Special-Geschwornen eben so wie die gewöhn¬
lichen zu verbitten, veso». tom. IV. p. 264.
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der öffentlichen Sitzung ergeben mag.*) Auch

würde im entgegengesetzten Fall gerade zu gegen das Gesetz

gehandelt, welches will, daß jeder nur dann wegen eines Ver¬

brechens vor die Urtheils - Geschwornen gestellt werden darf,

wenn er vorher förmlich in Anklagestand versetzt ist. Ergibt

sich daher aus den öffentlichen Verhandlungen, daß der Ange¬

klagte irgend eines andern, als des in dem Anklage - Act er¬

wähnten Verbrechens schuldig ist, so muß wegen desselben eine

ganz neue Instruktion Statt finden, (oost. ä'instr. orim. sr-t.

361, 379). **1 Die Constituirende hielt ganz fest an diesem

*)6ost. cl'insti'. vrim. giN. 337, Ooor. st. 16. Leptlir. 1791,
lit. 7 srt. 33. jurö ne poelem stonner sto stsols-
rstion 8u>? un stellt <^ui ne 8eroit pS8 s>ortö stgN8 l'goto
st'aeeu8gtion, gnel^no 8oit Is stepo8ition sts8 temoin8") ;
eost. st. 3. bruro. s. 4, grt. 378, (fast eine blos wörtliche

Wiederholung des so eben angeführten).

**)Jst der Angeklagte für nicht schuldig erklärt worden, so
wird er wegen des neu entdeckten Verbrechens (»m. 361)
an den Jnstructions-Richtcr des Bezirks (si-r-onsti^vment),

worin der Assisenhof seinen Sitz hat, verwiesen; welches also
eine Ausnahme von den Bestimmungen der set. 63,69 bil¬

det. Wird aber der Angeklagte schon wegen der That, we¬
gen welcher er eigentlich vor dem Assisenhof steht, zu einer

Strafe verurtheilt, so wird er (am. 379) wegen des neu
entdeckten Verbrechens nur dann noch besonders verfolgt,
wenn er entweder Mitschuldige hat, die schon verhaftet

sind, oder wenn das neue ihm angeschuldigte Verbrechen
eine schwerere Strafe verdient, als die schon über ihn aus¬
gesprochene. Die Vollstreckung der letztem wird alsdann

bis zur Entscheidung des neuen Prozesses ausgesetzt. Nach

der französ. Gesetzgebung findet nämlich keine Häufung der
Strafen (oumulgtion ste8 peine8) Statt, sondern wenn
einer zwei Verbrechen begangen, so wird nur die auf das

schwerste von beiden gesetzte Strafe an ihm vollzogen.
363 d. oust. st'in8t>'. oi'im. verordnet dieses ausdrück¬

lich. Vor dem Erscheinen desselben war es indessen schon

durch den Gerichts - Gebrauch eingeführt. „I.e projet sto
l»i" sagte der Staats-Rath Faure in der Sitzung des
gesetzgebenden Korps vom 29sten November 1808 (Monit.

vom 30sten Novbr.) „ 86 piononos koemollemont voiitrs
Is ouinlilslion ste8 (>oill 08 . .......... jii8gu'ioi Ie8



Grundsatz. Aus den Worten des Dekrets von, 16ten Septem¬
ber 1791 ergibt sich gar nicht einmal, ob wegen eines erschwe¬
renden Umstandes, der erst durch die öffentlichen Verhandlungen
entdeckt wird, eine besondere Frage an die Geschwornen gestellt
werden dürfe. Nur in Beziehung auf die verbrecherische Ab¬
sicht erlaubt tit. 7 srt. 21 ausdrücklich, noch die Fragen, wel¬
che den Gang der öffentlichen Verhandlungen an die Hand
geben würde, hinzuzufügen. Allein das Gesetzbuch von, 3ten
Brüm. I. 4, bei dessen Erscheinen man die Geschwornen-An¬
stalt schon an der Erfahrung näher geprüft hatte, gestattete

srt. 379 ausdrücklich, die Geschwornen über die Umstände,
welche sich aus den öffentlichen Verhandlungen ergeben würden,
zu befragen, wenn sie schon in dem Anklage-Act nicht angeführt
wären, ja wenn auch der Character des Verbrechens sich da¬
durch änderte.

Noch in einem andern Punkt stimmen die drei genannten
Gesetzgebungen übereil,. Wenn nämlich der Angeklagte eine
Thatsache, wodurch das Verbrechen minder strafbar wird, (eine
Entschuldigung*) für sich anführt, so wird den Geschwornen
nicht die Frage gestellt, ob der Angeklagte Entschuldigung ver¬
diene ; sondern nur ob der Umstand, auf den er sich beruft,
wirklich bestehe; worauf dann die Richter bei der Anwendung
der Strafe näher bestimmen, in wiefern dieser Umstand nach
dem Ausspruch des Gesetzes die Strafbarkeit des Angeklagten
vermindert. Nach dem jetzigen Gesetzbuch über das Criminal-

oours clo justioo orimiriello so soot interäit cotto on-

miilstion, plotvt cl'gprös uns jurisprullonoo guo ä'spros
un toxto k'ormol; msis en tolle mstiöro tout cloit ötro

ro'glö PS,' ls loi. " Es folgte indessen schon aus srt. 446
d. o. ä. 3. drum. s. 4.

*)„Lxouse. " Nach dem ehemaligen französ. Verfahren un¬
terschied man oxouses peremptoires und exooses stto-
nu-rntos. Erstere waren solche, wodurch jede Schuld weg¬
fiel; wenn z. B. Einer um sein Leben zu vertheidigen,
Einen, der ibn angriff. Hinbrachte. Nach dem neuern
Verfahren werden unter excuses nur die exouses sttö-
»usntes verstanden.



Verfahren kann daran kein Zweifel seyn, indem srt« 339 es
wörtlich so bestimmt, nnd zwar mit dem Zusatz, daß die Frage,
ob der von dem Angeklagten zu seinen Gunsten angeführte
Umstand wirklich bestehe, nur dann gestellt werden dürfe, wenn
das Gesetz selbst ihn ausdrücklich für einen Entschuldigungs¬
Grund erklärt. Früher (zur Zeit der Herrschaft des Gesetz¬
buchs vom 3tcn Brüm. I. 4) hielten zwar Einige dafür, *)
daß an die Geschwornen die Frage im Allgemeinen gestellt wer¬
den müsse, ob für den Angeklagten Entschuldigungs - Gründe
sprächen. Allein, obschon das angeführte Gesetzbuch (vom 3ten
Brüm.) sich hierüber (srt. 433) nicht ganz so deutlich aus-
spricht als das Dekret der Constituircndcn (vom löten Septem¬
ber 1791), so läßt das letztere, welches, obschon durch srt. 594
d. eost. st. 3. drum. g. 4. als Gesetz abgeschafft, doch als
Erklärungs-Mittel stets schätzbar bleibt, daran keinen Zweifel
übrig. Nur bei Beurtheilung von Militair - Vergehen, welche,
nach dem Dekret der Constituirenden vom 22sten September

*) M. s. Berlin Rspert. srt. exouss. — Hinsichtlich der
Gesetzgebung der Constituirenden wird jeder Zweifel hier¬
über durch folgende Stelle der schon mehrmals angeführ¬
ten Jnstructiou, welche die Constituirende selbst über ihr
Dekret vom löten September 1791 bekannt machte, und
worauf sich auch Llerlia in dem angeführten Artikel be¬
ruft, gehoben. „ I^e coste pensl regle suggi leg eon-

stsmnstiong sux^uelles Is peine äoit etre rsäuite, lorgcgus

/e /mouoneera, st'sprss Is steolsrstion steg jures,
^ue le stellt est exoussllle. (lstts prononoistion sers

emplo^ee lorgigue le jugs surs sstims ^us leg (sitg ste
provoostion sllegueg psr Iseenge, ou re'gultsnt stu ste¬

llst, renkermsnt uns exeuse gulllssnte, et surs poss

Is «guestion sts ssvoir gi, orr non, cette provoostiori s
existe. 8i leg jureg trouvent c^ue leg (sits ste eetts
^rovoostion goient llisn jugtillees, et en kont Is sts'els-

rstion gur Is cgnegtion interitioiinslle, K/srL (ö MAS pro--ro-rcs /e " Das Dekret vom
löten September selbst enthält über diesen Punkt Tit. 8
Art. 8: „Uurs^ue leg jures suroot äeolsre c^ue le ksit

ste l'exeuge proposes psr lo pregisteut egt prouxs, leg

/uAe» sinsi gu'il egt stit stsn» Is voste pe-
nal." Dosen. toui. III. p. 421,340-



1790,*) ebenfalls vor ein Geschwornen - Gericht, das jedoch

nur aus Militairpersonen verschiedener Grade bestand, gebracht

ward, durften die Geschwornen (->rt. 68) die an sie gestellte

Frage, ob der Angeklagte schuldig sey, mit: ja, aber zu ent¬

schuldigen (ooupgdlo Iligis exou8sb!o) oder mit: der That

überführt, aber kein Verbrecher (convsineu k'sit, msiz non

criminel) beantworten. Erst das schon oben (S. 531) ange¬

führte Gesetz vom 28sten April 1832 verordnete (srt. 5) auch

bei den gewöhnlichen Geschwornen-Gerichten jedesmal die allge¬

meine Frage zu stellen, ob mildernde Umstände (oiiwonstsnees

sttc-nusiires) vorhanden seyn. — Nach den Bestimmungen der

Constituirenden sowohl als des Gesetzbuchs vom 3ten Brü-

maire I. 4 wurden, wie schon früher angeführt worden,

über das Feststehen der Thatsache, über die Mitwirkung des

Angeklagten bei derselben, über seine verbrecherische Absicht

u. s. f. eben so viele verschiedene Fragen gestellt. Die (dritte)

Constitution vom 5ten Fructid. I. 3 verbot (srt. 250) sogar

ausdrücklich die Stellung jeder verwickelten oder zusammenge¬

setzten Frage (gusstion oomylexe.)**) Man hoffte dadurch

die Mühe der Geschwornen zu erleichtern, indem sie jede Frage

nur mit Ja oder Nein zu beantworten brauchten. Allein die

Erfahrung lehrte, daß, indem man ein Ertrem vermeiden wollte,

man in ein anderes verfiel. Die Zahl der zu stellenden Fragen

ward dadurch zuweilen ganz außerordentlich vermehrt. — Das

jetzige Gesetzbuch über das Criminal-Verfahren erlaubt daher

den Geschwornen bei zusammengesetzten Fragen eine getheilte

Antwort zu geben. (Z. B. auf die Frage: Ist der Angeklagte

schuldig, die That mit allen in dem Anklage-Act angeführten

*)I)686N. tollt. XVI. x. 10-

**) Dasselbe Verbot wird srt. 377 des oocl. tl. 3. lrrum. s. 4

wiederholt. Bei Ossen. tom. IV. p. 77 findet sich hierzu
folgende Anmerkung: „ k.s eomplvxitä «l'une gu«8tioi, oo
rösulte yss cls es gus son «noneö eiribrssse pluxisurs
oireon8tsnvS8 ygrt>ou>i6rS8 msi8 bivn cle es qu elle ren-
kormv s,Iu8ie„r8 sutrex gue8tion8 clont vbscune yrs-
srritkr uns r,ireon8tsnc!6 gui moclilio Iv erimo ou gut
I'vxeuLS. I'liiuot. tiejot. 29- liieriuiil. ü. 9.



Umständen begangen zu haben, kann der Geschworne antwor¬
ten, ja er ist schuldig die That begangen zu haben, aber ohne
die erschwerendenUmstände oder nur mit diesem oder jenem
Umstand). Uebrigens werden auch jetzt zuweilen mehrere Fra¬
gen an die Geschwornengestellt. Wir haben schon oben (S.
528) einige Falle, worin dieses geschehen muß, erwähnt. Es
gilt noch ganz insbesondere, wenn der Anklage-Act selbst meh¬
rere Thatsachen enthält, wovon die eine als eine Modifikation
der andern anzusehen ist, z. B. daß der Angeklagte N. den N.
ermordet, oder wenigstens zu der Ermordung desselben entwe¬
der thätlich oder durch Versprechen u. s. f. mitgewirkt habe. —
Nach dem Dekret der Constituirenden (tit. 7 srt. 21) wurden
noch besondere Fragen über die verbrecherische Absicht des An¬
geklagten gestellt. Einige Zeit nach der Einführung dieses
Dekrets hatten sich in der Ausübung Zweifel darüber erhoben,
ob die Stellung dieser Fragen durchaus nothwendig sey. Die¬
selbe ist nun zwar darin nirgends mit bestimmten Worten unter
Strafe der Nichtigkeit vorgeschrieben; allein das Dekret selbst
sowohl (iit. 7, srt. 19, 26) als noch mehr die Erläuterung*)
darüber, setzt die Stellung dieser Fragen als durchaus noth¬
wendig voraus. Endlich wurden alle Zweifel durch das Gesetz
des National-Evnvents vom 14ten Vendemiaire I. 3 (5ten
Oktober 1794) gänzlich beseitigt, indem es die Stellung dieser
Fragen unter Nichtigkeits-Strafe als nothwendig vorschrieb.**)

*) Dosen. tom. III. p. 414,415,416. „II» (los juros) n'su-
roient rren ?sit pour Is verite ot pour l'sppliestion cls
Ig loi, s'ils i/svoient k'sit <^uo cleelsrer: un toi g oom-
mis nn bomioillo, puisgu'il rosteroit enooro g leur llo-
msniler si o ost un Iiomioille innooont ou legitime, vo¬
lontiere uu involontgire, lle Premier wouvement ou äs
llessein prömellite."

**)l)esenne tom. III. p. 587. Wir wollen dasselbe, eben
weil es vom National-Convent ausging, von dem man
nur wilde Beschlüsse zu erwarten gewohnt ist, wörtlich an¬
führen. „ D» Convention nalionglo spres svoir entenclu
lo rgpport äs son oomitv «lo Ivgislgtion zur 1g petition
«1e Nsrie-t4nne-6eneviövo Dellu^, psr Is^uello eile re-



Das Straf-Gesetzbuch vom 3ten Brümaire I. 4, welches
srt. 594 die früher über das Criminal - Verfahren erlassenen
Gesetze abschaffte, spricht sich (srt. 374)*) über die Nothwendig«

clsme contre le sugement siu tribunsl criminel siu sie-
psrtement sie ls Asrne, siu Iß. tbermisior, ^ui ls coo-
sigmne ü zix gnnees sie gene pour Isux tömoiAngAs en
mstisre civile, et contre le iugement siu triliunsl 3s
csssstion, siu 17- lructisior siernier, gui rejetto son me-
rnoire en csssstion;

Oonsisiersnt <^u'il ne peut psz exister sie crims lü
ou il n'^ s point eu si'intention sie le commettre; gus
le grsnsi bienlsit sie l'institution siez )ure'z vonsists
principslement en ve gue iintention siez prevenus
sioit etre exsminee et spprecise, ü ls siiiference sis
l'snoienns instruction criminelle, <^ui ns s'srretoit
c^u'sux Isits;

Lonsisiersnt gue ls necessite sie cet exsmen et sis
ls sievlsrstion, gui en sioit etre ls «uite, rezults evi-
siemment siez srticles 19, 21, 26, 27, 30 et 33 siu tit. 7
sie ls sieuxieme psrtie sie ls loi sin 16. septemb. 1791,
et en psrticulier pour le crime sie Isux siont il s'sgit,
sie I'srticle 41, sect. II., tit. 2 sis ls sieuxieme psrtis
siu eosie pensl;

Declsre nulz les snssiitz juZewenz siu 18- tbermisior
et 17. fructisior sierniers, et tout es ^ui s'en ezt suivi;
renvoie ls siite Nsrie-^nne Oenevieve psr-sievsnt ls
tribunsl criminel siu siepsrtement sis l'^ubs pour
etre ssigee sie nouveau;

Iteerete en outre, pour ns Isisser sncun sioute sur
ls lettre et l'esprit siez zussiites lois, iju's I'svenir sisns
toutez les slfsires soumizez s siez jurez sie ^uzement,
les pre'zisiens siez tribunsux criminel» seront tenus sis
poser ls r^uestion rclstive ü I'intention; et le» jures,
si'^ prononeer psr uns sieclsrstion formelle et siis-
tincte; et ce, s peins sie nullile.

*) srt. 374. „ lOs premisre guestion tensi eszentiellement
s ssvoir si ls Isit c^ui l'orms 1'objet sie l'sccusstion est
constsnt ou non;

l^s seconsie zi l'seeuse est, ou non, eonvsincu sis
1'svoir commls ou si'^ svoir coopere.

Vienneot ensuits les guestions gui, »ur ls morslite
siu lait et le plus ou le moins sie ^rsvite siu sielit, re-
sultent sie l'scte sisceusstion, sis ls sielense sie l'scousv
ou siu siebst."



feit diese Fragen zu stellen, zwar nicht so bestimmt aus. Ber¬
lin (kivpert. srt. Intention) sagt sogar ausdrücklich, durch die¬
sen Art. sey die Stellung dieser Fragen für blos facultativ
erklärt worden. Da indessen die Form, die Fragen zu stellen
im Ganzen der frühern gleich blieb, so werden in den meisten
Fällen Fragen über die verbrecherische Absicht durchaus nöthig
gewesen seyn.

Ohne verbrecherische Absicht ist auch wirklich kein Verbre¬
chen gedenk bar. *) Allein in sehr vielen Fällen ist diese Absicht
mit der That so innig verbunden, daß beide gleichsam identisch
werden, und ein zu ängstliches Grübeln über die Absicht, die
Geschwornen leicht auf Irrwege führen kann. Ueberhaupt kann
man nur von Jemand, der, ohne es zu wollen, oder ohne es
wissen zu können, daß er Jemand Schaden zufügt, irgend eine
von den Gesetzen verbotene Handlung begeht, sagen, er habe
ohne verbrecherische Absicht gehandelt. Allein nur zu leicht ver¬
wechselt man diese Frage mit derjenigen, was der Urheber der
That eigentlich damit bezweckt oder wie weit er sie fortzufüh¬
ren Willens gewesen ist. **) So könnte man besonders bei

*)Merlin sagt (Uoport. srt. Intention), bei Uebertretung
der Polizei-, Douanen-, so wie überhaupt aller Fiscal-
Gefttzc müsse die verbrecherische Absicht vorausgesetzt wer¬
den. Er beruft sich in dieser Hinsicht auf mehrere Gesetze
und besonders auf die Urtheile des Cassationshofs. Rich¬
tiger mochte man doch wohl sagen, daß bei solchen Hand¬
lungen, welche nur durch ein positives Verbot zu Verbre¬
chen werden, auch nur die Kenntniß des Gesetzes voraus¬
gesetzt wird, die sich Jeder erwerben muß, so daß sich
Niemand mit der Unwissenheit entschuldigen kann.

**) Das Straf-Gesetzbuch(ooclo pensl) der Constituirenden
vom 25. September 1791, das erste, welches je in Frank¬
reich erschien (l)oson. tom. lll. p. 352), hatte gegen Ver¬
suche ein Verbrechen zu begehen (tontstivos clo orime),
.nur bei Meuchelmord und Vergiftung eine Strafe bestimmt
IsUsrt. II. tit. 1. seot. I. srt. 13, 15). Das Gesetz vom22sten Prair. I. 4 (unter dem Direktorium, Hosen. tom.

IV. x. 151) ergänzte dieses. Nach srt. 1 desselben solltejeder Versuch eines Verbrechens, wenn derselbe sich durch
äußere Handlungen kund gethan, und ein Anfang der Aus¬
führung Statt gefunden harte (msmkostöo xsr des scto.
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Drohungen, Legnng von Brandbriefen u. s. f. die Frage, ob

der Urheber der That mit verbrecherischer Absicht gehandelt,

leicht mit derjenigen verwechseln, ob er die Absicht gehabt,

seine Drohung auszuführen; welches offenbar widersinnig wäre.

Auch soll die Stellung dieser Fragen in der Ausübung viele

Schwierigkeiten gemacht haben. *) Die neuere Gesetzgebung

hat sie auf eine einfache Art vermieden. Sie hat bei der

Frage, ob der Angeklagte die That begangen, statt des Worts:

exterieurs et suivi cl'un commoncement cl'exeoution)

eben so bestraft werden wie das Verbrechen selbst, wenn

zugleich die Ausführung nur durch zufällige, von dem
Willen des Angeklagten unabhängige Umstände unterblie¬
ben wäre. Das Straf-Gesetzbuch Napoleons enthält
(3rt. 2) die nämliche Bestimmung, setzt aber doch sogleich
(art. Z hinzu) , daß Versuche eines Vergehens (clelit)
nur, wenn das Gesetz es besonders bestimmt, als Verge¬
hen angesehen werden sollen.

*) In der Sitzung des gesetzgebenden Korps vom 29sten No¬
vember 1808 (M. s. d. Boniteur vom ZOsten November

1808) drückte der Staats-Rath Faure sich hierüber so
aus: „ 1,3 clelense kalte par la loi cle 1791, st renouvelvs

par seile clu 3- brumaire 3n 4 cle ne präsenter aux
jures aueune guestion surnplexe, 3 eu pour resultat l»
Division et snbllirision cles gnestions 3 l'inlini. On

en 3 campte jusgu'ä six mille clans uns seule abkaire.
Les c^uestions sont nesessairement tres - rnultipliees,
toutes les Isis gue I'aeeusation somprenct plusieurs
ebels et na cert3in nonibre cl'aecuses auxguels il»

s appli^uent. ^lars le jure ne pouvant plus voir gu'i-

solement ebacune cles eirconstanees, perä souvent cle
vue ä c^uel eliek ll'aeeusation et 3 guel aevuse teils
eireonst3nee se rekere. 83 ns «laute czuancl il est in-
eert3in, il ne so permet p38 6 e votvr vontre l'aeouse.
lllais l'expörienee 3tteste gue cles cleel-iratians eironäes
clant >3 soeiete 3 plus tl'une kais gemi, äoivent ctro
attc ibuees 3 ee mocle. Le n'est P38 tont: 13 neeessite

cle poser I 3 guestion intentionnello eüt seule sulli

pour clonner lieu en cliverses oco3sion8 3 l'impunite clu
erime. Des gue celui gui 3 eammis une setion clet'en-
clue par I3 loi n '3 pu ignorer guv cette 3otion etoit

clekenclue, n'est-il P38 absurlle «l'interroAer les jures
sur l'intention güi l's äetercuinv? etc."



überführt (convsinou) ein anderes: schuldig (eonpsdle) ge¬
setzt, welches man, ohne nähere Untersuchung, mit dem ersten
wohl für gleichbedeutend halten könnte. Allein es fehlt viel
daran, daß in allen Fallen die Bedeutung des Einen der des
andern gleich ist. *) Das Erstere (überführt) bezieht sich ein¬
zig auf die That, ohne ihr im mindesten irgend eine Qualifika¬
tion als Verbrechen beizulegen. Das Zweite (schuldig) hinge¬
gen drückt aus, daß derjenige, der die That gethan, in dersel¬
ben ein Verbrechen begangen hat. In den bei weitem meisten
Fällen wird man zwar die Idee des Verbrechens von derjeni¬
gen der That nicht trennen können: und eben darum geben
die Geschwornenin Beziehung auf beide Gegenstände nur Eine
Antwort. Allein in den wenigen Fällen, wo wirklich die ver¬
brecherische Absicht nicht mit der That nothwendig verbunden
ist, erhalten doch die Geschwornen durch die Frage: Ist er
schuldig u. s. f. die Freiheit, einen Angeklagten für nicht schul¬
dig zu erklären, obschon sie wohl überzeugt sind, daß er die
That begangen hat. Wenn man daher Alles für und gegen
gehörig erwägt, so wird man auch in diesem Punkt den Vorzug
der jetzigen Form vor der frühern nicht verkennen können. **)

*) Es findet sich übrigens in dem Gesetzbuch selbst, und eben
so in dem Vortrag, worin der Staats-Rath Faure in der
Sitzung des gesetzgebenden Korps vom Asten November
1808 die Vorzüge des ooä. ct'instr. erim. auseinander¬
setzte, nicht das Mindeste, woraus man schließen könnte,
daß wirklich zu dem hier angeführten Zweck das Wort
„schuldig" an die Stelle von „überführt" gesetzt worden
sey. (Illonid. 6 . 30- Novbr. 1808).

**)Es möchten sich der Punkte, wo die Napoleonsche Gesetz¬
gebung das frühere (von der Constituirenden und dem
Straf-Gesetzbuch vom 3. Brüm. I. 4) angeordnete Crimi-
nal-Verfahren verbessert hat, wohl noch viele angeben las¬
sen. Allein um sie alle auszuzählen, müßte man alle drei
Gesetzbücher Artikel für Artikel durchgehen und miteinan¬
der vergleichen. Obschon dieses eben so wider unsere Absicht
als über unsere Kräfte ist, so wird das bis hierhin Gesagte
dem Leser, wenn er anders Lust und Fähigkeit dazu hat,
doch hoffentlich eine nützliche Vorbereitung seyn. Von ei¬
nem wichtigen Punkt, der ersten Jnstruction des Prozesses,
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Dasselbe gilt ohne Zweifel auch von der Zahl der Geschwor¬
nen, die (besonders nach Art. 7 des Gesetzes vom 28sten April
1832) erforderlich ist, um den Angeklagten für schuldig zu er,
klaren. Die Bestimmung desselben, nach welcher dazu die Zahl
derjenigen, die das Schuldig aussprechen, wenigstens noch ein¬
mal so groß, als die der für die Nichtschuld stimmenden seyn
muß, scheint durch die Vernunft selbst als der höchste Grad
von Milde bezeichnet zu seyn; wobei man sich beruhigen kann
und muß, und den man ohne die Gesellschaft den Angriffen der
Bösewichter zu sehr Preis zu geben, nicht überschreiten darf.* *)

wird im Tert sogleich noch umständlicher geredet werden.
Hier will ich nur auf Einen minder bedeutenden aufmerk¬
sam machen. Nach dem Dekret vom 16ten September
1791 Tit. 9, Art. 5, 6, so wie auch nach dem ooll. 6. 3.
drum. s. 4 ar-r. (466 — 473) sprachen selbst bei Contuma-
cial-Urtheilen Geschworne über die Schuld oder Nichtschuld
des Angeklagten. Die Zeugen wurden nicht in der öffent¬
lichen Sitzung vernommen, sondern die früher (bei der
Instruktion) schriftlich aufgenommenen Aussagen derselben
verlesen. Kein Vertheidiger durfte für denselben auftre¬
ten. Allein unter diesen Bedingungen werden Geschworne
sich fast nie entschließen, das Schuldig gegen einen Ange¬
klagten auszusprechen. Alle Versicherungen, welche man
Ihnen gibt, daß, wenn der Angeklagte sich stellt, das Ver¬
fahren ganz von neuem wieder vorgenommen werde, wer¬
den ihnen nicht hinreichend verbürgt scheinen. Mit Recht

^ schloß daher der oocl. ll'insrr. orim. srt. 470 die Ge¬
schwornen von der Mitwirkung bei Contumacial - Urthei-

' len aus.

*)Die Bestimmung des Dekrets vom 16ten September 1791,
und die gleichlautende des voll. ll. 3. g. 4, nach
welcher drei Stimmen zu Gunsten des Angeklagten zu sei¬
ner Freisprechung hinreichten, hatte sich durch die Erfak-
rung als zu gelind und nicht hinreichend, um die Frechheit
der Bösewichter zu zügeln, erwiesen. Der Staats-Rath
Faure versicherte in der Sitzung des gesetzgebenden Korps
vom 29sten November 1808 (Monit. ch 30- Novbr. 1808>,
es haben sich von allen Seiten Reklamationen dagegen
erhoben, die auch wohl Jeder, der mit dieser Sache in
Etwa durch die Erfahrung bekannt ist, für gegründet
halten wird. Noch unzweckmäßiger, ja gerade zu lacher-
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So wie es überhaupt eine Gränze gibt, über welche hinaus

die Strenge in Härte ausartet, so nimmt auf der andern

Seite eine übertriebene Milde den Character der Schwäche

und Schlaffheit an. Vorzüglich hüte man sich hierin weiter

gehen zu wollen als diejenigen Gesetzgeber, die bekanntlich die

größte Milde mit der größten Wcißheit vereinigt haben, wirk¬

lich gegangen sind. Die constituirende Versammlung z. B., die

gewiß hier an der ersten Stelle genannt zu werden verdient,

ungeachtet sie alle grausamen Strafen abschaffte, ließ für ge¬

wisse Fälle die einfache Todesstrafe bestehen. Diesem Beispiel

allein, wird jeder wahre Menschenkenner eben soviel Gewicht

als den stärksten theoretischen Gründen beilegen. Ganz das¬

selbe möchte ich, um noch einmal von den Formen des Ge-

schwornen-Gerichts zu reden, von dem Resumö des Präsidenten

sagen, wogegen sich selbst in den französ. Kammern in der

neuesten Zeit mehrere Stimmen erhoben haben. Der Präsident

soll durch diese kurze Wiederholung aller Umstände, die wäh¬

rend der Verhandlungen vorgekommen sind, auf die Gemüther

der Geschwornen einen zu bedeutenden Einfluß ausüben können.

Wie indessen auf die Geschwornen, nachdem sie den Verhand¬

lungen selbst beigewohnt, den Angeklagten, den Ankläger und

den Vertheidiger gehört, von Jemand, der überdem seine Mei¬

nung nicht einmal bestimmt aussprcchen darf, noch sehr einge¬

wirkt werden könne, ist schwer einzusehen.* *) Jede Spur einer

lich sind die Vorschläge derjenigen, welche zur Verurth»
lung eine völlige Uebereinstimmung der Geschwornen veL
langen. Denn jeder weiß, daß nach allen Gesetzen

ganz insbesondere nach dem Englischen diese so gerühmt
Uebereinstimmung weiter Nichts ist, als eine Unterwerfung
des Willens der Minorität unter den der Majorität; ja
daß zuweilen durch Eigensinn und Hartnäckigkeit ein Ur¬

theil sogar nach der Meinung der Minorität durchgeht.

*)Die constituirende Versammlung in ihrer Instruktion über

die Ausführung der von ihr eingeführten Criminal - Proze¬
dur bemerkt mit Reckt in Beziehung auf diesen Punkt:
„ pouvoie «liscrötionnsire 08t tempere et «liri^e
par ls pre 86 nce clu publio, rlont les reAsrsts ckoivent
toujours etre psrlieulierewent gppoles sur l'exereies
äe toutes les kooclivus gui xar leur osture toucllsat



solchen Einwirkung muß überdem tmrch die Berathung der
Geschwornenunter sich, wobei der Präsident nicht gegenwär¬
tig ist, verschwinden. Dagegen kann die Wiederholung des
Ganzen, besonders solcher Punkte, die sich leicht überhören oder
schwierigerbehalten, wie z. B. Namen, Zahlen, Daten u. s. f.,
— und gerade hierbei ist keine Einwirkung von Seite des Prä¬
sident möglich — den Geschwornen die Uebersicht sehr erleich¬
tern und ihnen Alles, was sie gehört oder gesehen, wieder
in das Gedächtniß zurückrufen. Ucberhaupt möchte bei dem
jetzigen Criminal-Verfahren nicht leicht irgend eine wesentliche
Verbesserung anzubringen seyn, als vielleicht in Beziehung auf
die erste Verhaftung des Angeklagtenund die Instruktion des
Prozesses. Vergleicht man indessen auch in dieser Hinsicht die
Anordnungen des jetzigen Gesetzbuchs über das Criminal-Ver¬
fahren mit denjenigen des Dekrets vom löten September 1791
und des Straf-Gesetzbuchs vom 3ten Brüm. I. 4, so ist man
fast gezwungen gerade hierin den größten Vorzug des letztem
vor den beiden erstem anzuerkennen. Bei der außerordentlichen
Menge von Gerichten in dem alten Frankreich fanden sich fast
allenthalben Beamten, um ein jedes Verbrechen, sobald es bekannt
ward, sogleich an Ort und Stelle zu verfolgen und zu unter¬
suchen. Durch Aufhebung aller früher bestehenden, besonders
auch der grundberrlichen Gerichte ging diese große Bequemlich¬
keit verloren; und es war schwer genug, diese Lücke auszufül-
^n. Die Constituirende übertrug (durch ihr Dekret vom löten
Veptember 1791) das Geschäft, die ersten Spuren des Vcrbre-
^ens zu verfolgen, und die Beweise gegen den Urheber zu

-Wmmeln, den sogenannten Beamten der Sicherheit^ - Polizei,
^wozu vorzüglich die Friedensrichter gehörten; die zwar, wegen

ihrer Vertheilung über alle auch die kleinsten Theile des Reichs,
sich allerdings dazu am besten eigneten, deren übrige Beschäf¬
tigungen aber mit diesen neuen ihnen übertragenen wenig über¬
einstimmten. In kleinern Städten waren denselben die Lieu¬
tenants und Kapitains der Gendarmerie als Hülfsbeamten

ä I'srlntrsii'e; ils poriont aveo eux Is rneilleur prösor-
vstik eontrs tju'on pout'roit otm tontö ä'ea
tsirs.^ (Oesoii. tom. III. p. 388,408).



belgegeben. Der Friedens - Richter, der auf irgend eine Weise
Kunde von einem Verbrechen erhielt, untersuchte, wo es mög¬
lich war, den Thatbestand, vernahm die Zeugen, (und zwar,
wenn der Angeklagte verhaftet war, in dessen Gegenwart).
War dieses nicht, so erließ er nach Umständen gegen denselben
einen Vorführungs-Befehl (msnäst cl'smoner), den er, wenn
der Angeklagte die gegen ihn obschwcbenden Beweise bei seiner
Vernehmung nicht ausräumte, in einen Verhaftungs-Befehl
(msn<tk>r 6'nrröt) verwandelte. In Folge des letzter» ward
derselbe in das Arrcsthaus (m-stson cl'si-röt) des Distrikts, wo
das Verbrechen begangen war, gebracht. (Door. ä. 1g. 8ptbi-.
1791, Doliee cl. 8ül-. tit. 5, si-t. 17). Dieselbe Befugniß hat¬
ten auch die Gendarmerie - Offiziere, doch nur in den Fallen
eines frisch begangenen Verbrechens oder, wenn sie sich zur Un¬
tersuchung der bleibenden Spuren, welche ein Verbrechen zu¬
rückgelassen hatte, an Ort und Stelle begaben (ibill »rt. 14).
Sonst konnten sie nur einen Befehl erlassen den Angeklagten
dem Friedens - Richter entweder des Orts, wo das Verbrechen
begangen war oder des Wohnorts des Angeklagten vorzufüh¬
ren, welcher dann die fernern Schritte vornahm. *) Alle
diese Beamten (der Sicherheit - Polizei) übten ihre darauf be¬
züglichen Verrichtungen unter der Oberaufsicht des öffentlichen
Anklägers aus. Dieser konnte denselben einen Verweis geben
und sie nach Umständen bei dem Criminal-Gericht verklagen,
welches dann die corrcctionnellen Strafen aussprach. **) —
Hatten in einem einzelnen Fall die Beamten der Sicherheits-
Polizei ihre Untersuchung vollendet, so ward der Angeklagte
nebst allen Aktenstücken in das bei dem Tribunal des Distrikts,
wo das Verbrechen begangen war, bestehende Arresthaus ge¬
bracht, wo er in die Hände des Direktors der Jury kam.
Dieser Beamte, dessen Funktionen denen des jetzigen Jnstruc-

*)M. s. über Alles dieses tit. 1 — 6 des Dekrets vom I6tcn
September 1791 und zwar des Theils, der cle ls polte
cle sül-ets überschrieben ist, nebst der Instruktion vom
29stcu November 1791. (Dosen. tom. M. x. 388,393).

**)Deor. cl. 16. 8optl,re. 1791 6- I. just. erim. tit. 6-
(Dosen. tom. Ul. p. 333).



tions-Richters nahe kamen, war ein Mitglied des eben genann¬
ten Tribunals, welches alle sechs Monate wechselte, (voer. <l.
16. Soptdr. ä. i. just. orim. rit. 1, srt. j, 2). Er unter¬
suchte die gegen den Angeklagten bestehenden Beweise, vernahm
die noch nicht abgehörten Zeugen n. s. f. (idiä art. 14). In
einigen Fallen, nämlich bei Bankerotten, Fälschungen, Erpres¬
sungen, Veruntreuungen der Cassen-Beamten (xeeulst), Dieb¬
stahlen von Handelsdienern oder Gesellschaftern versah er (til.
12, srt. 1,2) in Städten unter 40000 Seelen die Stelle des
Beamten der Sichcrhcits-Polizei, *) d. h. er leitete von Anfang
an die ganze Untersuchung. Hielt in irgend einem Fall der
Director der Jury dafür, daß der Angeklagte nicht vor die
Geschwornen gestellt werden müsse, so war er (tit. 1, «rt. 6,7,8)
verpflichtet, die Sache dem Tribunal vorzutragen, welches nach
Anhörung des königl. Commissars entschied. Sollte dem gemäß
die Sache weiter verfolgt werden, so entwarf der Director der
Jury den Anklage-Act, worüber er indessen, wenn eine Civil-
Parthei vorhanden war, sich mit dieser, wenn sie sich zeitig
meldete, benehmen mußte. (tit. 1, art. 8,9). Konnten beide
sich nicht einigen, so stand Jedem frei, einen besondern Ankla¬
ge-Act zu entwerfen, (art. 10). Dieser mußte dem königl.
Commissar mitgetheilt werden, der seine Genehmigung oder
Weigerung durch die beigefügten Worte **) „ la loi glitorisö "
oder „la loi ästeacl" ausdrückte. Im letztem Fall entschied
(tit. 1. art. 13) das Tribunal. Nach Ergebniß dieser Ent¬
scheidung ward nun der Angeklagte entweder entlassen, oder die
Sache vor die Anklage-Geschwornen gebracht, wo dann das oben
(S. 582,583) erklärte Verfahren Statt fand. Ward die An¬
klage erkannt, so erließ der Director der Jury (tit. 1 , srt. 29)
gegen den Angeschuldigten einen Ergreifungs-Befehl (oi-äon-
llonnsnco äe xrise Ü6 oorps), in Folge dessen derselbe, wenn

*)Diese Fälle gehörten vor besondere sowohl Anklage- als
Urtheils-Geschworne. M. s. S. 596.

**) Er hatte indessen nur zu untersuchen (tit. 1 , srt. 13), ob
die angeschuldigte That von der Art war, daß sie eine pein¬
liche oder entehrende Strafe verdiente, oder nicht, und gab
dem gemäß seine Entscheidung.



er nicht schon verhaftet war, wo er sich immer aufhalten
mochte, ergriffen, und vor das Criminal-Gericht gestellt ward.
Stand indessen auf dem Verbrechen, dessen er angeklagt war,
nur eine entehrende (keine peinliche Strafe), so konnte er
(rit. 1, srr. 30) nachsuchen, gegen Sicherheit in Freiheit gelas¬
sen oder gesetzt zu werden. Das Gesetzbuch vom 3ten Brüm.
I. 4 enthält (srt. 222,257, 258) die nämliche Bestimmung,
welches indessen durch das jetzige Criminal - Verfahren (ooä.
ä instk-. oriiii. Sl-r. 113,115) abgeändert worden. —Das so eben
erwähnte Gesetzbuch vom 3ten Brüm. I. 4, obschon es über
die Jnstruction des Prozesses viel umständlichere Bestimmungen
enthält, als das Dekret der Constituirendcn vom Itzten Sep¬
tember 1791, ließ doch im Ganzen die Sache im nämlichen
Zustand. Es übertrug die erste Jnstruction, so wie das Recht
einen Vorführungs-und Verhaftnngs-Befehlzu erlassen, fast
ausschließlich den Fricdens-Richtern, und nur subsidiarisch den
Polizei-Commissarien(sm. 36, 37), und den Lieutenants und
Kapitains der Gendarmerie (-»r. 145, 146). Zu den Beamten
der gerichtlichen Polizei, welche (art. 283) alle unter der Ober-
Aufsicht des öffentlichen Anklägers standen, werden (srt. 21)
auch die Directoren der Jury gerechnet. Dieselben fungirten
wirklich nicht allein in den durch das Dekret vom 16ten Sep¬
tember (M. s. S. 6! 2) bestimmten, sondern in allen Fällen,
wobei der Staat, die öffentliche Ordnung und, Sicherheit be-
theiligt waren, (-» t. 140,141) *) als Beamten der gerichtlichen
Polizei. Sie wurden (srk 235,240 der Conftitution) noch wie
früherhin abwechselnd (alle sechs Monate) aus den Mitgliedern
der Civil-Tribunale (den Präsident abgerechnet) genommen.
Allein sie standen während ihrer halbjährigen Amts-Verrichtung
mit dem Civil-Tribunal, wozu sie gehörten, in gar keiner nä¬
hern Verbindung. Die erwähnte Conftitution vom 5ten Fruc-
tidor I. 3 hatte nämlich für jedes Departement (ar«. 216)
nur Ein Civil-Tribunal, dagegen (r>rt. 233) drei bis höchstens
sechs correctionnelleTribunale eingesetzt. Da nun Ein Direc-

*) In den angeführten Artikeln sind die Fälle näher bestimmt.
Schon die Conftitution vom 5ten Fructidor I. 3 verord-

E uete (srt. 243) das Nämliche. (Dosen. tom. I. x. 73).
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tor der Jury für ein ganzes Departement unmöglich ausge¬
reicht hätte, so ward jedem correctionnellen Tribunal ein Di¬
rekter der Jury, und zwar (srt. 240) als Präsident desselben
beigefügt. *) Der Commissair der ausübenden Gewalt (eow-
missgire äu pouvoil' exäoutik) und eben so der Gerichts-Se-
cretair des correctionnellen Tribunals verrichteten bei dem Di-
rector der Jury (diesen als Beamten der gerichtlichen Polizei
betrachtet) Ort. 241 der Eonstit.) ebenfalls die geeigneten Funk¬
tionen. **) Bei jedem solchen correctionnellen Tribunal trat
nun auch eine besondere Anklage-Jury zusammen, bei welcher
das Verfahren sehr nahe so war, wie die Constituirende es ein¬
gerichtet hatte. (voll. 3. 3. drum. a. 4, srt. 2Z6—256).

Man sieh) leicht, daß bei dieser Einrichtung die richtige
Instruktion der Prozesse mit großen Schwierigkeiten verknüpft
war. Nach der Constit. vom 5ten Fructid. I. 3 (srt. 224,225)
sollte jeder Ergriffene vor den Polizei-Beamten geführt, von
diesem spätestens innerhalb vier und zwanzig Stunden verhört,
und, wenn es nöthig war ihn zu verhaften, in möglich kurzer
Frist (die nie über drei Tage seyn durfte) in das Arresthaus
abgeliefert werden. In dieser Zeit konnte aber der Polizei-
Beamte unmöglich die Instruktion vollendet haben. Es war
also nöthig, daß der Director der Jury sie nachholte und vol¬
lendete.

Diesen Unregelmäßigkeiten und Uebelständen ward durch
das Gesetz vom 7tcn Pluv. I. 0 (27sten Jan. 1801, Dose».

*) Doch konnten (.->>>. 240) in Gemeinden von mehr als

50,000 Einwohnern außer dem Präsident des corrcction-
ncllen Tribunals nach Erfordernis, noch mehrere Direkto¬
ren der Jury bestellt werden.

**)Nach dem cas. 6. 3. krum. s. 4 (tit. 4) verrichtete der
Director der Jury seine Funktionen unabhängig von dem
Tribunal, dessen Präsident er war. Er setzte z. B. nach
eigenem Ermessen (-na. 217) den Angeklagten, wenn er
verbaftet war, in Freibcit u. s. f. Diese Befugniß scheint
ibm indessen nur gegeben zu seyn, wenn er die angeschul¬
digte That nicht für ein Verbrechen hielt. Denn nach
srt. 242 konnte er sich unter dem Vorwand, daß die Be¬
weise gegen den Angeschuldigten nicht stark genug seyn,
nicht weigern einen Änklage-Äct zu machen.



. tom. IV. p. 282) zum großen Theil abgeholfen. Schon war

^ nach der neuen Organisation des Gerichtswesens, (nach dem

Gesetz vom 27sten Ventose I. 8 j18ten März 18001) wieder

§ in jedem Bezirk (sr-ronOissement) ein Civil-Tribunal eingesetzt.

Bei jedem dieser letztem ward *) um alle Vergehen und Ver¬

brechen zu verfolgen, ein eigener Substitut des Regiemngs-

Commissairs bei dem Criminal-Gericht bestellt, welchem man

j den Titel: Sichcrheits-Beamter (msgistrst äe süreto) **) gab.

Die Friedens-Richter, Gendarmerie-Offiziere, Maircs, die Bei¬

geordneten der letztem, so wie die Polizei-Commissaire sollten

Ort. 4) nur im Fall eines frisch begangenen Verbrechens die

Protocolle darüber aufnehmen und den Verbrecher ergreifen

lassen. Die letztere Befugniß hatten Ort. 5) die Friedcns-

Richter und Gendarmerie-Offiziere in allen Fallen, wo ein

Verbrechen begangen worden und hinreichende Beweise gegen

Jemand bestanden, jedoch unter der Verpflichtung, denselben

sogleich vor den Sichcrhcits-Beamten führen zu lassen. Im

Allgemeinen sollten sie (art. 4) nur alle bei ihnen gemachten

Anzeigen von Verbrechen und Vergehen zur Kenntniß des

Sicherheits-Beamtcn gelangen lassen, der dieselben dann weiter

verfolgte. Bei dem letztem konnte Ort. 3) auch jeder seine

Klage unmittelbar anbringen. Derselbe hatte Ort. 7) das

Recht einen Segucstrations-Befehl (msnllst llo llepot, M. s.

S. 516 Not.) gegen jeden Angeschuldigten zu erlassen; wovon er

jedoch den Director der Jury innerhalb 24 Stunden in Kennt¬

niß setzen mußte. Dieser fing nun Ort. 7 —14) in der kürze¬

sten Frist die Jnstmction, so wie jetzt und unter beständiger

Mitwirkung des Sicherheits-Beamtcn, an. Er war es, der die

Zeugen vorladen ließ, und sie, so wie den Angeklagten vernahm

u. s. f. Nach dem Verhör des letztem mußten ihm Ort. 10)

die Aussagen der Zeugen und sonstigen Beweise vorgelesen und

er darauf, wenn er es verlangte , von neuem verhört werden.

Nach vollendeter Jnstmction wurden (srt. 15) die Acten dem

*)Art. 1. d. Gesetz, v. 7tcn Pluv. I. 9.

**) lVIorlin Report, srt. „msgiütrst clo «ürotv. " — In dem

Gesetz v. 7. Pluv. I. 9 selbst wird er noch nicht so genannt.



Sicherheits-Beamten mitgetheilt, der innerhalb drei Tagen, sei¬
nen Antrag machen mußte. In Folge dessen verordnete der
Director der Jury entweder, daß der Angeschuldigte in Frei¬
heit gesetzt, oder vor das geeignete Tribunal verwiesen werde.
War seine Verordnung mit dem Antrag des Sicherheits-Beam-
tcn nicht übereinstimmend, so entschied (srt. 16) das Bezirks-
Gericht. Gegen diese Entscheidung konnte indessen der Regie-
rungs-Commissair bei dem Criminal-Gericht noch auf mancherlei
Arten (ungefähr wie jetzt) angehen; worüber man das nähere
Detail im Gesetz selbst (si-r. 17 — 19 ) nachsehen kann. Die
Entwerfung des Anklage-Acts ward (sei. 20) dem neuen Si-
chcrheits-Beamten übertragen, doch las der Direkter der Jury
denselben den Anklage-Geschwornen (in Gegenwart des Sicher«
Heits-Beamten) vor. Den Bestimmungen der frühern Gesetze
(l)ecr. 6. 16- 8eptlire. 1791, tit. 1 , srt. 20, ooä. ä. 3. drum.
art. 238) entgegen, ward die Civil - Parthei vor den Anklage-
Geschwornen nicht gehört. Von den sonstigen Veränderungen,
welche das Gesetz vom 7ten Pluv. in dem Verfahren vor den
Anklage-Geschwornen machte, ist schon oben (S. 593) geredet
worden. —

Die ganze hier beschriebene Einrichtung bestand bis zur
Einführung des jetzigen Gesetzbuchs über das Criminal-Ver-
fahren (ooä. cl'instr. orim.) Das Gesetz vom 20sten April
1810 (vesen. wm. IV. p. 466), eines der wichtigsten für die
Organisation des Gerichtswesens, schaffte (srt. 42) die Stelle
der Sicherheits-Beamten und Direktoren der Jury ausdrücklich
ab, und übertrug ihre Funktionen an die Jnstructions - Richter
und Staats-Procuratoren, worauf denn auch bald das jetzige
Verfahren in Wirksamkeit trat. Es ist auch keinem Zweifel
unterworfen, daß dasselbe viel regelmäßiger und besonders zur
Entdeckung der Schuld viel zweckmäßiger ist, als das frühere
(seit der Revolut. eingeführte). Aber der Gesetzgeber scheint
doch diesen Zweck etwas zu stark ins Auge gefaßt zu haben.
Es ist freilich ein unendlich größeres Unglück, wenn ein Un¬
schuldiger verurthcilt, als wenn er blos verhaftet und angeklagt
wird. Aber auch das letztere ist schon schlimm genug. Der
Untersuchungs-Beamte (Jnstructions-Richter) hat hierin jetzt
eine sehr große Gewalt. Dieses kann freilich, der Natur der



Sache nach, nicht ganz geändert werden. Wenn es indessen
einem Laien erlaubt seyn sollte, hierüber einen Vorschlag zu
machen, so scheint es doch ohne Gefahr für die Gesellschaft
dahin beschränkt werden zu können, daß der von dem Jnstruc«
tions-Richter erlassene Verhaftungs - Befehl innerhalb einer be¬
stimmten Zeit von acht, vierzehn Tagen u. s. f. von der Raths-
Kammer bestätigt oder der Verhaftete provisorisch in Freiheit
gesetzt werden müßte. — Die Gesetzgebung, welche dem Ange¬
klagten bei der definitiven Beurtheilung die Mittel und Wege
seine Unschuld zu beweisen so erleichtert hat, daß man die Ver-
urtheilung eines Unschuldigen für eine moralische Unmöglichkeit
ansehen kann, hat demselben, ehe er in Anklagestand versetzt ist,
fast alle diese Mittel benommen. Das Gesetzbuch spricht nur
in einem einzigen Artikel (oost. ck'lastr. erim. srt. 217) davon.
Nachdem nämlich die Sache von der Raths-Kammer an die
Anklage-Kammer verwiesen ist, kann während der Zeit, daß der
Staats - Procurator seinen Antrag an die letztere vorbereitet,
der Angeschuldigte *) eine Denkschrift einreichen, ohne daß je¬
doch der Gang des Verfahrens dadurch aufgehalten werden
darf. Allein worauf soll sich diese Denkschrift stützen, und
woher sollen die Gründe dazu genommen werden? Der Ange¬
schuldigte weiß von den gegen ihn bestehenden Beweisen gesetz¬
lich Nichts, als was ihm aus den mit ihm vorgenommenen
Verhören bekannt wird. Die Erfahrung lehrt freilich, daß die
Angeschuldigten in vielen Fällen mit diesen Beweisen nur zu
sehr bekannt sind. Allein eben darum scheint es besser zu seyn,
wenn das Gesetz genau vorschreibt, in wie weit und auf welche
Art dieses gestattet seyn soll. — Ehe indessen die Gesetzgebung diese
letzte Verbesserung erhält, gewährt es eine große Beruhigung,
daß, ungeachtet dieser Unvollkommenheit, sie doch schon jetzt das
mächtigste Schutzmittel gegen alle Anmaßungen und Bedrückun¬
gen, die daraus entstehen könnten, enthalt; dieses ist nämlich
die endliche Oeffentlichkeit der Verhandlungen und das Ge¬
schwornen-Gericht, wodurch alle solche Unregelmäßigkeiten
entdeckt und eben darum sicherer verhütet werden, als durch
irgend eine andere gesetzliche Vorschrift möglich wäre. —

*) Auch die Eivil-Parthei.



Zum Schluß müssen wir noch eines argen Uebels, sowohl
in dem französ. Civil - als Criminal-Vcrfahrcn erwähnen, das
zwar mit seinem Wesen nicht nothwendig zusammenhängt, das
aber dennoch eine große Last für Alle ist, welche ihr Unstern
mit den Gerichten auf irgend eine Art in Berührung bringt.
Dieses ist nämlich der allzu hohe Betrag der Gerichtskosten,
welche zum großen Theil in die Staats-Kasse fliesten, und wo¬
rüber schon oft und laut geklagt worden. Da die Unterthanen
alle Macht, die sie etwa hätten, sich selbst Recht zu verschaffen,
in die Hände des Staats gelegt, so ist es gewiß die gerechteste
aller Forderungen, die sie machen können, daß derselbe dafür
auch die Schlichtung ihrer Streitigkeiten übernehme. Die dazu
nöthigen Kosten müssen, eben so wie die der Vertheidigung des
Landes, dem ganzen Staat zur Last fallen. Man sage nicht,
daß durch diese Gerichtskosten die Streitsucht der Menschen im
Zaum gehalten, und die Bosheit derjenigen, welche ungerechte
Prozesse anfangen, bestraft wird. Weit häufiger, als dieses
letztere geschieht, werden dadurch Menschen von Verfolgung
ihrer wohlerworbenen Rechte abgehalten. Bei dem jetzigen
Stand der Gesetzgebung kann man positives Recht vorn Un¬
recht nicht immer bestimmt unterscheiden, und sehr häufig lernt
eine Parthci erst durch die gerichtlichen Verhandlungen selbst
einsehen, ob sie Recht oder Unrecht hat. Ueberdcm sind die
unvermeidlichen Lasten und Kosten, die ein Prozeß mit sich
führt, die dadurch veranlaßten Versäumnisse, die Bezahlung
der Advocaten u. s. f. so beträchtlich, daß, um die Streitsucht
der Menschen zu beschränken, der Staat keine neue Auflage
darauf zu legen braucht. —

Was die Criminal-Prozcsse betrifft, so scheint es allerdings
dem strengen Recht gemäß, daß ein Angeklagter, der als schul¬
dig verurtheilt wird, dem Staat die zur Führung der Unter¬
suchung nöthigen Kosten erstatte. Wenn man indessen bedenkt,
daß man nach den in der Welt bestehenden Verhältnissen, die
Urheber der Verbrechen nicht strafen kann, ohne ihre Familie
mitzustrafen, so möchte die Menschlichkeit es doch erheischen,
derselben durch Aufbnrdung dieser Kosten ihr letztes Hülfsmittel
nicht zu entziehen. Die ältere französ. Gesetzgebung war hier¬
in gewisser Maßen milder als die gegenwärtige. Bei allen



Verfolgungen, die einzig von dem öffentlichen Ministerium aus¬
gingen, trug der Staat auch allein die Kosten; der Angeklagte
mochte freigesprochen oder verurthcilt werden. Nur die Ko¬
sten, welche die Untersuchung der Thatsachen, die derselbe zu
seiner Rechtfertigung anführte (ki>its justioatils) veranlaßte,
mußte er, wenn er zahlungsfähig war, vorschießen, (orclon. ll.
1670. Ur. 18. srt. 7). War eine Civil-Parthei vorhanden, so
mußte diese überhaupt die Prozeßkosten vorschießen, und behielt
also auch deßhalb ihren Regreß gegen den Angeklagten. In
den übrigen Fällen deckte der Staat sich durch die Geldbuße
(aineiillo), welche gegen die Verbrecher erkannt ward. Durch
die neue (seit der Revolution eingeführte) Gesetzgebung wurden
diese Geldbußen beschränkt, so daß die Kosten der Criminal-
Prozesse meistens dem Staat zur Last fielen. Das Gesetz vom
18ten Terminal I. 7 (7ten April 1799. Dosen. tom. IV. p. 234),
welches zu einer Zeit, wo der Staat sich in großer Finanz-
Noth befand, erlassen ward, führte ganz neue Maximen in die¬
ser Hinsicht ein. Es bestimmte, daß die Kosten der Criminal-
Prozcsse von den Verurteilten und zwar solidarisch getragen
werden, doch aus dem Vermögen derselben vor Allem die den¬
jenigen, welche durch das Verbrechen gelitten, zuerkannten Ent¬
schädigungen genommen werden sollten. Das Gesetz vom 5ten
Pluv. I. 13 (25sten Januar 1805) fügte Ort. 4) noch den
harten Zusatz bei, daß in allen correctionnellen und Criminal-
Sachen die Eivil-Parthei alle Kosten (die der Vollstreckung des
Urtheils abgerechnet) tragen sollte, und deshalb nur ihren Re¬
greß gegen den Angeklagten nehmen könnte. *) Wegen Ein¬
treibung dieser Kosten, so wie auch aller zuerkannten Entschä¬
digungen, findet (sr-t. 52 ä. coä. pea.) persönliche Verhaftung
(eontraime psi? eorzis) Statt.

*) Dieses ward durch das Gesetz vom 28sten April 1832
(M. s. S. 531) wieder abgeschafft. Nach der Bestimmung
desselben können, wenn der Angeklagte verurthcilt wird,

- der Civil-Parthei nie die Kosten zur Last fallen.



Wir wollen nun, um Nichts Wesentliches zu übergehen,
noch Einiges darüber sagen, wie in Frankreich die Richter
ernannt, besoldet, und nach Umständen wieder von ihrer Stelle
entfernt wurden. *)

Es war in diesem Land ein uraltes Uebel, daß, besonders
die untern Justitzstellcn für Geld feil waren. Um von dem,
was unter den beiden ersten Königs-Geschlechterngeschah, und
welches theils minder gewiß, theils eben darum minder interessant
ist, nicht zu reden, so wurden (S. 209) die Stellen der Vögte un¬
ter den ersten Königen des Dritten Geschlechts förmlich und zwar
dem Meistbietenden in Pacht gegeben. Dieser Unfug soll nach
Einigen in den letzten Regierungs-Jahren von Philip August
(reg. 1180 — 1223) angefangen haben. Zwar hob Ludwig
d. H. in Beziehung auf die Vogtei von Paris dieses (im
Jahr 1254) auf, indem er dem dortigen Vogt seine Bestal¬
lung als Beamten gab. **) Allein er sah sich gezwungen, es

*)Man sehe über diesen wichtigen Gegenstand Do^resu
tesite kles olliee»; Henrion cle Dsnse^ 6e l'sutorit. ju-
äic. en krgiioe. introcluet. §.9; die blne^elop., ülerlia
Und k'erriere srt. o(6ee.

**)Joinville in seiner Biographie Ludwigs d. H. beschreibt
(p. 123) diese mit der "Vogtei von Paris vorgegangene
Veränderungauf eine so anziehende Art, daß folgender
Auszug daraus dem Leser hoffentlich nicht unangenehm
seyn wird. klt »siebe?, gue ou (su) temp» pssse l'ok-
1>ee äe lg Drevoste äs ksri» »e venäoit su plus o(-
Irsnt. Hont il sävenvit, gue plusieur» pillerie» et
rnsleliee» »'en (sisoient; et estoit totslement sustico
eorrompue psr lsveur» «l'sm^», et psr klon» et pro-
inesse». Dont le eornmun ne ourioit (osoit) bsbiter ou
Uo^sume <le ^rsnee, et estoit lor» presgue vsZue. Lt
»ouventeskoi? n'svoit il sux plet? (plsits) «le ls ?>e-
voste lle l?sri», gusnt le Drevost tenoit »es sssises,
gue äix personne» au plus: pour le» insustioe» et sl>»-
»ion» gui »e ^ (gisoient. kourtsnt ne voulut-il plus
gue ls krevoste (ust venclus, sius estoit olliee, gu'it



in Beziehung auf die übrigen Theile des Reichs bestehen zu
lassen.

Unter den folgenden Königen hob Philip der Sechste (von
Dalois) durch seine Verordnung vorn 20sten Januar 1349
die Verkauflichkeit der Vogteien auf. Allein kurz darauf (den
22sten Juni 1349) sah er sich genöthigt, diese Verordnung wie,
der zurückzunehmen. Als Grund dieser Zurücknahme gab er,
außer dem Verlust, den die Domainen dadurch erlitten, auch
noch den an, daß die Vögte, wenn sie eigentliche königl. Be¬
amten waren, von den Straf-Geldern Nichts nachlassen dürf¬
ten, sondern sich deßhalb an den König wenden müßten, wel¬
ches große Kosten verursachte. Carl der Fünfte (durch seine
Verordnung vom März 1356, «rt. 9) befahl von neuem, daß
die Vogteien nicht mehr verpachtet, sondern eigene königl. Be,

äonnoit ä l^uelgus Frsnt ss^o liomms sveegaes boris
AsiA68 Lt Arsiis. kit list sdolir toutes wsuvsisss 00 U 8-
tumes, ckont le povre peupls estoit grsve supsrsvsnt.
Ilt 6st en^uerir psr tout Is ^si's, lä oü il trouveroit
zueigne Arsnt 8s^6 komme, Hui (ust Kon justieier, et
<fui pugnist (pnoit) estroiotement les msKsioteurs, 8S»8
svoir es^srll so riebe plus ^oe so poorre. klt lui (ut
smene on^ (un), gu'on sppelloit zLstienoe Uo^Iesoö,
su^uel il ckonns I'odiee cke krevost tle Usris: lehnet
clepuis (ist merreilles cks so^- msintenir ouckit (so clit)
okkioe. (ellement gue ckesormsis il ^ svoit Isrron
murtre, ne sotre mslksioteor, cpii osast (osat) äemou-
rer s Usris, gus tsntoost (tsntüt) c^u'il en svoit conA-
noisssnoe, iui ne (ost penclo oo puAn^ s ri^ueor äs
justiee, seien Is gosntite cin mslksiet. ..........
Lt (insblement pgr Isps cle temps Is Konsums cks
k'rsnee se muitiplis tellemeat, pour Is könne justiee
et ckroieture gui ^ re^noit; goe le äomsine, eenei(s
(vensive), rentes et revenus ciu Uo^sume eroissoit
cl'sn en sn cie moitie. Lt en smsncks moult (keseoup,
multum) le Uo^gume cle k'rsnes." — Dieser üo^lesus,
welcher also der erste förmlich bestallte Vogt von Paris
war, wird in einigen Urkunden Roileue, in andern Noit-
lesn« genannt, welches man in dem damaligen Latein
durch „kibens sgusm" ausdrückte. So heißt es in einer
Amtei-Rechnung vom I. 1266. Man sehe die Note von
Ou-OsnA« zu der angeführten Stelle von Joinville.



amten als Vögte bestellt werden sollten. Auch die Verordnung
Carls des Siebenten v. I. 1450 enthalt srt. 84 die nämliche Be¬
stimmung. Allein das Uebel kehrte immer wieder zurück. Carl
der Achte, der bei seiner Thronbesteigung eine Menge Vogteien ver¬
pachtet antraf, bestimmte endlich durch seine Verordnung vom
I. 1493, srt. 65*) daß künftighin die aus den Vogteien sich
ergebenden Gcfälle besonders verpachtet, und überdem zur Ver¬
waltung der Gerichtsbarkeit ein eigener Vogt als Beamter be¬
stellt werden sollte, dessen Gehalt aus dem Ertrag jener Pach¬
tung zu nehmen sey. Allein auch diese heilsame Verordnung
verlor bald ihre Wirkung durch die Verkäuflichkeit aller Justitz-
stcllcn, die später allgemein ward.

Die Amtmänner wurden anfänglich vom König und zwar auf
drei Jahre ernannt. Bei guter Verwaltung wurden sie zwar in
ihren Stellen bestätigt; allein in einen andern Kreis versetzt. Phi¬
lip der Schöne, um sich gegen seine persönlichen Neigungen sowohl,
als gegen den Einfluß und die Zudringlichkeiten seiner Umgebung
zu verwahren, bestimmte i. I. 1302, daß in Zukunft die Amtmän¬
ner nur nach vorläufiger Berathung des Staats-Raths ernannt
werden sollten. Ein Edict vom Januar 1404 (unter Carl dem
Sechsten) überließ dem Parlament die Wahl der Amtmänner.
Art. 47 des Edicts Ludwigs des Zwölften vom I. 1498 ver¬
ordnet, daß die Wahl der Stellvertreter (lieuwnsnts) der

*)Art. 68 verbot durchaus die Verkäuflichkeit aller Justitz-
Stellen ohne Ausnahme. — Der angeführte Art. 65 lautet
so: ,, Uour ee gue plusieur8 remonstrsnees N0U8 ont
este kslt68 cles prevostes cle nostre Uo)surne, gul su
temp8 passe ont este baillees ä keime: blous voulons
et orelonnons gue ck'oresnsvant seront seulement atler-
mees les smenäes et exploits ü'ieelles krevostos ä
nostre prellt, au plus ollrsnt et elernier encberlsseur;
et ä personue8 resöantvs et bleu spplegees 8elon Ie8
orclonnanoes; et su regard desclites prevostes, elles
8eront exercevs par gens lettre« ou bons coulumier»
lilen ksmes et renommerr, gui seront e8>eu8 par les
olliclers des lieux, appelles les pratieiens d'illee, et
8eront institue^ par nou8 a teile« taxatlons gui leur
seront ordonnees par nos Aens des comptes et treso-
riers." M. s. nach I^oxseau traite des vkliees llv- Ul.
ebsp. 1. no. 81.



Amtmänner, Seneschalle und der andern Richter, innerhalb 14
Tagen nach Erledigung der Stelle, in dem Sitzungssaaldes
Gerichts und zwar mit Zuziehung der Amtmänner, Seneschalle
und aller übrigen Beamten geschehen sollte. In der Verord¬
nung Carls des Neunten (gegeben zu Orleans im Januar 1560)
ward fast dasselbe mit dem Zusatz wiederholt, daß die versam¬
melten Wähler dem König zu jeder erledigten Stelle drei Kan¬
didaten*) vorschlagen sollten, um aus denselben Einen zu wäh¬
len. Allein dieses letztere geschah nur zum Schein, und um
die General-Staaten von Orleans einigermaßenzu beschwichti¬
gen: denn die Verkäuflichkeitder Justitzstcllen war damals
(im I. 1560) schon allgemein eingeführt. — (Überhaupt haben
die General-Staaten in Frankreich von Zeit zu Zeit wegen
der schlechten Wahl der Justitzbcamten,besonders der untern,
die bittersten Klagen laut werden lassen. Sehr arg scheint der
Unfug unter der tyrannischen Regierung Ludwigs des Eilsten
gewesen zu seyn. Bei dem Regierungs-Antritt des Sohns des¬
selben, Carls des Achten, drückten sich die im I. 1484 versam¬
melten General-Staaten so aus: „Da ein König unmöglich
in eigener Person zwischen allen seinen Unterthanen Recht spre¬
chen kann, so muß er seine Stelle durch viele einander wechsel¬
seitig untergeordnete Beamten vertreten lassen, die über alle
Provinzen der Monarchievertheilt sind; allein er muß wohl
Acht geben, welchen Händen er dieses kostbare Unterpfand
anvertraut: sonst macht er sich wegen aller Ungerechtigkeiten,
welche die Menschen in seinem Namen begehen, vor Gott ver¬
antwortlich. Unsere größten Könige, Ludwig der Heilige,
(reg. von 1226—1270), Philip der Schöne (reg. von 1285 —
1314), Carl der Fünfte (reg. von 1364 — 1380) und Carl der

*) In dieser Verordnung von Orleans heißt es srt. 39 t
„(^usnt sux Sieges subalternes et Interieurs nos okü-
viers äu siege, oü l'vtiiee »ers vaesnt, s'ssseinbleronk
ckestsns trois jours et appelles les rnsires, esebevins,
vonseillers et capitouls äe Is ville eslirent troi» per»
sonnsges gu'ils cognoistront en leur conseienees les
plus sutüsans et capsbles gu'ils nous noinmeront etz
pre'senteront pour ä leur nawiuslion xvurvoir celu/
äes trois gu'astviserons.h

41



Siebente *) glorreichen Andenkens (reg. von 1422 — 146t)
wohlwissend, daß sie selbst unmöglich ihre Unterthanen gehörig
kennen könnten, um in der Wahl derselben nicht oft hintergan-
gen zu werden, hatten deshalb verordnet, daß bei jeder Erle¬
digung einer Richterstelle das Gericht, wobei sie erledigt war,
nach Stimmen-Mehrhcit drei Personen, die es für die tüchtig¬
sten hielt, wählen und dem König vorschlagen sollte, um Einem
derselben die Stelle zu verleihen. Auf diese Weise war das
Gewissen des Königs jeder Last enthoben und die Stellen wur¬
den allezeit gut besetzt. Allein seit dem Tode Carls des Sie¬
benten ist diese schöne Ordnung gänzlich verkehrt und mit den
Stellen ein schändlicher Handel getrieben worden. Oft gab
man an Unterhändler ein Bestallungs-Patent, worin der Name
offen gelassen war, um es dem Meistbietenden zu überlassen.
Hierdurch wurden die Stellen herabgewürdigt, der Bestechung
Thür und Thor geöffnet, und die Verwaltung der Justitz in
ein Räuberhandwerk verwandelt. Wir haben in unsern Tagen
sehen müssen, daß die Aemter der Vicegrafen, Vögte, Stellver¬
treter (viguiers) , Steuerrichter (vlik>rge8 ä'öleetion **), lauter
Stellen, wozu gründliche Kenntnisse und eine anerkannte Recht¬
lichkeit erforderlich sind, indem sie dem damit Bekleideten das
Recht verleihen, über Leben und Vermögen seiner Mitbürger zu
entscheiden; wir haben gesehen, daß diese Stellen an Militair-
Personen, Jäger (veneurs) oder an Fremde ohne Wissenschaft
und Erfahrung vergeben wurden, die, wegen ihrer Unvermö-

genheit dieselben in eigener Person zu verwalten, sie an den
Meistbietenden verpachteten. Um diesen unbegreiflichen Miß¬
bräuchen abzuhelfen und den Willen des Königs zu erfüllen,
dessen Wunsch es ist, daß die Gerechtigkeit über sein Volk
herrsche, scheint es den drei Ständen angemessen, die Wahlen
wieder einzuführen, und davon in keinem Fall abzuweichen, wo

*) Vater des tyrannischen Ludwigs des Eilsten, und Groß¬
vater Carls des Achten, woran diese Vorstellungen gerich¬
tet waren. Dieser letztere war bei seiner Thronbesteigung
erst dreizehn Jahre alt. Er reg. von 1483—1498-

**) Von diesen öleotions wird im fünften Abschnitt naher die
Rede seyn.
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eine Richterstelle besetzt werden soll. Denn Gerechtigkeit kann

nur von gerechten Männern ausgeübt werden. *)

Diese Beschwerden beziehen sich, wie wir schon erinnert

haben, vorzugsweise auf die Untergerichte. Von den Gerichts¬

höfen, den Parlamenten, ist darin nicht die Rede. Das Amt

eines Parlaments-Mitglieds war, wie man sich aus dem Vori¬

gen erinnern wird, anfangs nur eine für eine bestimmte Zeit

ertheilte Commission. Da indessen diese Commissarien alle

aus dem königl. Staats-Rath genommen wurden, so waren sie

theils dem König unmittelbar bekannt, theils hatte derselbe

auch das höchste Interesse nur tüchtige Männer zu wählen.

Nachdem aber das Parlament (im I. 1302) seinen beständigen

*) Aehnliche Klagen waren schon mehrmals vorgekommen.
Im I. 1356 unter Carl dem Fünften (der damals nur
Regent war) ward unter die Beschwerden der zu Paris

(im Januar) versammelten Stände auch Folgendes aufge-
genommen: „item ga'il plüt L Nr. Is Duo (Obsries V»),
rjue toas veux 6es6its olLce» et lous ceux gui seroient
2>re 8 6n vorps äe N. le Duo, sursssent Hii'ils ne ke-
roievt, ni xrooureroient etre (sit a part, vers N. !s
Duo bsillis, seneebsux, prevüts, vioomtes, cbätelains,
espitsiaes, ne grsväs okkviers, si es v'etoit psr N. !s
Duo et son grsnä-eonseil, psr bovve et instre äelibe-

rstion en ar<^ o/)?ces el »o-r area?
Der König erließ darauf im folgenden März 1356 die so
eben angeftlhrte Verordnung, nach welcher (art. 47) alle
seine Person umgebenden Beamten, der Kanzler, die Re¬

gneten - Meister, Kammerherrn u. s. f. auf die Evangelien
schwören mußten, daß sie nie bei ihm (dem König) per¬
sönlich um die Stelle eines Amtmanns u. s. f. für Jemand

anhalten, sondern es ihm wissen lassen wollten, damit er
über die Verdienste der von ihnen empfohlenen Personen
sich mit den Mitgliedern seines Staats-Raths (gens 6a-
6it grsn6 oonseil) berathen könne. „ Oar nolrs M-
ken/ro» cks xourvorr area? el »o-r

«e«." Dieses letztere entspricht ganz genau den Aus¬
drücken, deren sich die Stände in ihrer Beschwerde bedient
hatten. Man sieht, der König meinte es gut: allein es
ging hiermit, wie mit den Evocationen und den lettre»
äs vscket. — Man sehe hierüber noch art. 100—113 der
oräon. 6. Llois V. I. 1579.
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Sitz zu Paris genommen, verlor der König die Mitglieder ^

desselben je langer desto mehr aus dem Gesicht. Auch setzt«

sich bald darauf die Intrigue in Bewegung, um ihren Creatu-

reu den Weg ins Parlament zu öffnen. Durch die Verord, ^

nung vom Uten März des I. 1344, ward die Zahl der

besoldeten Mitglieder bedeutend vermindert. Die Verord-

nung sagt am Schluß, daß künftig keiner zum Parlaments-

Mitglied ernannt werden sollte, wenn er nicht von dem Kanz- W

ler und dem Parlament ein Zeugniß der Tüchtigkeit erhalten W

hätte. Allein auch diese Verordnung ward unter den unmittel-

bar folgenden Regierungen (des Königs Johann und Carls W,

des Fünften) schlecht gehandhabt. Erst unter Carl dem Sechs- qni

ten erhielt sie (durch das Edict vom 7ten Januar 1404) eine M

neue Bestätigung. Demselben gemäß sollte bei Erledigung einer

Parlaments - Stelle der Kanzler sich ins Parlament begeben,

und in seiner Gegenwart zu der Wahl eines tüchtigen Mit¬

glieds geschritten werden. Allein die bald darauf folgenden

Kriege mit den Engländern, die Eroberung von Paris durch

dieselben (im I. 1420) machte jene Verordnung bald wieder

vergessen. Karl der Siebente konnte dem Unfug nicht immer

steuern. Sein Sohn und Nachfolger Ludwig der Eilftc führte

bei der Wahl der Parlaments-Mitglieder und überhaupt aller

Magistrats - Personen jene tyrannische Willkühr ein, die alle

Handlungen seines Lebens bezeichnet. Erst unter Carl dem

Achten und vorzüglich unter Ludwig dem Zwölften (reg. 1498

—1515) kehrte die Ordnung hierin wieder zurück. Allein die¬

ser letzte König, der den beneidenswerthen Zunamen: Vater

des Volks erhielt, gab, ohne es zu wollen, die Veranlassung zu

der Derkäuflichkeit der Justitzstellen, welche nach seinem Tod

allgemein ward. Durch seine Kriege in Italien stets in Geld-

Bedürfniß, fing er an die Finanz-Stellen *) zu verkaufen. ä
- ^

*)Den Verkauf der Justitz - Stellen verbot er ausdrücklich §

durch seine Verordnung vom I. 1498, am. 40. rl
eombien ^gr les orüonnsnoes, sueun ne puisso aelleker U
o/jsies cke , nesumoins soll« Couleur clv guel» e>
Hue oouge gu'ils out obtenu cle Nour ou nos Ure'lls- ex
oessenrs, lallils orllonngnoe s esie enfreinie, ot ü cesks r,
cause avons äeolarL et ckeelarous guo n enl-enclons cle- ^

«
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Sein Nachfolger Franz der Erste (reg. vom I. 1515 —1547)
dehnte dieses auch auf die Richtcrstellen aus, so daß (i. 1.1522)
sogar ein eigener Beamter unter dem Titel eines Einnehmers
der zufälligen Einkünfte (rsssvsur äss xsrtiss vssnolles)
bestellt ward, um die Ancrbietungen und das Geld derjenigen
in Empfang zu nehmen, welche die Richterstellen nachsuchten.
Durch den Kauf einer Stelle erhielt man zugleich das Recht,
dieselbe an einen andern zu übertragen (reeigner), wenn der
Vcrzichtleistende den Uebertrags - Act um 40 Tage überlebte.
Um indessen diesen schändlichen Handel einigermaßen zu beschö¬
nigen, ward das Geld nur unter dem Namen eines Darlehens
angenommen. Die Parlamente fuhren daher auch fort, von
jedem neu aufgenommenenMitglied, den alten Verordnungen
gemäß, den Eid zu fordern, daß es seine Stelle weder mittel¬
bar noch unmittelbar durch Geld erhalten habe. *) Es galt

rogsr esäites oräoansuos»; er si xsr importuaits ou
sutrsmeut sn oomiugnclions susuus8 Isttrss, ävlsnäous
ö uo8trs obauoslisr äs uv les sosllsr, st si psr 8ur-
xrise oii sutrsmeut ellss sstoisnt sssllses, probibons
st äsksnäon8 sux gons tsosn8 uo8 oouis äs pgrlsmeut,»
dsillils, ssnssbsux ...... pour c^uel^uv commanäs-
iveut ou Isttrss itsrstirss ^u'ils puisssnt obtsnir äs
Raus äs n ^ obsir n'^ obtsmpsrer. " Selbst darüber,
daß er die Verkäuflichkeit der Finanz-Stellen erlaubt hatte,
bezeugte er in seiner Verordnung vom I. 1508 die lebhaf¬
teste Reue.

*)Ein gleichzeitiger Schriftsteller kssguier drückt sich hier¬
über sehr bitter aus: „iiien <^uo lss olllsss soisut no-
toirsment vsnsux non seulsmsnt äs Is psrt äu grinse,
msis äs xgrtisulisr ä xsrtieulier, toutetois, su wilisu
äs sstts eslsmite, u'stsut rssts ä Is eour äs ksrlemsut
gu'une sspersuos äs rovoir r^usl^us jour ls slösls
ä'or sug^usl Is8 ststs se äounoieut su poiäs äs ls
vertu, non äs I'srgsut; toutes st lusntss Isis eile
re?oit uu oonssiller ou sutro oklicisr äs juäisaturs,
slle prsnä äs lui le ssrmsnt, ssvoir 8i pour obtvuir
sst stst ü s äonns ou Isit äonnsr äs» ävnier8 s 8ou
rssignant, st ns sslui gui ns jurs u'sn svoir äonnö,
snsore r^uo notoircmsnt ou ssclls. Is sontrsirs, tells-
mont r^us tombsut ä'uns llvvrs tiorco sn obsuä msl,



daher noch eine längere Zeit in den Gerichten als Grundsatz,
daß die Richterstellen durchaus nicht verkäuflich seyen. Als
das Parlament endlich sah, daß dem Uebel nicht mehr zu
steuren sey, so hob es im I. 1597 den eben angeführten Eid,
den jedes Mitglied bei seiner Aufnahme leisten mußte, auf.
Um indessen die Folgen dieses Mißbrauchs minder schlimm zu
machen, hatten schon die Stände von Orleans (im I. 1560)
verlangt und es war durch die Verordnung von Moulins , die
im I. 1566 unter dem Einfluß des berühmten Kanzlers äs I'IIo-

xlrsl erlassen ward, (srt.9— 11) zum Gesetz erhoben worden, daß
die Richter nur nach einer vorhergegangenen Untersuchung ihres
Lebenswandels, so wie nach einer bestandenen Prüfung zur
Ausübung ihrer Stellen zugelassen werden sollten. Nach
(sm. 10) sollte diese Prüfung in Gegenwart mehrerer Mitglie¬
der des Parlaments und zwar so vorgenommen werden, daß
der zu Prüfende über Stellen, die sich bei einem zufälligen
Aufschlagen der Gesetzbücher ergäben, die gehörige Erklärung
zu machen hätte. Besondere vorher ausgewählte Aufgaben
sollten den Kandidaten nicht gegeben, ihnen auch keine Frist
zum nähern Studiren bewilligt werden.* *) Um für fähig
erklärt zu werden, mußte Einer wenigstens zwei Drittheile der
Stimmen der Commiffarien für sich haben. Allein auch dieses
Mittel war von geringem Erfolg. — Endlich wurden unter
Heinrich dem Vierten durch einen Beschluß des Staats-Raths
vom 4ten Dezember 1604 die Stellen nicht allein für verkäuf¬
lich, sondern gegen Erlegung einer gewissen Summe für erblich
und wieder veräußerlich (Ksreäitsires er slis'nsdlss) erklärt.
Der Erfinder davon war ein gewisser Carl Paulet, Secretair
der königl. Kammer. Nach seinem Vorschlag sollten alle Jnstitz-

xour taut kruit äs cette lrellv suvisnnetö ns nous rssts
Hus Is psrjurs äond nous balsons guslgsekois Is com-
xsgllis k»vsut ä'entrsr ea I'exersioe äs oos ötats."

*)srt. 10. „I-ss Lxamsn8 crui 86 fsront sa nosäits ?gr>
lewsn8 ...... 8sront rsits ü I'ouvsrturs äs8 Uvrs«
äs ärolvt, 8»n8 bsillsi? loi os ibsme xsrtioulier ü ssux
crui ss prsssatsroat ..... . ssns gs'on Anrisse lraillsr
äsls^- ä's8tuäs os 8sv ü rspportsr ü ssux gai SS
trouvsront ou suküssns."



und Finanz-Beamtenihre Stellen nicht allein auf Lebenszeit,
sondern auch als ein auf ihre Erben übergehendes Eigenthum
behalten, unter der Bedingung, daß sie jährlich und zwar gleich
im Anfang des Jahrs eine gewisse Abgabe bezahlten. Unter
derselben Bedingung sollte auch, wenn sie. zu Gunsten eines
Andern auf ihre Stellen Verzicht leisteten, diese Verzichtleistung
ihre Wirkung haben, selbst wenn sie, (wie es nach dem Edict
von Franz dem Ersten erforderlich war) diesen Act nicht um
vierzig Tage überlebten. Die Regierung ging diesen Vor¬
schlag ein. Er ward dnrch einen Beschluß des Staats-Raths
vom 4ten Dezember 1604 angenommen, und durch ein königl.
Edict vom 12ten desselben Monats bestätigt. Man wagte nicht
dasselbe dem Parlament oder den andern obersten Gerichtshöfen
(cours sollvorsioes) zuzuschicken, sondern ließ es in einer Si¬
tzung des Siegelamts (ä l'suüienoo äu soosu), die im Innern
der Kanzley gehalten wurde, verkündigen.Späterhin ward
es doch auch bei den Parlamenten einrcgistrirt. Dasselbe kam
überhaupt in ganz Frankreich im vollestcn Maße in Ausübung.
Die Abgabe selbst ward nach ihrem Erfinder: kauletto ge¬
nannt. Im Anfang betrug sie den sechszigsten Theil des Werths
der Stelle. Der Betrag wechselte indessen mit der Zeit man-
nichfaltig und ward im I. 1771 auf ein Proccnt von dem
Werth der Stelle gesetzt, so daß die Abgabe auch den Namen
o.ontiöwo äooier erhielt. Sie mußte jedes Jahr innerhalb
einer gewissen Frist bezahlt werden, sonst war das Recht des
Inhabers der Stelle verloren. Allein auch seine muthmaßlichcn
Erben, so wie seine Gläubiger, konnten sie für ihn bezahlen. *)

*)Um dem großen Nachtheil, der dadurch für Einige durch die
Nachlässigkeit eines Andern erwachsen konnte, zuvorzukom¬
men, ward durch einen offenen Brief vom 27stcn Februar
1780 verordnet, daß das Nichtbczahlen der kaulono keine
andern Folgen haben sollte, als daß der Nachfolger die
bei jedem Besitz-Wechsel einer Stelle zu entrichtenden Rechte
doppelt bezahlen müsse, (ülerlin Köpers, art. ksrties VL-
ruell68). Uebrigens ward diese Abgabe auch wobt für
eine aufeinmal bezahlte Summe abgekauft. Dieses legte
mau zuweilen den Inhabern gewisser Stellen als eine
nothwendige Bedingung auf. Durch Erfüllung derselben
ward die Stelle ihr volles Eigenthum. Hierdurch entstan-
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Nach Einführung der Inlette ward nämlich jede Stelle
als ein Theil des Vermögens und zwar des unbeweglichen an¬
gesehen , der bei dem Absterben des Vaters zur geschwisterlichen
Theilung kam. Die Aemter konnten sogar zur Hypothek ge¬
stellt und eben so (nach dem Edict vom Februar 1683) auf
Gesuch der Gläubiger gerichtlich verkauft und der Ertrag unter
dieselben vertheilt werden. Ludwig der Vierzehnte setzte (durch
zwei Edicte vom Dezbr. 1665 und Aug. 1669) für jede Stelle
einen bestimmten Preis fest, über welchem sie nicht verkauft
werden sollten. Obschon dadurch die Stellen gerade zu für
einen Handels - Artikel erklärt wurden, so ward doch in der
That die Willkühr der Privaten bei diesem Verkauf dadurch
eingeschränkt, und der Monarch trat in das Recht, seine Beam¬
ten zu ernennen, dessen er sich nie hätte begeben sollen, zum
Theil wieder ein. Nämlich der Ansicht gemäß, die man gleich
bei Einführung der Verkäuflichkeitder Stellen unter Franz
dem Ersten aufstellte, sollte das Geld, das man dafür in die
königliche Kasse bezahlte, nur ein Darlehn seyn. Hieraus
schloß man ferner, daß bei dem Verkauf einer Stelle die Ucber-
tragung des Titels von der des Geldwerths (Knsnoo) wohl zu
unterscheiden sey. Das Erste, die Verleihung des Titels, ge¬
höre unstreitig dem König, allein um dieses Recht ausüben zu
können, sey derselbe verpflichtet, dem Inhaber oder frühern
Ankäufer der Stelle die vorgeschossene Summe vorher zurück¬
zuerstatten. In diesem Sinn sind auch die oben angeführten
Edicte Ludwigs des Vierzehnten (vom Dezbr. 1665 und vom

sK
hkll>
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den zuletzt in Frankreichvier Gattungen von Stellen,
Istens solche, die durch Ablauf der ksulone volles Eigen¬
thum ihrer Besitzer waren; 2tens solche, die der ksulens
unterworfen und nur solange als diese regelmäßig bezahlt
ward, Eigenthum des Inhabers blieben; 3tens solch«, die
der Besitzer vermöge der ihm verliehenen Anwartschaft
(snrvivsnce) erhalten hatte, wofür er an den König ein
Bestimmtes bezahlen mußre; 4tens diejenigen Stellen, wo¬
zu der König nach eigenem Willen ernannte, und worauf
rein Privatmann ein beson> s Recht hatte. Von der
letzten Art war unter and- .r Stelle des Kanzlers von
Frankreich und die der er, -n Präsidenten bei den Parla¬
menten.



Juli 16691 besonders das letztere abgefaßt. Demselben gemäß
sollte derjenige, der eine Stelle von dem Inhaber angekauft,
die Urkunde über diesen Kauf bei dem Schatzmeisterder zufäl¬
ligen Einkünfte niederlegen. *) Wollte der König über die
Stelle zu Gunsten eines Andern als des Ankäufers verfügen,
so war der Schatzmeister verpflichtet, dem letztem innerhalb ei¬
ner Frist von 14 Tagen den wirklich ernannten bekannt zu
machen, welcher dem Ankäufer den durch das Edict von 1665
festgesetzten Preis bezahlen mußte, und erst, wenn dieses gesche¬
hen war, seine Bestallung erhielt. — Genehmigte aber der König

*)Jn dem bezog. Edict von 1669 heißt es: „vlotre Inten¬
tion etsnt gue les okliees so nos eours sient un prix
certsin et regle.voulons et nous plsit huo
le prix llesclites elisrges äemoure ei-spres lixv et nio-
äere suivsnt et sinsi gu'il est regle psr notro ellit äu
rnois lle äeeernlrre 1665 ssns gu'il puisse etre sugrnonrö
psr trsite volontsire, vente ou säjucliestion psr «leeret
., et ü eet elket vscstion srrivsnt llosclits
oküees psr resignstion, «leces ou sutreinent, les por-
teurs «los resignstions, clemissions ou norninstions les
niettront es msins «lu tre'Sorier äe nos revenus essuels

sers tenu guinssino sprös, cle leer nonimer UN6
P6rson»e par -rons c/rorsre pour leer en ps^vr le Prix
regle psr I'eäit «lu weis äe lle'ceinlrre 1665 saus su-
eune suginentstion; pour en conseguence «lu pa^o-
rnent, i»i sers psr eile lsit, Ini etre toutes les lettres
sto Provision expeäiees en Is nistiero seeoutumeo; er
ou nons ne vouclrions nornmer sux obüees ni en «lis-
poser, seront les resignstions, «lernissions on noinins-
tions ronclues et restituees psr le trv'sorier «le nos
revenus essuels, s eeux <^ui les lui suronr äeposves,
«pro« Is guinssine expiree, pour en «lisposer psr eux
«u prostt lle tolles personnes vspsbles, et en Is rns-
niers gue les psrties interessees sviseront, pour etre,
en conseguence lles trsites gu'ils »uront pssses, toutes
lettres «le Provision expelliees. Lt ou nous ne vou-
llrions nommer suxclits okliees ni ronllre lesäites re-
signstions, clemissions ou nominstions clsns Is guin-
rssine, sors le prix «lesllits okLces ei-llessu» 6xe pg)o
er rembourse psr le tresorier cle nos revenus essuels
ineesssmment en cleniers coniptsns, et en un seul et
setuel ps^vwent, sux psrties interessees."
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ven Verkauf, so stellte der Schatzmeisterdie Urkunde nach 14
Tagen dem Ankäufer wieder zu, welcher nun entweder selbst
die Stelle übernehmenoder sie auch einem andern fähigen Sub¬
ject überlassen konnte. Sollte endlich die Stelle wenigstens
einstweilen nicht vergeben werden, so mußte der Schatzmeister
dem Ankäufer nach Verlauf von 14 Tagen den in dem Edict
vom I. 1665 festgesetzten Preis auf der Stelle und in Einer
Summe baar bezahlen. Dieses Edict erhielt auch in der Aus¬
übung seine volle Wirkung. Den Ansichten gemäß, daß die
Verleihung des Titels dem König gehöre, der nur verpflichtet
sey, dem Inhaber der Stelle die Ankaufs - Summe zurückzuer¬
statten, wurden in der Regel bei der Abtretung jeder Stelle
zwei Acte gemacht, wovon der erste: Vollmacht zur Verzicht¬
leistung (proeuration aä resigasnäuin), und der andere
Verkaufs - Eontract (contrst äo venre) hieß. Vermittelst
des Ersten gab der Eigenthümer der Stelle dem in dem Act
genannten die Vollmacht, die Stelle in die Hände des Königs
und Kanzlers niederzulegen, um darüber zu Gunsten des in
dem Act Bezeichneten zu verfügen. Der zweite Act war wie
sein Name sagt, ein eigentlicher Kauf-Vertrag, welcher die
Verkanfs-Bedingungen enthielt. Der Erste dieser Acte konnte
wohl den Zweiten ersetzen, aber nicht umgekehrt.

Die Bestimmung des Edicts vom 1. 1669, nach welcher die
Stellen nicht über einen bestimmten Preis verkauft werden soll¬
ten, ward zwar gegen das Ende der Regierungszeit Ludwigs
des Vierzehnten (im I. 1709) wieder zurückgenommen;allein
im I. 1724 ward sie durch ein Edict Ludwigs des Fünfzehn¬
ten wieder in Kraft gesetzt, und seit dieser Zeit bis zur Revo-

*) Ludwig der Vierzehnte hatte unter allerlei Titeln den Mit¬
gliedern der Parlamente Geld abgezwackt, und sah sich,
um sie einiger Maßen zu entschädigen, genöthigt, Ihnen
den Verkauf ihrer Stellen zu jedem beliebigen Preis wie¬
der zu erlauben. — Das Edict (vom Dezember 1724),
wodurch das von 1665 wieder in Kraft gesetzt ward, än¬
derte dasselbe doch in so fern, daß der Staat dem Ankäu¬
fer , wenn er demselben die Stelle nicht verlieh, entweder
die im Ankauf bedungene, oder die durch das Ge¬
setz bestimmte Summe bezahlen konnte.
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lntiorr durch mehrere königl. Edr'cte, sowohl von Ludwig dem
Fünfzehnten als Sechzehnten näher bestätigt. In einem Be¬
schluß des Staats-Raths vom 6tcn Juli 1772 heißt es srt. 17.
„Da die Ernennung zu den Beamten-Stellen ein wesentliches
Attribut der höchsten Macht (souversinete) ist, so verordnet
Se. Majestät, daß keine anders als mit seiner Genehmigung
vergeben werden soll." Die Könige fingen an zu fühlen, daß
sie durch diesen Verkauf der Stellen sich eines großen Theils
ihrer Macht beraubt hatten. *) Allein das Uebel war zu tief
eingewurzelt,und der Staat selbst bei der beständigen Finanz¬
noth nicht im Stande, den Eigenthümern der Stellen die An-
kaufs-Summe zurückzubezahlen. Wollte also in einem einzelnen
Fall der König bei der Besetzung einer Stelle sich von dem
Willen der Privatleute unabhängig machen, so konnte er die¬
selbe doch nur an solche verleihen, die im Stand und Willens
waren dem letzten Inhaber oder dessen Erben die gesetzliche An¬
kaufs-Summe zu erstatten. So dauerte dieses große Uebel,
wodurch Verdienst und Tugend von der Verwaltung des Staa-

*) Us Lret lrsit. kistor. äs Is Louversiaete Uv. 2- eksp. 8.berichtet, daß sich in den Registern des Parlaments ein
Brief von Franz dem Ersten finde, worin er die bitterste
Reue darüber bezeugt, die Verkäuflichkeit der Stellen erlaubt
zu haben. Er bekennt in diesem Brief, den er zur Zeit
der Krankheit seiner Mutter geschrieben, daß Gott ihn
jetzt dafür strafe, und bittet das Parlament um seinen
Rath, wie diesem Mißbrauch abzuhelfen sey. — Ein merk¬
würdiges Beispiel, wie sehr Gewohnheit und Vorurkheil
oft auch die aufgeklärtestenGeister verblenden können, lie¬
fert der berühmte Verfasser des Geistes der Gesetze, welcher
diese Verkäuflichkeit der Stellen als eine in Monarchien
fast unvermeidliche Nothwendigkeit vertheidigt, (esxr. 6. loix.
Uv.5. obsp. 19). „Oetto vönslite est könne äans les

e'tsts monarekignes, psroe quelle ksit lmre oornms un
melier äs ksmille ee c^non ne vouäroit ps« entre-

jirenäre pour la vertu; r^u'elle äestine ekavun s son
äevoir, et rönä les oräres äs I'stst plus permsnens.

..Dsns uns monsrvkie, vü, ^usnä les eksrges
»v se venäroient pes per un ro^Iement pukliv, l'inäi-
ßenoo et I'gviäitv äe» eourtissns les venäroient laut

äs meme, le ksssrä äonnera äe weillours sujet» yue
lv vkoir äu prinve. "
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-es fast ganz ausgeschlossen blieben, bis zur Revolution fort.
Dieser wich es indessen, so wie so manches alte Vorurtheil,
ohne Widerstand. Die National - Versammlung , welche mit
Recht diese Verkäuflichkcit als einen Schandfleck der alten Ver¬
fassung ansah, eilte schon gleich durch eines ihrer ersten Dekrete
vom 4ten August 1789 (Oesonno tom. I. p. 2) derselben ein
Ende zu machen. „ l-a vöoslito äo8 oküces äs juäiosture er
<le muniei^alite est Luxxriwee äes cet instsnl" heißt es
art. 7. *) Dieses ward spater durch andere Dekrete vom I.
1790 und 1791 auf alle Stellen ohne Ausnahme ausgedehnt.

Ein Gutes ward doch zufällig durch diese Verkäuflichkeit
der Stellen hervorgebracht, wenn anders bei einem so schänd¬
lichen Handel noch Etwas Gutes bestehen konnte: die Richter
wurden dadurch unabsetzbar (insmoviLlos). Von den frühesten
Zeiten an ward hierin nach sehr verschiedenen und abwechseln¬
den Grundsätzen verfahren. Die wissi äominioi hatten nur

"9 Das Dekret vom 6ten und 7ten September 1790, wodurch
fast alle ehemaligen Tribunale aufgehoben wurden, be¬
stimmte indessen (am. 18), daß diejenigen, die dadurch ihre
Stellen verloren, entschädigt werden sollten. „I-es rirn-
Isiros äos 0(6008 8 upprimv 8 leront rewettre sn co-
lnitv äo jnäiosture Io 8 titro 8 vn expäclition 8 oollstion-
r>o 68 äo 8 iitre 8 veoe 88 sire 8 ä lour liguiäslion ot rem-
lroursemont, äont lo tsux et Is wolle 8 vront ioee 88 sw-
went äüterlain 68 ." (Oe 8 onns tam. III. p. 250). Durch
das Dekret der Constituirenden vom 30stcn Oktober 1790
(vesenno row. IX. x. 90) ward die Art der Entschädi¬
gung näher bestimmt. Die Inhaber der aufgehobenen
Stellen sollten nach (srt. 3) sogenannte reconnois8saoo8
clo liquiclsnon auf den liquidirtcn Werth der Stelle spre¬
chend erhalten, wofür sie entweder National-Guter ankau¬
fen, oder sich auch Assignaten auszahlen lassen konnten,
(»rr. 4). Auch für die Besitzer der Stellen, deren Werth
noch nicht liquidirt war, ward durch »rt. 10 und für
die Gläubiger, welchen die Stellen zur Hypothek gestellt
waren, durch art. 14 gesorgt. Die Sache zog sich indes¬
sen in die Länge. Den 7ten Pluv. I. 2 (26. Januar
1794) erließ der National-Convent ein umständliches De¬
kret über diesen Gegenstand, welches milder und gerechter
ist, als man von der damaligen Zeit erwarten sollte. (I)»
sorille tom. XU. p. 3).
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eine» besondern Auftrag (eine Kommission) die nur eine kurze
Zeit dauerte. Dasselbe galt, ehe das Parlament seinen festen
Sitz zu Paris genommen, auch von den Mitgliedern desselben.
Wie es mit den Vögten, Amtmännern u. s. f. in frühern Zei¬
ten hierin stand, erhellt hinlänglich aus dem, was oben (S.
209,214) gesagt worden. Allein auch nachdem das Justitzwescn
mehr geregelt, das Parlament in ein immerwährendes Richter-
Kollegium umgeschaffcn u. s. f. war, scheint es doch in diesem
Punkt an einer festen Vorschrift gefehlt zu haben. Im 1.1302
setzte Philip der Schöne nach einer allgemeinen Untersuchung
des Betragens der Beamten diejenigen, die pflichtwidrig gehan¬
delt hatten, ab und bestätigte die Uebrigen in ihren Stellen,
mit dem Zusatz, daß sie nicht abgesetzt werden könnten. Allein,
dieses war, wie Loysean *) richtig bemerkt, mehr eine persön¬
liche Belohnung für die rechtschaffenen Beamten der damaligen
Zeit, als eine allgemeine Regel. Unter den folgenden Königen
fanden vorzüglich unter Carl dem Fünften **) und unter Lud¬
wig dem Eilften viele willkührliche Absetzungen vor. Letzterer,
welcher Alles haßte, was von seinem Vater (Carl dem Sie¬
benten) herkam, entfernte bei seiner Thronbesteigung(i. 1.1461)
fast alle höhern Beamten von ihren Stellen. Allein bald (im
2- 1464) entstand eine der gefährlichsten Empörungengegen
ihn, die unter dem Namen des Bundes des öffentlichen Wohls
(iiZuo llo Kien xubliv) bekannt ist. Der König, welcher die
vielen willkührlichen Absetzungen als die wahre Ursache dieses
Bürgerkriegs erkannte,***) erließ im 2. 1467 das berühmte
Edict, nach welchem ****) in Zukunft keine Stelle vergeben

*)ll?raits des okstoos. lstv. I. vksp. 3. no. 96, 97 —100.

**) Durch die schon angeführte Verordnung dieses Fürsten
r vom 2> 1356 wurden srt. 12 mehrere mit Namen ange¬

führte Beamten, Parlaments - Räthe u. d. g. abgesetzt.
„ eowine incliAne» et moins sullissns."

***) Dieser Bürgerkrieg endigte im 2. 1465 durch die Friedens-
Tractate von Conflans und St. Maur.

****) Wir wollen dieses merkwürdige Edict wörtlich anführen.
„Iwuis elv. 6owmv üepuis nolre aveaement ä ia von-
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werden sollte, wenn sie nicht entweder durch Absterben vder
freiwillige Verzichtleistung des Inhabers erledigt, oder der letz¬
tere durch richterlichen Spruch derselben verlustig erklärt wor¬
den wäre. Ludwig der Eilfte war von der guten Wirkung
dieses Edicts so überzeugt, daß er fünfzehn Jahre später, als
er auf dem Todesbett lag, seinen damals noch minderjährigen
Sohn und Nachfolger (Carl den Achten) schwören ließ, das¬
selbe unverbrüchlich zu beobachten, und den Act über diesen
Eid auf der Stelle dem Parlament zuschickte, um ihn in die
Register einzutragen. *) Die Vorschriften dieses Edicts wur«

rönne, xlasieurs mutstions a/snt ctö (gites en nos ok-
Lces, Isguellc cdoso cst sävonus ä In poursuite et
Suggestion ä'aucuns et nous non sclvortis Üuernent,

psr huoi sinsi entenclu svons, et <zue dien eonnoissoog
etre vrs^semdlsdle, plusicurs cls nos vklioicrs cloutsnt
cdoir sux äit ineonvenient äe mutstion et clsstitution,

n'ont pss tel 2vls et (erveur s notre Service gu'ils
suroiont se n'etoit In ckite äoutc; ssvoir laisons c^us
nous consiävrsnt ^u'en nos oklieiers vonsiste, sous
notre sutorite, la clircction äe Isits par lesguels est
xolieee et entretenue I» eliose pudiigue äe notre
ro^sume, et gue ä'ioelui ils sont mioistres essentisux,
eommo memdres llu corps llont nous sornrnes le edet^

voulsnt extir^er äeux ieelle cloute, et pourvoir ä leur

sürete en notre Service, tellemeot ^u'ils s^ent vsuse
perseverer ginsi «su'ils «loirent;

Ltstuons, orlloonons psr ces präsentes, «sue 4csor»
nrsis ne äonnerons «neun üe nos olsiees, s'il n'est vs-

eant psr rnort ou psr resignstion tsite clu gre et con-
sentement «lu resignsnt, clont il sppsrvisse cluement,

ou par (orksiture preglsdlement jugee et üeclsres ju--
äicisirement, et selon le» termes «le justiee et psr
juge conipetent, et clont il gpxsroisse semdlsdlement
etc." — 8i clonnons en msnäenient ä nos ames et (enux

etc. ckonnö ä ksrjs le 21. Ootdr. 1'sn äe gräoo 1467.
*)Sein Sohn ließ indessen in alle Bestallungen, die er den

Finanzbcamten gab, die Formel „tsnt gn'il nous xlsira"
setzen, welche späterhin in alle Bestallungen ohne Aus¬
nahme eingerückt ward, obschon sie, da die Stellen durch
die Verkäüflichkeit in ein wahres Eigenthum übergegan¬
gen waren, gar keine Bedeutung hatte. Lncxvloxcä. art.
otlicc.



den wirklich bis zur Revolution pünktlich beobachtet, wozu in-
dessen die später eingeführte Verkäuflichkcitder Stellen sicher
mehr als die Ehrfurcht vor dem Edict Ludwigs des Eilften
beigetragen hat.

Die Kosten, zur Unterhaltung der Justitz und insbesondere
des gerichtlichen Personals wurden nach Verschiedenheitder
Zeiten ebenfalls verschiedentlich beigebracht und ausgetheilt.

Als das Lchns-Recht noch in seiner vollen Macht bestand,
war die Verpflichtung sich bei den Gerichts - Sitzungen eben so
wie die sich bei den Fehden des Lehnsherrn einzufindcn, eine
der Bedingungen, unter welchen die Vasallen ihre Lehen besa¬
ßen. Es bedurfte also damals zur Besoldung und Entschädi¬
gung der Richter keiner besondern Fonds, da die unvermeid¬
lichen Gerichtskostendurch die Geldstrafen (amenlles) mehr,
als hinreichend gedeckt waren. Auch nachdem die Gerichte un¬
ter Ludwig d. H. eine der spätern mehr ähnliche Form ange¬
nommen hatten, scheint die Gerechtigkeitden Partheicn unent-
geldlich ausgetheilt worden zu seyn, da in den Gesetzen dieses
Fürsten (liv. I. ollgp. 92) ausdrücklich gesagt wird, daß bei
den weltlichen Gerichten nur in drei oder vier Fällen *) eine
Verurtheilung in die Gerichtskosten Statt finde. Carl der
Schöne soll der Erste gewesen seyn, der im I. 1324 den welt¬
lichen Richtern geboten hat, die Parthcien in die Gerichtskosten

*)In der Encyclopcd. wird Art. „epioes" einer Verordnung
Ludwigs d. H. (wie es scheint vom I. 1254) erwähnt,
nach welcher die Partheien bei dem Anfang eines jeden
Prozesses (nach Art der röm. ckeeima Utium) den zehnten
Theil von dem Werth des streitigen Gegenstandes als Un¬
terpfand niederlegenmußten. Die obsiegende Parthei er¬
hielt dasselbe zurück, aber das Unterpfand des unterliegen¬
den ward zur Deckung der Gerichtskosten verwendet.
Ich habe nicht Gelegenheit gehabt mich zu überzeugen, ob
eine solche Verordnung sich in den oräonnsno. ck. (.ourre,
oder sonst wo findet. Sonderbar bleibt es aber immer,
daß sie dem in den msblissem. angeführtengeradezu wi¬
derspricht. Doch erhielt auch nach den Gesetzen der Wcst-
gothen (tit. 1. Iil>. 2» olisp. 25) der Richter „vigesimum,
soliäum pro latzore so juäiesta causs so legitime cke-
libersts."



zu verurteilen. Die auf diese Weise eingehenden Summen
waren indessen wenigstens nicht unmittelbar für die Richter
bestimmt. Dieselben (ganz sicher die Mitglieder des Parlaments)
genossen schon früh einer festen Besoldung. *) Philip von
Valois erlaubte überdcm (durch die Verordnung vom Uten
März 1344) den Commissarien, die von dem Parlament mit
Abhörnng der Zeugen beauftragt waren, für ihre Mühe, außer
ihrer Besoldung, täglich zehn pariser Stüber (sous parisis)
zu nehmen. Doch schon weit früher hatte sich der Gebrauch
eingeschlichen, daß die Partheien dem Richter ein Geschenk von
Eßwaaren u. d. g. machten. Schon Ludwig der H. erlaubte
durch ein Edict vom I. 1254, welches sich in der Lebensbe¬
schreibung desselben von Range findet, (M. s. auch Vu-Oangs
srt. speeies) den Richtern Eß- und Trinkwaaren, und eben
so Gewürze (eonäiwenta, eseulenta, gut pooulenta, Quorum
valor in uns bebllomaäa 10 solicl. parisienses non exeeäe-
rot) als Geschenk anzunehmen. Ein Gleiches erlaubte im I.
1302 Philip der Schöne (in st/I. (lur. Paris. Part. 3. tit. 6.
tz. 36) obschon er sonst den Richtern durchaus verbot, von den
Partheien Etwas zu fordern, (praelati okkeiarü nostri nillil
xenitus exigant subseotis nostris). Diese Sitte modificirte
sich (M. s. d. pno^elopeä. art. e^iee») bestimmter dahin,
daß die Parthei, welche ihren Prozeß gewann, dem Richter,
der den schriftlichen Bericht darüber abgestattet hatte, einen
Besuch machte, und eine Büchse voll eingemachter Früchte,
welche damals auch Gewürze (e'piees) genannt wurden, über¬
reichte. Diese Anfangs freiwilligen Geschenke wurden später
nicht nur als eine schuldige Gebühr gefordert, sondern auch in

*) Du-(lange glossar. aä voe. Parlament. Ltatut. (lsrol.
Rorman. Oueis (damals Rcichsverweser) 23. ^pril. an.
1360- „Huoü illi gui eleeti sunt acl lronorem seäis
Parlament! universalis et eapitalis sustitise regni nostr!
gubernaoula äirigunt, stgue proprie repraesentsnt in
Kopula nostrae eelsituäinis mssestatem, äignum est
stipenäiorum grstia koveantur, «altem solitorum, ex
^uibu» ipssrum gentium moclerata sinveritas baetenus
est contenta." (bl Hegest. (lsmer. (lomput. pari»,
sign. O. kol. 13),



Geld angeschlagen/) behielten indessen ihren ursprünglichen Nah¬
men : stpioos (Gewürze) immer bei, welches mit den bei den
deutschen Gerichten üblichen Sportcln übereinkommt. Die Un-
vermögenheit des Staats, den Richtern eine hinreichende Be¬
soldung anzuweisen, machte diese Sportcln auch je länger je
mehr zu einem nothwendigen Uebel. Die Gesetze, welche auf
die lauten Klagen mehrerer Stände-Versammlungen, insbeson¬
dere der von Tours im I. 1483, hierüber erlassen wurden,
beschränkten sich daher auf Vorschriften,*) **) um sowohl den
Betrag dieser Sportcln zu mäßigen als auch die Entrichtung
und Beitreibung derselben gewissen Regeln zu unterwerfen.
Die Verordnungen von Roussillon srt. 31, von Moulins si-r.
14, von Blois srl. 127,128 und vorzüglich das Edict Lud¬
wigs des Vierzehnten vom März 1673, welches im Besondern
von diesem Gegenstand handelt, enthalten solche Vorschriften.
Die Sportcln wurden", wenigstens ehemals, nicht als eigent¬
liche Gerichtskosten angesehen. Sie wurden nicht für das Ur¬
theil, sondern für die Mühe des Durchlefens der Acten und der
Bericht-Erstattung bei schriftlich verhandelten Prozessen gegeben
( ,, eu 08gsrst sn Igben? änstit rgpxortenr ä ls visitsUon er
«xtrsiot stu prooss" sagt srt. 31 der orst. st. Uous 8ilIon).
Daher kamen nur dem Referent und auch den jBeamten .des

*) Man kennt ein merkwürdiges Beispiel vom 12ten März
136S, daß der Gerichtshof einem Herrn von Tournon auf
sein Gesuch erlaubt hat, für die Sportcln seines Prozesses
zwanzig Goldfranken (vingt lrsnes st'or) zu bezahlen,
welche Summe unter die beiden Referenten getheilt ward.
M. s. d. Encycloped. Art. „stxioos."

**)Das Edict Ludwigs des Vierzehnten über die Gebühren
der Richter (stpioes, vsomionH vom März 1673, welches
ebenfalls Jousse mit Anmerkungen herausgab, sagt in der
Einleitung: „I.a justioo stovsrN 08tre renstuo gratuito.
rneni, Uusago sto 8 Cooles Procosten 8 a nosnmoin 8 iulro-
stuit en lstvour stes jug 68 guelgue 8 rötribuNon 8 r>i»
stölü stsg guo nou 8 leur svons socorsto 8 , storiL
nou 8 svon 8 ivieniion sto nour vbarger ü Isvenii-, lorsguv
I'etst sto N08 sllsir 68 lo zrorrnettrs. Oeponstant nous
avon 8 re 8 o 1n st'^ pourvoir xsr un tempersinont convo-
nsblo oto."
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öffentlichen Ministeriums, wenn sie ihre Anträge schriftlich mach¬
ten, deren zu. Nach den Vorschriften der Gesetze sollte
der Präsident dieselben jedesmal bestimmen, und den Betrag
mit eigener Hand unter die Urkunde des Urtheils setzen.
In der Ausübung ward dieses indessen nicht sehr genau beob¬
achtet. Der Präsident bemerkte zwar den Betrag der Spötteln
unter dem Urtheil, richtete sich indessen hierbei meistens nach
dem Vorschlag des Referent. Konnten diese beiden sich nicht
vereinigen, so entschied, nach der Gewohnheit der meisten Ge¬
richte, das ganze Kollegium. — Um die Partheien gegen Er,
Pressungen zu schützen, war ferner den Parlamenten und über¬
haupt allen Oberrichtern aufgegeben, bei den Appellationen auf
die von dem Unterrichter angesetzten Spötteln zu merken, die
Summe nach Gutfinden zu mäßigen und die Erstattung dersel¬
ben zu verordnen, selbst wenn in dieser Hinsicht keine Appel
eingelegt war.*) **) — Die Partheien entrichteten die Spötteln
an den Gerichts - Secrctair, welcher letztere sie dem Referent
zustellte. Den Partheien durfte die Mittheilung der Urtheile
u. s. f. nicht verweigert werden unter dem Vorwand, die Spor-
tcln seyen noch nicht bezahlt. ***) (öll. 3. 1673. srt. 6)-

*)33it 3. Nsrs 1673- srt. 1 und 4. Die oben angeführten
Artik. der frühern Verordnungen stimmen hiermit fast wört¬
lich überein. — Bei einigen Präsidial- und andern Unter-
Gerichten war der Mißbrauch eingcschlichen, daß sogar
alle bei der Erlaffung eines Urtheils gegenwärtigen Räthe
Spötteln nahmen, welches durch srt. 31 der Verord. von
Roussillon vom I. 1563 verboten wird.

**)ö3it 3. 1673 srt. 16. ,,3'en 3onner la restitution tank
xsr la rspporteur gue psr oelui gui les surs tsxäes
et 3'^ user 3o Is plus granäs severite et snimsävsr^
siou, s'il ^ eellet." Die oräon. 3. Llois srt. 128 stimmt
fast wörtlich hiermit überein.

***) Ehemals hatte sich sogar der Mißbrauch ekngeschlichen, daß
die Spötteln vor Entscheidung des Prozesses bezahlt wer¬
den mußten. Man findet in den alten Registern des Par¬
laments bei einem Prozeß am Rande bemerkt: non 3eli-
lreretur 3oneo solvsntur speoies. Dieses ward aber im
I. 1437 durch einen Parlaments-Beschluß verboten, den
du Luc lir. IV. äe ser arrots tit. 5. srt. 10 anführt.
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Auch dursten die Gerichte keinen erecntorische'n Befehl zur Ein«
treibung derselben erlassen. Doch war es erlaubt, einen solchen
der Parthei auszufertigen, welche sie vorgeschossen hatte,
(mt. 7). *)

Man sieht hieraus, daß die Gesetze in Beziehung auf die¬
sen Gegenstand streng genug waren. Allein da sie das Uebel
in seinem Wesen bestehen ließen, so dauerten die Klagen des
Publikums immer fort. Die Richter konnten indessen von ih¬
ren Besoldungen, die in Frankreich fast für alle Gerichts-Per-
soncn äußerst gering waren, und selbst jetzt noch zu gering sind,
nicht leben. Die Gesetze verboten ihnen übcrdem, Handels-
Geschäfte oder irgend ein Gewerbe zu treiben. Auch Neben¬
ämter von den Grundherrn und geistlichen Corporationen durf¬
ten sie nicht annehmen. Obschon dieses im Ganzen zu billigen
und der richterlichen Würde angemessen war, so hatte es doch
die fast nothwendige Folge, daß die Richter durch die Spor-
teln **) dasjenige und selbst noch mehr als das nachholten,
was der Staat ihnen an Besoldung entzog.

*) Gewöhnlich that dieses die Parthei, welche den Prozeß
gewonnen hatte „sin8i ^u'il est sovoutumö" heißt es
am Ende des angeführten sri. 7- Ucberhaupt scheint das
Verbot den Parthcien die Mittheilung des Urtheils vor
Bezahlung der Sporteln zu verweigern, sich auf die bloße
Mittheilung, was geurtheilt worden, nicht auf die förm¬
liche Ausfertigung des Urtheils erstreckt zu haben.

**)Die Sporteln wurden, wie wir so eben erinnert haben,
für die Durchlesung der Acten und die Erstattung des
schriftlichen Berichts bezahlt. Ucberdem erhielt jeder ein¬
zelne Richter, der für seine Person mit einem besondern
Geschäft, Abhörung von Zeugen, Untersuchung an Ort
und Stelle (äescente 8ur >88 lieux) u. d. g. beauftragt
ward, auch eine besondere Vergütung. Vergütungen die¬
ser Art hießen nicht Sporteln (exico8) sondern „vscs-
lions."
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In diesem Zustand fand im I. 1789 die National - Ver¬
sammlung die Gerichts-Verfassnng ihres Vaterlandes. Dieselbe
zu vereinfachen, und mit den Wünschen und bessern Einsichten
der neuern Zeit in einen nähern Einklang zu bringen, war ei¬
ner der Gegenstände, welchem sie sehr bald ihre ernstlichste
Sorgfalt widmete. In demselben Dekret vom 4teu August
1789, wodurch sie die Verkäuflichkeit der Justitzstellen abschaffte,
tM. s. S. 634) verordnete sie auch, daß die Gerechtigkeit un-
entgeldlich ausgtheilt werden sollte. Den 31sten März des fol¬
genden Jahrs 1791 stellte sie sich selbst zehn Fragen, von deren
Lösung die künftige Form der Gerichts-Verfassnngim wesentlichen
abhängen sollte. Nachdem diese durch die Dekrete (vom 30stcn
April — 27stcn Mai 1790) erfolgt war (vssenno ooll. gon-
krsne. wm. 111. x. 183) griff sie das Hauptwerk an; so daß
schon am I6ten August desselben Jahres (1790) das wichtige
Dekret über die Organisation der Gerichte (sur 1'orgslli8stion
juclioisire) *) erschien (Desenno wm. III. p. 188 — 242),
welchem sich die spätern Dekrete (vom 19ten Juli und vom
16ten September 1791) über die Einrichtung der Polizei-, Cor-
rectionncllen-und Criminal-Gcrichte, so wie das Verfahren vor
denselben, und endlich das Straf-Gesetzbuch (ooäo xensl) vom
25stcn September 1791 anschlössen, (vezonne wm. III. x. 3(A,
325, 352). — So sehr auch in Frankreich von dem ersten An¬
fang der Revolution bis zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt die
Grundsätze und Ansichten gewechselt haben, so sind doch die
Bestimmungen dieser Dekrete die Grundlage der ganzen Ge-
richts-Verfassung geblieben; so daß das Studium derselben Je¬
dem, der die jetzt geltenden Gesetzbücher gründlich kennen ler-

*)Das Dekret vom 25sten August und 2ten September, das
vom 6ten und 7tcn September, das vom 14ten und 18ten
Oktober, das vom 15ten Dezember 1790; nebst dem vom
29sten Januar, dem vom Uten Februar und 6ten Mär;
1791 sind als ergänzende Theile desselben anzusehen, (vs-
seil. wm. III. x. 243, 247, 257, 278, 281, 285).
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neu will, auch noch unentbehrlich ist. Wir wollen uns daher
bemühen, die merkwürdigstenBestimmungen im Auszug hier an¬
zuführen.

Nach dem ersten dieser Dekrete (vom 16. August 1790)
sollte die Oeffcntlichkeit des Verfahrens sowohl in Civil- als
Criminal- Sachen Statt finden. (tit. 2. srt. 14). *) In Crimi-
nal-Sachcn ward übcrdem das Geschwornen - Gericht eingeführt
(srt. 15). Jeder erhielt das Recht, sich selbst sowohl schrift¬
lich als mündlich zu vertheidigen (srt. 14). Niemand konnte
seinem natürlichen Richter entzogen werden, und dem gemäß
sollten alle Evocationcn und jede Beilegung einer Gerichtsbar¬
keit an besondere Personen und in besondern Fällen, eben so
alle Vorrechte und Privilegien in Prozeßsachen aufhören tut. 2.
s> t. 16,17,18). Alle Ausnahme-Tribunale, welche über beson¬
dere Gegenstände und Personen urtheilten, wurden aufgeho¬
ben. **) Ausgenommen waren hiervon einzig Handelssachen,

*)„Die Verträge der Advocaten, die Berichte, die Urtheile,
sollten öffentlich seyn." In Beziehung auf das Abstim¬
men der Richter sehe man S. 379. Not. ***)

**)Es gab dieser Privilegien und Ausnahme-Tribunale eine
ziemliche Menge. Von einigen derselben haben wir schon
gesprochen,und von den andern wird im 2ten Theil näher
geredet werden. Um dem Leser eine kurze Uebersicht der¬
selben zu geben, wollen wir hier einige Artikel aus dem
Dekret der National-Versammlung vom 6. und 7. Septbr.
1790, wodurch noch bestimmter alle Privilegien und Aus¬
nahme-Tribunale, und überhaupt alle in dem Dekret über
die Justitz-Organisation nicht genannten, für aufgehoben er¬
klärt wurden, mittheilen. „ srt. 10- moyen stes stisposi-
rion» contenues staas los artieles prvoestens, les eleo
Uons, greniers ä sei, furistictions stes trsites, gruerie»,
rnsitrises stes esux et korets, buresux stes 6usnees, ju-
riäiotions et cours stes uiounoies et les cours stes
slstes seront supppirue's." — „srt. 11. K>es tribunsux
ä'smirsute ct les xrvvotes ste Is uisrine subsisteronl:
susgus eo gue.on sit pourvu ü Is policc
<lo Is nsvigstion eto. " — „ srt. 12. wo^on ste l'a-
liolition cle Is l'eostslitö les cbsmbres stes comptcs ste-
rneurcront sug^rimees sussitvt gu'il surs etc pourvu
s uu uouvcau regime ile comptabilite." — „srt. 13.
........ l,es cowmittimus an graust ot au xctit
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für deren Entscheidung eigene Handelsgerichte (ur. 12) ange¬
ordnet oder vielmehr beibehalten wurden. Auch diejenigen
Fälle kann man als Ausnahme ansehen, deren Entscheidung
auf eine Anklage des gesetzgebenden Korps dem hohen Natio¬
nal-Gerichtshof aufbewahrt war (Dienst-Verbrechen der höch¬
sten Beamten u. d. g.). Von demselben geschieht indessen in
den Dekreten über die Justitz - Organisation keine Erwähnung,
sondern er ward durch die Eonstitution selbst (tit. 3. eknx. v.
srt. 23), welche den I4ten September 1791 die königl. Geneh¬
migung erhielt, eingesetzt. — Die Verwaltung ward von der
Justitz durchaus getrennt, und den Richtern jedes Einschreiten
in Verwaltungs - Sachen unter Strafe der Pflichtverletzung
(n peiae äe korlnitnre) verboten (lleer. 3. 16- ^ont. 1790.
t,l. 2. srr. 13). Eben wenig kam denselben ein Antheil an
der Gesetzgebungzu. Sie wurden verpflichtet die ihnen zuge¬
sendeten Gesetze ohne weiteres in ein besonderes Register ein¬
zutragen und bekannt zu machen (art. 11 ); auch durften sie

-keine Vorschriften über das Verfahren vor Gericht oder über
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«eenn, los Iettre8 lle Asrlls - ßsrllienne, los privilögos
lle clerientnre, «lo sobolaritö, llu svol flo» eliätelet8 lle
Dsri8 , Orlesn8 et Montpellier, äe8 t>onrgvoi8 lle I»
vills cle ksri8 et cle tonte sutre ville lln ro^sume, et
en gvnersl tou8 >68 privilöge8 et nttril>ution8 en ins-
tiere ile jurilliotion; en8elnl»Ie ton8 I«8 tridunnux cle
Privilegs ou ll'nttridntion, tel8 gne Ie8 rec^nete8 «In ps-
Isi8 et lle l'llotel, Io8 eon8ervstion8 cle8 privilegen lle8
nniver8ite8 , lss oklieinliten, le ^rsnll eon8eil. In pre-
vote lle l'iiotel, In jnrillietion prevötnle, Io8 8ieAe8 cle
In eonnetndlie, le tridnnni clo8 msreebnux cle strsnoe,
et generslernent tou8 Iö8 tridnnsux, aakres ceaa?
etaäÜL Mr 7a ootrskrtalro», sont 8upprin>e8 et
sl»oli8." — „ nrt. ^n mo^en lle In nouvelle in8ti-
tutioa et orAsni8»tion llö8 tridnnsux, ponr le 86rvies
äe In juricliotion, tou8 eeux notuellement exi8tsnt 80 U8
le titre lle viguerie8, cllntellenie8, prevöte8, vieomte8,
8oaeel>sll88ee8, dsilligA68, ebntelet8, pre8illiaux, oon8eil
provineisl ll'^rtoi8, eon8eil8 8upvrieur8 et I^srlement,
et gsnernlement to»8 Ie8 tridnnsux ll'sneienne oren-
tion, sous zueigne titre et llenominstion, gue oe 8oit,
llemeureront supprimes." — (I1e86nne voll. Asnör.
könne. tom. III. p. 249 — 250).
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die Auslegung der Gesetze erlassen, (wie deren früher wohl die
Parlamente unter dem Titel: srröts äo rvAlomonl ergehen
ließen) »> t. 12). Bei allen Zweifeln und Bedenklichkeiten die¬
ser Art sollten Ort. 12) die Richter sich an die gesetzgebende
Versammlung wenden. Die Gerichte blieben also einzig auf
die eigentliche Gerechtigkeit--Pflege beschrankt, und Klagen
über die Handlungen der Verwaltungs - Beamten als solcher,
(z. B. über zu hohe Besteuerung u. d. g.z alles was conton-
rioux üäwinisrrank heißt) ward an andere Behörden verwie¬
sen. *)

2n Civil-Sachen wurden durchaus nur zwei Grade der
Gerichtsbarkeit (zwei Instanzen) zugelassen. **) Gegen die in
letzter Instanz erlassenen Urtheile fand kein anderes Rechtsmit¬
tel als das der Cassation Statt. Daher ward für das ganze
Reich Ein Cassations-Tribunal bestellt. Dasselbe sollte in Fal¬
len, wo entweder die gesetzlich vorgeschriebenen Formen ver¬
letzt, oder gegen den klaren Sinn des Gesetzes gesprochen wor¬
den, das Urtheil für nichtig erklären, jedoch in der Hauptsache

*)M. s. d. so eben in der Note schon angeführte Dekret
vom 6ten und 7ten September 1790 (ark. 1 —10) voson,
tom. lll. ji. 247-

**)Was hier über den Cassatious-Hof gesagt wird, kommt in
dem eben angeführten Dekrete vom 16. August 1790 nicht
vor. Auch von den zwei Instanzen wird in bestimmten
Worten darin nicht geredet. Das Allgemeine war schon
durch Beantwortung der Fragen, wovon wir oben gespro¬
chen haben, den Isten, 24sten und 26sten Mai 1790 ent¬
schieden. (Ilosennb tom. lll. x. 184). Ueber die Einse¬
tzung, die Befugnisse und den Geschäftsgang des Caffa-
tions-Hofes erschien den 27stcn November 1790 ein um¬
ständliches Dekret (vesonno tom. lll. x. 117), dessen we¬
sentlichste Bestimmungen in die erste Constitution (vom
3ten September 1791) tit. 3. clmp. V. »rt. 19, 20, 21, 22
(Hosen. tom. III. p. 37, 38) aufgenommen worden sind,
und größtenteils noch bestehen; so wie sie denn in die
verschiedenen Constitutionen, die dritte (vom 22sten Aug.
1795) Ut. 8- am. 254, die vierte (vom 13tcn Dezember
1799, wodurch die Consular-Regierung eingesetzt ward)
iit. 5. srt. 65, 66 fast wörtlich übergegangen sind. ve-
senne tom. lll. p. 95,130.



selbst kein Urtheil fällen , sondern sie an ein anderes Gericht
verweisen. Näheres von demselben sehe man im zweiten Band,
Abschnitt Vl.

Die unterste aber nicht die unwichtigste Stufe in der ge¬
richtlichen Hierarchie nahmen die Friedensrichter ein; welche
wohlthätige Einrichtung die National-Versammlungvon Eng¬
land nach Frankreich verpflanzte. Jedem Kanton ward ein sol¬
cher vorgesetzt. Die Gerichtsbarkeit desselben erstreckte sich so¬
wohl auf Civil- als auf Correctionnelle - und Polizei-Sachen.
Was die erstem betrifft, so entschied der Friedensrichter mit
Zuziehung von zwei Beisitzern (bis zu einem gewissen Werth,)
über alle rein persönlichen - und mobilaren- so wie überhaupt
über einige ihm noch besonders zugewiesenen Sachen und zwar
auch nach dem Werth derselben, entweder mit - oder ohne Appel,
wie schon oben (Z. 3. S. 328, 329) näher angeführt worden. *)
In sehr vielen andern Fällen mußte, ehe die Partheien ihre
Klagen vor Gericht brachten, ein Sühne-Versuch vor dem
Friedensrichter vorhergehen. Da indessen hierin das von der
Constituirenden eingeführte Verfahren von dem gegenwärtig
üblichen abwich, so wollen wir es unten umständlicher erklären.
Die Friedensrichter wurden überdem beauftragt, bei Erfüllung
von Erbschaften, wenn die Erben oder Einige derselben abwe¬
send waren, die Siegel anzulegen, und zwar ungeachtet aller
Einreden dagegen, über deren Werth das Districts-Gericht ent¬
schied. **) In ihrer Gegenwart und unter ihrer Leitung wur-

*) Deor. ä. 16. aout 1791. tit. 3. srt. 9,10» (Dosen. lern.
III. x>. 205).

Doer. tit. 3. srt. 11. M. v. Heer. ä. 6. ragrs 1791

srt. 7. (Dosen. tom. III. p. 285). Nach srt. 8 des letz¬tem Dekrets erhielten die Friedensrichter für diese Anle¬
gung der Siegel eine besondere Vergütung, deren Betrag
nach der Dauer der Zeit, die sie darauf verwenden, bestimmt
wird. Da dieses dem Grundsatz, daß die Gerechtigkeit
unentgcldlich verwaltet werden soll, scheinbar widerspricht,
so rechtfertigt sich das Gesetz deshalb. „I/spposition «los
soollös otsnt un soto pnremont rninistoriol ot oonser-

vstoiro il sers »Ilony su jugo so psix soux livrvs
ponr nao vsostion so trois bouros, ot vingt sous gour
tonlos los vsostionz suivsntos otc."



den auch die Berathungen der Mitglieder der Familie zur
Wahl eines Vormunds u. d. g. vorgenommen, jedoch mit der
Verpflichtung, die Entscheidung aller darüber entstehenden ge¬
setzlichen Streitigkeiten an die Distrikts - Gerichte zu verweisen.

Von den Funktionen der Friedensrichter in Criminal - Sa¬
chen (als Beamten der gerichtlichenPolizei) ist schon (tz. 4.)
das Nöthige erwähnt worden, und von denjenigen, die sie in
Polizei- und correctionnellen Sachen ausübten, wird sogleich
das Nähere angeführt werden.

Jeder Distrikt *) erhielt überdem ein Civil-Tribunal (tit. 4.
srt. 112), welches wenigstens aus fünf Richtern, den Präsi¬
dent mitgerechnet, **) vier Ergänzungs-Richtern (supploants),
einem Gerichts - Secretair und dessen Stellvertretern und den
nöthigen Beamten des öffentlichen Ministeriums, (wovon der
Erste den Titel königl. Kommissar loornmisssil'o <lu roi) erhielt)
bestehen sollte. Diese Gerichte waren, wenn sie aus sechs Rich¬
tern bestanden, in zwei Kammern getheilt. Jedes Urtheil in Sa¬
chen, wovon Appel Statt fand, und auch wo schon von einem
friedensrichterlichen Urtheil appellirt war, sollte wenigstens von
drei- und jedes andere in letzter Instanz erlassene wenigstens
von vier Richtern ausgehen, (rit. 4- srt. 7). In Sachen, de¬
ren Werth nicht über 1000 Livres betrug, entschieden die Di¬
strikts - Gerichte gleich in letzter Instanz. In den übrigen fand
zwar eine Appellation Statt; allein es waren dafür keine eigenen
Gerichte bestellt, sondern die Berufung ging von einem Districts-
Gericht an ein anderes (Door. ä. 16. ^ollt 1790- tit. 5, Do¬
sen. torn. m. x. 215). Es stand den Partheicn frei, sich über
irgend ein Tribunal im ganzen Reich zu vereinigen, dem sie die
Entscheidung in der Appellations - Instanz übertragen wollten
(srt. 2). Für die andern Fälle (wo sie sich hierüber nicht ei¬
nigten) ward bei jedem Tribunal eine Liste von sieben in der
Nähe befindlichen Tribunalen, wovon Eines wenigstens außer¬
halb des Departements genommen ward, angefertigt, wohin

*)Ein Distrikt kam nahe überein mit dem, was jetzt ein Ar-
rondissement heißt.

**)Der zuerst ernannte Richter war zugleich Präsident des
Tribunals, (tit. 4. srt. 3- Dosen, toill. III. x. 208).
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alle Appellationen von den Aussprüchen des erster» Tribunals
gingen, (art. 4 , 5 ). Was die Wahl aus diesen sieben, in je¬
dem einzelnen Fall, betrifft, so konnte der Appellant sowohl als
der Appellat ohne Angabe der Gründe, drei derselben aus¬
schließen. (srt. 6 , 7). Der Appellant mußte dieses schon durch
den Act, wodurch er die Berufung einlegte, und der Appellat*)
durch eine dem Secretariat mitgetheilte Anzeige thun, und zwar
unter Strafe von dem Verlust dieses Rechts. Ort. 10,11).
Waren nur zwei Partheien, so blieb, wenn jede ihr Recht voll¬
ständig gebrauchte, nur Ein nicht ausgeschlossenesTribunal

oder in der ersten Instanz den nämlichen Vertheidiger hatten,
sich durchaus über die Tribunale, die sie ausschließen wollten,
vereinigen. Gab es in erster Instanz mehr als zwei Partheien
von verschiedenen Interessen, so ward die Zahl der Tribuna¬
le, die jede ausschließen konnte, so vermindert, daß immer
wenigstensEins übrig blieb, welches nicht ausgeschlossen
ward. So konnte z. B. bei einer Zahl von drei Partheien
jede nur zwei Tribunale- und bei einer Zahl von vier bis
sechs Partheien jede nur Eines der sieben Tribunale ausschlie¬
ßen. Stieg die Zahl der Partheien über sechs, so wandte der
Appellant sich an das Direktorium des Distrikts,**) welches
den sieben in der Liste enthaltenen Tribunalen so viele neue
hinzufügte, als es Partheien über sechs gab. (srt. 8,9). Bei

*)Was die Zeit betrifft, innerhalb welcher dieses geschehen
mußte, so heißt es tit. 5. al-t. 10. ls kuitsino
Dgnells sprss la siAnistoittioa <^ui leur ets lsits
clo I'sppel. " Dieses sind die acht Tage, innerhalb deren
nach der ehemaligen Gerichts - Verfassung der Appellant
seine Appellation zurücknehmen konnte. M. s. kerriors
Slt. sntici^»ör.

**) Die höchste Verwaltungs-Bchörde des Distrikts.

übrig, vor welches also die Sache gebracht ward. Ort. 12).
War dieses nicht, und es blieben mehr als Ein nicht ausge- !d
schlossenes Tribunal übrig, so hatte diejenige Parthei die Wahl, La
welche in der Appellations - Instanz zuerst vorladen ließ, und !n
bei gleichem Datum der Appellant, (art. 13). Waren mehr im
als zwei Parthcien, so mußten diejenigen, die dasselbe Interesse A
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allen vor die Distrikts-Gerichte gebrachten Civil - Prozessen,
mußten die Partheien im Anfang erklären, ob sie in letzter
Instanz beurtheilt seyn wollten. Willigten beide ein, so spra¬
chen die Districts-Gcrichte in letzter *) Instanz, (tit. 4. 6).
Das ganze Dekret vom löten August 1790 über die Justitz-
Organisation war, nebst allen folgenden, die S. 642 in der
Note erwähnt worden, nur ein vorläufiges, und ward von der
constituirendcnVersammlung auch nur als ein solches verkün¬
digt. „Das Gesetzbuch über das gerichtliche Verfahren"heißt
es (tit. 2. srr. 20) „soll umgeändert werden, so daß dasselbe
einfacher, schneller und minder kostbar wird." „Bevor die
National-Versammlung über die Vereinfachungdes gerichtlichen
Verfahrens verfügt hat" heißt es ferner srl. 34 des De¬
krets vom ötcn März 1791 **) „sollen die Anwälte genau das
durch die Verordnung vom I. 1667 und die spätern Gesetze
vorgeschriebene Verfahren befolgen." Doch wurden außer den
schon oben bemerkten noch einige andere Veränderungen einge¬
führt. Nach demselben Art. 34 des Dekrets vom 6. März 1791
ward es durchaus untersagt den Richtern eine Bittschrift einzurei¬
chen, um den Gegner vor Gericht laden zu dürfen, es wäre dann
um eine Abkürzung der Fristen nachzusuchen. Ferner sollte in
schriftlich verhandelten Sachen jede Parthei höchstens zwei
Schriften übergeben. Auch sollte an denjenigen Orten, wo es
gebräuchlich wäre, ein Inventarium der Beweisstückeanzufer-

*)Die National-Versammlungwar, wie man leicht denken
kann, der Appellation nicht günstig. Sie wünschte alle
Rechtsstreitigkeitcndurch Schiedsrichter in erster und zu¬
gleich letzter Instanz abgemacht zu sehen. „ I/si-Kitr-sAs
etgnt le mo^eii >6 plus rsisonnsblv cko teeminer los
conieskstions entre les oito^ens, les logislstur-es ns
^ourront kairs sueunes clispositions >^ui lenüroient ü
ckiminuer , soit Is ksveur soit lekliosoito lies oompro-
mis." (tit. 1 . srt. 1 ). Von den Ansprüchen der Schieds¬
richter fand nur dann eine Appellation Statt, wenn die
Partheien sich das Recht zu appelliren ausdrücklichvorbe¬
halten hatten, (nr. 1. srl. 4).

**)Uesen. wm. III. p. 285. Di.ses Dekret war eine Erläu¬
terung und Erweiterung desjenigen vom 16. Aug. 1790.
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fertigen, dasselbe nur summarisch aufgestellt werden. In Civil- ^
Sachen sollten (nach dem Dekret vorn löten Aug. 1790 tir. 8.
«rt. 2) die Beamten des öffentlichen Ministeriums ihren Dienst
uicht auf dem Weg der Klage sondern dem der Anträge aus- ^
üben. *) In Beziehung auf die roguöw «pvile wurden durch ^
das Dekret vom Uten Februar 1791 (kiesen, wm. III. x. 281) ' ^
einige Veränderungen eingeführt, die ihrem wesentlichen Inhalt Da¬
nach schon (Z. 3. S. 369) bemerkt worden. M

Den 28sten Februar 1791 erschien ein Dekret über die «ki
Maßregeln zur Erhaltrmg der den Richtern schuldigen Achtung B!
und der Ordnung in den öffentlichen Sitzungen, **) wovon v>!
ebenfalls schon (§. 3. S. 272) geredet worden. N

Die wenigen so eben angeführten Ausnahmen abgerechnet, U
ward, wie schon gesagt, das frühere Verfahren einstweilen bei- bch
behalten. Nur in Beziehung auf die Prozedur bei den Frie- Ur
dcnsgerichten enthalten die verschiedenenDekrete der Con-
stituircndcn umständliche Vorschriften; so wie es wegen der
Neuheit dieser Gerichte durchaus nothwendig war. — Schon ^
das allgemeine Dekret über die Justitz-Organisation (vom löten g,
August 1790) bestimmte die Competenz derselben. Diesem folgte ^
bald (den 14ten Oktober dcssclb. I.) ein Dekret, welches aus- P
schließlich über das Verfahren vor diesen Gerichten handelt, ^
und wodurch dasselbe eine der jetzt bestehenden fast gleiche Or- ^
ganisation erhielt. Ins Einzelne einzugehen würde hier zu ^
weitläufig seyn, und verweisen wir daher den Leser auf das ...
Gesetz selbst. (Dosen. wm. III. x. 257).

Das Dekret vom löten August 1790 hatte (ist. 10) unter —
dem Namen Sühne-Büreaus (Kureaux äe xsix) eigene Behör- >

*)„Vn oivil, los commlsssiros äu roi exoroeront lenk
ministere, non psr voie ä'setion msis seulomont psr
volle cle oeguisition, ilsns los ^rooes tlont los jngos
»Ul-ont etö saisis. " Hierdurch war also die alte Maxime „
„ le roi seul plsirlo pso pioeureni'" (M. s. S. 249Not.)
abgeschafft. Sie ward indessen durch das Gesetz vom lOten
Thermid. I. 4. not. 1,2 (Dosen. wm. IV. p. 155) wie¬
der hergestellt, nur daß natürlich das Interesse der Nepu-
blick statt des Königlichen gesetzt ward.

* *) Dosen. wm. 111. v. 263-
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den eingesetzt. Nach (tit. 10 - srt. 2,5) sollte in Civil - Dachen
keine Haupt-Klage (svtion prinoixslo) *) bei den Districts-
Gerichtcn angenommen werden, wenn der Kläger nicht eine
Bescheinigung des Sühne-Bureaus beibrachte, daß er seinen
Gegner vor dasselbe geladen, und daß dieser entweder nicht
erschienen, oder die Sühne fruchtlos versucht worden sey.
Das, etwa ein halbes Jabr später, erschienene Dekret vom
6ten März 1791 **) nahm indessen (srt. 18) alle Sachen,
welche den Staat, oder eine Gemeinde oder die öffentliche Ord¬
nung betrafen, und eben so Handelssachen von dieser Verpflich¬
tung aus. Bei allen Streitigkeiten zwischen Partheien, die in
dem Bezirk des nämlichen Friedensgerichts wohnten, und deren
Entscheidung nicht zur Compctcnz des Friedensrichters gehörte,
bestand ( 11600 . 0. 16. sollt 1790. tit. 10- srt. 1) das Sühne-
Büreau aus diesem und seinen Beisitzern. Uebcrdem sollte
(srt. 41 in allen Städten, wo sich ein Districts-Gericht befand,
ein besonderes Sühne-Büreau errichtet werden, dessen Mitglie¬
der, sechs an der Zahl, und worunter wenigstens zwei Rcchts-
Gelehrte (Komme» äo loi), von dem Gemeinde-Rath (oonseil
Alz'oersl clo Is commuoe) auf zwei Jahre gewählt wurden.
Vor dieses letztere Bürean gehörte die Ausgleichung 1) aller
Streitigkeiten zwischen Partheien, die nicht zu dem nämlichen
Friedcnsgericht gehörten***) und 2) aller derjenigen Sachen,wo
von einem friedensrichterlichen Urtheil an das Districts-Gericht
appellirt ward. ****) Ja selbst bei der Appellation von einem

*) OoO. ä. Proceß, oiv. srt. 48 hat dafür „ sucune äemsnäe
prinoipsle introäuotivo ä'instsnve ontre psrtie» ospsblo»
cie trsnsigor et sur lles mstiöres <zui penvent lltro li»
mstiöro ä'nno trsnssotiov. ^ M. s. Noch srt. 49 Und Di-
Aesu Drocoil. oiv. tom. I. lir. I. tit. 4. no. 1,2.

**)Deson. tom. III. p. 287. Derselbe srt. 18 erlaubte auch,
der Bestimmung des Dekrets vom 16tcn August 1790. tit.
10- srt. 6 gerade entgegen, alle conservatorischen Acte,
eine Beschlagnahme u. d. g. vor der Vorladung vor das
Sühne-Büreau vorzunehmen.

***)veor. 6. 16. ^ollt 1790. tit. 10. srt. 5.
****)Oeor. rl. 6. lllsrs 1791. srt. 21. (Dosen. tom. HI. p, 287).
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Distrikts - Gericht an ein anderes mußte der Appellant die Ge¬
gen - Parthei vor das Sühne-Büreau des Distrikts, wo die
Sache in erster Instanz abgeurtheilt war,*) laden lassen (pouo
Ltre conoiliöo sur I'gppel). Diese letztere Bestimmung (hin¬
sichtlich eines neuen Sühne-Versuchs bei der Appellation) ward
durch das, unter dem Direktorium erschienene, Gesetz vom 26.
Vcntose I. 4 (16. März 1796) abgeschafft. **)

Das Erkenntniß über eigentliche Polizei-Vergehen war,
nach dem Dekret vom 16ten August 1790 tit. 11, den Muni¬
cipalitäten beigelegt. Dieselben konnten (tit. 11. srt. 5)
nur zu einer Geldstrafe oder einer Hast von wenigen (drei bis
acht) Tagen verurtheilcn. Von ihren Urtheilen ging (srt. 6)
die Appel an das Distrikts-Gericht, welches in letzter Instanz
sprach, (rleor. 4. 16. sollt 1790- tit. 11 6t äeoi-. 6. 19. lluill.
1791. tit. 1).

Den 19tcn Julius 1791 erließ die Constituirende ein um¬
ständliches Dekret, welches sowohl das Verfahren und die Com-
petenz der Polizei- und correctionnellcn Gerichte ordnete, als
auch die Strafen der vor dieselben gehörigen Vergehen be¬
stimmte. (Dosen. tom. m. p. 303). Für die correctionnelle
Sachen ward (tit. 2. srt. 46 , 47 , 48 , 49 , 50) in erster In¬
stanz ein besonderes Gericht niedergesetzt, welches in großen:
Städten wenigstens aus drei Friedensrichtern, in kleinern aus
dem Friedensrichter und zwei Beisitzern bestand. Der Proku¬
rator der Gemeinde versah dabei die Stelle des öffentlichen
Ministeriums. Derselbe verfolgte auch die Vergehen sowohl
vor den Polizei- als correctionnellcn Tribunalen, doch stand
der beleidigten Parthei dieselbe Befugniß zu. Das Verfahren
vor den Polizei- und correctionnellen Tribunalen, (vor den
letzter» jedoch nur in erster Instanz) war dem gegenwärtigen

*)Deor. ä. 16- stallt 1790. tit. 10. srt. 7-

**) Dosen. ton». IV. p. 138. Das Gesetz enthält überhaupt
mehrere wichtige Bestimmungen. In blos Persönlichen so
wie in Mobilar-Sachen ward der Sühne-Versuch an das
Friedcnsgericht des Wohnorts des Verklagten verwiesen
u. s. 5



fast gleich. *1 Es wäre indessen za weitläufig, es hier um¬
ständlicher zn erklären, so daß wir auf das Gesetz selbst ver¬
weisen. (M. s. N. Nerlin Ikepers. srt. Nrikunsl äs polisv
»imxls st sorreotionnelle) ). Die Appellation von den hier
erwähnten correctionncllen Gerichten ging (vesr. ä. 19. äuill.
1791. iit. 2. srt. 61) an die Distrikts-Gerichte, welche in letz¬
ter Instanz entschieden.

Außer diesen öffentlichen Gerichten ordnete die National-
Versammlung zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen na¬
hen Verwandten, so wie zur Bestrafung jugendlicher Ausschwei¬
fungen noch ein häusliches, unter dem Namen Familien-Ge¬
richt (tribunsl äs Ismills) an, (Oscr. ä. 16. 1790
tit. 10 srt. 12— 17, M> V. vesr. ä. 6- lklsr» 1791. sit. 9-
Oesonne t. III. p. 233, 286). Wenn der Vater oder die Mut¬
ter, der Großvater oder der Vormund eines Kindes unter 20
Jahren sich unvermögend fühlten, dasselbe in Schranken zu hal¬
ten, so konnten sie es vor dem Familien-Gericht, welches we¬
nigstens aus sechs der nächsten Verwandten oder in Ermange¬
lung derselben auch aus Freunden bestand, verklagen, welches
dasselbe zu einer Einsperrung von einem ganzen Jahr ver-

*) Ueber das Verfahren vor den Polizei-Gerichten enthält das
Dekret vom 19ten Juli 1791 tit. 1 . folgende Bestimmun¬
gen, die Man Mit srt. 152, 153 d. soä. ä'in8tr. sriin.
vergleichen kann. sr t. 38. „Des per 80 nns 8 citss8 00 m-
psrvitront psr slls8 rusmss ou ^sr äss 6onäs8 äs pro-
Curstion sxvsisle: II i?)- surs ^oint ä'svouös sux tribu-
»sux äs polise munisipsls." srt. 39- „l-es pi-osss
vertzsux s'il sn s seront Iu8; le8 tvmoins, s'il ksut
en gjipelsr ssront sntsnäus; Is äsksnss ssrs proposöe,
los sonolusions ssronk äonnsss ^>sr Is provureur äs
Is sominuns ou 80 n 8uk>8titut; Is juASmsni ^röpsrs-
toirs ou äsünitik ssrs renäu sves sxprsssion äs ino-
tiks, äsns Is msms suäieuse, ou su plus tsrä äsns Is
suivsnrs." Nach rit. 2. srt. 6- d. soäs rursl (Oessnns
tom. V. p. 228) gehörte die Beurtheilung der Vergehen
gegen die Felder-Polizei entweder vor die Polizei- oder
correctionnellcn Gerichte, nachdem die darauf gesetzte Strafe
entweder eine Polizei- oder correctionnelle Strafe war.
Man sehe indessen noch näher Nerlin Hebert, srt. Oe-
lit rursl.
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urtheilen konnte. Dieses Urtheil ward indessen erst Doll;ei¬
gen, wenn es (art. 17) dem Präsident des Distrikts - Gerichts
vorgelegt war, welcher, nach Anhörung des Staats-Prokura¬
tors, die Vollstreckung erlauben oder verweigern, oder auch das
Urtheil mildern konnte.

Das Dekret vom I6tcn August 1790 enthalt über die Cri-
inknal-Justitz nur wenige einzelne Bestimmungen; (Z. B. daß
die Verhandlungen öffentlich seyn und Geschwornen zugezogen
werden sollen). Das Dekret vom 20sten Januar 1791 (Do¬
sen. wm. III. x. 291) holte dieses nach. Gemäß demselben
ward in jedem Departement ein besonderes Criminal-Gericht
eingesetzt. Jedes dieser Tribunale hatte seinen eigenen Präsi-
sident, Staats-Procurator, öffentlichen Ankläger und Gerichts-
Secretair. Uebcrdcm bestand es aus drei Richtern, die aber
nicht beständig bei demselben fungirtcn,'sondern, alle drei Mo¬
nate, abwechselnd aus den Mitgliedern der Distrikts-Gerichte
genommen wurden. Bei jedem Urtheil mußten (srt. 2) drei
Richter (den Präsident mitgerechnet) mitwirken. Das nähere
Verfahren vor diesen Gerichten ward erst durch das Dekret vom
16ten September 1791 geordnet, worüber im Vorigen schon
umständlich geredet worden. — Als ein neuer in dem ehemali¬
gen Frankreich unbekannter Beamter trat dabei der öffentliche
Ankläger auf, von dessen Funktionen und nähern Verhältnissen
zu dem Staats-Procurator (oominisssire 3n kioi) wir eben¬
falls schon das Wesentliche im Vorigen angeführt haben.*) **)
Er hatte die Oberaufsicht über alle Beamten der Sicherheits-
Polizci, und sollte vorzüglich darüber wachen, daß die Verfol¬
gung der Verbrecher mit der gehörigen Kraft und Schnelligkeit

*)Auch diese Familien - Gerichte wurden durch das Gesetz
vom 9tcn Ventos. I. 4 (28stcn Februar 1796) abgeschafft.
(Dosen. tom. IV. x. 135). Eigentlich waren sie "es schon
durch die Constitut. vom I. 3 (1795), indem sie in die¬
selbe nicht aufgenommen waren.

**) Näheres sehe man in dem Dekret selbst. Auch nach dem
voll. 3. 3. drum. s. 4. blieben die Funktionen des öffent¬
lichen Anklägers und seine Verhältnisse zu dem Staats-
Procurator (damals oommisssiro stn pouvoir exöoutik)
fast dieselben. M. s. dieses Gesetzbuch (art. 278—299).



geschehe. In der öffentlichen Sitzung des Criminal--Gerichts

trug er die gegen die Angeklagten gesammelten Beweise vor.

Nachdem die Geschwornen ihre Erklärung abgegeben, hörte

seine Wirksamkeit auf,*) und die des Staats-Procurators fing

an. Dieser letztere wachte darüber, daß allenthalben die gesetz¬

lichen Vorschriften und Formen beobachtet würden. Er trug

daher nach der Erklärung der Geschwornen auf die zu erken¬

nende Strafe an, legte, wenn es nöthig war, Cassation ein,

und betrieb die Vollstreckung der Urtheile; .welche Pflicht ihm

sowohl in Civil- als Eriminal-Sachen allezeit oblag, wenn bei

der Vollstreckung eines Urtheils die öffentliche Ordnung inte-

resfirt war. (Ueo-. 6. 16. 1790- rir. 9. srr. 5).

Was nun endlich noch die Ernennung der Richter betrifft,

so wählte die National - Versammlung hierin eine Maßregel,

welche mit den wahren Interessen des Volks eben wenig als

mit den Grundsätzen einer monarchischen Verfassung vereinbar

war. Die Richter sollten nämlich von dem Volk **) und zwar

nur auf eine bestimmte Zeit gewählt werden, wobei die Vori¬

gen immer wieder von neuem wählbar blieben. Die Mitglie¬

der des Cassations-Gerichts und der Distrikts - Gerichte, ebenso

die Präsidenten und öffentlichen Ankläger der Criminal-Gerichte

sollten von den Wahlversammlungen (ssseloklöos ölooroesles)

der Departements oder Distrikte , und zwar die Mitglieder des

*)Weun ein Angeklagter, den die Geschwornen frei gespro¬
chen hatten, noch eines andern Verbrechens beschuldigt
war, so konnte nach »in. 427 des Gesetzb. vom 3. Brüm.

I. 4 der Präsident entweder von Amtswegen oder auf den

Antrag des öffentlichen Anklägers verordnen,
daß er von neuem verhaftet ward. Das Dekret der Con-

ftituirenden vom I6ten September 1791 und eben so die

darüber erlassene Instruktion vom 29sten September 1791
spricht von diesem Fall nicht.

**) Wenn die Stellen nicht von jeher verkäuflich gewesen wä¬

ren, so würde wahrscheinlich Niemand gewagt haben, einen
solchen Vorschlag zu machen. Allein eben wegen dieser

Verkäuflichkeit, stand dem König schon lange das Recht, zu
den Richterstellen zu ernennen, nicht mehr zu. Es ward

also in dieser Hinsicht eigentlich Nichts neues eingeführt.
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Cassations- Gerichts auf vier Jahre, die der übrigen eben ge-

nannten Gerichte auf sechs Jahre, endlich die Friedensrichter

und deren Stellvertreter auf zwei Jahre von den Urversamm-

lungen (ss8vmklöes primäres) des Kantons gewählt werden.

Alle erhielten zwar ihre Bestallung vom König; 'allein

dieser durfte sie den vom Volk gewählten nicht verweigern,

(veer. 6. 16. ^our 1790. tit. 2. grt. 3,6). Nur die Wahl

der Staats - Procuratoren, die den Titel Kommissaire des Kö-

nigs erhielten, blieb dem König überlassen, welcher sie auf Le-

benszeit ernannte. Auf Lebenszeit wurden auch die Gerichts-

Secretarien (grokLers) sowohl der Distrikts- als Friedens,

Gerichte und zwar von den Richtern selbst gewählt. Die Ge-

richts-Secretarien bei den Criminal-Gerichten wurden von den

Wahlversammlungen, jedoch ebenfalls auf Lebenszeit, ernannt.

(Oosonne tow. HI. p. 191, 192, 204, 223, 227, 333).

Es gab auf diese Weise bei allen Gerichten keine auf Le,

benszeit ernannten Beamten, als die Staats-Procuratoren und >

die Gerichts - Secretarien. Erstere sollten dadurch gegen den

Hof, dem man mißtraute, eine mehr selbstständige Stellung

erhalten. Damit, wenn etwa keiner der vorigen Richter ei¬

nes Tribunals wieder gewählt würde- nicht das Tribunal selbst

mit allen Erinnerungen unterginge, mußte doch außer dem

Staats-Procurator, der kaum als ein Mitglied desselben anzu¬

sehen ist, noch ein beständiger Beamter dabei seyn. Man be¬

stimmte sich für den Gerichts - Secretair, dem auch die Aufbe¬

wahrung aller Acten anvertraut ist. Bei den Distrikts- und Frie-

dens-Gerichten war die Ernennung derselben den Richtern über,

lassen; bei den Criminal-Gerichten, wo die Richter jedes Viertel¬

jahr wechselten, ging sie von den Wahlversammlungen aus. —

Alle diese Bestimmnngen blieben während der Revolution (bis

zur Consular - Regierung) fast ungeändert. Die Richter wur¬

den durchaus vom Volk gewählt. Nur die Art wie- und die

Zeit für welche sie gewählt wurden, erlitten einige Abänderungen.

Nach der wilden Constitution vom I. 1793 (art. 95, 97, 100)

wurden alle Richter ohne Ausnahme uur auf Ein Jahr gewählt.

Die Criminal-Gerichte wurden nicht abwechselnd mit den Rich¬

tern der Civil-Gerichte besetzt; sondern das Volk wählte

(art. 97 ) besondere Richter dafür. Die Mitglieder der Civil,



Gerichte hießen (srt. 91) öffentliche *) Schiedsrichter (sr-Kitre,
puklies). Die Wahl der Staats - Procuratoren, welche den
Titel Kommiffarien der Nation (oomwisssiro» nsrion»ux) er¬
hielten, ging nach einem schon früher (den 23. Septbr. 1792)
erlassenen Dekret des Convents ebenfalls vom Volk aus. (Do¬
sen. wm. III. x. 465). Nach den beiden Dekreten vom 13tcn
und 20sten Oktober 1792 (Dosen, ikiä x. 466) wurden diesel¬
ben bei den Criminal-Gerichten ganz abgeschafft, und ihre
Funktionen dem öffentlichen Ankläger übertragen. Die Frie¬
densrichter, die Geschwornen-Anstalt und der Cassations-Hof
wurden und zwar mit denselben Attributionen beibehalten. (srt.
88 , 96 , 98 , 99). Von den Polizei- und correctionnellenGe¬
richten geschieht in der Constitut. vom I. 1793 keine Erwäh¬
nung. Daher blieb es bei den Bestimmungen der Constituiren-
den. — Den 3ten Brüm. I. 2 (24sten Oktober 1793) erschien
ein Dekret des Convents über das Verfahren vor den Civil-
Tribunalen, woraus schon früher (S. 294) Einiges angeführt
worden. Unter andern wurden die Anwälte Ort. 12) gänz¬
lich abgeschafft, und es blieb den Partheien überlassen, sich
durch Bevollmächtigte (siwples loaäo's llo pouvoir) vertreten
zu lassen. Denselben stand keine Klage wegen ihres Honorars
zu, doch konnten sie Ort. 15, 16) ihre Auslagen vor den Ge¬
richten wiederfordern. Die Richter sprachen (srt. 9) auf eine
bloße mündliche Vertheidigung oder auf eine Denkschrift, die
einer der Richter in der Sitzung vorlas. Sie konnten (art. 10),
um die Aktenstücke zu untersuchen, sich in ein besonderes Zim¬
mer zurückziehen, auch nach Umständen einen Bericht-Erstattet

*) Nach dem Dekret des National-Convents vom lOten Junr
1793 über die Theilung der Gemeinde-Güter (Kiens oom-
ruunsux) mußten (8eot. 5. srt. 3.4,5) alle Streitigkeiten,welche eine Gemeinde mit einem Privaten, oder auch mit
einer andern Gemeinde über irgend ein Eigenthum oder
nutzbares Recht hatte, durch eigentliche Schiedsrichter ent¬
schieden werden, welche die Partheien ernannten, und von
deren Aussprüchen keine Appellation Statt fand. Man
nannte sie deshalb auch „srkitros koroes." Das ange-
geführte Dekret enthält umständliche Vorschriften über das
Verfahren vor diesen Schiedsrichtern. (Deseone tow. >ll.
x. 65.)
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(rspxorteur) ernennen. Allein sie berathschlagten öffentlich und

stimmten laut. In ein noch näheres Detail einzugehen, läßt

die uns gesteckte Gränze nicht zu, und verweisen wir den Leser

auf das Dekret selbst. (Dosen. tom. III. x. 507).

Den 5ten Fructid. I. 3 (22sten August 1795) ward eine

neue (die dritte) Constitution eingeführt. Dieselbe enthält über

das Gerichtswesen weit mehrere und mehr ins Einzelne gehende

Bestimmungen als die beiden vorhergehenden. Die Richter

wurden (mit wenigen Ausnahmen *) (srt. 216) auf fünf Jahre

gewählt; doch waren sie von neuem wählbar. Die Staats-

Procuratoren, welche den Titel Kommiffarien der ausübenden

Gewalt (oommisssiros äu pouvoir oxöoutik) erhielten, er¬

nannte und entließ (srt. 216, 234, 245) das Direktorium nach

Gutdünken. Die Gerichts-Secretarien **) bei den Friedens-,

Handels-, Correctionnellen und Civil-Gerichten wurden (nach

dem Gesetz vom 19tcn Vendem. I. 4. srt. 24) von dem Tri¬

bunal, wobei sie fungirten, erwählt, und konnten von demselben

auch wieder entlassen werden. (llesenns r.IH. x.287). Jedes De¬

partement erhielt (srt. 216 der Constitut.) nur Ein Civil-Tribunal

von wenigstens zwanzig Richtern. Jedes dieser Tribunale theilte

sich in mehrere Sectionen. Nach dem Gesetz vom 19. Vendem.
I. 4 srt. 20 (vesori. t. n. x. 284) schieden, und zwar nach der

Reihenfolge (s tour äe rols), alle vier Monate aus einer

jeden Section zwei Richter aus, um in eine andere überzugehen.

Die Präsidenten der Sectionen wurden (srt. 221 der Constitut.)

von dem vereinigten Tribunal mit geheimer Abstimmung er-

*)Die Friedensrichter wurden (srt. 212) nur auf zwei Jahre
gewählt. Von dem Cassations - Gericht schied (srt. 259)
alle Jahre ein Fünftheil der Richter aus. Doch konnten

die Ausscheidenden sogleich wieder gewählt werden. Das¬
selbe galt von den Friedensrichtern.

**) Nach einem spätern Gesetz vom 28sten Frim. I. 5 (Dosen,
toi». IV. p. 168) wurden die Gerichts-Secretarien bei den

Friedens-Gerichten von dem Friedensrichter allein ernannt,

und konnten auch von demselben wieder entlassen werden.

Um dieses richtig zu verstehen muß man sich erinnern, daß

damals ein Friedens - Gericht aus dem Friedensrichter und
seinen Beigeordneten bestand.



nannt. *) Bei jedem Urtheil einer Section mußten (srt. 220)
wenigstens fünf Richter mitwirken. Die Appellation von dein
Urtheil eines Departements - Gerichts ging (srr. 219) in Civil-
Sachen an Eines der drei nächsten, die das Gesetz bestimmte. **)
Die Sitzungen aller Tribunale waren Ort. 208) öffentlich.
Die Richter stimmten und berathschlagten im Geheimen; allein
das Urtheil ward öffentlich ausgesprochen. Das gerichtliche
Verfahren im Ganzen blieb fast ungeäudert. (M. s. jedoch die
Note von S. 650 und von S. 654). Durch das Gesetz vom
9tcn Ventos. I. 4 (28sten Februar 1796, Hosen. win. IV.
I». 135) wurden überdem die gezwungenen Schiedsrichter (sr-
Litr-68 (oroös) abgeschafft, (M. s. d. Note von S. 657) , u. s. f.
Uebereinstimmendmit den Anordnungender Constituirenden,
ward (srr. 244 der Constitut.) in jedem Departement ein Cri-
minal-Gericht eingesetzt. Dasselbe bestand aus einem besonders
dafür erwählten Präsident, öffentlichen Ankläger und Gerichts-
Secretair, überdem aus vier Richtern, die aus den Mitglie¬
dern des Civil - Tribunals (den Präsident des letztem abgerech-

*)Nach dem Gesetz vom 4ten Brüm. I. 4 (26sten Oktober
1795) wählte jede Section ihren Präsident, und zwar so,
daß er seine Stelle bis zur Erneuerungder Sectionen be¬
hielt. Allein das Gesetz vom 27sten Ventos. I. 4 stellte
die von der Constitut. eingeführte Ordnung wieder her.
(Dosen. toin. IV. j-. 127,139).

s*) Man sehe die dem Gesetz vom 19. Vendem. I. 4 (Dosen,
toin. II. x. 291) beigefügte Tabelle. Den 17ten Frim.
I. 5 (7. Dezember 1796) erschien über diesen Gegenstand
ein besonderes Gesetz, welches sehr genaue Bestimmungen
über die Wahl des Tribunals, vor welches die Appellation
gebracht werden mußte, enthält. (Dosen. tom. IV. x. 166).
Waren nur zwei Partheien, so konnte jede (der Appellant
und Appellat) Eines der in der Tabelle enthaltenen Ge¬
richte ausschließen.Waren mehr als zwei Partheien, so
entschied, wenn sie sich nicht einigen konnten, das Loos.
Man sehe indessen das Gesetz selbst. Nach art. 28 des so
eben angeführten Gesetzes vom 19ten Vendem. I. 4 sollte
die Wahl des Appellations-Gcrichts, wie früherhin, gesche¬
hen; welches, da man die Wahl nicht mehr zwischen ste¬
hen, sondern nur zwischen drei Gerichten hatte, oft Schwie¬
rigkeiten verursachte.



riet) genommen wurden, und alle sechs Monate wechselten;
endlich ans einem Kommissair der ausübenden Gewalt, welcher
ebenfalls der bei dem Civil-Gericht fungirende, oder Einer sei¬
ner Substitnte war. Ueberdem erhielt (am. 233) jedes Depar¬
tement wenigstens drei und höchstens sechs cvrrectionnclle Ge¬
richte. Jedem derselben stand (wie schon früher S. 613,614 erin¬
nert worden), als Präsident ein Mitglied des Civil-Tribunals
vor, welches ebenfalls alle sechs Monate wechselte, und zugleich
die Stelle des Directors der Jury versah. Als Richter fun-
girtcn dabei zwei Friedensrichter der Gemeinde, in welcher das
Gericht seinen Sitz hatte, oder zwei Beigeordnete derselben;
auch war ein besonderer Staats-Procurator und GerichtS-Se-
crctair dabei angestellt. Die Appellation von den corrcction-
nellen Gerichten ging (am. 236) an das Criminal-Gericht des
Departements. Das Erkenntniß über Polizei-Vergehen ward
am. 233 dem Friedensrichter *) beigelegt, der in letzter Instanz
sprach, wodurch also in doppelter Hinsicht gegen die Bestim¬
mungen der Constitnirenden angegangen ward.

Bald nach der dritten Constitution, nämlich den 3tcu
Brüm. I. 4 (15ten Oktober 1795) erschien das Gesetzbuch über
die Vergehen und Strafen (ooclo äos llvllts er äos peines),
wovon im Vorigen schon sehr häufig die Rede gewesen und
dessen Character näher bezeichnet worden ist. Was das Ver¬
fahren in Criminal-Sachen betrifft, so ward das von der Con-
stituircnden vorgeschriebene fast beibehalten, und haben wir auf
die wenigen Abänderungen im Vorigen schon meistens aufmerk¬
sam gemacht. Dasselbe gilt auch von dem Verfahren in Poli¬
zei- und correctionnellcn Sachen; von dem letzter» jedoch nur
in erster Instanz. Das Verfahren, welches das Gesetzbuch vom
3tcn Brüm. für die zweite Instanz vorschrieb, kam dem jetzt
üblichen sehr nahe. In der öffentlichen Sitzung ward von
einem Richter ein schriftlicher Bericht über die Sache erstattet,
und darauf die Partheien, und, wenn es nöthig war, auch die

*)Der angeführte am. 233 der Constitut. erwähnt des Frie¬
densrichters allein. Aber nach dem (ooä. 6. 3. boum. a.
4- am. 151), der dieses näher erläuterte, sprach über Po¬
lizei-Vergehen der Friedensrichter nebst zwei seiner Beisitzer.



Zeugen von neuem vernommen u. s. f. (M. s. ooä. cl. 3. drum.'
srt. 1198 — 2051 und vergl. S. 539).

Durch die Constitution vom 22steil Frimaire I. 6 (1799)
wodurch die Consular - Regierung eingesetzt ward, gingen mit
dem gestimmten Gerichtswesen viele höchst wichtige Verände¬
rungen vor. Ueber den Tribunalen der ersten Instanz wurden
(srt. 61) in Civil-Sachen noch Appcllations-Gerichte eingesetzt,
deren Organisation durch das Gesetz naher bestimmt werden
sollte. Das Caffations-Gericht, die Geschwornen, die Friedens-
Gcrichte wurden (srt. 60, 62, 65) beibehalten. Die Stellen
der öffentlichen Ankläger hörten auf, und ihre Verrichtungen
wurden (srt. 63) den Staats - Procnratoren, die den Titel:
Rcgiernngs-Kommissarien (oowmisssire, llu gouverncment)
erhielten, übertragen. Es sollte (srt. 73) ein hoher Gerichts¬
hof (lisute cour) eingesetzt werden, um über die Amts - Ver¬
brechen der Minister, die (srt. 72) näher aufgeführt sind, zu
richten. Die Anklage konnte nur durch ein Dekret des gesetz¬
gebenden Korps und zwar auf eine Anzeige des Tribunatö und
nach vorhergehender Vernehmung oder Vorladung des Ange¬
schuldigten erkannt werden. (M. s. S. 565.) Das Erkenntniß
über die persönlichen Verbrechen, welche von Mitgliedern der
höchsten Coflegien und Korporationen des Reichs, den Senato¬
ren, Staats-Räthen n. s. f. begangen wurden, stand (srt. 70)
den gewöhnlichenGerichten zu, doch bedurfte es, um dieselben
anzuklagen, einer vorläufigen Ermächtigungdes Korps, dem
sie angehörten. Die Minister wurden (srt. 71) hinsichtlich der
gewöhnlichen (nicht amtlichen) Verbrechen als Staats-Räthe
angesehen. Ueber die Verbrechen, welche die Civil- und Crimi-
nal-Richter in Beziehung auf ihre Dienst-Verrichtungenbegin¬
gen, urtheilte (srt. 74) das Tribunal, wohin das Caffations-
Gericht sie verwies. *) Alle Agenten der Regierung, die Mi¬
nister ausgenommen, konnten (srt. 75) wegen Handlungen, die
sich auf ihre Dienstverrichtungen bezogen, nur in Folge einer
Entscheidung des Staats-Raths vor Gericht gestellt werden.
Das Erkenntnißgehörte übrigens den gewöhnlichen Gerich¬
ten an. — Die wichtigste Veränderung indessen, welche die

*) Man vergl. coll. ä'illStr. crim. srt. 479 — 503.
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Constitution vom I. 8 nicht allein in der Gerichts - sondern
in der gesammten Staats - Verfassung bewirkte, und wodurch
sie die Rückkehr zur monarchischen Regierung vorbereitete, war,
daß die Besetzung aller Richter-Stellen *) (mit einziger Aus¬
nahme der Mitglieder des Cassations - Gerichts und der Frie-
dens-Richter) in die Hände des Staats-Oberhaupts (des ersten
Consuls) gelegt ward, welcher die Richter und zwar auf Le¬
benszeit **) ernannte. Von dieser letzter» Bestimmung (daß
sie nämlich auf Lebenszeit ernannt wurden) waren die Frie¬
densrichter und die Regierungs-Kommissarien (Staats-Proku¬
ratoren) ausgenommen.Die erstem wurden (si-r. 60) nur auf
drei Jahre und zwar vom Volk ernannt. Die Negierungs-

*)Der Präsident Usarion sie kaase/ in seinem Werk: vs
1'satorits jackisisirs sa IHgiioe. ä I'sris 1818 Macht
«lisp. 9 hierüber einige wichtige Bemerkungen. „b>ss
koaotioa8 ju6isisire8 psaveat stos 6slsgases 6s Mols
rasaisosb: en oommission, ea sbsrgs, oa sa titrs ä'o(-
Loe. I^es sommissions 8ont rsvocsbls8 ü volonts. 1,68
vliargss as soaksesat 6e lasms ^U6 6ss CoactiOlls teia-
porsir68; msi8 Is tsms er» S8t 6stsrmins par Is loi st
pencksat 8S 6urss slls8 8ont irrevovsl>Ie8. ........
8i Is ^oaveraemont est 6s8potigus, il a« 6oit st il as
psut svoir gas 6e 8implss vvlaaii88ioa8. .......
I1SN8 168 rs'pat>Iigas8 6S8t Is loi glli sonksrs elle-
invlae Is pauvoir ; st il n'^ a poiat 6'sutorlts gui
pui88S ckstruine 8on ouvrsgs, psr son8Sguent polst 6s
6v8titation srbitrsirs. O'un aatrs sots, si Iss kons-
tionnairss stoieat insmovil)l68, I'i»slritu6s 6a poavoir
sveillveoit Isur smlritlon, st Is lilrerts pulrligus 8eroit
«n stsnAsi'. — soatisire 6sas Is8 moasroliiss, . . .
oa Is loi 6s I'etst slsve entrs Is prinos st sss «ujets
uns barrlörs gas los smbitioas ls8 plu8 ga6ssisu86s
80 nt (oroess 6s rsspeetsi', non 8SaIsm6nt is 8tsl>ilit6
äa Foavernsrnent a'e8t ps8 inensvss pso I'insmovibilits
6s8 plsoe8, msi8 il «8t nsss88sire, gas Iss o(lir:s8 6s
juckisstars joui886at 6s setts prsroZstivs st insme s'est
slls gui eon8titas privsipslsmsnt Is8 laoasroliies tem-
psres8."

*')Alle Richter (die Friedens-Richter abgerechnet) behielten
ihre Stellen lebenslänglich, wenn sie nicht entweder wegen
Amtsvcrbrechcn (koi'ksitul-e) verurthcilt, oder aus der Liste
der Wahlfähigen ausgestrichen wurden, srt. 68, (7 —14).



Kommissarien konnte die Regierung (srt. 41) nach Willkühr
wieder von ihren Stellen abberufen. Dieses letztere war aus
der dritten Constitution (vom I. 1795) in die neue (vom I.
1799) übergegangen, und daher nicht auffallend. Um die Be¬
stimmung der letzter», nach welcher die Richter nicht mehr vom
Volk, sondern von der Regierung ernannt wurden, minder grell
zu machen, sollten dieselben (sm. 67) nur aus den vom Volk
als vorzügliche Bürger (als Notable) bezeichneten, genommen
werden. Diese Notabilität hatte drei Grade. Die Bürger des¬
selben Bezirks (arronclissomont oommnnsl) *) wählten (nach
der Constit. von 1799, »m. 7, 8, 9) aus ihrer Mitte den zehn¬
ten Theil zu Notablen der Gemeinden. Alle unter diesen, wel¬
che zu demselben Departement gehörten, wählten ferner aus
ihrer Mitte den zehnten Theil zu Notablen des Departements,
und diese letztem wählten nnter sich nach demselben Verhältniß
die Notablen der Nation. Nach der Constitution von 1799
Om. 67) sollten die Mitglieder der ersten Instanz-Gerichte
entweder aus den Gemeinde- oder Departcments-Notablen,die
Mitglieder der Appel-Gerichteaus den Departemcnts-Notablen,
und endlich die des Cassations - Gerichts aus den Notablen der
Nation genommen werden. Die bei diesen verschiedenen Gerich¬
ten fungirenden Regierungs-Kommissaire wurden aus den No¬
tablen desselben Grades, wie die Richter, genommen. Um die
Regierung bei der Wahl ihrer Beamten nicht zu beschränken,
verordnete noch srt. 14 , daß die bei der Einführung der Con¬
stitution schon ernannten Beamten nothwendig zu den Notablen
des gesetzlichen Grades gehören sollten. — In demselben Jahr
(der Republick), mit der Constitut. (den 27sten Vcnt. I. 8,
18ten März 1800) erschien ein sehr ausführliches Gesetz**)
über die Organisationder Tribunale. Die Zahl der Civil-Ge-
richte der ersten Instanz ward dadurch sehr vermehrt; indem
(-»rt. 6,7) nicht mehr, wie bis hierhin, in jedem Departe¬
ment , sondern in jedem Arrondissement ein solches Tribunal
bestehen sollte, welches in den nicht zur Appellation geeigneten

*)Der Bezirk einer Unter-Präfectur. M. s. das Gesetz vom
28sten Pluv. I. 8 art. 1,8. (Dosen. toni. II. p. 310).

**) Dosen. eoä. gen. t. IV. x. 250.
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Civil-Sachen in erster und letzter Instanz - in den von den
Friedensrichtern durch Appellation an dasselbe gebrachten Sa¬
chen in letzter- und in den übrigen Civil- so wie auch in cor-
rectionnellen Sachen in erster Instanz entschied. Ucberdcm
ward in jedem Departement Ort. 32) ein Criminal - Gericht
niedergesetzt, vor welches, außer allen Criminal - Sachen, auch
die Correctionnellen in zweiter Instanz *) gebracht wurden.
Ort. 33). Den Bestimmungen der Constituircuden (Dccr. vom
Lösten Januar 1791. Des«». rom. III. p. 262) so wie der
Constitution vom I. 1795 Ort. 245—247) gerade zuwider,
wurden die Criminal-Richter nicht aus den Distrikts - Gerichten
genommen, sondern es wurden dazu eigene Richter ernannt.
Die Präsidenten der Criminal-Gerichte wurden hingegen Ort. 35)
ans den Mitgliedern der AppcstHofe, und zwar für ein Jahr,
von dem ersten **) Consul gewählt. Doch versah ein Mitglied
des Tribunals der ersten Instanz die Stelle eines Dircctors
der Jury Ort. 15). — Neun und zwanzig in dem Gesetz be¬
stimmt angegebene Departements (»rt. 21) erhielten Appella-
tions-Gerichte, an welche die Berufung in Civil - und Handels-
Sachen ging. Ort. 22). Bei einem Urtheil der Arrondiffe-
ments-Gerichte mußten wenigstens drei- und bei einem der
Appellations-Gerichte wenigstens sieben Richter mitwirken. Ort.
16, 27). Die Präsidenten und Vice-Präsidenten sowohl der
Appellations - als der ersten Instanz - Gerichte wurden Ort. 14,
25) aus den Mitgliedern derselben von dem ersten Consul und
zwar auf drei Jahre ernannt; doch konnten die einmal ernann¬
ten immer wieder gewählt werden. Die Gerichts - Secretarien
aller Tribunale ernannte Ort. 92) der erste Consul, und ent¬
ließ sie wieder nach Gutdünken. Nach srt. 93, 94 sollte bei -
allen Gerichten eine bestimmte Zahl von Anwälten Ovoue's)
mit dem ausschließlichen Recht, die Partheien vor Gericht zu

^ .
*) Ueber die Compctcnz derselben in correctionnellen Sachen

sebc man das Gutachten des Staats-Raths vom 25stcn
Oktober 1806. Des«», tom. IV. x. 380.

**)Jn Beziehung auf den Präsident ward dieses durch die
Constitut. vom I. 1804. srt. 135 wieder geändert. M. s.
weiter unten.



vertreten und Anträge zu machen, angestellt werden. Mit
Beziehung auf diesen Artikel bestimmte der Beschluß Orröto)
der Consuln vom 18tcn Fructid. I. 8 l5teu September 1800,
Dosen. tom. IV. p. 274), daß die Anwälte provisorisch das
durch die- Ordonnanz vom I. 1667 vorgeschriebene Verfahren
befolgen sollten. — Das Gesetz vom 27sten Ventose I. 8 ent¬
hält übcrdem noch sehr umständliche Bestimmungen über den
Cassations-Hof, worüber an einer andern Stelle gehandelt wer¬
den soll.

Durch das organische Senatus-Conjult vom 16tcn Ther¬
mit». I. 10 (4ten August 1802, Dosen. tom. I. p. 139) erlitt
die Staats-Verfassungwieder eine wesentliche Veränderung; in¬
dem Napoleon auf Lebenszeit zum ersten Consul ernannt ward.
So wie sich dadurch die Regierungsfvrmder Monarchischen
noch um einen Schritt näherte, brachte dieses auch in der gan¬
zen innern Verwaltung analoge Wirkungen hervor. Mit Aus¬
nahme der Friedensrichter brauchten die Richter nicht mehr aus
irgend einer Wahl-Liste *) genommen zu werden, sondern der
erste Consul ernannte sie ganz nach Gutdünken. Nur die Mit¬
glieder des Cassations--Hofes wurden Ort. 85) von dem Se¬
nat aus drei von dem ersten Consul vorgeschlagenenCandida-
ten gewählt. Die übrigen Bestimmungen, welche das erwähnte
Senatuö -Consult in Beziehung auf die Gerichts-Verfassung
enthält, bezwecken vorzüglich eine gewisse Unterordnungder
Gerichte untereinander, nach Verschiedenheit ihres Rangs. Der
Senat sollte Ort. 54. nr. 4) Urtheile der Tribunale, wenn sie
für die Sicherheit des Staates gefährlich wären, für nichtig
erklären. Der-Großrichter(Justitz-Minister) führte Ort. 80),

*)Mit den Wahlversammlungen ging eine gänzliche Umän¬
derung vor, die indessen hier nicht näher erklärt werden
kann. (M. ,s. 'srt. 1 — 38 des angeführten Senatus - Con-
sults). Nach srt. 8,9 schlugen die Cantons-Versammlun¬
gen zwei Candidaten zu Friedensrichtern vor, woraus der
erste Consul einen auf 10 Jahre wählte. Von den andern
Richtern ist in den Artikeln, welche die Wahlversammlun¬
gen betreffen, und auch sonst an keiner Stelle, als ob diese
bei Ernennung der Richter auf irgend eine Art mitwirkten,
die Rede. M. s. n. S. 667 u. Llorlin Doport. srt. olootioo.



wenn die Regierung es für angemessen hielt, in dem Cassa-

tions-Gericht so wie in allen Appcllations-Tribunalcn den Vor¬

sitz. Er erhielt Ort. 81) die obere Aufsicht über alle Gerichte

nnd ihre Mitglieder, so wie das Recht, Ihnen einen Verweis

zu geben. Wenn er im Cassations - Gericht den Vorsitz führte,

so hatte dieses das Recht der Censur und Disciplin über die

Appcllations - und Criminal-Gerichte. Es konnte, wegen wich¬

tiger Ursachen lpour osnse Zrsve) *), die Richter suspendiren,

und sie vor den Großrichtcr fordern, um Rechenschaft von ih¬

ren Handlungen abzulegen. Die Appel-Gerichtc wurden Ort. 83)

mit der Oberaufsicht über die Civil - Tribunale ihres Gcrichts-

Sprcngcls, und eben so die letzter» mit derjenigen über die"

Friedens - Gerichte ihres Bezirks beauftragt. Die Regierungs-

Kommissarien (Staats-Procuratoren) bei diesen Gerichten stan¬

den Ort. 84) untereinander in demselben Verhältniß von Un¬

terordnung, wie die Gerichte, wobei sie fungirten. — Im Jahr

12 der Republick (1804) endlich erhielt die Staats-Verfassung

die Form, zu welcher sie schon lange hinneigte. Durch das or¬

ganische Scnatus - Consult vom Wsten Floreal (18ten Mai)

d. I. ward Frankreich in eine Monarchie umgewandelt, und

Napoleon bestieg in Folge dessen unter dem Titel: Kaiser der

Franzosen, den Thron. Die Veränderungen, welche dadurch

in der Gcrichts-Verfassung bewirkt wurden, betrafen, die Ein¬

setzung des hohen kaiserlichen Gerichtshofs abgerechnet, fast nur

die Namen. Das Cassations - Gericht, die Appcl- und Crimi¬

nal-Gerichte erhielten Ort. 136) den Titel: Gerichtshöfe Oours),

und ihre Urtheile wurden Beschlüsse (Endurtheile, srr-ö-t») ge¬

nannt. Der Präsident des Cassations-Hofes, so wie der eines

Appcl-Hofs, welcher aus mehrern Sectionen bestand, erhielt

den Titel: erster Präsident, und die Vice - Präsidenten dieser

Gerichte wurden Präsidenten genannt. Alle ersten Präsidenten

*) Die Constit. vom Wsten Frim. I. 8 gab Ort. 74 M. s.
S. 661) dem Cassations-Gericht nur das Recht, die Rich¬
ter wegen Dienstvergehen an die geeigneten Gerichte
zu verweisen. Unter „osuso " versteht man indes¬

sen jede Handlung, wodurch der Richter die Würde seines

Standes herabsetzt. M. s. !Uo>I>» lko^ort. k»rt. oensure,
wo ein merkwürdiger Fall vorkommt.
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wurden («rt. 134) vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Den

Regicrmigs-Kommiffarien ward ihr ehemaliger Titel: Prokura¬
toren wiedergegeben. Bei dem Caffations-Hof und den Appel-
Höfen hießen sie „Kaiserliche General - Prokuratoren" und bei
den übrigen Gerichten „Kaiserliche Prokuratoren."

Von dem I. 1803 bis 1810 wurden nach und nach die
fünf Gesetzbücher verfaßt und verkündigt. Die Epoche, von
welcher jedes derselben in Wirksamkeit gesetzt.ward, ist schon
(S. 169—171) angegeben. —

Im Jahr 1807 ward durch das Senatus--Consult vom
12ten Oktober (Oesen- tom. IV. x. 435) in den persönlichen
Verhältnissen der Richter eine wichtige Veränderung hervorge¬
bracht. Demselben gemäß blieben den Richtern ihre Stellen,
erst nach fünfjähriger Dienstzeit, auch ferner für ihr
Leben gesichert. Der in dem Gesetz selbst angegebene Grund
dieser wichtigen Veränderung war, damit, da die Richter, um
in ihren Stellen zu bleiben, nicht mehr nöthig hätten, sich zu
bemühen, daß ihre Namen in der Liste der Wahlfähigen blieben
(M. s. S. 662. Not.**), die Regierung eine andere Bürgschaft
ihrer Rechtschaffenheit und Geschicklichkeiterhielte. (M. s. Hesr.
4. ksris. cl. l'sutoi-. juäie. ollsp. IX. p. 164,165).

Den ZOsten März 1808 erließ der Kaiser das wichtige
Dekret über die Polizei und Dienstordnung der Gerichte,*) wo¬
durch der Geschäftsgang fast die Form erhielt, die er noch jetzt
hat. Es enthält über die Art, wie die Sachen vor die Ge¬
richte gebracht, wie die Geschäfte vertheilt, wie die Sitzungen
gehalten, die Stimmen eingesammelt werden sollen, u. s.f. die
genauesten Bestimmungen, wovon wir an den gehörigen Stel¬
len schon das Wichtigste angeführt haben. In den Appel-Höfen,
die aus mehrern Kammern oder Abtheilungen bestehen, soll
Ort. 5), jedes Jahr eine Abwechselung der Mitglieder der
einzelnen Kammern (roulemem äes juges)**) Statt finden;

*) Dessaus o. tom« IV. ?- 438.
**)„De rouleiuent surs lies 4s teils wgniers is'il sorts

öle ellsgue clismllre Is rnsjorite cle» inembros Hui ss-
ront »e^gitis 4sns les sulres sliLrallres, le plus SAgls-
weat xossible, et evoorv, 4s wsaiers les ju^es



eine Einrichtung, welche sehr wohlthätig wirkt, um das Ein¬
förmige des Geschäftslcbcns zu unterbrechen, und den Fleiß
und die Thätigkeit von neuem zu beleben. Zur Entscheidung
von besonders wichtigen Gegenständen, von Streitigkeiten über
den Civilstand der Bürger, Syndicats-Klagcn und Sachen, die
nach der Cassation an den Hof verwiesen werden, vereinigen
sich (srt. 22) zwei Kammern zu einer feierlichen Sitzung (su-
äienos solennelle) , in welcher der erste Präsident den Vor¬
sitz führt. Der Kaiser wünschte seine Gerichte mit demselben
Glanz, wie die ehemaligen Parlamente, umgeben zu sehen.
Daher sollte nach dem Beispiel derselben die jährliche Wieder-
Eröffnnng der Appcl-Höfe nach den Ferien mit großer Feier¬
lichkeit geschehen, (srt. 101). Das Gesetz vom 20sten April
1810, so wie das kaiserl. Dekret vom gtcn Juli desselb. Jahrs,
(vesen. tom, lV. x. 466,474) wovon wir sogleich reden wer¬
den, bestimmt (srt. 8 und 33,34) dieses noch näher, dahin,
daß den ersten Mittwoch nach Wiedereröffnung der Sitzungen
eine Versammlung aller Kammern des Hofs, so wie auch der
bei demselben angestellten Advocaten und Anwälte Statt finden
soll, worin der Gencral-Procurator oder in seinem Namen Ei¬
ner der General-Advocaten eine Rede über die Art, wie die
Justitz verwaltet worden, hält; die Mißbräuche, die sich etwa
eingeschlichen haben, bezeichnet, und nach Gutfindcn seine An¬
träge zur Abschaffung derselben macht. Der Hof ist verpflich¬
tet, auf diese Anträge einen Beschluß zu fassen, welcher nebst
der Rede des General-Procurators dem Großrichter eingesendet
werden muß. Die Advocaten erneuern bei dieser Gelegenheit
ihren Eid. — Die General-Prokuratoren beiden Appel-Höfen
und eben so die Staats-Prokuratoren bei den Tribunalen der

ersten Instanz sind (srt. 79, 80, des Decr. vom 30. März 1808)
verpflichtet, über die Befolgung der Gesetze und Dicnstverord-
nungen zu wachen, und wenn sie in dieser Hinsicht Etwas zu
bemerken haben, so sind sie befugt zu fordern, daß der Präsi¬
dent deshalb eine allgemeine Versammlung aller Kammern ansage.

psssent suooessivemsnk Osns toutes les olisrudres."
Der älteste Richter (äcr^en) war jedoch von diesem rou-
lement ausgenommen.



Dasselbe Dekret enthält schließlich («rt. 100 —107) noch einige
Bestimmungen über die Bestrafung der Dienstvergehen der mi¬
nisteriellen Beamten.

Das letzte umfassende Gesetz, welches unter der kaiser¬
lichen Regierung über die Organisation des Richterstandes
(äo I'orärs judicisire) und die Verwaltung der Gerech¬
tigkeit erschien, ist das vom 20sten April 1810, *) welchem
wie gewöhnlich, bald (den 6ten Juli und 18ten Aug. d. I.)
zwei kaiserliche Dekrete **) als nähere Erläuterung folgten,
und wodurch dieser wichtige Gegenstand seine letzte Vollen¬
dung erhielt. Es ist nicht nöthig den Inhalt dieser Verord¬
nungen hier näher auseinanderzusetzen; indem das Wesentliche
schon an den gehörigen Stellen mitgetheilt worden. Wir ver¬
weisen also den Leser wegen des Nähern auf das Gesetz selbst,
und bemerken nur noch Folgendes. Die Appel-Höfe erhielten
Ort. 1) den Titel: Kaiserliche Gerichtshöfe und die Mitglie¬
der derselben den: Kaiserliche Rathe. Den ersten Gerichts-Se-
cretaricn bei den Appcl-Höfen ward durch das Dekret vom
tzten Juli 1810 srt. 54 (vergl. mit srt. 24, 28 des Dccr. vom
18ten Aug. d. I.) ausschließlich der Titel: Obergerichts-Sccre-
tair (Al-ofker en cliek) beigelegt; (welcher in dem ehemaligen
Frankreich dem ersten Secretair bei jedem Gericht zukam. (Ver¬
tiere srt. Arekller 6N edel). Den verschiedenen Beamten
des öffentlichen Ministeriums gab das Gesetz (vom 20. April
1810) die Namen, die sie noch jetzt führen, und die schon
(S. 197 Not.) angeführt worden. Das kaiscrl. Dekret vom
6ten Juli 1810 regelte überdem (srt. 48,49) die Dienstverhält¬
nisse dieser Beamten untereinander. Wenn der General-Advo-
cat mit dem General-Prokurator nicht einerlei Meinung ist,
so erstattet ersterer dem gesummten Parquet über die Sache
einen Vortrag, worüber förmlich abgestimmt wird. Demjeni¬
gen gemäß, was hier nach Stimmen-Mehrhcit beschlossen wird,
muß der Antrag in der öffentlichen Sitzung gemacht werden.
Doch hat der General-Procurator, wenn etwa seine Meinung
im Parquet nicht durchgegangen ist, das Recht, selbst die Sache

*) 1108011 . voll. gön. tom. IV. p. 466.
**)iliiä. x. 474, 490.



und zwar seiner eigenen Meinung gemäß, dem Gerichtshof vor¬
zutragen. Die letztere Befugniß hat auch (nach srt. 19 des
Dekrets vom I8ten August 1810) der Staats-Prokurator bei
einem Gericht erster Instanz, wenn er mit einem seiner Substi-
tute verschiedener Meinung ist. Das Gesetz vom 20sten April
1810 enthält ferner (r»n. 48 — 62) bestimmte Vorschriften über
die Bestrafung der Richter, welche durch ihr Betragen die Würde
ihres Standes heruntersetzen. Die verschiedenen Strafen sind:
eine einfache Ermahnung (vensure simple) , eine Ermahnung
mit Verweis (>s censure sveo reprimsnäe), die provisorische
Suspension. Die Appel-Höfe und die Tribunale erster Instanz
urtheilen über ihre eigenen Mitglieder. Die Entscheidungender
letzten: müssen aber vor ihrer Vollstreckung dem Appel-Hof vor¬
gelegt (soumises) und alle Urtheile der Art dem Großrichter
(Justitz-Minister) eingesendet werden.

Nnr wenige Jahre spater, als die französ. Gerichts-Ver¬
fassung diese letzte Vollendung, durch das Gesetz vom 20sten April
18>0, erhalten hatte, stürtzte das Kaiserreich mit allen seinen
Herrlichkeiten zusammen. Die Restauration hielt es indessen für
angemessen Alles so -fortbestehen zu lassen, wie sie es vorfand und
nur mit behutsamer Hand daran zu rühren. Durch die Charte
(sowohl durch die vom J. 18l4srr. 58, als durch die von 1830
srt. 49) ward die Unabsetzbarkeit der Richter (mit einziger Aus¬
nahme der Friedensrichter *) als unabänderlicher Grundsatz in
die Constitution aufgenommen. Zugleich ward dadurch dem Kö¬
nig die Ernennung aller Richter, auch der des Cassations-Hofs,
übertragen. (Man sehe die königl. Verordnung vom 15. Febr.
1815. Vesevne t. III. p. 166). Nur die Mitglieder der Han-
dels-Gerichte werden noch, wie früher unter der kaiserl. Regie¬
rung, (wovon im 5ten Abschn.) ernannt. Der hohe kaiserl. Ge¬
richtshof und eben so die Special-Höfe hörten auf; dagegen wur¬
den, wie wir schon früher bemerkt, der Pairs-Kammerfür ei¬
nige Fälle richterliche Befugnisse beigelegt.

*) Die Zeit, für welche die Friedensrichter gewählt wurden,
hat mehrfach gewechselt. Unter der kaiserl. Regierung
wurden sie zuletzt vom Kaiser auf unbestimmte Zeit er¬
nannt, doch konnte ihre Ernennung zurückgenommen werden.
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